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Stenographisches Protokoll 
133. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich 

XVIII. Gesetzgebungsperiode 

Tagesordn ung 

1. Erklärung des Bundesministers für Finan
zen zur Regierungsvorlage betreffend das 
Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1994 samt 
Anlagen 

2. Bundesgesetz über die Organisation der 
Universitäten (UOG 1993), Bericht über die 
Petition Nr. 9 betreffend ein Notprogramm 
für die Universitäten, den Antrag 6/A (E) 
der Abgeordneten Dr. Madeleine Petrovic 
und Genossen betreffend unverzügliche 
Widmung der Roßauerkaserne für universi
täre Nutzung, den Antrag 31/ A der Abge
ordneten Ute Apfelbeck und Genossen be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Uni
versitäts-Organisationsgesetz 1975 geändert 
wird, den Antrag 41/ A (E) der Abgeordne
ten Klara Motter und Genossen betreffend 
Situation der österreich ischen U niversi
täten und Kunsthochschulen, den An
trag 320/A (E) der Abgeordneten Dr. Re
noldner und Genossen betreffend eine No
vellierung des U niversitäts-Organisationsge
setzes (UOG) zur Erweiterung von Kompe
tenzen der Universitäten im selbständigen 
Wirkungsbereich und die Erweiterung des 
Aufgabenbereiches der Abteilungen für 
Hochschuldidaktik sowie die Petition Nr. 75 
betreffend die Regierungsvorlage zum 
UOG 1993 

3. Bericht und Antrag über ein Bundesgesetz, 
mit dem das Bundesgesetz über die Grün
dung der Hochschule für Bildungswissen
schaften in Klagenfurt geändert wird 

4. Bericht und Antrag über ein Bundesgesetz, 
mit dem das U niversitäts-Organisationsge
setz geändert wird 

5. Bericht über den Antrag 318/A (E) der Ab
geordneten Dr. Renoldner und Genossen 
betreffend die Einrichtung von "Drittmittel
Fonds" an den österreichischen Universitä
ten 

Mittwoch, 20. Oktober 1993 

6. Bericht gemäß § 8 des Forschungsorganisa
tionsgesetzes, BGBl. Nr. 341/1981, betref
fend Schwerpunktbericht 1993 

7. Bundesgesetz über das Bundesforschungs
und Prüfzentrum Arsenal - ArsenalG 

8. Kooperationsabkommen zwischen der Re
publik Österreich und dem Europäischen 
Hochschulinstitut 

9. Bundesgesetz, mit dem das Krankenanstal
tengesetz geändert wird 

:i:::**** 

Inhalt 

Nationalrat 

Mandatsverzicht der Abgeordneten Dr. J a n -
k 0 w i t s c h, Res c h, Ing. 5 c h w ä r z -
I er und Dr. G u ger bau er (5. 15354) 

Angelobung der Abgeordneten Marianne H a -
gen hof er, Dr. Irmtraut Kar Iss 0 n, 
lng. M a t his und Dr. Pumberger 
(5. 15354) 

Personalien 

Verhinderungen (5. 15354) 

Geschäftsbehandlung 

Antrag der Abgeordneten Mag. Terezija 
5 t 0 i s i t s, dem lustizausschuß zur Bericht
erstattung über die Anträge 130/A und 197/A 
betreffend Ehenamensrecht gemäß § 43 der 
Geschäftsordnung eine Frist bis 15. Dezem
ber 1993 zu setzen (5. 15367) 

Verlangen nach Durchführung einer kur
zen Debatte gemäß § 57a (2) der Ge
schäftsordnung (5. 15367) 

Redner: 
Edith Hall er (5. 15408), 
Mag. Terezija 5 t 0 i s i t s (5. 15409) 
und 
Mag. Barmüller (5.15410) 
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Ablehnung des F ristsetzu ngsantrages 
(S. 15410) 

Redezeitbeschränkungen sowie Gesamtrede
zeitbeschränkungen nach Beratung in der 
Präsidialkonferenz (S. 15367) 

Antrag gemäß § 69 Abs. 3 der Geschäftsord
nung, die Regierungsvorlage betreffend das 
Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1994 samt 
Anlagen in erste Lesung zu nehmen 
(S. 15377) - Annahme (S. 15377) 

Antrag der Abgeordneten Klara Mo t t er, Dr. 
Ren 0 I d n e r und Genossen, die Regie
rungsvorlage 1125 d. B. betreffend ein Bun
desgesetz über die Organisation der U niversi
täten (UOG 1993) an den Ausschuß für Wis
senschaft und Forschung rückzuverweisen 
(5. 15402) - Ablehnung (5. 15436) 

Antrag des Abgeordneten Dr. Hai der auf 
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses 
betreffend die Austria Metall AG gemäß § 33 
der Geschäftsordnung (S. 15486) 

Bekanntgabe (5. 15443) 

Verlangen nach Durchführung einer De
batte gemäß § 59 (3) der Geschäftsord
nung (S. 15443) 

Redner: 
Bö h ac k er (S. 15487) und 
S te i n bau er (S. 15488) 

Ablehnung (S. 15488) 

Tatsächliche Berichtigungen 

Dr. Renoldner (S.15406) 

Dr. Höchtl (S.15426) 

Fis chi (S. 15466) 

Aktuelle Stunde (20.) 

Thema: Die Zukunft der verstaatlichten Indu
strie, insbesondere der AMAG 

(auf Verlangen der Abgeordneten Dr. 
Bar t e n s t ein und Genossen) 

Redner: 
Dr. Bar t e n s t ein (S. 15354), 
Bundesminister Mag. K I i m a 
(5. 15356), 
N ü rn b erg e r (5. 15357), 
Dr. Hai der (5. 15358), 
Dr. Madeleine Pet r 0 v i c (S. 15359), 
Mag. Bar müll e r (S. 15360), 
Kraft (S. 15361), 
K 0 P pie r (S. 15362), 
Bö h ac k er (S. 15363), 

Ans c hob e r (S. 15364) und 
Franz S t 0 c k er (S. 15365) 

Bundesregierung 

Vertretungsschreiben (S. 15354) 

Ausschüsse 

Zuweisungen (S. 15367) 

Verhandlungen 

(1) Erklärung des Bundesministers für Finan
zen zur Regierungsvorlage betreffend das 
Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1994 samt 
Anlagen 

Bundesminister 
(S. 15368) 

Dkfm. Lacina 

Beschluß auf erste Lesung (S. 15377) 

Gemeinsame Beratung über 

(2) Bericht des Ausschusses für Wissenschaft 
und Forschung über die Regierungsvorlage 
(1125 d. 8.): Bundesgesetz über die Orga
nisation der Universitäten (UOG 1993), 
die Petition Nr. 9 betreffend ein Notpro
gramm für die Universitäten, überreicht 
von den Abgeordneten Dr. Khol und Dr. 
Brünner, den Antrag 6/A (E) der Abgeord
neten Dr. Madeleine Petrovic und Genos
sen betreffend unverzügliche Widmung der 
Roßauerkaserne für universitäre Nutzung, 
den Antrag 311A der Abgeordneten Ute 
Apfelbeck und Genossen betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das U niversitäts
Organisationsgesetz 1975 geändert wird, 
den Antrag 41/A (E) der Abgeordneten 
Klara Motter und Genossen betreffend Si
tuation der österreichischen Universitäten 
und Kunsthochschulen, den An
trag 320/A (E) der Abgeordneten Dr. Re
noldner und Genossen betreffend eine No
vellierung des U niversitäts-Organisations
gesetzes (UOG) zur Erweiterung von 
Kompetenzen der Universitäten im selb
ständigen Wirkungsbereich und die Erwei
terung des Aufgabenbereiches der Abtei
lungen für Hochschuldidaktik sowie die 
Petition Nr. 75 betreffend die Regierungs
vorlage zum UOG 1993, überreicht vom 
Abgeordneten Dr. Renoldner (1261 d. 8.) 

(3) Bericht und Antrag des Ausschusses für 
Wissenschaft und Forschung über ein Bun
desgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
die Gründung der Hochschule für Bil
dungswissenschaften in Klagenfurt geän
dert wird (1262 d. 8.) 
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(4) Bericht und Antrag des Ausschusses für 
Wissenschaft und Forschung über ein Bun
desgesetz, mit dem das Universitäts-Orga
nisationsgesetz geändert wird (1263 d. B.) 

(5) Bericht des Ausschusses für Wissenschaft 
und Forschung über den Antrag 318/A (E) 
der Abgeordneten Or. Renoldner und Ge
nossen betreffend die Einrichtung von 
"Orittmittel-Fonds" an den österreichi
schen Universitäten (1264 d. 8.) 

Berichterstatter: 
(S. 15378 ff.) 

Redner: 

Or. 

S c h e ibn e r (S. 15380), 

Lackner 

Or. B r ü n ne r (S. 15384), 
Or. Renoldner (S.15388), 
Or. S t i P P e I (S. 15396), 
Klara Mo t t er (S. 15399), 
Vizekanzler Dr. Bus e k (S. 15403, 
S. 15423 und S. 15434), 

Dr. Renoldner (S.15406) (tat
sächliche Berichtigung), 

Or. Lu k e sc h (S. 15406 und 
S.1541O), 
Mag. Karin Pr a x m are r (S. 15413), 
Or. See I (S. 15416), 
Christine He i n d I (S. 15419 und 
S. 15428), 
Mag. Mol te re r (S. 15423), 
Mag. Sc h we i t zer (S. 15425), 

Dr. H Ö eh t I (S. 15426) (tatsächliche 
Berich tigu ng), 

M r k v i c k a (S. 15427), 
Edeltraud Ga t te re r (S. 15429), 
Mag. Pos c h (S. 15430), 
Mag. Hau pt (S. 15432 und S. 15436) 
und 
Or. Bruckmann (S.15434) 

Entschließungsantrag der Abgeordneten 
S ehe ibn e r und Genossen betreffend 
Universitätsorganisationsreform (S. 15415) 
- Ablehnung (S. 15439) 

Entschließungsantrag der Abgeordneten 
Or. Ren 0 I d ne r und Genossen betref
fend VertragsassistentInnen (S. 15422) -
Ablehnung (S. 15439) 

Annahme der drei Gesetzentwürfe 
(S. 15436 ff.) 

Kenntnisnahme des Ausschußberichtes 
1264 d. B. (S. 15439) 

Gemeinsame Beratung über 

(6) Bericht des Ausschusses für Wissenschaft 
und Forschung über den Bericht des Bun
desministers für Wissenschaft und For
schung (111-123 d. B.) gemäß § 8 des 

Forsch ungsorganisationsgesetzes. BG BI. 
N r. 341/1981, betreffend Schwerpunktbe
richt 1993 (1196 d. B.) 

Berichterstatter: Dr. See I (S. 15440) 

(7) Bericht des Ausschusses für Wissenschaft 
und Forschung über die Regierungsvorlage 
(1225 d. 8.): Bundesgesetz über das Bun
desforschungs- und Prüfzentrum Arsenal 
- ArsenalG (1265 d. B.) 

Berichterstatter: S t ein ba c h (S. 15440) 

Redner: 
Or. Ren 0 I d ne r (5. 15440), 
Dr. Höchtl (S.15441), 
Dr. S t i p P el (S. 15443), 
Scheibner (S.15444), 
Vize kanzler Dr. Bus e k (S. 15446), 
Dr. Lukesch (S.15449), 
Dr. Müll e r (S. 15450) und 
Or. Brünner (S. 15451) 

Kenntnisnahme des Berichtes IJI-123 d. 8. 
(S. 15452) 

Annahme 
(S. 15452 f.) 

des Gesetzentwurfes 

(8) Bericht des Ausschusses für Wissenschaft 
und Forschung über die Regierungsvorlage 
(1228 d. 8.): Kooperationsabkommen zwi
schen der Republik Österreich und dem 
Europäischen Hochschulinstitut (1266 
d. B.) 

Berichterstatter: Dr. See I (S. 15453) 

Genehmigung (S. 15453) 

(9) Bericht des Gesundheitsausschusses über 
die Regierungsvorlage (1080 d. 8.): Bun
desgesetz, mit dem das Krankenanstalten
gesetz geändert wird (1257 d. B.) 

Berichterstatter: Dr. S c h w i m m e r 
(S. 15454) 

Redner: 
Fischi (S. 15454), 
Vizekanzler Or. Bus e k (S. 15457), 
Helmuth S t 0 c k er (S. 15458), 
Or. Pumberger (S.15461), 
Dr. Sc h w i m m e r (S. 15463), 

Fis chi (S. 15466) (tatsächliche Be
richtigung), 

Mag. Hau pt (S. 15466), 
Dr. Renoldner (S. 15467), 
Klara Mo t te r (S. 15472), 
Heidemaria 0 no d i (S. 15475), 
Bundesminister Dr. Aus s e r w i n k -
I e r (S. 15476), 
Christine H ein d I (S. 15477), 
Or. Lei ne r (S. 15479), 
S te i n b ach (S. 15480), 
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Hildegard Sc ho r n (S. 15482) und 
Hilde Sei I er (S. 15483) 

Berichterstatterin: Annemarie Re i t s a -
m e r (Schluß wort) (S. 15484) 

Annahme der dem schriftlichen Ausschuß
bericht 1257 d. B. beigedruckten Entschlie
ßung E 122 (S. 15485) 

Annahme (S. 15484 f.) 

Eingebracht wurden 

Bürgerinitiative (S. 15367) 

Bürgerinitiative betreffend Beschäftigllngsbe
willigllng für Kriegsflüchtlinge (Ordnungs
nummer 85) - Zuweisung (S. 15367) 

Regierungsvorlagen (S. 15366 f.) 

1226: Protokoll über die Nachfolge der 
Tschechischen Republik zu dem Abkom
men zwischen den EFT A-Staaten und der 
CSFR samt Beschlüssen des Gemeinsa
men Ausschusses 

1227: Protokoll über die Nachfolge der Slowaki
schen Republik zu dem Abkommen zwi
schen den EFT A-Staaten und der CSFR 
samt Beschlüssen des Gemeinsamen Aus
schusses 

1231: Bundesgesetz, mit dem das Postgesetz ge
ändert wird 

1234: Bundesgesetz. mit dem das Patentge
setz 1970 und das Gebührengesetz 1957 
geändert werden 

1235: Gebrauchsmustergesetz - GMG 

1246: Tabakgesetz 

1247: Bundesgesetz über die Austro Control 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
mit dem das Luftfahrtgesetz und das Bun
desgesetz über den zwischenstaatlichen 
Luftverkehr geändert werden 

1248: Bundesgesetz, mit dem das Agrarverfah
rensgesetz geändert wird 

1258: Budgetüberschreitungsgesetz 1993 
BÜG 1993 

1259: Bundesfinanzgesetznovelle 1993 - BFG
Novelle 1993 

1260 und Zu 1260: Bundesfinanzgesetz für das 
Jahr 1994 samt Anlagen 

1280: Bundesgesetz, mit dem das Gnadenver
fahren in der Strafprozeßordnung neu ge
regelt wird 

Berichte (S. 15367) 

111-141: Bundesrechnungsabschluß für das 
Jahr 1992 

111-143: Bericht entsprechend der Entschlie
ßung des Nationalrates vom 6. Mai 
1993, E 102-NR!XVHI.GP, betreffend 
die Gleichstellung von Präsenzdienern, 
Zeitsoldaten und Berufssoldaten bezüg
lich ihrer Dienstzeit: BM f. Landesver
teidigung 

111-144: Expertenbericht zum "UN-Überein
kommen über die Rechte des Kindes" 
(Kinderbericht 1993); BM f. Umwelt, 
Jugend und Familie 

III-147: Bericht über das Ausmaß und die 
Verwendung des Aufkommens nach 
Artikel II Abs. 6 der Urheberrechts
gesetznovelle 1980 in der Fassung der 
Novelle 1986; BM f. Unterricht und 
Kunst 

1II-148: Waldbericht 1992; BM f. Land- und 
Forstwirtschaft 

HI -149: Bericht über die Lage der österreichi
schen Landwirtschaft 1992 gemäß § 9 
Landwirtschaftsgesetz 1992 (Grüner 
Bericht 1992); BM f. Land- und Forst
wirtschaft 

111-150: Bericht betreffend Maßnahmen zum 
Schutz tropischer Regenwälder auf
grund der Entschließung des Na
tionalrates vom 5. Juni 1992, 
E 54-NRlXVIII.GP; Bundesregierung 

vom Rechnungshof (S. 15367) 

111-145: Wahrnehmungsbericht über die Öster
reichische Staatsdruckerei lind Bereiche 
des Energiewesens 

Anträge der Abgeordneten 

Or. F uhr man n, Schieder, Dr. Schranz und 
Genossen betreffend ein BlIndesverfassungs
gesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsge
setz in der Fassung von 1929 geändert wird 
(617/A) 

Or. Hai der und Genossen betreffend ein 
Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bun
des-Verfassungsgesetz 1920 in der Fassung 
1929 in der geltenden Fassung geändert wird 
(618/ A) 
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Mag. Sc h re i ne r, Or. Haider, Huber. Anna 
Elisabeth Aumayr, Ing. Murer und Genossen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Weinsteuergesetz 1992 geändert wird (619/ A) 

Or. K hol, Or. Pirker, Kiss, Or. Feuerstein 
und Genossen betreffend ein Bundesverfas
sungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfas
sungsgesetz in der Fassung von 1929 geändert 
wird (620/A) 

Or. B r ü n n e r, Or. S ti P pe I und Genos
sen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Akademie-Organisationsgesetz geändert wird 
(621lA) 

Mag. Sc h we i t zer. Dr. Haider und Genos
sen betreffend Müllvermeidung statt Müllver
waltung (622/A) (E) 

Or. Ren 0 I d ne r und Genossen betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
über das Bundesforschungs- und Prüfzentrum 
Arsenal - ArsenalG geändert wird (623/A) 

Anfragen der Abgeordneten 

Ans c hob e r und Genossen an den Bundes
minister für öffentliche Wirtschaft und Ver
kehr betreffend Schadenersatzforderungen 
gegen AMAG-Ehrlich (5368/J) 

Ans c hob e r und Genossen an den Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
betreffend Belagsarbeiten auf A 25 und Inn
kreis Autobahn (5369/J) 

Ans c hob e r und Genossen an den Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
betreffend unzureichende Vertragserfüllung 
der Länder Oberösterreich und Steiermark im 
Straßenbau - mögliche Schadenersatzforde
rungen (5370/1) 

Ans c hob e r und Genossen an den Bundes
minister für Finanzen betreffend unzurei
chende Vertragserfüllung der Länder Ober
österreich und Steiermark im Straßenbau -
mögliche Schade nersatzforderungen (5371 IJ) 

Hof e r, Auer und Genossen an den Bundes
minister für Justiz betreffend die Leistungen 
der Kfz-Haftpflichtversicherer (5372/J) 

Or. La c k ne r, Regina Heiß. Or. Keimei, Or. 
Khol, Or. Lanner, Or. Lukesch und Genossen 
an die Bundesministerin für Umwelt, Jugend 
und Familie betreffend wöchentliche Lehr
lingsfreifahrt vom Wohnort zum Lehrplatz 
(5373/J) 

Ing. S c h w ä r z I e r und Genossen an den 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr betreffend Reform der Post
strukturen (5374/J) 

Or. Ha f n er, Edeltraud Gatterer und Genos
sen an den Bundesminister für Finanzen be
treffend PauschaJierung von Aufwendungen 
für die auswärtige Berufsausbildung von Kin
dern (5375/J) 

Or. F uhr man n, Or. Elisabeth Hlavac und 
Genossen an den Bundesminister für Justiz 
betreffend die Rechtsunsicherheit im Span
nungsfeld zwischen dem Elternrecht und not
wendigen medizinischen Eingriffen (53 76/J) 

Or. Ren 0 I d n er und Genossen an den Bun
desminister für Unterricht und Kunst betref
fend teilweise Oienstfreistellungen für Bun
deslehrer, die nebenberuflich als Naturschutz
beauftragte in Tirol tätig sind (5377/J) 

Christine H ein d 1 und Genossen an den 
Bundesminister für Inneres betreffend Schü
lerInnenfreifahrt und Gratisschulbücher für 
Flüchtlingskinder (5378/1) 

Christine He i n d I und Genossen an die Bun
desministerin für Umwelt, Jugend und Fami
lie betreffend Schülerlnnenfreifahrt und Gra
tisschulbücher für Flüchtlingskinder (5379/J) 

Christine H ein d 1 und Genossen an den 
Bundesminister für Unterricht und Kunst be
treffend Schülerlnnenfreifahrt und Gratis
schulbücher für Flüchtlingskinder (5380/1) 

Mag. Terezija S t 0 i s i t s und Genossen an 
den Bundeskanzler betreffend den Griff des 
Herrn Bundesministers für Arbeit und Sozia
les ins Oekollete einer Abgeordneten (5381/J) 

Mag. Terezija S t 0 i si t s und Genossen an die 
Bundesministerin für Frauenangelegenheiten 
betreffend den Griff des Herrn Bundesmini
sters für Arbeit und Soziales ins Oekollete ei
ner Abgeordneten (5382/J) 

Or. Madeleine Pet r 0 v i c und Genossen an 
den Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung betreffend den sogenannten Ras
sensaal im Naturhistorischen Museum 
(5383/1) 

Hai ger mo s er, Or. Helene Partik-Pable 
und Genossen an den Bundesminister für Ar
beit und Soziales betreffend unterschiedliche 
Höchstbeträge für Körperersatzteile (538411) 

Ute A p f el b eck, Mag. Haupt und Genos
sen an den Präsidenten des Rechnungshofes 
betreffend INTOSAI (5385/1) 

Or. Madeleine Pet r 0 v i c und Genossen an 
den Bundesminister für Landesverteidigung 
betreffend Herstellung von Videofilmen über 
die Militärakademie durch einen ORF-Redak
teur (5386/J) 
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Dr. Müll e r, DDr. Niederwieser, Mag. Gug
genberger, Strobl und Genossen an den Bun
desminister für Unterricht und Kunst betref
fend Broschüre "Jugend & Geld" (5387/J) 

Dr. Müll er, DDr. Niederwieser, Mag. Gug
genberger, Strobl und Genossen an den Bun
desminister für wirtschaftliche Angelegenhei
ten betreffend Broschüre "Jugend & Geld" 
(5388/J) 

Heidemaria 0 no d i, Sigl und Genossen an 
den Bundesminister für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz betreffend die 
Kennzeichnung von Zahnpasta (5389/J) 

Annemarie R e i t sam e r und Genossen an 
den Bundesminister für Finanzen betreffend 
Auszahlung der Familienbeihilfe (5390/J) 

Dr. Sc h r a n z und Genossen an den Bundes
minister für Unterricht und Kunst betreffend 
Vorstellungen für Pensionisten in den Bun
destheatern (5391/J) 

Dr. Ren 0 I d n er, Dr. Madeleine Petrovic 
und Genossen an den Bundesminister für 
Landesverteidigung betreffend Studie des 
heerespsychologischen Dienstes Aus
kunftsverweigerung (5392/J) 

Die tri c h und Genossen an den Bundesmi
nister für Wissenschaft und Forschung betref
fend institutionelle Verankerung des Fachs 
Dritte Welt/Entwicklungspolitik an den öster
reichischen Universitäten (5393/J) 

Mag. Cordula F r i es e r und Genossen an 
den Bundesminister für Unterricht und Kunst 
betreffend Burgtheater-Krise (5394/J) 

Dr. Ren 0 I d n e r und Genossen an die Bun
desregierung betreffend Pensionsansprüche 
für Nationalratsabgeordnete (5395/J) 

Dr. Ren 0 I d n e r und Genossen an den Bun
desminister für wirtschaftliche Angelegenhei
ten betreffend Universitätskindergarten in 
Innsbruck (5396/J) 

Dr. Ren 0 I d n e r und Genossen an den Bun
desminister für Wissenschaft und Forschung 
betreffend Universitätskindergarten in Inns
bruck (5397/J) 

Mag. Pos c h und Genossen an den Bundes
minister für öffentliche Wirtschaft und Ver
kehr betreffend verkehrspolitische Probleme 
im Zusammenhang mit dem Tanklager Lienz 
(5398/J) 

Mag. Pos c h und Genossen an den Bundes
minister für auswärtige Angelegenheiten be
treffend die österreichische Anerkennungspo
litik gegenüber vormaligen Republiken der 

Sozialistischen Föderativen Republik Jugosla
wien (5399/J) 

Dr. K hol und Genossen an den Bundesmini
ster für auswärtige Angelegenheiten betref
fend den durch den Vollzug des Aufenthalts
gesetzes für die österreichischen Vertretungs
behörden im Ausland anfallenden zusätzli
chen Arbeitsanfall (5400/ J) 

Dr. L u k e sc h, Regina Heiß, Dr. Keimei, Dr. 
Lackner und Genossen an den Bundesmini
ster für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
betreffend echte Zusammenlegung der Bun
desbus-Dienste in Tirol (5401/J) 

Dr. K hol und Genossen an den Bundesmini
ster für Inneres betreffend den durch den 
Vollzug des Aufenthaltsgesetzes für die öster
reichischen Vertretungsbehörden im Ausland 
anfallenden zusätzlichen Arbeitsanfall 
(5402/J) 

Mag. Sc h re i ne r, Mag. Haupt, Ute Apfel
beck, Rosenstingl und Genossen an den Bun
desminister für wirtschaftliche Angelegenhei
ten betreffend die Verschmelzung der Stra
ßenbausondergesellschaften (5403/J) 

R 0 sen s tin g I, Mag. Schreiner, Mag. Haupt, 
Ute Apfelbeck und Genossen an den Bundes
minister für Finanzen betreffend Besteuerung 
von Autobussen in Slowenien (5404/J) 

Dr. Helene Par t i k - P abi e, Mag. Haupt 
und Genossen an den Bundesminister für In
neres betreffend "Alterspension" für Orogen
hunde (5405/J) 

Or. Helene Par t i k - Pa bl e und Genossen 
an den Bundesminister für Inneres betreffend 
Autodiebstahl (5406/J) 

Or. Helene Par t i k - P abi e und Genossen 
an den Bundesminister für Inneres betreffend 
Polizeischutz für U-Bahn-Stationen (5407/J) 

Ans c hob e r und Genossen an den Bundes
minister für Finanzen betreffend Finanzdelik
te der AMAG (5408/J) 

Ans c hob e r und Genossen an den Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
betreffend Oioxinschmelze Ranshofen 
(5409/J) 

Ans c hob e r und Genossen an den Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
betreffend Ausbau und Finanzierung der 
Pyhrn Autobahn (541O/J) 

Ans c hob e r und Genossen an den Bundes
minister für öffentliche Wirtschaft und Ver
kehr betreffend Semmering-Basistunnel 
(54111J) 
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Ans c hob e r und Genossen an den Bundes
minister für Finanzen betreffend Ausbau und 
Finanzierung der Pyhrn Autobahn (5412/1) 

Or. Madeleine Pet r 0 v i c und Genossen an 
den Bundesminister für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz betreffend Schmerz
experimente an Wirbeltieren (5413/J) 

Or. Madeleine Pet r 0 v i c und Genossen an 
den Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung betreffend Schmerzexperimente 
an Wirbeltieren (5414/J) 

Mag. Terezija S t 0 i s i t s und Genossen an 
den Bundesminister für Inneres betreffend 
Beschlagnahme von Glücksspielautomaten 
(5415/J) 

Oie ta eh m a y r, Wolfmayr und Genossen 
an den Bundesminister für Arbeit und Sozia
les betreffend Oienstfreistellung bei Sozial
versicherungsträgern (5416/J) 

Ve t te r und Genossen an den Bundesmini
ster für Finanzen betreffend Personalmangel 
bei den Zollwacheabteilungen in den Bezir
ken Gmünd und Waidhofen an der Thaya 
(Regionalanliegen Nr. 156) (5417/J) 

F i n k und Genossen an den Bundeskanzler 
betreffend Vertrag zwischen Bund und Land 
Steiermark (5418/J) 

Oipl.-Ing. Or. K e p p e I müll e r und Genos
sen an den Bundesminister für Inneres betref
fend Straftaten von Ausländern (5419/J) 

Ans c hob e r und Genossen an den Bundes
minister für Inneres betreffend Fall Foeo -
interne Untersuchung des Innenministeriums 
(5420/J) 

Or. Madeleine Pet r 0 v i e und Genossen an 
den Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung betreffend Vorkommnisse auf der 
Veterinärmedizinischen Universität, Klinik 
für Chirurgie und Augenheilkunde, Abteilung 
für Veterinärstomatologie (Zahnstation), 
1030 Wien, Linke Bahngasse 11 (5421/J) 

Or. Madeleine Pet r 0 v i e und Genossen an 
den Bundesminister für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz betreffend Vor
kommnisse auf der Veterinärmedizinischen 
Universität, Klinik für Chirurgie und Augen
heilkunde, Abteilung für Veterinärstomatolo
gie (Zahnstation), 1030 Wien, Linke Bahn
gasse 11 (5422/J) 

Dr. Hai der, Mag. Schreiner, Mag. Haupt, 
Ute Apfelbeck, Edith Haller und Genossen an 
den Bundesminister für Finanzen betreffend 

fatale Folgen aufgrund mangelhafter EOV
Umstellung in den Finanzämtern (5423/1) 

Dr. Hai der, Mag. Schreiner, Mag. Haupt, 
Ute Apfelbeck, Edith Haller und Genossen an 
den Bundesminister für Finanzen betreffend 
Prämienerhöhungen bei Krankenzusatzversi
cherungen(5424D) 

Dr. Hai der, Mag. Schreiner, Mag. Haupt, 
Ute Apfelbeck und Genossen an den Bundes
minister für Finanzen betreffend Entschädi
gung für Kriegsgefangene der ehemaligen 
UdSSR und anderer Ostblockländer (5425/J) 

Dr. K hol, Or. Keimel und Genossen an den 
Bundesminister für Inneres betreffend Ab
führen eines Radfahrers in Handschellen we
gen angeblichen Verstoßes gegen ein Fahrver
bot (5426/J) 

Rosemarie Bau er, Or. Schwimmer, Hilde
gard Schorn und Genossen an den Bundesmi
nister für Gesundheit, Sport und Konsumen
tenschutz betreffend Richtlinien für Ärzte bei 
der Anwendung lebensrettender Maßnahmen 
bei Unmündigen gegen den Willen der Eltern 
(5427/1) 

Dr. Helene Par t i k - P abi e und Genossen 
an den Bundesminister für Finanzen betref
fend Bildschirmzulage für Bedienstete der 
Funkstelle (5428/J) 

Fis chi, Mag. Haupt, Edith Haller, Or. Pum
berger, Dr. Haider und Genossen an den Bun
desminister für Gesundheit, Sport und Kon
sumentenschutz betreffend Reisen von Beam
ten des Bundesministeriums für Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutz auf Kosten der 
Firma "Immuno" (5429/J) 

B Ö h a c k e r und Genossen an den Bundesmi
nister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
betreffend Ausscheiden von Vorstandsmit
gliedern aus eier Austrian Industries Holding 
(5430/J) 

Mag. Sc h re i ne r, Mag. Haupt. Ute Apfel
beck, Mag. Trattner und Genossen an elen 
Bundesminister für Finanzen betreffend 
Rückvergütung eier Nova (5431/J) 

B ö h ac k e r und Genossen an den Bundesmi
nister für wirtschaftliche Angelegenheiten be
treffend geplanten Bau des Exekutivzen
trums II in Salzburg (543211) 

Bö ha c k er und Genossen an den Bundesmi
nister für Inneres betreffend geplanten Bau 
des Exekutivzentrums II in Salzburg (5433/J) 

Or. Helene Par ti k - Pa bl e, Mag. Haupt 
und Genossen an den Bundesminister für In-
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neres betreffend Abschiebung eines Afrika
ners (5434/1) 

Dr. Helene Par t i k - P abi e und Genossen 
an den Bundesminister für Inneres betreffend 
"Arena" im Schlachthof St. Marx (5435/J) 

Dr. Helene Par t i k - P abi e, Edith Haller 
und Genossen an den Bundesminister für In
neres betreffend beschlagnahmte Kfz (5436/1) 

Dr. Helene Par t i k - P abi e, Mag. Karin 
Praxmarer, Ute Apfelbeck und Genossen an 
den Bundesminister für Unterricht und Kunst 
betreffend Effizienzsteigerung der Schulpoli
tik (5437/1) 

Hai ger mo s er und Genossen an den Bun
desminister für wirtschaftliche Angelegenhei
ten betreffend Verstoß gegen das Preisaus
zeichnungsgesetz (5438/1) 

Dr. Müll e r, Heidemaria Onodi, DDr. Nie
derwieser, Strobl, Mag. Guggenberger und 
Genossen an den Bundesminister für Wissen
schaft und Forschung betreffend Berücksich
tigung der "Palliativmedizin" in der medizini
schen Lehre und Forschung (5439/1) 

Sc h ei b n er, Edith Haller, Huber, Mag. Ka
rin Praxmarer und Genossen an die Bundes
ministerin für Umwelt, lugend und Familie 
betreffend politische Bildungsarbeit für junge 
Mandatare (5440/1) 

R 0 sen s tin g I, Mag. Haupt und Genossen 
an den Bundesminister für Finanzen betref
fend Versicherungsschutz bei Verkehrsunfäl
len mit ausländischen Verkehrsteilnehmern 
(5441/1) 

Hai ger m 0 se r, Böhacker und Genossen an 
den Bundesminister für wirtschaftliche Ange
legenheiten betreffend den Mißbrauch von 
Kammereinrichtungen (5442/1) 

Dr. Hai der und Genossen an den Bundes
kanzler betreffend Amtswohnung des Bun
deskanzlers (5443/1) 

B ö h a c k er, Dr. Ofner und Genossen an den 
Bundesminister für Justiz betreffend Einstel
lung eines Verfahrens gegen einen Schulleiter 
(5444/1) 

Mag. Hau p t, Rosenstingl und Genossen an 
den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr betreffend Tempo 100 auf 
Kärntner Autobahnen (5445/1) 

01'. Hai der, Or. Helene Partik-Pable, Do
linschek und Genossen an den Bundeskanzler 
betreffend Weihnachtsbelohnungen für Be
amte (5446/J) 

Dr. Müll er, Heidemaria Onodi, DDr. Nie
derwieser, Strobl, Mag. Guggenberger und 
Genossen an den Bundesminister für Gesund
heit, Sport und Konsumentenschutz bett'ef
fend Berücksichtigung der "Palliativmedizin" 
in der medizinischen Lehre und Forschung 
(5447/1) 

Dr. Helene Par t i k - P abI e und Genossen 
an den Bundesminister für Inneres betreffend 
Wachebediensteten -Hit feleistu ngsgesetz 
(WHG) (5448/1) 

Dr. Helene Par t i k - P abi e und Genossen 
an den Bundesminister für Inneres betreffend 
Bildschirmzulage (5449/1) 

Dr. Hai der, Mag. Haupt und Genossen an 
den Bundeskanzler betreffend Suspendierung 
von Beamten (5450/J) 

Mag. Hau p t, Rosenstingl und Genossen an 
den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr betreffend Probleme beim Tun
nelbau im Zuge des Ausbaues der Tauern
bahn (5451/J) 

Or. 0 f ne r. Mag. Karin Praxmarer und Ge
nossen an den Bundesminister für lustiz be
treffend Protokollführung (5452/1) 

Dr. Hai der. Dr. Helene Partik-Pable und 
Genossen an den Bundesminister für Unter
richt und Kunst betreffend aufklärungsbe
dürftige Vorgänge in der AKM (5453/J) 

Dr. 0 f n er, Mag. Haupt und Genossen an 
den Bundesminister für lustiz betreffend Vor
gänge bei der Zurücklegung einer Strafanzei
ge gegen Stadtrat lohann Hatzl (5454/J) 

Edith Hall e r. Dolinschek. Mag. Haupt und 
Genossen an den Bundesminister für Arbeit 
und Soziales betreffend Anfragebeantwor
tung 4999/AB (5455/1) 

Dr. Helene Par t i k - P abi e, Mag. Schrei
ner und Genossen an den Bundesminister für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr betref
fend Überfälle auf Kreditinstitute (5456/1) 

Or. Helene Par t i k - P ab 1 e, Mag. Schrei
ner und Genossen an den Bundesminister für 
Inneres betreffend Überfälle auf Kreditinsti
tute (5457/J) 

S v i hai e k und Genossen an die Bundesmini
sterin für Umwelt, lugend und Familie betref
fend bevorstehende Novellierung der Abfall
wirtschaftsgesetze Kärntens und Vorarlbergs 
(5458/J) 

Sv i hai e k, Okfm. 110na Graenitz und Ge
nossen an die Bundesministerin für Umwelt, 
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Jugend und Familie betreffend Kunststoffver
wertung (5459/1) 

S v i hai e k, Gradwohl und Genossen an den 
Bundesminister für wirtschaftliche Angele
genheiten betreffend Bergrechtsgesetznovel
le 1990 (5460/J) 

***** 

Dr. Madeleine Pet r 0 v i c, Christine Heindl 
und Genossen an den Präsidenten des Natio
nalrates betreffend De-facto-Einschränkung 
des freien Mandats weiblicher Abgeordneter 
( 11020.0040/28-93) 

Sr b und Genossen an den Präsidenten des Na
tionalrates betreffend Hausverbot für Blin-

denführhunde 
(11020.0040/31-93 ) 

im 

Anfragebeantwortungen 

Parlament 

des Bundesministers für Inneres auf die Anfra
ge der Abgeordneten Dr. Madeleine Pe
t r 0 v i c und Genossen (5234/AB zu 5326/1) 

des Bundesministers für wirtschaftliche Angele
genheiten auf die Anfrage der Abgeordneten 
DDr. Nie der wie se r und Genossen 
(5235/AB zu 5323/1) 

***** 

des Präsidenten des Nationalrates auf die Anfra
ge der Abgeordneten Dr. Madeleine 
Petrovic und Genossen (11020.0040/30-93) 
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Beginn der Sitzung: 11 Uhr 1 Minute 

Vor si tz end e: Präsident Dr. Fischer, Zwei
ter Präsident Dr. Lichal, Dritte Präsidentin Dr. 
Heide Schmidt. 

***** 

Präsident: Ich er ö f f n e die 133. Sitzung des 
Nationalrates. Ich bitte alle Damen und Herren 
Platz zu nehmen. ' 

Die Amtlichen Protokolle der 131. Sitzung 
vom 23., 24. und 25. September sowie der 
132. Sitzung vom 25. September 1993 sind in der 
Parlamentsdirektion aufgelegen und unbeanstan
det geblieben. 

Als ver hin der t gemeldet für die heutige 
Sitzung sind die Abgeordneten Pecker, Dipl.-Ing. 
Flicker, Klomfar, Haigermoser, Srb, Dr. Fri
schenschlager und Burgstaller. 

Mandatsverzicht und Angelobung 

Präsident: Von der Hauptwahlbehörde sind die 
Mitteilungen eingelangt, daß die Abgeordneten 
Dr. Norbert Gugerbauer, Walter Resch, Ing. 
Erich Schwärzler und Dr. Peter Jankowitsch auf 
die Ausübung ihrer Mandate verzichtet haben 
und an ihrer Stelle Dr. Alois Pumberger, Marian
ne Hagenhofer, Ing. Kurt Mathis und Dr. Irm
traut Karlsson in den Nationalrat berufen wur
den. 

Da die Wahlscheine bereits vorliegen und die 
Genannten im Hause anwesend sind, werde ich 
sogleich ihre Angelobung vornehmen. 

Nach Verlesung der Gelöbnisformel und über 
Namensaufruf durch den Schriftführer werden 
die neuen Mandatare ihre Angelobung mit den 
Worten "Ich gelobe" zu leisten haben. 

Ich ersuche Sie, sich von den Sitzen zu erheben, 
und bitte den Schriftführer, Herrn Abgeordneten 
01'. KeimeI, um die Verlesung der Gelöbnisfor
mel und den Namensaufruf. 

Schriftführer Dr. Keimei: "Sie werden geloben 
unverbrüchliche Treue der Republik Österreich, 
stete und volle Beobachtung der Verfassungsge
setze und aller anderen Gesetze und gewissenhaf
te Erfüllung Ihrer Pflichten." 

Marianne Hagenhofer. 

Abgeordnete Marianne Hagenhofer (SPÖ): Ich 
gelobe. 

Schriftführer Dr. Keimei: Dr. Irmtraut KarIs
son. 

Abgeordnete Dr. Irmtraut Karlsson (SPÖ): Ich 
gelobe. 

Schriftführer Dr. Keimei: lng. Kurt Mathis. 

Abgeordneter Ing. Mathis (ÖVP): Ich gelobe. 

Schriftführer Dr. Keimei: Dr. Alois Pumber-
ger. 

Abgeordneter Dr. Pumberger (FPÖ): Ich gelo
be. 

Präsident: Ich begrüße alle Kolleginnen und 
Kollegen herzlich in unserer Mitte. (Allgemeiner 
Beifall.) 

Einlauf 

Präsident: Das Bundeskanzleramt hat über fol
gende Entschließungen des Bundespräsidenten 
betreffend die Vertretung von Regierungsmitglie
dern für die Sitzungstage dieser Woche Mittei
lung gemacht: Bundesministerin für Frauenange
legenheiten Dohnal wird durch Bundesminister 
Dr. Löschnak vertreten und Bundesminister für 
Unterricht und Kunst Dr. Scholten durch Bun
desminister Mag. Klima. 

Aktuelle Stunde 

Präsident: Wir gelangen nunmehr zur Aktuel
len Stunde mit dem Thema: 

"Die Zukunft der verstaatlichten Industrie, 
insbesondere der AMAG." 

Präsident: Als erster zum Wort gemeldet hat 
sich Herr Abgeordneter Bartenstein. Ich erteile 
ihm das Wort. 

li.05 
Abgeordneter Dr. Bartenstein (ÖVP): Herr 

Präsident! Herr Bundeskanzler! Herr Bundesmi
nister! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Es war die ÖVP, die heute aufgrund der aktuellen 
Entwicklungen im Bereich der verstaatlichten In
dustrie insgesamt und im Bereich der AMAG im 
besonderen um die Durchführung einer Aktuel
len Stunde zu diesem Thema eingekommen ist. 

Gestatten Sie, daß ich mich eingangs speziell 
mit dem Problem der Entwicklung bei der 
AMAG beschäftige. Seit Juni 1993 wissen wir, 
daß die Austria Metall AG bis 1995, von 1991 an 
gerechnet, fast 15 Milliarden Schilling verlieren 
wird, nämlich 13,5 Milliarden Schilling, die an 
Verlustabdeckungen entweder schon geflossen 
sind oder noch fließen werden müssen, plus 
1,4 Milliarden Schilling Kapitalschnitt. Dabei ist 
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Dr. Bartenstein 

noch völlig offen, wie es 1996 und 1997 weiterge
hen wird. 

Zuletzt hat der Rechnungshofrohbericht, der in 
einem Magazin abgedruckt nachzulesen war, 
nachgewiesen, daß es sich bei diesem AMAG-De
bakel wohl um das größte Industriedebakel der 
Nachkriegsgeschichte in diesem Land handelt. 

Wer nun glaubt, daß es infolge dieses AMAG
Debakels auf einer breiten Ebene zu Konsequen
zen kommt, der wartet darauf vergebens. Der zu
ständige Minister hat es erst im Oktober für not
wendig befunden, eine aktienrechtliche Sonder
prüfung anzuordnen, obwohl im wesentlichen die 
Zahlen rund um die AMAG schon seit Juni be
kannt sind. Auch auf seiten der Aufsichtsräte 
wartet die Öffentlichkeit und wartet das Parla
ment nach wie vor auf irgendein Anzeichen da
für, daß Konsequenzen gezogen werden, vor al
lem von denjenigen, die auch schon 1989 und 
1990 für diese für Österreich einzigartige Milliar
denakquisitionstour die Mitverantwortung getra
gen haben. 

Es kann sogar vorkommen, meine sehr geehr
ten Damen und Herren, daß einer der Aufsichts
räte dort heute noch an die Öffentlichkeit geht 
und die dort praktizierte Strategie der Expansion 
für richtig befindet und es lediglich bedauert, daß 
das Ergebnis ein schlechtes gewesen ist. Die Auf
sichtsräte wußten von nichts. Sie waren offen
sichtlich permanent falsch informiert, und das 
16-Milliarden-Geschäft, das innerhalb von zwei 
Jahren abgelaufen ist, ging spurlos an ihnen vor
über. Das Dramatische daran ist, daß die einzigen 
wirklichen Opfer bis heute 380 Arbeitnehmer aus 
Ranshofen sind; diese wissen - im Gegensatz zu 
allen anderen! -, daß sie ihren Job verlieren. 

Der Standort Ranshofen ist also in ernste Ge
fahr geraten, die noch dadurch verstärkt wird, 
daß Leute aus dem Arbeitnehmerbereich eines 
anderen verstaatlichten Unternehmens kommen 
und meinen, man solle die AMAG doch lieber 
gleich in den Konkurs schicken. Das ist eine völlig 
unverantwortliche Haltung, und zwar nicht nur 
deswegen, weil dadurch die Bonität der österrei
chischen Banken in Gefahr geraten würde und 
weil dadurch die Bonität der gesamten Republik 
in Frage gestellt würde, sondern auch deshalb -
darauf möchte ich heute sehr deutlich hinweisen 
-, weil dann auch die restlichen 2 000 in Ransho
fen noch verbleibenden Jobs nicht zu halten wä
ren. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Da 
meinen wir: Das allein kann es doch nicht gewe
sen sein! Der Aufsichtsrat und die Eigentümer
vertreter der AMAG mußten doch wissen, daß 
niemand auf dieser Welt 120 Unternehmungen 
an insgesamt 40 Standorten in nur zwei Jahren 
erwerben und in die im Verhältnis gar nicht so 

große AMAG-Struktur erfolgreich integrieren 
kann. 

Man mußte doch wissen, daß man die 16 Milli
arden Schilling Gesamtinvestitionsvolumen fi
nanzieren und irgend wann einmal auch wieder 
verdienen muß und daß man diese Kalkulation 
nicht auf der Basis eines Aluminiumpreis-alltime
High von 2 000 Dollar pro Tonne London Metal 
Exchange berechnen kann. Man mußte doch 
auch wissen, daß man in Zeiten der Aluminium
hausse, 1989 und 1990, viel zu teuer eingekauft 
hat, was letztlich heute die Ursache für giganti
sche Abschreibungserfordernisse und damit das 
AMAG-Debakel ist. 

Es kann, meine sehr geehrten Damen und Her
ren, nicht dabei bleiben, daß die Verantwortung, 
daß die Konsequenzen, die gezogen werden müs
sen, sich auf zwei Exmanager und auf 
380 Ranshofener Mitarbeiter beschränken. (Bei
fall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der FPÖ.) 

Es werden derzeit Verhandlungen auf Regie
rungsebene geführt mit dem Ziel, die Verstaat
lichte insgesamt auf neue Beine zu stellen. Aus 
Sicht der ÖVP müßte das Ziel eine grundlegende 
Systemänderung sein, die vor allem eines bewir
ken muß: Es darf in Zukunft die Möglichkeit ei
nes Debakels a la AMAG in Österreich nicht 
mehr geben. (Beifall bei der Ö VP und bei Abge
ordneten der FPÖ.) 

Es muß, meine sehr geehrten Damen und Her
ren, ein für allemal ein Schlußstrich unter das 
falsch verstandene System von Megastrukturen 
gezogen werden, die im Falle der AMAG auf der 
einen Seite den Fehler einer sehr diffusen Eigen
tümerverantwortung zur Folge hatten und auf 
der anderen Seite gekoppelt waren mit einem 
schlüssig nachgewiesenen unbegrenzten Zugang 
zu Fremdmitteln unserer Banken. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 
finden es in diesem Zusammenhang unakzepta
bel, wenn diejenigen, die seit 23 Jahren den Ver
staatlichten-Minister stellen, wenn diejenigen, die 
letztlich auch die politische Verantwortung für 
die Bestellung aller Aufsichtsräte im Bereich von 
Austrian Industries tragen, wenn diejenigen, die 
- frei nach Hans Rauscher im "Kurier" - die 
Verstaatlichte auch immer als eine Art politische 
Hausmacht betrachtet haben, wenn diejenigen, 
die zweimal eine AI-Struktur mit der leider 
nicht aufgegangenen Vision eines nationalen 
Flaggschiffes geschaffen haben, die Österreichs 
Staatsbürger und Steuerzahler insgesamt minde
stens 110 Milliarden Schilling kosten wird, dann 
denjenigen, die seit Jahren vor dieser Entwick
lung gewarnt haben, Kleinkariertheit vorwerfen, 
Greißlerhaftigkeit vorwerfen. Meine Damen und 
Herren, das lehnen wir ab! (Beifall bei der ÖVP.) 
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Hier ist uns eine Kleinkariertheit, die von Ko
stenbewußtsein und Sparsamkeit getragen wird, 
allemal lieber als eine Großspurigkeit, die letzt
l~~h Milliardenverluste bringt. (Beifall bei der 
OVP.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Volkspartei ist im Sinne ihrer Regierungsverant
wortung bereit, an den Voraussetzungen für ei
nen Neubeginn der verstaatlichten Industrie in 
diesem Land mitzuarbeiten und diese Vorausset
zungen dann auch mitzutragen, aber dies selbst
verständlich nur auf der Basis einer sehr weitrei
chenden Änderung dieses so grundlegend falsch 
angelegten Systems. 

Dazu gehört zum einen, daß aus dieser viel zu 
straff geführten Konzernstruktur Austrian Indu
stries eine Finanz- und Beteiligungsholding wird. 
deren Name dann auch nicht mehr Austrian In
dustries sein sollte. weil dieser Name mittlerweile 
im In- und im Ausland wahrlich kein Markenzei
chen österreichischer Industrie mehr ist. Dazu ge
hört aber auch ein ÖIAG-Gesetz, das in ein 
ÖIAG-Privatisierungsgesetz umgewandelt wird, 
und dazu gehört weiters, daß realistische Ziele für 
Privatisierungsmaßnahmen im Sinne eines kon
kreten Fahrplans, der schon bis zu den National
ratswahlen Ergebnisse erbringen muß. erstellt 
werden. 

Es gibt - und Sie wissen das - eine Vielzahl 
von Privatisierungsmöglichkeiten; ich denke an 
die Unternehmungen ASA, an die Elin und an 
SGP-Verkehrstechnik, an AMS, an die VOEST
ALPINE Eisenbahnsysteme, an die Bergtechnik, 
aber auch an den Anlagenbau und die V AMCE. 
Es geht uns hier um konkrete Privatisierungen, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, und 
nicht um die Erfindung neuer Formeln, die da 
lauten: 26 Prozent müssen beim Staat bleiben 
und 25 Prozent dann auch noch in gesicherten 
österreichischen Strukturen. Denn das wäre -
aus unserer Sicht - lediglich eine Fortsetzung 
der "kalten Verstaatlichung", und eiern werden 
wir nicht zustimmen. (Beifall bei der ÖVP.) 

Sehr geehrter Herr Minister! Meine Damen 
und Herren von der SPÖ! Erst wenn diese we
sentlichen Voraussetzungen erfüllt sind, sind wir 
von der ÖVP bereit, auch über Bundeshaftungen 
zu sprechen, und das so restriktiv wie möglich. 
Hier ist kein Platz mehr für Großzügigkeiten! 
Das versteht der Bürger in diesem Land nicht 
mehr, das versteht der Steuerzahler nicht mehr. 
Und die Festsetzung eines 14-Milliarden-Schil
ling-Rahmens bloß deswegen, weil es aus dem 
ÖIAG-Gesetz ableitbar ist, ist für uns nicht ak
zeptabel. 

Und eines werden wir aus Sicht der ÖVP ganz 
sicher nicht mittragen, nämlich einen neuerlichen 
Zuschuß von Steuermitteln, wie dies in letzter 

Zeit von führenden Exponenten Ihrer Fraktion, 
sei es von Herrn Koppler oder auch von Herrn 
Laichmann, gefordert wurde. Das nicht mit uns! 
- Danke schön. (Beifall bei der ÖVP. - Abg. 
K 0 P P l e r: Eine Kindesweglegung machen Sie.') 
11.15 

Präsident: Zu einer einleitenden Stellungnah
me im Sinne des § 97a Abs. 6 hat sich der Herr 
Bundesminister zu Wort gemeldet. - Bitte sehr. 

11.16 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 

Verkehr Mag. Klima: Herr Präsident! Hohes 
Haus! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich freue mich, daß wir Gelegenheit haben, zum 
Thema "Zukunft der verstaatlichten Industrie, 
insbesondere der AMAG" zu diskutieren. Ich be
dauere es daher etwas. daß sich mein Vorredner 
überwiegend mit der Vergangenheit beschäftigt 
hat. Es gibt auch in Kreisen des Koalitionspart
ners, auch in Kreisen der ÖVP sehr viele, die die 
Bedeutung dieser verstaatlichten Industrie für die 
österreichische Wirtschaft erkennen, die die Be
deutung als Auftraggeber für Vorprodukte, für 
Dienstleistungen, für Zulieferungen erkennen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
22 Milliarden Schilling pro Jahr werden für 
Klein- und Mittelbetriebe als Auftragsvolumen 
vergeben. Die Lohnsumme der Beschäftigten hat 
enorme regionalpolitische Bedeutung; allein im 
Raum Linz 6,5 Milliarden Schilling pro Jahr! 
Also sehr viele - auch im Bereich der Österrei
chischen Volkspartei - kennen die Bedeutung 
dieser österreichischen Industrie und denken 
nicht kleinkariert. Es gibt aber auch welche, die 
nur an der Zerschlagung dieser verstaatlichten In
dustrie interessiert sind, und denen gilt das Prädi
kat "kleinkariert"! (Beifall bei der SPÖ.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist 
unbestritten, daß diese Unternehmen - aus dem 
Bereich des Stahls, des Anlagenbaus. der Monta
ge, der Elektrotechnik, auch aus dem Energiebe
reich - eine Lokomotivfunktion für die österrei
chische Wirtschaft und für die österreichische In
dustrie in den Exportmärkten dieser Welt haben. 
Wenn ich ein Beispiel bringen darf: Bei einem 
großen Stahlwerk in Kasachstan, wo eine Auf
tragssumme von 3 Milliarden Schilling zur Verfü
gung steht, sind österreichische Zulieferbetriebe 
mit einem Betrag in Höhe von 1,8 Milliarden 
Schilling dabei. Es muß ganz einfach unser politi
sches Bemühen sein, diese österreichischen Indu
strieunternehmungen zu erhalten, statt sie durch 
eine Diffamierung, durch ein Ausgrenzen von der 
anderen österreichischen Industrie mutwillig zu 
schädigen und zu zerstören. (Beifall bei der SPÖ.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, was 
die Frage der AMAG betrifft. - Ich habe bereits 
mehrfach erklärt, daß aus mehreren Ursachen, 
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die in der Zwischenzeit bekannt sind, die Situa
tion der AMAG tatsächlich eine sehr kritische 
und eine sehr ernste ist. Ich bin der Meinung, daß 
unser industriepolitisches Vorgehen nur das eine 
Ziel haben kann: den Standort Ranshofen, die 
hochqualitative Fertigung im Bereich Ranshofen 
zu erhalten. Und genau diesen Auftrag hat das 
neue Management, das von mir eingesetzt wurde, 
bekommen: ein Sanierungskonzept auszuarbei
ten, das - zugegebenermaßen - einiges an Geld 
kosten wird, ein Sanierungskonzept auszuarbei
ten, das die Beschäftigung in Ranshofen absichert 
und die wertvolle Aluminiumproduktion im Be
reich der Gußteile, im Bereich der Extrusionstei
le, im Bereich der Walzprodukte für Österreich 
sichert. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die
ses Konzept berücksichtigt, daß Produktionen 
vom Ausland nach Österreich zurückverlagert 
werden, um hier ein möglichst hohes Maß an 
österreichischer Wertschöpfung zu sichern. Und 
wie ich weiß, werden zumindest an die etwa 
2 000 Mitarbeiter der AMAG-Ranshofen einen 
gesicherten Arbeitsplatz halten. Das ist österrei
chische Industriepolitik! (Beifall bei der SPÖ.) 

Einige wenige Worte zur Vergangenheit. -
Sehr geehrter Herr Kollege Bartenstein! Es ist Ih
nen möglicherweise bekannt, daß bereits vor ei
nem Jahr von mir ein Auftrag an Professoren, 
Wirtschaftsprüfer und Rechtsgutachter initiiert 
wurde, um die Frage der Entlastung des AMAG
Vorstandes und des AMAG-Aufsichtsrates zu 
prüfen. Dazu liegt mir ein einseitiger Zwischen
bericht der Gutachter Doralt und Platzer vor, wo 
klar festgestellt wird, daß gegen die Entlastung 
des Aufsichtsrates der AMAG keine Einwände 
bestehen und diese vorzunehmen ist, daß aller
dings gegen die Entlastung des ehemaligen Vor
standes - hauptsächlich Generaldirektor und Fi
nanz- und Controllingchef - heute einiges 
spricht, daß die Erhebungen weiter fortzuführen 
sind, und diese Erhebungen werden weiter fortge
führt. 

Was ich im Oktober dieses Jahres zusätzlich 
unternommen habe, war, daß ich bereits anhand 
eines Rohberichtes, den der Rechnungshof fertig
gestellt hat, um keine Zeit zu verlieren, die ÖIAG 
beauftragt habe, gutachterlich, gleichsam beglei
tend zur Fertigstellung des Endberichtes durch 
den Rechnungshof, allfällige Organverfehlungen 
prüfen zu lassen. Das sind Schritte, die in meiner 
Kompetenz stehen, die unverzüglich gesetzt wur
den, weil auch wir daran interessiert sind, daß die 
Fragen der Verluste der AMAG, was die Markt
entwicklung, was die Managementverantwortung 
betrifft, klar geprüft werden. Und erst dann sol
len, dem österreichischen Rechtssystem entspre
chend, entschieden Konsequenzen gezogen wer
den. (Beifall bei der SPÖ.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Was 
die Zukunft betrifft, habe ich nur eine Bitte: daß 
sich die österreichische Bundesregierung, daß 
sich die Koalitionsparteien möglichst rasch auf 
eine gemeinsame Vorgangsweise einigen, denn ei
nes ist unbestritten: Diese Diskussionen schaden 
den Unternehmen auf den Produktmärkten, auf 
den Kapitalmärkten, verunsichern die Mitarbei
ter. Es soll daher möglichst rasch eine gemeinsa
me Linie der Eigentümer gefunden werden, denn 
nur so kann eine sichere Entwicklung dieser Un
ternehmen und der Unternehmens.gruppe sicher
gestellt werden. (Beifall bei der SPO.) 

Ich möchte nur eines auch hier klar anfügen: 
Die Sozialdemokratische Partei Österreichs wird 
weder aus euphorischen ideologischen Privatisie
rungsüberlegungen - wie sie manchmal aus Sicht 
eies Koalitionspartners vorzuherrschen scheinen 
- noch aus sonstigen Gründen gegen eine ver
nünftige Öffnung der Unternehmen in der Eigen
tümerstruktur für Partner, für Kooperationen, 
aber auch für Börsengänge sein. Dies allerdings 
nicht aus ideologischem Fanatismus, sondern es 
ist eine Frage der Zweckmäßigkeit, eine Frage 
der Märkte. 

Erlauben Sie mir eine grundsätzliche Bemer
kung dazu: Wir wollen nicht, daß diese wertvollen 
Unternehmen mit ihrem Know-how, mit ihrem 
Produktionswissen, mit ihrer Technik an auslän
dische Unternehmen verkauft werden, wir wollen 
nicht, daß diese Unternehmen mittelfristig zur 
verlängerten Werkbank werden beziehungsweise 
in allfällige Billiglohnländer verlagert werden, 
und hier werden dann die Produktionen zuge
sperrt. Wir wollen, daß diese Unternehmen in ih
ren Kernbereichen unter österreichischer Gestal
tungsmehrheit bleiben, und eine andere Lösung 
wird die Sozialdemokratie nicht zulassen. - Dan
ke schön. (Beifall bei der SPÖ.) 1l.:;'3 

Präsident: Nächster Redner ist Herr Abgeord
neter Nürnberger. Ab jetzt beträgt die Redezeit 
jeweils 5 Minuten. 

/1.:;'3 
Abgeordneter Nürnberger (SPÖ): Sehr geehr

ter Herr Präsident! Geschätzter Herr Bundesmi
nister! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Lassen Sie mich einleitend einige Pressemeldun
gen der letzten Tage, vor allem von seiten der 
Osterreichischen Volkspartei, zitieren. Da konnte 
man lesen vom Herrn Vizekanzler: Verstaatlichte 
insgesamt "Verstaatlichtenmuseum" , in der letz
ten Zeit "schwachsinnige Ideologie". Vom Herrn 
Bartenstein, der vor dem Herrn Minister gespro
chen hat, hörte man vorige Woche am Donners
tag: "Manager - Bauernopfer" . Er stellt ein Aus
einanderdriften zwischen sozialdemokratischer 
Regierungsfraktion und sozialdemokratischen 
Gewerkschaftern fest. Soviel ich weiß, Herr Kol
lege Bartenstein, sind Sie in Niederösterreich zu 
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Hause. (Rufe bei der ÖVP: In der Steiermark.') Sie 
sind Steirer. aber Sie fahren auch durch Nieder
österreich. Vielleicht haben Sie im Vorbeifahren 
die Plakate registriert, wo der ÖAAB den Wirt
schaftsbund in nicht sehr feiner Art angreift. Ich 
darf Ihnen dazu sagen: Machen Sie sich keine 
Sorgen, ich garantiere Ihnen persönlich, daß es, 
solange ich Vorsitzender der sozialdemokrati
schen Gewerkschafter bin. kein Auseinanderdrif
ten mit der sozialdemokratischen Regierungs
fraktion geben wird. (Beifall bei der SPÖ.) 

Dann gibt es auch noch ein Memorandum vom 
Präsidenten der Bundeswirtschaftskammer Ma
derthaner und vom Präsidenten Kessler von der 
Industriellenvereinigung. Das Memorandum -
wie Herr Kessler sagt - soll zur Versachlichung 
der Diskussion beitragen, und das unterstreiche 
ich. Ich kann mich mit vielen Punkten, die darin 
enthalten sind, einverstanden erklären. Erlauben 
Sie mir, daß ich nur die Einleitung hier zitiere, 
aber sie sagt eigentlich schon etwas aus über das 
wichtigste Problem. Die aktuelle Krise der ver
staatlichten Industrie kann nicht isoliert als singu
läres Problem eines Konzerns gesehen werden, 
sondern muß im Kontext der mannigfaltigen Ver
flechtungen des Konzerns mit vor- und nachgela
gerten Unternehmen - sehr oft privaten U nter
nehmen - sowie dem Finanzsektor betrachtet 
werden. Bei der Diskussion um den ÖIAG-Kon
zern sind daher auch die intensiven Verflechtun
gen mit einer Vielzahl von privaten Zulieferbe
trieben und die Bedeutung des Konzerns als Kre
ditnehmer zu sehen. Ich bin sehr froh, daß dieses 
Memorandum einen Ansatz von wirtschaftlichem 
Weitblick und Verantwortung in dieser Diskus
sion zeigt, meine sehr geehrten Damen und Her
ren. 

Aber nun zu Ihnen, Herr Kollege Bartenstein. 
Ich habe Ihnen sehr aufmerksam zugehört, habe 
es aber vermißt, daß Sie uns Rezepte. Vorschläge 
unterbreiten. Wenn ich das richtig in Erinnerung 
habe - Sie können es im Protokoll nachlesen -, 
war Ihre erste und wichtigste Forderung und Än
derung, daß das Neue, was dabei herauskommt, 
nicht mehr Austrian Industries heißt. sondern ei
nen anderen Namen bekommt. Der Name des 
Konzerns ist eigentlich das geringste Problem, 
Herr Kollege Bartenstein, aber für Sie sind das 
offensichtlich die vordringlichsten Probleme. Sie 
haben mit aller Deutlichkeit eine Lösung, wie sie 
derzeit vorgeschlagen wird und in Diskussion 
steht - 26 Prozent Staat, die Differenz auf 
51 Prozent private Eigentümer -, kategorisch 
abgelehnt. sind uns aber die Alternative schuldig 
geblieben. Das kann ja dann, wenn Sie es ableh
nen, daß der Konzern mehrheitlich in österreichi
schem Besitz bleibt, nur eine ausländische Beteili
gung werden. Und gegen einen Ausverkauf, Herr 
Bartenstein - das erkläre ich Ihnen auch mit al
ler Deutlichkeit und Konsequenz -. gegen einen 

Ausverkauf dieser Betriebe an ausländische Un
ternehmen werden wir uns zu wehren wissen. 
(Beifall bei der SPÖ.) 

Weil Sie die Diskussion immer unter dem 
Schlagwort "Privatisierung" führen, erkläre ich 
Ihnen hier zum x-ten Male: Die Frage der Privati
sierung ist weder für meine Partei noch für die 
sozialdemokratischen Gewerkschafter noch für 
die Gewerkschaften insgesamt, auch nicht für den 
gesamten ÖGB, noch für die Betriebsräte eine 
ideologische Frage. Da gibt es Anträge, das könn
te ich Ihnen beweisen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Pri
vatisierungskonzepte im ÖIAG-Bereich sind uns 
schlüssig darzulegen, das werden wir aus Sorge 
um die Arbeitsplätze wohl verlangen dürfen. Hät
ten Sie uns gesagt, wer als Käufer auftreten soll. 
Außerdem verlangen wir, wenn man privatisiert, 
den Möglichkeiten der Aufnahmekapazität des 
österreichischen Kapitalmarktes Rechnung zu 
tragen. Weiters ist auf ein Vorhandensein öster
reichiseher strategischer Eigentümer zu schauen, 
auf die Sicherung der größtmöglichen österreichi
schen Wertschöpfung und Beschäftigung und die 
Stärkung des österreichischen Know-how durch 
Forcierung des Forschungs- und Entwicklungsbe
reiches, weil auch die beiden Präsidenten unserer 
Wirtschaftskammern bestätigt haben, daß es sinn
voll ist, diese österreichische Industrie zu sichern. 

Zur AMAG emlge Sätze: Seit dem 
Jahr 1986/87 ist der politische Einfluß in den Un
ternehmen nicht mehr vorhanden. (Heiterkeit bei 
der ÖVP.) - Nicht lachen! 

Präsident: Bitte um den Schlußsatz. 

Abgeordneter Nürnberger (fortsetzend): Jeder 
Manager hat darauf Wert gelegt, daß er nur dem 
Aktienrecht verantwortlich ist, meine sehr geehr
ten Damen und Herren. Und ich stelle fest, daß in 
der jetzigen Situation - ich kann leider auf die 
Managementfehler nicht mehr eingehen - nicht 
die Politik die Verantwortung trägt, sondern diese 
Verantwortung eindeutig bei den Managern liegt. 
(Beifall bei der SPÖ.) 11.28 

Präsident: Nächster Redner ist Herr Abgeord
neter Dr. Haider. Er hat das Wort. 

11.28 
Abgeordneter Dr. Haider (FPÖ): Hohes Haus! 

Meine Damen und Herren! Zwei interessante 
Entwicklungen für die freiheitliche Opposition 
hier im Haus: Einerseits hängt der Haussegen 
zwischen den beiden Koalitionsparteien nicht nur 
in der Budgetfrage schief. sondern offenbar gibt 
es auch keinen Konsens in der Verstaatlichtenpo
litik. Das haben die letzten beiden Wortmeldun
gen von Bartenstein und seinem sozialistischen 
Widerpart bewiesen. Zum zweiten scheint ein Mi
nister im Amt zu sein, der ein dringendes Bedürf-

133. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 15 von 145

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVIII. GP - 133. Sitzung - 20. Oktober 1993 15359 

Dr. Haider 

nis hat, nicht mehr über die Vorgänge der Ver
gangenheit und der Gegenwart zu reden, sondern 
gerne wieder Zukunftsvisionen entwickeln möch
te, die dort anknüpfen, wo schon die Fehler in der 
Vergangenheit begonnen haben. 

Herr Bundesminister! Ich darf Ihnen doch sa
gen, daß wir das alles schon kennen. Es ist schon 
die dritte Krise der verstaatlichten Industrie, bei 
der die Steuerzahler die Ausfallshaftung tragen, 
bei der es Verantwortliche weder von seiten der 
Manager noch in der Politik gibt lind bei der Tau
sende Arbeitsplätze verlorengegangen sind. Es ist 
die dritte Krise, die unter sozialistischer Führung 
stattfindet. denn die Sozialisten haben seit 1981 in 
jeder Phase des Verstaatlichten-Debakels den 
Bundeskanzler gestellt: Kreisky, Sinowatz, Vra
nitzky. Sie haben seit 1981 den Finanzminister 
gestellt, mit Lacina, mit Vranitzky, und sie haben 
den Verstaatlichten-Minister gestellt, mit Lacina, 
mit Streicher, mit Klima. 

In diesem Zeitraum, von 1981 bis zum heutigen 
Tage, haben Sie es fertiggebracht, nicht nur die 
verstaatlichte Industrie zu ruinieren, sondern die
se von 110 000 Arbeitsplätzen auf 55 000 abzu
specken, und jetzt werden Sie noch einmal 16 000 
in den Kamin schreiben müssen. Das ist auch der 
Grund, warum Kollege Koppler in der Öffent
lichkeit gesagt hat, da mache er nicht mehr mit. 
Das ist der wahre Grund, weil Sie eben eine Ver
staatlichtenpolitik machen, die in Wirklichkeit 
keine ist, sondern wo nur Arbeitsplätze verloren
gehen. wo die Steuerzahler heute 120 Milliarden 
Schilling an Rückzahlungslasten zu bewältigen 
haben - ohne daß es ein Konzept gibt. (Beifall 
bei der FPÖ.) 

Daher sagen wir: Es klingt ja alles sehr schön, 
wenn man von der "regionalen Bedeutung" der 
verstaatlichten Industrie spricht. Herr Bundesmi
nister. da müssen Sie aber sagen, wie Sie endlich 
Ordnung machen! Es läßt Ihnen Herr Dr. Ehrlich 
von der AMAG ausrichten, Minister Klima sage 
bewußt die Unwahrheit. - Ehrlich ist also aus 
Ihrer Sicht das einzige Opfer, das es geben wird. 
In Zeitungen lesen wir, daß dieses Debakel durch 
die Kehrtwendung in der Verstaatlichtenpolitik 
entstanden ist, weil nicht finanziert worden ist. 

Wir würden gerne von Ihnen Auskunft darüber 
erhalten: Was stimmt denn jetzt? Bevor nicht die 
Fehler der Vergangenheit aufgearbeitet werden, 
werden wir auch keine vernünftige Verstaatlich
tenpolitik machen können, und es werden wieder
um die Steuerzahler zur Kasse gebeten werden. 

Es scheint mir sehr interessant zu sein, daß 
man jetzt darüber hinweggeht, daß es eine Ver
staatlichtenpolitik gegeben hat, in der man im
merhin VOEST mit ALPINE fusioniert hat. Er
gebnis: Pleite. 

Der ÖMV hat man die Chemie Linz aufge
zwungen. Ergebnis: Pleite. Die AMAG hat man 
nicht durchfinanziert. Ergebnis: Pleite. Die BBU 
in Kärnten - trotz der Ausverkaufsbeschwörun
gen meines Vorredners - ist letztlich durch den 
Ausverkauf an einen ausländischen Partner, wie 
eben die Metallgesellschaft, nach 700jähriger 
Bergbautradition zugrunde gegangen. 

Das ist doch alles unter Ihrer Verantwortung 
geschehen. Sie reden ja hier anders, als Sie in der 
Politik wirklich handeln! 

Ich lese Ihnen jetzt eine Zeile aus dem Rech
nungshof-Rohbericht vor, damit Sie nicht hier sa
gen: Es gibt eigentlich gar keine richtige Verant
wortung - ich zitiere -: 

"Der Rechnungshof mußte feststellen, daß das 
Ausmaß der Expansion" - in bezug auf die 
AM AG -, "deren Tempo, die Finanzpolitik und 
die Führungspolitik des Vorstandes der AMAG in 
der Zeit 1986/87 bis 1991 sowohl dem Vorstand 
der ÖIAG beziehungsweise dem Zentralvorstand 
der Austrian Industries, dem Aufsichtsrat der 
AMAG und weitgehend auch dem Aufsichtsrat 
der ÖIAG und der Austrian Industries im großen 
ausreichend bekannt war, und zwar dermaßen 
ausreichend, daß materiell jederzeit und tief ge
nug hätte nachgefragt werden können." 

Was heißt das? - Herr Grünwald, Herr Sekyra 
sitzen in diesen Aufsichtsräten. Sie sind voll in
formiert, und sie sind heute jene, die wiederum 
die Verstaatlichtenpolitik machen. 

Herr Minister Klima! Wenn man Sie ernst neh
men soll, dann werden Sie endlich mit diesen Ver
sagern abfahren müssen, damit nicht noch Tau
sende Arbeitsplätze gefährdet werden! Sorgen Sie 
dafür, daß es für die verstaatlichte Industrie kei
nen Ausverkauf, sondern eine neue Zukunft gibt. 
(Beifall bei der FPÖ.) JI.33 

Präsident: Nächste Rednerin ist Frau Abgeord
nete Dr. Petrovic. 

11.33 
Abgeordnete Dr. Madeleine Petrovic (Grüne): 

Herr Präsident! Herr Bundesminister! Meine Da
men und Herren! Herr Abgeordneter Nürnberger 
hat vorhin gesagt, daß die Frage Privatisierungen 
für ihn und für seine Fraktion keine ideologische 
Frage sei. Ich frage ihn zurück: Welche Frage ist 
das dann überhaupt für Sie? Nach welchen 
Grundsätzen soll denn vorgegangen werden? 
Welche Vorschläge haben Sie denn, um die Dis
kussion von dieser wirklich unwürdigen Art und 
Weise wegzubringen, die leider jetzt betrieben 
wird? 

Auf welcher Ebene soll denn das Schicksal der 
verstaatlichten Industrie weiter bestimmt wer
den? Gibt es dafür irgendwelche rationalen Ent-
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scheidungsgrundlagen. oder gibt es immer noch, 
so wie in der Vergangenheit, diese unsinnigen 
und unseligen "Standortgarantien", die regelmä
ßig in Vorwahlzeiten abgegeben werden? Und 
Vorwahlzeiten gibt es immer in Österreich: 11'
gendwo gibt es immer Wahlen, Wahlen zu ir
gendwelchen Körperschaften et cetera, und in 
diesen Vorwahlzeiten werden dann immer bunte 
Versprechen abgegeben. 

Ich frage Sie: Nach welchen allgemeinen 
Grundsätzen soll in dieser Diskussion weiterge
gangen werden, und was ist überhaupt Ihr Ziel in 
der Industriepolitik? - Ich habe bisher davon 
reichlich wenig gehört. 

Privatisierung vollzieht sich in Österreich der
zeit nach dem Motto: Was man gerade noch ir
gendwie verscherbeln kann, kommt unter den 
Hammer. Das ist keine Philosophie, das ist auch 
keine Ideologie - noch hat das irgendeine ratio
nale Deckung. Ich würde vorschlagen, sich einmal 
wirklich daranzumachen, jene Grundlagen zu 
überprüfen, unter denen sinnvolle Privatisierung 
vollzogen werden kann. - Das kann überall dort 
geschehen, wo es funktionierende Märkte gibt, 
also etwa nie h t im Verkehrsbereich. Und das 
kann weiters dort geschehen, wo zentrale öster
reichische Interessen nicht in Gefahr sind. Also 
dort, wo es um Versorgungssicherheit geht, wür
de man schlecht beraten sein, Privatisierungen 
vorzunehmen. 

Schließlich muß das unter dem Strich auch für 
den Staat ein vernünftiges Geschäft sein. Gewinn
bringende Bereiche abzustoßen ist, würde ich 
meinen, kommerziell nicht gerade der Weisheit 
letzter Schluß. Also: Eine kommerzielle Kompo
nente, eine Frage des Funktionierens von Märk
ten und eine Frage der österreich ischen Versor
gungssicherheit, das wären rationale Kriterien, 
nach denen vorzugehen ist, aber Sie gehen immer 
wieder in diese Skandalisierungsdiskussion. wie 
sie von der ÖVP beziehungsweise von der FPÖ 
losgetreten wird. Da Sie aber auch nicht in der 
Lage waren, diese rationalen Grundlagen bereit
zustellen, geschieht es Ihnen auch völlig recht, 
daß das so läuft, und es wird immer wieder so 
ablaufen, daß jemand kommt und sagt: Skandal, 
Skandal! Was ist da schon wieder passiert? 

Die Vorkommnisse etwa in Ranshofen sind 
eben nicht beruhigend, aber den Schluß daraus zu 
ziehen, hier in diesem Haus einen "Industrieaus
schuß" einzurichten, wie das die Grünen seit lan
gem verlangen, daß wir ohne Skandalanlaß über 
die Fragen einer österreichischen Industriepolitik 
für den privaten und verstaatlichten Bereich re
den können, daß wir über sinnvolle Privatisierun
gen und einen sinnvollen Zeitplan reden können, 
das alles wurde verabsäumt. 

So stehen wir immer wieder vor der Situation, 
daß lukrative Bereiche, die der Staat auch gut 
brauchen könnte, verscherbelt werden, daß bei 
anderen Bereichen, die man durchaus veräußern 
könnte, so lang zugewartet wird, bis sie unveräu
ßerlich sind oder bis man in die Situation gelangt, 
daß Notverkäufe getätigt werden müssen. 

All das ist nicht sinnvoll, ist aber die Folge ei
ner unterlassenen Industriepolitik in Österreich. 
Wir werden das nicht länger dulden. und wir wer
den Sie dazu bringen, daß Sie zu unseren grünen 
Anträgen in Richtung Einrichtung eines Indu
strieausschusses und Schaffung eines österreichi
schen Industriekonzeptes Stellung nehmen. 

Wir sind nicht mehr bereit, auf dieser Ebene 
der Skandalisierung diese Diskussion weiter zu 
führen. - Danke. (Beifall bei den Grünen.) 11.3H 

Präsident: Nächster Redner ist Abgeordneter 
Mag. Barmüller. Er hat das Wort. 

j J.38 
Abgeordneter Mag. Barmüller (Liberales Fo

rum): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Mei
ne Damen und Herren! Wir brauchen uns nichts 
darüber vorzumachen, daß das AMAG-Debakel 
im Grunde genommen ein Sittenbild des Partei
eneinflusses ist, der eben im Bereich der verstaat
lichten Industrie existiert. 

Wenn man sich die Diskussion hier im Hause 
anschaut - ich unterstütze sehr viel von den Aus
sagen des Abgeordneten Bartenstein hier -, so ist 
doch ohne Zweifel festzustellen, daß diese Dis
kussion keinen Anlaß und keinen Grund zur 
Hoffnung gibt, denn man ist offensichtlich nicht 
bereit, im Bereich der Verstaatlichten aus den 
Fehlern der Vergangenheit zu lernen. 

Auch wir vom Liberalen Forum sehen durch
aus ein und halten es für richtig, daß im Bereich 
des Managements Konsequenzen gezogen wer
den. Es ist im Bereich des Managements zu Feh
lern gekommen, das ist keine Frage, aber das sind 
Fehler, die auf betriebswirtschaftlicher Ebene ge
laufen sind. 

Meine Damen und Herren! Jeder gelernte 
Österreicher weiß, daß es solche Entscheidungen, 
solche Strategien natürlich mit Wissen der verant
wortlichen Politiker gegeben hat. Jetzt aber so 
quasi im ganzen Bereich der Verstaatlichten ei
nen Manager der dritten Ebene hängen zu wol
len, um sagen zu können: Okay, wir haben ein 
wenig Blut geopfert, und das reicht!, damit, mei
ne Damen und Herren, wird die Sache sicher 
nicht abgetan sein. 

Herr Abgeordneter Bartenstein fordert, daß es 
politische Konsequenzen geben muß: Da finden 
Sie mich, da finden Sie, Herr Abgeordneter Bar
tenstein, das Liberale Forum auf Ihrer Seite. Und 

133. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 17 von 145

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVIII. GP - 133. Sitzung - 20. Oktober 1993 15361 

Mag. Barmüller 

zur Untermauerung dessen darf ich Ihnen etwas 
vorlesen, das ein verantwortlicher Manager, näm
lich Ehrlich, gesagt hat, daß die AI, daß der Auf
sichtsrat und daß Sekyra von all den Vorgängen 
de facto voll informiert und in allen Belangen da
bei waren. 

Mir kommt es da besonders auf die Worte "de 
facto" an, denn damit wird doch untermauert, 
daß sehr viel nicht offiziell in den Gremien gelau
fen ist, sondern hintenherum: "de facto" infor
miert, irgendwo deponiert. 

Das, meine Damen und Herren, ist genau jener 
Weg, der immer wieder bei uns in Österreich be
schritten wird: Man geht nicht die offiziellen 
Wege, die notwendig sind, sondern man geht ir
gendwelche verschlungenen Wege hintenherum. 
Abgeordneter Bartenstein fordert zu Recht, daß 
es diesbezüglich auch im Bereich der Aufsichtsrä
te zu Konsequenzen kommen muß. 

Nur, Herr Abgeordneter Bartenstein: Hier aber 
zu sagen: Das ist eigentlich nur der Bereich der 
SPÖ!. das ist unlauter, denn auch Sie von der 
ÖVP haben in diesem Bereich Einfluß. Und ich 
frage mich: Welche Konsequenzen werden dies
bezüglich in Ihrem Bereich gezogen? (Beifall 
~~im Liberalen Forum. - Zwischenrufe bei der 
o VP.) Sie wollen offenbar keine Konsequenzen 
ziehen, weil Sie zwar jetzt in der Regierung sitzen, 
und Sie hoffen, ein paar Prozentpunkte machen 
zu können, aber Sie sind nicht in der Lage, sich in 
diesen Fragen durchzusetzen. 

Herr Bundesminister Klima hat behauptet, daß 
nichts gegen die Entlastung des Aufsichtsrates der 
AMAG spreche. - Ich darf Ihnen dazu etwas zi
tieren, was im Rohbericht des Rechnungshofes zu 
lesen stand, daß zwar von den Aufsichtsratsmit
gliedern .,Bedenken geäußert" wurden, daß aber 
"das hohe Tempo der Expansion beim Verkraften 
Schwierigkeiten bereitet" hat. 

Herr Bundesminister! Offensichtlich haben 
Aufsichtsräte, obwohl sie nicht voll informiert 
waren, zwar zuerst gesagt: Augenblick, das wissen 
wir nicht genau, da wollen wir mehr wissen!, aber 
nicht mehr erfahren - und sie haben trotzdem 
zugestimmt. 

Das ist nicht fahrlässig. meine Damen und Her
ren, sondern das ist bedingter Vorsatz! Es ist doch 
völlig klar, daß man sich da gesagt hat: Da kann 
etwas passieren, aber es wird schon nichts passie
ren. - Dann aber zu sagen, es spreche nichts da
gegen. daß diese Aufsichtsräte entlastet werden, 
ist sicherlich falsch. 

Meine Damen und Herren! Es bleibt festzuhal
ten: Solange Parteieneinfluß im Bereich der Indu
strie existiert, wird es solche Debakel geben! Und 
das nächste Debakel, über das wir hier in diesem 

Hause reden werden, wird die ÖMV sein. Und 
dann werden wieder Namen wie Grünwald et ce
tera auftauchen, Namen, die bei allen drei Ver
staatlichten-Krisen genannt wurden. Diese Na
men werden dann wieder hier fallen, und ich 
fürchte, man wird seitens der Regierung wieder
um keine Konsequenzen ziehen wollen. 

Für uns, meine Damen und Herren, ist - das 
sage ich jetzt in Ihre Richtung, Herr Bundesmini
ster Klima - die Frage, wer Eigentümer an der 
Industrie ist, keine ideologische Frage. Ich beto
ne: Das ist keine ideologische Frage! Aber die Pri
vatisierung ist, so wie es jetzt steht, eine Überle
bensfrage für die österreichische Industrie insge
samt. Denn wenn der Parteieneinfluß im Bereich 
der verstaatlichten Industrie aufrecht bleibt, wenn 
wir weiter mit solchen Debakeln konfrontiert 
werden, wie das bezüglich AMAG der Fall ist, wie 
uns das auch bald, was die ÖMV -Gruppe anlangt, 
bevorsteht, wird das kein gutes Ende nehmen. -
Danke schön. fBeifall beim Liberalen Forwn.) 
/ 1 . .f.3 

Präsident: Als nächster zu Wort gemeldet ist 
Abgeordneter Kraft. Ich erteile es ihm. 

1 J . .f.3 

Abgeordneter Kraft (ÖVP): Herr Präsident! 
Herr Bundesminister! Meine Damen und Herren! 
Herr Bundesminister, wenn Sie meinen Frak
tionskollegen Bartenstein vorhin gerügt haben, er 
hätte über die Vergangenheit gesprochen und 
nicht über die Zukunft, so muß ich sagen: Ich 
verstehe schon, daß Sie nicht gerne über diese 
Vergangenheit reden möchten, über die wir aber 
heute reden müssen. 

Es geht um eine Vergangenheit, die aufzuarbei
ten ist, und zwar im Hinblick auf Vorkommnisse, 
die dort passiert sind. Ich spreche jetzt ganz kon
kret über Ranshofen. Herr Bundesminister! Da 
müssen wir Klartext reden und die Dinge beim 
Namen nennen, denn Ihre Worte dazu und die 
Ihrer Vorgänger kennen wir ja alle bereits von 
ähnlich gelagerten Fällen. Ich gehöre 20 Jahre 
lang diesem Hause an: Ich habe bereits viele sol
cher Debatten hier miterlebt. Wenn es Probleme 
gab, wenn Katastrophenstimmung im Bereich der 
Verstaatlichten herrschte, kamen immer die Ap
pelle: Wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen 
gemeinsam arbeiten. wir müssen danach trachten, 
die Probleme zu bewältigen! - Geschehen ist je
doch etwas anderes, konkret: nämlich fast gar 
nichts. Die gleichen Probleme kamen in ein paar 
Jahren später in gleicher Dimension wieder. Ich 
würde sagen: Die Botschaft hör' ich wohl, allein 
mir fehlt der Glaube! Herr Bundesminister! Über 
konkrete Maßnahmen, wirkliche Veränderungen 
in der Verstaatlichtenpolitik, und zwar seitens Ih
rer Fraktion und seitens der Ressortführung, das 
ist es, worüber wir nun zu reden haben! 
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Ich sage Ihnen nochmals: Wir von der Österrei
chischen Volkspartei haben niemals behauptet, 
die gesamte Verstaatlichte wäre schlecht. Ich als 
Oberösterreicher möchte festhalten - und Ober
österreich ist ein Industriebundesland -, daß wir 
viele gute Betriebe sowohl im Bereich der priva
ten als auch im Bereich der verstaatlichten Indu
strie haben. Da gibt es durchaus einige Perlen, 
aber es gibt auch einige "Flecken", wo die Situa
tion als katastrophal zu bezeichnen ist. "Desa
ster" und all diese Begriffe werden ja oft in die
sem Zusammenhang verwendet. (Abg. K 0 P -
P L e r: KTM!) Ich will gar nichts beschönigen, 
Herr Kollege Koppler, aber heute reden wir von 
der AMAG - und da ist, meine ich, einmal die 
Frage der Verantwortung, die Sie so gerne in den 
Vordergrund stellen, zu diskutieren. Darum geht 
es! 

In der Region Braunau war die AMAG einmal 
ein "Flaggschiff" der dortigen Wirtschaft. Da gab 
es Freude, wenn jemand in diesem Betrieb arbei
ten konnte. Da war man stolz darauf, daß 
10 000 Leute dieser Region in der AMAG be
schäftigt waren. - Heute ist die AMAG ein Sa
nierungsfall, als Desaster zu bezeichnen. Da ist 
doch zu untersuchen: Wie kam es denn dazu, daß 
von ehemals 10 000 Beschäftigten jetzt vielleicht 
- mit Ach und Krach - 2 000 übrigbleiben wer
den? Gab es wirklich nur ein paar - wie das so 
dargestellt wird - "lässige" Managementfehler, 
ein paar Fehlentscheidungen? - Der Alu-Welt
markt war es, hat es auch geheißen. 

Herr Bundesminister! Darüber können wir 
nicht so leicht hinweggehen und sagen: Hat die 
Verstaatlichte einen Großauftrag irgendwo in der 
Welt bekommen, dann werden wir diese Proble
me schon meistern. Es ist näher zu untersuchen, 
was da alles passiert ist! Waren es tatsächlich nur 
ein paar Managementfehler? (Zwischenbemer
kung des Bundesministers Mag. Klima.) Das kön
nen Sie uns sagen: Der Bevölkerung von Braunau 
können Sie das nicht so erklären mit "ein paar 
Managementfehlern". (Beifall bei der ÖVP smvie 
bei Abgeordneten der FPÖ.) 

Ich unterstreiche, was Kollege Bartenstein ge
sagt hat: Kann es denn so sein, daß der Aufsichts
rat gar nichts gemerkt hat, daß im Ausland 
120 Betriebe gekauft werden? Nach Deutschland 
haben wir ja Verbindungen: Dort hat man ja 
schon gelacht, als diese Betriebe gekauft wurden. 

Hat der Eigentümer gar nichts bemerkt von all 
dem, was da passiert ist, nichts bemerkt von die
ser Katastrophe?! Da ist es ja nicht nur bergab 
gegangen, sondern da ist man abgesackt und ab
gerutscht. 

Diese Frage ist zu untersuchen, das ist zu klä
ren: Wer hat die Verantwortung dafür getragen? 
Das Geld ist dort nicht nur vertan, sondern es ist 

verspielt, es ist leichtfertig. leichtsinnig ausgege
ben worden. Diese Fragen sind zu untersuchen! 

Und weiters ist auch die politische Verantwor
tung zu klären, und zwar in all diesen Bereichen! 
Kollege Bartenstein hat es gesagt: Die politische 
Verantwortung oben im Management. - Dazu 
habe ich bisher nicht viel gehört, Kollege Kop
pier. Ja, 380 gehen jetzt wieder. Das sind die Leid
tragenden. Wo sind denn in den "oberen" Berei
chen die Leidtragenden? Das frage ich mich in 
diesem Zusammenhang schon! 

Herr Minister Klima glaubt - laut einem Zei
tungsbericht -, daß es noch 13,5 Milliarden 
Schilling dafür geben wird. In der Zwischenzeit 
wissen wir, daß diese 13.5 Milliarden Schilling 
nicht genug sein werden. Das ist ja in den letzten 
Monaten stets hinaufaddiert worden; jetzt sind 
wir etwa bei notwendigen 15 Milliarden Schilling. 
(Bundesminister Mag. K L i f1l a: Das ist unrichtig.') 
13,5 plus 1,4 sind nahezu 15 Milliarden! (Bundes
minister Mag. K l im a: Die finanzielle Milte[zll
fuhr war immer 13.5 Milliarden.') 

Herr Bundesminister! Sie können mir das jetzt 
hier wahrscheinlich nicht erklären. Dafür wird 
die Zeit Ihnen und mir fehlen. Ich würde nur fol
gendes sagen: Die Bevölkerung jener Region, die 
ich hier zu vertreten habe, verlangt mit Recht ein 
Konzept, daß der Standort Braunau, daß der 
Standort Ranshofen gesichert ist. Es ist zu prüfen, 
was zu halten beziehungsweise was aufzugeben 
ist, damit die Sicherheit für die noch verbleiben
den Arbeitsplätze gewahrt ist. 

Präsident: Redezeit! 

Abgeordneter Kraft (fortsetzend): Der Gene
raldirektor erweckt Vertrauen, den muß man, 
glaube ich, arbeiten lassen, dem muß man Unter
stützung angedeihen lassen. 

Ich betone aber Ihnen gegenüber, Herr Bun
desminister: Diese Region braucht Ihre besondere 
Unterstützung, braucht die besondere Hilfe der 
Bundesregierung! - Danke schön. (Beifall bei 
ÖVP und SPÖ. - Abg. K 0 P pie r: Bravo.') I/.51i 

Präsident: Nächster Redner ist der Abgeordne
te Koppler. Er hat das Wort. 

I J .50 

Abgeordneter Koppler (SPÖ): Herr Bundesmi
nister! Herr Präsident! Meine sehr verehrten Da
men und Herren! Ich wurde von Herrn Abgeord
neten Bartenstein zitiert, er meinte, ich hätte das 
Wort Konkurs so gemeint, wie er das vielleicht 
aufgefaßt hat. Herr Abgeordneter Bartenstein! 
Wenn Sie schon zitieren, dann würde ich ersu
chen, genau zu zitieren und genau die Wortmel
dungen vorzubringen, die ich gemeint habe. 
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Ich befinde mich hier in guter Gesellschaft: 
Wirtschaftslandesrat Leitl - das ist in den heuti
gen "Oberösterreichischen Nachrichten" nachzu
lesen - hat gesagt: Abverkäufe der gesunden Be
triebe und die Löcher der maroden Unternehmen 
zu stopfen, das könne kein Rezept für die Zu
kunft sein! Das ist heute in den "Oberösterreichi
sehen Nachrichten" zu lesen. 

Herr Abgeordneter Bartenstein! So habe ich 
das gemeint! Aber ich weiß, daß Sie genau wissen, 
was ich hier gemeint habe. Was Sie hier heute 
gemacht haben - ich weiß, daß Sie persönlich 
nicht so sind, Herr Abgeordneter Bartenstein -, 
war, glaube ich, eine Kindesweglegung hinsicht
lich der verstaatlichten Industrie. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
möchte auch bei dieser Gelegenheit - das sollte 
man auch einmal zu einer Oppositionspartei sa
gen - der Frau Abgeordneten Petrovic für ihren 
Beitrag heute namens der Belegschaft sehr herz
lich danken, denn das, was sie heute hier vorge
bracht hat, war sinnvoll aus meiner Sicht. Solche 
Beiträge sind sicherlich zielführender, als eine 
Aktuelle Stunde zu verlangen, um politisches Ka
pital aus der Not heraus zu erhaschen. 

Ich wundere mich wirklich: Wir haben am 
28. 9. 1993 hier im Hohen Haus eine Sitzung des 
"Verstaatlichten-Ausschusses" gehabt, die in sehr 
sachlicher Art und Weise über die Bühne gegan
gen ist und wo jede Fraktion sehr sachlich disku
tiert hat und auch die Argumente, sowohl des Mi
nisters als auch der Manager, zur Kenntnis ge
nommen hat. 

Herr Abgeordneter Haider! Sie haben hier von 
der dritten Verstaatlichten-Krise gesprochen -
Sie haben sicherlich recht -, aber Sie wissen ge
nau, daß wir im Grundstoffbereich tätig sind, und 
es wird wahrscheinlich eine vierte und eine fünfte 
Industriekrise geben, weil wir natürlich Zyklen 
ausgesetzt sind. Aber ich würde doch einmal ersu
chen, Herr Abgeordneter, daß man sich einmal 
die internationalen Vergleiche ansieht, denn das 
wird leider Gottes sehr selten gemacht. 

Im Gesamtszenario nehmen sich unsere Pro
bleme im Vergleich zu den internationalen Pro
blemen wirklich harmlos aus. Innerhalb der EG 
ist ein Personalabbau von 50 000 Beschäftigten in 
der Stahlindustrie geplant. Das entspricht einem 
Abbau von 13,2 Prozent. Die Bundesrepublik 
Deutschland beabsichtigt einen Personalabbau 
von 30 000 Stahlarbeitern bis 1994. - Das ent
spricht einem Abbau von 21,4 Prozent. Hoogo
vens in Holland, ein renommiertes Stahlunter
nehmen in den Niederlanden, beabsichtigt allein 
1993 einen Personalabbau von 20 Prozent und 
Italien einen Abbau von 45 000 Beschäftigten in 
der Stahlindustrie. 

Ich glaube, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, daß man Vergleiche anstellen und nicht 
immer unsere Bereiche madig machen sollte, 
denn das schadet uns im Ausland, das schadet uns 
auch wahnsinnig bei den Kunden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
möchte noch zu den Aufsichtsräten kommen, 
Herr Abgeordneter Haider und Herr Abgeordne
ter Bartenstein. Sie haben zu Recht behauptet, 
man möge untersuchen, damit auch die Auf
sichtsräte zur Verantwortung gezogen werden. 
Sie haben auch das Jahr 1989 erwähnt. Ich würde 
Sie ersuchen, einmal das Aufsichtsratsproto
koll 1989 - ich glaube, die S.~tzung war im No
vember oder Oktober - der OIAG zur Hand zu 
nehmen (Abg. Dr. Hai der: Ich habe es mie!) 
und nachzulesen, daß ich damals dem Generaldi
rektor Ehrlich den Vorwurf gemacht habe, es 
wäre sicherlich verantwortungslos, mehr zu inve
stieren, zu devestieren, als Cash-Flow vorhanden 
ist. 

Präsident (das Glockenzeichen gebend): Bitte 
um den Schlußsatz. 

Abgeordneter Koppler (fortsetzend): Es waren 
einige namhafte Aufsichtsratsmitglieder dabei, 
zum Beispiel ein Herr Tessmar-Pfohl von der 
Österreichischen Volkspartei, ein Herr Pale und 
ein Herr Kessler von der Österreich ischen Volks
partei, ein Herr Dr. Kapral, der heute Bundesrat 
der Freiheitlichen Partei ist. Ich wurde von diesen 
Aufsichtsratsmitgliedern überhaupt nicht unter
stützt hinsichtlich meiner Frage. (Abg. Dr. 
F II h r man n: Das ist illleressalll!) Nehmen Sie 
das auch einmal hier zur Kenntnis! (Beifall bei 
der SPÖ.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
gäbe noch Abendfüllendes zu berichten hinsicht
lich meiner ... 

Präsident: Es gibt nichts mehr Abendfüllendes 
zu berichten, weil die Redezeit zu Ende ist. 

Abgeordneter Koppler (fortsetzend): Zur Sinn
haftigkeit dieser heutigen Debatte möchte ich nur 
eines sagen: 

Die Betriebsräte von Ranshofen, und zwar von 
ÖVP und SPÖ, haben gegen diese Aktuelle Stun
de protestiert, weil es uns in den Betrieben über
haupt nichts bringt. - In diesem Sinne ein herzli
ches "Glück auf!" (Beifall bei der SPÖ.) 1l.55 

Präsident: Nächste Wortmeldung: Herr Abge
ordneter Hermann Böhacker. 

11.55 
Abgeordneter Böhacker (FPÖ): Sehr geehrter 

Herr Bundesminister! Hohes Haus! Herr Kollege 
Koppler hat wieder einmal argumentiert unter 
dem Motto: Haltet den Dieb! 
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Kollege Bartenstein! Kurze Frage an Sie: War 
das Ihre Privatmeinung, was Sie hier kundgetan 
haben, oder ÖVP-Meinung? Denn gerade in letz
ter Zeit muß man sehr oft zur Kenntnis nehmen, 
daß Ihr ehemaliger Generalsekretär, Herr Vize
kanzler Busek, und viele andere immer ganz et
was anderes sagen. Auch der Herr Minister Klima 
vermeint immer sagen zu müssen: Ich verhandle 
nicht mit Bartenstein, sondern mit Staatssekretär 
Ditz. Also es wäre wichtig, zu klären, ob das eine 
offizielle Meinung ist, Herr Kollege Bartenstein. 

Zu Ihnen, Herr Bundesminister. Sie orten 
durch das bestellte Gutachten von Doralt, daß 
hier keine Verantwortlichkeit des Aufsichtsrates 
vorliegt. (Bundesminister Mag. K l i m a: Sagt Do
rall.') Das sagt Doralt. Gleichzeitig sagt aber der 
Rechnungshof in seinem Rohbericht etwas ande
res. Ich glaube, es wäre daher dringend notwendig 
- die freiheitliche Parlamentsfraktion wird daher 
einen entsprechenden Antrag einbringen -, ei
nen parlamentarischen Untersuchungsausschuß 
in dieser Causa einzusetzen. 

Hohes Haus! Am 14. September, nach dem Mi
nisterrat, hat der Chefmoderator der Bundesre
gierung, Dr. Vranitzky, bestätigt, daß Sie, Herr 
Bundesminister, spätestens nach vier Wochen die 
Entscheidungsgrundlagen für die Sanierung der 
verstaatlichten Industrie vorlegen werden. - Ein 
Aufatmen der Arbeitnehmer, der Zulieferer, der 
Banken ging durch die Reihen, sollte doch end
lich ein Sanierungskonzept vorgelegt werden. 

Heute, nach etwa sechs Wochen, Herr Bundes
minister, muß ich Sie fragen: Wie schaut dieses 
Konzept im konkreten aus, und wem, Herr Bun
desminister, haben Sie dieses Konzept vorgelegt? 
- Dem Parlament, dem "Verstaatlichten-Aus
schuß", dem freiheitlichen Verstaatlichtenspre
cher haben Sie diese Entscheidungsgrundlagen 
bis heute - auch nicht in Ihrer Stellungnahme -
nicht zur Kenntnis gebracht. 

Herr Bundesminister! Sie sind im Sinne der 
Ankündigung des Herrn Bundeskanzlers wieder 
einmal säumig geworden. Aber das scheint bei der 
Verstaatlichtenpolitik Methode zu sein. Sie, Herr 
Bundesminister, geben mit dieser Ihrer zögerli
chen Politik den Managern in der verstaatlichten 
Industrie ein außerordentlich schlechtes Beispiel. 
(Beifall bei der FPÖ.) 

Hohes Haus! Es ist doch unbestritten, daß die 
verstaatlichte Industrie - mit einigen wenigen 
Ausnahmen - wieder vor dem Ruin steht, dies 
trotz dreistelliger Milliardenzuschüsse aus Steuer
mitteln, trotz einer engagierten, fleißigen, moti
vierten, hervorragend ausgebildeten Belegschaft. 
Aber Ergebnis einer sozialistischen Industriepoli
tik unter Mittäterschaft der Österreichischen 
Volkspartei ist, daß die verstaatlichte Industrie 
gleichsam zu einer Arbeitsplatz- und Geldver-

nichtungsmaschinerie geworden ist. Hauptverant
wortung für dieses Desaster trägt sehr wohl, so
wohl ideell als auch personell, die Sozialistische 
Partei - Sie, Herr Bundesminister. und Ihre Vor
gänger in ganz besonders großem Ausmaß. 

Aber auch die Österreichische Volkspartei trägt 
ein gerüttelt Maß an Mitverantwortung und Mit
schuld, weil Sie, meine Damen und Herren von 
der Österreichischen Volkspartei, seit 1986 in die
ser Bundesregierung sitzend, tatenlos zusehen, 
wie Tausende Arbeitsplätze vernichtet und Milli
arden an Steuermitteln verschwendet werden. 

Nur dort, wo es, meine Damen und Herren von 
der Österreichischen Volkspartei, darum ging, 
Posten und Pöstchen im Aufsichtsrat oder Vor
stand zu besetzen, haben Sie sehr wohl Ihre Stim
me erhoben. 

Kurt Horwitz von der "Presse" hat die Situa
tion der Verstaatlichten und die politische Ver
antwortung dafür in seinem Leitartikel "Ein teu
res Kabarett" klar auf den Punkt gebracht. Hier 
heißt es: "Tragisch ist nicht bloß, daß Dutzende 
Milliarden als Folge von Mißmanagement. ver
antwortungslosem Hin- und Herschieben von 
Pleitebetrieben und mangelnder Kontrolle verlo
ren sind, bestürzend ist vor allem die Hilflosig
keit, die Politiker, Manager und Kontrollore an
gesichts dieses Debakels an den Tag legen." -
Dem ist wahrlich nichts hinzuzufügen. (Beifall 
bei der FPÖ.) 

Die freiheitliche Parlamentsfraktion fordert da
her (der Prä si den I gib I das Glockenzeichen) 
- ich komme schon zum Schluß, Herr Präsident 
- die Bundesregierung, die Manager auf, mehr 
ökonomische, mehr volkswirtschaftliche Phanta
sie an den Tag zu legen, denn das, was bisher ge
schieht - das Kündigen von Arbeitnehmern und 
der Ruf nach weiteren Steuermilliarden -, ist zu
wenig. Da ist die Freiheitliche Partei nicht dabei. 
(Beifall bei der FPÖ.) 1':.l.1.! 

Präsident: Nächster Redner ist Abgeordneter 
Anschober. Er hat das Wort. 

12.11.: 
Abgeordneter Anschober (Grüne): Herr Präsi

dent! Herr Verstaatlichten- und Bahnminister -
in beiden Bereichen zurzeit schwer geprüft und 
schwer krisengeschüttelt! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Hohes Haus! Es ist beinahe 
die "hohe Schule der Artistik", die man beobach
ten kann, wenn man sich hier ansieht, wie die hei
ße Kartoffel der politischen Verantwortung hin
und hergeschupft wird, von Partei zu Partei fliegt. 
Die ÖVP macht in erster Linie allein die fehlende 
Privatisierung dafür verantwortlich, die Verant
wortung wird in Richtung Verstaatlichtenminister 
weitergereicht, dieser schickt sie weiter an die 
versagenden Manager, die Manager schicken sie 
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zurück an die Aufsichtsräte, die Aufsichtsräte 
schicken sie wieder zurück an die Politik, und der 
Kreis schließt sich. Übrig bleiben, nachdem sich 
alle die Hände in Unschuld gewaschen haben, die 
Leute vor Ort, die Belegschaft und im Fall Rans
hofen auch eine ruinierte Umwelt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Auf 
den Kern der ganzen Angelegenheit sind wir -
da muß ich Kollegen Koppler recht geben - bis
lang noch nicht gekommen, denn nur mit dieser 
Debatte, die Verantwortung hin- und herschiebt, 
aber keine Lösungsansätze sucht, werden wir in 
dieser Region, werden wir in diesem gesamten 
Problem nichts weiterbringen. 

Diese Situation der Konzeptlosigkeit in der In
dustriepolitik, in der es bis zum heutigen Tag kein 
detailliertes industriepolitisches Konzept gab und 
gibt, führt dazu, daß, wie im Fall Ranshofen, der 
Willkür von Managern Tür und Tor geöffnet 
sind. Und diese Willkür hat sich im Fall Ransho
fen dramatisch ausgedrückt in Form von Hunder
ten Arbeitsplätzen, die verlorengegangen sind, in 
Form von Milliarden, die den Bach hinunterge
schwommen sind, und auch in Form einer um
weltmäßig wirklich ruinierten und zerstörten Re
gion. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Uns 
wurde in den letzten Jahren in der Diskussion um 
Ranshofen immer wieder gesagt: Bitte seid ruhig 
mit euren umweltpolitischen Forderungen in 
Ranshofen! Entweder die Wirtschaft floriert, 
oder man zieht die Umweltgesetze und die Um
weItkontrolle an. Nun ist eine Situation vorhan
den, in der beides ruiniert ist: ein Betrieb aufs 
schwerste angeschlagen, eine Lebensqualität aufs 
schwerste malträtiert. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Kei
ne andere Region kann besser demonstrieren, daß 
Wirtschaft und Umwelt eigentlich keine Gegen
sätze sein dürfen, daß man diese heiden nicht zu 
gegenteiligen Polen hochstilisieren kann, sondern 
daß beide in einem Boot sitzen. Wenn ich mir 
anschaue, wie die betroffene Bevölkerung in ihrer 
Notsituation in der Region Braunau/Ranshofen 
jetzt mit verschiedenen Versprechungen geködert 
werden soll - etwa mit 200 Arbeitsplätzen, die 
angeblich durch eine Giftmüllverbrennungsanla
ge erzeugt und gefördert werden sollen -, dann 
halte ich es, Herr Minister - das muß ich ehrlich 
sagen -, für beschämend, wenn das der einzige 
konzeptive Ansatz ist. 

Ich bin mir völlig sicher, daß es in dieser Situa
tion ein Fallbeispiel Region Braunau für ein er
stes konkretes, detailliertes industriepolitisches 
Gesamtkonzept geben muß, und ich glaube, daß 
ein entsprechender Ausschuß ein ernst zu neh
mender und sinnvoller Beginn dafür sein könnte 
und sein muß. 

Der zweite Bereich in Ranshofen ist mit Sicher
heit der Bereich der Umweltsanierung, die unbe
dingt damit zu verbinden ist. In Braunau, der Re
gion mit den höchsten Fluorwerten, mit mehr als 
einem Dutzend Altlasten, ist es dafür höchste 
Zeit. Hier zu investieren, ist in jeglicher Hinsicht 
absolut notwendig und prioritär. 

Der dritte Bereich, meine sehr verehrten Da
men und Herren: Wir werden es mit Sicherheit 
nicht zulassen, daß diese heiße Kartoffel der Ver
antwortung weitergereicht wird, daß sie abkühlt, 
daß sie niemand ernst nimmt, niemand aufnimmt 
und niemand die Verantwortung trägt. Weiters 
muß neben dem politischen Verantwortungsbe
reich auch der in Untersuchung befindliche straf
rechtliche Bereich ernstgenommen und aufge
klärt werden. Den vorliegenden Verdacht einer 
großangelegten Korruption und einer illegalen 
Parteienfinanzierung - das sind die Erhebungen 
der Rieder Justiz im Augenblick - werden wir 
aufklären, und wir werden nicht nachgeben, ehe 
diese Frage geklärt ist. - Danke. (Beifall bei den 
Grünen.) 12JJ7 

Präsident: Der letzte Redner ist Abgeordneter 
Franz Stocker. Er hat das Wort. 

12.07 
Abgeordneter Franz Stocker (ÖVP): Sehr ge

ehrter Herr Präsident! Meine Damen und Her
ren! Die Österreichische Volkspartei hat diese 
Aktuelle Stunde gerade deshalb verlangt, weil wir 
uns der Bedeutung und der Wichtigkeit der ver
staatlichten Industrie für die gesamte Industrie
politik Österreichs bewußt sind und nicht, wie 
Kollege Koppler unterstellen zu müssen meint, 
um parteipolitisches Kleingeld daraus zu erzielen. 
Es geht uns im wesentlichen darum, daß für die 
Zukunft Konzepte erarbeitet werden, die tatsäch
lich sicherstellen, daß auch die verstaatlichte In
dustrie im Rahmen der österreichischen Indu
striepolitik den ihr zustehenden Platz bekommt. 
(Beifall bei der ÖVP.) 

Wir haben - das wurde bereits mehrmals be
tont - schon einige Diskussionen dieser Art er
lebt, und meine Bedenken, was die Zukunft an
langt, werden deshalb größer, weil auch heute 
wieder nach den gleichen Methoden wie in der 
Vergangenheit diskutiert wird. 

Herr Bundesminister! Die Rufschädigung der 
Unternehmen im In- und Ausland, die Sie bekla
gen, kann doch nicht darauf zurückgeführt wer
den, daß wir hier Fehlentwicklungen aufzeigen, 
sondern sie liegt im wesentlichen in der falschen 
Politik der Vergangenheit begründet. (Beifall bei 
der ÖVP.) 

Es wird immer sehr viel von der Privatisierung 
und darüber gesprochen, daß das keine ideologi
sche Frage sei. In der Vergangenheit haben wir 
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manche Chancen der Privatisierung vorbeigehen 
lassen, wo es unter günstigeren Bedingungen 
durchaus möglich gewesen wäre, auch entspre
chende Erträge zu erzielen. Und ich frage mich, 
warum, wenn nicht aus ideologischen Gründen. 

Herr Abgeordneter Nürnberger! Sie haben hier 
dargelegt, daß es seit dem Jahr 1987 keinen poli
tischen Einfluß mehr gebe und daher keine Ver
antwortung mehr bei der Politik zu sehen sei, 
sondern ausschließlich bei den Managern. Ich 
halte entgegen: Solange es eine verstaatlichte In
dustrie gibt, das heißt, solange der Staat Eigentü
mer an diesen Betrieben ist, gibt es auch eine po
litische Verantwortung. Aber vielleicht haben Sie 
gemeint, es gebe keinen parteipolitischen Ein
fluß. 

Das mag in einer Richtung stimmen. Ich erin
nere mich an die damaligen Diskussionen und 
daran, daß damals die sozialdemokratische Frak
tion über das Verhalten der Vertreter der Öster
reichischen Volkspartei in bezug auf eine Mittel
zuführung sehr böse war. Das war der eigentliche 
Grund für die damalige sogenannte Entpolitisie
rung. In Wahrheit hat diese Entpolitisierung nur 
darin bestanden, den Einfluß der Österreichi
schen Volkspartei und die Möglichkeiten der 
Österreichischen Volkspartei innerhalb der ver
staatlichten Industrie auszuschalten. 

Wenn jetzt an die "Gemeinsamkeit" appelliert 
wird, dann frage ich mich: Wie wurde denn das in 
der Vergangenheit gehandhabt? Abgeordneter 
Koppler hat erwähnt, daß er im September im 
Verstaatlichtenausschuß war, wo sehr sachlich 
diskutiert wurde. Ja wie lange hat es denn gedau
ert, bis es überhaupt zu einem solchen Verstaat
lichtenausschuß gekommen ist? Und dann haben 
wir sachlich diskutiert, und 14 Tage später war 
die Situation wieder anders, als sie damals im 
Ausschuß dargestellt wurde. Wenn einem tatsäch
lich an Zusammenarbeit und Gemeinsamkeit ge
legen ist, dann muß es ganz einfach auch andere 
Formen der Miteinbeziehung geben, und es muß 
endlich dazu kommen, daß jene Forderungen, die 
wir im Zusammenhang mit der verstaatlichten In
dustrie schon seit langem erhoben haben, erfüllt 
werden, weil das die Zukunftsperspektiven sind. 

Das heißt: Wir brauchen ein Strategiekonzept 
für diese verstaatlichte Industrie, wir brauchen 
ein Finanzierungskonzept für diese verstaatlichte 
Industrie. - Anliegen. die zwar von uns sehr oft 
vorgetragen wurden, die aber in der Vergangen
heit eigentlich in keiner Weise erfüllt worden 
sind. 

Herr Bundesminister! Wenn es Ihnen um eine 
Gemeinsamkeit geht, dann bedeutet das, daß 
auch die Zusammenarbeit bezüglich der verstaat
lichten Industrie zwischen den Koalitionspart
nern auf eine andere, auf eine sachliche, auf eine 

bess~.re Ebene gestellt werden muß. (Beifall bei 
der OVP.) 12.12 

Präsident: Die Aktuelle Stunde ist damit been
det. 

Einlauf und Zuweisungen 

Präsident: Hinsichtlich der eingelangten Ver
handlungsgegenstände und deren Zuweisungen 
verweise ich auf die im Sitzungssaal verteilte 
schriftliche Mitteilung. 

Diese schriftliche Mitteilung hat folgenden Wort-
laut: 

A) Eingelangte Verhandlungsgegenstände: 

1. Schriftliche Anfragen: 5368/J bis 5./ 15/J 

Schriftliche Anfrage an den Präsidenten des Na-
tionalrates: Zl. 1I-11298 d. B. 

2. Anfragebealll~ .. 'ortllngen: 523-1/AB und 
5235/AB 

Anfragebeantworlllng (Prijsidel1l des National
rates): Zl. 1/-11329 d. B. 

3. Regierungsvorlagen: 

Bundesgesetz, mit dem das Postgesetz geändert 
wird (J 231 d. B.), 

Bundesgesetz, mit dem das Patelllgesetz 1970 
und das Gebührengesetz 1957 geändert werden 
(123-1 d. B.), 

Bundesgesetz über den Schutz von Gebrauchs
mustern (Gebrauchsmustergeselz - GMG) (1235 
d. B.), 

Bundesgesetz über das Herstellen und das 1nver
kehrbringen von Tabakerzeugnissen sowie die 
Werbung für Tabakerzeugnisse und den Nichtrau
cherschutz (Tabakgesetz) (1246 d. B.). 

Bundesgesetz über die Austro Control Gesell
schaft mit beschränkter Haftung. mit dem das Luft
fahrtgesetz und das Bundesgesetz über den Z'rvi
schenstaatlichen Luftverkehr geändert werden 
(12-17 d. B.), 

Bundesgesetz. mit dem das Agrarverfahrensge
setz geändert wird (12-18 d. B.), 

Bundesgesetz. mit dem Überschreitungen 1'0/1 

Ausgabenansätzen der Anlage I des Bundesfinanz
gesetzes 1993 be~villigt werden (Budgetübersclzrei
tungsgesetz 1993 - BÜG 1993) (1258 d. B.), 

Bundesgesetz. mit dem das Bundesfinanzge
setz 1993 geändert wird (Bundesfinanzgeselzno
velle 1993 - BFG-Nov. 1993) (1259 d. B.), 

Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1994 samt An
Lagen (1260 und Zu 1260 d. B.), 

Bundesgesetz. mit dem das Gnadenverfahren in 
der Strafprozeßordnung neu geregelt wird (1280 
d. B.). 
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B) Zuweisungen: 

I) Zuweisungen seit der letzten Sitzung gemäß 
§ § 29a, 32a Abs. 4, 80 Abs. 1, 100 Abs. 4, 100b 
Abs. 1 und 100c Abs. 1: 

Ausschuß für Petitionen und Bürgerinitiativen: 

Bürgerinitiative Nr. 85 betreffend Beschäfti-
gungsbel1'illigung für Kriegsflüchtiinge. 

2) Zuweisungen in dieser Sitzung: 

Budgetausschllß: 

Bundesrechnungsabschlu,ß für das Jahr 1992 
(/Il-141 d. B.); 

Familienausschuß: 

Expertenbericht zum .. UN- Übereinkommen 
über die Rechte des Kindes", vorgelegt von der 
Bundesministerin für Umwelt, Jugend und Familie 
(Kinderbericht 19931 ([[/-144 d. B.); 

HalUtelsausschuß: 

Protokoll über die Nachfolge der Tschechischen 
Republik zu dem 1bkommen zwischen den EFTA
Staaten und der CSFR samt Beschlüssen des Ge
meinsamen Ausschusses (1226 d. B.), 

Protokoll über die Nachfolge der Slowakischen 
Republik zu dem 1bkommen zwischen den EFT A
Staaten und der CSFR samt Beschlüssen des Ge
meinsamen Ausschusses (1227 d. B.); 

Justizallsschuß: 

Bericht des Bundesnzinisters für Unterricht und 
Kunst über das Ausmaß und die Verwendung des 
Aufkommens nach Artikel Il Abs. 6 der Urheber
rechtsgesetznovelLe 1980 idF der Novelle 1986 
(lIl-147d. B.); 

Landesverteidigllngsausschuß: 

Bericht des Bundesministers für Landesverteidi
gung emsprechend der Entschließung des Natio
nalrates vom 6. Mai 1993, E I 02-NRIXVlIl.GP, 
betreffend die Gleichstellung von Präsenzdienern, 
Zeitsoldaten und Berufssoldacen bezüglich ihrer 
Dienstzeit ([1/-143 d. B.); 

Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft: 

Waldbericht 1992 (II/-1.f.8 d. B.), 

Bericht über die Lage der österreich ischen 
Landwirtschaft 1992 gemäß § 9 Landwirtschafls
gesetz 1992 (Grüner Bericht 1992), vorgelegt vom 
Bundesminister für Land- und Forsnvirtschaft (Ill-
1.f.9d.B.); 

Rechnungshofallsschuß: 

Wahrnehmungsbericht des Rechnungshofes über 
die Österreichische StaalSdruckerei und Bereiche 
des Energiewesens (//1-145 d. B.); 

Umweltausschuß: 

Bericht der Bundesregierung betreffend Maß
nahmen zum Schutz tropischer Regenwälder auf
grund der Entschließung des Nationalrates vom 
5. Juni 1992, E 54-NR/XVlll.GP (l1l-150 d. B.). 

Wien, 1993 10 20 

***** 

Fristsetzungsantrag 

Präsident: Vor Eingang in die Tagesordnung 
teile ich mit, daß Frau Abgeordnete 
Mag. Terezija Stoisits beantragt hat, dem Justiz
ausschuß zur Berichterstattung über die Anträ
ge 130/ A und 197/ A betreffend Ehenamensrecht 
eine Frist bis zum 15. Dezember dieses Jahres zu 
setzen. 

Ferner liegt das von fünf Abgeordneten gestell
te Verlangen vor, darüber eine kurze Debatte 
durchzuführen. Diese Debatte wird für 16 Uhr 
festgelegt. Die Abstimmung über den Antrag er
folgt nach Erledigung der Tagesordnung. 

Behandlung der Tagesordnung 

Präsident: Für die heutige Sitzung ist vorge
schlagen, die Beratungen über die Punkte 2 bis 5 
sowie 6 bis 7 jeweils zusammenzufassen. 

Einwendungen dazu sind mir nicht bekannt. -
Wir werden daher so vorgehen. 

Redezeitbeschränkungen 

Präsident: Wir gehen in die Tagesordnung ein, 
und ich lege nach Beratung in der Präsidialkonfe
renz für die Debatte zu den Tagesordnungspunk
ten 2 bis 5 - das ist die UOG-Debatte - eine 
Gesamtredezeit für die einzelnen Fraktionen wie 
folgt fest: 

Klub der SPÖ 110 Minuten, 

Klub der ÖVP 100 Minuten, 

Klub der FPÖ 80 Minuten, 

Grüner Klub 60 Minuten sowie 

Klub Liberales Forum 45 Minuten. 

Redezeit für Abgeordnete. die keiner Fraktion 
angehören: 10 Minuten. 

Weiters lege ich für die Debatten über die 
Punkte 6 und 7 sowie 8 und 9 - ebenfalls nach 
Beratung in der Präsidialkonferenz - eine Rede
zeit von 10 Minuten pro Redner fest. 

Ich weise darauf hin, daß gemäß § 57 Abs. 2 
der Geschäftsordnung einem Redner jedes Klubs 
dennoch eine Redezeit von 20 Minuten zusteht. 
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1. Punkt: Erklärung des Bundesministers für Fi
nanzen zur Regierungsvorlage betreffend das 
Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1994 samt An
lagen 

Präsident: Damit gelangen wir zum 
l. Tagesordnungspunkt der heutigen Sitzung: Er
klärung des Herrn Bundesministers für Finanzen 
Dkfm. Lacina zur Regierungsvorlage betreffend 
das Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1994 samt 
Anlagen. 

Bundesminister Lacina hat das Wort. 

12.15 
Bundesminister für Finanzen Dkfm. Lacina: 

Sehr verehrter Herr Präsident! Meine sehr ver
ehrten Damen und Herren! Hohes Haus! Der 
Bundesvoranschlag 1994, den die Bundesregie
rung dem Nationalrat heute vorlegt, umfaßt Ein
nahmen von 629,6 Milliarden Schilling und Aus
gaben von 709 Milliarden Schilling. Der Abgang 
wird demgemäß 79,4 Milliarden Schilling betra
gen, das sind etwa 3,6 Prozent des Bruttoinlands
produkts. 

Der Budgetentwurf wurde erstellt vor dem 
Hintergrund des schwersten Wirtschaftseinbruchs 
der letzten Jahrzehnte. Der vom Wirtschaftsfor
schungsinstitut für 1993 vorausgesagte Rückgang 
des realen Bruttoinlandsprodukts wird 0,7 Pro
zent betragen und damit stärker sein als die Kon
junktureinbrüche der Jahre 1975 und 1981. 

Im OECD-Raum setzte die Rezession bereits 
1991 ein, während Österreich bis 1992 im euro
päischen Vergleich noch beträchtliche Wachs
tumsraten verzeichnen konnte. Der wirtschaftli
che Rückschlag hat in Europa 1993 den tiefsten 
Punkt erreicht. Die USA verzeichnen seit 
Herbst 1992 einen, allerdings relativ schwachen 
Wirtschaftsaufschwung. 

In den Reformstaaten Zentral- und Osteuropas 
kommt die Strukturanpassung nur langsam vor
an. In fast allen Ländern dieses Raums sinkt die 
Wirtschaftsleistung weiterhin. In unseren zentral
europäischen Nachbarstaaten konnten allerdings 
dank einer disziplinierten Geldpolitik die Infla
tionsraten durchwegs unter 20 Prozent gesenkt 
werden. Der Wertschöpfungsanteil des privaten 
Sektors ist in diesen Ländern beachtlich gestie
gen. 

Hohes Haus! Für das Jahr 1994 wird eine Ver
besserung des wirtschaftlichen Klimas erwartet. 
Die Wirtschaftsforscher verweisen auf positive 
Indikatoren der internationalen Wirtschaftsent
wicklung. Die Wachstumsaussichten unseres Lan
des sind aufgrund der intensiven Verflechtung 
mit der Weltwirtschaft von dieser Entwicklung 
abhängiger denn je, entstehen doch bereits rund 
40 Prozent unseres Einkommens im Exportsek
tor. Unser mit Abstand wichtigster Handelspart-

ner, Deutschland, sieht sich heuer mit einem 
Schrumpfen seiner Wirtschaftsleistung um 
1,5 Prozent konfrontiert. Es ist unvermeidlich, 
daß eine derart tiefe Rezession stark auf Öster
reichs Konjunktur durchschlägt. Dazu kommen 
noch die abrupten Abwertungen anderer wichti
ger Handelspartner und Konkurrenzländer. 

1994 sollte auch in Österreich das Konjunktur
tief überwunden werden, Ein für 1994 prognosti
ziertes Realwachstum von 1,5 Prozent bedeutet, 
daß die Einbuße des heurigen Jahres wettge
macht und eine leichte Steigerung insgesamt über 
diese beiden Jahre erreicht wird. So wie bisher 
erweisen sich der private Konsum, der selbst wäh
rend der Rezession relativ stabil geblieben war, 
aber auch die Bauwirtschaft als Konjunkturstüt
zen. Der Preisauftrieb wird weiter nachlassen, so
daß die Wirtschaftsforscher im Jahre 1994 mit ei
ner Inflationsrate von 2.8 Prozent rechnen kön
nen. 

Aufgrund der Abwertungen insbesondere in 
Italien, Großbritannien und Skandinavien erfährt 
der österreich ische Schilling heuer eine reale ef
fektive Aufwertung von rund 4 Prozent. Diese 
Wertsteigerung des Schillings stärkt unsere Kauf
kraft im Ausland. Eine rasche Weitergabe der 
Preissenkungen für Importwaren an Produzenten 
und Konsumenten könnte Kosten und Preisauf
trieb dämpfen. Andererseits müssen aber die Ex
portwirtschaft und auch der Tourismus heuer 
starke währungsbedingte Einbußen hinnehmen. 
die durch die anhaltende Nachfrageschwäche vor 
allem in Deutschland verschärft wurden. 1994 
sollte die reale Warenausfuhr wieder um 2,5 Pro
zent steigen. Eine spürbare Entlastung der öster
reichischen Wirtschaft ist von einem weiteren 
Nachgeben der Marktzinssätze zu erwarten. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Die Auswir
kungen des Rückschlags auf den heimischen Ar
beitsmarkt lassen sich am Anstieg der Arbeitslo
senquote um einen Prozentpunkt im Jahre 1993 
ablesen. Im OECD-Vergleich ist eine Rate von 
4,7 Prozent des Potentials an Erwerbstätigen 
zwar noch immer außerordentlich günstig. Wir 
haben uns aber immer deutlich über dem euro
päischen Standard liegende Zielsetzungen gege
ben. Da für 1994, trotz moderaten Aufschwungs, 
eine weitere Erhöhung der Arbeitslosenquote auf 
über 5 Prozent befürchtet werden muß, kommt 
der Beschäftigungspolitik größte Bedeutung zu. 

Der Beschäftigungsrückgang war 1993 mit 
12 000 Personen zwar minimal, der anhaltende 
Andrang auf dem Arbeitsmarkt ließ aber die Zahl 
der Arbeitslosen um 35 000 zunehmen. Für näch
stes Jahr erwarten die Wirtschaftsforscher zwar 
erneut eine Steigerung der Beschäftigtenzahl, je
doch nicht ausreichend, um einen weiteren An
stieg der Arbeitslosigkeit zu vermeiden. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren! Vor 
diesem Hintergrund sind der Budgetvollzug 1993 
und die Vorbereitung des Bundesvoranschla
ges 1994 zu sehen. 

Die Budgetpolitik der Bundesregierung war 
seit 1986 auf eine konsequente Rückführung des 
Gebarungsabgangs ausgerichtet. Der schrittweise 
Abbau des Nettodefizits in Relation zum Brut
toinlandsprodukt wurde primär durch ein ver
langsamtes Ausgabenwachstum erreicht, das 
durch strukturelle Reformen im Bereich der öf
fentlichen Leistungserstellung ermöglicht und ab
gesichert wurde. 

Es gelang, das Budgetdefizit von 5,1 Prozent 
des BIP im Jahr 1986 auf 3,3 Prozent im 
Jahr 1992 zu reduzieren. Die Politik der schritt
weisen Konsolidierung ermöglichte es, restriktive 
Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft gering 
zu halten. So konnten in dieser Periode Wachs
tum und Beschäftigung stark erhöht und infolge 
von Strukturreformen - wie der Steuerre
form 1989 - ein Wettbewerbsvorsprung erreicht 
werden. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 

Hohes Haus! Der gegenwärtige wirtschaftliche 
Einbruch in Europa hat nicht nur zyklische Ursa
chen. Wir erleben in diesen Jahren die profunde
sten politischen Umwälzungen seit 1945. Die Ur
sachen liegen einerseits in der willentlich herbei
geführten Vertiefung des Integrationsprozesses in 
Westeuropa, andererseits in der Revolutionierung 
der politischen und wirtschaftlichen Systeme im 
früheren Ostblock. Unser gesamtes Umfeld hat 
sich verändert. In allen Bereichen des Zusam
menlebens der Völker werden neue Fragen ge
stellt, müssen neue Antworten erarbeitet werden. 
Eine treffende lllustration dafür waren die jüng
sten Beratungen der Staats- und Regierungschefs 
der Mitgliedsländer des Europarates in Wien. 

Die ungeheuren Chancen, die eine Überwin
dung der politischen Spaltung unseres Kontinents 
und das Näherrücken der Staaten im Binnen
markt und im EWR mit sich bringen, werden 
kurzfristig von Unsicherheiten des Anpassungs
prozesses überschattet. Diese Unsicherheit hat 
Konsumenten wie Investoren erfaßt, ja grund
sätzliche Auseinandersetzungen um Standortqua
litäten ausgelöst, insbesondere in unserem Nach
barland Deutschland. 

Die Qualität des jeweiligen Standorts wurde 
dort selbst von offizieller Seite in Frage gestellt, 
um disziplinierende Effekte, beispielsweise in der 
Einkommenspolitik, herbeizuführen. 

Im Gegensatz dazu hat die österreichische Bun
desregierung alle ihre Bemühungen auf Stabilisie
rung und Attraktivierung des Wirtschaftsstandor
tes Osterreich gerichtet. Und mit großer Befriedi
gung darf ich feststellen, daß die positiven Signale 

wie die zweite Etappe der Steuerreform. Verbes
serung der Investitionsbegünstigungen, For
schungsinitiative und Ausbau der Verkehrsanla
gen und der Wasserwirtschaft von den Sozial
und Wirtschaftspartnern gut aufgenommen wor
den sind. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.j 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die
ses System einer informellen, aber umso wirksa
meren Zusammenarbeit der verantwortlichen 
Vertreter politischer und wirtschaftlicher Interes
sen hat seine Probe erneut unter Schlechtwetter
bedingungen gut bestanden. Jenen, die bei Schön
wetter die Leistungsfähigkeit dieses Zusammen
wirkens in Frage stellten. sei ein Blick über die 
Grenzen empfohlen, um ihnen die Überlegenheit 
des konsensualen Systems in Österreich vor Au
gen zu führen. (Neuerlicher Beifall bei SPÖ und 
ÖVP.) 

Die Erfahrungen der westeuropäischen Staaten 
zeigen uns nämlich deutlich, daß die effizienteste 
Maßnahme im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit 
nicht in ihrer Beseitigung, sondern im Vermeiden 
ihres Entstehens liegt. In OECD-Europa sind 
derzeit rund 11 Prozent des Potentials an Er
werbstätigen ohne Arbeit, und es hat sich gezeigt, 
daß es selbst in Wachstumsperioden teuer und 
schwierig war, diesen hohen Sockel von Arbeits
losen wieder abzubauen. Der Konjunkturein
bruch hat das Niveau der Arbeitslosigkeit in Eu
ropa noch beängstigend stark erhöht. 

Erst in jüngster Zeit werden international In
itiativen ergriffen, dem Problem der Arbeitslosig
keit gemeinsam entgegenzutreten. Österreich als 
gegenwärtiger Vorsitzender des EFTA-Rates hat 
den Beitrag dieser Staatengruppe zur Beschäfti
gungsinitiative der Europäischen Gemeinschaft 
koordiniert. Damit wird erstmals eine gemein
schaftliche Konjunkturpolitik formuliert, und 
zwar nicht nur innerhalb der Europäischen Ge
meinschaft, sondern beide Integrationsräume ver
knüpfend. 

Konjunkturpolitik innerhalb der Grenzen eines 
Landes hat nämlich in vielen Wirtschaftsberei
chen an Wirkung eingebüßt. als logische Folge 
der intensiven Wirtschaftsverflechtung. Aus die
ser engen Verflechtung sind aber die institutio
nellen und organisatorischen Konsequenzen noch 
nicht gezogen worden. 

Beispielsweise ist es einer Zentralbank sicher
lich nicht zu verdenken, daß sie in erster Linie auf 
nationale Besonderheiten und Erfordernisse 
Rücksicht nimmt, auch wenn sie über die Leit
währungsfunktion Geld- und Kapitalmarktpolitik 
einer ganzen Region beeinflußt. Umso bedeuten
der wird die Schaffung neuer, unabhängiger, wäh
rungspolitischer Instanzen, die allen Partnern 
Mitbestimmung und Mitwirkung ermöglichen. 
Selbstverständlich muß es Ziel unseres Landes 
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sein, den Aufbau dieser Institutionen aktiv mitzu
gestalten. (Beifall bei SPÖ und Ö VP.) 

Solange aber eine internationale Konjunktur
politik erst im Entwurf besteht, ist trotz der be
grenzten Wirksamkeit den nationalen Anstren
gungen nach wie vor das größte Augenmerk zu 
schenken. 

Die Bundesregierung hat sich daher bereits zu 
Jahresbeginn darauf verständigt, im Vollzug des 
Budgets 1993 die automatischen Stabilisatoren 
wirken zu lassen. Dieses Vorgehen erachtet auch 
die OECD als angemessen. Zur Stützung der pri
vaten Nachfrage werden die Mehrausgaben und 
die Mindereinnahmen, die dem Bundeshaushalt 
aufgrund der Rezession und der gestiegenen Ar
beitslosigkeit erwachsen, nicht durch restriktive 
Maßnahmen abgefangen. So unterblieben Erhö
hungen bei den Beiträgen zur Arbeitslosenversi
cherung, zum Insolvenz-Ausfallsgeld-Fonds und 
zum Familienlastenausgleichsfonds. Gemeinsam 
mit niedrigeren Steuereinnahmen wird dies 1993 
voraussichtlich zu einem um 29 Milliarden Schil
ling höheren Nettodefizit führen. als im Voran
schlag geplant war. 

Hohes Haus! In der gegenwärtigen wirtschaftli
chen Situation hätte ein starres Festhalten am 
Konsolidierungskurs die Gefahr in sich geborgen, 
eine Abwärtsspirale in Gang zu setzen. Massive 
Einsparungsmaßnahmen verstärken nämlich die 
rezessiven Kräfte und erhöhen die Arbeitslosig
keit. Damit sind weitere Steuerausfälle und Aus
gabensteigerungen vorprogrammiert. Langfristig 
ist in der Folge nicht nur das Wachstums- und das 
Beschäftigungsziel, sondern auch das Konsolidie
rungsziel gefährdet. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Letzten Endes war die Wiedergewinnung eben 
dieses konjunkturpolitischen Spielraums Ziel der 
Konsolidierungspolitik in den letzten Jahren. 
Denn Österreich wird auch 1993 und im kom
menden Jahr zu den Ländern mit den relativ 
niedrigsten Defizitquoten zählen. (Beifall bei 
SPÖ und Ö VP.) In der für die sogenannten Maas
tricht-Kriterien maßgeblichen Definition wird 
der Gebarungsabgang des öffentlichen Sektors 
heuer rund 2,9 Prozent betragen. Er liegt damit 
knapp unter 3 Prozent, dem relevanten Richtwert 
des Maastricht-Vertrages. Nur zwei Mitgliedstaa
ten der Europäischen Gemeinschaft, nämlich Dä
nemark und Luxemburg, erwarten für 1993 ein 
Haushaltsdefizit von ebenfalls weniger als 3 Pro
zent. 

Obwohl die Bundesregierung aufgrund der Re
zession die Prioritäten der Haushaltspolitik ver
ändert hat, wird am grundsätzlichen Ziel der 
Sparsamkeit und der Reduktion des Nettodefizits 
festgehalten. 1994 wird der konjunkturbedingt 
ausgeweitete Abgang gegenüber 1993 deutlich zu-

rückgeführt werden. Die leichte Verbesserung 
der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und 
Ausgabendisziplin werden die Absenkung des 
Nettodefizits auf 79,4 Milliarden Schilling erlau
ben. Das geplante Defizit liegt damit um 14 Milli
arden Schilling unter dem voraussichtlichen Er
folg 1993. 

Eine solcherart ausgewogene Budgetpolitik ga
rantiert Verläßlichkeit und Stabilität der wirt
schaftlichen Rahmenbedingungen. Österreich ist 
und bleibt ein guter Wirtschaftsstandort. (Beifall 
bei SPÖ und ÖVP.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
österreichische Budgetpolitik sichert auch ange
sichts der Globalisierung der internationalen Fi
nanzmärkte die Glaubwürdigkeit unserer Hart
währungspolitik. In der jüngeren Vergangenheit 
ist uns wiederholt vor Augen geführt worden, wie 
sensibel internationale Kapitalanleger auf Verän
derungen in den wirtschaftlichen Fundamental
daten reagieren. Nicht zuletzt aufgrund Öster
reichs solider Haushaltspolitik konnte die Oester
reichische Nationalbank den größeren Spielraum 
für Zinssenkungen nutzen, ohne die DM-Bin
dung des Schillings zu gefährden oder Kapitalab
flüsse zu provozieren. 

Zur Erhaltung dieser Position hat die Bundes
regierung gemeinsam mit den Sozialpartnern und 
der Notenbank Wege beschritten, die bei größt
möglicher Budgetschonung Einkommen und Be
schäftigung absichern. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Der stärkste 
Impuls wird in diesem Zusammenhang von der 
zweiten Etappe der Steuerreform ausgehen, die 
am I. Jänner 1994 in Kraft treten wird. Sie bringt 
eine kräftige Entlastung der Masseneinkommen 
um 13 Milliarden Schilling sowie eine Entlastung 
der Unternehmen um weitere 4 Milliarden Schil
ling. Damit wird ein wichtiger Beitrag zur Siche
rung der Einkommen der Arbeitnehmer und in 
der Folge zur Belebung des Konsums geleistet. 
(Beifall bei SPÖ und ÖVP.) Damit sind aber 
auch, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
Lohnabschlüsse ermöglicht worden, die auf die 
Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirt
schaft besondere Rücksicht nehmen. 

Durch die Abschaffung der Gewerbe- und Ver
mögensteuer, eigenkapitalstärkende Maßnahmen 
und Erleichterungen für Klein- und Mittelbetrie
be sowie Vereinfachungen bei diversen steuerli
chen Verfahren erhöht sich die Rentabilität der 
Investitionen. Österreich wird damit als Wirt
schafts- und Unternehmensstandort noch attrak
tiver. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 

Hohes Haus! Mit der zweiten Etappe der Steu
erreform erfüllt die Bundesregierung trotz der 
schwierigen konjunkturellen Verhältnisse das 
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Versprechen, progressive Steuern, wie die Steuer 
auf Löhne und Einkommen, dann anzupassen, 
wenn dies die entstehende Kluft zwischen nomi
nellem und real verfügbarem Einkommen erfor
dert. (Abg. Dkfm. Holger Bau e r: Können Sie 
mir sagen, warum Sie dann . .. ? Ihre eigene Tabel
le, Übersicht Nr. 11!) 

Berechnungen des Instituts für Wirtschaftsfor
schung zeigen, daß die gesamtwirtschaftlichen Ef
fekte dieser zweiten Etappe der Steuerreform auf 
das wirtschaftliche Wachstum und die Beschäfti
gung etwa gleich stark sein werden wie jene der 
ersten Etappe. (Abg. Dkfm. Holger Bau e r: Das 
ist schmafll, was Sie da von sich geben.') 

Durch diese zwei großen Reformschritte wurde 
in einem Zeitraum von nur vier Jahren das öster
reichische Steuersystem grundlegend umgestaltet. 
Ein gerechteres und einfacheres Steuersystem 
setzt einen neuen Parameter für wirtschaftliches 
Handeln. Die Steuerreform stärkt die Wirt
schaftskraft unseres Landes und ist ein positives 
Signal für heimische und internationale Investo
ren. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
zweite Etappe der Steuerreform wurde mit meh
reren Teilschritten eingeleitet. 

Durch die Getränkesteuerreform zum 1. Jän
ner 1992 beziehungsweise zum 1. August 1992 
wurde ein jahrzehntelanger Diskussionsprozeß 
abgeschlossen. Angesichts der völlig unterschied
lichen Interessenlage aller Beteiligten, also von 
Produzenten, Gastwirten, dem Einzelhandel, 
Kommunen und Konsumenten, konnte diese Re
form nur einen Kompromiß darstellen. Die deut
liche Senkung der Dienstleistungskomponente, 
die dieser Kompromiß gebracht hat, ist aber si
cher als Erfolg zu werten. (Beifall bei SPÖ und 
ÖVP.) 

Ein großer und auch international viel beachte
ter Fortschritt gelang durch die verstärkte ökolo
gische Ausrichtung der Besteuerung von Kraft
fahrzeugen. Die zum 1. Jänner 1992 erfolgte Ab
schaffung des erhöhten Mehrwertsteuersatzes, 
der hauptsächlich Personenkraftwagen und Mo
torräder betroffen hat. war zur Harmonisierung 
des österreich ischen Steuerrechts mit jenem der 
Europäischen Gemeinschaft notwendig. Durch 
die Einführung einer normverbrauchsorientier
ten Umweltabgabe bei der Anschaffung eines 
PKW wurde den Käufern signalisiert, daß in Hin
kunft die Entscheidung für ein Fahrzeug mit 
niedrigerem Treibstoffverbrauch auch mit niedri
gerer Steuerbelastung honoriert wird. 

Umweltpolitischen Gesichtspunkten wurde 
auch bei der Neugestaltung der laufenden Kfz
Besteuerung Rechnung getragen, indem der Hub
raum als Bemessungsgrundlage durch die Lei-

stung ersetzt wurde. Dadurch wird der U mwelt
verträglichkeit und der Kostenwahrheit im Indivi
dualverkehr stärker zum Durchbruch verholfen. 
Der Ersatz der bisherigen Kfz-Steuer durch die 
Versicherungssteuer II ist auch ein Beispiel für 
eine konsequente Verwaltungsvereinfachung. Für 
den Steuerbürger ist zur Entrichtung der Kraft
fahrzeugsteuer und der Versicherungsprämie nur 
mehr ein Zahlungsvorgang erforderlich. Für 
die Finanzverwaltung kommt ein nicht unbedeu
tender Rationalisierungseffekt zum Tragen. 

Die Reform der Familienbesteuerung war ur
sprünglich als Bestandteil beziehungsweise als 
Hauptteil der zweiten Etappe der Steuerreform 
geplant. Ein Erkenntnis des Verfassungsgerichts
hofes machte es notwendig, die Wirksamkeit des 
Familienpakets auf den 1. Jänner 1993 vorzuzie
hen. 

Die ohnedies schon beachtliche österreichische 
Familienförderung wurde damit auf ein interna
tionales Spitzenniveau angehoben. Das Kernstück 
der Reform war die Einführung eines nach der 
Kinderzahl gestaffelten Steuerabsetzbetrages. 
Aus Gründen einer möglichst einfachen Vollzie
hung und um sicherzustellen, daß auch Bezieher 
von niedrigen Einkommen diese Begünstigung 
erhalten, wird dieser Steuerabsetzbetrag gemein
sam mit der Familienbeihilfe ausbezahlt. Diese 
Reform entlastet die Familien um 7 Milliarden 
Schilling jährlich netto; mit Umverteilungseffek
ten beträgt das Gesamtvolumen dieses Pakets 
12 Milliarden Schilling. (Beifall bei SPÖ und 
ÖVP.) 

Meine Damen und Herren! Ein wichtiger 
Schritt wurde durch die Neuregelung der Be
steuerung von Kapitalerträgen gesetzt. Eine abso
lut befriedigende Lösung des Problems der Zins
besteuerung kann nur mittels einer großen, inter
national abgestimmten Regelung erfolgen. Das 
österreichische Beispiel könnte hier durchaus als 
Modell dienen. Seit dem 1. Jänner 1993 fällt für 
private Zinserträge nur mehr die Kapitalertrag
steuer an. Damit sind alle bisherigen Steuer
pflichten wie Einkommen-, Vermögen- und Erb
schaftsteuer abgegolten. Dieses einfache System 
gewährleistet nicht nur die Erfassung aller Spar
und Wenpapierzinsen, sondern beendet in Ver
bindung mit einer großzügigen Amnestieregelung 
die bestehende Verunsicherung und erreicht auch 
eine Entkriminalisierung. 

Hohes Haus! Zu Beginn 1994 tritt der Haupt
teil der zweiten Etappe der Steuerreform in 
Kraft. Er bringt eine Steuerentlastung von 
17 Milliarden Schilling, wobei die großen struk
turellen Veränderungen im Bereich der Unter
nehmenssteuern erfolgen. 

Aus konjunkturpolitischen Gründen wurde bei 
der Lohnsteuer kaum in die Struktur eingegrif-
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fen, sondern die Entlastung erfolgt durch Anhe
bung des allgemeinen Absetzbetrages, wodurch 
jeder Steuerzahler um 3 840 S entlastet wird. Un
ter Berücksichtigung des zum 1. Jänner 1993 in 
Kraft getretenen Familienpakets bedeutet dies 
eine Stärkung der Massenkaufkraft um insgesamt 
~9 Milliarden Schilling! (Beifall bei SPO und 
OVP.) 

Durch die gewählte Absetzbetrags[ösung wird 
diese kräftige Entlastung der Masseneinkommen 
rasch nachfragewirksam werden und damit einen 
wichtigen konjunkturellen Impuls liefern. Be
rechnungen des Wirtschaftsforschungsinstituts 
haben ergeben, daß sich durch die Steuerreform 
die verfügbaren Einkommen der privaten Haus
halte um rund 1,5 Prozent verbessern werden. 
Dies bedeutet natürlich auch eine entsprechende 
Stimulierung des privaten Konsums. 

Arbeitnehmer werden in Hinkunft erst ab 
11 500 S Monatseinkommen Lohnsteuer zahlen, 
es fallen somit 400 000 Steuerpflichtige zusätz
lich aus der Steuerpflicht heraus. (Beifall bei SPÖ 
und ÖVP.) 

Arbeitnehmer, die keine oder so wenig Steuern 
zahlen, daß sie von dieser Steuersenkung nicht 
voll profitieren können, sollten ebenfalls eine 
Entlastung erfahren - sind sie doch auch mit Er
höhungen der Sozialabgaben konfrontiert, die zur 
Sicherung des sozialen Netzes und der Finanzie
rung sozialpolitischer Errungenschaften wie der 
Einführung des Pflegegeldes und des zweiten Ka
renzjahres unbedingt notwendig waren. Es war 
daher nur gerecht, für diese Arbeitnehmer, bei 
denen aufgrund des Wegfalles steuerlicher 
Dämpfungseffekte die Beitragserhöhungen voll 
durchschlagen würden, einen Ausgleich zu schaf
fen. Sie erhalten im Wege der Veranlagung 
10 Prozent der geleisteten Sozialabgaben erstat
tet. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.J 

Sehr geehrte Damen und Herren! Im Bereich 
der Unternehmenssteuern erfolgt die umfang
reichste Reform der Zweiten Republik mit der 
ausdrücklichen Zielsetzung, Österreich als Wirt
schaftsstandort zu stärken. Sie wird für elie Unter
nehmen eine Nettoentlastung von rund 4 Milliar
den Schilling ausmachen. 

Zwei große Unternehmenssteuern, die Gewer
besteuer und die Vermögensteuer werden abge
schafft. Für Dividenden aus Aktien und Aus
schützungen aus GesmbH-Beteiligungen wird die 
Einkommensteuerpflicht durch einen Quellen
steuerabzug von 22 Prozent abgegolten sein. Es 
kann aber auch für die Besteuerung mit dem hal
ben Durchschnittssteuersatz optiert werden. Zu
sammen mit dem nationalen und internationalen 
Schachtelprivileg bedeutet dies ein äußerst attrak
tives System der Unternehmensbesteuerung. 

Neben der Abschaffung der Gewerbesteuer 
und der Vermögensteuer sowie der Einführung 
der Endbesteuerung von Erträgen aus Kapitalge
sellschaften werden zahlreiche weitere Maßnah
men zur Unterstützung der Eigenkapitalbildung 
der Unternehmen gesetzt. Auch die betrieblichen 
Zinserträge von Einzelunternehmungen und Per
sonengesellschaften werden in Hinkunft mit ei
nem Endbesteuerungssatz von 22 Prozent erfaßt. 
Um das abreifende Genußscheinkapital weiterhin 
für Investitionen zu nutzen, wird eine neue Form 
der Beteiligungsfinanzierung geschaffen. Die Be
teiligungsgesellschaft wird befristet steuerfrei ge
stellt, die Kapitalertragsteuer dem Beteiligten er
stattet. 

Insgesamt bewirken die Entlastungsmaßnah
men im Unternehmensbereich einen Einnahmen
ausfall der öffentlichen Haushalte von etwa 
28 Milliarden Schilling! Um eine sozial ausgewo
gene Steuerreform zu erzielen - die Entlastung 
der Lohnsteuerzahler beträgt 13 Milliarden Schil
ling - , aber auch um dem Ziel der Budgetkonso
lidierung Rechnung zu tragen, wurden Kompen
sationsmaßnahmen gesetzt, durch die die Netto
entlastung auf 4 Milliarden Schilling begrenzt 
wird. Der Körperschaftsteuersatz wird zwar von 
30 auf 34 Prozent erhöht, durch den gleichzeiti
gen Wegfall der Gewerbesteuer sinkt aber die Er
tragsteuerbelastung der Kapitalgesellschaften von 
bisher 39 Prozent um 5 Prozentpunkte und zählt 
damit zu den niedrigsten im OECD-Bereich. 
Auch der Wegfall der Vermögensteuer kann mit 
rund 5 Prozentpunkten kalkuliert werden. 

Der Investitionsfreibetrag wird ab 1. April 
1994 bleibend auf 15 Prozent gesenkt, Miß
brauchsmöglichkeiten werden abgeschafft. Die 
Investitionsrücklage wird gestrichen. 

Verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten bei der 
Gewinnermittlung, insbesondere die steuerwirk
same Dotation von Rückstellungen, sowie aus
schüttungsbedingte Teilwertabschreibungen in 
Verlustmodellen werden eingeschränkt. Kapital
gesellschaften werden in Hinkunft eine Mindest
körperschaftsteuer von 15 000 S jährlich zu ent
richten haben. 

Berechnungen des Instituts für Wirtschaftsfor
schung ergeben, daß die Senkung der effektiven 
Steuersätze im Unternehmensbereich durch die 
Abschaffung der Gewerbesteuer und der Vermö
gensteuer viel stärker wirkt als etwa die Sen k lJng 
des Investitionsfreibetrages. Die zweite Etappe 
der Steuerreform wird dadurch einen spürbaren 
Investitionsimpuls bewirken. 

Hohes Haus! Um den Einnahmenausfall der 
Gemeinden durch Wegfall der Gewerbesteuer zu 
kompensieren, wird die Lohnsummensteuer zu 
einer Kommunalabgabe erweitert. Die Anglei
chung ihrer Bemessungsgrundlage an den Dienst-
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geberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds 
dient einmal dem Zweck der Verbreiterung, zum 
anderen der Vereinfachung der Abgabe. Darüber 
hinaus wird der Kreis der Steuerpflichtigen auf 
alle Unternehmer ausgedehnt. Damit wird die 
Gemeindefinanzierung von einer besonders kon
junkturabhängigen und außerdem starken Ero
sionstendenzen ausgesetzten Steuer auf eine dy
namisch wachsende Steuer umgestellt. Von dieser 
Umstellung profitieren die Gemeinden in Summe 
bereits im Jahre 1994, mittel- und langfristig wird 
dieser Vorteil durch die Dynamik der Kommu
nalabgabe weiter erhöht. 

Für diejenigen Gemeinden, die aufgrund einer 
besonderen Struktur ihrer steuerpflichtigen Un
ternehmen - etwa Betriebe mit hohem Gewinn, 
aber sehr wenigen Beschäftigten - einen Einnah
menausfall erleiden, wurde mit den Ländern, 
Städten und Gemeinden ein länderweiser Aus
gleich vereinbart. 

Hohes Haus! Alle historisch gewachsenen Steu
ersysteme tendieren zu immer größerer Unüber
sichtlichkeit und Kompliziertheit. Die beiden 
Etappen der Steuerreform bewirkten hier eine ra
dikale Umkehr. Die umfangreiche Streichung 
von Ausnahmen im Rahmen der ersten Etappe 
sowie die Abschaffung zweier großer Steuern in 
der zweiten Etappe der Steuerreform bringen 
eine große Vereinfachung. Vermögen- und Ge
werbesteuer waren Abgaben, die besonders ver
waltungsaufwendige Adaptionen des Rechnungs
wesens wie auch komplizierte Kontrollen auslö
sten. 

Wesentliche Administrationserleichterungen 
ergeben sich durch neue Pauschalierungsregelun
gen für Kleinunternehmer. Bei Unternehmen, die 
von dieser Pauschalierungsoption Gebrauch ma
chen, reduzieren sich die ertragsteuerlichen Auf
zeichnungspflichten auf ein Minimum. Diese 
Pauschalierung bedeutet keine Steuer-, sondern 
eine Kostenersparnis. Die Ertragsteuerleistung 
von Kleinunternehmern ist in der Regel ohnedies 
gering, wohl aber haben diese Unternehmen er
heblichen Administrationsaufwand. dessen Weg
fall zu einer Steigeru~g der ~ettbewerbsfähigkeit 
führt. (Beifall bei SPO und OVP.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Dar
über hinaus wird die Lohnsteuerkarte abge
schafft. Dadurch kann die bisherige Personen
stands- und Betriebsaufnahme entfallen. Wesent
liche Erleichterungen wird es durch die gemein
same Besteuerung mehrerer Pensionen geben. 

Zusätzliche administrative Erleichterungen 
werden noch in dieser Legislaturp'eriode mit der 
Reform des Gebührenrechts und Anderungen bei 
der Berechnung der Grunderwerbsteuer wirksam. 
Die Grunderwerbsteuer wird in Hinkunft durch 
Notare, Rechtsanwälte und andere rechtskundige 

Personen selbst berechnet werden können. Da
durch wird eine wesentliche Beschleunigung des 
grundbücherlichen Verfahrens beim Liegen
schaftserwerb erzielt. Das Gebührenrecht wird 
stark vereinfacht und gestrafft. Die Gebühr wird 
in Hinkunft nur mehr dort erhoben werden, wo 
der Staatsbürger tatsächlich besondere staatliche 
Leistungen in Anspruch nimmt. 

Abgerundet wird das Reformpaket durch ein 
modernes Stiftungsrecht, das den Anreiz zur Ver
lagerung von Stiftungsvermögen ins Ausland be
seitigt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Österreich verfügt damit - das kann ohne Über
treibung gesagt werden - über eines der attrak
tivsten Steuersysteme im gesamten OECD-Raum. 
(Beifall bei SPÖ und Ö VP.) 

Hohes Haus! Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik 
unter Einschluß der Familienpolitik sind jene Be
reiche, in denen die Gratwanderung zwischen be
schäftigungsorientierten und budgetpolitischen 
Zielsetzungen am schwierigsten ist. Ein Mehr an 
Arbeitslosenunterstützungen, verstärkte Arbeits
marktförderung und höhere Bundesleistungen 
für die Sozialversicherung wegen geringerer Bei
tragseinnahmen bedeuten eine beträchtliche bud
getäre Belastung. Gleichzeitig muß aber klarge
stellt bleiben, daß sich die Verläßlichkeit eines 
Sozialsystems gerade in Zeiten der wirtschaftli
chen Rezession erweisen muß. (Beifall bei SPÖ 
und ÖVP.) 

Die gesellschaftliche Solidarität, die diesen Sy
stemen zugrunde liegt, muß insbesondere in Pha
sen steigender Arbeitslosigkeit und stagnierender 
Einkommen eingefordert werden - als aktive 
Unterstützung für jene, die ihren Arbeitsplatz 
und ihr Arbeitseinkommen verloren haben, und 
als Hilfe für jene, die von Armut bedroht sind. 
Diejenigen, die zum Teil jahrzehntelang diese Sy
steme mitfinanziert haben, müssen gerade unter 
ungünstigeren wirtschaftlichen Verhältnissen auf 
die versprochene Leistung und Unterstützung 
vertrauen können - ganz gleich, ob es um die 
Pension, das Arbeitslosengeld oder die aktive Mit
hilfe bei der Arbeitssuche, ob es um Familienlei
stungen oder um Unterstützung im Alter, bei Be
hindert..'pg od~.r Pflegebedürftigkeit geht. (Beifall 
bei SPO und OVP und Beifall der Abg. Dr. Heide 
Schmidt.; 

Hohes Haus! Die Sicherung der Finanzierung 
des Sozialsystems stellt uns vor eine große Her
ausforderung. Nur durch strenge Ausgabendiszi
plin im gesamten Bundesvoranschlag sowie durch 
ein besonderes Maß an Verantwortung bei der 
Gestaltung des Sozialbudgets war es möglich, 
auch 1994 die erforderlichen Mittel für die Siche
rung des sozialen Netzes aufzubringen. Für den 
gesamten Bereich der sozialen Wohlfahrt - in-
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klusive der Familienleistungen - sind fast 
200 Milliarden Schilling an Ausgaben vorgese
hen. Das sind um rund 40 Milliarden Schilling 
oder um ein Viertel mehr als noch 1992. 

Die Aufwendungen für Familienbeihilfen und 
für andere familienpolitische Leistungen werden 
1994 rund 60 Milliarden Schilling ausmachen, um 
10 Milliarden Schilling mehr als im Jahr 1992. 
Hinzu kommen noch die im Steuerrecht vorgese
henen Kinderabsetzbeträge, die monatlich die Fa
milienbeihilfe um 350 S bis 700 S pro Kind erhö
hen. 

Frauen und Männer können nun auch ein zwei
tes Karenzjahr in Anspruch nehmen. Das erhöht 
für den Bund die Ausgaben für Karenzurlaubs
gelder gegenüber 1991 um fast 140 Prozent auf 
insgesamt rund 11 Milliarden Schilling. 

Im Laufe des Jahres 1993 wurde eine umfas
sende Neuregelung der Pflegevorsorge durchge
führt. Die Pflegebedürftigen haben jetzt An
spruch auf Leistungen, die ihnen eine angemesse
ne Pflege ermöglichen. 

Hohes Haus! Betrachtet man die Aufwendun
gen für sozialpolitische Leistungen im weiteren 
Sinne, so kann kein Zweifel daran bestehen, daß 
die Bundesregierung ihre grundlegenden sozial
politischen Zielsetzungen auch in dieser wirt
schaftlich schwierigen Phase m~~ Kons.~quenz und 
Erfolg umsetzt. (Beifall bei SPO und 0 VP.) 

In dieser Legislaturperiode ist nicht nur eine 
Absicherung des bestehenden sozialen Netzes ge
lungen. Diese Legislaturperiode brachte eine der 
grundlegenden Sozial reformen, durch Einfüh
rung der Pflegesicherung, die Verdopplung der 
Karenzzeit und die Absicherung und Verbesse
rung des Pensionssystems. Damit wurde eine ad
äquate und soziale Antwort auf strukturelle Ver
änderungen in Wirtschaft und Gesellschaft gege
ben. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! In 
keiner Legislaturperiode bisher wurde eine derart 
starke Erhöhung der Mindestpensionen erreicht 
wie in der gegenwärtigen. Die Ausgleichszulagen 
wurden im Laufe von vier Jahren für Alleinste
hende um fast 2 000 Sauf 7 500 S beziehungs
weise für Verheiratete um rund 2 900 Sauf 
10 679 S erhöht. Das entspricht einem realen Zu
wachs von je 36 Prozent. (Beifall bei SPÖ und 
ÖVP.) 

Die moderate allgemeine Pensionsanpassung 
von 2,5 Prozent im Jahre 1994 liegt, unter Ein
rechnung von Beitragserhöhungen, über der vor
aussichtlichen Entwicklung der Erwerbseinkom
men. Die Nettoanpassung der Pensionen ist damit 
zweifellos für unsere älteren Mitbürger günstiger 
als die vor der 50. ASVG-Novelle gültige Formel, 

die der Arbeitslosenrate ein hohes Gewicht gab. 
Darüber hinaus bringt auch in diesem Bereich die 
Steuerreform bei vielen eine reale Einkommens
steigerung. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Im Jahr 1993 
waren die beschäftigungspolitischen Ziele und Si
gnale für die Einkommens- und Preisentwicklung 
entscheidend. Es wäre unzweckmäßig gewesen, 
gerade am Tiefpunkt der Rezession Unterneh
men und Arbeitnehmer mit Beitragserhöhungen 
zusätzlich zur Finanzierung der Pflegevorsorge 
zum 1. Juli 1993 zu belasten. Trotz der rasch 
wachsenden Mehrausgaben wurde deshalb auf 
weitere Beitragserhöhungen bei der Arbeitslosen
versicherung und beim Familienlastenausgleich 
verzichtet. Dies führt in diesem Jahre zu einer 
Erhöhung des Gesamtabgangs um rund 13 Milli
arden Schilling. 

Im Jahre 1994 wird jedoch eine Erhöhung der 
Arbeitslosenversicherungsbeiträge zur Sicherung 
der Finanzierung der Arbeitsmarktverwaltung 
unabdingbar. Die Belastung, die Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern dadurch entsteht, wurde bereits 
in der Steuerreform berücksichtigt und wird 
durch deren Entlastungseffekte in allen Einkom
mensbereichen weit überkompensiert. 

1994 wird der Bund der Arbeitsmarktverwal
tung beträchtliche Mittel für die Arbeitsmarktpo
litik zur Verfügung stellen. Der vorliegende Bun
desvoranschlag sieht für die aktive Arbeitsmarkt
politik insgesamt 5 Milliarden Schilling vor, dazu 
kommt noch eine halbe Milliarde Schilling aus 
der Strukturmilliarde des Jahres 1993. Damit 
wird um 1 Milliarde Schilling mehr für aktive Ar
beitsmarktpolitik zur Verfügung stehen, als 1993 
für diesen Bereich aufgewandt wurde. Gerade am 
Beginn eines zu erwartenden Konjunkturauf
schwungs kann die aktive Arbeitsmarktpolitik 
wesentlich dazu beitragen, das Beschäftigungs
wachstum zu stützen, und dafür sorgen, daß Ar
beitslose, insbesondere Langzeitarbeitslose, wie
der Beschäftigung finden. 

Um Beitragserhöhungen nur minimal durch
schlagen zu lassen, übernimmt der Bund direkt -
und auch indirekt über die auszugliedernde Ar
beitsmarktverwaltung - erhöhte Verantwortung 
für den Bereich der Arbeitslosenversicherung. Im 
Bereich Familienlastenausgleich müssen ebenfalls 
allgemeine Budgetmittel zur Aufrechterhaltung 
der Leistungen herangezogen werden. 

Hohes Haus! Durch moderate Steigerungen 
und Leistungsanpassungen in einigen Bereichen 
werden Spareffekte erzielt. Es ist bekannt, daß bis 
zuletzt nicht das Ausmaß, aber die konkrete Aus
gestaltung dieser Sparmaßnahmen zur Diskussion 
stand. Aus verschiedenen Traditionen herkom
mend, unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen 
vertretend, haben es die Parteien der Regierungs-
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koalition nicht einfach gehabt, einen Kompromiß 
zu finden. Nach sorgfältiger Abwägung aller Ar
gumente wurde eine Lösung erreicht, die den Er
halt der Qualität mit der Finanzierbarkeit der 
Leistungen verbindet. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Neben Steu
erreform und aktiver Arbeitsmarktpolitik ist es 
die Fortsetzung der bereits im Jänner 1993 ge
starteten Wachstumsoffensive, die diesen Bundes
haushaltsentwurf prägt. In diesem Rahmen ist zu
erst die weitere Verbesserung der öffentlichen In
frastruktur zu nennen. Für den Wohnbau sowie 
die Innovations- und Technologieförderung wer
den zusätzliche Mittel und Anreize bereitgestellt. 
Darüber hinaus wurde eine Qualifikationsoffensi
ve gestartet. 

Alle diese Maßnahmen zielen darauf ab. die 
Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes dauerhaft 
zu verbessern, ohne eine nachhaltige Störung des 
fiskalischen Gleichgewichts zu bewirken. 

Hohes Haus! Bei der Rückführung des kon
junkturbedingten Defizits 1993 ging die Bundes
regierung davon aus, daß nur dort Einsparungen 
vorgenommen werden sollen, wo sie stabilitätspo
litisch sinnvoll, sozial zumutbar und gerecht sind. 
Darüber hinaus wurde die Ausgliederung von 
Leistungen vorangetrieben, die der Staat nicht 
notwendigerweise effizienter und besser erfüllt 
als ein privater Anbieter. 

Im Zusammenhang mit der Ausgliederung des 
Bundesamtes für Zivilluftfahrt kann der Bund 
1994 mit einem Budgetentlastungseffekt von 
rund 300 Millionen Schilling rechnen. 

Im Zuge der 1992 eingeleiteten ÖBB-Reform 
wurde eine Kapitalgesellschaft geschaffen, der ein 
hohes Maß an Eigenverantwortung, insbesondere 
bei der Tarifgestaltung, den Finanzen und dem 
Personal- und Beschaffungswesen übertragen 
wurde. Die Organe der Österreichischen Bundes
bahnen müssen die neue unternehmerische Selb
ständigkeit dazu nützen, alle Rationalisierungsre
serven auszuschöpfen und die Produktivität zu 
erhöhen. Sie haben sich dieser Herausforderung 
unter besonders schwierigen Rahmenbedingun
gen zu stellen, da sich die Rezession in den 
Grundstoffindustrien unmittelbar auf das Güter
verkehrsaufkommen auswirkt. Der Bund wird 
laut ÖBB-Gesetz in Zukunft nur mehr für die 
Kosten der Infrastruktur, für die Abgeltung der 
gemeinwirtschaftlichen Leistungen s9wie für 
Pensionszahlungen aufkommen. Die OBB sind 
darüber hinaus aufgefordert, die ihnen offenste
henden Möglichkeiten der Unternehmensfinan
zierung auszuschöpfen. Dadurch müssen jene In
vestitionen finanziert werden, die eine erhöhte 
Leistungsfähigkeit sicherstellen und die vor dem 
Hintergrund der zukünftigen verkehrspolitischen 
Erfordernisse notwendig sind. 

Die Investitionsausgaben, einschließlich jener 
der Österreichischen Bundesbahnen und der 
Straßensondergesellschaften, werden 1994, so wie 
auch heuer, überdurchschnittlich angehoben. Mit 
einem Anstieg von 5,3 Prozent gegenüber 1993 
werden sie auch deutlich schneller zunehmen als 
das Bruttoinlandsprodukt und damit den wirt
schaftlichen Aufschwung beschleunigen. Der 
Großteil dieser Ausgaben entfällt auf Infrastruk
tur. Sie stärken damit die österreichische Wirt
schaftskraft und erhöhen den Anreiz für private 
Folgeinvestitionen. 

Für den zügigen Ausbau der Nahverkehrsinfra
struktur bekommen Länder und Gemeinden über 
die "Nahverkehrs-Milliarde" hinaus weitere 
1,7 Milliarden Schilling, vom Bund überwiesen. 
Auch davon werden positive Konjunkturimpulse 
ausgehen, die durch eine maßvolle und zweckge
bundene Erhöhung der Benzinbesteuerung finan
ziert werden. Im übrigen entfällt der höchste Mi
neralölsteuersatz auf verbleites Benzin. Insgesamt 
erhöht sich also die Treibstoffbelastung nur ge
ringfügig. 

Durch die Reform und Ausgliederung des Was
serwirtschaftsfonds werden im Bereich des Sied
lungswasser- und Siedlungsabwasserbaus erhebli
che Effizienzsteigerungen erwartet. Das jährliche 
Investitionsvolumen wird sich auf rund 15 Milli
arden Schilling belaufen. 

Hinzu kommen Ausgaben für die Förderung 
des Wohnungsbaus in Höhe von 24,1 Milliarden 
Schilling sowie Investitionszuschüsse und Investi
tionsdarlehen von insgesamt fast 13 Milliarden 
Schilling. Das dadurch ausgelöste Investitionsvo
lumen wird ein Vielfaches davon sein. Durch die 
Schaffung der Bundesimmobiliengesellschaft 
werden für den Bundeshochbau zusätzliche Mit
tel in Höhe von 1,9 Milliarden, vorrangig für 
Schul- und Universitätsbauten, erschlossen. 

Forschung und Entwicklung gewinnen durch 
die Veränderungen im europäischen Umfeld im
mer mehr an Bedeutung. Zum einen geraten we
niger technologieintensive Branchen durch die 
Ostöffnung unter zunehmenden Anpassungs
druck. Zum anderen sehen sich auch bislang ge
schützte Wirtschaftsbereiche durch die fort
schreitende Europäische Integration einem inten
siveren Wettbewerbsdruck ausgesetzt. 

Sehr verehrte Damen und Herren! Eine zu
kunftsorientierte und nachhaltige Bewältigung 
dieses Strukturwandels kann nur durch eine noch 
stärkere Hinwendung zu höhere menschliche und 
technische Qualifikationen erfordernden Produk
tions- und Leistungsbereichen geschehen. (Beifall 
bei SPÖ und ÖVP.) 

Die selektive und gezielte Innovationsförde
rung stellt deshalb weiterhin ein zentrales Anlie-
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gen der Bundesregierung dar. Wir müssen uns 
aber darüber im klaren sein, daß die öffentliche 
Hand dabei nur eine unterstützende Rolle spielen 
kann. Mit dem Inkrafttreten des EWR wird 
Österreich ohne Einschränkung an den For
schungs- und Technologieprogrammen der EG 
teilnehmen können. Aus dem Budget wird in die
sem Zusammenhang ein Beitrag von rund 
400 Millionen Schilling bereitgestellt werden. Es 
wird aber ausschließlich an den heimischen Un
ternehmen liegen, die eröffneten Chancen in ei
nem gemeinsam forschenden Europa auch zu 
nutzen. 

Hohes Haus! Ich habe nicht vor, meine Rede 
zum Entwurf des Bundeshaushaltes mit Zahlen 
und Steigerungsraten aus allen Bereichen staatli
cher Tätigkeit zu illustrieren und somit zu verlän
gern. Nur stichwortartig soll festgehalten werden, 
daß für das Unterrichtswesen und für Wissen
schaft und Forschung außerordentliche Ausga
bensteigerungen vorgesehen sind, wie auch der 
Bereich Sicherheit personell und sachlich hohe 
Dotationen erhält. Ebenso gilt. daß für kleine und 
mittlere Unternehmen wie für die Landwirtschaft 
erneut hohe Mittel zur Vorbereitung auf die Teil
nahme an der Europäischen Integration und zur 
Aufrechterhaltung ihrer Wirtschaftskraft zur 
Verfügung stehen. Aufwendungen zum Schutz 
oder zur Verbesserung der Umwelt werden nicht 
nur beim entsprechenden Ressort, sondern -
dem Querschnittscharakter der Materie entspre
chend - bei zahlreichen Verantwortungsberei
chen budgetiert. Für Entwicklungszusammenar
beit und Schuldenstreichungen wurde unter den 
Auspizien vorgesorgt, die Länder der Dritten 
Welt nicht indirekt Solidaritätsleistungen für Ost
und Zentraleuropa mitfinanzieren zu lassen. 

An dieser Stelle, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, möchte ich all jenen, die am Zustan
dekommen dieses Bundesvoranschlages beteiligt 
waren - meinen Kolleginnen und Kollegen in 
der Bundesregierung, den Beamten der einzelnen 
Ressorts und nicht zuletzt den Beamten des Fi
nanzministeriums -, meinen herzlichen Dank 
aussprechen. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 

Hohes Haus! Das Inkrafttreten des Europäi
schen Wirtschaftsraumes wird es uns ermögli
chen, noch vor einem Beitritt zur Europäischen 
Gemeinschaft von integrierten Güter- und Fak
tormärkten zu profitieren. Die EG-Verhandlun
gen kommen zügig voran, und so können wir mit 
einigem Optimismus auf tragfähige Kompromisse 
auch in jenen wichtigen Verhandlungsmaterien 
hoffen, über die Gespräche mit der EG noch aus
stehen. 

Mit dem Urteil der deutschen Verfassungsrich
ter ist die letzte Hürde im Ratifikationsprozeß 
über den Maastrichter Unionsvertrag genommen. 
Für uns Österreicher sind die Feststellungen der 

Karlsruher Richter in den Urteilsbegründungen 
von besonderem Interesse. Einmal mehr wurde 
nämlich bestätigt, daß der europäische Integra
tionsprozeß, der in der Schaffung einer Wirt
schafts- und Währungsunion und einer Politi
schen Union gipfeln soll, keinerlei Automatismus 
birgt, sondern nur in dem Maße fortschreiten 
kann, in dem er auch von den nationalen Regie
rungen und Parlamenten mitgetragen wird. 

Österreich ist auf einen Beitritt zur Europäi
schen Gemeinschaft gut vorbereitet. Deshalb 
werden wir nur relativ geringe Anpassungskosten 
zu tragen haben, und die Vorteile, die der größere 
Markt mit sich bringt, werden bei weitem über
wiegen. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Die Os töff
nung hat sich auf unser Land bis jetzt überwie
gend positiv ausgewirkt. Neben Südostasien und 
den USA zählen Länder dieser Region zu den we
nigen, in denen die österreichischen Exporteure 
auch während der letzten Monate noch eine Stei
gerung der Umsätze verzeichnen konnten. Insbe
sondere die Exporte in die Tschechische Republik 
und in die Slowakische Republik erhöhten sich 
kräftig. 

Die wachsende Bedeutung der zentral- und ost
europäischen Staaten zeigt sich aber auch in der 
zunehmenden Anzahl von U nternehmensgrün
dungen und Beteiligungen an Unternehmen in 
den Reformstaaten. Bereits rund ein Viertel des 
Bestands an österreichischen Direktinvestitionen 
im Ausland findet sich in Zentral- und Osteuro
pa. 

Die österreichische Bundesregierung unter
stützt diese Aktivitäten insbesondere durch das 
System der Ausfuhrförderung, den ERP-Fonds 
und den Ost-West-Fonds, dessen Garantierah
men auf 10 Milliarden Schilling verdoppelt wur
de. Langfristig wird das Zusammenwachsen von 
Ost- und Westeuropa die Wirtschaftskraft dieser 
Region stärken, was wiederum Voraussetzung für 
längerfristige politische Stabilität ist. 

Hohes Haus! Migrationsbewegungen, Export 
von Umweltschädigungen, Sozialdumping, natio
nale Spannungen bis hin zur Anwendung von Ge
walt nach innen und außen werden nur dann 
wirksam verhindert werden können, wenn wir 
uns der Vernetzung unserer Lebens- und Wirt
schaftsräume bewußt werden. (Beifall bei der 
SPÖ und bei Abgeordneten der ÖVP.) Wie immer 
in rezessiven Perioden, in Umstellungskrisen 
scheint die einfachste Antwort das nationale Ab
schotten, die Hinwendung zu Protektionismus 
und Isolation zu sein. Die einfachen Antworten 
sind aber meist die falschen. (Präsident Dr. Li
c h a l übernimmt den Vorsitz.) 
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So mühsam, so steinig und gewunden der Weg 
der internationalen Koordination und der Koope
ration auch ist, politisch und ökonomisch ist er 
der einzig sinnvolle. (Neuerlicher Beifall bei der 
SPÖ und bei Abgeordneten der ÖVP.) 

Meine sehr verehrten Damen und Heeren! Er
innern wir uns, mit welcher Euphorie nach dem 
Zweiten Weltkrieg das Entstehen der Vereinten 
Nationen und die Errichtung von Währungsfonds 
und Weltbank begrüßt wurden und wie groß die 
Begeisterung für den Schuman-Plan in Europa 
war. Die politische Spaltung in der Welt hat diese 
Instrumente und Pläne nie zu voller Wirksamkeit 
gebracht. Nunmehr haben wir eine neue Chance 
erhalten. Wollen wir sie wirklich kleinmütig ver
geben, nur weil die täglichen Mühen der interna
tionalen Zusammenarbeit oft das hehre Ziel ver
gessen lassen? 

Sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben 
uns entschlossen, das Europa der Zukunft aktiv 
mitzugestalten. Und wenn in Brüssel die tägliche 
Frustration des Integrationsalltags überhand
nimmt, so können die Beitrittswerber wohl wie
der neuen Schwung in den europäischen Eini
gungsprozeß bringen. (Beifall bei der SPÖ und 
bei Abgeordneten der ÖVP.) 

Beispielsweise auf dem Gebiet der Beschäfti
gungspolitik, wo Mitglieder der österreichischen 
Bundesregierung sich in verschiedenen interna
tionalen Foren wiederholt dafür ausgesprochen 
haben, zu neuen Formen der Kooperation zu ge
langen. Tatsächlich scheint nunmehr auch die in
ternationale Staatengemeinschaft der Bekämp
fung der Arbeitslosigkeit jenen Stellenwert beizu
messen, den sie über Jahre hinweg nur der Infla
tionsbekämpfung eingeräumt hat. Es setzt sich 
zunehmend die Einsicht durch, daß die hem
mungslose Liberalisierung der Arbeitsmärkte 
nicht zum Abbau der Arbeitslosigkeit, sondern zu 
neuen sozialen Problemen geführt hat. Gegen
über Sozialabbaurezepten gewinnen gemeinsame 
Initiativen auf dem Gebiet der Beschäftigungs
und Sozialpolitik an Bedeutung. (Beifall bei SPÖ 
und ÖVP.) Vor allem der aktiven Arbeitsmarkt
politik, der Unterstützung von Klein- und Mittel
betrieben, der Verlagerung der Besteuerung von 
Arbeitskraft zu umweltbelastenden Produktions
faktoren sowie der Infrastrukturentwicklung wird 
künftig verstärkte Aufmerksamkeit geschenkt. 

Hohes Haus! Europa befindet sich inmitten ei
nes Transformationsprozesses, der von histori
scher Tragweite ist und die Weichen für die Ar
beitsteilung der Zukunft stellt. Diese Entwicklun
gen sind zum Teil schmerzhaft, zum Teil verunsi
chernd, für viele zu rasch. Die gegenwärtige Re
zession macht die erforderlichen Anpassungen 
nicht leichter. 

Dem steht gegenüber, daß eine kooperative eu
ropäische Wirtschaftspolitik noch nie zuvor in so 
greifbare Nähe gerückt war. Die EG- und EFT A
Staaten können gemeinsam eine Wachstums- und 
Beschäftigungsoffensive tragen, die Europa über 
die nächsten Jahre wieder zurück auf den Wachs
tumspfad führen und die Lebensbedingungen vie
ler nachhaltig verbessern könnte. Darum bemü
hen wir uns tatkräftig. (Beifall bei SPÖ und 
ÖVP.) 

Sehr geehrte Damen und Herren! In manchen 
Kommentaren dominiert heute oft das Gefühl ei
ner gewissen Resignation. Es ist wahr: Wir haben 
an nationalem Spielraum zur Gestaltung unseres 
Wirtschafts- und Gesellschaftssystems eingebüßt. 
Oft wird dies als Preis für die Steigerung unseres 
Wohlstands in der integrierten Weltwirtschaft an
gesehen. Aber statt dem resignativen Gefühl 
Raum zu geben, sollten wir antreten zur Rückge
winnung dieser Spielräume auf internationaler 
Ebene. (Neuerlicher Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 

Vordergründig ist das schwieriger und langwie
riger, letztendlich aber wirksamer. Man muß sich 
nur vorstellen, daß nicht das GATT, nicht Inte
grationsverträge, nicht die Bretton-Woods-Insti
tutionen den internationalen Handel und Kapital
verkehr beeinflußten und regulierten, um die ne
gativen Folgen dieses Mankos zu erkennen -
schrankenloser Protektionismus würde heute be
reits die Märkte beherrschen. 

Hohes Haus! Österreich hat in die internationa
le, in die europäische Zusammenarbeit viel einzu
bringen: ein stabiles politisches und ökonomi
sches System, getragen von der Leistungsfähigkeit 
seiner Bürger und dem Verantwortungsbewußt
sein der Sozialpartner. Auch in wirtschaftlich und 
politisch unruhigen Zeiten wollen wir ein Signal 
der Verläßlichkeit und Stabilität geben. Der Ent
wurf des Bundeshaushalts für 1994 ist dafür eine 
gute Grundlage. - Ich danke. (Anhaltender Bei
fall bei SPÖ und ÖVP.) /3./5 

Präsident Dr. Lichal: Ich danke dem Herrn 
Bundesminister für seine Ausführungen. 

Es liegt mir ein gemeinsamer Antrag gemäß 
§ 69 Abs. 3 der Geschäftsordnung vor, die Regie
rungsvorlage betreffend das Bundesfinanzgesetz 
für das Jahr 1994 samt Anlagen (1260 und 
Zu 1260 der Beilagen) in erste Lesung zu neh
men. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Antrag zustimmen, um ein entsprechendes Zei
chen. - Das ist mit M ehr h e i t a n gen 0 m -
me n. 

2. Punkt: Bericht des Ausschusses für Wissen
schaft und Forschung über die Regierungsvorla
ge (1125 der Beilagen): Bundesgesetz über die 

133. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)34 von 145

www.parlament.gv.at



15378 Nationalrat XVIII. GP - 133. Sitzung - 20. Oktoher 1993 

Präsident Dr. Lichal 

Organisation der Universitäten (UOG 1993), die 
Petition Nr. 9 betreffend ein Notprogramm für 
die Universitäten, überreicht von den Abgeord
neten Dr. Khol und Dr. Brünner, den An
trag 6/ A (E) der Abgeordneten Dr. Madeleine 
Petrovic und Genossen betreffend unverzügliche 
Widmung der Roßauerkaserne für universitäre 
Nutzung, den Antrag 31/A der Abgeordneten Ute 
Apfelbeck und Genossen betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Universitäts-Organisations
gesetz 1975 geändert wird, den Antrag 41/A (E) 
der Abgeordneten Klara Motter und Genossen 
betreffend Situation der österreichischen Uni
versitäten und Kunsthochschulen, den An
trag 320/ A (E) der Abgeordneten Dr. Renoldner 
und Genossen betreffend eine Novellierung des 
Universitäts-Organisationsgesetzes (UOG) zur 
Erweiterung von Kompetenzen der Universitä
ten im selbständigen Wirkungsbereich und die 
Erweiterung des Aufgabenbereiches der Abtei
lungen für Hochschuldidaktik sowie die Petition 
Nr. 75 betreffend die Regierungsvorlage zum 
UOG 1993, überreicht vom Abgeordneten Dr. 
Renoldner (1261 der Beilagen) 

3. Punkt: Bericht und Antrag des Ausschusses 
für Wissenschaft und Forschung über ein Bun
desgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die 
Gründung der Hochschule für Bildungswissen
schaften in Klagenfurt geändert wird (1262 der 
Beilagen) 

4. Punkt: Bericht und Antrag des Ausschusses 
für Wissenschaft und Forschung über ein Bun
desgesetz, mit dem das Universitäts-Organisa
tionsgesetz geändert wird (1263 der Beilagen) 

5. Punkt: Bericht des Ausschusses für Wissen
schaft und Forschung über den An
trag 318/A (E) der Abgeordneten Dr. Renoldner 
und Genossen betreffend die Einrichtung von 
"Drittmittel-Fonds" an den österreich ischen 
Universitäten (1264 der Beilagen) 

Präsident Dr. Lichal: Wir gelangen nunmehr 
zu den Punkten 2 bis 5 der heutigen Tagesord
nung, über welche die Debatte unter einem 
durchgeführt wird. 

Es sind dies 

der Bericht des Ausschusses für Wissenschaft 
und Forschung über die Regierungsvorlage (1125 
der Beilagen): Bundesgesetz über die Organisa
tion der Universitäten, die Petition Nr. 9 betref
fend ein Notprogramm für die Universitäten, den 
Antrag 6/A CE) der Abgeordneten Dr. Madeleine 
Petrovic und Genossen betreffend unverzügliche 
Widmung der Roßauerkaserne für universitäre 
Nutzung, den Antrag 311A der Abgeordneten Ute 
Apfelbeck und Genossen betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Universitäts-Organisationsge
setz geändert wird, den Antrag 411A (E) der Ab-

geordneten Klara Motter und Genossen betref
fend Situation der österreichischen Universitäten 
und Kunsthochschulen, den Antrag 320/A (E) 
der Abgeordneten Dr. Renoldner und Genossen 
betreffend eine Novellierung des Universitäts-Or
ganisationsgesetzes sowie die Petition Nr. 75 be
treffend die Regierungsvorlage zum UOG 1993 
(1261 der Beilagen), 

der Bericht und Antrag des Ausschusses für 
Wissenschaft und Forschung über ein Bundesge
setz, mit dem das Bundesgesetz über die Grün
dung der Hochschule für Bildungswissenschaften 
in Klagenfurt geändert wird (1262 der Beilagen), 

der Bericht und Antrag des Ausschusses für 
Wissenschaft und Forschung über ein Bundesge
setz, mit dem das Universitäts-Organisationsge
setz geändert wird (1263 der Beilagen), sowie 

der Bericht des Ausschusses für Wissenschaft 
und Forschung über den Antrag 318/A (E) der 
Abgeordneten Dr. Renoldner und Genossen be
treffend die Einrichtung von "Drittmittel-Fonds" 
an den österreichischen Universitäten (1264 der 
Beilagen). 

Berichterstatter zu allen Punkten ist Herr Ab
geordneter Dr. Lackner. Ich ersuche ihn, die De
batte zu eröffnen und seine Berichte zu geben. 

Berichterstatter Dr. Lackner: Herr Präsident! 
Herr Bundeskanzler! Herr Vizekanzler! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren der Bundesre
gierung! Meine sehr geehrten Damen und Herren 
Abgeordneten! Ich erstatte vorerst den Bericht 
des Ausschusses für Wissenschaft und Forschung 
über die Regierungsvorlage (1125 der Beilagen): 
Bundesgesetz über die Organisation der Universi
täten (UOG 1993), die Petition Nr. 9 betreffend 
ein Notprogramm für die Universitäten, über
reicht von den Abgeordneten 01'. Khol und 
01'. Brünner, den Antrag 6/A (E) der Abgeord
neten 01'. Madeleine Petrovic und Genossen be
treffend unverzügliche Widmung der Roßauerka
seme für universitäre Nutzung, den Antrag 311A 
der Abgeordneten Ute Apfelbeck und Genossen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Univer
sitäts-Organisationsgesetz 1975 geändert wird, 
den Antrag 41/A (E) der Abgeordneten Klara 
Motter und Genossen betreffend Situation der 
österreichischen Universitäten und Kunsthoch
schulen, den Antrag 320/A CE) der Abgeordneten 
Dr. Renoldner und Genossen betreffend Novel
lierung des Universitäts-Organisationsgesetzes 
(UOG) zur Erweiterung von Kompetenzen der 
Universitäten im selbständigen Wirkungsbereich 
und die Erweiterung des Aufgabenbereiches der 
Abteilungen für Hochschuldidaktik sowie die Pe
tition Nr. 75 betreffend die Regierungsvorlage 
zum VOG 1993, überreicht vom Abgeordneten 
Dr. Renoldner. 
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Berichterstatter Dr. Lackner 

Mit zunehmender Größe der Universitäten und 
steigender Komplexität und Fülle der von der Ge
sellschaft den Universitäten übertragenen Aufga
ben werden die gegenwärtige Organisationsstruk
tur der Universitäten und die Beziehungsstruktur 
zwischen den Universitäten und der staatlichen 
Ebene immer weniger dem Anspruch gerecht, 
Grundlage für eine bestmögliche Aufgabenerfül
lung zu sein. Die nunmehr vorgelegte Regie
rungsvorlage sieht daher die Schaffung einer auf
gabenadäquaten Organisationsstruktur für die 
Universitäten unter Beibehaltung der Partizipa
tion aller Universitätsangehörigen an den univer
sitären Entscheidungsprozessen durch ein neues 
Bundesgesetz mit geringerer Regelungsdichte so
wie eine Stärkung der Universitätsautonomie 
durch Verlagerung wesentlicher Entscheidungs
kompetenzen an die Universitäten vor. 

Der Ausschuß für Wissenschaft und Forschung 
hat die Petition Nr. 9 sowie die Anträge 6/A (E) 
und 41/A (E) in seiner Sitzung am 7. Mai 1991 in 
Verhandlung genommen und beschlossen, zur 
Vorbehandlung einen gemeinsamen Unteraus
schuß einzusetzen. 

Der Unterausschuß hat die Petition Nr. 9 sowie 
die Anträge 6/A (E) und 41/A (E) in seiner Sit
zung am 4. Juli 1991 beraten. 

In weiterer Folge wurde diesem Unterausschuß 
auch die Vorbehandlung der Anträge 31/A und 
320/A (E) übertragen. 

Die letzte Sitzung des Unterausschusses fand 
am 1. Juli 1993 statt. 

Am gleichen Tag berichtete der Obmann des 
Unterausschusses, Abgeordneter Dr. Stippei, 
dem Vollausschuß über das Ergebnis der Vorbe
handlung. Der Ausschuß für Wissenschaft und 
Forschung beschloß, zur Vorbehandlung der Re
gierungsvorlage 1125 der Beilagen (UOG 1993) 
einen Unterausschuß einzusetzen und diesem 
auch die Vorbehandlung der Petitionen Nr. 9 
und 75 sowie der gegenständlichen Anträge zu 
übertragen. 

Der Unterausschuß behandelte die erwähnten 
Vorlagen in seinen Sitzungen am 6. und 15. Juli, 
29. und 30. September sowie am 6. und 
12 Oktober 1993. Er hat am 15. Juli 1993 ein 
Hearing durchgeführt. 

Über das Ergebnis der Unterausschußverhand
lungen berichtete der Obmann des Unteraus
schusses dem Ausschuß für Wissenschaft und 
Forschung in seiner Sitzung am 12. Okto
ber 1993. 

Im Zuge der Verhandlungen brachten die Ab
geordneten Dr. Stippel und Dr. Brünner einen 
umfassenden Abänderungsantrag ein. 

Weiters wurde von den Abgeordneten Or. Re
noldner, Dr. Brünner und Dr. Stippel ein gemein
samer Abänderungsantrag betreffend § 14 Abs. 1 
Z. I und § 48 Abs. I Z. 16 eingebracht. 

Darüber hinaus brachte der Abgeordnete Dr. 
Renoldner neun Abänderungsanträge ein. 

Bei der Abstimmung wurde der in der Regie
rungsvorlage enthaltene Gesetzentwurf unter Be
rücksichtigung des Abänderungsantrages der Ab
geordneten Dr. Stippel und Or. Brünner sowie 
unter Bedachtnahme auf den gemeinsamen Ab
änderungsantrag der Abgeordneten Or. Renold
ner, Or. Brünner und Dr. Stippe I mit Stimmen
mehrheit angenommen. Die Petitionen Nr. 9 
und 75 sowie die Anträge 6/A (E), 311A. 
41/A (E) und 320/A (E) sind damit miterledigt. 

Die oberwähnten Abänderungsanträge des Ab
geordneten Or. Renoldner fanden nicht die Zu
stimmung der Ausschußmehrheit. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Aus
schuß für Wissenschaft und Forschung somit 
den A n t rag, der Nationalrat wolle dem dem 
schriftlichen Ausschußbericht angeschlossenen 
Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zustim
mung erteilen. 

Herr Präsident! Ich hätte noch eine Druckfeh
lerberichtigung vorzunehmen. 

Erstens: Abs. 4 des § 51 hat folgendermaßen zu 
lauten: 

Abs. 4: "Der Rektor, die Vizerektoren, die De
kane und der Universitätsdirektor gehören dem 
Senat mit beratender Stimme an." 

Zweitens: Der letzte Halbsatz der §§ 84 Abs. 
und 85 Abs. 1 lautet richtig: 

,,§ 3 Abs. 7 gilt sinngemäß." 

Herr Präsident! Ich setze gleich die Berichter
stattung mit dem nächsten Punkt fort und berich
te über den Antrag des Ausschusses für Wissen
schaft und Forschung betreffend ein Bundesge
setz, mit dem das Bundesgesetz über die Grün
dung der Hochschule für Bildungswissenschaften 
in Klagenfurt geändert wird. 

Im Zuge seiner Beratungen über die Regie
rungsvorlage 1125 der Beilagen betreffend ein 
Bundesgesetz über die Organisation der Universi
täten hat der Ausschuß für Wissenschaft und For
schung am 12. Oktober 1993 über Antrag der 
Abgeordneten Or. Brünner und Or. Stippel 
mehrstimmig beschlossen, dem Nationalrat ge
mäß § 27 Abs. 1 Geschäftsordnungsgesetz einen 
selbständigen Antrag vorzulegen, der eine Novel
le des Bundesgesetzes über die Gründung der 
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Berichterstatter Dr. Lackner 

Hochschule für Bildungswissenschaften in Kla
genfurt zum Gegenstand hat. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Aus
schuß für Wissenschaft und Forschung somit 
den A n t rag, der Nationalrat wolle dem dem 
schriftlichen Ausschußbericht angeschlossenen 
Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zustim
mung erteilen. 

Herr Präsident! Ich berichte weiters über den 
Antrag des Ausschusses für Wissenschaft und 
Forschung betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Universitäts-Organisationsgesetz geändert 
wird. 

Im Zuge seiner Beratungen über die Regie
rungsvorlage 1125 der Beilagen betreffend ein 
Bundesgesetz über die Organisation der Universi
täten hat der Ausschuß für Wissenschaft und For
schung am 12. Oktober 1993 über Antrag der 
Abgeordneten Dr. Stippel und Dr. Brünner ein
stimmig beschlossen, dem Nationalrat gemäß 
§ 27 Abs. 1 Geschäftsordnungsgesetz einen selb
ständigen Antrag vorzulegen, der eine Novelle 
des Universitäts-Organisationsgesetzes zum Ge
genstand hat. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Aus
schuß für Wissenschaft und Forschung somit 
den A n t rag, der Nationalrat wolle dem dem 
schriftlichen Ausschußbericht angeschlossenen 
Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zustim
mung erteilen. 

Herr Präsident! Ich habe noch eine Berichter
stattung vorzunehmen, und zwar erstatte ich den 
Bericht des Ausschusses für Wissenschaft und 
Forschung betreffend den Antrag 318/A CE) der 
Abgeordneten Dr. Renoldner und Genossen be
treffend die Einrichtung von "Drittmittel-Fonds" 
an den österreichischen Universitäten. 

Die Abgeordneten Dr. Renoldner und Genos
sen haben den gegenständlichen Entschließungs
antrag am 1. April 1992 im Nationalrat einge
bracht. Er liegt Ihnen vor. 

Der Ausschuß für Wissenschaft und Forschung 
hat den Antrag 318/A (E) erstmals in seiner Sit
zung am 1. Juli 1992 in Verhandlung genommen 
und einstimmig beschlossen, die Vorbehandlung 
desselben dem bestehenden Unterausschuß zur 
Vorbehandlung der Petition Nr. 9 sowie der An
träge 6/A CE) und 411A CE) zu übertragen. 

Der Unterausschuß beschäftigte sich in seiner 
Sitzung am 1. Juli 1993 mit der gegenständlichen 
Materie. 

Der Unterausschuß behandelte den An
trag 318/A (E) in seinen Sitzungen am 6. und 
15. Juli, 29. und 30. September sowie am 6. und 
12. Oktober 1993. 

Über das Ergebnis dieser Unterausschußver
handlungen berichtete der Obmann des Unter
ausschusses dem Ausschuß für Wissenschaft und 
Forschung in seiner Sitzung am 12. Okto
ber 1993. 

Bei der Abstimmung fand der Entschließungs
antrag nicht die Zustimmung der Ausschußmehr
heit. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Aus
schuß für Wissenschaft und Forschung somit 
den A n t rag, der Nationalrat wolle diesen Be
richt zur Kenntnis nehmen. 

Herr Präsident! Nachdem Wortmeldungen vor
liegen, bitte ich, die Debatte fortzusetzen. -
Danke schön. 

Präsident Dr. Lichal: Ich danke dem Herrn Be
richterstatter für diese Ausführungen; sie waren 
sehr umfangreich. 

Für diese Debatte wurden folgende fraktionelle 
Ge~~mtredezeiten festgelegt: SPÖ 110, ÖVP 100, 
FPO 80, Grüne 60 sowie Liberales Forum 45 Mi
nuten. Die Redezeit der Abgeordneten ohne 
Klubzugehörigkeit wurde auf 10 Minuten be
schränkt. 

Als erster zu Wort gemeldet hat sich Herr Ab
geordneter Herbert Scheibner. Ich erteile es ihm. 

13.27 
Abgeordneter Scheibner eFPÖ): Herr Präsi

dent! Meine Damen und Herren! Wir haben heu
te, glaube ich, den Tag der schweren Geburten 
hier im Hohen Haus. Nach dem Budget, das wohl 
die erste schwere Geburt der heutigen Tagesord
nung dargestellt hat, behandeln wir heute ein 
Vorlage, die in der Entstehung noch schwieriger, 
zumindest was den Zeitablauf anlangt, gewesen 
ist. Der Herr Berichterstatter hat ja angespro
chen, daß mit dem vorliegenden Universitäts-Or
ganisationsgesetz auch die Organisationsstruktur 
der Universitäten neu geregelt werden soll bezie
hungsweise muß, weil eben die geänderten Bedin
gungen an den Universitäten eine derartige An
passung erfordern. 

Diese Notwendigkeit, meine Damen und Her
ren, ist unbestritten. Wir wissen ganz genau - die 
Zahlen zeigen dies -, durch den starken Zustrom 
an die Universitäten in den letzten 15 Jahren, 
durch die neuen Anforderungen, die an die Uni
versitäten gestellt werden, hat sich gezeigt, daß 
das alte Universitäts-Organisationsgesetz, die alte 
Universitätsstruktur den neuen Aufgaben nicht 
mehr gerecht wird. 

Wie man aber jetzt an die Bewältigung dieser 
notwendigen und schwierigen Aufgabe herange
gangen ist, ist meiner Ansicht nach bezeichnend 
für die Arbeit dieser Regierung, die ja angetreten 
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Scheibner 

ist, mit ihrer großen Mehrheit die wichtigen Pro
bleme in diesem Land und auch die wichtigen 
Probleme im Wissenschaftsbereich zu lösen. Was 
herausgekommen ist, sehen wir an dieser Vorlage. 
So wie in den anderen Bereichen sind auch hier 
die großen Ziele letztlich nur Flickwerk geblie
ben. 

Meine Damen und Herren! Es ist interessant, 
die Chronologie der Verhandlungen und die Ent
stehungsgeschichte dieses Universitäts-Organisa
tionsgesetzes zu betrachten, denn die läuft ja 
schon über mehrere Jahre. Schon Wissenschafts
minister Tuppy hat immer wieder in Diskussio
nen eine derartige Reform verlangt. Geschehen 
ist damals kaum etwas. Wissenschaftsminister Bu
sek ist 1989 als Reformminister angetreten, als 
großer Uni-Reformer. Er hat gesagt, unter seiner 
Ministerschaft wird er die Strukturen der Univer
sität reformieren, er wird die Studienreform um
setzen, er wird auch ein neues Dienstrecht umset
zen und auch die Organisation möglichst rasch 
einer Neustrukturierung zuführen. 

Das war 1989, meine Damen und Herren, vor 
vier Jahren also. Im Juni 1991, also zwei Jahre 
später, hat das Parlament die Universitätsorgani
sation betreffend einen Unterausschuß eingerich
tet, dem eine Reihe von Anträgen zugewiesen 
worden sind. Wir haben im September 1991 ein 
Hearing mit Experten abgehalten. Damals hat es 
herbe Kritik an der bestehenden Universitätsor
ganisation gegeben. Es war da von Kommisionitis 
die Rede, von Überbürokratisierung, von man
gelnder Autonomie und von den großen Proble
men im Finanzbereich. 

Der Ausschuß ist damals zur Erkenntnis ge
langt, daß die Probleme so diffizil sind, daß es 
einer eigenen Vorlage, einer Gesamtvorlage be
darf. Der Minister hat uns diese Vorlage zugesi
chert. Der Unterausschuß hat sich vertagt, und 
zwar so lange, bis die Vorlage dem Parlament zu
geführt sein würde. 

Nun, diese Vertagung, dieses Warten hat fast an 
klassische Vorbilder erinnert, es war wie das gro
ße "Warten auf Godot". Wir haben gewartet, es 
ist aber nichts gekommen, und zwar über Mona
ten hinweg. In der Öffentlichkeit wurden zwar 
Vorlagen diskutiert. Diese sind aber gar nicht im 
Parlament bis zur Behandlung gekommen, son
dern schon in der Vorbegutachtung wieder zu
rückgezogen worden. Die Farben haben sich ge
ändert. Grün, Orange, allerlei Farbenspiele hat es 
bei den einzelnen Vorschlägen gegeben. Die In
halte haben sich aber in Wahrheit wenig verän
dert. Der Proteststurm nach jeder Veröffentli
chung derartiger Entwürfe war immens groß. 

Ich kann mich erinnern - ich weiß jetzt nicht, 
welche Farbe der Vorschlag damals gehabt hat-, 
es gab eine Expertenkommission, die einen Ent-

wurf ausgearbeitet hat. Eine Woche. nachdem der 
Vorschlag präsentiert worden war, hat sich der 
Minister schon von den Ergebnissen der von ihm 
selbst eingesetzten Kommission distanziert. 

Wir haben weiter gewartet. Endlich, im Früh
jahr 1993, also immerhin eineinhalb Jahre nach 
Einsetzung dieses Unterausschusses, kam dann 
die Regierungsvorlage ins Parlament. Da gab es 
auch noch einen interessanten Schildbürger
streich. Da wurde der ursprüngliche Unteraus
schuß für beendet erklärt - ohne Ergebnis -, 
dieser hat einem Vollausschuß Bericht erstattet, 
daß er zu keinem Ergebnis gekommen ist. Der 
VoIlausschuß hat dann wieder einen Unteraus
schuß eingesetzt, dem dann diese Regierungsvor
lage zur Behandlung vorgelegen ist. Also ein wei
teres Zeichen dafür, welche Merkwürdigkeiten es 
bei der Behandlung der Universitätsorganisation 
gegeben hat. 

Dieser alte Unterausschuß ist nun durch einen 
neuen ersetzt worden. Wir haben alle sicherlich 
sehr hohe Erwartungen in diese Vorlage gesetzt. 
Endlich haben wir auch hier im Parlament eine 
Verhandlungsgrundlage gehabt, um die Universi
tätsorganisation umzusetzen. Die Proteste, die 
von allen Seiten gekommen sind, haben aber so
fort gezeigt, daß die Verantwortlichen und die 
Betroffenen, nämlich die Universitätsangehöri
gen, wieder nicht in die Verhandlungen und in die 
Entstehung dieser Vorlage eingebunden worden 
sind. (Abg. Dr. L u k e s c h: Aber geh!) Herr Kol
lege Lukesch! Wie man von seiten des Ministeri
ums die Teilnahme der Betroffenen bewertet, hat 
eine Aussage des Ministers gezeigt. Er hat bei ei
ner Ausschußsitzung gemeint, die Universitäten 
selbst hätten nur wenig Bereitschaft zur Selbstre
gelung und hätten nur eine rein verbale Sehn
sucht nach Autonomie. In Wirklichkeit verstek
ken sie sich sehr gerne hinter den Regelungen der 
Gesetze und Weisungen des Wissenschaftsmini
sters. 

Meine Damen und Herren! Herr Kollege Brün
ner! Gerade Sie waren selbst einmal Rektor einer 
Universität. Sie sind im universitären Betrieb tä
tig. Ich kann mir nicht vorstellen, daß Sie das 
auch so empfinden, daß Sie als Betroffener an 
den Universitäten wirklich Autonomie und 
Selbstregelung nur als Vorwand nehmen und in 
Wahrheit nur die ministeriellen Weisungen erfül
len möchten. 

Ich glaube. daß eine derartige Handha~ung die
ser Organisation nur von ministerieller Uberheb
lichkeit zeugt, die vielleicht in die k.u.k.-Zeit hin
einpaßt, aber nicht in die zweite Hälfte des 
20. Jahrhunderts. (Beifall bei der FPÖ-' 

Die Beratungen im Unterausschuß zu der Vor
lage waren dann sehr intensiv. Ich möchte auch 
als Angehöriger einer Oppositionspartei aus-
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drücklich betonen, daß das Klima im Wissen
schaftsausschuß und auch im Unterausschuß un
ter der umsichtigen Vorsitzführung des Abgeord
neten Stippe I sehr gut war. Es war ein konstrukti
ves Klima, auch wenn man sich über die Inhalte 
letztlich nicht einigen konnte. Aber trotzdem, 
glaube ich, hat dieser Wissenschaftsausschuß ge
zeigt - darauf möchte ich gerade in einer Zeit 
hinweisen, in der es so modern geworden ist, die 
parlamentarische Arbeit in den Schmutz zu zie
hen -, daß man durchaus bereit ist, sich lange 
und intensiv mit Vorlagen, mit Gesetzesmaterien 
zu beschäftigen. Das sollte auch in der Öffentlich
keit bekanntwerden. (Beifall bei der FPÖ.) 

Es hat sich bei diesen Beratungen im Ausschuß 
gezeigt, daß auch unter den Ausschußmitgliedern 
die Unzufriedenheit mit dieser Vorlage durchaus 
groß gewesen ist. Da gab es Meldungen, die dahin 
gingen, eigentlich sei das gar kein neues Gesetz, 
sondern nur eine größere Novellierung der alten 
Gesetzesmaterie. Es sei ein Kompromiß gewesen, 
mit dem man gerade noch leben könne. Es gab 
eine Fülle von Abänderungsanträgen. Letztlich 
sind zwei Drittel der Paragraphen von Abände
rungsanträgen betroffen gewesen. 

Aber man hat jedenfalls gezeigt, daß es dieses 
neue, durchgreifende Gesetz, als das es angekün
digt war, nicht gewesen ist und es auch nicht hier 
zur Diskussion steht. Das ist auch selbstverständ
lich, denn die Ziele, meine Damen und Herren, 
die dieses Gesetz beabsichtigt, werden von uns al
len mitgetragen: eine Stärkung der Autonomie, 
eine Einführung der Evaluierung im Universi
tätsbetrieb, eine Entbürokratisierung, die Schaf
fung klarer Leitungs- und Entscheidungsgremien, 
der Versuch, durch diese Entbürokratisierung 
auch Finanzmittel einzusparen, um damit die 
Ressourcen weg von der Verwaltung hin zur Ver
besserung von Forschung und Lehre zu bringen. 

Meine Damen und Herren! Diese Ziele werden 
wohl von allen hier im Haus befürwortet. Die 
Frage ist nur, wie die Umsetzung erfolgt ist. Un
serer Meinung nach hat man hier wieder einmal 
auf halber Strecke haltgemacht. Die Umsetzung 
all dieser wichtigen Ziele ist meiner Ansicht nach 
sehr enttäuschend und in den Ansätzen stecken
geblieben. 

Ich möchte das etwa am Beispiel der Autono
mie erläutern. Im § 7 der Vorlage ist die Möglich
keit statuiert, daß sich die Universitäten Satzun
gen geben und in diesem Bereich die innere Orga
nisation regeln können. Gleich einen Paragra
phen später, § 8, gibt es dann eine Generalklausel 
des Bundesministers, die ihn befugt, alle Maßnah
men und Entscheidungen, die die Universitäten 
im autonomen Bereich treffen, wieder aufzuhe
ben, mit der Begründung, daß diese Maßnahmen 
aus finanziellen oder aus organisatorischen Grün
den nicht umsetzbar sind. Also eine Generalklau-

sei in einem Gummiparagraphen, die dieses Ziel 
der Autonomie in Wahrheit zum Lippenbekennt
nis verkommen läßt. 

Zweiter Punkt: die Budgetautonomie. Da gibt 
es das Verhandlungsmandat des Rektors bei den 
Budgetverhandlungen. Durchaus positiv. Nur hat 
meine Kollegin Praxmarer im Ausschuß nachge
fragt: Wie funktioniert denn das in der Praxis? 
Wie werden denn diese Budgetverhandlungen ge
führt? Gibt es hier wirklich einen echten Spiel
raum und eine Möglichkeit der Universität, in 
den Budgetverhandlungen ein optimales Ergebnis 
zu erzielen? 

Da hat der Herr Minister ganz lapidar geant
wortet: Viel Spielraum ist da nicht vorhanden, 
denn der Budgetrahmen steht im Prinzip im März 
fest. Da kann man dann innerhalb dieses Rah
mens verhandeln. Aber in Wahrheit, Herr Bun
desminister, ist auch diese Budgetautonomie wie
der nur einen programmatische Feststellung, hin
ter der nicht sehr viel steht. 

Oder etwa die Zielbestimmung der Evaluie
rung, des Leistungsnachweises etwa für die Vor
tragenden an den Universitäten. Da gibt es durch
aus interessante Ansätze in der Vorlage. Der 
Institutsvorstand muß etwa dem Rektor einen 
jährlichen Arbeitsbericht über seinen Bereich ge
ben. Lehrveranstaltungsleiter müssen dem Vorsit
zenden der Studienkommission eine Bewertung 
der einzelnen Veranstaltungen durch die Studen
ten vorlegen. Das wäre durchaus positiv. 

Es ist nur die Frage: Was passiert, wenn dieser 
Vortragende, dieser Verantwortliche, der Lehr
veranstaltungsleiter, negativ abschneidet, wenn er 
die Anforderungen, die an eine solche Position 
gestellt werden, nicht erfüllen kann? - Nichts 
passiert. Denn an diese Untersuchungen, an die
ses Erfordernis, Berichte zu legen, ist keine Sank
tion gebunden. Als einzige Sanktion besteht die 
Möglichkeit, daß diese Berichte mit Zustimmung 
des Betroffenen veröffentlicht werden. Also daß 
das wohl ein zahnloses Instrument ist und wieder 
nur eine programmatische Feststellung ohne jede 
Konsequenz und ohne jede Verbesserung, liegt 
wohl auch hier auf der Hand. 

Nächster Punkt: Entbürokratisierung und da
mit Kosteneinsparung. Meine Damen und Her
ren! In der Vorlage selbst sind die Kosten für die
ses Gesetz, für diese neue Organisation in der 
Endausbaustufe. mit etwa 300 Millionen Schilling 
angegeben. 300 Millionen Schilling für eine Or
ganisation, die den Anforderungen nicht gerecht 
wird. 300 Millionen Schilling, die wir in anderen 
Bereichen notwendig bräuchten, um die Situation 
an den Hochschulen, an den Fakultäten, an den 
Instituten zu verbessern. 300 Millionen Schilling, 
die wir der Forschung und der Lehre zukommen 
lassen sollten und nicht einer weiteren Bürokrati-
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sierung und einer Fortschreibung der Unzuläng
lichkeiten, die wir immer wieder kritisiert haben. 

Es gibt als weiteren Kritikpunkt keine funktio
nale Mitbestimmung. Das war eine alte Forde
rung auch von uns, "or allem bei den Berufungs-, 
Habilitations- und Studienkommissionen. So ha
ben etwa die allgemeinen U niversitätsbedienste
ten ein Viertel der Stimmen bei der Rektorswahl. 
Das ist anscheinend auf Druck der Personal ver
tretung zustande gekommen. Es ist aber wirklich 
fachlich nicht einzusehen, daß etwa Leute vom 
technischen Dienst oder vom Reinigungspersonal 
einer Universität bei der Bestellung des Rektors 
ein Mitspracherecht haben. 

Oder etwa die Frage des Anforderungsprofils 
für die Studierenden. Da hat der Vertreter der 
Österreichischen Hochschülerschaft selbst zuge
geben, daß die Regelung, wie sie jetzt im Univer
sitäts-Organisationsgesetz festgehalten ist, nicht 
sachadäquat ist. Hier wird ganz einfach die Absol
vierung des ersten Abschnittes für die Teilnahme
berechtigung des Studenten gefordert, egal, ob er 
sich in dem betreffenden Fach bereits Wissen an
geeignet oder die Prüfung abgelegt hat. Das wird 
allein durch die Absotvierung des ersten Ab
schnittes konsumiert. Umgekehrt kann jemand in 
keine Kommission etwa des Römischen Rechts an 
der juridischen Fakultät eingebunden werden, 
wenn er nicht den ersten Abschnitt absolviert hat, 
obwohl er die Prüfung im Bürgerlichen Recht 
schon abgelegt hat. Auch hier keine praktikable 
Lösung. 

Oder man hat etwa den auch von uns schon oft 
kritisierten Arbeitskreis für GJeichbehandlungs
fragen wieder im Universitäts-Organisationsge
setz festgelegt. Es ist, glaube ich, unbestritten, 
daß wir das Ungleichgewicht zwischen männli
chen und weiblichen Bediensteten vor allem auch 
im Lehrbetrieb an den Universitäten beheben 
müssen. Die Frage ist nur, ob ein derartiger Ar
beitskreis für Gleichbehandlungsfragen dafür ge
eignet ist. Ich bezweifle das, vor allem, wenn dann 
hier noch festgelegt wird, daß dieser Arbeitskreis 
auch gegen den Willen des Betroffenen, also nicht 
nur ohne dessen Auftrag, sondern auch gegen den 
ausdrücklichen Willen des Betroffenen eine Per
sonalentscheidung verzögern kann. 

Ein weiterer Punkt - das ist auch schon fast 
typisch für derartige Regelungen in der letzten 
Zeit - ist, daß nun auch die Sozialpartnerschaft 
an den Universitäten Einzug hält. Im Universi
tätsbeirat werden Fachleute miteinbezogen. Das 
ist sicherlich positiv, da dieser ein Beratungsorgan 
für die Universitäten darstellen soll. Aber daß 
man dann noch den Zusatz einfügt: unter beson
derer Berücksichtigung von Vertretern der beruf
lichen Interessenvertretungen, das ist für mich 
nicht einsehbar. Fachleute an die Universitäten, 
selbstverständlich, aber, bitte, lassen Sie die Kam-

merinteressen aus dem Bereich der Forschung 
und Lehre ausgeklammert. (Beifall bei der FPÖ.) 

Meine Damen und Herren! Herr Bundesmini
ster! Die vielseitigen Proteste - es wird auch in 
Zukunft sicher noch Protestveranstaltungen ge
ben - haben gezeigt, daß die Betroffenen nicht 
hinter diesem Gesetz stehen, und dies zeigt auch, 
daß wir Freiheitlichen mit unserer Linie recht ge
habt haben, als wir davor gewarnt haben, mit ei
nem detaillierten Gesetz den gesamten Universi
tätsbereich zu organisieren, einen Universitätsbe
reich, der von seinen organisatorischen Anforde
rungen her ganz einfach nicht unter einen Hut zu 
bringen ist, weil die Anforderungen ganz ver
schieden sind, und zwar sowohl vom Fachlichen 
als auch von der Größe her. Sie können nun ein
mal nicht - auch wenn in Teilbereichen Einzel
bestimmungen auf die einzelnen Fakultäten abge
stimmt sind - die Bedürfnisse etwa der Fakultät 
Humanmedizin mit jenen einer juridischen Fa
kultät vergleichen. Sie können von der Größen
ordnung her nicht alle Fakultäten und Universitä
ten vergleichen, vor allem dann nicht, wenn die 
Fakultät dreimal so viele Hörer hat wie die Uni
versität. Auf das alles kann dieses Gesetz keine 
Rücksicht nehmen. 

Wir haben vorgeschlagen - Herr Kollege Lu
kesch, Sie wissen es ganz genau ... (Zwischenruf 
des Abg. Dr. L u k e s c h.) Das ist doch nur Maku
latur, Herr Kollege! Das habe ich schon ausge
führt. 

Wir haben vorgeschlagen, daß die bundesweite 
Universitätsorganisation nur ein Rahmengesetz 
darstellen kann, das die Grundsätze regelt, wo
nach sich aber jede Organisation nach ihren eige
nen Bedürfnissen im Bereich der Satzungen eine 
eigene Organisationsstruktur, wirklich eine eige
ne Organisationsstruktur, geben kann. Wir soll
ten auch - das ist wichtig - eine eigene Univer
sitätshaushaltsordnung schaffen, die die Budget
erfordernisse der Universitäten eingehend regeln 
kann. So sollte zum Beispiel auch mit dem Un
sinn der jährlichen Budgetierung Schluß gemacht 
werden, wodurch die Universitäten nicht die 
Möglichkeit haben, etwa für spätere Anschaffun
gen Geld anzusparen. Es ist leider so - wie es in 
anderen Bereichen auch der Fall ist -, daß im 
Dezember irgendwelche unsinnigen Anschaffun
gen erfolgen, und zwar nur deshalb, weil noch ein 
Budgetposten zur Verfügung ist und man das 
Geld aufbrauchen muß, weil man sonst im näch
sten Jahr weniger Finanzmittel erhält. 

Wir haben aber auch gesagt - das wurde auch 
immer außer Streit gestellt -, daß man Universi
tätsorganisation nur gemeinsam mit Dienstrecht 
und mit Studienrecht behandeln kann. Da ist die 
Pragmatisierung, die auch bei der Evaluierung 
eine ganz große Bedeutung hat, in Frage zu stel
len. 
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Meine Damen und Herren! Darüber ist in den 
letzten Monaten überhaupt nicht diskutiert wor
den. Man sollte auch über das Studienrecht, über 
die Studienordnungen, über die Verhältnisse an 
den Universitäten sprechen. Wir haben jetzt zwei
einhalb Jahre über eine Universitätsorganisation 
diskutiert beziehungsweise darauf gewartet, wir 
haben aber damit selbstverständlich überhaupt 
keine Verbesserung der Studienbedingungen an 
den Universitäten erzielen können. 

Wo bleiben die Programme gegen die Massen
universität? Meine Damen und Herren! Nicht nur 
in Wien ist dieses Problem gravierend, wo wir 
etwa an der Wirtschaftsuniversität. die für 
8 000 Hörer gebaut wurde, mittlerweile 
22 000 Hörer zu versorgen haben. 

Auch in Innsbruck, aber auch in Graz haben 
wir Probleme der Raumnot - Sie werden es wis
sen, Herr Kollege Brünner - zu verzeichnen. So 
gibt es etwa in Innsbruck bei der Volkswirtschaft 
600 Hörer bei einer Einführungsveranstaltung, 
wo via Lautsprecher die Vorlesung in den Neben
raum übertragen werden muß, so gibt es etwa in 
Wien Vorlesungen bei den Psychologen mit 
900 Hörern, wo die Studenten in den Hörsälen 
kampieren mit Polstern und Decken, damit sie 
halbwegs einen Platz bekommen, um eine Vorle
sung hören zu können, so gibt es Übungen, die 
auf Prüfungen vorbereiten sollten, also Klein
gruppen arbeiten sollten, wo aber 200, 300 Hörer 
sitzen. Daß es da überhaupt keine Prüfungsvor
bereitung gibt, ist wohl offensichtlich. 

Meine Damen und Herren! Davon hat man in 
den vergangenen Monaten nichts gehört, und das 
ist ganz einfach nicht zu trennen. Universitätspo
litik ist als Gesamtes zu sehen. Das wurde auch 
bei den Hearings immer wieder angesprochen. 
(Beifall bei der FPÖ.) 

Wir haben jetzt zweieinhalb Jahre über die Or
ganisation diskutiert. Herr Bundesminister! Sie 
haben einmal gesagt, das kommt jetzt alles 
schrittweise. Jetzt kommt vielleicht einmal die 
Frage des Dienstrechtes, vielleicht dann auch ein
mal die Frage des Studienrechtes. Wenn wir dann 
noch einmal drei Jahre brauchen und noch ein
mal drei Jahre für das Studienrecht, wann werden 
wir denn die Reformen an den Universitäten um
setzen können, an jenen Universitäten, die dazu 
da sind und notwendig sind, gerade in der Zu
kunft unsere Eliten heranzubilden, die wir für die 
internationale Konkurrenzfähigkeit so dringend 
brauchen? 

Herr Bundesminister! Ich glaube, Sie haben re
signiert. Sie haben selbst gesagt, man sollte das 
Wissenschaftsministerium eigentlich auflösen 
und mit dem Unterrichtsministerium zu einem 
Erziehungsministerium zusammenlegen. Für ein 
derartiges Ressort seien Sie aber dann nicht mehr 

zu haben. Ein einheitliches Bildungsministerium 
ist eine alte Forderung von uns. Aber da brau
chen wir einen echten Fachmann an der Spitze, 
der einmal das Bildungssystem als Ganzes behan
delt und versucht, eine Gesamtreform zu machen. 

Wenn Sie als Obmann der Volkspartei das ge
samte Bildungswesen Herrn Minister Scholten in 
den Rachen werfen wollen, meine Damen und 
Herren, dann, muß ich sagen, ist das wirklich der 
Gipfel an Unverantwortlichkeit. (Beifall bei der 
FPÖ.) Ich kann mir nicht vorstellen, daß Sie das 
wirklich verantworten können. (Vizekanzler Dr. 
Bus e k: Als Sie in der Regierung 'rt'aren, waren 
beide Bildungsminisler ... !) 

Herr Bundesminister! Sie haben immer wieder 
gesagt, Sie haben die großen Mehrheiten, um die 
großen Probleme zu lösen. Letztlich merkt man 
nur, daß Sie Mehrheitsbeschaffer für die SPÖ ge
blieben sind, wie man auch bei der Budgeteini
gung gesehen hat. Weifall bei der FPÖ.) Also wo 
da Ihre große Autorität und Ihre Kompetenz lie
gen, ist mir schleierhaft. 

Meine Damen und Herren! Herr Bundesmini
ster, Sie haben bei diesem Universitäts-Organ isa
tionsgesetz einen sehr langen Anlauf genommen. 
Ein langer Anlauf ist auch notwendig, um ein 
große Hürde zu überwinden, und es wäre wirk
lich eine große, aber wichtige Hürde gewesen, 
eine Universitätsorganisation zu schaffen, wo 
echte Autonomie vorhanden ist, wo echte Evalu
ierung vorhanden ist, wo wir eine echte Entbüro
kratisierung zu verzeichnen haben. Sie haben also 
einen langen Anlauf genommen, haben ein paar
mal wieder umgedreht, sind dann noch einmal 
zur Hürde gelaufen, sind abgesprungen und ha
ben es sich dann mitten im Sprung wieder anders 
überlegt und sind dann nur mehr auf die Hürde 
draufgefallen, haben sie aber nicht überspringen 
können. 

Meine Damen und Herren! Wenn das ein Ab
bild Ihrer Politik ist, dann ist es traurig, traurig 
für unsere Universitäten, denn wir haben noch 
eine Reihe von Aufgaben vor uns liegen, und ich 
befürchte, daß wir mit diesem Tempo und mit 
dieser mangelnden Bereitschaft, auch große Hür
den zu überspringen, eine Erledigung dieser Auf
gaben nicht schaffen werden. Vor allem deshalb 
werden Sie für dieses Universitäts-Organisations
gesetz nicht die Zustimmung der Fr.~iheitlichen 
Partei bekommen. (Beifall bei der FPO.) 13.52 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Dr. Brünner. - Bitte, Herr Abge
ordneter. 

13.52 
Abgeordneter Dr. Brünner (ÖVP): Herr Präsi

dent! Herr Vizekanzler! Meine sehr geehrten Da
men und Herren! Herr Kollege Scheibner, wissen 
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Sie, warum wir für die Vorentwürfe verschiedene 
Farben gewählt haben? - Damit Sie den Fort
schritt der Gesetzwerdung unterscheiden können. 
Nur war das offensichtlich verlorene Liebesmüh. 
(Beifall und Heiterkeit bei der ÖVP. - Zwischen
rufe bei der FPÖ.) 

Ich bin ein sehr optimistischer Mensch, Herr 
Kollege Scheibner, und ich habe daher gehofft, 
daß wenigstens im Plenum von Ihnen konkrete, 
substantielle Vorschläge für die Organisationsre
form kommen - ich habe solche von Ihnen im 
Ausschuß vermißt. Die FPÖ hat nicht einmal ei
nen Abänderungsantrag gestellt. Und wenn die 
FPÖ im Ausschuß substantielle Vorschläge ge
macht hat, dann haben wir diese sehr wohl be
rücksichtigt, wie zum Beispiel den des Kollegen 
Haupt, die Ärzte in Ausbildung betreffend. 

Noch etwas, Herr Kollege Scheibner: Sie haben 
gesagt, daß das Budget eine schwere Geburt ge
wesen sei - das mag schon sein, aber was die 
Universitäten anbelangt, ist ein sehr kräftiges 
Kind geboren worden. Man braucht sich nur die 
Budgetsteigerungszahlen für die Universitäten 
anzuschauen. (Beifall bei der ÖVP und bei Abge
ordneten der SPÖ.) 

Seien Sie mir nicht böse, Herr Kollege Scheib
ner, Sie sind ein junger Mensch, und das ist gut 
so, aber man sollte ein bißchen auch die Ge
schichte studieren. Beispielsweise sollte man wis
sen, daß Herr Minister Tuppy einen substantiel
len Beitrag zur Organisationsreform geleistet hat, 
denn unter seiner Ministerschaft ist die Drittmit
telnovelle ausgearbeitet worden. Das ist ein ganz 
entscheidender Fortschritt für die Universitäten 
gewesen, und das haben wir natürlich auch fort
geschrieben. 

Wenn Sie vermutet haben, daß die Viertelpari
tät bei der Wahlversammlung zum Rektor, näm
lich die Beteiligung der allgemeinen Universitäts
bediensteten, von der Personalvertretung hinein
reklamiert wurde, dann muß ich Sie ein zweites 
Mal enttäuschen. Das ist auf meinem Mist ge
wachsen, Herr Kollege Scheibner, und zwar in der 
Projektgruppe, die das orange Papier erzeugt hat. 
Und wissen Sie, warum? - Weil ich in meiner 
Rektorszeit erlebt habe, daß die Universität ohne 
tüchtige Laboranten, ohne tüchtige EDV-Fach
leute, ohne tüchtige Sekretärinnen nicht leben 
kann. Das ist eine ganz wichtige Personengruppe, 
und wir haben das bei der Wahl zum Rektor do
kumentiert, indem der Rektor in Zukunft viertel
paritätisch gewählt wird. (Beifall bei der ÖVP und 
bei Abgeordneten der SPÖ. - Es werden Flugzel
lel von der Galerie in den Saal geworfen. ) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Universität besteht aus lauter Individualisten, was 
auch das Zettelwerfen zeigt, und das ist gut so, 
denn die Universität lebt von Phantasie und die 

Universität lebt von Kreativität und von Kritik. 
(Abg. Dr. K ho [: Dafür werden sie eine Verwal
tungsslrafe bekommen.') Aber, meine Damen und 
Herren, Regierung und Gesetzgeber können 
nicht Einzelmeinungen beschließen, die es tau
sendfach an der Universität gibt, sondern Regie
rung und Gesetzgeber haben den schwierigen 
Versuch zu unternehmen, einerseits ein Reform
anliegen über die Bühne zu bringen und auf der 
anderen Seite diese verschiedensten Interessenpo
sitionen an der Universität zu berücksichtigen. 
Und letzteres haben wir in einem dreijährigen 
Diskussionsprozeß getan, in Hunderten Diskus
sionen mit den verschiedenen Gruppen an der 
Universität. 

Meine Damen und Herren! Hauptanliegen der 
Reform war und ist es, den Universitäten mehr 
Autonomie einzuräumen. Dies aus mehreren 
Gründen: Die Universitäten sind Großbetriebe 
geworden, sie verarbeiten insgesamt ein Budget 
von 20 Milliarden Schilling. Es liegt auf der 
Hand, daß diese Großbetriebe nicht mehr zentral 
vom Ministerium allein gesteuert werden können. 
Darüber hinaus brauchen die Universitäten auch 
mehr Autonomie, das heißt mehr Spielräume für 
Wettbewerb unter den Universitäten, und das 
nicht nur in Österreich, sondern transnational im 
Bereich von Europa, aber auch darüber hinaus. 

Die Universitäten bekommen durch dieses 
UOG 1993 eine Autonomie, wie sie sie nie zuvor 
gehabt haben, Herr Kollege Scheibner. Ich wäre 
froh gewesen, wenn ich als Rektor diese autono
men Gestaltungsmöglichkeiten gehabt hätte, die 
die zukünftigen Rektoren haben werden. 

Die Personalentscheidungen werden im großen 
und ganzen in die Hand der Universität gelegt. 
Erstmals in der Geschichte der österreichischen 
Universität werden in Zukunft die Professoren 
nicht vom Minister ernannt werden, sondern sie 
werden von der Universität selbst bestellt werden. 
Wichtige Leiter von universitären Dienstlei
stungseinrichtungen, wie zum Beispiel der Uni
versitätsdirektor oder der Bibliotheksdirektor, die 
derzeit vom Minister bestellt werden, werden in 
Zukunft von der Universität bestellt werden. 

Auch was das Satzungsrecht betrifft. ziehen wir 
international nach, weil in den ausländischen 
Universitätssystemen die Universitäten jeweils 
quasi ein Verfassungsrecht, ein Satzungsrecht ha
ben. Herr Kollege Scheibner! Wenn Sie sagen, die 
Universitäten könnten durch Satzung nichts re
geln, so ist das ganz einfach nicht wahr. Wir ha
ben in den Erläuternden Bemerkungen und in ei
ner Ausschußfeststellung festgehalten, daß die 
Universitäten durch Satzung all das regeln dür
fen, was ihnen das Gesetz nicht verbietet, bezie
hungsweise dürfen sie nicht nur das regeln, was 
ihnen das Gesetz gebietet. 
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Die von den U niverstitäten geforderte Be
schwerdekommission zum Beispiel ist eine wich
tige Einrichtung, aber das wird unterschiedlich 
von den Universitäten gehandhabt. An der Uni
versität Wien funktioniert sie hervorragend, in 
Graz haben wir sie nie gebraucht. Daher haben 
wir sie nicht allen aufgezwungen, sondern die Sat
zung wird regeln können, ob es eine Beschwerde
kommission gibt oder nicht. 

Es wird in Zukunft nur noch einen autonomen 
Wirkungsbereich der Universität geben und kei
nen staatlichen mehr, mit weitreichenden Dere
gulierungsfolgen. Es werden keine Weisungen 
mehr ergehen dürfen an die Universitäten. Und 
Hunderte DIN-A4-Seiten von Durchführungser
lässen zum UOG 1975 werden Makulatur wer
den. Ein einmaliger Schritt zur Deregulierung ist 
hier gesetzt worden. 

Meine Damen und Herren! Die Autonomie ist 
freilich nicht Selbstzweck, ist nicht etwas, was 
man quasi als Spielwiese seitens der Universitäten 
betrachten darf, denn es werden 20 Milliarden 
Schilling vom Steuerzahler aufgebracht. Dieser 
Sachverhalt - Autonomie ist nicht Selbstzweck! 
- hat naturgemäß einige Konsequenzen. 

Erste Konsequenz war und ist die Verbesserung 
der Entscheidungsstruktur an den Universitäten, 
insbesondere dadurch, daß wir zwischen strategi
schen und operativen Organen differenziert ha
ben. Die strategischen Organe sind die Kollegial
organe, sind die mitbestimmenden Organe, also 
jene Organe, die das Profil der Universität be
stimmen. Der Senat hat zum Beispiel das Recht, 
die Budgetanträge zu stellen, er hat das Recht, die 
Zweckwidmungen für die Professorenplanstellen 
vorzunehmen, und er hat auch das Recht, den 
Satzungsentwurf auszuarbeiten. Dort ist der Platz 
für die Mitbestimmung, dort ist der Platz für die 
demokratische Legitimation. Dort ist der Platz, 
das Profil der Universität zu bestimmen. Dane
ben gibt es die operativen Organe als monokrati
sche Organe, den Institutsvorstand, den Dekan, 
den Rektor mit seinen Vizerektoren. Und diese 
monokratischen Organe sind in zweifacher Weise 
an die Kollegialorgane gebunden. Sie werden 
nämlich von diesen Kollegialorganen gewählt. -
Bitte, wo kommt das vor, daß der Chef oder die 
Chefin eines Unternehmens oder einer Einheit 
von der Basis gewählt wird, wie es zum Beispiel 
beim Rektor der Fall ist, der als ein operatives 
monokratisches Organ von einer vierteIparitä
tisch besetzten Wahlversammlung gewählt wird? 
Die operativen Organe sind auch insofern an die 
Kollegialorgane gebunden, als sie in ihren Ent
scheidungen nicht gegen die strategischen Vorga
ben der Kollegialorgane verstoßen dürfen. 

Eine zweite Folge aus dem Sachverhalt, daß 
Autonomie nicht Selbstzweck ist, ist, daß der 
Staat seine Steuerungsmöglichkeiten gegenüber 

der Universität aufrechterhalten muß. Es ist eben 
notwendig, Forschung und Bildung auch unter 
gesamtgesellschaftlichen Gesichtspunkten zu se
hen, auch so zu sehen, daß der Staat Verantwor
tung gegenüber dem Bürger trägt, daß das Geld 
an der Universität bestmöglich eingesetzt wird. 

Daher gibt es einige Steuerungselemente des 
Ministers in diesem UOG 1993, zum Beispiel, 
daß der Minister dabei mitreden kann, wie die 
Zweckwidmung einer Professorenplanstelle aus
sehen soll - es könnte eine Universität Gusto 
kriegen, nur noch Philosophen oder nur noch 
Gentechnologen zu bestellen -, um sicherzustel
len, daß auch gesamtgesellschaftlichen Erforder
nissen Rechnung getragen wird. 

Eine dritte Folge der Tatsache, daß Autonomie 
nicht Selbstzweck ist, ist, daß die universitäre 
Aufgabenerfüllung mehr als bisher evaluiert wer
den muß. Wenn der Staat sich aus dem Universi
tätsbereich zurückzieht, wenn wir keinen Markt 
als Regulator haben, dann ist die Evaluierung im 
Mittelpunkt des Geschehens, dann müssen die 
universitären Aufgabenerfüllungen in der For
schung, in der Lehre und in der Verwaltung auf 
allen Ebenen, vom Institut bis zur Gesamtuniver
sität, inner- und außeruniversitär, durch hausei
gene Fachleute und in Form von Peer Reviews 
durch internationale Fachleute, bewertet und 
evaluiert werden. Die Ergebnisse der Evaluierung 
müssen in die Entscheidungen der Universität 
einfließen. Auch das haben wir in der Form des 
Anreizsystems sichergestellt. Gute Aufgabener
füllung wird in Zukunft eine Belohnung an den 
Universitäten erfahren, schlechte Aufgabenerfül
lung wird dazu führen müssen, daß Verbesserun
gen angebracht werden. 

Der zweite Eckpfeiler der Reform nach der 
Autonomie ist die organisatorische Aufwertung 
der Lehre. Dazu, Herr Kollege Scheibner, möchte 
ich Ihnen nochmals etwas sagen, weil dauernd be
hauptet wird, es sei nichts in Sachen Studienre
form geschehen: Ich hoffe, daß Sie die Über
schriften der Gesetze lesen, die wir in den letzten 
Jahren beschlossen haben (Abg. Sc he ibn e r: 
Sie kennen nur Überheblichkeit!), nämlich Stu
dienreform Technik, Studienreform Veterinär
medizin, Studienreform Bodenkultur, Studienre
form Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Stu
dienreform der theologischen und evangelischen 
Studienrichtungen. Es ist auch eine Arbeitsgrup
pe in der Hochschulplanungskommission einge
setzt worden - Sie müßten das wissen, weil Sie 
Mitglied des Akademischen Rates sind -, die 
auch in Zukunft Vorschläge für die Studienre
form erarbeiten wird. 

Der Studiendekan ist eine ganz wichtige orga
nisatorische Verbesserung des Lehrgeschäfts. 
Nach meiner Vorstellung und nach meinem 
Wunsch ist es die Hauptaufgabe des Studiende-
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kans, sicherzustellen, daß das Ausbildungspara
digma an der Universität nicht eines nach dem 
Motto "Friß Vogel oder stirb" ist. so quasi. wir 
Professoren stellen unsere Lehrveranstaltungen 
als Koffer in die Hörsäle und sagen, was die Stu
denten daraus machen, ist deren Sache, sondern 
daß das Ausbildungsparadigma ein partnerschaft
lieh kooperatives ist, daß die U niversitätslehrerin
nen und -lehrer, repräsentiert durch den Studien
dekan, gemeinsam mit den Studierenden Ausbil
dungsziele definieren und sich gemeinsam, Stu
dierende wie Universitätslehrerinnen und -lehrer 
bemühen, daß diese Ausbildungsziele erreicht 
werden. 

Der Studiendekan wird hierbei eine ganz wich
tige Rolle zu spielen haben. Er wird den schwieri
gen Gratwanderweg zu beschreiten haben, einer
seits nicht in die Freiheit der Wissenschaft und 
ihrer Lehre einzugreifen - das ist grundgesetz
lieh gesichert und geschützt -, andererseits aber 
nicht das Mißverständnis. daß da und dort an der 
Universität herrscht, zu unterstützen, das lautet: 
Freiheit ist gleich Beliebigkeit. 

Es ist, was die Lehre anbelangt, ein Verbesse
rungspotential an den Universitäten vorhanden, 
ohne daß ich jetzt generalisieren möchte. 

Ein dritter Eckpfeiler der Reform ist die Schaf
fung einer Pufferorganisation, nämlich des Uni
versitätenkuratoriums. Ich verhehle nicht, daß 
wir, was diese Pufferorganisation anbelangt, im 
Ausland Betriebsspionage betrieben und uns dort 
erfolgreiche Pufferorganisationen angesehen ha
ben. Diese Organisation soll einen Puffer zwi
schen Politik und Ministerium auf der einen Seite 
und den Interessenpositionen der Universität auf 
der anderen Seite darstellen. 

Ich bin sehr froh, daß wir hinsichtlich des Uni
versitätenkuratoriums auch Einigung mit unse
rem Koalitionspartner erzielt haben, weil wir mit 
unterschiedlichen Vorstellungen hinsichtlich des 
Universitätenkuratoriums in die Debatte gegan
gen sind. Herausgekommen ist eine Einrichtung, 
die sich sehen lassen kann. Sie ist weder eine 
Spielwiese für politische Parteien noch eine Spiel
wiese für Interessenverbände und auch keine 
Spielwiese für die Universität, sondern eine Ein
richtung, in die hervorragende Fachleute von in
nerhalb und außerhalb der Universität berufen 
sind. Diese haben dem Minister in wichtigen Fra
gestellungen Gutachten zu liefern, beispielsweise 
was die Einrichtung von Studienrichtungen anbe
langt. 

Darüber hinaus ist dieses Gremium, ist dieses 
Universitätenkuratorium besonders wichtig, was 
Hausberufungen anbelangt. Hausberufungen sind 
über manche Strecken problematisch. Damit ich 
nicht falsch verstanden werde, bekenne ich, daß 
auch ich eine Hausberufung bin. Hausberufungen 

können in Zukunft nur erfolgreich über die Büh
ne gebracht werden, wenn ein externes Gremium, 
eben das Universitätenkuratorium, dazu grünes 
Licht gibt. 

Meine Damen und Herren! Diese Eckpfeiler, 
die ich Ihnen zu schildern versucht habe, stehen 
aus folgenden Gründen auf einer tragfähigen Ba
sis: 

Erstens: Die Mitbestimmung, wie sie durch das 
UOG 1975 eingeführt wurde, wurde nicht nur 
gesichert, sondern auch ausgebaut. Es ist das Feld 
der akademischen Funktionen auch für den Mit
telbau geöffnet worden. Ein Assistent kann in 
Zukunft Vizerektor sein, und ein Vizerektor 
kann ein ganz wichtiges Ressort für die Universi
tät führen. Ein Dozent kann in Zukunft Vorsit
zender des Akademischen Senates sein, und der 
Akademische Senat ist das wichtigste Steuerungs
organ an der Universität. 

Zweitens: Wir mußten auch sicherstellen -
was das UOG 1975 nicht hinreichend getan hat 
-, daß die universitäre Aufgabenerfüllung wirk
sam und wirtschaftlich erfolgt, daß tatsächlich 
auch die Aufgaben an der Universität an einer 
Spargesinnung, an Rationalisierungsmaßnahmen 
orientiert sind, daß eine Situation an der Univer
sität herrscht, in der Forschung und Lehre opti
mal erfüllt werden können. Dabei war es notwen
dig, manchen Leerlauf an der Universität abzu
bauen - zum Beispiel eine übertriebene Kom
missionitis -, und es war sicherzustellen. daß die 
Leitungsorgane professionell besetzt werden und 
professionell arbeiten. 

Ein dritter Schwerpunkt für die tragfähige Ba
sis dieser Eckpfeiler war unser Versuch, die 
Grundlinien für eine Neuordnung der Personal
struktur zu legen -, das ist in der öffentlichen 
Debatte offensichtlich übersehen worden -, weil 
wir selbstverständlich wissen, daß die Qualität ei
ner Universität nur von der Qualität der dort täti
gen Personen, also von Professoren, Assistenten, 
allgemeinen Universitätsbediensteten und Studie
renden - wenn ich diese noch hinzufügen darf 
-, abhängt. Qualität der Personen heißt, daß wir 
auch motivierte Personen brauchen, daß wir en
gagierte Personen brauchen. 

Wir haben versucht, diese Grundlinie für die 
Neuordnung der Personalstruktur in folgender 
Weise zu legen: 

Erstens haben wir ordentliche und außeror
dentliche Professoren organisationsrechtlich zu 
einer einheitlichen Kategorie zusammengeführt, 
und zwar deswegen, weil sie gleiche Aufgaben lei
sten. An meinem Institut gibt es einen außeror
dentlichen Professor, der ein Jahr älter ist als ich, 
und er erfüllt die universitären Aufgaben minde
stens so gut wie ich, wenn nicht in manchen Be-
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reichen besser. Also: einheitliche Professorenka
tegorie. In Zukunft wird daran weiterzuarbeiten 
sein, auch ein einheitliches Besoldungsschema für 
diese einheitliche Professorenkategorie einzufüh
ren. 

Zweitens haben wir klargestellt, daß Dozenten 
nicht mehr Assistenten sind, sondern daß Dozen
ten von ihrer AufgabensteIlung her die gleiche Si
tuation wie die Professoren haben. Die Mitver
wendung eines Dozenten, die rechtlich heute 
theoretisch noch möglich ist - daß ich etwa ei
nen Dozenten in meine Lehrveranstaltungen mit
nehme und ihm sage, daß er mir helfen soll -, 
diese für Dozenten nicht adäquate Situation ist 
durch dieses UOG 1993 ausgeschaltet worden. 

Auch bei den Assistenten haben wir eine Schie
ne zu legen versucht, nämlich in der Weise, daß 
wir in Zukunft zwischen den erfahrenen Assisten
ten, die schon etliche Jahre das Geschäft ausüben, 
und jenen Assistenten, die erst am Beginn ihrer 
Laufbahn sind, differenzieren werden. Wir wol
len diese Differenzierung und haben etliche Vor
gaben für die zukünftige Dienstrechts- und Besol
dungsrechtsdebatte erstellt. 

Wir haben auch sichergestellt, daß die zusätzli
chen Aufgaben, die schon bisher auf die Assisten
ten zugekommen sind und auch weiterhin zu
kommen werden, erst dann den Assistenten auf
gebürdet werden dürfen. wenn eine 
entsprechende besoldungsrechtliche Abgeltung 
dieser zusätzlichen Aufgaben bei den Assistenten 
erfolgt. Wir haben das noch in einer Ausschuß
feststellung so quasi einzementiert. 

Meine Damen und Herren! Es kann festgestellt 
werden, daß mit dem UOG 1993 das Regierungs
programm im Kapitel Wissenschaft im großen 
und ganzen erfüllt ist. 

Ich darf die wichtigsten Teile aufzählen: die 
Studienförderung ist unter Dach und Fach, eben
so das Fachhochschulstudiengesetz, und die Uni
versitäten hatten in den letzten drei Jahren durch
schnittlich 3 Milliarden Schilling Budgetsteige
rung, und nunmehr haben wir die Organisations
reform geschaffen. 

Und wenn ich nun sage, daß das Wissenschafts
kapitel im Regierungsprogramm weitestgehend 
als erledigt angesehen werden kann, dann heißt 
das nicht, daß nicht auch in Zukunft noch viel 
Arbeit für uns da ist. Es wird im Anschluß an das 
UOG 1993 eine Dienstrechtsreform geben müs
sen. Wir werden die Besoldungsreform vorantrei
ben müssen. Wir werden die Studienreform fort
setzen müssen - beispielsweise im Zusammen
hang mit Medizin oder Jus oder Lehramt. Und es 
wird darum gehen, das UOG 1993 umzusetzen. 

Ich h~be schon ein paarmal gesagt, daß nach 
meiner Uberzeugung die eigentliche Universitäts
reform erst morgen beginnt - nachdem wir heu
te das UOG 1993 beschlossen haben -, denn wir 
haben ein soziales System, das aus Menschen mit 
unterschiedlichen Interessenpositionen besteht, 
die motiviert werden sollen, daß sich diese U ni
versitätsorganisation vom bisherigen Punkt A 
zum Punkt B, das ist das UOG 1993, bewegt. 

Hiefür werden die Universitäten unser aller 
Unterstützung brauchen, und wenn ich von "uns" 
spreche, dann meine ich die Regierung, dann mei
ne ich den Gesetzgeber und dann meine ich auch 
die verschiedenen hochschulpolitischen Institu
tionen, von der Rektorenkonferenz, der Professo
renkonferenz. über die Bundeskonferenz des wis
senschaftlichen Personals bis hin zur ÖH. 

Der neugewählte Vorsitzende der Bundeskon
ferenz des wissenschaftlichen Personals, Herr 
Kollege Schollum, hat diesbezüglich die Sache auf 
den Punkt gebracht, denn er hat gesagt: Aus sei
ner Sicht sei es traurig und schmerzlich, daß das 
UOG 1993 gelaufen ist, aber jetzt gehe es darum, 
an den Universitäten zum Beispiel über das Sat
zungsrecht den notwendigen Interessenausgleich 
durchzuführen, der nicht zwischen Ministerium 
und Universitäten laufen kann, sondern im Sinne 
einer wohlverstandenen Autonomie und Selbst
verwaltung an den Universitäten selbst erfolgen 
muß. Dabei brauchen die Universitäten unsere 
Unterstützung auch in den nächsten Jahren. Es 
wird ein Schwerpunkt der Wissenschaftspolitik 
der nächsten Jahre sein müssen, die Umsetzung 
des UOG 1993 mit elen Universitäten gemeinsam 
voranzutreiben. (Beifall bei der ÖVP.) 14.13 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort gelangt Herr 
Abgeordneter Dr. Renoldner. Bitte, Herr Abge
ordneter. 

14.13 

Abgeordneter Dr. Renoldner (Grüne): Herr 
Präsident! Herr Vizekanzler! Meine Damen und 
Herren! Für mich ist diese Beschlußfassung nach 
einer zweieinhalbjährigen öffentlichen Debatte 
einer der dunklen Tage in der Geschichte der 
österreichischen Universitäten. 

Kollege Scheibner hat zutreffend zum Aus
druck gebracht, daß die letzte Formulierung die
ses Gesetzes und auch die Kommentare, die wir 
zu lesen und zu hören bekommen, eine gewisse 
Resignation, die sich verbreitet hat, ausdrücken. 
Diese Resignation paßt am heutigen Tag der Bud
getrede zum gesamtpolitischen Klima, denn das 
eigentliche Problem, das mit diesem UOG gelöst 
wird, ist nicht die Neuorganisation oder Reform 
des Lebens an der Universität, die Neuorganisa
tion von Wissenschaft und Forschung, sondern 
die sich abzeichnende Budgetknappheit. 
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Nun sucht man Sündenböcke, die herausfinden 
sollen, wo größere Einsparungen möglich sind. 
und deshalb werden neue bürokratische Organe 
mit einer Riesenvollmacht ausgestattet, die dann 
diese sogenannten "unpopulären Entscheidun
gen" zu treffen haben. 

Herr Kollege Scheibner hat das sehr treffende 
Wort verwendet, daß mit diesem UOG weder 
eine Reform noch irgendein Schwung oder ir
gendeine Innovation zustande kommt, sondern 
nur defensive Abschottung und Resignation. Und 
wer es nicht so gut versteckt, der gibt dann hinter 
verhohlener Hand im Ausschuß vielleicht zu: Ja, 
es werden sehr schmerzhafte Entscheidungen auf 
uns zukommen. Und einige der Herren der Re
gierungsfraktionen haben im Ausschuß ganz of
fen zugestanden: Es werden einige schmerzliche 
und einige einschneidende Entscheidungen zu 
treffen sein. 

Und wer will diese treffen? - Natürlich nicht 
der Bundesminister für Wissenschaft und For
schung. Und das ist eigentlich das große Ereignis, 
das wir mit diesem Gesetz heute hier absegnen. 
Es handelt sich um ein zutiefst "professorales" 
Gesetz. Es handelt sich um ein Gesetz, das so tut, 
als ob die Universitäten so starr wie in den fünfzi
ger und sechziger Jahren wären, als ob sich an 
diesen Universitäten nichts verändert hätte und 
als ob es nur auf einige wenige, höchst privilegier
te und mit größten beruflichen und karrieremäßi
gen Durchsetzungen ausgestattete Superorgane 
ankäme und als ob die direktive Steuerung von 
Forschung und Lehre durch diese wenigen Orga
ne das wäre, was eigentlich das moderne Gesicht 
einer Universität prägen sollte. 

Es ist ganz typisch - Herr Professor Seel, viel
leicht können Sie das auch im letzten Teil dieser 
Verhandlungsrunde heute hier zugeben -, daß 
das Zugeständnis eines kleinen Teils der U niver
sitätslehrerschaft, nämlich der ao. Professoren, 
damit erkauft wurde, daß man ihnen eine berufli
che Gleichstellung mit den o. Professoren, den 
ordentlichen Professoren, zugestanden hat. Das 
heißt, man hat eine Koalition angestrebt, um eini
germaßen sagen zu können, es gibt einen kleinen 
Teil, einen ganz kleinen Anteil an den Universitä
ten, der sich mit dieser verhehrenden Regelung 
abfinden kann, es gibt eine winzige Akzeptanz. 
Um das zu erreichen, hat man gehaltsmäßige Zu
geständnisse gemacht an eine verhältnismäßig 
kleine Klientel, an 500 oder 600 außerordentliche 
Professoren, ein Zugeständnis, gegen das ich im 
Prinzip nichts einzuwenden habe, das aber ganz 
typisch zeigt, daß dieses üble Gesetz in Form von 
Schacher, Postenvergabe und Privilegienzusage 
zustande gekommen ist. 

Es ist ein Gesetz, das zutiefst geprägt ist von 
Angst vor Innovation an den Universitäten. das 
die Angst vor den jungen Leuten, vor der Verän-

derung und vor der Neuigkeit in Forschung und 
Lehre in sich trägt. Es ist ein Gesetz, das Straf
sanktionen gegen die jungen, gegen die kreativen 
Leute, die noch nicht pragmatisiert sind, die sich 
in Forschung und Lehre in die fertig eingerichte
ten Ecken an der Universität noch nicht eingeni
stet haben, möglich macht. Es ist ein Gesetz, das 
im Gleichklang mit denen geschaffen worden ist 
und unter Einkauf der Zustimmung einiger weni
ger, die auf pragmatisierten Posten sitzen, die von 
einer Evaluation nichts mehr zu befürchten ha
ben und die mit einer Fülle von neuen direktiven 
Vollmachten bezüglich der Untergebenen ausge
stattet werden. 

Es ist das ein Gesetz, das Kritik und Erneue
rung an den Universitäten - heute, ich gebe das 
zu, Herr Professor Brünner, ist das wenig genug 
vorhanden - noch schwieriger machen und noch 
weiter entmutigen wird. 

Es ist ein Gesetz, das Privilegien einiger weni
ger autoritärer Patriarchen einzementiert. Das ist 
die neue Organisationsform der Universitäten, 
und man kann nur hoffen - Herr Kollege Brün
ner, man hat das aus Ihrer Rede heute als Nuance 
gut heraushören können -, daß Sie Angst haben 
vor der Implementierung dieses Gesetzes, daß Sie 
spüren, daß es keine weise Reform ist, wenn sich 
diese praktisch gegen 90 Prozent aller Betroffe
nen richtet. Es ist selten ein Gesetz in diesem 
Haus beschlossen worden, das eine so niedrige, 
eine so geringe Akzeptanz der Betroffenen hat. 
(Abg. Dr. B r Ü n n e r: Das ist so eine Zahl. die Sie 
he re in we Yfe n.') 

Das ist etwa die Größenordnung, die sich er
gibt, wenn man das Verhältnis aller Lehrenden 
und dem Mittelbau Angehörigen zu den Professo
ren berechnet. Wenn man die Lehrbeauftragten 
mit hereinnimmt, kommt man in diese Größen
ordnung. Dort haben Sie diese Akzeptanz bei 
weitem verfehlt. 

Herr Professor Brünner! Sie haben es nicht ge
wagt, über die Schwelle dieses Hauses hinauszu
gehen, als sich vorige Woche während unserer 
Ausschußsitzung 300 wütende Leute bei der Par
lamentsrampe versammelt haben, die nichts an
deres wollten, als mit den Leuten zu sprechen, die 
hinter verschlossenen Türen über dieses Gesetz 
verhandeln. 

Es ist das ein Gesetz, Herr Professor Brünner, 
das Ihrem Stand, dem Professorenstand, sicher
lich in einigen Fällen sehr, sehr sympathisch ist. 
Auch unter diesem wird es sicher Opfer geben, 
denn nicht alle Leute können ja Dekane und Stu
diendekane und Rektoren werden, und nicht alle 
werden mit diesen jetzt möglich gemachten Will
kürentscheidungen glücklich sein. 
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Aber das Schlimmste an diesem Prozeß. wie 
dieses Gesetz zustande kam - so empfand ich das 
-, ist diese große Dialogverweigerung, das Tü
renzuschlagen vor den Leuten, die hier händerin
gend vor diesem Haus gestanden sind und gesagt 
haben: Wenn Sie das machen, dann zerstören Sie 
einen wesentlichen Teil der Meinungsvielfalt und 
der Lehrfreiheit und des originellen und kreati
ven Charakters der österreichischen Universitä
ten. Es ist dieses uninnovative Denken, das ich 
am meisten kritisieren möchte, und ich bin der 
letzte, Herr Professor Brünner, der sich nicht auf 
eine Hochschulreformdebatte einläßt, der nicht 
zugibt, das Hunderttausende Dinge reformiert 
werden können und sollen. 

Aber wenn wir glauben, daß wir nach dem Mo
dell der fünfziger Jahre mit einer autoritären 
Steuerung von oben, die in alle Vorgänge ein
greift, nicht nur in die Lehre, sondern auch in die 
Personalrekrutierung, die Probleme lösen, die wir 
etwa ... (Abg. Dr. B r Ü Il n e r: Ist das nicht Dia
log. daß .. vir 20 Ihrer Abänderungsamräge im Aus
schuß berücksichtigt haben?) 

Herr Professor Brünner! Dieser Dialog hat, wie 
folgt, ausgeschaut: Die berühmten orangen, grü
nen, gelben, weißen und blauen Papiere sind 
durch die Luft geflattert. Es hat 3 000 schriftliche 
Stellungnahmen zur Regierungsvorlage gegeben, 
die zu mehr als 95 Prozent negativ ausgefallen 
sind. Es hat selten ein Gesetz gegeben, das eine 
solch riesige Resonanz seitens der Betroffenen 
ausgelöst hat; und diese Resonanz war in weniger 
als 5 Prozent der Fälle positiv. Ihre Antwort dar
auf war Bestemm, Durchhaltevermögen und das 
breite Sitzvermögen einer großen Koalition. 

So sind Sie mit den Leuten umgegangen, die in 
20 Jahren an Ihrer Stelle sitzen sollen, die einmal 
Universitätsprofessoren sein werden und sein sol
len, die aber nun vielleicht davon ausgeschlossen 
werden können, weil man die Zugänge erschwert. 
Man sagt, die Probleme sind nicht die fehlenden 
Mittel und die schlechte Ausstattung der Univer
sitäten, sondern das Problem ist, daß wir einige 
wenige Patriarchen brauchen, die mit Durch
griffsrechten für Zucht und Ordnung sorgen. 

Herr Professor Brünner! Ich komme jetzt auf 
eine der wichtigsten Auseinandersetzungen zwi
schen Ihnen und Professor Seel zurück, der hier 
genau die gleiche Linie - für einen Sozialdemo
kraten völlig unverständlich - vertreten hat. Es 
wurde nämlich genau diese professorale Verhand
lungslinie eingeschlagen. Es wurde immer wieder 
angemerkt, die Mitwirkung der Betroffenen an 
verschiedenen inhaltlichen Entscheidungen an 
der Uni sei etwas Bürokratisches - die Kommis
sionitis, das Verzögern von Entscheidungen. 

Meine Damen und Herren! Sie werden es bei 
der Implementierung dieses Gesetzes sehen: Die 

bürokratischen Verzögerungen sind nicht in den 
Kommissionen aufgetaucht, sondern sie sind dort 
aufgetaucht, wo fertige Verhandlungsvorschläge 
von den Universitäten im Ministerium oder in der 
Weiterleitung bei den Rektoren nicht berücksich
tigt worden sind. Das heißt, persönliche Abspra
chen und Rücksichten auf irgendwelche Freunde 
aus der Partei oder sonstige Günstlinge waren der 
Anlaß dafür, daß man die Entscheidungen der 
Berufungskommission und der Personalkommis
sion nicht zur Kenntnis genommen hat. 

Dort sind nun die Probleme der jahrelangen 
Nicht-Nachbesetzungen von ProfessorensteIlen 
aufgetreten. An diesen Ursachen hat man nichts 
verändert, im Gegenteil, es wurde sogar eine drit
te Schiene von neuer bürokratischer Verwaltung 
eingezogen. Und dies ist auch ganz offenkundig 
in der Regierungsvorlage sichtbar gewesen. Herr 
Kollege Scheibner hat das bereits sehr deutlich 
gemacht. 368 Millionen Schilling sind für zusätz
lichen Verwaltungsaufwand vorgesehen. Das 
heißt also, das ist der eigentliche zusätzliche Er
folg, den dieses Gesetz in der Universitätsverwal
tung bringen soll. 

Und in diesem Zusammenhang wagen Sie, hier 
zu sagen, daß man gegen Bürokratisierung und 
gegen ein Mehr an Verwaltung vorgegangen sei. 
Herr Professor Brünner! Ich prophezeie Ihnen, 
die Berufungsfälle werden noch länger dauern 
und noch intransparenter sein. Es wird noch 
mehr Leute geben, die sagen: Hier gab es Vettern
wirtschaft und Freunderlwirtschaft und kein ob
jektivierendes Verfahren bei der Postenvergabe. 
Das bewirken Sie mit diesem autoritären Be
schluß! (Zwischenruf des Abg. Dr. B r Ü f1 fl er.) 

Es ist nicht zufällig, Herr Professor Brünner, 
daß ein solch ängstliches Gesetz, das Innovation, 
Geist und Lebe~ so sehr an den Universitäten ge
scheut hat, in Osterreich auch die Hereinnahme 
des Verbändestaates in den universitären Ent
scheidungsprozeß vorsieht. Herr Professor Brün
ner! Dies ist keine Reform, sondern das ist eine 
klassische Gegenreformation, die verhindert, daß 
es zu Erneuerungsprozessen kommt. 

Es ist überhaupt keine Frage - ich mache mir 
diesbezüglich überhaupt keine Illusion -, daß die 
Folge dieses Gesetzes jene sein wird, daß die Ver
wirklichung von neuen innovativen Studienrich
tungen - denken wir zum Beispiel an unsere Dis
kussionen über die Boku hinsichtlich Aufnahme 
ökologischer Fächer und Anliegen, die nicht von 
50jährigen Professoren vorgebracht werden, son
dern von 20-, 30jährigen Projektwissenschaftlern, 
von Studienabsolventen, also einer jüngeren Ge
neration, die die Probleme von morgen mit einem 
anderen Auge sieht - geringe Chancen haben 
wird. Es wird uns nicht gelingen, etwa im Bereich 
des ökologischen Landbaus an der Boku ein Insti
tut zu installieren, das viele innovative Vorschlä-
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ge, die von den jungen Leuten aus den Universitä
ten kommen, umsetzt, wenn sie durch diese neu
en Patriarchen blockiert und bürokratisch verhin
dert werden können. (Abg. Dr. B r ü n n e r: Das 
ist unwahr, was Sie sagen.') 

Herr Professor Brünner! Auf vier Jahre hinaus 
- und nicht auf zwei wie bisher - werden diese 
mit soviel Macht ausgestatteten Rektoren nun ge
wählt. (Abg. Dr. B r ü n n e r: Institute ~ .. 'erden in 
Zukunft von Senaten eingerichtet!) Herr Professor 
Brünner! Sie selbst haben im Ausschuß erklärt, 
wie die Budgetverhandlungen etwa für die Ein
richtung eines neuzuschaffenden Institutes vor 
sich gehen werden. 

Herr Professor Brünner! Sie haben heute hier 
das Wort "Autonomie" verwendet. Sie sagen, der 
große Erfolg dieses Gesetzes ist, daß es eine Au
tonomie gibt. Dazu sage ich Ihnen eines: Es han
delt sich um eine ganz ordinäre Scheinautonomie! 
Sie haben selbst - erinnern Sie sich, was Sie im 
Ausschuß gesagt haben - zugegeben, daß ein 
neugewählter Rektor enttäuscht sein wird, wenn 
er glaubt, er fährt nun zu Budgetverhandlungen 
zum Minister nach Wien. Sie haben selbst gesagt: 
Wofür hat er denn eine Chance, etwas zu bekom
men? Wofür hat er Möglichkeiten, strategische 
Beschlüsse eines Senats zu vollziehen? Welche 
Chancen zur Durchsetzung hat er bei Budgetver
handlungen, wenn wir nicht gleichzeitig die 
Mehrleistungen, die die Universitäten erbringen 
müssen, an die notwendigen, dafür aufzubringen
den Mittel koppeln. 

Es ist doch ganz klar, die Rektoren haben in 
Wirklichkeit nur eine Kompetenz erhalten, näm
lich eine Disziplin zuzumachen, um eine andere 
aufsperren zu können, einen Posten zuzuschüt
ten, damit auf der anderen Seite etwas ausgebaut 
werden kann. Also diese sehr schmerzhaften -
wie Sie ganz richtig zugegeben haben -, sehr 
unangenehmen und sehr einschneidenden Aufga
ben haben die autonomen Rektoren erhalten. 

Es ist also gar keine Rede davon, daß irgendei
ne Chance besteht, daß neue Ideen zum Durch
bruch kommen. Im Gegenteil: Welche Möglich
keiten hat der Senat, das durchzusetzen? - Er 
kann Richtlinien beschließen, und es liegt dann 
im Pouvoir des Rektors, zu sagen: Ich habe mich 
bei den Budgetverhandlungen mit dem Minister 
nicht durchgesetzt. Wir haben selbstverständlich 
eine Richtlinie eingehalten, aber die konkrete 
Durchführung wird unterbleiben. 

Kein Senat und keine Universitätsversammlung 
werden je eine Chance haben, aufgrund einer sol
chen Fehlentscheidung einen Rektor auszuwech
seln. Sie sorgen aber auch dafür vor, indem Sie 
ein Zweidrittelmehrheitsquorum festsetzen, und 
so können demokratische Mitbestimmung und 

Innovation von unten keine dieser Einzelent
scheidungen behindern oder korrigieren. 

Was ich an diesem Reformansatz überhaupt 
nicht begreife, ist, daß man so wenig von Evalua
tion, von Kontrolle und von einem Zwang zur 
Offenlegung dieser gesamten Geheimprozesse, 
etwa dieser sogenannten Budgetverhandlungen, 
dieser Scheinverhandlungen, hält. 

Herr Professor Brünner! Ich erinnere Sie an die 
Petition Nr. 75, die heute mit in Verhandlung 
steht. Wir haben für diese Petition innerhalb von 
einer Woche über 3 000 Unterschriften von Uni
versitätsassistenten erhalten; über 3 000 von ins
gesamt 6 000 in Österreich vorhandenen Assi
stenten haben das unterzeichnet, aus Angst vor 
den Zuständen, die möglicherweise an ihrem In
stitut und an ihrer Uni herrschen könnten. 

Sie haben darauf mit keinem Satz geantwortet. 
Sie haben wenigstens noch den Versuch eines 
Kompromisses unternommen, um die Sistierung 
von Einzelbeschlüssen durch die entsprechenden 
Kollegialorgane möglich zu machen, damit auch 
für den Mittelbau eine reale Chance besteht. Sie 
haben dieses einzig mögliche demokratische Kon
trollinstrument weggewischt mit der Bemerkung, 
das würde zur Auflebung einer neuen Kommis
sionitis führen. (Zwischenruf des Abg. Dr. Lu -
k e s c h.) Das würde dazu führen, daß viel zu vie
le Leute - nämlich jene, die sich auskennen, die 
an dem Institut zu Hause sind, die die wissen
schaftliche Qualifikation mitbringen, und nicht 
diejenigen, die von einem Rektor beliebig herein
gezogen werden und die auf irgendwelche 
Freundschaften Rücksicht nehmen müssen - da
mit befaßt werden und somit einen solchen Be
schluß auch wieder aufheben könnten. 

Nicht einmal auf diesen Komprorniß ist die 
große Koalition eingegangen und hat damit end
gültig den Gedanken der "offenen Universität", 
die als Idealvorstellung für eine Universität nach 
1993 gegolten hat, verworfen. Ich hoffe, daß Sie 
Ihre großen Erfahrungen mit einem solch wenig 
klugen und wenig weitsichtigen Gesetzentwurf 
machen werden, und hoffe auch, daß er bei der 
Implementierung nicht so leicht durchgehen 
wird, wie Sie sich das heute vorstellen. 

Es wird Universitäten geben, die sich weigern 
werden, einen Dekan und einen Rektor nach der 
neuen Vorgangsweise zu wählen. Sie wissen 
selbst, daß dieses Gesetz in der Form nicht in 
Kraft treten kann, wenn eine solche Hürde aufge
baut wird. Ich frage: Ist es sinnvoll, daß man eine 
Verhandlung, die drei Jahre lang vorparlamenta
risch läuft, so führt, daß man nachher mit Andro
hungen von Kampfmaßnahmen, mit Urabstim
mungen über gewerkschaftliche Kampfmaßnah
men, wie das heute an mehreren Universitäten 
durchgeführt wird, mit Protestversammlungen 
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vor dem Parlament am Tag des Beschlusses und 
mit offener Obstruktionsankündigung auseinan
dergeht, nur weil man die Privilegien einiger we
niger Superfunktionäre erhalten wollte? 

Herr Professor Brünner! Ich frage mich, wo ist 
hier diese ... (Abg. Dr. 5 e e I: Diese Privilegien 
liegen auch bei der Mitlelbaukommission! - Zwi
sclzenruj des Abg. Mag. Mol te re r.J Herr Pro
fessor Seel! Ich glaube, Sie wissen das sehr gut. 
Ich hoffe doch, Sie gehören zu den wenigen Leu
ten, die dieses Gesetz gelesen haben, da Sie ja dem 
Verhandlungsteam seitens der Sozialdemokraten 
angehörten. 

Sollten Sie das gelesen haben, dann haben Sie 
vielleicht auch die Paragraphen 51 und 52 gelesen 
und vielleicht die Paragraphen 48 und 49 und die 
Paragraphen 45 und 46 verglichen. In diesen wird 
auf den drei Ebenen Institut, Fakultät und Ge
samtuniversität ganz genau bestimmt, wie die kol
legialen Organe entmachtet werden und wie die 
große Entscheidungsvollmacht in die Hände eini
ger weniger gelegt wird. 

Herr Professor Seel! Sie wissen auch, daß es 
kein Zufall war, daß an der Universitätsklinik 
Innsbruck und am AKH in Wien in Protestver
sammlungen verlangt wurde, daß es bei Beset
zungsvorschlägen bei 20 oder 25 Jungärzten als 
Bewerbern Schwierigkeiten geben könnte bei der 
Versorgung der Kranken in diesen Krankenan
stalten, wenn die Personalentscheidung nur ei
nem einzigen Instituts- beziehungsweise Klinik
vorstand überlassen bleibt. 

Was haben Sie für einen Vorschlag gemacht, 
um das auszugleichen? - Sie haben als Kontroll
organ den Dekan über den Institutsvorstand ein
gesetzt, um diese Kontrolle zu gewährleisten. Sie 
wissen genau, daß Sie damit die Androhungen der 
Ärzte im AKH, nämlich die Notwendigkeit von 
gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen, auf die 
Spitze getrieben haben. Es herrscht Angst, daß 
Vetternwirtschaft und Günstlingswirtschaft bei 
der Posten vergabe nach übelstem österreichi
schem Vorbild und nach übelster Tradition be
trieben werden. 

Meine Damen und Herren! Es ist ja auch kein 
Zufall, daß diese emotionalen Zwischenrufe gera
de von zwei Universitätsprofessoren kommen. Es 
ist kein Zufall, daß die Vorstellungen der Öster
reichischen Hochschülerschaft und die Vorstel
lungen des Mittelbaus, Herr Professor Brünner, 
der die überwiegende Mehrheit in Forschung und 
Lehre an den österreichischen Unis darstellt, ein
fach über den Tisch gewischt worden sind. Es ist 
auch kein Zufall, daß dieses U niversitätszusperr
gesetz auch bei der Vergabe von Lehraufträgen 
Zuflucht zu Günstlingswirtschaft, zu Freunderl
wirtschaft, also Vergabe unter den Vorzeichen 
von direkten persönlichen Beziehungen gesucht 

hat. Es ist der Studienkommission entzogen wor
den, die willkürliche Vergabe von Lehraufträgen 
durch den Studiendekan zu beeinflussen. Sie 
kann Richtlinien beschließen, aber der Studiende
kan entscheidet darüber alleine. 

Wir haben sehr lange im Ausschuß darüber ge
sprochen, aber es hat keine Argumente gegeben, 
die eine solch willkürliche Entscheidungsvoll
macht rechtfertigen konnten. Aber das Stichwort 
"Evaluation", das von Kollegen Scheibner in Dis
kussion gebracht wurde, ist schon bemerkens
wert, denn diese Feder hätten Sie sich gerne auf 
den Hut gesteckt. Sie hätten gerne gesagt, daß 
hier ein großer Durchbruch erzielt worden ist. 

Meine Damen und Herren! Ich bin durchaus 
für Evaluation, und ich würde vor dem Mittelbau 
nicht haltmachen. Ich bin für Evaluation von 
Forschung und Lehre und bin dafür, daß die Leu
te über ihre Leistung Bilanz ziehen sollen. Aber 
hier sieht die Evaluation so aus, daß der Studien
dekan in Alleinvollmacht entscheidet, wem er 
Lehraufträge gibt und wem nicht. 

Es gibt keine effiziente Auswertung dieser Eva
luation, und es gibt auch keine Konsequenzen 
etwa im Sinne von Hochschuldidaktik, also daß 
eine Fortbildung der didaktischen Fähigkeiten 
gefördert wird, bevor sozusagen drakonische 
Konsequenzen gezogen wurden. Ich sage Ihnen 
auch gleich, warum das so ist. Die Evaluation in 
der Lehre ist nicht in erster Linie bei den kleinen 
Lehrbeauftragten notwendig, die ohnehin jedes 
Semester zittern müssen, ob sie wieder einen 
Lehrauftrag bekommen oder nicht, sondern die 
Schwierigkeit in der Evaluation liegt in Ihrem Be
rufsstand, also bei den Universitätsprofessoren, 
die seit 20 oder 30 Jahren auf ihren pragmatisier
ten Posten sitzen. Aufgrund ihres Lebensalters -
ohne irgendwelche persönlichen Unterstellungen 
zu machen - sind sie oft nicht mehr so innovativ 
und für neue Bewegungen im Hochschulleben 
aufgeschlossen, wie es junge Lehrbeauftragte sind 
und jene, die noch in ihrem Habilitationsstadium 
stecken. Diese Menschen hat man davor bewahrt, 
sich einer Evaluation stellen zu müssen. 

Ich sage gleich dazu, ich stelle mir unter Eva
luation etwas Menschliches vor, also keine Raus
schmisse und Lehrauftragsstreichungen, sondern 
Bildung, Fortbildung, Nachbildung, damit die 
Leute, die didaktisch nicht mehr das bringen, was 
ein Professor bringen sollte, auf das entsprechen
de Niveau angehoben werden können. Das wäre 
eine sinnvolle Begleitung der universitären Lehre, 
dies wäre auch nicht so kostenintensiv. sodaß man 
von den 368 Millionen Schilling für zusätzliche 
Verwaltungsbürokratie nicht doch etwas 
wegzwicken könnte. Das wäre ein kleiner Impuls, 
der gezeigt hätte, wir wollen, daß sich das Gesicht 
der Universitäten verändert, daß etwas Neues 
reinkommt, damit mit den verbürokratisierten 
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eingebunkerten Strukturen aufgeräumt wird, 
ohne gleich das Damoklesschwert der Kündigung 
über diese Leute zu hängen. 

Meine Damen und Herren! Das einzige Ergeb
nis dieser Evaluierungen wird sein. daß es über
haupt keine Konsequenzen geben wird. Es wird 
ein unverbindlicher Bericht veröffentlicht wer
den, in dem steht: Das war gut, das war weniger 
gut. Wer intern an der Fakultät gut verhandeln 
kann, wird verhindern können, daß das weniger 
Gute in diesen Bericht hineingedruckt wird, weil 
es peinlich ist. Wer nicht gut verhandeln kann 
und wer vor allem nicht pragmatisiert ist, wird 
damit leben müssen, daß er ein Jahr später keinen 
Lehrauftrag mehr bekommt. 

Das Gros der universitären Lehre wird dadurch 
nicht beeinflußt, und es gibt vor allem für die 
Hochschülerschaft keine Möglichkeit, irgendwie 
einzuklagen, daß aus dieser Evaluation irgend
weIche Konsequenzen gezogen werden. Das wäre 
eigentlich das Moderne gewesen, und damit hätte 
man hausieren gehen können. daß da etwas Neues 
kommt. 

Aber lassen Sie mich noch zur Problematik der 
Mitbestimmung und zur Zerstörung dieser Uni
versitätsselbstverwaltung einen kleinen Beitrag 
bringen, der das demokratische Verständnis und 
die universitäre Kultur dieses Gesetzes zeigt. Ich 
habe hier einen Bericht über ein Berufungsver
fahren für Universitätsprofessoren an der Univer
sität Wien vom Jahre 1460. Ich habe die Vor
gangsweise von 1460 der Vorgangsweise von 1993 
gegenübergestellt. Vor 500 Jahren war es so: 

Nach dem Tod von Dr. Kaspar Früh von Tett
nang, Professor der Medizin, versammelten sich 
14 Scholaren und richteten ein Bittgesuch an Kai
ser Friedrich IU., er möge einen neuen Professor 
berufen. Der Kaiser antwortete. er benötige für 
eine Ernennung den Vorschlag der Fakultät. Dar
aufhin versammelten sich unter dem Vorsitz des 
Dekans die Lehrenden der Fakultät zusammen 
mit den 14 Studenten, um die Wahl eines neuen 
Professors mittels Abstimmung durch Wahlzettel 
vorzunehmen. Gewählt wurde Professor Thomas 
EbendOlofer von Haselbach. Der Dekan prokla
mierte daraufhin den Gewählten als besoldeten 
Lehrer der medizinischen Fakultät. 

Und jetzt stellen Sie das dem gegenüber, wie 
das heute geschieht. Im Jahr 1460 treten Studen
ten und Lehrende der Universität zur Wahl des 
neuen Professors zusammen. Im Jahr 1993 wird 
vom Dekan monokratisch eine Berufungskom
mission eingesetzt. Im Jahr 1460 sind Studenten 
und Lehrende Angehörige der Universität (Abg. 
Dr. Lu k es c h: Das ist eine Lüge!), 1993 können 
auch nicht an dieser Universität tätige Wissen
schafter Berufungskommissionen angehören. 
1460, Herr Vizekanzler, bestimmen (Abg. Dr. 

Ne iss e r: Das ist Naturrecht, was Sie vortragen!) 
Studenten und Lehrende der Universität in freier 
Wahl den neuen Professor. Sie bestimmen ihn, sie 
sind nicht abhängig von einer Auswahl des Rek
tors. Im Jahr 1993 entscheidet der Rektor mono
kratisch. 

Jetzt zitiere ich wörtlich aus dem Gesetz, damit 
Sie mir glauben, ob und mit welchem der in ei
nem Dreier-Vorschlag enthaltenen Kandidaten 
überhaupt Berufungsverhandlungen aufzuneh
men sind. Im Jahr 1460 vollzieht der Dekan die 
Entscheidung der Wahlversammlung, indem er 
anschließend an die Wahl den Gewählten als Pro
fessor proklamiert. Im Jahr 1993 heißt es: Gefal
len dem Rektor die drei Kandidaten des Beru
fungsvorschlages nicht, so weist er diesen zurück. 
Wenn der Senat einen Beharrungsbeschluß faßt 
- wenn er so unverschämt sein sollte und nicht 
zufrieden ist mit dem Mißfallen des Rektors -, 
dann kommt es zur Einsetzung einer völlig neuen 
Berufungskommission. 

Herr Professor Brünner! Das wissen Sie sehr 
gut, denn Sie waren jahrelang Mitglied der Rekto
renkonferenz. Sie haben dafür gesorgt, daß diese 
neue Berufungskommission nicht etwas beschlie
ßen könnte, was vielleicht dem alten Rektor wie
der nicht gefallen würde, sondern hier werden die 
Mittelbauvertreter in der Berufungskommission 
gar nicht aus den Vertretern des Mittelbaus selbst 
gewählt, sondern die Rektorenkonferenz selbst, 
in der dieser Rektor, der das aufgehoben hat, wie
der sitzt, sucht sich drei Viertel der Vertreter, 
nämlich alle Professoren und Mittelbauvertreter, 
in dieser riesigen neuen Kommission aus. 

So haben Sie dafür gesorgt, daß man, wenn eine 
Berufungskommission einmal etwas beschließen 
sollte, was einem autoritären, monokratischen 
Organ nicht paßt, das aufheben kann. In einer 
zweiten Instanz kann man gleich dafür sorgen, 
daß diese kritischen Leute keinesfalls in diese 
Kommission einziehen werden. Das ist Mitbe
stimmung, und, Herr Professor Dr. Seel, in Ihrem 
Sinn ist Mitbestimmung auch, was Sie zehnmal 
im Ausschuß zitiert haben. Sie haben gesagt: Herr 
Kollege Renolder, diese Kommissionen haben 
doch ein Anhörungsrecht. Ja, sie dürfen gehört 
werden! - Herr Professor See!! Das ist ein groß
artiges Niveau, wenn wir daran denken, daß es 
schon vor 500 Jahren an der Universität Wien 
selbstverständlich war, daß solche Beschlüsse bin
dend sind und vom Dekan nur noch vollzogen 
werden. 500 Jahre später stattet man die Lehren
den und den akademischen Mittelbau - zu einem 
großen Teil Träger der akademischen Lehre -
mit einem Anhörungsrecht aus. Sie dürfen ihre 
Meinung unverbindlich äußern (Zwischenruf des 
Abg. Dr. See l}, ob die dafür oder dagegen sind, 
welcher Meinung sie in den verschiedensten Fäl
len, etwa Personalzusammensetzungen, Vergabe 
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von Lehraufträgen, Ausstattung mit Mitteln und 
so weiter sind. 

Es führt dann der Dekan, der Institutsvorstand 
etwa an der medizinischen Fakultät durch. Wenn 
der Institutsvorstand seine unmittelbaren persön
lichen Freunde zu direkt "hereingeholt" hat, 
dann kann noch einmal der Dekan von oben "auf 
den Hut klopfen", aber Sie wissen genau, Herr 
Professor Brünner, wenn Sie sich die Kliniken an
schauen, daß es kein Dekan einer medizinischen 
Fakultät wagen wird, einem dieser übermächtigen 
Klinikvorstände bei einer solchen EinzeIentschei
dung, wenn es um einen kleinen Assistentenpo
sten geht, wirklich auf den Hut zu klopfen. Kein 
Dekan wird sich diesen riesigen Konflikt einhan
deln, sondern Sie wissen, daß hier nicht nur alles 
beim alten bleiben wird, sondern im Gegenteil die 
Steuerung ganz in der Hand dieser einzelnen we
nigen Personen bleibt. 

Meine Damen und Herren! Es gibt eine Reihe 
von Details, die man hier nennen könnte. Dies ist 
ein Gesetz, das einfach getragen ist von der Angst 
vor jungen Leuten, vor Innovation, von Angst vor 
neuen Ideen auf der Universität und im wesentli
chen von Angst vor dem Mittelbau, jener bösarti
gen schlimmen Gruppe, die ein Viertel der Sitze 
in den Kollegialorganen innehat - ein Viertel der 
Sitze! - und angeblich daran schuld ist, daß alles 
immer bürokratisch verzögert wurde. 

Meine Damen und Herren! Das sind jene Leu
te, die damit leben müssen, die daran interessiert 
sind, wo ein neuer Institutsvorstand ist, wer eine 
neue Berufung bekommt, wer Dozent wird, wer 
Assistentenkollege wird, wer Lehraufträge be
kommt und so weiter. Und dieses Viertel, das 
nach den bisherigem Recht in keiner dieser Kom
missionen die Möglichkeit hatte, irgend etwas zu 
torpedieren oder allein "zuzupflastern", dieses 
Viertel wird als die große bürokratische Bedro
hung gesehen. Sie sind es uns wert, daß wir für 
neue Verwaltungsorgane 370 Millionen Schilling 
ausgeben, um mit mehr Bürokratie und mit mehr 
administrativer Steuerung Vorsorge zu treffen, 
daß sie nur ja nichts verändern oder mitentschei
den können an der Universität. 

Die Folge ist nicht nur, daß sie das gar nicht 
mehr tun werden, daß sie gar keine Lust mehr 
haben werden, in solche Kommissionen zu gehen, 
sondern die Folge ist eine allgemeine Entmuti
gung. Die Folge ist" Wurschtigkeit", Herr Profes
sor Brünner! Die Folge ist, daß die Leute an den 
Universitäten sagen: Es ist doch ganz egal, denn 
wenn der Kerl einmalInstitutsvorstand ist, macht 
er ohnehin, was er will; eine wirkliche Kontrolle 
gibt es nicht; das einzige, was man noch tun kann, 
ist, daß man schaut, daß einer nicht Institutsvor
stand oder Dekan wird. 

Das ist das gegenseitige Blockieren und Behin
dern, weil man diesen Geist des Mißtrauens so 
tief in die Universitäten hineingetragen hat. Ge
nau das wird kommen, und dabei werden die 
Kämpfe ausbrechen, und davor kann man nicht 
genug warnen! 

Es ist das die Sucht von vorgestern, an Titeln 
und an privilegierten Pfründen von schon abgesi
cherten Universitätslehrern festzuhalten. Es ist 
das ein Gesetz, das einen Geist des 19. Jahrhu
nderts atmet und nicht den Geist einer modernen 
Universität. 

Ich möchte noch kurz auf einige wenige Details 
eingehen. 

Es ist zum Beispiel auch die Möglichkeit der 
Mitwirkung in den total reduzierten und bedeu
tungslos gewordenen Kollegialorganen für privat
rechtlich angestellte Assistenten, die von der 
Qualifikation her genausogut sind, oder auch für 
Lehrbeauftragte, die kein Dienstverhältnis zur 
Uni haben, völlig herausgefallen. Es gibt die Mög
lichkeit, daß der Senat das extra beschließt. Aber 
die Leute müssen sich sozusagen darum anstellen, 
daß sie dieses Recht des selbstverständlichen Mit
wirkens und Mitgestaltens wieder erhalten, das 
ihnen eigentlich ex lege zukommen könnte. 

Meine Damen und Herren! Wir haben Ihnen 
eine Fülle von Abänderungsanträgen vorgelegt. 
Ich weiß, es gibt die Mentalität von Besternm, von 
Durchsetzungs- und Durchdrückungswilligkeit. 
Es gibt einen breiten Koalitionskonsens, aber Sie 
haben vielleicht auch gesehen, daß von drei Op
positionsparteien sehr massive Bedenken vorge
tragen wurden, daß wir von Tausenden von 
Hochschullehrern in den letzten Wochen Faxe 
bekommen haben, daß Hunderte Leute hier vor 
dem Haus Protestversammlungen gemacht ha
ben, daß heute hier Flugzettel mit genau diesen 
Forderungen "heruntergesegelt" sind. Und Sie 
haben mit Ihren Beschlüssen dazu beigetragen, 
daß dieser Konflikt so provoziert und so hochge
trieben worden ist. Wenn Sie das nicht tun wol
len, wenn Sie diesen Prozeß noch einmal anhalten 
und eine Nachdenkpause einlegen wollen, dann 
stimmen Sie dem Antrag der Frau Kollegin Mot
ter zu, dem auch ich beigetreten bin, der besagt, 
man möge das noch einmal an den Wissenschafts
ausschuß zurückweisen und diese Frage der Mit
bestimmung neu verhandeln. 

Frustrieren wir nicht den gesamten akademi
schen Nachwuchs in Österreich! Es ist eine sinn
lose, eine dumme und nicht eine zukunftsweisen
de Entscheidung. 

Meine Damen und Herren! Ich habe das in ei
nigen Abänderungsanträgen festgehalten. Ich 
möchte einige davon zur Verlesung bringen, mei-
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ne NachrednerInnen werden dann noch die restli
chen Anträge einbringen. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Renoldner, Freunde und 
Freundinnen, eingebracht im Zuge der Debatte 
über die Regierungsvorlage betreffend ein Bundes
gesetz über die Organisation der Universitäten 
(VOG 1993) in der Fassung des Ausschußberich
tes 1261 der Beilagen 

Der Nationalrat woLLe beschließen: 

§ 45 Abs. 1 Z.7 lautet: 

.,Aussetzung der Wirksamkeit von Emscheidun
gen des Instituts vorstandes mit ei llf ach e r 
Me h rh e i t." 

§ 48 Abs. 1 Z. 16 lautet: 

.,Aussetzung der Wirksamkeit von Enlscheidun
gen des Dekans und des Sludiendekans mit e i Il -

/ ach e r M ehr h e i t. " 

§ 51 Abs. 1 Z. 13 lautet: 

.. Aussetzung der Wirksamkeit von Enlscheidllfl
gen des Rektors und der Vizerektoren mit ein / a -
c her M ehr h e i t. " 

Es ist nicht viel dazu zu sagen, ich habe das 
bereits deutlich gemacht. Ich glaube, wenn wenig
stens eine demokratische Kontrolle der monokra
tischen Organe stattfinden soll, dann müssen sie 
die Kollegialorgane auch zur Rechenschaft ziehen 
können. Dann muß es auch die Möglichkeit zur 
Sistierung von Einzelbeschlüssen geben. 

Der nächste Abänderungsantrag: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Renoldner, Freunde lind 
Freundinnen, eingebracht im Zuge der Debatte 
über die Regierungsvorlage betreffend ein Bundes
gesetz über die Organisation der Universitäten 
(VOG 1993) in der Fassung des Ausschllßberich
[es 1261 der Beilagen 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

§ 29 Abs. 5 lautet: 

.,Die Aufnahme von Universitätsassistelllen in 
ein privatrechtliches Dienstverhälll1is zum Bu.nd 
erfolgt durch den Rektor auf Vorschlag des Fakul
tätskoLlegiums, das den Instituts vorstand zu hören 
hat. Das Fakultätskollegium kann hiezu eine be
schlußbevollmächtigte Kommission (Persona/
kommission) einsetzen. " 

§ 29 Abs. 6 {aUiet: 

.. Die Aufnahme von Vniversitätsassistenlen in 
ein öffemlich-rechtliches Dienstverhälmis erfolgt 
nach Maßgabe besonderer gesetzlicher Bestim
mungen auf Anlrag des Rektors, dem ein Vor-

schlag des Fakultätskollegillms nach Anhörung des 
Instillllsvorstandes und der lnstitutskon/erenz Zll

gmnde liegt . .. 

Meine Damen und Herren! Es wäre das nichts 
anderes, als etwa der Protestversammlung Rech
nung zu tragen, die letzte Woche im AKH stattge
funden hat, um zu verhindern. daß es an einigen 
Universitäten zu Kampfmaßnahmen kommen 
wird. 

Ein weiterer Abänderungsantrag: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Renoldner, Freunde lind 
Freundinnen, eingebracht im Zuge der Debatte 
über die Regierungsvorlage betreffend ein Bundes
gesetz über die Organisation der Universitäten 
(VOG 1993) in der Fassung des Ausschllßberich
[es 1261 der Beilagen 

Der Nationalrat ~1;'olle beschließen: 

§ 23 Abs. 7 drieter SalZ lautet: 

.. Dabei hat der Senat zwei Universitätsprofesso
ren anderer Universitäten oder nicht an einer Uni
versität tätige Wissenschafter gleichzuhaltender 
Qualifikation zu entsenden, die als Vertreter der in 
Abs. 1 Z. 1 genannten Personengruppe gelten . .. 

Das bezieht sich, meine Damen und Herren, 
auf die besondere Berufungskommission. Es soll 
möglich sein, daß mit der Rektorenkonferenz di
rektiv von oben die Zusammensetzung der Kom
mission bei Mittelbau und Professoren gesteuert 
wird, sondern es wird wieder eine demokratische 
Zusammensetzung von unten gefordert. 

Ein weitere Abänderungsantrag: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Renoldner, Freunde lmd 
Freundinnen, eingebracht im Zuge der Debatte 
über die RegierungsvorLage betreffend ein Bundes
gesetz über die Organisation der Universitäten 
(UOG 1993) in der Fassung des Allsschußberich
tes 1261 der Beilagen 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

1m § 25 Abs . .j. erster Satz eilt/aLLen die Worte 
.. oder nach Anhöru.ng". 

Im § 49 Abs. 1 Z. 6 entfalleIl die Worte .,oder 
nach Anhörung". 

Das bezieht sich auf die Bestellung von Gast
professoren. Es gibt ein lustiges Zusammentref
fen von monokratischen und kollegialen Rechten 
an der Uni. Professor Brünner hat das im Aus
schuß ein wenig kommentiert. Es ist nach Ihrer 
Regierungsvorlage und nach dem Ausschußbe
richt tatsächlich vorgesehen, daß sich ein Dekan 
selbst Vorschläge unterbreiten kann, wen er zum 
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Gastprofessor - auch auf längere Zeit - bestellt. 
Für diese Entscheidung muß er dann das Fakul
tätskollegium anhören. Wenn das anderer Mei
nung ist, ist das völlig irrelevant. Der Dekan kann 
dann auf seinen eigenen Vorschlag hin die Bestel
lung zum Professor vornehmen. 

Ich glaube, Sie werden zugeben, daß das ein 
Vorgang ist, der nicht gerade Ausdruck von Eva
luation, Leistungskontrolle und einer sinnvollen 
Qualifikation und Steuerung ist. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, wenn 
wir uns aufraffen könnten, hier noch einmal eine 
Vernunftpause einzulegen, könnten wir ve~mei
den, daß der Eindruck einer professoralen Uber
heblichkeit entsteht. Wir könnten jene Schwierig
keiten verhindern, die bei der Implementierung 
dieses neuen Universitäts-Organisationsrechtes 
auftreten werden, und wir würden nicht unter 
Protest aller Betroffenen ein neues Gesetz ein
richten, das letztlich nur darauf abzielt, daß der 
Kampf um die wenigen Mittel an den Universitä
ten auf Kosten der oft engagiertesten und jüng
sten Teile der Universität ausgetragen wird. 

Es ist nicht die Schuld des Mittelbaues, und es 
ist auch nicht die Schuld der Studierenden. die in 
diesem Gesetz "furchtbar" zum Handkuß kom
men, daß wir in Österreich ein Budgetproblem 
haben. Es ist nicht notwendig, fast 400 Millionen 
Schilling für neue Verwaltungsbürokratie hinaus
zuwerfen, sondern es wäre sinnvoll, die Universi
täten besser auszustatten, sodaß nicht tausende 
Leute bei einer Vorlesung in einen Hörsaal drän
gen, sondern daß das, was vom AHStG und von 
anderen Gesetzen gefordert ist. tatsächlich vom 
Personal geleistet werden kann. Erst dann ist es 
sinnvoll, über eine Organisationsrechtsreform zu 
reden. 

Aber wenn schon monokratische Organe dabei 
eine so entscheidende Vollmacht erhalten sollen, 
dann müssen sie an irgendeine Form demokrati
scher Rücksprache gebunden werden. Wenn Sie 
dazu nicht den Mut haben, dann machen Sie sich 
selbst zu Totengräbern einer modernen Universi
tät! - Danke. (Beifall bei den Grünen.) 1.J..I9 

Präsident Dr. Lichal: Die soeben eingebrachten 
Abänderungsanträge der Abgeordneten Renold
ner, Freunde und Freundinnen sind genügend 
unterstützt und stehen daher mit in Verhandlung. 

Als nächster zu Wort gemeldet hat sich Abge
ordneter Dr. Stippe\. - Bitte, Herr Abgeordne
ter. 

14.49 .. 
Abgeordneter Dr. Stippel (SPO): Herr Präsi-

dent! Herr Vizekanzler! Meine sehr geehrten Da
men und Herren! Ich möchte mich einleitend für 
meine stimmlichen Qualitäten entschuldigen. Es 
hat mich irgendein Virus erwischt. 

Nachdem ich der bisherigen Debatte gefolgt 
bin, habe ich über weite Strecken den Eindruck 
erhalten, als ob wir über zwei verschiedenen Ge
setzesvorlagen debattieren würden - die Regie
rungsparteien über eine Gesetzesvorlage und die 
Oppositionsparteien über eine andere Gesetzes
vorlage. 

Es ist mir natürlich klar - und das ist auch aus 
den Ausschußverhandlungen deutlich hervorge
gangen -, daß die Opposition diesem Universi
täts-Organisationsgesetz im Plenum die Zustim
mung verweigern wird. Wenn ich hier aber Aus
drücke wie "übles Gesetz", "Angst vor neuen 
Ideen" und "Gesetz gegen 90 Prozent der Betrof
fenen" höre und die Wahrsagerei, daß man heute 
schon weiß, daß dieses Gesetz nichts bringen 
wird, dann möchte ich diese Aussagen doch mit 
aller Deutlichkeit zurückweisen. (Beifall bei SPÖ 
und ÖVP.J 

Bevor ich aber auf verschiedene Positionen und 
auch auf inhaltliche Punkte eingehe, gestatten Sie 
mir als Vorsitzenden des Ausschusses für Wissen
schaft und Forschung dieses Hohen Hauses, ein
mal Dank abzustatten, Dank an die Kolleginnen 
und Kollegen im Unterausschuß und auch im 
VoIlausschuß. Dieser Dank erstreckt sich auch 
auf die Mitglieder der Oppositionsparteien. 

Es wurde bereits von einem meiner Vorredner, 
vom Abgeordneten Brünner, mit Recht hier ver
merkt, daß wir sehr wohl auf Anregungen der 
Opposition eingegangen sind und daß wir sehr 
wohl vernünftigen Anregungen zugänglich wa
ren, sie mit eingebaut haben in den endgültigen 
Gesetzestext. Ich werde darauf noch zu sprechen 
kommen. 

Ich möchte meinen Dank aber auch an die Be
amtenschaft des Ministeriums ausdrücklich aus
sprechen und weiterleiten, denn sie war sehr stark 
gefordert, vor allem in den letzten Tagen. Ich 
habe sie nicht gefragt, aber ich denke, daß so 
manche Nachtschicht erforderlich war, um jenen 
Gesetzestext präsentieren zu können, über den 
wir heute debattieren und auch abstimmen wer
den. Ich möchte den Dank auch an die Beamten 
des Hauses weitergeben, für die die intensive Ar
beit der letzten Wochen auch keine Kleinigkeit 
gewesen ist. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! 
Warum diese viele Arbeit in den letzten Wochen? 
- Nun, es hat sehr viele Abänderungsanträge ge
geben; jedoch nicht vielleicht aus dem Grund, 
weil in der Vorbereitungszeit schlampig gearbei
tet worden wäre, sondern ganz im Gegenteil aus 
einem anderen mir sehr bedeutsam scheinenden 
Grund: Es hat sich eben im Laufe der Verhand
lungen im Unterausschuß immer wieder ergeben, 
daß noch bessere Vorschläge möglich sind. Die 
Unterausschußarbeiten waren getragen von sehr 
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viel Gespräch, von sehr viel. wie ich schon sagte, 
konstruktivem Gespräch. Wir hatten Anfang Juli 
auch ein ganztägiges Hearing, von dem manche 
von uns - vielleicht sogar alle - schließlich ge
scheiter weggegangen sind. 

All das sind Gründe dafür gewesen, daß die 
vorliegenden Gesetzestexte permanent verändert, 
sprich - aus unserer Sicht - verbessert worden 
sind, und das halte ich auch für eine wesentliche 
Qualität dieses Hauses. 

Da in den vergangenen Wochen und Monaten 
sehr viel mediale Kritik über dieses Haus ausge
streut wurde, würde es mich sehr freuen, wenn 
nun medial zum Ausdruck käme, daß die Abge
ordneten dieses Hauses überaus konstruktiv zu
sammenarbeiten können und als Ausfluß dieses 
konstruktiven Zusammenarbeitens eben auch im 
Haus liegende Regierungsvorlagen entsprechend 
abändern können. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! 
Erlauben Sie mir, nur ein paar Sätze auch zur 
Entstehung dieses UOG anzubringen. Das UOG, 
das wir jetzt debattieren und heute einer Be
schlußfassung unterziehen werden, stellt ja nichts 
Neues, nichts Isoliertes dar. Ich sehe es als eine 
Fortsetzung jener Reformbestrebungen für unse
re höchsten Schulen, die untrennbar mit dem Na
men Hertha Firnberg verbunden sind. Das 
UOG 1975 hat - wir alle wissen das - gewaltige 
Neuerungen in unsere höchsten Schulen ge
bracht. (Abg. Dr. Ren 0 I d ne r: Die Hertha 
Firnberg hat die Hände über dem Kopf zusammen
geschlagen über dieses Gesetz!) Die Zeit, die seit
her verstrichen ist, hat gesellschaftlich neue Her
ausforderungen gebracht, und diesen gesellschaft
lich neuen Herausforderungen müssen sich auch 
die Universitäten stellen, was weiters dazu führt, 
daß der Gesetzgeber organisationsrechtlich, 
dienst- und besoldungsrechtlich. aber vor allem 
auch studienrechtlich darauf zu reagieren hat. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! 
Da hier von den Demonstranten gesprochen wur
de. Ich erinnere mich an viele Gesetzesvorlagen, 
die hier im Hause debattiert wurden, mit welchen 
nicht alle Beteiligten von Haus aus zufrieden wa
ren. Aber wenn jemandem vorgeworfen wird, er 
hätte die Gesprächsbereitschaft verweigert, muß 
ich die Feststellung treffen, daß das schlicht und 
einfach falsch ist. 

Wir Abgeordnete haben in den letzten Mona
ten permanent Gespräche mit allen an der Uni
versität beteiligten Gruppen geführt. Wir haben 
in diesen Gesprächen immer wieder versucht, ge
wisse Interessenkonflikte auszugleichen. Aber es 
ist ganz klar, daß bei oft diametral gegebenen In
teressengrundlagen auch der goldene Mittelweg 
nicht immer dazu führen kann, daß alle zufrie
dengesteIlt werden. 

Konkret habe ich vergangenen Dienstag, als es 
vor dem Haus Demonstranten gab, meine Aufga
be als Vorsitzender des Unterausschusses und 
dann des Vollausschusses darin gesehen, im Hau
se sachlich zu arbeiten. Ich habe daher einen mei
ner Kollegen aus dem Unterausschuß gebeten, 
mit den demonstrierenden Vertretern des Mittel
baus zu reden. Das ist auch geschehen. Ich lasse 
mir als Vorsitzender des Ausschusses nicht von 
außen oktroyieren, wie dieser Ausschuß arbeiten 
soll und ob er überhaupt arbeiten darf. (Beifall 
bei SPÖ und ÖVP.) 

Noch etwas, an die Medien gewandt: Ich weiß 
nicht, geschieht es aus Unwissenheit oder aus an
deren Gründen, aber ich habe, was diese Univer
sitätsorganisationsreform betrifft, selten so viel 
Falsches - um nicht zu sagen: Unwahres - in 
manchen Medien vernommen wie in den letzten 
Tagen. (Abg. Dr. Ne iss er: Das ist ein Bildungs
problem der Journalisten.') Das scheint mir auch 
so zu sein. 

Unter der Überschrift" Verweht der Geist von 
1968?" wird zum Beispiel in einer Zeitung be
hauptet, daß damals durchgesetzte Mitbestim
mungsrechte des Mittelbaus und der Studenten 
nunmehr zunichte gemacht werden. (Abg. Dr. 
Ren 0 l d n e r: Anhörungsrecht.') 

Ich bin fassungslos. Entweder hat der Verfasser 
dieser Zeilen das Gesetz überhaupt nie in der 
Hand gehabt - dann meine ich, daß er verant
wortungslos handelt (Abg. Dr. Ren 0 I d n e r: 
Anhörungsrecht!), wenn er so schreibt -, oder er 
hat die Gesetzesvorlage schon in der Hand ge
habt, aber nicht verstanden, was drinsteht - dann 
ist es zumindest nicht sehr klug, in dieser Art und 
Weise zu schreiben -, oder - es gibt noch eine 
dritte Option - er hat den Gesetzestext gelesen 
und verstanden, aber trotzdem anders geschrie
ben - dann muß ich an die moralischen und ethi
schen Qualitäten des Betreffenden appellieren. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! 
Lassen Sie mich nun aber zu inhaltlichen Aussa
gen dieses Universitäts-Organisationsgesetzes 
kommen. Vieles - das ist das Schicksal von Red
nern, die bereits einige Redner vor sich hatten -, 
vieles wurde bereits gesagt. Ich kann daher das 
eine oder andere kurzfassen, das eine oder andere 
unterstreichen oder auch zu widerlegen versu
chen. 

Es gibt, auch wenn es die Fortführung des 
UOG 1975 ist, über die wir heute debattieren -
im Arbeitsübereinkommen der beiden Regie
rungsparteien steht ja ausdrücklich: auf der Basis 
des UOG -, doch einige deutliche Neuerungen, 
sozusagen Eckpfeiler dieses UOG 1993. Ich sehe 
einen dieser Eckpfeiler in der verstärkten Auto
nomie der Universitäten. 
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Selbstverständlich wird, auch wenn die Opposi
tionsredner das nicht wahrhaben wollen, die Au
tonomie der Universitäten deutlich gestärkt, weil 
sie nunmehr im Rahmen der Gesetze und Ver
ordnungen weisungsfrei agieren können. Daß 
diese Autonomie allerdings keine schrankenlose 
sein kann, liegt auch auf der Hand und ergibt sich 
aus der Gesamtkonstruktion des höchsten Bil
dungswesens in unserem Lande. Es ist nun einmal 
so, daß unsere Universitäten von der öffentlichen 
Hand, sprich von allen Steuerzahlern finanziert 
werden. Daher kann sich die öffentliche Hand 
auch aus der Verantwortung hinsichtlich dieser 
Universitäten nicht absentieren. Und daher kann 
es auch nicht so sein, daß beispielsweise - ich 
nehme jetzt einen hypothetischen Fall an - den 
Universitäten am l. Jänner ein bestimmter Betrag 
zur Verfügung gestellt wird. der dann verbraucht 
wird, und daß vielleicht im Herbst der Rektor 
kommen muß und sagt: Öffentliche Hand, lieber 
Staat, gib mir wieder Mittel! Das, was du mir am 
1. Jänner gegeben hast, ist bereits verbraucht. So 
kann es natürlich nicht gehen. 

Im Rahmen vorgegebener Bestimmungen wer
den aber in Hinkunft die Universitäten mit ihren 
Budgetmiueln wesentlich flexibler umgehen kön
nen als bisher, und es wird eben nicht dazu kom
men - das wurde kritisiert -, daß wenige Tage 
vor Jahresende noch schnell ein paar Schillinge 
ausgegeben werden, damit man im nächsten Jahr 
wieder zur entsprechenden Budgetpost kommt. 

Also: Mehr Flexibilität, auch, wie wir bereits 
gehört haben, wesentlich mehr Entscheidungs
recht, was die Personalfragen anlangt. 

Wir sehen einen Ausbau der Teilrechtsfähigkeit 
an den Universitäten, der sich über die Universi
täten, Fakultäten, Institute und Bibliotheken er
streckt. (Präsidel1lifl Dr. Heide Sc h m i d ( über
nimmt den Vorsitz.) 

Einen weiteren wesentlichen Eckpunkt stellt 
das Wechselspiel zwischen Kollegialorganen und 
monokratischen Organen dar - das wurde von 
Vorrednern bereits skizziert. Ich sehe in diesem 
Wechselspiel zwischen Kollegialorganen und mo
nokratischen Organen das. was auf staatlicher 
Ebene selbstverständlich ist. nämlich ein Wech
selspiel zwischen gesetzgebenden Körperschaften 
und Regierungen. 

Hier wurde moniert, die Kontrollrechte der 
Kollegialorgane seien zu gering. Ich würde mei
nen, daß sie auf jeden Fall ausreichend sind, um 
den Entscheidungen der monokratischen Organe 
entsprechend Parole zu bieten; allein durch die 
Tatsache der Vorgabe von Richtlinien für die mo
nokratischen Organe, an die sich diese zu halten 
haben. Der Vorteil, den ich mir aus dieser Kon
struktion erwarte, besteht darin, daß die mono-

kratischen Organe rascher handlungsfähig sein 
können als bisher. 

Das Satzungs recht, meine sehr geschätzten Da
men und Herren, stellt ein weiteres wesentliches 
Element unseres Reformvorhabens dar. Dieses 
Satzungsrecht ermöglicht es einzelnen Universi
täten, sich individuell zu gestalten und damit auch 
in einen interessanten Wettbewerb untereinander 
einzutreten. 

Die Öffentlichkeit wird wesentlich stärker ein
gebunden werden, als das bisher der Fall gewesen 
ist, durch die Einrichtung des U niversitätsbeira
tes, der als beratendes Organ eine nicht zu unter
schätzende Bedeutung haben wird und mit dazu 
beitragen soll, daß die Gesamtgesellschaft Platz 
findet in den inneruniversitären Angelegenheiten. 

Es wurde auch bereits erwähnt, wie wichtig sich 
der Problemkreis der Evaluierungen darstellt. 
Evaluierungen auf österreichischen Universitäten 
stellen fast ein Novum dar - wir haben in den 
letzten Jahren diesbezüglich zaghafte Schritte ge
sehen; in anderen Ländern sind Evaluierungen 
bereits seit langer Zeit gang und gäbe. Jetzt 
schreiben wir sie im Gesetz fest. Und wir erwar
ten aufgrund dieser Evaluierungen entsprechende 
Konsequenzen. 

Die Einführung des Studiendekans beweist, 
daß der Gesetzgeber mehr als bisher auf die Be
deutung der Lehre eingehen und aufzeigen will, 
daß die Lehre in entsprechendem Maß zu forcie
ren ist. Es handelt sich hier sehr deutlich um eine 
organisationsrechtliche Aufwertung der Lehre, 
wenn wir dieses neue Organ des Studiendekans an 
unsere Universitäten bringen. 

Und schließlich das Universitätenkuratorium, 
das, wie bereits richtig gesagt wurde, als Puffer
glied zwischen dem Ministerium und den Univer
sitäten eingezogen wird. Keine Frage: lange Zeit 
gewissermaßen ein Zankapfel zwischen den Koa
litionsparteien. Wir sind mit verschiedenen Vor
stellungen, was das Gewicht dieses Kuratoriums 
anlangt, an die Sache herangegangen. Ich denke, 
wir haben hier einen Mittelweg gefunden. der 
tragbar und tragfähig ist. Es wird ein Kuratorium 
geben, das in den wesentlichsten Fragen beratend 
und gutachterlich tätig sein wird, das allerdings 
den Minister nicht seiner Verantwortung entbin
det. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! 
Die Sozialdemokratie hat seit den siebziger Jah
ren im Bereich Bildung, Wissenschaft und For
schung vieles bewegt - ich denke daran, daß es 
bis zum Jahr 1970 gar kein Wissenschaftsministe
rium gegeben hat, sondern die Fragen von Wis
senschaft und Forschung einer einzelnen Sektion 
im Unterrichtsministerium überlassen waren. 
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Stipendien, Schülerfreifahrten, Gratisschulbü
cher, also Maßnahmen im sozialen Bereich, ha
ben dazu geführt, daß jeder, der in diesem Lande 
über die entsprechenden Voraussetzungen ver
fügt, optimal gefördert werden kann, wenngleich 
ich zugebe, daß da oder dort noch Verbesserun
gen notwendig sein werden. 

Gerade diese sozialdemokratische Bildungspo
litik, meine sehr geschätzten Damen und Herren, 
hat zu einer starken Öffnung unserer höchsten 
Schulen geführt, und ich gebe zu, daß die Res
sourcenaufbereitung nicht immer im entspre
chenden Maße gefolgt ist. 

Ich darf daran erinnern, daß der verfügbare 
Hochschulraum seit 1970 verdoppelt wurde -
man muß sich das einmal vorstellen: Alles, was es 
bis zum Jahr 1970 an Raum für die Universitäten 
und Hochschulen gegeben hat, ist in gut 20 Jah
ren verdoppelt worden. Das Lehrpersonal ist um 
zwei Drittel aufgestockt worden. 

Aber man muß auch sehen - das muß man 
deutlich aussprechen -, daß die Zahlen der Stu
dierenden mancherorts stärker gewachsen sind. 
Wir haben also noch sehr wichtige Aufgaben im 
Rahmen der Forcierung unseres Universitätswe
sens vor uns. Zur Erfüllung all dieser Aufgaben 
brauchen wir neue Organisationsstrukturen. Da
mit befassen wir uns heute und die Universitäten 
in der Umsetzung in der nächsten Zukunft. 

Zu einer weiteren Lösung trägt der Finanzmi
nister bei, der in seiner Budgetrede heute wieder 
angekündigt hat, daß die Bereiche Wissenschaft 
und Forschung im kommenden Budget überpro
portional gefördert werden. 

Eine weitere Lösung mancher Probleme sehe 
ich in einer künftigen Studienreform, wobei ich 
sagen möchte, daß mit Recht vom Abgeordneten 
Brünner bereits darauf hingewiesen wurde, daß 
die Studienreform ein Prozeß ist, der schon im 
Laufen ist. Technik, Veterinärmedizin, Boden
kultur sind nur einige Bereiche, wo dieses Hohe 
Haus bereits eine Reform verabschiedet hat. Ge
waltige Brocken stehen noch vor uns, wie etwa 
die Reform des Medizinstudiums. Auch diest
und besoldungsrechtlich werden wir nach Ab
schluß des Organistionsrechtes noch manches zu 
erarbeiten haben. 

Alles in allem: Dieses Organisationsrecht, das 
das Hohe Haus heute beschließen soll, stellt für 
mich ein Vehikel für eine künftige effizientere 
Vorgangsweise an den Universitäten, für ein 
künftiges effizienteres Studieren an unseren 
höchsten Schulen dar. Mögen manche an der 
Universität Tätige mit dem, was wir heute verab
schieden wollen, nicht zufrieden sein: Ich rufe Sie 
trotzdem auf, gemeinsam für eine stärkere Effi
zienz an Österreichs höchsten Schulen zu arbei-

ten. Wenn unser gemeinsames Arbeiten zu einem 
positiven Ziel führt, dann wird der heutige Be
schluß ein richtiger sein. Wenn es da oder dort zu 
heute noch nicht vorhersehbaren Schwierigkeiten 
kommen sollte, dann werde ich der erste sein, der 
bereit sein wird, weitere gesetzliche Schritte in die 
Wege zu leiten. - Ich danke für die Aufmerk
samkeit. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 15.13 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächste ge
langt Frau Abgeordnete Motter zu Wort. - Bitte. 

15./3 

Abgeordnete Klara Matter (Liberales Forum): 
Frau Präsidentin! Herr Minister! Meine sehr ge
ehrten Damen und Herren! Herr Kollege Dr. 
Stippe!! Als ich Ihre Schlußworte hörte. die in 
einer langen verdienstvollen Tradition, welche ich 
Ihnen nicht absprechen möchte, der Bildungspo
litik der Sozialdemokratie fußen, fragte ich mich 
ernsthaft, warum Sie heute einem halbherzigen 
Gesetz zustimmen. 

Ich frage Sie auch: Warum entstand der Ein
druck, daß hier im Hohen Haus von zwei Geset
zen gesprochen wird? Warum nimmt die Opposi
tion eine andere Haltung ein beziehungsweise hat 
eine andere Meinung? Glauben Sie, wir tun dies 
aus Jux und Tollerei, oder geben Sie vielleicht 
auch zu, daß wir aus Verantwortung diese Hal
tung heute einnehmen? 

Weil Sie die "große" Dame der Wissenschaften 
zitierten, auf deren Spuren Sie weiterarbeiten 
wollen, der Sie folgen wollen: Ich weiß nicht, ob 
Sie im heutigen "Standard" gelesen haben, was sie 
zur UOG-Reform sagte. Ich zitiere: "Man nimmt 
jetzt die Demokratisierung der Hochschulen zu
rück und ersetzt sie durch autokratische Führer
schaft, durch den Ordinarius, der ohne Team ent
scheiden kann, aber das ist der Zug der Zeit, die 
Zeit der Manager, obwohl bei denen ja auch viel 
danebengeht. Daß der Minister nicht mehr bei 
der Professorenbestellung mitreden soll, ist ein 
Fehler. Die Ordinarii werden sich halt alles allein 
auskochen." - Ende des Zitats der "großen" 
Dame Ihrer Wissenschaftspolitik. 

Meine Damen und Herren! Eine grundlegende 
Reform der österreichischen Universitäten, eine 
Steigerung ihrer Effizienz in Lehre und For
schung, die Erhöhung des wissenschaftlichen Er
trages, eine bessere Betreuung und vor allem 
Ausbildung der Studierenden, eine Erhöhung der 
Motivation ihrer Mitglieder auf allen Ebenen, 
eine verbesserte Entscheidungsfindung im Inne
ren und ein flexibles Eingehen auf die wirtschaft
lichen Anforderungen und kulturellen Bedürfnis
se der Gesellschaft: Das alles ist ein anspruchsvol
les Projekt, ein Projekt, das auf seine Verwirkli
chung in Österreich seit langem wartet. 
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Eine sinnvolle Reform - auch darin sind sich 
die Experten, quer durch alle Institutionen, einig 
- müßte folgende Bereich und Ebenen, zumin
dest konzeptionell, umfassen: Die Erstellung ei
nes gesamtösterreichischen Hochschulrahmen
planes, um mittelfristig die Ziele und Aufgaben 
der österreichischen Hochschulen zu beschreiben 
- darin müßte nicht zuletzt auch der geplante 
und dringend notwendige Fachhochschulsektor 
miterfaßt werden, insbesondere die Frage des 
Verhältnisses zwischen Universitäten und Fach
hochschulen -, ebenso eine Reform des Organ i
sationsrechtes der Universitäten, eine Reform des 
Dienstrechtes der Universitätsbediensteten und 
eine Reform des Studienrechtes an den Universi
täten. 

Herr Minister! Ich nehme zur Kenntnis, daß Sie 
sich dieser Herausforderung nicht gestellt haben. 
Ich bedaure dies, denn ich habe große Hoffnun
gen in Ihre Arbeit gesetzt. 

Ich stelle fest, daß die Erstellung eines Hoch
schulrahmenplanes bislang ebenso wenig erkenn
bar ist wie ein Entwicklungsplan für den Hoch
schulsektor. Beim beschlossenen Fachhochschul
Studiengesetz wurde nämlich peinliehst vermie
den, irgendwelche konkreten Aussagen zum zu
künftigen Verhältnis von Fachhochschulen und 
Universitäten zu machen. 

Es wurde auch das ursprüngliche Vorhaben je
ner gemeinsamen Reform von UOG und Dienst
recht der Hochschullehrer fallengelassen. Auch 
von einer umfassenden Studienreform ist nichts 
mehr zu bemerken. Was einzig und allein vor
liegt, ist ein Reformvorschlag zum U niversitätsor
ganistionsgesetz, der überdies erst im Jahre 1997 
seine volle Umsetzung erfahren soll. 

Herr Minister! Dafür haben Sie - haben wir 
alle - drei Jahre benötigt. Ich frage auch die Wis
sensehaftssprecher der beiden Großparteien: Ist 
das wirklich ein Produkt, auf das man stolz sein 
kann? 

Meine Damen und Herren! Was ist das Ergeb
nis dieses dreijährigen Diskussionsprozesses, in 
dessen Rahmen das Gesetz - ich zitiere den Wis
senschaftssprecher der ÖVP - auf breiter Basis 
erarbeitet und mit den Betroffenen eingehend 
diskutiert wurde? Man merkt allerdings nicht viel 
davon, daß dieses Gesetz mit den Betroffenen dis
kutiert worden ist. Wir haben in den letzten Ta
gen - das wurde hier schon erwähnt - Hunderte 
von Zuschriften bekommen. Erst heute, vor drei 
Stunden, war eine Delegation da, bestehend aus 
Betroffenen aus dem Mittelbau und Hochschü
lern, die uns eindringlich gebeten haben, diesem 
Gesetz nicht die Zustimmung zu geben. Ich glau
be, Sie alle haben davon Kenntnis erlangt. 

Meine Damen und Herren! Was ist also das Er
gebnis dieses mehrjährigen Erarbeitungsprozes
ses, der ja, wie man uns weismachen will, in allen 
seinen Phasen von mustergültiger Offenheit und 
Diskussionsbereitschaft geprägt war. 

Lassen Sie mich das an einem Beispiel erläutern 
- ich gebe zu, es ist nicht gerade vornehm, aber 
es ist wichtig -: Wenn sich jemand vornimmt, 
fünf Schritte nach vorne zu machen, aber nach 
drei Schritten plötzlich umdreht, dies vielleicht 
sogar tut, ohne es zu merken, so ist er am Ende 
dennoch nur um einen einzigen Schritt vorange
kommen, aber er steht jetzt mit dem Rücken zur 
ursprünglich eingeschlagenen Richtung. 

Dieser Eindruck drängt sich einem auf, wenn 
man die verschiedenen Stufen im Diskussionspro
zeß der vorliegenden UOG-Reform betrachtet. 
Am Beginn standen nämlich durchaus ambitio
nierte Reformkonzepte. Ich erinnere an das soge
nannte grüne Papier. Herr Kollege Brünner hat 
uns heute schon erklärt, warum die Papiere so 
viele Farben hatten: damit wir begreifen, daß es 
wichtig ist, daß überall etwas Gutes drinsteht. Ich 
glaube, wir brauchen keine Farben, wir brauchen 
Inhalte! (Beifall beim Liberalen Forum.) 

Ich erinnere nochmals an das "grüne" Papier, 
das offenbar zu einem Zeitpunkt erstellt wurde, 
zu dem sich der Minister selbst noch nicht derart 
intensiv mit der Materie befaßte. Es waren Re
formkonzepte, in denen einige Grundprinzipien 
einer erfolgversprechenden und zukunftsweisen
den Um- und Neuorganisation der Universitäten 
noch beachtet wurden. 

Dazu gehörten neben der bereits erwähnten 
Einbeziehung einer Dienstrechts- und Studienre
form der Versuch, das Größenproblem der uni
versitären Organisationseinheiten in den Griff zu 
bekommen. Auf der einen Seite, wissen wir, sind 
einzelne Universitäten und Fakultäten zu groß 
geworden, um sie effizient organisieren und ver
walten zu können. Andererseits stellt die Vielzahl 
von Klein- und Kleinstinstituten ein Hindernis 
für sinnvolle Kooperation und funktionierende 
Demokratie an den Unis dar. 

Die Einführung eines Mischsystems aus demo
kratischer Selbstverwaltung und managementarti
gen Verwaltungsstrukturen wurde versäumt, 
ebenso der Ausbau und die Stärkung der Selbst
verwaltung bei gleichzeitiger Entwicklung hierar
chischer Elemente sowie die Vergabe von Mitteln 
zumindest teilweise nach Leistungskriterien. Der 
Einbau von Leistungsanreizen in Forschung und 
Lehre sowie ein mit Sanktionen ausgestattetes 
Evaluationssystem sind nicht berücksichtigt. Eine 
stärkere organisatorische Trennung von For
schung und Lehre, die den unterschiedlichen 
Aufgaben besser gerecht wird, wurde nicht beach
tet, ebensowenig eine personelle Öffnung der 
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Universitäten, um einen viel größeren Austausch 
zwischen den Universitäten und etwa der Wirt
schaft zu ermöglichen. 

Meine Damen und Herren! Schauen wir uns 
einmal anhand einiger Beispiele an, welchen Weg 
diese anfangs durchaus ambitionierten und muti
gen Reformkonzepte gegangen sind. 

Da haben wir einmal die Frage der Angemes
senheit von Organisationseinheiten, das Problem 
der sogenannten Größenakzeptanz. Ein wesentli
ches Problem dabei waren einmal die Kleininsti
tute, vielfach eine Art Königreich des jeweiligen 
Professors, der sich seiner unanfechtbaren Posi
tion gemäß verhielt. - Übrigens sind diese Klein
institute eine österreichische Besonderheit, denn 
international sind sie - aus gutem Grund, glaube 
ich - nirgends in dieser Häufung zu finden. 

In allen Expertengremien und auch in allen Re
formkonzepten bis hin zum Entwurf vom De
zember 1992 war klar, daß nur durch eine Zu
sammenlegung der kleinen Institute einerseits die 
persönlichen Herrschaftsbereiche aufgelöst und 
andererseits sinnvolle Organisationseinheiten er
reicht werden können. Doch der anfängliche Re
formeifer hielt dem Druck der Professoren nicht 
stand. Die Zusammenlegung der Kleininstitute 
und damit ein zentraler Punkt einer Strukturre
form der Universitäten wurde Anfang April die
ses Jahres begraben und somit nicht mehr disku
tiert. 

Das umgekehrte Problem, nämlich das Vorhan
densein von riesigen Universitäten beziehungs
weise Fakultäten, die bereits eine bestimmte Grö
ße überschritten haben und die mit den zur Ver
fügung stehenden Organisationsstrukturen nicht 
mehr ausreichend administriert werden können 
- ich nenne hier als Beispiel nur die Geisteswis
senschaftliche Fakultät der Universität Wien -, 
ist überhaupt nicht mehr behandelt worden. An
statt klar zu definieren, ab welcher Größe - bei
spielsweise gemessen an der Zahl der Professoren 
- eine Fakultät in mehrere und kleinere Fakultä
ten zu unterteilen ist, wurde das Problem in un
verbindliche Formulierungen verpackt und bis 
auf weiteres vertagt. 

Meine Damen und Herren! Was ist aus einem 
weiteren Grundprinzip einer zukunftsorientier
ten Strukturreform geworden, nämlich Verbesse
rung der universitären Leistungsstrukturen? -
Das Grundkonzept sah eine Trennung in einer
seits sogenannte strategische und andererseits 
operative Organe vor. - Übrigens ein durchaus 
sinnvolles Konzept, und hierin liegt eine der we
nigen zumindest theoretischen Verbesserungen 
des vorliegenden Konzeptes; ob es auf einer prak
tischen Ebene tatsächlich eine Verbesserung ist, 
muß sich erst herausstellen, dann auch dieses 

Konzept wurde im Verlauf der Diskussionen und 
Interventionen wesentlich verdreht. 

Das operative Organ auf unterster Ebene des 
Lehrbetriebes, der Studiendekan, war noch im 
Entwurf vom Dezember 1992 für die Studien
richtungen vorgesehen; entsprechend wurde der 
Studiendekan ursprünglich auch vom entspre
chenden Gremium, nämlich der Studienkonfe
renz, gewählt. - Eine durchaus sinnvolle Rege
lung im Hinblick auf eine dezentrale, sachnahe 
angelegte Leistungsfunktion, die demokratisch le
gitimiert ist. 

Was aber ist im vorliegenden Gesetz daraus ge
worden? - Der Studiendekan ist jetzt auf der 
Ebene der Fakultät angesiedelt, also auf der 
nächsthöheren Ebene, die natürlich an großen 
Fakultäten wenig Bezug zu den unmittelbaren 
Anforderungen der einzelnen Studienrichtungen 
hat. Die Funktion des Studiendekans als umfas
sender Koordinator des Studienbetriebes wird da
mit an manchen Fakultäten allein aufgrund der 
Vielzahl von Studienrichtungen völlig ineffizient 
und widerspricht der ursprünglichen Konzeption. 

Was dabei noch gravierender ist: Während an
fänglich nur die Venia docendi Voraussetzung für 
eine Wahl zum Studiendekan war, also auch der 
habilitierte Mittelbau dafür in Frage kam, wurde 
diese Funktion nun allein den Professoren zuge
standen. Alle operativen Organe mit Ausnahme 
des Institutsvorstandes - dies wurde in den letz
ten Verhandlungen noch geändert - können also 
nur mit Professoren besetzt werden, was einer 
gleichberechtigten Mitsprache sowie der Motiva
tion und dem Engagement des Mittelbaus eine 
überdeutliche Absage erteilt. 

Herr Minister, da muß man sich dann schon die 
Frage stellen: Was soll das für eine Reform sein, 
wenn anfänglich Modelle sachgerechter Entschei
dungsstrukturen konzipiert werden, das aber im 
letzten Moment noch verändert wird? Schlußend
lich kommt nichts heraus als eine Fixierung der 
Macht und der Entscheidungsmonopole des Pro
fessorenstandes. (Beifall beim Liberalen Forum.) 

Ich frage auch: Was wurde aus dem Prinzip der 
Mitbestimmung insbesondere an den kleinsten 
selbständigen Einheiten der Universität, den In
stituten? Während in den ersten Reformkonzep
ten die operativen Organe mit umfassenden Auf
gabenbereichen betraut wurden - wurde doch 
den Instituten als sachnahen Kollegialorganen, 
und zwar Institutskonferenz und Institutsvor
stand gemeinsam, eine zentrale Rolle und ein 
wirkliches Mitbestimmungsrecht etwa in der Per
sonaleinstellung und in der Vergabe von Lehrauf
trägen zugestanden - , wurden im vorliegenden 
Entwurf alle wesentlichen Entscheidungsmate
rien, alle wirklichen Mitbestimmungsrechte von 
der Institutskonferenz auf höhere Instanzen ver-
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lagert. Was bei der Institutskonferenz verbleibt, 
ist nicht viel mehr als das Erlassen allgemeiner 
Richtlinien, in manchen Bereichen ein Anhö
rungsrecht. 

Die Bestellung von Assistenten erfolgt durch 
den Rektor auf Vorschlag des Vorstandes eines 
Institutes. Der Institutskonferenz steht nur ein 
Anhörungsrecht zu. Die Vergabe von Lehraufträ
gen, übrigens ein zentrales Machtmittel, solange 
der Mittelbau aufgrund seiner geringen Gehälter 
auf Zusatzverdienste durch Lehraufträge ange
wiesen ist, liegt beim Studiendekan. Die Institute 
sind damit überhaupt nicht mehr befaßt, selbst 
der Studienkommission kommt hier nur mehr ein 
Anhörungsrecht zu. 

Meine Damen und Herren! Die Tendenz zu ei
ner nicht gerade sachgerechten Hierarchisierung 
und zu einer Verlagerung von Kompetenzen zu 
demokratisch nicht kontrollierten EinzeIperso
nen in diesem Gesetz ist evident. 

Nachdem gleichzeitig - wieder eine wirklich 
sachliche Begründung! - nur Professoren in die 
entsprechenden Funktionen gewählt werden kön
nen, verwundert mich es nicht, wenn die Stellung
nahmen des Verbandes der Professoren der Uni
versität Innsbruck zur Regierungsvorlage mit fol
genden Worten eingeleitet wird - ich zitiere -: 
"Der Vorstand des Universitätsprofessoren-Ver
bandes nimmt mit Genugtuung" - meine Damen 
und Herren, das muß man sich auf der Zunge 
zergehen lassen - "zur Kenntnis, daß seinen 
Vorstellungen im vorliegenden Entwurf Rech
nung getragen wurde." 

Wenn man dazu noch bedenkt, daß diese Dik
tion übrigens genau dem geradezu peinlich dank
baren Enthusiasmus entspricht, mit dem der Vor
sitzende der Professorenkonferenz bei der ÖVP
Enquete die Regierungsvorlage lobte! 

Meine Damen und Herren! Das vorliegende 
Gesetz ist in seinen wesentlichen Auswirkungen 
innerhalb der Universitäten auf drei Merkmale 
ausgerichtet, die niemals eine große Verbesserung 
beinhalten, nämlich 

erstens: Versuch einer Verbesserung der uni
versitären Leistungsstrukturen durch Hierarchi
sierung und Schaffung managementartiger Orga
ne, 

zweitens: ausschließliche Zuweisung dieser Ma
nagementfunktionen an die Gruppe der Professo
ren, ohne daß es dafür eine sachliche Rechtferti
gung gibt, und 

drittens: tendenzieller Ausschluß des Mittel
baus und der Studierenden aus Mitbestimmungs
und Entscheidungsfunktionen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf ist eine ver
schleppte, halbherzige, an den zentralen Anfor
derungen und dringenden Notwendigkeiten der 
österreichischen Universitäten vorbeigehende 
"Reform". 

Insgesamt stellt das Gesetz einen demokrati
schen Rückschlag dar, ohne daß eine tatsächliche 
Steigerung der Effizienz auch nur in Ansätzen er
kennbar wäre. Am besten hat das unlängst ein 
Kommentator in den "Salzburger Nachrichten" 
zusammengefaßt - passen Sie gut auf, Herr Mi
nister; ich zitiere -: Allein am Professorenwesen 
werden die Universitäten sicher nicht genesen! 

Meine Damen und Herren! Das Liberale Fo
rum wird diesem Gesetz seine Zustimmung ver
weigern, und wir fordern die Rückverweisung an 
den Ausschuß. Ich stelle daher folgenden Antrag: 

Antrag 

der Abgeordneten Klara Motter, Dr. Renoldner 
und Genossen gemäß § 53 GOG des Nationalrates 
betreffend Rückverweisung der Regierungsvorlage: 
Bundesgesetz über die Organisation der Universi
täten (UOG 1993), 1125 der Beilagen, an den Aus
schuß für Wissenschaft und Forschung 

Begründung: 

Mit dem Bundesgesetz über die Organisation der 
Universitäten sollen die Emscheidungsstrukturen 
innerhalb der Universitäten und zwischen Univer
sitäten und dem Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung im Sinne einer Effizienzsteigerung 
und Erhöhung der universitären Autonomie ver
bessere werden. Der vorliegende Gesetzentwurf 
wird diesen Anforderungen jedoch in keiner Weise 
gerecht. Das Gesetz weist insgesamt eine Tendenz 
zur Hierarchisierung und zu einer Verlagerung 
von Kompetenzen an demokratisch nicht kontrol
lierte Einzelpersonen auf. ohne gleichzeitig durch 
sinnvolle Struklllrveränderungen eille Steigerung 
der Effizienz der Universitäten erwarten zu lassen. 
Die massiven Proteste insbesondere von seiten des 
universitären Mittelbaus lassen erkennen. daß das 
Gesetz bislang keiner ausreichenden Diskussion 
rnil den Betroffenen unterzogen wurde. 

Daher stellen die unterzeichneten Abgeordneten 
folgenden 

Antrag: 

Der NationaLrat wolle beschließen: 

Die Regierungsvorlage: Bundesgesetz über die 
Organisation der Universitäten (UOG 1993), 1125 
der Beilagen, wird nochmaLs an den Ausschuß für 
Wissenschaft und Forschung verwiesen. 

(Beifall beim Liberalen Forum.) /5.33 
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Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Der soeben 
eingebrachte Antrag ist ausreichend unterstützt 
und steht daher mit in Verhandlung. 

Herr Vizekanzler Minister Busek hat sich zu 
Wort gemeldet. - Bitte, Herr Minister. 

15.34 

Bundesminister für Wissenschaft und For
schung Vizekanzler Dr. Busek: Frau Präsidentin! 
Hohes Haus! Gestatten Sie mir, im Rahmen der 
Verabschiedung des Universitäts-Organisations
gesetzes 1993 ein paar substantielle Feststellun
gen zu treffen, die die grundsätzliche Richtung 
der Politik umfassen. 

Das. was mit dieser Regierungsvorlage nach der 
Gestaltung durch den Ausschuß geschieht, ist ein 
sehr wesentlicher Vorgang, die emancipatio der 
österreichischen Universitäten - so möchte ich 
es einmal bezeichnen. Das Charakteristikum des 
österreichischen Universitätssystems ist seit Jahr
hunderten wohl das, daß es eine sehr starke staat
liche Bindung gibt, und die Bezeichnung "nach
geordnete Dienststellen" drückt das auch in ho
hem Ausmaß aus. 

Es ist eine Art staatsrechtliche Tradition in 
Österreich, daß die Autonomie immer etwas kri
tisch gesehen wurde. Das geht sogar so weit, daß 
es in der Bewußtseinslage von Universitätsange
hörigen eine solche Tiefenwirkung erzielt hat, 
daß Vertreter des Ministeriums und auch ich im
mer wieder gefragt wurden: Ja wollen Sie über
haupt so viel Autonomie geben? Ist das denn 
sinnvoll? Ist es nicht in Wirklichkeit gescheiter, 
wenn das Ministerium und der Minister die letz
ten Entscheidungsmöglichkeiten behalten? 

Aus einer guten demokratischen Tradition, aus 
der Notwendigkeit der Entwicklung der Demo
kratie bin ich dafür, daß den Universitäten für 
sich selbst so viel Verantwortung als möglich und 
als in unserem gegenwärtigen Verfassungsgebäu
de vertretbar zukommt, und das ist mit dieser 
Vorlage erreicht worden. Ich halte das für einen 
wesentlichen Demokratieschritt, denn das, was 
bisher im Verglei~h mit Universitätssystemen an
derer Länder in Osterreich vorliegt, ist ein Gän
gelungssystem von hohem Ausmaß. 

Wenn jetzt von Sprechern der Opposition ge
sagt wird, daß es problematisch ist, wenn hier ei
gene Verantwortung wahrgenommen wird und 
wenn Professoren die Rolle des Rektors und De
kans übernehmen, dann bitte ich Sie, sich U niver
sitätssysteme anderer Länder anzusehen, die nicht 
ganz erfolglos sind, die vielleicht im Moment so
gar mehr Nobelpreisträger hervorbringen als die 
österreichischen Universitäten. Dort gibt es sol
che Systeme mit weitaus stärkeren Ent~chei

dungshierarchien, als es gegenwärtig in Oster-

reich der Fall ist beziehungswiese auch mit dem 
kommenden Gesetz der Fall sein wird. 

Es dürfen Universitätssysteme nicht nur an den 
politischen Interventionen einzelner Gruppen 
oder Universitätsfunktionäre gemessen werden, 
sondern sie sollten auch an ihrer Leistungsstärke 
und ihrer Dienstfunktion gegenüber der Jugend 
gemessen werden, denn daran sind sie in Wirk
lichkeit zu messen. 

Den zweiten entscheidenden Schritt sehe ich 
darin, daß die eigene innere Gestaltung in Folge 
dieser Autonomie für die österreichischen U ni
versitäten durch das Satzungsrecht, das es bisher 
gar nicht gegeben hat, stärker geworden ist. Ich 
glaube, daß der Zwang des Gesetzes, dafür zu sor
gen, sich innere Regeln zu erstellen, für die U ni
versitäten einen ganz wichtigen Prozeß der Erzie
hung zu eigener Verantwortung darstellt. 

Dies wird eine Forderung sein, die die Univer
sitäten in sich selbst erfüllen müssen und die dazu 
führen wird, daß es ein Mehr an universitärer Öf
fentlichkeit gibt, die das Ausmaß an Kontrolle, 
das ja immer wieder eingefordert wird, mit Si
cherheit leisten wird, weil auch die überschaubare 
Öffentlichkeit dazu führt, daß die Kontrolle de
taillierter und vielleicht weniger demagogisch, da
für aber sachorientiert stattfinden kann. 

Diese Universitätsreform findet international 
durchaus Beachtung - ich empfehle Ihnen bei
spielweise die Lektüre der "Frankfurter Allge
meinen". Auch in einer Reihe anderer Fachpubli
kationen und bei Besuchen von Delegationen hier 
in Österreich ist dieser Universitätsreform großes 
Augenmerk zugewandt worden. 

Ich möchte nun zu einigen Gesichtspunkten 
Stellung nehmen, die hier genannt wurden. Es ist 
verständlich, daß sich Oppositionssprecher einer 
Argumentation bedienen, die in sich nicht unbe
dingt zusammenstimmt. Das ist ihr gutes Recht, 
und das Feld der politischen Argumentation ist 
weit bestellt. Ich möchte nur - Universitäten ha
ben eine gewisse Nähe zur Logik, und die Thema
tik sollte es auch haben - auf die Divergenzen 
der Argumentation hinweisen. Von Oppositions
sprechern wurde hier gesagt, es sei zuwenig dis
kutiert worden. Ich verweise darauf, daß 1991 alle 
Hochschullehrer befragt wurden, die akademi
schen Funktionäre erhielten Fragebögen, auslän
dische Universitäten wurden besucht und analy
siert. Es hat dann auch das "grüne" Papier dazu 
gegeben, und in der Folge wurde mit Vertretern 
aller gesetzlichen Vertretungsorgane gesprochen, 
worauf das "orange" Papier als Grundlage für 
den Gesetzentwurf entstanden ist. 

Dazwischen hat es unzählige Veranstaltungen, 
Diskussionen und Stellungnahmen gegeben. Es 
gibt allein acht Publikationen des Wissenschafts-
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ministeriums über die Universitätsreform, die 
eine Zusammenfassung von Diskussionen bezie
hungsweise Vorschlägen darstellen. Und es sei 
dankend gegenüber den Medien angemerkt, daß 
die Breite der Berichterstattung über Universität 
und Universitätsreform in diesem Zeitraum zuge
nommen hat. 

Von wem ist sie bestritten worden? - Ja nicht 
nur von Journalisten, sondern von den Universi
tätsangehörigen! Es liegt ein öffentlicher Diskus
sionsvorgang vor, und zwar nicht nur in den Uni
versitäten selbst, sondern auch außerhalb. 

Umso weniger habe ich es verstanden - unter 
dem Gesichtspunkt dieser Logik -, daß Herr Ab
geordneter Scheibner beklagt hat, daß es zweiein
halb - seiner Ansicht nach drei - Jahre gedauert 
hat, ich finde das gut so. Das ist bei einem solch 
großen Vorhaben notwendig, und es war sicher 
klüger, eine Diskussion an den Universitäten und 
in der Öffentlichkeit durchzuführen, als mit ei
nem raschen Gesetzentwurf hier zu erscheinen. 
Ich glaube, daß das auch die Sinnhaftigkeit sol
cher Vorgänge ist - vergleichbar mit allen Uni
versitätsreformen in allen Ländern. 

Ich glaube auch, daß wir den Charakter dieser 
Diskussion durchaus hoch einschätzen können. 
Er war vielfach sicher auch dadurch geprägt, daß 
in dieser Zeit ein Wechsel in Funktionen bei den 
Repräsentanten der Universitäten stattgefunden 
hat, was vielfach die Versuchung mit sich ge
bracht hat, quasi immer neu zu beginnen. 

Ich darf vielleicht auch darauf hinweisen 
und das mag die Dinge möglicherweise zurecht
rücken -: Es besteht in Wirklichkeit seitens de
rer, die dieses Gesetzeswerk angeblich zu 95 Pro
zent ablehnen, Herr Abgeordneter Renoldner, 
große Sehnsucht, es zu realisieren. Mir liegen 
schriftliche Ersuchen der Universitäten Unz, der 
Bodenkultur und der Montanuniversität vor, in 
der ersten Reihe derer zu sein, die es umsetzen. 
Das ist ein Gegensatz zu dem, was Sie hier gesagt 
haben, denn wenn es ein Gesetzeswerk wäre, das 
in den Universitäten zu 95 Prozent abgelehnt 
worden wäre, würde sich nicht die Bereitschaft 
finden, es gleich und rascher realisieren zu wol
len. 

Ich weiß von einigen Diskussionsbewegungen, 
daß quasi sogar auch die Kritik entsteht, warum 
sie nicht auch in der ersten Reihe sind. - Das 
entspricht aber doch einer gewissen Neugierde 
und nicht der Ablehnung. (Abg. Dr. Ren 0 L d
n e r: Wissenschaftliche Uberschälzung. Herr Mi
nister.' ) 

Ich glaube, daß Sie die Prozentzahlen, die Sie 
hier genannt haben, selbst überschätzen, denn 
diese halten keiner Stichprobe stand. 

Gestatten Sie mir auch ein persönliches Wort, 
Herr Abgeordneter Renoldner: Ich war über den 
Stil und die Art der Diskussion erfreut. Ich möch
te dem Vorsitzenden des Wissenschaftsausschus
ses, Herrn Abgeordneten Stippei, und den Aus
schußmitgliedern aller Fraktionen ausdrücklich 
danken, weil diese Verhandlungen in einem guten 
Geiste stattgefunden haben und einer guten poli
tischen, demokratischen und parlamentarischen 
Kultur entsprochen haben. 

Wenn ich Ihnen gut zugehört habe - und das 
habe ich tatsächlich, Herr Abgeordneter Renold
ner -, waren für Sie, um in der Sprache der Zeit 
zu reden, die "Knackpunkte" dieses Gesetzes die 
Frage der Personalkommission sowie die Frage 
der Zweidrittelmehrheit bei Abberufungen von 
akademischen Funktionären. Ansonst wären Sie 
bereit gewesen, diesem Gesetz zuzustimmen. So 
haben Sie das jedenfalls im Ausschuß gesagt. 

Ich gestehe Ihnen, daß ich sehr betroffen war 
- im Sinne der demokratischen Kultur - von 
der Art und Weise, wie Sie, Herr Abgeordneter 
Renoldner, hier dazu Stellung genommen und 
qualifiziert haben. Die Sorge, die ich in diesem 
Zusammenhang habe, ist, daß einer solchen Ge
walt der Sprache dann die Sprache der Gewalt 
folgen kann. Ich würde Sie wirklich vom Grund
sätzlichen her bitten, sorgsamer mit diesen Din
gen umzugehen. Ich glaube auch, daß Sie eine 
persönliche Verpflichtung haben - eben auf
grund jener Studienrichtung, die Sie absolviert 
haben. (Abg. Dr. Ne iss er: Renoldner wird das 
Studienfach wechseln.') Ich glaube, es ist schwer 
damit zu vereinbaren, was Sie hier an Klassifika
tionen gemacht haben. Ich sage das aber nicht 
deswegen, weil ich mich persönlich davon betrof
fen fühle - mit den Jahren in der Politik lernt 
man, einiges auszuhalten -, sondern weil Sie hier 
über Gruppen und Personen in einer Art und 
Weise geurteilt haben, die ich für problematisch 
halte. - Des Protokolls, der Dokumentation we
gen wollte ich das gesagt haben! Verzeihen Sie 
mir, daß ich Ihnen das sagen muß t e, aber das 
halte ich für dringend notwend!$ aus Gründen 
der Demokratie. (BeifaLL bei der OVP und bei Ab
geordneten der SPÖ. - Abg. Dr. Ne iss er: Re
Iloldner ändere das Swdium.') 

Ich möchte noch auf einen anderen inhaltli
chen Gesichtspunkt eingehen, der in den Kom
mentaren eine ganz große Rolle gespielt hat, 
nämlich daß dort, wo Professoren oder bestimmte 
Funktionsträger der Universitäten etwas entschei
den, anscheinend gleich das Schlechteste ange
nommen wird. Ich habe hier mitgeschrieben: Von 
"Vettern-" und "Freunderlwirtschaft", von "Fa
milienprotektion" und dergleichen mehr war die 
Rede. Ich halte das, was hier gesagt wurde, für 
problematisch, nämlich zunächst unter dem rein 
sachlichen Gesichtspunkt, daß ein Großteil der 
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Ordinarien und Extraordinarien inzwischen 
durch das Mitbestimmungssystem kreiert wurde. 
Wenn Sie sich die persönliche Geschichte der ein
zelnen Professoren ansehen, wenn Sie sich die der 
akademischen Funktionäre ansehen, werden Sie 
merken, daß sehr viele von ihnen sogenannte 
Mittelbauvertreter waren und heute Rektoren 
sind. 

Offensichtlich wird aber hier angenommen, 
daß jemand, der ein anderes Amt antritt, in seiner 
demokratischen Einstellung eine Mutation vor
nimmt: Erst ist er ein Vertreter von Mitbestim
mung gewesen - kaum ist er Dekan, Rektor oder 
Institutsvorstand, mutiert er offensichtlich zum 
"Tyrannosaurus rex", der mit ungeheurer Gewalt 
und Härte niemand anderen mitreden läßt. 

Im Namen all derer, die diese Funktionen inne
gehabt haben und die durch das Berufungsverfah
ren gegangen sind, das durch das UOG 1975 sta
tuiert wurde, möchte ich dagegen eindeutig Ver
wahrung einlegen! (Beifall bei der ÖVP.) 

Man kann doch nicht immer nur - das ist der 
zweite Punkt, der mich in diesem Zusammenhang 
mit Schmerz erfüllt - vom Mißtrauensprinzip 
den Menschen gegenüber ausgehen. Ihrer Ansicht 
nach handeln jene, die dort etwas zu verantwor
ten und zu entscheiden haben, aus" Vetternwirt
schaft", aus "Freunderlwirtschaft" heraus. 

Im Gegenteil: Ich lade Sie, Herr Abgeordneter 
Renoldner, sehr herzlich dazu ein, sich ein biß
ehen die Zusammensetzung etwa der Mittelbau
vertreter der Medizinischen Fakultät Wien anzu
sehen. Die Frage der Verwandtschaftsverhältnisse 
ist ja leicht analysierbar; bei einiger Kenntnis der 
Situation können Sie das ohne weiters nachvoll
ziehen. Im "Gotha" des Mittelbaues der Wiener 
Medizin erteile ich Ihnen gerne Nachhilfeunter
richt. 

Was Ihren Gesichtspunkt bezüglich Berufungs
verfahren anlangt und das verfehlte historische 
Beispiel, weil das ja überhaupt nicht mit der Ge
setzeslage - weder der jetzigen noch der künfti
gen - übereinstimmt. möchte ich Sie darauf ver
weisen, daß sich ohne weiteres auch hier vorlegen 
ließe, wie aus verschiedensten Interessen heraus 
Berufungsverfahren verschleppt wurden. Ich ver
weise etwa darauf, wie lange die Nachbesetzung 
der psychiatrischen Ordinarien an der Universität 
Wien, Medizinische Fakultät dauert - aber ganz 
sicher nicht aus Interesse der Ordinarien, denn 
diese sind gegenwärtig dort gar nicht vorhanden, 
sondern aus Uberlegungen des Mittelbaues strate
gischer oder taktischer Art, wer wie unterge
bracht werden will. 

Das muß auch einmaloffengelegt werden, wo
bei ich deshalb aber noch lange nicht die Art ver
urteile, wie diese Vorschläge zustande kommen, 

sondern das persönliche Verhalten hier kritisiere, 
das in diesem Zusammenhang an den Tag gelegt 
wird. 

Generalisierungen sind immer falsch, und des
wegen war das Berufungssystem nicht generell 
abzulehnen, sondern es hatte nur problematische 
Entwicklungen, die wir hier genauso miteinkalku
lieren müssen, die eine Frage der Verantwortung 
der Universitäten selbst sind. Und das funktio
niert in anderen Universitätssystemen ganz 
selbstverständlich: Es gibt ja auch Staaten, in de
nen es kein Ministerium dafür gibt, sodaß die 
Verantwortung für die Berufungen bei den Uni
versitäten selbst liegt. Ich meine, daß dies ein 
prinzipiell sehr guter Weg ist, weil diese damit 
über die wissenschaftliche Qualität selbst ent
scheiden. 

Nun noch zur Abfolge der Vorschläge und zum 
Vorwurf, diese Reform sei zu wenig weit gegan
gen, wie Frau Abgeordnete Motter hier gesagt 
hat. Ich kann mich nicht daran erinnern - Frau 
Abgeordnete Motter war damals noch Wissen
schaftssprecherin der Freiheitlichen Partei -, 
daß es etwa zu den mutigen Entwürfen, die jetzt 
wie das "grüne" Papier so qualifiziert werden, 
brüllende Zustimmung der Opposition gegeben 
hätte. Im Gegenteil: Es gab massive Ablehnung. 

Sie, Frau Abgeord~ete Motter, haben damals 
als Sprecherin der FPO anläßlich einer Budgetde
batte ein Wissenschafts-, ein Hochschulreform
programm angekündigt, das nie erschienen ist -
weder vom Liberalen Forum noch von der Frei
heitlichen Partei -, das mich aber noch heute 
sehr interessieren würde, wenngleich es zu spät 
käme. 

Ich möchte noch auf einen Punkt, der hier im
mer wieder gebracht wird, verweisen: Gleichzei
tigkeit der Studienreform und der Dienstrechtsre
form. - Ich habe als Minister nie in Aussicht ge
stellt, daß das Studienrecht und das Dienstrecht 
gleichzeitig novelliert werden könnte. Das ist von 
der Kapazität des Ministeriums her nicht möglich 
- schon das einmal -, ist aber auch von der logi
schen Abfolge her nicht möglich, denn Sie kön
nen ein Dienstrecht erst dann regeln, wenn Sie 
die Organisationsform haben, weil mit einer Or
ganisationsform ganz wichtige Entscheidungen 
getroffen werden. Es ist ein Unterschied, ob Sie 
einen Rektor haben, der diese Funktion ehren
amtlich ausübt - oder aber, ob Sie entscheiden 
müssen, daß der Rektor in einer Funktion, intern 
im Betrieb der Universität selbst tätig ist. 

Eine Studien reform ist in Aussicht genommen 
worden, aber wir haben uns entschieden, zuerst 
eine Organisationsreform zu schaffen, die die 
Voraussetzung der Verantwortung für die Stu
dien selbst beinhaltet. Ich bin interessiert daran, 
daß beide Bereiche rasch geregelt werden, habe 
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aber natürlich nachgelesen und festgestellt, daß 
die Dienstrechtsreform für das UOG 1975 im
merhin bis 1987 gedauert hat, und zwar nicht des
halb, weil die Vorgänger - egal, welcher Couleur 
- diesbezüglich säumig gewesen wären, sondern 
weil Dienstrechtsverhandlungen des gesamten öf
fentlichen Dienstes nicht nur die Aspekte der be
treuten Einrichtung zu behandeln, sondern auch 
in einem Gesamtzusammenhang zu stehen haben 
und daher komplexere Phänomene darstellen, die 
gar nicht so einfach zu steuern sind. 

Ein letzter Punkt: zur Frage der Fakultäten 
und deren Neuordnung. Was eine Neuordnung 
anlangt, ist alles offen, denn im Gesetz ist leicht 
nachzulesen, daß bezüglich Fakultäten eine Ver
ordnung, die das Ministerium vorzulegen hat, im 
Hauptausschuß beschlossen wird. 

Ich verweise jedoch darauf, daß es gewachsene 
Strukturen gibt und daß ich mich in einer Phase 
der Diskussion durchaus bemüht habe, dem 
Komplex Universität Wien zu Leibe zu rücken, 
aber die Repräsentanten dieser Universität -
egal, in welcher Funktion - sozusagen dem hi
storisch Gewachsenen durchaus dem Vorzug ge
geben und sich Aufgliederungen widersetzt ha
ben, wie sie etwa in Paris getroffen wurden, wo 
die Universitäten nach Nummern selbst vertreten 
sind. 

Es ist also den Repräsentanten lieber, in irgend
einer Form beeinanderzubleiben. - Daß es ein 
Problem gibt, steht außer Frage, aber hier stellt 
sich auch die Frage, ob man der Mitbestimmung 
folgen soll, also dem Wunsch und Willen der Uni
versitätsrepräsentanten, oder eine Struktur auf
setzen soll, die noch dazu unhistorisch ist. Es han
delt sich dabei immerhin um die zweitälteste Uni
versität im deutschen Sprachraum - rücksicht
lich der Tatsache, daß die Karlsuniversität in 
Prag, die älteste Universität im deutschen Sprach
raum, in der alten Form nicht mehr existiert, 
knapp nach Krakau. Die Universität Wien ist also 
eine sehr ehrwürdige Einrichtung. 

Der aus dem Mittelbau kommende, bei Gott 
nicht traditionsgebundene oder nostalgische Rek
tor der Universität Wien, Professor Ebenbauer, 
hat immer besonderen Wert darauf gelegt -
durchaus mit einer sehr starken Rückendeckung 
der Universitätsangehörigen -, daß die Organi
sationform in dieser Weise erhalten bleiben soll. 

Es sind also Diskussionen, und zwar in jeder 
Hinsicht, mit den Betroffenen zu führen: nicht 
nur selektiver, sondern genereller Natur. 

Persönlich glaube ich - egal, wie die Opposi
tionsparteien zu diesem Werk stehen mögen -, 
daß es sich dabei um einen ganz wichtigen Schritt 
für die Universitäten selbst handelt, daß sie ihr 
Schicksal in die Hand nehmen können - nicht 

zuletzt angesichts einer ganz wichtige Aufgabe, 
nämlich dem Dienst an der Jugend und der Wei
terentwicklung von Forschung und Lehre der 
Wissenschaften. 

Allen, die daran mitgewirkt haben, sei in dieser 
Stunde gedankt. (Beifall bei der ÖVP und bei Ab
geordneten der SPÖ.) 15.51 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Zu einer tat
sächlichen Berichtigung hat sich Herr Abgeord
neter Renoldner gemeldet. - Ich setze voraus, 
daß die geschäftsordnungsmäßigen Bestimmun
gen bekannt sind. 

/5.51 
Abgeordneter Dr. Renoldner (Grüne): Meine 

Damen und Herren! Ich erlaube mir. den Herrn 
Bundesminister in zwei Punkten tatsächlich zu 
berichtigen. Er hat zwei Vorwürfe erhoben, die 
man nicht im Raum stehen lassen kann. Der erste 
Vorwurf bezog sich auf die Aussage, seitens der 
grünen Fraktion sei hier im Ausschuß ein Kom
promiß angeboten worden, und zwar sozusagen 
um den Preis der Personalkommission und noch 
einer weiteren Angelegenheit. - Das ist völlig 
unrichtig! 

Herr Bundesminister! Es muß Ihnen bekannt 
sein, daß ich Ihnen ein Verhandlungspapier vor
gelegt habe, in dem einige Dinge enthalten waren, 
die darüber hinausgehen, insbesondere haben wir 
ausführlich das Thema "Sistierung der monkrati
sehen Einzelentscheidungen" erörtert. 

Einen zweiten Vorwurf möchte ich ebenfalls 
nicht auf mir sitzen lassen: Sie, Herr Bundesmini
ster, haben hier den Vorwurf "Gewalt der Spra
che" erhoben. Dazu, Herr Bundesminister, muß 
ich sagen: Die Gewalt der Sprache lag in bezug 
auf das UOG auf der Seite derjenigen, die den 
Dialog mit den Universitäten nicht geführt, son
dern diesen eben verweigert haben! - Danke. 
(BeifaLl bei den Grünen.) /5.52 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster 
Redner zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter 
Lukeseh. Ich erteile es ihm. 

15.52 
Abgeordneter Dr. Lukesch (ÖVP):Frau Präsi

dentin! Herr Vizekanzler! Hohes Haus! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte 
mich in erster Linie mit den Argumenten der Op
position auseinandersetzen, aber erlauben Sie mir 
bitte doch eine allgemeine Vorbemerkung zum 
U niversitäts-Organisationsgesetz 1993. 

Im England des frühen 13. Jahrhunderts - ge
nau war es 1215 - trotzten die englischen Bürger 
dem König klar definierte Grund- und Freiheits
rechte und eine Begrenzung der fürstlichen 
Macht ab: Das Dokument dazu nannte sich "Ma
gna Charta" . 
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Mit dem vorliegenden UOG 1993 - davon bin 
ich überzeugt - setzen wir für den U niversitäts
bereich einen sehr ähnlichen Schritt: Wir vertei
len die Bildungsrechte neu, und zwar verteilen 
wir sie in erster Linie an die Angehörigen der 
Universität, an die einzelnen Universitäten mit all 
ihren Angehörigen ... Wir entsprechen hiemit den 
Prinzipien, die die Osterreichische Volkspartei in 
vielen Bereichen des Gesellschaftslebens verfolgt: 
Deregulierung, Autonomisierung, Föderalisie
rung, personale Verantwortung und effizienter 
Einsatz öffentlicher Mittel. Das soll auch mit Hil
fe dieses UOG im Wissenschafts- und For
schungsbereich umgesetzt werden. 

Wir mußten allerdings - Herr Kollege Posch, 
das darf ich jetzt schon anhängen - bei der Erar
beitung dieses neuen UOG dem Vizekanzler neue 
Rechte nicht abtrotzen. Im Gegenteil: Ich bedan
ke mich bei ihm für zweieinhalb Jahre intensiv 
und sehr offen und fair geführte Diskussion, die 
es mit allen Gruppen der Universitäten und ihren 
Angehörigen gab. Es hat dabei ein Höchstmaß an 
Gesprächsbereitschaft und an Gesprächskultur 
gegeben. 

Wenn jetzt noch einige Wünsche offengeblie
ben sind, einige Gruppen nicht hundertprozentig 
ans Ziel gelangt sind, so liegt das, meine ich, in 
der Natur der Sache, auch darin, daß sich die poli
tischen Verantwortungsträger letztlich für einen 
Weg entscheiden, von dem sie selbst überzeugt 
sind, daß er der bessere Zukunftsweg für unsere 
Universitäten ist. 

Dem Herrn Kollegen Renoldner ein paar Dinge 
ins Stammbuch geschrieben: Wenn ich seine Aus
führungen gehört habe, möchte ich sagen: Ich 
glaube, daß er mit einem rhetorischen Ansatz ge
arbeitet hat, der seiner Studienrichtung, nämlich 
der Theologie, vielleicht früher einmal entspro
chen hat, nämlich mit dem Angstmachen der 
Menschen zu arbeiten: mit Angstmachen, mit 
Furcht und mit der Beschwörung der Katastro
phe, die mit dem UOG auf sie zukäme. - Dem 
ist absolut nicht so! 

Herr Kollege Renoldner! Auf den Universitä
ten herrschen ganz andere Zustände, als Sie das 
hier schildern. Es ist nicht so, daß die Universitä
ten vom Klassenkampf der Gruppen - jeder ge
gen jeden - durchdrungen wären, sondern es 
gibt sehr wohl - Gott sei Dank! - eine sehr 
weitreichende Kollegialität zwischen den einzel
nen Angehörigen und Gruppen der Universität. 
Darum heißt sie ja auch Universität: Gemein
schaft, allumfassende Gemeinschaft der Lehren
den, der Lernenden, der Studierenden. 

Es ist das ein Zerrbild, das Sie, Kollege Renold
ner, hier an die Wand gemalt habe, das mögli
cherweise Ihren Wunschvorstellungen entspricht: 
Auseinandersetzung und heftiger Kampf; aber 

mit Wissenschaft, deren Arbeit und Arbeitsbedin
gungen hat das sehr wenig zu tun. 

Ich kann Ihnen nur sagen: Zu Tode gefürchtet 
ist auch gestorben!, heißt ein bekannter Satz, aber 
ich meine, wir sollten mit Mut, mit Selbstvertrau
en - auch mit Vertrauen in die Universitätsange
hörigen - Fragen der Reform erörtern und die
sen neuen Weg eben gemeinsam beschreiten. 

Es ist das schon vom Herrn Vizekanzler ange
sprochen worden, aber ich möchte es jedenfalls 
auch hier erwähnen: Ich halte es für eine unge
heure Entgleisung, wenn Sie, Herr Kollege Re
noldner, von Professoren sprechen, die der "Vet
tern-"- und "FreunderIwirtschaft" anheimgefal
len sind beziehungsweise anheimfallen werden, 
wenn dieses neue Gesetz in Kraft tritt. - Die 
Professoren haben sich wirklich nicht verdient, so 
von Ihnen abgekanzelt zu werden. (Beifall bei der 
ÖVP und bei Abgeordneten der SPÖ.) 

Ich protestiere auch gegen Ihre Unterstellung, 
daß die außerordentlichen Universitätsprofesso
ren quasi eingekauft worden wären, daß die Zu
stimmung zu diesem UOG dadurch erreicht wor
den ist, daß man sie mit den ordentlichen Profes
soren gleichgestellt hat! In Wirklichkeit ist doch 
der Prozeß in den letzten Jahren umgekehrt ver
laufen, daß nämlich die Aufgaben, die die außer
ordentlichen Professoren übernommen haben, 
immer identischer und jetzt gleich geworden sind 
mit jenen der ordentlichen Professoren. Der Ver
fassungsdienst hat uns ganz klar gesagt: Dort, wo 
die Aufgaben gleich sind, läßt sich eine weitere 
Kategorisierung im Organisationsrecht nicht 
mehr aufrechterhalten. In diesem Sinne bin ich 
auch froh darüber, daß es gelungen ist, ein e 
Professorenkategorie zu schaffen. 

Einige Einzelheiten noch, Herr Kollege Re
noldner, und da sieht man ja auch die Strategie, 
mit der Sie arbeiten: Im Ausschuß haben Sie 
mehrere Abänderungsanträge eingebracht, dar
unter jenen, der die Abwahl der sogenannten mo
nokratischen Organe betraf, also des Dekans, des 
Rektors beziehungsweise des Institusvorstandes. 
Und da formulierten Sie folgendermaßen: Bei 
Verstoß gegen die Richtlinien sollen diese Organe 
abwählbar sein, wenn mehr als die Hälfte des Kol
legialorgans dies verlangt. 

Heute haben Sie Abänderungsvorschläge vor
gelegt, in denen dieser Verstoß gegen die Richtli
nien nicht mehr enthalten ist. - Ich sehe also: 
Ihre Abänderungsanträge ändern sich von Stunde 
zu Stunde, und ich kann das nur in Zusammen
hang bringen mit einem gewissen Maß an Popu
lismus. Sie müssen eben Signale einer bestimmten 
Gruppe gegenüber oder einem bestimmten Teil 
einer Gruppe der Universität setzen. Und da die
se gesagt haben: Um Gottes Willen! Verstoß ge
gen die Richtlinien, das würde ja bedeuten. daß 
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wir unendliche Diskussionen über Richtlinienver
stöße bekommen werden!, haben Sie ihren Abän
derungsantrag nochmals abgeändert. - Renold
ner weiß also nicht, was er will! Er setzt gewisse 
Signale. Wir gehen aber bei diesen Signalen nicht 
mit. 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Herr Abgeord
neter Lukesch! Ich muß Sie leider bitten, Ihre 
Ausführungen zu unterbrechen, weil wir einen 
Antrag auf Fristsetzung haben, dessen Debatte 
um 16 Uhr stattfinden muß. Daher bitte ich Sie, 
nach dieser Fristsetzungsdebatte mit Ihren Aus
führungen fortzusetzen. 

Abgeordneter Dr. Lukesch (fortsetzend): Ger
ne, Frau Präsidentin! - Ich bitte nur, festzuhal
ten, daß ich noch am Wort bin. - Danke./6.1)() 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Danke, Herr 
Abgeordneter. 

Kurze Debatte über Fristsetzungsantrag 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Ich unterbre
che jetzt diese Verhandlungen, und wir kommen 
zur kurzen Debatte über den Antrag der Abge
ordneten Mag. Stoisits, dem lustizausschuß zur 
Berichterstattung über die Anträge 130/A und 
197/ A betreffend Ehenamensrecht eine Frist bis 
15. Dezember 1993 zu setzen. 

Nach Schluß der Debatte wird die Abstimmung 
über den gegenständlichen Fristsetzungsantrag 
stattfinden. 

Wir gehen jetzt in die Debatte ein, und ich darf 
darauf hinweisen, daß gemäß § 57a Abs. 2 der 
Geschäftsordnung die Redezeit mit fünf Minuten 
beschränkt ist. 

Als erste zu Wort gemeldet ist Frau Abgeord
nete Haller. - Bitte. 

/6.1){J 
Abgeordnete Edith Haller (FPÖ): Meine sehr 

geehrten Damen und Herren! Hohes Haus! Ein 
Fristsetzungsantrag bezüglich zweier Anträge 
zum Namensrecht wird debattiert. Ich frage Sie: 
Ist die Familie gefährdet, wenn die Frau nicht 
mehr den gleichen Namen wie der Ehemann 
trägt? Manche sagen ja. Der gemeinsame Fami
lienname gibt den Familienmitgliedern ein ver
stärktes Gefühl der Zusammengehörigkeit. Sie 
sehen einen verstärkten Bedarf an Schutz und 
Förderung der Familien in einem direkten Zu
sammenhang mit dem bisherigen österreichischen 
Namensrecht. 

Meine Meinung dazu ist allerdings differen
ziert. Ich glaube, daß das Wesen der Familie nicht 
am gemeinsamen Namen aufzuhängen ist. Ich 
glaube auch, daß die Qualität einer aufrechten 
und intakten Familie mit diesem Namensrecht 

weder verschlechtert noch verbessert wird. Wem 
nämlich die Ehe ein Sakrament ist. den ficht ein 
staatliches Recht in dieser Hinsicht sicherlich 
nicht an. Und wer in der Ehe einen kündbaren 
Vertrag sieht, der wird auf die freie Gestaltung 
auch im Bereich des Namensrechts Wert legen. 
(Beifall bei der FPÖ.) 

Die bisherige österreichische Regelung, den 
Namen des Mannes im Regelfall zum Familienna
men zu machen, hat für mich weder eine logische 
noch eine biologische Begründung. Daß Frauen 
zusehends weniger diese Verzichtsrolle spielen 
wollen, das hat mit mangelndem Ehewillen nach 
meinem Dafürhalten nichts zu tun, und man wird 
auch den Frauen deshalb nicht bösen Willen un
terstellen können. 

Ehegatten behalten ganz selbstverständlich ih
ren Familiennamen in Griechenland, in Großbri
tannien, in Irland, in Luxemburg, in den Nieder
landen und in vielen anderen Staaten. Sogar im 
familienpolitisch doch sehr wertkonservativen 
Italien verlassen Mann und Frau das Standesamt 
mit demselben Familiennamen, mit dem sie es be
treten haben. Und niemand ist bisher auf die Idee 
gekommen, zu sagen, daß deshalb die italieni
schen Familien zerstört werden würden. 

Deshalb sage auch ich prinzipiell ja zu einem 
neuen Namensrecht, aber ich sage nein zu diesem 
Fristsetzungsantrag. Man könnte sagen, Öster
reich hat wichtigere Probleme als dieses Namens
recht. Die heutige Budgetrede ist ja dafür wirklich 
Beweis genug. Man könnte auch sagen, daß nur 
5 Prozent der Österreicher laut Umfrageergeb
nissen ein neues Namensrecht wünschen. Aber es 
werden zusehends immer mehr - und es sind 
natürlich Frauen -, die dieses neue Namensrecht 
fordern. 

Man könnte dem wieder entgegenhalten, daß 
Gesetze das Parlament passieren, und zwar ohne 
Verzögerung, die für weniger als 5 Prozent der 
Österreicher gemacht werden. Auch ich bekenne 
mich dazu, daß dieser Dauerbrenner "Namens
recht" endlich erledigt wird, und zwar noch vor 
Ende dieser Gesetzgebungsperiode, aber trotz
dem sage ich nein zu diesem Fristsetzungsantrag. 
Es liegen nämlich fünf Anträge zum Namens
recht vor. Jede Partei hat einen entsprechenden 
Antrag formuliert. Und eine Erledigung dieser 
Materie kann doch wirklich nur erfolgen, wenn 
man alle fünf Anträge in die Diskussion miteinbe
zieht. 

Meine Damen und Herren! Sollte dieser Frist
setzungsantrag heute die Zustimmung finden, 
dann werde ich mir vorbehalten, für den FPÖ
Antrag auch eine Fristsetzung zu verlangen. Und 
dann werde ich sehr neugierig sein, wie die Koali
tionsparteien dazu argumentieren werden. -
Danke. (Beifall bei der FPÖ.) 16.05 
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Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächste zu 
Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Stoisits. Ich 
erteile es ihr. 

16.05 
Abgeordnete Mag. Terezija Stoisits (Grüne): 

Dobar dan! Postovane dame i gospodo! Sehr ge
ehrte Frau Präsidentin! Hochgeschätzte Frau 
Kollegin Haller! Es tut mir wirklich sehr leid, 
aber es ist ein Mißverständnis, zu glauben, daß 
wir diesen Fristsetzungsantrag nur eingebracht 
haben für die beiden Anträge, die unter den Na
men Hlavac und Stoisits laufen. Gemeint wäre 
auch Ihr Antrag gewesen, genauso wie der Antrag 
von Herrn Kollegen Mag. Barmüller gemeint ge
wesen wäre, der ja auch einen eingebracht hat. Es 
tut mir wirklich leid, aber vielleicht lassen Sie sich 
im Zuge der Debatte noch umstimmen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wor
um geht es? Die unendliche Geschichte des Ehe
namensrechts - von vielen so bezeichnet - soll 
ein Ende finden. Es geht, wie ich meine, um eine 
Nebensächlichkeit der österreichischen Innenpo
litik, denn der Kampf um ein neues Namensrecht 
ist auch kein Hauptanliegen grüner Frauenpoli
tik. Aber Nebensächlichkeiten sind es oft. die das 
Klima der Zusammenarbeit, das Klima des Zu
sammenlebens, auch das Klima des Zusammenle
bens von Männern und Frauen und von Eheleu
ten ausmachen, und nicht die Hauptpunkte. 

Meine Damen und Herren! Darum sollten Sie 
sich bewußt sein, was mit Anträgen zum Namens
recht in diesem Haus passiert ist. In der Regie
rungserklärung, die jetzt schon knapp drei Jahre 
zurückliegt, hat dieses nebensächliche Thema Er
wähnung gefunden: "Das Namensrecht ist im Sin
ne der Gleichstellung von Mann und Frau in der 
Ehe weiterzuentwickeln." - Das war vor drei 
Jahren, passiert ist seither diesbezüglich nichts 
hier im Hohen Haus! Insgesamt gibt es diese An
träge von Grün, Rot, Schwarz, Blau und vom Li
beralen Forum - die Farbe ist mir noch unbe
kannt -, die alle auf eine Neuregelung des Ehe
namensrechts abzielen - eine Diskussion hat es 
bisher nicht gegeben. 

Ganz im Gegenteil! Es wurde eine Bürgerin
itiative hier im Hohen Haus eingebracht und dem 
Präsidenten übergeben. Sie wurde im Petitions
ausschuß behandelt und dem Justizausschuß zu
gewiesen. Und es wurde eine zweite Bürgerinitia
tive zu diesem Thema eingebracht, die ebenfalls 
im Petitionsausschuß behandelt und auch dem 
Justizausschuß zugewiesen wurde, mit dem Hin
weis, die Erstunterzeichnerinnen dieser Bürgerin
itiative im Justizausschuß zu hören. Also nicht 
nur politische Parteien und ihre Vertreter und 
Vertreterinnen kümmern sich darum, sondern 
auch Bürger und Bürgerinnen sind aktiv gewor
den. (Beifall bei den Grünen.) Aber das alles hat 
den Justizausschuß nicht gekümmert. Das ist 

nicht Gegenstand der Diskussion, haben wir ge
hört. 

Genausowenig wurde es Gegenstand der Dis
kussion, als Präsident Fischer im Jahre 1992 -
das ist jetzt ein Jahr her - in seiner Vorschau auf 
das Herbstprogramm für die Arbeit des Jah
res 1992 via "APA" den Österreicherinnen und 
Österreichern mitgeteilt hat, daß er einen Vor
stoß in Sachen Namensrecht unternehmen werde. 
Diesen Vorstoß und all das, was versprochen wur
de von Kanzler Vranitzky in seiner Regierungser
klärung, ist man bis heute schuldig geblieben. 

Meine Damen und Herren! Wann, glauben Sie, 
soll denn das endlich passieren? Es wäre die lo
gischste und einfachste Gesetzesbestimmung, die 
wir in dieser Legislaturperiode über die Bühne 
bringen könnten. Und sie würde absolut keine 
Kosten verursachen. 

Niemand wird zu etwas gezwungen. Ganz im 
Gegenteil! Es gibt eine Erweiterung der Möglich
keiten im Sinne von mehr Wahlfreiheit, im Sinne 
einer selbständigen Entscheidung ohne Konse
quenzen, ja mit einem Vorteil, der Sie, meine Da
men und Herren, da wir gerade heute, am Tage 
der Budgetrede, darüber diskutieren, ganz beson
ders überzeugen müßte. Es wäre dies eine Rege
lung, die überhaupt keine Kosten verursacht, 
denn wenn es zu einer Verehelichung kommt und 
beide Eheleute ihren Geburtsnamen behalten 
können, hat das zur Folge, daß nicht einmal ein 
einziges Dokument geändert werden müßte. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! lie
fern Sie mir bitte ein einziges Argument, das da
gegen spricht, daß es - wie der Bundeskanzler in 
seiner Regierungserklärung schon gesagt hat -
zu einer Weiterentwicklung der Gleichstellung 
von Mann und Frau im Namensrecht kommt! 
Wenn Sie ein Argument haben, haben Sie heute 
in dieser Fristsetzungsdebatte die Möglichkeit, 
uns zu sagen - mit "uns" meine ich alle betroffe
nen Männer und Frauen, die diese Gleichstellung 
wollen -, warum das nicht gehen soll, zumal Sie 
doch selbst alle diesbezügliche Anträge hier im 
Nationalrat eingebracht haben. 

Die Grünen waren zwar die ersten, die einen 
solchen Antrag eingebracht haben - das war 
schon im Jahre 1991; aber da bin ich nicht klein
lich, wenn es um ein paar Monate geht -, das 
Wesentliche jedoch ist, die Argumente zu hören, 
warum ja für ein neues Namensrecht, aber nein 
bei der parlamentarischen Aktivität. (Beifall bei 
den Grünen.) /6.12 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster 
und vorläufig letzter zu Wort gemeldet ist hiezu 
Herr Abgeordneter Mag. Barmüller. Ich erteile es 
ihm. 
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16.1 ::. 
Abgeordneter Mag. Barmüller (Liberales Fo

rum): Frau Präsidentin! Meine Damen und Her
ren! Auch das Liberale Forum hat bereits vor 
dem Sommer einmal mit einem Fristsetzungsan
trag angeregt, diese Materie doch im lustizaus
schuß weiterzubehandeln. Das ist damals abge
lehnt worden. Heute sind wir im Grunde genom
men inhaltlich keinen Schritt weitergekommen. 
Nichtsdestoweniger glauben wir - jetzt rein be
schränkt auf den formalen Aspekt, denn ich will 
hier nicht auf den Inhalt der einzelnen Anträge 
eingehen -, daß es nicht sinnvoll ist, Anträge 
ohne eine inhaltliche Auseinandersetzung hier im 
Hause liegenzulassen und nicht zu diskutieren. 

Das Liberale Forum stimmt daher diesem 
Fristsetzungsantrag auch zu. Wir halten es für 
sinnvoll, daß die Diskussion über das Namens
recht wiederaufgenommen wird. 

Das von Frau Abgeordneter Haller zu Recht 
angeschnittene Argument, daß nur zwei Anträge 
in diesem Fristsetzungsantrag erwähnt sind, hat 
Frau Abgeordnete Stoisits vom Rednerpult aus 
schon klargestellt. Uns ist auch die Sache an sich 
wichtig, und da vertraue ich ganz auf den Abge
ordneten Graff als Vorsitzendem des lustizaus
schusses, daß er, wenn diese Materie im lustizaus
schuß diskutiert wird, nicht nur diese beiden An
träge diskutieren lassen würde, sondern selbstver
ständlich alle fünf Anträge, die hierzu vorliegen. 
(Abg. Dr. G ra f f: Das wird so sein! Keine Wenn
Sätze!) Genau so habe ich es auch gesagt. Herr 
Abgeordneter Graff hat mit zugehört. Da sehen 
Sie, wie konstruktiv im lustizausschuß in diesem 
Hause grundsätzlich gearbeitet wird. 

Ich möchte aber auf einen anderen Bereich ein
gehen, meine Damen und Herren, der hier unmit
telbar dazugehört, und der betrifft Frau Abgeord
nete Traxler, die sich ebenfalls zu diesem Fristset
zungsantrag zu Wort melden wollte. Das ist nicht 
möglich, denn trotz der GOG-Reform - das ist 
auch mir nicht aufgefallen - hat man den § 57a 
so ausformuliert, daß grundsätzlich nur jeder 
Klub einen Redner oder eine Rednerin nominie
ren kann. Ich halte es nicht für sinnvoll. daß man 
jetzt einzelne Abgeordnete, die keinem Klub an
gehören, im Grunde genommen von dieser Dis
kussion inhaltlich völlig ausschließt, weil sie kein 
Recht haben, hierzu zu reden. 

Ich meine - und das ist jetzt ein Angebot, Frau 
Abgeordnete Traxler, das ich Ihnen mache -, 
daß man das ändern sollte, und zwar ungeachtet 
der Beschlußfassung des GOG, die wir gehabt ha
ben. Sollten Sie sich, Frau Abgeordneten Traxler, 
dazu durchringen, einen Antrag zu stellen, dann 
können Sie jedenfalls mit meiner Unterstützung 
rechnen und - dessen bin ich mir sicher - auch 
mit jener des Liberalen Forums, denn das Rede-

recht ist wohl das grundsätzlichste Recht, und das 
sollte, unabhängig von den Klubs, jeder einzelne 
Abgeordnete in diesem Hause haben. - Danke 
schön. (Beifall beim Liberalen Forum. bei den 
Grünen sowie Beifall der Abg. Gabrielle Tra_rler.) 
16.14 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Zu Wort ist 
niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist daher 
geschlossen. 

Wir kommen jetzt zur Ab s tim m u n g über 
den Antrag, dem lustizausschuß zur Berichter
stattung über die Anträge 130/ A und 1971 A eine 
Frist bis 15. Dezember 1993 zu setzen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Fristsetzungsantrag ihre Zustimmung geben wol
len, um ein Zeichen. - Das ist die M i n der -
h e i t und daher a b gel e h n t. 

Fortsetzung der Tagesordnung 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Ich nehme 
jetzt die Verhandlungen über die Punkte 2 bis 5, 
UOG 1993 und andere Vorlagen, wieder auf und 
ersuche Herrn Abgeordneten Lukesch, in seiner 
Wortmeldung fortzufahren. - Bitte. 

16.15 .. 
Abgeordneter Dr. Lukesch (OVP): Frau Präsi-

dentin! Hohes Haus! Ich bin Frau Kollegin Mot
ter noch eine Antwort schuldig, die - ich meine, 
eher aus oppositionellen Gründen heraus - die
sem UOG die Zustimmung verweigert, obwohl 
der Geist des Liberalismus, der Geist der Autono
misierung diesem Gesetz sicherlich nicht abzu
sprechen ist. 

Aber jetzt komme ich zu ein paar kleinen 
Punkten: Wenn Sie hier Minderheitenschutz ein
fordern, dann steht das in einem eigenartigen 
Kontrast zu Ihrer Enttäuschung, daß wir die In
stitute nicht gewaltsam zusammengelegt und be
stimmte Mindestgrößen per Gesetz vorgeschrie
ben haben. Frau Kollegin Motter! Ich nehme an, 
Sie kennen die Zustände an den Universitäten. 
Dort gibt es eben Spezialisierung und Ausdiffe
renzierung. Ich verhehle meine Präferenz nicht, 
daß ich auch eher für größere, zusammenarbei
tende Einheiten bin, die ressourcensparend sind 
und auch organisatorisch und demokratiepoli
tisch günstiger wären. Im UOG 1993 haben wir 
deshalb entsprechende Anreize dafür gesetzt, daß 
die Institute dort, wo es notwendig ist, freiwillig 
oder per Satzung, eben mitbestimmt von der U ni
versität und nicht per Dekret des Ministers, sol
che größeren Einheiten bilden. 

Wenn Sie den Vorsitzenden der Professorenku
rie der Universität Innsbruck und dessen Genug
tuung über diesen Gesetzentwurf zitieren, so darf 
ich Ihnen schon zweierlei sagen. Erstens: Sie dür
fen sein Zitat nicht aus dem Zusammenhang rei-

133. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 67 von 145

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVIII. GP - 133. Sitzung - 20. Oktober 1993 15411 

Dr. Lukesch 

ßen! Und zweitens: Bitte nehmen Sie zur Kennt
nis, daß ein wesentlicher Teil der Universität tat
sächlich aus Professoren besteht! Es ist heute 
nicht so, daß die Universität in ihrer Funktionali
tät nur noch von den Assistenten oder von den 
Studenten getragen wird. Bitte, in aller Beschei
denheit: Auch den Professoren kommt hier eine 
gewisse Rolle zu, elie wir ihnen nicht absprechen 
wollen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
ist schon hervorgehoben worden: Die tragenden 
Gedanken dieser Reform sind Autonomie, aber 
auch eine moderne Managementkultur, die Lei
stungsbewertung und Effizienzkontrolle sowie 
die Einbindung der Universität in ihr regionales 
Umfeld beziehungsweise in die gesellschaftliche 
Verantwortung. 

Ich möchte mich insbesondere mit elen Sorgen 
der Hochschullehrer, soweit sie eben vom "Mit
telbau" vorgetragen worden sind - Mittelbau un
ter Anführungszeichen, weil ich auch der Mei
nung bin, daß das ganz wesentliche Mitarbeiter 
im Lehr- und Forschungsbetrieb sind -, ausein
anelersetzen. 

Ihren Ressentiments gegen das UOG 1993, 
dem Sie Demokratieabbau vorwerfen, stehen 
meiner Auffassung nach ganz klare Ziele dieses 
UOG 1993 gegenüber, denn in diesem 
UOG 1993 stärken wir durchgehend die demo
kratischen Mitbestimmungsrechte, und zwar da
durch, daß wir der Universität weitestgehende 
Autonomie in ganz zentralen Fragen überlassen: 
in den zentralen Fragen des Satzungsrechtes, in 
den zentralen Fragen der Berufungen, also der 
Selbstergänzung der Wissenschafter im Bereich 
der Professoren und der Dozenten. 

Das Beispiel, das Herr Kollege Renoldner uns 
mit einem Berufungsvorgang aus dem 
15. Jahrhundert vor Augen geführt hat, hinkt 
ganz gewaltig, denn er hat vergessen, daß der Kai
ser die Universität aufgefordert hat 
14 Studenten; na ja, das war halt ein anderer Be
trieb -, ihm einen Vorschlag zu machen. Auch in 
jenen Zeiten ist die Autonomie der Universität 
nicht ohne einen kaiserlichen Entschluß beim Be
rufungsvorgang wahrgenommen worden. 

Wir geben Autonomie im Rahmen des Perso
nalwesens und im Rahmen der Budgetfragen, die 
nun von der Universität als Ganzes selbst ent
schieden werden können. Anders, als es früher 
war und derzeit eben leider noch ist, wird über 
den Kollegialentscheidungen der Universität 
nicht mehr das Damoklesschwert des ministeriel
len Genehmigungsvorbehaltes in allen EinzeIfra
gen schweben, sondern die Universitäten werden 
- jede für sich - berechtigt sein, ihre Angele
genheiten in den genannten Bereichen selbstän
dig zu erfüllen. 

Strukturell bedeutet dies gegenüber früher -
und das mögen die Demonstranten doch einmal 
überlegen - ein Mehr an Demokratie, ein Mehr 
an Selbstverantwortung. Das heißt, Demokratie 
braucht Autonomie, und diese bieten wir den 
Universitäten mit diesem UOG 1993 an. 

Ich bin sicher, daß gerade die an den Universi
täten so zahlreich vorhandenen kreativen Kräfte 
diese Autonomie nutzen werden, können sie doch 
letztlich mit dieser Freiheit den Aufgaben von 
Wissenschaft und Forschung besser dienen, als sie 
dies unter den alten Rahmenbedingungen konn
ten. 

Man darf auch nicht vergessen daß die Sat
zungsautonomie Wettbewerb zwischen den Uni
versitäten ermöglicht, nämlich Wettbewerb, wer 
die besseren Lösungen findet. Es wird sich plötz
lich herausstellen, daß der einen Universität zur 
Lösung des Problems X die eine Lösung eingefal
len ist, einer anderen eine andere Lösung. Letzt
lich wird die bessere Lösung ermöglicht werden, 
im Wettbewerb werden sich schließlich die besse
ren Lösungen durchsetzen. 

Zweitens: Demokratie - und da bin ich mit 
jenen, die sich durch diesen Reformentwurf bela
stet fühlen, durchaus einig - braucht auch klare 
Verantwortung und Kontrolle. Die Diskussion 
entzündet sich insbesondere an den Begriffen 
"strategische" versus - unter Anführungszei
chen - "monokratische Organe", und die Be
fürchtung ist, daß ein sogenannter Monokrat, sei 
es der Rektor, sei es der Dekan, sei es der Insti
tutsvorstand, eigene Wege gehen kann, ohne 
durch die Betroffenen ausreichend kontrolliert 
werden zu können. 

Diesbezüglich muß aber schon zweierlei beach
tet werden: 

Erstens: Es sind das unsere Monokraten, also 
unsere Entscheidungsbefugten, denen wir in ei
nem demokratisch ausgebauten Akt der Wahl das 
Vertrauen ausgesprochen haben, die wir dazu le
gitimiert haben, solche Entscheidungen zu tref
fen. Die Wahl eines Rektors, eines Dekans und so 
weiter wird also in Zukunft eine ausgesprochen 
wichtige Sache sein. Es wird nicht mehr darum 
gehen nur - und das mit allem Respekt - ,einen 
Repräsentanten der Universität zu bestimmen, 
sondern es wird darum gehen. einen echten Ver
antwortlichen und Verantwortungsträger zu wäh
len. 

Ich meine, diese Wahlentscheidungen werden 
daher auch sehr sorgfältig getroffen werden und 
werden ein wesentlich höheres Maß an persönli
cher/personaler Verantwortung mit sich bringen 
und damit auch die Qualität der laufenden Ent
scheidungen verbessern. 
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Zweitens: Kontrolle kann letztlich nur dann 
sinnvoll und möglich sein, wenn Zielvorgaben 
vorhanden sind, wenn klar ist, wohin der eigentli
che Weg geht und ob dieser Weg auch tatsächlich 
eingehalten worden ist. Und das ist nur möglich, 
wenn man weiß, was kontrolliert werden soll. Es 
ist nunmehr das durchgehende Recht der Kollegi
alorgane, generelle Richtlinien für die Einzelent
scheidungen vorzugeben, denen dann der Dekan, 
der Rektor und der Institutsvorstand entsprechen 
müssen. 

Im neuen UOG werden die Personalkommis
sionen nicht mehr genannt, sie sind nicht mehr 
vorgesehen, und daran entzündet sich ein sehr 
großer Teil des Unmutes. An die Stelle der Perso
nalkommission treten aber ein Höchstmaß an 
glasklarer Transparenz, ein Höchstmaß an Be
gründungspflicht aller in allen Personalfragen 
und erweiterte Mitwirkungsrechte. 

Bitte, es sollte zur Kenntnis genommen wer
den, daß die Institutskonferenz bislang keinerlei 
Mitwirkungsrecht bei PersonaleinsteIlungen etwa 
von Assistenten oder bei Verlängerungsanträgen 
von Assistenten hatte. Dieses Recht kam aus
schließlich dem Institutsvorstand zu. Jetzt haben 
wir die Institutskonferenz, den Institutsvorstand 
den Dekan und den Rektor mit einem entspre~ 
chenden Rechtfertigungsdruck für diese Perso
nalentscheidungen verantwortlich gemacht. 

Demokratie, so meine ich, braucht aber auch 
mehr Effizienz und braucht die Bereitschaft, sich 
dem Urteil seiner Konsumenten und letztlich 
auch dem Urteil des Steuerbürgers zu stellen, und 
dazu dienen die Einrichtungen des neuen Stu
diendekans, der Beiräte. Da zähle ich insbesonde
re auf das Wissen der Absolventen, zähle ich auf 
deren Mitwirkung bei der künftigen Gestaltung 
der Universitätsstrukturen beziehungsweise der 
Studienpläne, zähle ich schließlich auf das Uni
versitätenkuratorium, das ja für großangelegte 
Evaluierungen zuständig sein wird. 

Bei allem Respekt vor den unterschiedlichen 
Interessenlagen der Universitätsangehörigen wird 
dieses neue Rahmengesetz - ich möchte es wirk
lieh so nennen und das den Freiheitlichen ins 
Stammbuch schreiben - wieder mehr das Ge
meinsame der Universität, die ja eine eigenständi
ge gesellschaftliche Einrichtung ist, stärken. 

Als Angehöriger einer österreichischen Univer
sität, der alle Stufen der universitären Leiter 
durchlaufen hat und schon sehr, sehr viele Funk
tionen in diesem Bereich wahrnehmen durfte, bin 
ich völlig überzeugt davon, daß dieses wichtige 
Vorhaben des Koalitionsabkommens eine Verbes
serung der österreichischen Wissenschaft und 
Forschung realisieren wird, daß es sich auswirken 
wird zugunsten der studierenden Jugend und zur 

gedeihlichen Weiterentwicklung unserer Univer
sitäten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Charakteristisch für die Arbeit und Erarbeitung 
des Universitäts-Organisationsgesetzes 1993 wa
ren die zahlreichen Diskussionen um dieses Ge
setz, aber auch die intensive Mitarbeit des Unter
ausschusses und des Wissenschaftsausschusses bei 
der Formulierung der verschiedensten Gesetzes
passagen. Daß dabei auch redaktionelle Fehler 
auftreten können, sollte bei dieser komplexen 
Materie entschuldigt werden. Ich bringe daher ei
nen Abänderungsantrag ein. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Brünner. Dr. Stippel. Dr. 
Lukesch und Kollegen zur Regierungsvorlage 
(i 125 der Beilagen) betreffend ein Bundesgesetz 
über die Organisation der Universitäten 
(UOG 1993) in der Fassung des Ausschußberich
tes (1261 der Beilagen) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung be
schließen: 

Bundesgesetz über die Organisation der Univer
sitäten (U OG 1993) 

Der Nationalrat hat in zweiter Lesung beschlos
sen: 

l. Der § 20 Abs. 2 Z. 2 zweiter Satz lautet: ,.Für 
Institute. deren Institutskonferenz weniger als zehn 
Mitglieder umfaßt, hat diese Ausschreibungen der 
Dekan auf Vorschlag des Institutsvorstandes und 
/lach Anhörung der Institutskonferenz durchzufüh
ren." 

2. Der § 43 Abs. I zweiter Satz lautet: "Bei der 
Wahl des Studiendekans führen die Vertreter der 
Gruppe der Universitätsassistenten und der wissen
schaftlichen Mitarbeiter im Forschungs- und Lehr
betrieb emd die Vertreter der Gruppe der Studie
renden jeweils zwei Stimmen . .. 

3. 1m § ../9 Abs. 1 erhalten die Z. 12 bis 14 die 
Bezeichnung 11 bis 13. 

4. Der § 63 Abs. I erster Satz lautet: "Den Ulli
versitälskliniken und Klinischen Instituten sowie 
deren allfälligen Umergliederungen obliegen glei
chermaßen die gemäß § 61 Abs. 2 zugeordneten 
Aufgaben im Rahmen der Krankenanstalt sowie im 
Sinne des § 44 auf ihnen anvertrauten Gebieten 
der medizinischen Wissenschaft die Erfüllung aller 
mit der Vorbereitung und Du.rchführung der wis
senschaftlichen Forschung und Lehre zusammen
hängenden Aufgaben; weiters obliegt ihnen die mit 
der Erfüllung ihrer wissenschaftlichen Aufgaben 
zusammenhängende Verwalwngslätigkeit. soweit 
sie nicht anderen Einrichtungen der Universität an
vertraut sind." 

5. Der § 68 Abs. 1 letzter Satz lautet: "Soweit 
der Fachbereich au.ch organisatorische Aufgaben 
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der Krankenanstalt zu besorgen hat. ist dies gemäß 
§ 61 Abs. 2 zu bestimmen." 

6. Der § 71 Abs. 1 dritter Satz lautet: .. Der Rek
tor der Veterinärmedizin ischen Universität gehört 
der Klinikerkommi~sion mit beratender Stimme 
an." 

7. Der § 75 Abs. 5 lautet: .. (5) Das PersonaL der 
Dienstleismngseinrichtungen wird vom Rektor auf 
Vorschlag des jeweiligen Leiters eingestellt." 

8. Der § 80 Abs. 2 entfällt. Die Abs. 3 bis 5 er
halten die Bezeichnung 2 bis 4. Irn § 80 Abs. 3 
(neu) erster und zweiter Satz wird jeweils der Aus
druck .. Abs. 3 Z. 2" ersetzt durch den Ausdruck 
.. Abs. 2 Z. 2 ". 

9. Der § 88 Abs. 4 lautet: .. (4) Bis zur Erfassung 
von Durchführungsverordnungen im Sinne des 
Art. V § 1 Abs. 3 des Konkordates zwischen dem 
Heiligen Stuhl und der Republik Österreich. 
BGBI. II Nr. 2/1934. haben die Mitglieder der Kol
legialorgane der Katholisch- Theologischen Fakul
täten allS dem Kreis der Universitätsprofessoren 
sowie die Mitglieder aus dem Kreis der Universi
tätsassislenten und der wissenschaftlichen Mitar
beiter im Forschungs- und Lehrbetrieb. soweit sie 
die Lehrbefugnis als Universitätsdozent besitzen. 
das Recht und die Pflicht, einen Beschluß. der den 
im Are. V des Konkordates genannten kirchlichen 
Bestimmungen nach ihrer Auffassung wider
spricht, durch Mehrheitsbeschluß aufzuheben . .. 

Soweit der vorzutragende Abänderungsantrag. 

Meine Damen und Herren! Wir stehen vor ei
nem organisatorischen Neubeginn unserer Uni
versitäten - quod deus bene vertat. - Ich danke 
für Ihre Aufmerksamkeit. (BeifaLL bei der ÖVP.) 
16.30 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Der soeben 
eingebrachte Abänderungsantrag ist ausreichend 
unterstützt und steht daher mit in Verhandlung. 

Als nächste zu Wort gemeldet ist Frau Abge
ordnete Praxmarer. Ich erteile es ihr. 

Udl .. 
Abgeordnete Mag. Karin Praxmarer (FPO): 

Sehr geehrter Herr Minister! Meine Damen und 
Herren! Reform und Veränderung waren jene 
Schlagworte, die in letzter Zeit und in den letzten 
Jahren die Wissenschafts- und Bildungspolitik 
wesentlich geprägt haben. Sicher sind das für je
den Bildungspolitiker sehr erstrebenswerte Ziele. 
Gründe für eine Erneuerung oder für eine Trend
wende gibt es genug! 

Momentan geht an den Universitäten im Alltag 
überhaupt nichts mehr weiter. Weder in finan
zieller noch in personeller oder räumlicher Hin
sicht ist das derzeitige System in der Lage, Erfor
dernisse eines leistungsorientierten Universitäts
betriebes tatsächlich zu garantieren. Zentralis-

mus, Bürokratismus und parteipolitische Inter
ventionitis haben dazu wesentlich beigetragen, 
auch wenn das Herr Kollege Lukesch weit von 
sich weist und sagt, die ÖVP wisse überhaupt 
nichts davon, auf den Universitäten werde über
haupt nichts geschoben, werde überhaupt nichts 
partei politisch geregelt. - Das ist wirklich zum 
Lachen. (Abg. Dr. L II k e s c h: Ihre Beiträge wa
ren zum Lachen!) 

Sehr lange Zeit hat Herr Bundesminister Busek 
den Eindruck vermittelt, daß ihm die Reform der 
Universitäten ein echtes Anliegen ist. Er hat zum 
Beispiel die Autonomie für die Universitäten, 
steigende Investitionen in die Forschung und eine 
echte Studienreform versprochen. Geblieben ist, 
jetzt wo das UOG vorliegt, reichlich wenig! 

Wenn auch diese drei Jahre eine Vorberei
tungszeit waren, wie uns das der Herr Minister 
hier erklärt hat, so bin ich trotzdem der Meinung, 
daß diese drei Jahre reine Ankündigungspolitik 
waren, denn es ist nichts weitergegangen. Wie 
könnten Sie sonst erklären, daß bei 90 Paragra
phen im letzten Unterausschuß des Wissen
schaftsausschusses gleich 60 Novellierungen er
folgt sind? Und jetzt ist Kollege Lukesch dage
standen und hat einen weiteren endlos langen Ab
änderungsantrag vorgetragen. 

Meine Damen und Herren! Wenn diese drei 
Jahre tatsächlich zur Vorbereitung, zur konse
quenten und durchdachten Vorbereitung genützt 
worden wären, dann wäre dieses Gesetz sicherlich 
ein besseres geworden. (Beifall bei der FPÖ.) 

Wir glauben, daß nicht nur die interessierte Öf
fentlichkeit mit dieser Vorgangsweise hingehalten 
wurde, sondern auch die meisten universitären 
Interessensgruppen und zuletzt der Wissen
schaftsausschuß des Parlaments. 

Wir erinnern uns alle noch an die verschiede
nen Vorlagen und Papiere in grün, orange und 
weiß. Mir fehlt nur noch die Farbe Rot für die 
Schamesröte, die eigentlich diesem Resultat, die
sem kleinen Reförmchen, zustehen würde. 

Nach dieser Unzahl von Entwürfen und dem 
langen Warten auf eine diskussionswürdige Re
gierungsvorlage wurden endlich vier U nteraus
schüsse einberufen. Es gab ein Expertenhearing, 
doch leider sind aus diesem Hearing keinerlei zu
kunftsorientierte Rückschlüsse gezogen worden! 
Meiner Meinung nach ist dieses UOG wahrlich 
kein Meisterwerk, nicht einmal ein Gesellenstück, 
denn all diese Änderungen, diese Novellierungen 
haben ja letzten Endes keine Verbesserungen ge
bracht. Glücklich ist mit diesem Gesetz wirklich 
niemand. 

Ich glaube, allein diese 60 Abänderungen und 
der jetzt von Kollegen Lukesch vorgetragene Ab-
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änderungsantrag müßten Grund genug sein, die
ses UOG noch einmal zurückzunehmen, noch 
einmal neu zu diskutieren, zu einer neuerlichen 
Begutachtung vorzulegen, noch einmal Experten 
beizuziehen, um die immense Unzufriedenheit -
man hat es ja an den Demonstrationen und in 
vielen Pressemeldungen gesehen - beseitigen zu 
können. 

Alles ist unüberschaubarer und komplizierter 
geworden! Die Intention, ein Gleichgewicht der 
universitären Gruppen bei der Mitbestimmung 
herbeizuführen, hat ein Gleichgewicht des 
Schreckens hervorgerufen, das aus Bürokratie, 
Scheindemokratie und Zentralismus besteht, ge
paart mit vielen Leerläufen, mit Mehrkosten und 
mit Frustration sehr vieler davon Betroffener. 

Dies wird zum Exodus verschiedener Wissen
schaftler führen, die an die Universität gekom
men sind, um zu forschen und zu lehren, und 
nicht, damit sie als personifizierte Wahlmänner, 
als Abstimmungsmaschine oder als permanente 
Kommissionsmitglieder tätig werden. All jene 
werden uns den Rücken kehren! Bleiben werden 
jene, die davon überzeugt sind, daß filr eine wis
senschaftliche Karriere parteiische Sitzungsteil
nahme mehr wert ist als die eigene Leistung in 
Forschung und Lehre. Das wird eine Negativaus
lese mit sich bringen. 

Trotz dieser Unzahl von Ausschüssen und Un
terausschüssen und trotz dieser Novellierungsex
zesse ist es sehr wenig zu grundsätzlichen Verän
derungen gekommen. Zum Beispiel im Bereich 
der Autonomie kommt es zu einer fundamenta
len Einschränkung in § 18 - reiner Bürokratis
mus, etwa § 6, die mangelnde Haushaltsautono
mie in § 17, keine ausreichende Leistungsevaluie
rung in § 18, eine überproportionale Mitwirkung 
unqualifizierter Universitätsangehöriger an Habi
litations- und Berufungsverfahren, wie das zum 
Beispiel § 23 und § 28 vorsehen, oder die unde
mokratische Machtkonzentration beim Arbeits
kreis für Gleichbehandlung, all das ist bestehen 
geblieben, ja die Probleme haben sich noch ver
dichtet. 

Demgegenüber sind aber die Mängel, die das 
UOG 1975 mit sich gebracht hat, nicht beseitigt 
worden. Von den propagierten Zielen dieses Ge
setzes, nämlich Schaffung einer aufgabenadäqua
ten Organisationsstruktur für die Universitäten, 
geringere Regelungsdichte, Stärkung der Univer
sitätsautonomie durch Verlagerung wesentlicher 
Entscheidungskompetenzen an die Universitäten, 
ist jedenfalls nichts übriggeblieben. 

Somit sind die Kosten für dieses UOG insge
samt auf 368 Millionen Schilling gestiegen. So viel 
Geld für eine Scheinreform, wobei man ur
sprünglich das Ziel hatte, eine Reduktion der Ko
sten herbeizuführen, bürokratische Hemmnisse 

und Leerläufe zu beseitigen und Einsparungen zu 
erbringen. 

Das Gesetz und diese hier gebotenen Novellie
rungen sind nicht dazu angetan, daß die Freiheit
liche Parei dem ihre Zustimmung gibt. Vermehrt 
wurden lediglich die Positionen. Man schafft eine 
scheinbar gestärkte Rektorsposition, sogar mit 
der Möglichkeit, einen Vizedirektor zu bestellen, 
und gleichzeitig - meine Damen und Herren, das 
muß man sich wirklich auf der Zunge zergehen 
lassen - behält man die Position des Universi
tätsdirektors bei, und zwar bei vollen Bezügen, 
bei vollen Kompetenzen! Eine typisch österrei
chische Lösung. Man schafft neue Positionen, 
neue Einflußsphären, ohne alte zu reduzieren 
oder gar zu beseitigen. Diese Tatsachen geben 
hinter vorgehaltener Hand sogar die Experten 
und auch die Abgeordneten der großen Koalition 
zu. 

Herr Kollege Brünner, Herr Kollege Lukesch 
und Herr Kollege See!! Ich frage Sie: Trauen Sie 
sich überhaupt noch an die Universität? Trauen 
Sie sich überhaupt noch in die Kuriensitzungen 
und in die Fakultätssitzungen? Haben Sie nicht 
Angst (Abg. Kam pi chi e r: Im Gegensatz zu 
Ihnen nicht!), daß Sie dort beschimpft werden? 
Denn gerade dort herrscht ja immense Unzufrie
denheit. 

Ich glaube auch, daß die einzigen tatsächlichen 
Gewinner dieses gesamten UOG die Hausmeister 
und die Putzfrauen sind, dann diese stellen bei 
der Rektorswahl immerhin ein Viertel der Stim
mungsberechtigten. (Abg. Sc h war zen b e r -
ger.' Keine Diskriminierung der einfachen Leute.') 
Das ist ein Geschenk an die roten und schwarzen 
Personalvertreter, und ich glaube, meine Damen 
und Herren, daß das falsch verstandene Universi
tätsdemokratie ist. (Beifall bei der FPÖ.) 

Diese UOG-Reform hätte auch die Möglichkeit 
geboten, weil man ja genug Zeit dazu gehabt hät
te, elen gesamten Fachhochschulsektor gemein
sam mit dem universitären Sektor auf eine ganz 
neue, fundierte sachliche, organisatorische und fi
nanzielle Grundlage zu stellen. Dabei hätte man 
auch noch ein Einsparungspotential gehabt. 

Aber was macht der Herr Minister? - Der 
Herr Bundesminister legt ein Fachhochschul-Stu
diengesetz vor, das von allen bildungspolitischen 
Experten als untauglicher und verfehlter Versuch 
qualifiziert wird. - Ein bildungspolitischer Sün
denfall, eier jetzt, ein halbes Jahr später, wieder
holt wird, nämlich mit diesem UOG, das unaus
gereift ist, das mehr an Gruppenegoismen elenn je 
schafft. 

Ich bin davon überzeugt, dieses UOG wird 
trotz aller Kritik beschlossen werden, denn gerade 
die ÖVP zeichnet sich ja dafür aus, daß die Klub-
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disziplin ganz besonders streng ist und immer 
noch vor einer Sachentscheidung steht. Das ha
ben wir beim Beschluß der SchOG-Novelien und 
mehrmals im Bildungsbereich von Ihnen, meine 
Damen und Herren i~ der ÖVP, erlebt. 

Das ist ja auch der Grund, warum fundierte 
Ratschläge der Physik - Evaluierungskommmis
sion einfach in den Wind geschrieben wurden. 
Das ist auch der Grund dafür, daß Begutach
tungsverfahren und ihre Ergebnisse konsequent 
mißachtet wurden. Ich verstehe schon, daß die 
ÖVP ihrem Herrn Vizekanzler, der ja recht 
glücklos agiert, einmal eine kleine Freude und ein 
kleines Erfolgserlebnis bereiten will. Man hört, er 
denkt schon laut darüber nach, ob er das Wissen
schaftsressort abgeben und vielleicht doch nur 
ry:ehr als Vizekanzler repräsentieren soll oder als 
OVP-Obmann - zumindest noch bis zu den 
nächsten verlorenen Wahlen. 

Meine Damen und Herren! Wir haben der 
ÖVP oft angeboten, gemeinsam mit ihr eine wirk
lich UOG-Reform zu wagen - eine, die sich be
freit von einem sozialistischen Geist einer Hertha 
Firnberg und eines Heinz Fischer. Sie haben die
ses Angebot nicht angenommen, und wir nehmen 
das zur Kenntnis. Wir nehmen auch zur Kennt
nis, meine sehr geehrten Damen und Herren von 
der ÖVP, daß Sie Ihre bürgerliche Seele, Ihre ei
genen Ideale mit Haut und Haaren an die SPÖ 
verkauft haben, und zwar nicht nur in diesem Be
reic.~, auch bezüglich des UOG. (Beifall bei der 
FPO.) 

Für uns ist die Mängelanalyse der österreichi
schen Universitätspolitik ganz klar. Aber diesen 
Vorwurf, daß wir keine Alternativen hätten, der 
heute vom Kollegen Brünner gekommen ist, 
möchte ich zurückweisen und FPÖ-Alternativen 
darlegen. 

Die FPÖ fordert Autonomie, die durch sachge
rechte Entscheidungsstrukturen und eine klare 
Verantwortung der Entscheidungsträger gekenn
zeichnet ist. Es darf durch die Autonomie keines
wegs zu einer Mängelverwaltung auf niedrigem 
Niveau kommen, indem die Universitäten bei 
gleicher Ausstattung mehrere zusätzliche Aufga
ben zugeteilt bekommen, und das von oben! 

Die Universitäten sollten als juristische Perso
nen des öffentlichen Rechts, also Selbstverwal
tungskörperschaften ähnlich den Gemeinden, 
vöIJige Rechts- und Vertragsfreiheit erhalten. Die 
Freiheitliche Partei fordert, daß dem Bund nur 
mehr die Verabschiedung eines Universitäts-Or
ganisationsrahmengesetzes verbleibt. Alle übri
gen organisatorischen, personellen und finanziel
le Strukturen sollten von den Universitäten selbst 
verabschiedet und in Satzungen dargelegt wer
den. Universitäten sollten aus dem Bundeshaus
haltsrecht herausgenommen werden und satt des-

sen in einer eigenen Universitätshaushaltsord
nung erfaßt werden. (Zwischenruf bei der ÖVP.) 

Die Finanzzuteilung innerhalb der Universitä
ten ist unter Bedachtnahme auf die Zieldefinition 
und die Struktur vorzunehmen, wobei leistungs
orientiert vorzugehen ist. Die staatliche Basisaus
stattung mit Budgetmitteln ist durch den Erlös 
von Drittmitteln, die Projektförderung und die 
Finanzierung von Sonderforschungsbereichen zu 
ergänzen. 

Wir fordern weiters: Im Personalbereich sollte 
in einem ersten Schritt das gesamte nichtwissen
schaftliehe Verwaltungspersonal in ein privatwirt
schaftliches Dienstverhältnis zu der jeweiligen 
Universität übergeführt werden. Mitbestimmung 
sollte unserer Meinung nach so geregelt werden, 
daß sie dem Grundsatz einer nach Qualifikation 
und Verantwortung abgestuften Mitbestimmung 
entspricht. 

Auch die akademischen Lehrer müßten mehr 
vom Verwaltungsballast durch Schaffung einer 
modernen Verwaltungsstruktur entlastet werden. 
Für ausreichende hochschuldidaktische Ausbil
dung und für ihre Weiterbildung sollte gesorgt 
werden. 

An den einzelnen Universitäten sollten sowohl 
Forschungs- als auch Lehrschwerpunkte gesetzt 
werden. Diese Schwerpunkte sollten von einer 
unabhängigen Expertenkommission des Bundes
ministeriums im Rahmen einer Ausschreibung an 
jene Universitäten vergeben werden, welche die 
besten Rahmenbedingungen aufweisen. 

All das wäre die Grundlage für einen gesunden 
Wettbewerb zwischen den Universitäten. 

Wir fordern weiters ein eigenes Personal- und 
Dienstrecht für wissenschaftliche Universitätsbe
dienstete, um diese aus dem starren Beamten
recht zu befreien. 

All das, meine Damen und Herren, wäre eine 
Alternative sowohl zum UOG 1975 als auch zum 
UOG 1993. Sie, meine Damen und Herren von 
den Koalitionsparteien, haben diese Möglichkeit 
nicht genutzt, und Sie müssen die politische Ver
antwortung dafür tragen. Die U niversitätsange
hörigen, aber auch die Steuerzahler werden sich 
am Wahltag an diese Ihre Verantwortung erin
nern. Dessen können Sie sicher sein. 

Ich möchte noch einen Entschließungsantrag 
einbringen: 

Entschließungsantrag 

der Abgeordneten Scheibner, Mag. Karin Prax
marer, Mag. Haupt und Kollegen betreffend Uni
versitälsorganisationsreform 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

133. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)72 von 145

www.parlament.gv.at



15416 Nationalrat XVIII. GP - 133. Sitzung - 20. Oktober 1993 

Mag. Karin Praxmarer 

"Der Bundesrninisler für Wissenschaft und For
schung wird beauftragt, eine RegierungsvorLage 
be treffend ein, Uni vers itätsorganisations rahmen
gesetz', eine, Universitätshaushaltsordnung' sowie 
ein eigenes ,Personal- und DienSlrecht für wissen
schaftliche Universitätsbedienstete ' auszuarbeiten 
und dem Nationalrat zuzuleiten." - Danke. (Bei
fall bei der FPÖ.) 16,48 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster 
Redner zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter 
Seel. Ich erteile es ihm. 

16.48 
Abgeordneter Dr. Seel (SPÖ): Frau Präsiden

tin! Herr Vizekanzler! Meine Damen und Herren 
des Hohen Hauses! Die Ausführungen der Kolle
gin Praxmarer zu dem konkret vorliegenden Ge
setz können einfach nicht diskutiert werden. Ihre 
Äußerungen lassen nur den Schluß zu: Sie hat das 
nicht gelesen! Schlicht und einfach. (BeifaLL bei 
SPÖ und ÖVP.) 

Eine zweite Anmerkung: Ich kann Sie beruhi
gen, Frau Kollegin, ich traue mich nach Hause in 
meine Kurie. Wenn Kollege Renoldner recht hät
te, würde ich dort mit besonderen Ehren empfan
gen werden. Er hat mir unterstellt, wir hätten uns 
damit ein Professorengesetz gemacht. Ich traue 
mich trotzdem auch in die Fakultät und nicht nur 
in die Kurie. Ich traue mich deshalb dorthin, weil 
ich davon überzeugt bin, daß etwas Zweckmäßi
ges, etwas Sinnvolles und auch etwas Zukunfts
trächtiges erarbeitet und vorgelegt wurde. 

Meine Damen und Herren! Im Arbeitsüberein
kommen der Koalitionsparteien für die XVIII. 
Gesetzgebungsperiode wurde festgelegt - es ist 
darauf hingewiesen worden -, daß der Ausbau 
von Wissenschaft und Forschung im Bundesbud
get weiterhin einen Schwerpunkt bilden soll, 
Priorität genießen soll. Gleichzeitig wird aber die 
Erwartung, ja die Forderung zum Ausdruck ge
bracht, daß die Hochschulen, die Universitäten an 
substantiellen Reformen mitwirken, an Refor
men, die effizienz- und qualitätssteigernd wirken 
sollen. 

Im Koalitionsabkommen selbst werden eine 
Reihe von konkreten Maßnahmenempfehlungen 
vorgetragen. Der heute zu beschließende Entwurf 
eines Universitäts-Organisationsgesetzes 1993 
versucht, diesen Zielen und Vorgaben gerecht zu 
werden. Es mußten Organisationsstrukturen und 
Administrationskonzepte entwickelt werden, die 
den heutigen Dimensionen und Größenordnun
gen der Universitäten angemessen sind. 

Seit Beginn der siebziger Jahre weisen diese 
Universitäten einen dynamischen Wachstumspro
zeß auf. Die Zahl der Studierenden an Öster
reichs Universitäten stieg von rund 50 000 im 
Jahre 1970 auf rund 200 000 heute. Von 9 Pro-

zent des Altersjahrgangs 1970 stieg die Quote der 
Studienzugänge auf nunmehr 19,7 Prozent. 

Diese Expansion, meine Damen und Herren, 
ist ein wichtiger Nachholprozeß, denn Öster
reichs Akademikerquote in der Bevölkerung liegt 
im internationalen Vergleich noch immer hinter 
den westlichen Industriestaaten zurück. Diese Ex
pansion war aus mehreren Gründen möglich, die 
allesamt Erfolge sozialdemokratischer Bildungs
politik darstellen. (Beifall bei der SPÖ.) 

Ich nenne die wichtigsten: Das Netz der höhe
ren, zur Hochschulberechtigung führenden Schu
len wurde ausgebaut. Die uneingeschränkte allge
meine Studienberechtigung wurde allen Absol
venten der höheren Schulen, also auch den Absol
venten der berufsbildenden höheren Schulen, zu
erkannt. Der Zugang für Nichtmaturanten wurde 
über den Weg einer Studienberechtigungsprü
fung eröffnet. Der freie, offene Zugang zu allen 
Studienrichtungen wurde und wird aufrechterhal
ten. Es gibt keinen Numerus c1ausus. Und 
schließlich wurden und werden sozioökonomi
sehe Zugangsschranken in Form von Studienge
bühren nicht zugelassen. Und das System der Stu
dienförderung wurde ausgebaut. 

Meine Damen und Herren! Diesen Expansions
prozeß, der weitergehen wird und weitergehen 
soll, müssen die organisatorischen Maßnahmen 
auch in Zukunft sicherstellen. Bei der Entwick
lung neuer, effizienterer Formen der Entschei
dungsstrukturen an den Universitäten, der Uni
versitätsverwaltung und der Verwendung der ma
teriellen und personellen Ressourcen war es aber 
auch notwendig, die wesentlichen Errungenschaf
ten des UOG 1975 zu erhalten, nämlich die de
mokratischen Strukturen der Mitbestimmung al
ler an der Universität Wirkenden, der Lehrenden, 
der Lernenden und der im Rahmen der Infra
struktur Tätigen; deren Bedeutung wurde ja 
schon herausgestrichen. Durch Beteiligung all 
dieser Gruppen an den Willensbildungs- und Ent
scheidungsprozessen wurde 1975 an den Univer
sitäten mehr Transparenz und damit mehr Ak
zeptanz geschaffen, und das ist zu erhalten. 

Meine Damen und Herren! Die umfassende 
Problemlösung wird im neuen UOG in der Tren
nung der operativen und strategischen Funktio
nen, in der Trennung zwischen maßgebenden, re
gelsetzenden kollegialen und vollziehenden mo
nokratischen Organen, gesucht, die in gesetzlich 
geregelter Form zusammenspielen müssen, ohne 
daß der Handlungsspielraum und die persönliche 
Verantwortung der Vollzugsorgane zu sehr einge
schränkt werden. Die Kollegialorgane entspre
chen auf der anderen Seite in ihrer paritätischen 
Zusammensetzung den bisherigen des UOG 
1975. Eine Ausnahme bildet nur - und darauf ist 
hingewiesen worden - die Universitätsversamm
lung zur Wahl des Rektors, in der nun Vertreter 
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der Professoren, des Mittelbaubereiches der Uni
versitätslehrer, der Studierenden und der allge
meinen Universitätsbediensteten in gleicher Zahl 
vertreten sind. Ich betrachte das als eine Erweite
rung der Mitbestimmungsmöglichkeiten von grö
ßerer Bedeutung. 

Der Rektor wird aus einem vom Senat, also 
vom Kollegialorgan, aufgrund einer öffentlichen 
Ausschreibung erstellten Dreiervorschlag für eine 
vierjährige Amtszeit gewählt. Er leitet die Univer
sität, weist Planstellen, Räume und Budgetmiuel 
den Universitätseinrichtungen zu, bestellt die Lei
ter der Dienstleistungseinrichtungen, stellt auf 
Vorschlag von Institutsvorständen und Dekanen 
die Universitätsassistenten und andere Bedienste
te ein und leitet die Berufungsverfahren für die 
Universitätsprofessoren. 

Meine Damen und Herren! Die Kollegialorga
ne aller Ebenen, Senat, Fakultätskollegium und 
Institutskonferenz, erlassen - das ist auch schon 
gesagt worden, ich möchte es noch einmal beto
nen - die generellen Richtlinien für die Tätigkeit 
der operativen Organe, Rektor, Dekan, Instituts
vorstand, und beschließen den jeweiligen Budget
antrag. Der Senat entscheidet überdies unter an
derem über die Widmung und Art der Besetzung 
von freien Planstellen für Universitätsprofesso
ren. 

Die Zusammensetzung des Senats bleibt im 
übrigen im Vergleich zum UOG in den Gruppen
stärken gleich: Professoren, Assistenten und Stu
denten im Verhältnis 2 : 1 : 1 und Vertreter der 
allgemeinen Universitätsbediensteten. Seine Be
schickung allerdings erfolgt anders als bisher; und 
das wird seine Wirksamkeit erhöhen. Zur Hälfte 
sind es nun Vertreter der Fakultäten, zur Hälfte 
Vertreter der Kurien, der Personengruppen der 
Universitätsangehörigen. Es sind nicht mehr die 
Funktionäre verschiedenster Ebenen und Berei
che, die sich dort nun zusammenfinden. 

Den Vorsitz im Senat führt ein gewählter Uni
versitätslehrer mit universitärer Lehrbefugnis, 
also mit Venia docendi, und der Rektor gehört 
ihm nur mit beratender Stimme an. Auf der Ebe
ne der Fakultät wird der Dekan vom Fakultäts
kollegium. das in Zukunft nicht mehr als 42 Mit
glieder haben darf und aus Vertretern der Profes
soren, des Mittelbaus und den Studierenden im 
Verhältnis 2: 1 : I zusammengesetzt ist, eben
falls für eine Funktionsperiode von vier Jahren 
gewählt. Den Wahlvorschlag, drei Personen, er
stellt der Rektor aus den Professoren der Fakul
tät. Der Dekan darf nicht gleichzeitig die Funk
tion eines Institutsvorstandes ausüben, damit kein 
Interessenskonflikt zwischen den beiden Funktio
nen entstehen kann. 

Die Begrenzung der Größe der Fakultätskolle
gien wird zweifellos die Arbeits- und die Sitzungs-

effizienz und die Zeitökonomie im Vergleich zu 
heute verbessern. 

Der Institutsvorstand wird von der Instituts
konferenz, die sich aus den Professoren des Insti
tuts und in gleicher Anzahl aus Assistenten und 
Studentenvertretern sowie einem allgemeinen 
Universitätsbediensteten zusammensetzt, für eine 
Funktionsperiode von zwei Jahren bestellt. 

Zum Institutsvorstand kann, anders als bisher, 
auch ein Universitätsassistent mit Lehrbefugnis, 
also ein Universitätsdozent, gewählt werden. Das 
möchte ich als Gegenargument gegen die "Profes
sorenprivilegienwirtschaft" bringen, die Herr Re
noldner dem Gesetz unterstellt. 

All diese gewählten Funktionsträger - und 
auch das muß, glaube ich, deutlich herausgestellt 
werden - können vom Kollegialorgan, das sie ge
wählt hat, mit Zweidrittelmehrheit wieder abbe
rufen werden. Entscheidungen der operativen 
Organe können, wenn sie den Richtlinien der 
Kollegialorgane widersprechen, mit Zweidrittel
mehrheit ausgesetzt werden. 

Ich betrachte dieses System als in der Macht
verteilung ausgewogen und trotzdem als durch
schlagskräftiger und vollziehungsstärker als die 
bisherigen Regelungen, die auf Ebene der Fakul
täten und der Gesamtuniversität alle Detailent
scheidungen den Kollegialorganen überantwortet 
hatte. 

Den in den Diskussionen um das neue Organi
sationsgesetz mehrfach erhobenen Vorwurf, in 
diesem Gesetz werde die demokratische Verfas
sung der Universität nicht gewahrt, ja zerstört, 
kann ich angesichts der erläuterten Strukturen 
und Prozeduren nicht akzeptieren. 

Meine Damen und Herren! Die Institute sind 
weiterhin die kleinsten selbständigen Organisa
tionseinheiten der Universität zur Durchführung 
der Forschungs- und Lehraufgaben. Im Zuge der 
Erweiterung der Autonomie der Universitäten 
wird ihre Einrichtung der vom Senat zu verab
schiedenden Satzung überantwortet und erfolgt 
nicht mehr durch den Bundesminister. 

Die weder den demokratischen Strukturen 
noch den Prinzipien einer flexiblen und wirksa
men Mittelverwendung entsprechenden Kleinst
institute - sie wurden mit Recht hier kritisiert -, 
an denen nur ein Universitätsprofessor mit weni
gen Mitarbeitern tätig ist, werden zwar im neuen 
Organisationsgesetz nicht abgeschafft: Institute 
mit drei oder mehr Professoren und eine damit 
zahlenmäßig großen Instituskonferenz erhalten 
jedoch mehr Kompetenzen und mehr Eigenstän
digkeit. Auf diese Art und Weise wird sicher ein 
Konzentrationsprozeß in Gang gebracht. 
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Dieses Mehr an Eigenständigkeit und Zustän
digkeit gilt insbesondere für Personalentschei
dungen. Für die Einstellung von Assistenten und 
"allgemeinen Bediensteten" macht der Instituts
vorstand nach Anhörung der Institutskonferenz 
den Besetzungsvorschlag an den Rektor. Bei 
Kleininstituten hat der Dekan den Vorschlag zu 
überprüfen und zu genehmigen. 

Die Mitwirkung eines Kollegialorgans erfolgt 
nach dem neuen Gesetz auf der Ebene der Insti
tute. Bisher geschah das auf der Fakultätsebene 
- meist durch eine Personalkommission, die es 
in Zukunft eben nicht mehr geben wird, weil die
se Verlagerung der Beteiligung der Kollegialorga
ne auf Institutsebene erfolgt. 

Dies bedeutet zwar - das sei zugegeben - ei
nen direkten Machtverlust durch die Abschaffung 
eines Kollegialorgans: und dagegen protestiert der 
Mittelbau. Es muß aber auch festgehalten wer
den, daß der Mittelbau derzeit in den Personal
kommissionen aufgrund seiner gut organisierten 
Interessensvertretung die Entscheidungsprozesse 
auch manchmal sehr undurchschaubar be
herrscht. Auch dadurch kommen nicht selten 
Entscheidungen suboptimaler Art und in zeitli
cher Verzögerung zustande, für die dann in der 
Folge niemand verantwortlich gemacht werden 
kann, weil es durch die Anonymität des Kollegial
organs gedeckt ist. 

Ich darf Sie, Herr Kollege Renoldner, daran er
innern, daß auf der Institutsebene die von Ihnen 
als so privilegiert dargestellten Professoren nicht 
einmal ein Drittel der Mitglieder des Kollegialor
gans ausmachen, und bei einem Aussetzungsbe
schluß oder bei einer Abwahl ist der Betroffene 
gar nicht stimmberechtigt, und die Stimme kann 
bei der Abwahl auch gar nicht übertragen wer
den. Die Professoren sind also auf Institutsebene 
i m m e r in der Minderheit, sodaß mir Ihre Über
legungen absurd vorkommen. Durch diese kon
trollierenden Eingriffsmöglichkeiten ist, insbe
sondere auf Institutsebene, die Objektivität der 
Personalentscheidung meines Erachtens in aus
reichendem Maß gesichert. 

Meine Damen und Herren! Die Veränderungen 
in der Organisationsstruktur können jedoch nur 
ein Schritt der Universitätsreform sein, die Stu
dienreform ist der dringende zweite. Das UOG 
1993 schafft auch dafür neue Strukturen. Durch 
die Funktion des Studiendekans wird auf der 
Ebene der Fakultät ein verantwortlicher Koordi
nator des Lehr- und Prüfungsbetriebes und der 
Tätigkeiten der Studienkommissionen eingesetzt. 

Frau Kollegin Motter! Es ist auch vorgesorgt, 
daß bei großen heterogenen Fakultäten Vize-Stu
diendekane diesen Studiendekan fachbereichsspe
zifisch unterstützen. 

Der Studiendekan ist zuständig für die Ertei
lung von Lehraufträgen auf Vorschlag oder nach 
Anhörung der Studienkommission; sie ist also auf 
jeden Fall befaßt, entweder als Initiator oder als 
Kontrollor. Diese Studienkommission ist zu glei
chen Teilen mit Professoren, Mittelbauvertretern 
und Studenten beschickt, und da der Studiende
kan im Sinne der Vereinfachung der Strukturen 
gleichzeitig auch der Vertreter des Dekans ist, 
wurde die Regelung aufgenommen, daß in dieses 
Amt nur ein Universitätsprofessor gewählt wer
den kann, weil das auch bei der Funktion des De
kans vorgesehen ist. 

Allerdings haben bei der Wahl des Studiende
kans im Fakultätskollegium die Stimmen der Stu
denten und der Assistenten mehr Gewicht, sodaß 
die Beeinflußbarkeit dieser Entscheidung, wer 
diese Funktion im Interesse auch der Studieren
den und der Mittelbauvertreter wahrnehmen 
wird, noch gestärkt wird. Die Professoren haben 
bei diesem Wahlprozeß nur mehr ein Drittel der 
Stimmen, die abgegeben werden. (Präsident Dr. 
Li c Iz aL übernimmt den Vorsitz.) 

Der Studiendekan nimmt auch die Funktion 
des Präsens der Prüfungskommission wahr und 
ist für die Verleihung der akademischen Grade 
zuständig. 

Zur Anhebung beziehungsweise Erhaltung der 
Qualität der Lehre an den Universitäten sind im 
neuen Gesetz Evaluierungsmaßnahmen verbind
lich vorgesehen, und sie sind sicher nicht so 
harmlos und gegenstandslos, wie sie von Frau 
Kollegin Praxmarer bezeichnet und dargestellt 
wurden. 

Die Lehrveranstaltungsleiter sind verhalten, 
ihre Lehrveranstaltungen regelmä'ßig von den 
Studierenden bewerten zu lassen. Die Planung 
umfassender Studienevaluationen ist Aufgabe des 
Studiendekans, der im übrigen auch die Evaluie
rungsbefunde in geeigneter Weise zu veröffentli
chen hat, nicht nur möglicherweise veröffentli
chen kann. 

Zu den Aufgaben der Studienkommissionen 
zählt wie bisher die Erlassung und Abänderung 
der Studienpläne. Dabei muß in Zukunft minde
stens eine Person, die außerhalb der Universität 
einschlägig beruflich tätig ist, beigezogen werden. 
Dadurch soll ein gesellschaftliches Feedback für 
die Entscheidungen der Studienkommissionen si
chergestellt werden. 

Meine Damen und Herren! Diese Verbindung 
zwischen Universität und gesellschaftlichem Um
feld soll aber auch durch den nun neu geschaffe
nen Universitätsbeirat, der an jeder Universität 
einzurichten ist, sichergestellt werden. 
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Zu den Maßnahmen, die im Interesse der Si
cherung der Entscheidungsqualität vorgesehen 
sind, zählt auch die Pflicht des Dekans, in Beru
fungs- und Habilitationskommissionen jeweils 
zwei Universitätsprofessoren von anderen Uni
versitäten zu entsenden sowie - darauf hat Kol
lege Brünner schon hingewiesen - im Falle einer 
vorgesehenen Hausberufung ein Gutachten des 
Universitätskuratoriums einzuholen. 

Meine Damen und Herren! Es wurde auch die 
Frage aufgeworfen, ob diese Änderungen in der 
Organisation der Universitäten nicht auch mit ei
ner großen Novelle des UOG 1975 zu bewältigen 
gewesen wären. Da es sich jedoch um beträchtli
che Veränderungen in der Autonomie der Uni
versitäten handelt, halte ich ein neues Gesetz, in 
das beträchtliche Teile des alten UOG einfließen, 
letzten Endes aber für die zweckmäßigere Lö
sung. Ich halte dieses neue UOG in der vorliegen
den, gegenüber den verschiedenen früheren Ent
würfen vielfach veränderten Form für ein 
brauchbares Gesetz, da es mit guter Tradition 
nicht bricht und doch neue Perspektiven eröffnet 
und der Massenuniversität - diesen Begriff ver
wende ich in positiver Bedeutung - eine zeitge
mäße Organisationsstruktur bieten kann. 

Die Änderungen in den Leitungs- und Verwal
tungsstrukturen, die im neuen UOG vorgesehen 
sind, werden aber auch neue Erfahrungen brin
gen. Dies wird zweifellos zu der einen oder ande
ren Änderung führen, so wie auch das UOG 1975 
im Laufe der Jahre mehrmals bedeutend novel
liert werden mußte. Derzeit stützt sich aber die 
Diskussion nur auf Hoffnungen und Ängste, 
nicht auf Fakten. Und diesen Zustand des Bewe
gens zwischen Hoffnungen und Ängsten würden 
wir auch durch eine längere Diskussion, also im 
Sinne der Rückweisung an den Ausschuß, um 
noch einmal an das Problem heranzugehen, nicht 
überwinden können. 

Wesentlich wird es nun sein, auf der Grundlage 
dieser Organisationsreform die Studienreform 
zügig voranzutreiben und vor allem in einem 
neuen allgemeinen Universitätsstudiengesetz 
übersichtliche, das heißt auch möglichst einheitli
che Rahmenbedingungen für die besonderen Stu
diengesetze zu schaffen, die zwar zum Teil schon 
erarbeitet wurden, bei denen aber doch gewisse 
Ungleichheiten und Differenzen entstanden sind, 
die nicht notwendig gewesen wären. In diesem 
Sinne begrüße ich dieses Gesetz und werde ihm 
auch zustimmen. - Ich danke Ihnen. (Beifall bei 
der SPÖ.) 17.j{) 

Präsident Dr. Lichal: Der von Frau Abgeord
neter Praxmarer eingebrachte Entschließungsan
trag der Abgeordneten Scheibner und Genossen 
ist genügend unterstützt und steht daher mit in 
Verhandlung. 

Als nächste zum Wort gelangt Frau Abgeord
nete Christine HeindL - Bitte, Frau Abgeordne
te. 

17.10 
Abgeordnete Christi ne Heindl (Grüne): Meine 

Damen und Herren! Herr Präsident! Kollege 
Seel! Sie haben so toll ausgeführt, wie ... (Abg. 
Dr. Hilde Ha w li ce k: Toll?) Ja, voll Überzeu
gungskraft haben Sie dargelegt, wie eigentlich die 
Rechte der Studenten und auch die Rechte des 
Mittelbaus hier mit dem U niversitätsorganisa
tionsgesetz gewahrt seien. Kollege Renoldner hat 
auch schon ganz kurz erwähnt: Wenn Rechte ge
wahrt werden in der Form, daß man eine Anhö
rung bekommt und nicht die Mitentscheidung, 
dann hat das nichts mit Rechten zu tun. Es ist 
eigentlich eine Selbstverständlichkeit, daß man 
Betroffene anhört. 

Wenn Sie dann reden von Sistierungsmöglich
keiten gegen allgemeine Richtlinien, die diese 
Kollegialorgane haben, dann muß ich Sie fragen: 
Was sind "allgemeine Richtlinien"? Wie sind "all
gemeine Richtlinien" anzuwenden bei Einzelfall
entscheidungen, die sistiert werden können? 
Dann liegen wir in der Praxis genau dort, wo wir 
bei den Fällen der Belästigung oder Diskriminie
rung von Frauen liegen: Der, der die Beweislast 
zu tragen hat, ist der Schwächere. Der andere ist 
immer der Stärkere und wird gewinnen. Und des
wegen, Kollege Seel, meine Damen und Herren, 
hat dieses Gesetz nichts damit zu tun, daß die 
Rechte der Betroffenen und auch die Mitent
scheidungsmöglichkeiten des Mittelbaus abgesi
chert werden. 

Das ist umso unverständlicher, als wir auch von 
ausländischer - und die ist für viele die kompe
tente - Seite immer wieder hören, wie wichtig 
und notwendig es sei, daß Betroffene mitentschei
den, daß der Zugang zu höherer Bildung für 
möglichst viele ermöglicht und nicht einge
schränkt wird. 

H.G. WeHs sagt: Die Zukunft wird durch ein 
Duell zwischen Bildung und Desaster entschie
den. Meine Damen und Herren! Die Zukunft 
wird durch ein Duell zwischen Bildung und Desa
ster entschieden. Die Frage ist: Wofür haben sich 
die österreich ischen Politiker und Politikerinnen 
in der Mehrheit entschieden: für Bildung oder für 
Desaster? 

Sich für Bildung zu entscheiden, heißt, die 
Möglichkeiten des Zugangs zur Bildung, Herr 
Kollege Höchtl, zu erweitern, nicht zu verringern. 
Und wenn Kollege Seel die Erfolge der sozialde
mokratischen Bildungspolitik anspricht, dann 
muß ich sagen: Sie sind gegeben, aber nicht in 
dem ausreichenden Maße, daß man jetzt herge
hen und die Türen zum Zugang zu höherer Bil
dung wieder zumachen kann. 

133. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)76 von 145

www.parlament.gv.at



15420 Nationalrat XVIII. GP - 133. Sitzung - 20. Oktober 1993 

Christine Heindl 

Herr Kollege See!! Sie wissen ganz genau, daß 
die Ausgaben der öffentlichen Hand, die Ausga
ben des Staates, für Jugendliche für den Bereich 
Bildung in der heutigen Gesellschaft hier in 
Österreich nicht davon abhängig sind, ob dieses 
Kind angeblich besonders begabt ist und partout 
ein Doktoratstudium machen möchte, sondern 
vom sozialen Status des Vaters. Und wenn ein 
Kind einen Landwirt oder Arbeiter zum Vater 
hat, wird in dessen Ausbildung wesentlich weni
ger an öffentlichen Geldern investiert als in ein 
Kind eines Selbständigen oder eines Angestellten: 
In letzteres wird zwei - bis zweieinhalbmal mehr 
investiert! 

Diese Differenz, Herr Kollege Seel, ist etwa im 
Bereich der berufsbildenden Schulen kleiner. 
Wenn bei der Ausbildung bis zu 27 Jahren ge
rechnet wird und Universität und Hochschulen 
dabei sind, dann stellt sich heraus, daß in ein 
Kind, das zum Beispiel einen selbständigen U n
ternehmer zum Vater hat, siebenmal soviel Geld 
aus der öffentlichen Hand investiert wird wie in 
ein Kind eines Landwirtes: siebenmal soviel! 

Das, meine Damen und Herren, sollte uns doch 
zeigen, daß wir heute möglichst vielen jungen 
Menschen den Zugang zu höherer Bildung eröff
nen sollten, damit auch unser Land die großen 
Zukunftschancen hat. Wir müssen hier Förde
rungen einsetzen und jene bevorzugen, die auf
grund ihrer sozialen Herkunft heute noch immer 
benachteiligt sind. 

Genau das machen wir aber nicht. Wir schrei
ben zwar auch in das Universitäts-Organisations
gesetz, daß einer der leitenden Grundsätze die so
ziale Chancengleichheit ist, aber im gesamten Ge
setz ist kein einziges Wort davon enthalten, wie 
diese umgesetzt werden soll. - Wir wissen aber, 
wie sie umgesetzt wird: Indem Jugendlichen ange
droht wird, daß sie, wenn sie nicht zügigst und 
raschest ihr Studium durchziehen, die Familien
beihilfe nicht mehr bekommen. Und mit dem 
Verlust der Familienbeihilfe verlieren sie auch die 
Möglichkeit der Mitversicherung. Die Selbstversi
cherung der Studenten wird erhöht. Der niedrige 
Betrag, den man dazuverdienen kann, unter 
3 500 S im Monat, meine Damen und Herren, 
ermöglicht jungen Menschen, die keine finanziel
le Unterstützung von zu Hause erhalten, nicht 
wirklich ein Studium zu betreiben, ein Studium, 
wie wir es uns vorstellen, mit Auseinanderset
zung, mit Reflexion, nicht nur vollgestopft mit 
Prüfungsterminen, sondern ein Studium, das es 
auch ermöglicht, gewisse Grenzen innerhalb der 
Fachrichtung aufzubrechen. 

Ich bin der festen Überzeugung, daß das, was 
Studenten und Studentinnen heute machen, näm
lich mehrere Studien anzureißen, möglicherweise 
manche gar nicht fertigzumachen - sie machen 
das aber, um sich eine umfassende Bildung und 

Wissen anzueignen -, der zielführendere Weg 
wäre. Es wäre sinnvoll gewesen - und das war 
auch in einem entsprechenden Antrag der Grü
nen im Ausschuß enthalten -, wenn man als die 
Aufgabe der Universitäten nicht nur die Entwick
lung der Wissenschaften formuliert hätte, son
dern auch den Zusammenhang der Wissenschaf
ten. Denn das machen viele Studenten und Stu
dentinnen von sich aus, nämlich diese Trennung 
aufzulösen. Aber genau das wird mit den Unter
stützungsmaßnahmen, die wir ihnen geben, mit 
den Androhungen, soziale Leistungen zu strei
chen, konterkariert. 

Es wird auch konterkariert, wenn Sie heute, 
Herr Kollege Seel, von Erfolgen sozialdemokrati
scher Bildungspolitik sprechen, während wir wis
sen, daß sogar - so würde ich sagen - geldmäßi
ge Kleinigkeiten wie Freifahrten in Form von 
Fahrscheinen ausgegeben werden. Ich glaube, 
wenn wir zusammenrechnen, was das an Verwal
tungsaufwand mit sich bringt, werden wir sehen, 
daß sich das kaum rechnet. Das ist nur eine weite
re Schikane für die Studenten und Studentinnen, 
die dann vor allem jene trifft, die es sich nicht 
anders leisten können, die wirklich jeden einzel
nen Schilling umdrehen müssen. - Das wäre eine 
Investition in die Zukunft, die wir sehr dringend 
nötig hätten. 

Gleich noch ein Zitat aus dem Hochschulbe
richt 1993, der uns allen vorliegt, weil von meinen 
Vorrednern betont wurde, wie toll doch (Abg. Dr. 
Sc h ra n z: Schon wieder "toLL".') - ich werde 
dieses Wort nicht verwenden, wenn Sie es derart 
furchtbar finden -, wie schnell die Zahl der Stu
dienanfänger und -anfängerinnen gestiegen sei. 
Und da kann man selbstverständlich auch noch 
sagen: Da haben wir Frauen einiges aufgeholt! 
Wir haben bei den Erstimmatrikulierten immer
hin einen Anteil von 51 Prozent an den Universi
täten erreicht. Wir entwickeln uns also auch in 
diesem Bereich knapp in Richtung Anteil der 
Frauen in der Gesellschaft insgesamt. 

Wenn man dann aber vergleicht, daß bei den 
ordentlichen Professoren nur 2,8 Prozent Frauen 
aufscheinen, dann ist die Zwischenüberschrift im 
Hochschulbericht: "Die Hochschule ist männ
lich", nur zu unterstreichen. Die Hochschule ist 
männlich. (Abg. S lei nb aue r: "Die" Hoch
schule?) Die Hochschule ist männlich. (Abg. 
S t ein ball e r: Es heißt ja nicht "der" Hochschu
len Ich habe die Überschrift zitiert: "Die Hoch
schule ist männlich", und die Männer tarnen sich 
gerne mit weiblichen Artikeln. Und dieses Männ
lichsein der Hochschulen, meine Damen und 
Herren, wird sich über kurz oder lang nicht ver
bessern, denn wir haben bei den Assistenten einen 
Anteil von unter einem Drittel an Frauen insge
samt, wobei es bei den regulären Universitätsassi
stenten 19 Prozent sind, bei den Vertragsassisten-
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ten aber 30 Prozent, und wir wissen, daß gerade 
bei den Vertragsassistenten, bei denen der Anteil 
der Frauen größer ist, auch die Schikanen größer 
sind. 

Wir haben es bereits im Ausschuß getan und 
werden es auch heute wieder beantragen, denn es 
wäre dringendst notwendig, die sinnlose - ich 
sage jetzt so dazu - Vier-jahres-Begrenzung für 
Vertragsassistenten aufzuheben. 

Das, meine Damen und Herren, ist eine Maß
nahme, die im Interesse der Frauen gelegen wäre, 
nämlich Möglichkeiten zu schaffen, daß diese Be
rufsgruppe, tätig an den Universitäten, nicht nach 
vier Jahren ihre Arbeit verliert. 

Meine Damen und Herren! Deswegen wäre es 
dringendst erforderlich, tatsächlich die notwendi
gen Maßnahmen zu setzen, die bewirken, daß 
Frauen bevorzugt werden, bevorzugt etwa bei der 
Möglichkeit, zu studieren, denn gerade Frauen 
sind sehr stark auch von den sozialen Unterstüt
zungen abhängig. Bei einer Frau trifft oft nicht 
nur zu, daß ihr Vater kein Unternehmer, sondern 
bloß ein Arbeiter oder ein Landwirt ist, sondern 
es trifft auch zu, daß sie ein Kind bekommt, und 
in dieser Situation ist es kaum möglich, das Studi
um so rasch durchzuziehen, wie Sie, meine Her
ren, sich das vorstellen. 

Umso wichtiger ist es daher, daß in allen Berei
chen der Universität, auch bei den an der Univer
sität Tätigen, der Anteil der Frauen erhöht wird. 
leh sagte schon, dieser beträgt 2,8 Prozent bei den 
Professoren. Es ist wirklich eigenartig, in Anbe
tracht einer derartigen Minderheit von "Professo
rinnen" zu sprechen. 

Der Herr Wissenschaftsminister ist sehr stolz 
auf die Paragraphen 39 und 40 im Zusammen
hang mit den Gleichbehandlungsfragen. Es ist si
cherlich als positiv hervorzuheben, daß wir in die
sem Gesetz einen Hinweis auf die UN-Konven
tion zur Beseitigung jeglicher Form der Diskrimi
nierung von Frauen haben, und zwar auf deren 
Artikel 4, in dem klar und eindeutig festgehalten 
ist, daß die Bevorzugung von Frauen notwendig 
und dringend ist und nicht gegen den Gleichheits
grundsatz des Artikels 7 unserer Verfassung ver
stößt. .. Wir von der grünen Fraktion sind der fe
sten Uberzeugung, daß die Formulierung, daß 
Bevorzugungsmöglichkeiten von Frauen, solange, 
bis sie de facto mit Männern gleichberechtigt 
sind, direkt in die Verfassung hineingehören, der 
zielführenderer Weg gewesen wäre. Die diesbe
zügliche Bestimmung in diesem Gesetz ist zwar 
sehr löblich, aber damit ist noch nicht garantiert, 
daß dies in allen Bereichen umgesetzt wird. 

Meine Damen und Herren! Warum das so ist, 
ist ja anhand dieses Beispiels klar und eindeutig 
nachzuvollziehen. Der Arbeitskreis für Gleichbe-

hand}ungsfragen, den es ja bereits gegeben hat, 
hat Anderungsvorschläge zur Regierungsvorlage 
eingebracht, diese wurden jedoch im Ausschuß 
nicht beschlossen und werden auch hier nicht be
schlossen werden, wenn Sie hier und heute dem 
vorliegenden Gesetz in dieser Form Zustimmung 
geben. 

Es wäre sehr wichtig gewesen, in das Gesetz 
hineinzuschreiben, daß sich nicht nur alle darin 
angeführten Organe, sondern auch der Bundes
minister für Wissenschaft und Forschung der 
Frauenbevorzugung zu unterwerfen hat. Es wäre 
für die Praxis unbedingt notwendig, daß im § 40 
Abs. 2 nicht nur Personalaufnahmen, sondern die 
Personalangelegenheiten insgesamt genannt wer
den. 

Meine Damen und Herren! Wenn der Arbeits
kreis für Gleichbehandlungsfragen nur in Fragen 
der Personalaufnahme entsprechende Rechte hat, 
dann bedeutet das: kein Recht für Beförderungen 
und andere Personalangelegenheiten. Das ist eine 
massive Einschränkung: Es ist zwar in einigen Pa
ragraphen, in zwei mit einigen Absätzen, dort, wo 
man sich mit den Arbeiten des Arbeitskreises für 
Gleichbehandlungsfragen auseinandersetzt, die 
Frauenbevorzugung festgeschrieben, aber man 
negiert wohlwissend Erfahrungen dieses Arbeits
kreises und ist nicht bereit, die notwendigen De
tails mit aufzunehmen, weil man - da darf nicht 
"frau" sagen - .genau weiß, was es bedeutet, 
wenn man diese Anderungen nicht macht, näm
lich daß dann die Arbeitsmöglichkeiten des Ar
beitskreises für Gleichbehandlungsfragen sehr 
beschränkt sind. Sie sind sehr beschränkt, weil 
man nicht bereit war, den Wirkungsbereich an 
den § 7 Abs. 2 anzuhängen - eine weitere For
derung des Arbeitskreises für Gleichbehand
lungsfragen. 

Meine Damen und Herren! Es wird sich zeigen, 
daß viele Möglichkeiten, die dieser Arbeitskreis 
schaffen würde, großteils nicht greifen, weil man 
nicht bereit ist, ihm die Macht dazu zu geben. Nur 
hineinzuschreiben, daß man bevorzugt, daß man 
den Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen 
nun auch legistisch regelt, ihm aber nicht das ent
sprechende Arbeitspouvoir zu geben, zeugt nicht 
gerade von Ehrlichkeit und vollstem Engagement 
für die Anliegen der Frauen. Aber es wäre wich
tig, gerade diese Anliegen der Frauen zu erfüllen. 

Ich wiederhole eine Forderung, die Paul Ken
nedy in seinem Buch "In Vorbereitung auf das 
21. Jahrhundert" formuliert hat: Die drei wich
tigsten Bereiche, die zu ändern sind, sind die Rol
le der Erziehung, die Lage der Frau und die Frage 
der politischen Führung. Die Rolle der Erziehung 
und die Frage der Bildung, die Lage der Frau und 
ihre Einflußmöglichkeiten in einer Gesellschaft 
zeigen sich auch und vor allem im Bereich ihrer 
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Möglichkeiten im Hochschul- und Wissenschafts
sektor. 

Die Frage der politischen Führung dürfen wir 
uns selbst stellen, die Frage, wie sehr wir bereit 
sind, auf die Herausforderungen der heutigen 
Zeit zu reagieren, wie sehr Sie, meine Damen und 
Herren, Forderungen, die aufgestellt sind, von 
denen Sie alle in sehr, sehr vielen Reden immer 
wieder betonen, daß sie wichtig seien, erfüllen. 
Ich wiederhole noch einmal den Präsidenten des 
"Club of Rome": Das Ideal wäre es, wenn alle zu 
höherer Bildung, zum Doktorat Zugang hätten. 
- Wieweit streben wir nach diesem Ideal, oder 
wieweit haben wir uns bei diesem Duell der Zu
kunft zwischen Bildung und Desaster für das De
saster und leider nicht für die Bildung entschie
den? 

Ich darf das mit dem Ausspruch, den Nietzsche 
getan hat, ergänzen: Bald wird die Zeit kommen, 
in der die Bildung die einzige politische Lösung 
ist. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, es wäre 
sinnvoller gewesen, sich bei einem Universitäts
Organisationsgesetz mit den Betroffenen und mit 
den Anliegen der Betroffenen ernsthafter ausein
anderzusetzen, ihre Forderungen klarer und ein
deutiger in das Gesetz hineinzuschreiben. Die Be
troffenen haben sich engagiert, sie haben Vor
schläge gemacht und ihre Vorstellungen ganz ge
nau formuliert. Das waren nicht nur hingeworfe
ne Floskeln, sondern ganz konkrete Anträge, 
Vorstellungen und Abänderungswünsche. Über 
diese ist man hinweggegangen, man wollte sie 
nicht hören, und man hat sie nicht in das Gesetz 
eingebaut. Deswegen wäre es das Sinnvollste, die
ses Gesetz heute nicht zu beschließen, sondern es 
einer weiteren Diskussion zu unterziehen. 

Herr Kollege Stippel hat heute Frau Firnberg 
zitiert und gemeint, sie würde stolz auf dieses Ge
setz sein. Ich möchte aus ihrem Interview zitieren 
und seine Feststellung damit widerlegen. Frau 
Firnberg hat gesagt: "Man nimmt jetzt die Demo
kratisierung der Hochschulen zurück und ersetzt 
sie durch autokratische Führerschaft. durch den 
Ordinarius, der ohne Team entscheiden kann" 
und so weiter. 

Es ist an diesem Interview, das heute im "Stan
dard" steht, sehr, sehr viel auszusetzen. Es ist für 
mich unverständlich im Hinblick auf die Position 
der Frauen, der Frauen in der Politik, aber ich 
glaube, daß ihre Meinung von der UOG-Reform 
sehr klar und eindeutig genau das Gegenteil von 
dem aussagt, was Kollege Stippel Frau Firnberg 
heute in den Mund legen wollte. 

Ich habe schon erwähnt, daß bei den Vertrags
assistentinnen der Anteil der Frauen wesentlich 
höher ist als bei Assistenten, daß es hier Regelun-

gen gibt, die dringend geändert werden müssen. 
Deshalb folgender Entschließungsantrag: 

Entschließungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Renoldner und Genossen 
eingebracht im Zuge der Debatte über die Regie
rungsvorlage betreffend ein Bundesgesetz über die 
Organisation der Universitäten (VOG 1993) in 
der Fassung des Allsschußberichles 1261 der Beila
gen 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die Bundesregierung wird aufgeforden. durch 
Novellierungsvorlage des Beamten-Dienstrechlsge
setzes: 

1. die Möglichkeit zu schaffen. daß Universitäts
assistentInnen auf Dauer teilzeitbeschäftigl werden 
können; 

2. die Höchstverwendungsdauer von vier Jahren 
für VertragsassistentInnen aufzuheben. 

Soweit unser Entschließungsantrag. 

Nun noch zwei Abänderungsanträge: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Renoldner und Genossen 
eingebracht im Zuge der Debaue über die Regie
rungsvorlage betreffend ein Bundesgesetz über die 
Organisation der Universitäten (UOG 1993) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Im § 30 Abs. 4 entfallen die Worte .. oder nach 
Anhörung". 

Im § 41 Abs. 3 Z 4 entfallen die Worte "auf 
Vorschlag oder". 

Im § 41 Abs. 3 wird Z 5 gestrichen; die Z 6 bis 
9 erhalten die Bezeichnung 5 bis 8. 

Irn § 43 Abs. 2 Z 3 entfallen die Worte "oder 
nach Anhörung der Stttdienkommission". 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Renoldner lind Genossen 
eingebracht im Zuge der Debatte über die Regie
rungsl'orlage betreffend ein Bundesgesetz über die 
Organisation der Universitäten (UOG 1993) in 
der Fassung des Ausschußberichtes 1261 der Beila
gen 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Irrt § 41 Abs. 3 werden folgende Z 10 und 11 
angefügt: 

,,10. die Untersuchung der Ursachen von Stu
dien verzögerungen und Ausarbeitung von Vor
schlägen zu ihrer Beseitigung;" 

11. die FestLegung von Fristen nach dem Stu
dienförderungsgesetz . .. 
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Damit der Herr Wissenschaftsminister jetzt 
nicht sagt: Wenn diese drei Anträge durchgehen 
würden - Kollege Renoldner hat auch schon ei
nige vorgelesen -, würden die Grünen diesem 
Gesetz zustimmen, möchte ich noch einmal beto
nen, daß wir es für wichtig halten, daß dieses Ge
setz noch einmal beraten wird, noch einmal dem 
Ausschuß zugewiesen wird, damit die StudentIn
nen und der Mittelbau in ihren Rechten wesent
lich stärker berücksichtigt werden - ich meine 
hier wirklich: in ihren Rechten -, damit die Mög
lichkeiten für Frauenbevorzugung und für den 
Arbeitskreis Gleichbehandlungsfragen erweitert 
werden und in die Praxis umgesetzt werden kön
nen. 

Die soziale Chancengleichheit darf nicht nur 
als Wort im Universitäts-Organisationsgesetz in 
den Grundsätzen enthalten sein, sondern es sollen 
Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie man auch 
bei anderen Gesetzesmaterien den Zugang zu den 
Universitäten gerade für diejenigen schafft, die 
nicht aus einem Elternhaus kommen, das einem, 
wie die Statistiken sagen, höheren sozialen Status 
entspricht. 

Es besteht in unserem Land dringender Bedarf, 
genauso wie bei den Frauen Bevorzugungsrichtli
nien auch für jene Jugendlichen anzuwenden, die 
aufgrund ihrer sozialen Situation benachteiligt 
sind, ihnen bevorzugt den Zugang zu Universitä
ten, den Zugang zu höherer Bildung zu ermögli
chen. 

Das wäre dringendst notwendig, und dazu wäre 
eine Willensentscheidung, dazu wären die ent
sprechenden Schritte der Vertreter der Fraktio
nen im Wissenschaftsausschuß erforderlich, da
mit zum Beispiel im Familienausschuß, im So
zialausschuß Maßnahmen gesetzt werden könn
ten, um die soziale Chancenungleichheit für 
Österreichs StudentInnen nicht noch weiter zu 
verschärfen, sondern die Chancengleichheit in die 
Praxis umzusetzen. - Danke. (Beifall bei den 
Grünen.) /7.35 

Präsident Dr. Lichal: Die soeben eingebrachten 
Abänderungsanträge und der eingebrachte Ent
schließungsantrag sind genügend unterstützt und 
stehen auch mit in Verhandlung. 

Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesmini
ster Vizekanzler Dr. Busek. - Bitte, Herr Vize
kanzler. 

/7.35 
Bundesminister für Wissenschaft und For

schung Vize kanzler Dr. Busek: Sehr geehrte Frau 
Abgeordnete! Sie haben in Ihrem Diskussionsbei
trag die Frage der Vier-Jahres-Begrenzung für 
Vertragsassistenten angesprochen. Ich darf Sie 
davon in Kenntnis setzen, daß der Verfassungsge
richtshof in einem Erkenntnis vom 1. Oktober 

1993 - daher können Sie das noch nicht wissen 
- die Bestimmung des § 52 Abs. 2 aufgehoben 
hat. In diesem Sinne ist also Ihren Vorstellungen 
durch den VGH entsprochen. 17.36 

Präsident Dr. Lichal: Als nächster zum Wort 
gemeldet ist Herr Abgeordneter Molterer. - Bit
te, Herr Abgeordneter. (Abg. Christine He in d I: 
Die Herren des VGH entscheiden auch einmal für 
die Frauen? Keine Befristung mehr? - Vizekanz
ler Dr. B II S e k: Ist aufgehoben.' Es wird Sache des 
Gesetzgebers sein. darüber weiter zu befinden! Ich 
darf darauf hinweisen: Ressorzfülzrelld ist das Bun
deskanzleramt.' ) 

/736 .. 
Abgeordneter Mag. Molterer (OVP): Herr Prä-

sident! Herr Vizekanzler! Frau Kollegin Heindl, 
Sie teilen das Schicksal mancher Journalisten in 
Österreich, was das Universitäts-Organisationsge
setz betrifft, nämlich das Schicksal, daß Sie vom 
Kollegen Renoldner falsch über die Inhalte des 
Universitäts-Organisationsgesetzes informiert 
wurden, sonst könnten weder Sie das sagen, noch 
könnten manche Journalisten das schreiben, was 
eben gesagt beziehungsweise geschrieben wurde. 
- Erstens. 

Zweitens: Wir haben Gott sei Dank den freien 
Universitätszugang, und wir haben Gott sei Dank 
auch eine gute soziale Absicherung. 

Ich darf Ihnen sagen, ich gehöre einer dieser 
unterprivilegierten Gruppen ab. Ich bin Sohn ei
nes Bauern und bin stolz darauf, und ich habe 
gemeinsam mit meinen zwei Brüdern die Mög
lichkeit gehabt, studieren zu können. 

Lesen Sie einmal aufmerksam OECD-Berichte 
durch, wo beispielsweise die Frage des freien 
Hochschulzugangs in Österreich und die Frage 
des Nichtvorhandenseins von Studiengebühren in 
Österreich seitens der OECD nicht unerheblich 
kritisiert wurden. Das heißt nicht, daß wir das än
dern wollen, sondern ich sage nur: Stellen Sie die
se Dinge richtig in den Rahmen, so wie sie tat
sächlich gesagt gehören. 

Ich habe von dieser Debatte einen ganz eigen
artigen Eindruck: Wir tun so, als ob die Diskus
sion des UOG 1975 seit 1975 nicht stattgefunden 
hätte. Ich kann mich an viele Diskussionen über 
dieses UOG erinnern, daran, daß es massiv kriti
siert wurde, und das aus meiner Sicht auch zu 
Recht, weil wir einfach nicht die Augen davor 
verschließen dürfen, daß sich an den Universitä
ten die Situation grundlegend geändert hat. 

Ich denke etwa an die Studentenzahlen. Wir 
haben derzeit mehr als 200 000 Studierende, 
während wir 1970 50 000 gehabt haben. Wir ha
ben an den Universitäten heute über 
15 000 Dienstnehmer. Das heißt, sie sind ein 
massiver Dienstleistungsbetrieb geworden - oder 

133. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)80 von 145

www.parlament.gv.at



15424 Nationalrat XVIII. GP - 133. Sitzung - 20. Oktober 1993 

Mag. Molterer 

sollte es zumindest sein -, und wir müssen ein
fach seitens des Gesetzgebers auf diese Entwick
lung reagieren, damit wir auch langfristig Sicher
heit für die Universitäten und deren Entwicklung 
garantieren können. 

Frau Kollegin Heindl, Sie haben drei- oder 
viermal gefragt: Bildung oder Desaster? - Wir 
haben uns für Bildung entschieden, indem wir 
heute das Universitäts-Organisationsgesetz refor
mieren und beschließen werden, und die Öster
reicherinnen und Österreicher haben sich auch 
für Bildung und nicht für Desaster entschieden, 
indem sie den Grünen keine Regierungsverant
wortung übertragen haben. - Soviel zu Bildung 
und Desaster. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 

Ich möchte mich in besonderer Weise, weil das 
sehr häufig kritisiert wurde, mit der Frage Mitbe
stimmung beschäftigen, und ich sage Ihnen auch, 
daß ich aus einem sehr persönlichen Interesse 
heraus mit dieser Fragestellung beschäftigt bin. 
Ich habe lange Zeit selbst als Studentenvertreter 
gearbeitet, und zwar in einer Zeit, in der das U ni
versitäts-Organisationsgesetz 1975 umgesetzt 
wurde und wir massiv für diese Mitbestimmung 
eingetreten sind. 

Die Regierungsparteien haben in der Frage 
Mitbestimmung eine ganz klare Linie. Es ist kei
neswegs daran gedacht, mit dem UOG die Mitbe
stimmungsmöglichkeiten - weder die der Studie
renden noch die des Mittelbaus - zu begrenzen. 
Ich sehe das UOG 1993, was die Frage der Mitbe
stimmung angeht, als logische Weiterentwicklung 
auf Basis des Universitäts-Organisationsgeset
zes 1975. Ich möchte Ihnen an hand einiger Bei
spiele zeigen, daß es schlicht und einfach falsch 
ist, beim UOG 1993 von einer Reduktion der 
Mitbestimmung zu reden. 

Erstens: Die Paritäten in den Kollegialorganen, 
die im UOG 1993 geregelt sind. sind im Vergleich 
zum UOG 1975 unverändert; mit einer Ausnah
me: daß wir in der Universitätsversammlung, je
nem Organ, das den Rektor wählt, eine Auswei
tung vorgenommen haben. Ich persönlich kann es 
nicht verstehen, wenn heute von der FPÖ wieder 
mit meiner Meinung nach falschen Argumenten 
eine ganze Gruppe an der Universität abqualifi
ziert wird, eine Gruppe, die für das praktische 
Leben an der Universität unverzichtbar ist. 

Zweitens: Mit dem neu eingeführten Satzungs
recht bekommt aus meiner Sicht auch die Mitbe
stimmung neue Qualität, weil selbstverständlich 
die Satzung im Senat zu beschließen ist und für 
die Beschlußfassung der Satzung, die wesentliche 
Inhalte hat, im UOG dezidiert eine Zweidrittel
mehrheit vorgesehen ist. Und es sind etwa die 
Fragen der Institutionsgliederung, der Richtlinie
kompetenz und der Evaluierung ein Gegenstand 

der Satzung und damit auch ein Gegenstand der 
Mitbestimmung. 

Ein drittes Beispiel: Der Studiendekan, der eine 
wichtige Funktion hat, der eine wichtige Funk
tion bekommen wird, wird vom Fakultätskollegi
um drittelparitätisch gewählt und löst in weiten 
Bereichen den Präses der Prüfungskommission 
ab. Ich halte diese drittelparitätische Wahl des 
Studiendekans für einen ganz entscheidenden 
Fortschritt auch in Richtung Mitbestimmung. 

Da hier versucht wurde, den Eindruck zu er
wecken, es sei die Mitbestimmung reduziert, 
möchte ich Ihnen sagen: Der Senat ist weiterhin 
im bisherigen Verhältnis 2 : 1 : 1 bestellt und hat 
wesentliche Aufgaben. Das Fakultätskollegium ist 
so wie bisher im Verhältnis 2 : 1 : 1 besetzt und 
hat ebenfalls wesentliche Funktionen. Die Insti
tutskonferenz ist so wie bisher drittelparitätisch 
besetzt - mit wesentlichen AufgabensteIlungen. 
Die Studienkommission ist so wie bisher drittel
paritätisch besetzt. Die Berufungskommissionen 
und die Habilitationskommissionen sind so wie 
bisher im Verhältnis 2 : 1 : 1 bestellt. 

Ich glaube daher, daß man schlicht und einfach 
nicht sagen kann - das ist eine falsche Darstel
lung -, daß die Mitbestimmung mit dem 
UOG 1993 reduziert wird. Ganz im Gegenteil: 
Vor allem durch das Satzungsrecht, das die Uni
versitäten bekommen, das im Senat mit Zweidrit
telmehrheit zu beschließen ist, kommt es nicht 
nur zu einer qualitativen Ausweitung der Mitbe
stimmung der Studenten, sondern letztendlich 
auch des Mittelbaus. 

Ich möchte ganz kurz einige kritische Frage
stellungen anschneiden, die ich in der Diskussion 
gesehen habe. 

Erstens zum Kollegen Renoldner, der leider 
nicht hier ist: Ich habe die öffentlichen Darstel
lungen in den Medien in den letzten Wochen auf
merksam verfolgt. Viele dieser Darstellungen -
ich habe das schon gesagt und bleibe dabei - sind 
aufgrund falscher Angaben des Kollegen Renold
ner über die Inhalte des Universitäts-Organ isa
tionsgesetzes 1993 zustande gekommen. Ich halte 
diese Vorgangsweise schlicht und einfach für un
verantwortlich, und ich stehe auch nicht an zu 
sagen, daß ich den Eindruck habe, daß das teil
weise bewußt geschehen ist. 

Ein zweites, das mir absolut nicht gefällt - es 
ist schon gesagt worden -: die Sprache, die ge
wählt wurde, und vor allem die Verunsicherung, 
die damit an die Universitäten getragen wird. Das 
ist nicht in Ordnung, das ist auch nicht im Inter
esse der Universitäten. 

Drittens: Man wollte hier den Eindruck erwek
ken, daß die Regierungsfraktionen "drübergefah-
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ren" sind. Und jeder, der im Unterausschuß tätig 
war, weiß, daß wir gerade auch auf Wünsche sei
tens der Grünen sehr detailliert eingegangen sind. 
Ich habe hier eine Liste, wo Wünsche der Grünen 
im Ziel paragraphen berücksichtigt wurden. Ei
nerseits was ökologische Fragestellungen betrifft 
oder das Zusammenwirken der Universitätsange
hörigen, in der Frage Rechtsmittel für die ÖH, 
eine KlarsteIlung hinsichtlich der Abberufungs
möglichkeiten von operativen Organen, die Frage 
der Transparenz bei Personalvorschlägen hin
sichtlich Bewerberlisten und Begründungsnot
wendigkeit, aber auch hinsichtlich der Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses als Förde
rungsauftrag. Ich glaube daher, daß es eine fal
sche Darstellung ist, die wir seitens der Regie
rungsfraktionen nicht akzeptieren können, wenn 
es heißt, wie seien hier "drübergefahren" . 

Zur FPÖ - Frau Kollegin Praxmarer ist leider 
auch nicht mehr hier -: Wissen Sie, was unser 
Problem ist? - Daß wir keine Verhandlungsbasis 
mit der FPÖ gehabt haben. weil es schlicht und 
einfach keine Anträge der FPÖ im Unteraus
schuß gegeben hat! Und wenn heute Frau Kolle
gin Praxmarer herausgeht und am Schluß sagt: 
Das wollten wir!, dann, muß ich sagen, hätten wir 
das gerne im Unterausschuß gewußt. Wenn Sie 
aber diese Wünsche und das UOG nebeneinan
derlegen, dann werden Sie sehen, daß es in wich
tigen Bereichen - nicht in allen, das sage ich 
gleich, wie etwa auch hinsichtlich der Qualifika
tionsüberlegungen der FPÖ - weitestgehend 
durchaus diese Intentionen trifft. 

Wenn Sie also Kritik üben, dann lassen Sie sich 
auch Kritik gefallen in dem Sinne, daß Sie auch 
im Unterausschuß entsprechend arbeitsbereit 
und argumentationsfähig sein müssen. Ich halte 
auch - ich habe das schon gesagt, sage es aber 
noch einmal - die Abqualifizierung von Putz
frauen oder Hausmeistern schlicht und einfach 
für nicht gerechtfertigt. 

Ein Satz zu den Kosten: Ich bin gespannt auf 
die Budgetdiskussion, denn wir hören fast jedes 
Jahr dasselbe: daß wir für Universitäten mehr 
aufzuwenden haben. Jetzt sind zugegebenerma
ßen schon in der Regierungsvorlage und auch im 
Beschluß die Mehrkosten der Implementierung 
des neuen UOG gegeben. Und jetzt wäre es auf 
einmal auch wieder nicht recht, wenn wir tatsäch
lich zusätzliche Mittel in Bewegung bringen. Was 
stimmt eigentlich? 

Zu dem Entschließungsantrag: Es dürfte Frau 
Kollegin Praxmarer und der FPO entgangen sein, 
daß etwa Haushaltsangelegenheiten klar im Kom
petenzbereich des Finanzministers liegen und 
Dienstrechtsangelegenheiten im Kompetenzbe
reich des Bundeskanzlers. 

Meine Damen und Herren! Ich erwarte mir und 
wünsche mir keine Katastrophenstimmung, wie 
sie heute hier bewußt dargestellt wurde, sondern 
ich wünsche mir ein offensives Herangehen der 
Universitäten an das neue UOG. Mich stimmt es 
hoffnungsvoll - ich habe das erfahren -, daß 
beispielsweise der Senat der Universität Linz ge
stern einstimmig beschlossen hat, danach zu 
trachten, daß diese möglichst als erste bei der Im
plementierung des neuen UOG drankommt -
genauso möchten das die Universität für Boden
kultur und auch die Montanistik in Leoben. 

Ich erwarte mir, daß mit dem neuen UOG und 
der offensiven Annahme seitens der Universitäts
angehörigen das Ziel einer gesteigerten Effizienz. 
das Ziel einer gesellschaftlichen Einbindung er
reicht wird, denn letztendlich geht es um das 
Wichtigste: die effiziente Aufgabenerfüllung des 
österreichischen Universitätswesens! - Danke. 
(Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 17.48 

Präsident Dr. Lichal: Als nächster zu Wort ge
meldet hat sich Herr Abgeordneter Mag. Schweit
zer. - Bitte, Herr Abgeordneter. 

17.';'8 

Abgeordneter Mag. Schweitzer (FPÖ): Herr 
Präsident! Herr Minister! Meine Damen und Her
ren! Ich werde mich in gebotener Kürze mit ei
nem spezifischen Teil des UOG beschäftigen, und 
zwar mit dem Teil, in dem zumindest im 
UOG 1975 der freiwillige Hochschulsport durch 
einen eigenen Paragraphen, nämlich den § 94 ge
regelt ist. Dieser § 94 hat sich, wie die Zahlen, die 
Entwicklungen an den Universitätssportinstituten 
zeigen, hervorragend bewährt. In allen U niversi
tätssportinstituten ist die Zahl der Inskriptionen 
hochgeschnellt, hat sich innerhalb kürzester Zeit 
verdreifacht, vervierfacht. Zum Beispiel im Gra
zer USI von zirka 10 000 im Jahr 1975 auf 33 000 
im Jahr 1992. 

Insgesamt haben wir momentan an den sieben 
in Österreich institutionalisierten Sportinstituten 
etwa 125 000 Inskriptionen zu verzeichnen. Das 
ist, wie ich meine, eine ganz gigantische Zahl, und 
sie ist weiter ständig im Steigen begriffen. 

Nun wird dieser Paragraph aus dem neuen 
UOG eliminiert. Es gibt nach dem neuen UOG 
keine Verpflichtung mehr, Universitätssportinsti
tute einzurichten oder freiwilligen Hochschul
sport anzubieten. Kollege Höchtl! Das Gesetz er
wähnt zwar die legistische Möglichkeit der Er
richtung eines universitären Dienstleistungsinsti
tutes, aber es ist nicht mehr so geregelt, wie es im 
UOG 1975 der Fall war. 

Ein Senat kann nur mit Zweidrittelmehrheit 
und aufgrund der Satzung der Universität die Er
richtung eines USI beschließen, kann es aber 
auch jederzeit auflösen. Vor allem ist aber das 
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Problem, daß die Mittelvergabe ganz anders gere
gelt ist als bisher. Es kommt nun nicht mehr zur 
direkten Mittelvergabe vom Ministerium her, 
sondern die Universitätssportler müssen sich mit 
den anderen Fakultäten mehr oder weniger um 
die Auf teilung der Finanzen streiten, und ich bin 
überzeugt davon, daß der Universitätssport da
durch nicht mehr jenen finanziellen Stellenwert 
eingeräumt bekommt, den er nach der bisher gül
tigen Regelung hatte. (Abg. Dr. No wo ln y: Ich 
habe gedacht, Sie sind für autonome . ... ') 

Herr Professor Nowotny! Sie wissen genau, daß 
der Universitätssport eine gesonderte Stellung 
einnimmt und bei der Verteilung der Mittel si
cherlich nicht gleichberechtigt behandelt wird. 
Und deshalb die Forderung, meine Forderung, 
die Forderung meiner Partei, auch im neuen 
UOG den freiwilligen Hochschulsport in einem 
eigenen Paragraphen zu regeln, so wie es im 
UOG 1975 der Fall war. (Abg. Dr. No wo ln y: 
Keine Autollomie.') Autonomie überall, aber der 
Universitätssport ist ein Bereich, der auf der Basis 
dieses UOG sicherlich keine Gleichbehandlung 
erhalten wird. Das kann ich Ihnen jetzt schon vor
aussagen. Und der Universitätssport hat seit je 
her ... (Vizekanzler Dr. Bus e k: Das wider
spricht dem Antrag der Abgeordneten Praxmarer.') 
Das stimmt nicht! Im Antrag ist auch enthalten, 
§ 93 in der Form zu erhalten, wie er im Jahr 1975 
geregelt war. (Vizekanzler Dr. Bus e k: Dann gibt 
es keine eigene Universitäts-Haushaltsordnung. 
wenn das weiter vom Ministerium verwaltet wer
den soll!) 

Ich sehe also, daß das große Problem hier nicht 
ist, eine eigene Regelung für den Universitäts
sport zu belassen. Das Problem sehe ich nicht. Ich 
glaube, der Universitätssport hat seit jeher eine 
wichtige Vorbild- und Vorreiterfunktion für den 
allgemeinen Sport; das werden Sie nicht bestrei
ten können. Und diese Rolle wird der Universi
tätssport bei einer zu erwartenden und mit Si
cherheit kommenden finanziellen Einschränkung 
nicht mehr weiter spielen können. 

Der Universitätssport war hervorragend veran
kert und deshalb auch hervorragend organisiert 
und hat hervorragend funktioniert, und das alles 
ist durch dieses neue UOG gefährdet. 

Es ist, glaube ich, müßig, Ihnen zu erklären, 
daß in der heutigen Zeit ein gut organisierter 
Universitätssport für die Gesundheit als Aus
gleich eine sehr, sehr große Rolle spielt, vor allem 
bei Studierenden und in der Forschung tätigen 
Personen. Zudem ist es Aufgabe des U niversitäts
sportinstitutes, österreichweit den akademischen 
Leistungssport zu organisieren und auch interna
tional zu vertreten. Ich glaube, auch diese Aufga
ben werden in Hinkunft nicht in der Form wahr
genommen werden können, wie das bisher der 
Fall war. 

Das sind meines Erachtens Gründe genug, ei
ner weiteren Verankerung des Universitätssportes 
im UOG zuzustimmen. Kollege Höchtl, ich glau
be, Sie werden - Kollege Grabner hat mir das 
versprochen - dem Entschließungsantrag der 
Freiheitlichen Partei zumindest in dieser Passage 
zustimmen. - Danke. (Beifall bei der FPÖ.) /7.54 

Präsident Dr. Lichal: Zu einer tatsächlichen 
Berichtigung hat sich Herr Abgeordneter Dr. 
Höchtl gemeldet. Ich mache ihn auf die geschäfts
ordnungsmäßigen Bestimmungen aufmerksam. 
- Bitte, Herr Abgeordneter. 

17.54 

Abgeordneter Dr. Höchtl (ÖVP): Herr Präsi
dent! Herr Bundesminister! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Kollege Schweitzer ist hier 
herausgegangen und hat soeben behauptet, daß 
der Universitätssport durch das neue UOG ge
fährdet wäre. Ich möchte dieser Feststellung jene 
tatsächliche Berichtigung entgegenhalten, die 
darin besteht, daß ich meine, daß er wahrschein
lich nicht mitbekommen hat. was im Ausschuß 
für Wissenschaft und Forschung beraten und be
schlossen worden ist. (Abg. Mag. 5 eh we i t zer: 
Nur nicht überheblich werden. Herr Kollege.') 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
haben entgegen der Feststellung des Kollegen 
Schweitzer dort eindeutig zum § 75 Abs. 3 fest
gehalten: Als Dienstleistungseinrichtungen ge
mäß § 75 Abs. 3 sind zum Beispiel eingerichtet 
Universitätsinstitute, Außeninstitute, Medienstei
len et cetera. 

Konkret, Herr Kollege Schweitzer: Darüber 
hinaus geht der Ausschuß für Wissenschaft und 
Forschung davon aus, daß ein Teil der im 
§ 75 Abs. 3 Z. 2 - wo also insgesamt die Aufga
be auch zur sportlichen Ausübung enthalten ist 
- genannten Aufgaben durch die bestehenden 
Universitätssportinstitute erfüllt wird. - Das ist 
ein klares Bekenntnis der Mitglieder des Wissen
schaftsausschusses zu diesen bestehenden Univer
sitätssportinstituten . 

Wenn Sie hier herauskommen und glauben, 
ganz einfach wieder einen Eindruck erwecken zu 
können, der durch das, was im Wissenschaftsaus
schuß vorgefallen ist, nicht gedeckt ist, dann ma
chen Sie sich wieder einer Sünde schuldig, näm
lich etwas hinauszuposaunen, was ganz einfach 
nicht stimmt. (Beifall bei der ÖVP.) 17.56 

Präsident Dr. Lichal: Herr Abgeordneter 
Höchtl! Das ist jetzt keine tatsächliche Berichti
gung mehr, bitte! 

Nächster auf der Rednerliste ist Herr Abgeord
neter Mrkvicka. - Bitte schön, Herr Abgeordne
ter. 
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17.56 .. 
Abgeordneter Mrkvicka (SPO): Herr Präsi

dent! Herr Bundesminister! Meine Damen und 
Herren! Am heutigen Tag wurde die globale Fra
ge des Budgets behandelt. Der Sport wird natür
lich seine Berücksichtigung nicht nur in den Be
reichen der Universität, sondern auch im Budget 
finden. Kollege Schweitzer wird die Informatio
nen vom Kollegen Höchtl bekommen, die noch 
ausständig sind. Ich weiß nicht, ob Sie noch Pro
bleme haben. Ich glaube, Kollege Höchtl hat oh
nehin sehr deutlich erklärt, wie die Dinge liegen, 
und vor allem aus dem Ausschuß ... (Abg. Mag. 
5 c h we i t zer: Wie läuft denn die Finanzierung 
in der Praxis? Man muß sich doch die Praxis vor
stellen.') Kollege Schweitzer! Ich würde sagen, 
versuchen Sie einmal. über den Wissenschaftsaus
schuß und über die Beamten und den Minister 
Informationen einzuholen. (Vizekanzler Dr. 
Bus e k: Über das Budget!) 

Kollege Schweitzer! Ich nehme zur Kenntnis. 
daß es Ihnen ein Anliegen ist. Und ich glaube. in 
dem Punkt sind wir uns ja einig. Uns ist es auch 
ein Anliegen, daß die Sportaktivitäten im Bereich 
der Universitäten aufrechterhalten bleiben. Und 
das Budget wird die zweite Möglichkeit sein, 
nachzuprüfen, wie weit diese Berücksichtigung 
finden. 

Wir in Österreich stehen aber - wie alle westli
chen Industrieländer - vor einer großen Heraus
forderung, meine Damen und Herren, vor der 
Herausforderung, politische Entscheidungen zu 
treffen und umzusetzen, die dazu geeignet sind, 
eine wirtschaftlich und sozial schwierige Situation 
so zu bewältigen, daß die Chance der Menschen 
in unserem Land auf eine lebenswerte Zukunft 
gewahrt bleibt. Dabei kommt der Absicherung 
des sozialen Netzes parallel und nicht in Konkur
renz zur Erhaltung der Wirtschaftskraft absolute 
Priorität zu. Ressourcen in diese Richtung umzu
schichten, ist für mich als Sozialdemokraten nicht 
nur vertretbar, sondern geboten. Die Budgetrede 
des Finanzministers zeigte das heute. 

Reformen, die gleichzeitig zur Weiterentwick
lung der Demokratie und des Wirtschaftsstandor
tes Österreich beitragen, müssen deshalb keines
wegs ad acta gelegt werden. Für den Hochschul
bereich gilt das in besonderem Maße, das findet 
auch im Budget seinen Niederschlag. 

Wird die Weiterentwicklung von Universitäten 
und Hochschulen vernachlässigt, treffen die Fol
gen ja nicht nur die derzeit rund 
200 000 Studierenden und die in Wissenschaft, 
Forschung und Lehre Tätigen, sondern letztlich 
alle in diesem Land. "Es geht nicht nur um das 
Geld", heißt es, "es geht um die bessere Effizienz 
des Hochschulbetriebes, es geht aber auch um die 
gesellschaftliche Funktion der Universität". -

Und wenn Sie dem zustimmen, dann stimmen Sie 
nicht mir zu, sondern Frau Bundesminister Dr. 
Hertha Firnberg, die als Wissenschaftsministerin 
1975 mit diesen Worten hier im Nationalratsple
num die Zielsetzung des ersten U niversitäts-Or
ganisationsgesetzes klarstellte. (Beifall bei der 
SPÖ.) 

Das UOG 1993, das uns jetzt zur Beschlußfas
sung vorliegt, wäre ohne das UOG 1975 nicht 
möglich - dies ist eine Tatsache, auch Abgeord
neter Molterer hat darauf hingewiesen -, auch 
wenn wir nach fast 20jähriger Erfahrung wissen, 
daß das erste UOG so manches nicht bewirken 
konnte, was es eigentlich bewirken sollte, auch 
wenn sich die gesellschaftlichen Rahmenbedin
gungen verändert haben. 

Das neue UOG verleugnet im Gegensatz zu 
manchen Konzepten und Entwürfen, die wäh
rend der letzten Jahre präsentiert wurden, keines
wegs seine Herkunft. Es behält den Grundsatz 
bei, daß die dringend gebotene Effizienzsteige
rung und die gesellschaftliche Verantwortung im 
Rahmen der demokratischen Strukturen einander 
nicht ausschließen, sondern einander bedingen. 
Davon ausgehend unternimmt es einen beach
tenswerten Versuch, den neuen Anforderungen 
Rechnung zu tragen. Inwieweit dies gelingt, wird 
sich in der Konfrontation mit der Realität zeigen. 

Das UOG 1993 soll, wie heute schon mehrmals 
dargestellt wurde, Rahmenbedingungen schaffen, 
die einen möglichst zielgerichteten und verant
wortungsbewußten Einsatz der finanziellen und 
personellen Kapazität ermöglichen. Die Verlage
rung eines Teiles der Entscheidungskompetenz 
auf Universitätsebene kann dazu sicher einen Bei
trag leisten, wenn akzeptiert wird, daß Autono
mie nicht nur mehr Freiheit, sondern auch mehr 
Verantwortung bedeutet. An dieser Stelle ist auch 
anzumerken, daß gegenüber der Regierungsvor
lage doch noch Erhebliches geändert wurde, zum 
Teil kamen dadurch wesentliche Verbesserungen 
zustande. 

Verantwortung der Universitäten, das heißt für 
mich ganz besonders auch Verantwortung natür
lich gegenüber den Steuerzahlern, die in ihrer 
großen Mehrheit die erheblichen Mittel aufbrin
gen, von denen sie eigentlich persönlich, direkt 
persönlich nicht profitieren. Indirekt jedoch 
bringt die Effizienz eines funktionierenden 
Hochschulsektors auch ihnen allen etwas. Nicht 
umsonst gilt etwa der Anteil der Akademiker in 
einem modernen Industriestaat als Indikator für 
die Chancen seiner wirtschaftlichen Entwicklung. 
Der Nachholbedarf Österreichs ist diesbezüglich 
ja bekannt. 

In diesem Sinn kann Effizienz nur dann gege
ben sein, wenn neben Wissenschaft und For
schung auch die Lehre als Aufgabe entsprechend 
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ernst genommen wird. Die Einsetzung von Stu
diendekanen kann sicher dazu beitragen, aber 
dies allein wird wahrscheinlich nicht ausreichen. 
Es wird ganz genau zu beobachten sein, inwieweit 
die Universitäten dem, der Realität Rechnung tra
gend, jetzt klar definierten Auftrag nachkommen, 
sich der wissenschaftlichen Berufsbildung und 
Qualifizierung für berufliche Tätigkeiten, aber 
auch der Weiterbildung, und zwar nicht allein nur 
für ihre Absolventen annehmen. 

Berufliche Qualifizierung als Auftrag, das heißt 
für mich auch, eine sinnvolle Kooperation und 
Aufgabenteilung mit dem im Aufbau befindli
chen Fachhochschulsektor, einerseits im Hinblick 
auf die Möglichkeit des Doktoratsstudiums für 
die Fachhochschulabsolventen, andererseits und 
darüber hinaus auch die Bereitschaft, unter U m
ständen auch an der Entwicklung dieses Sektors 
aktiv mitzuwirken. Die Voraussetzungen dazu 
sind vorhanden. 

Angesichts der Grundsätze, denen die U niver
sitäten durch das Gesetz verpflichtet sind, ist es 
nur konsequent, daß ihnen ein Beirat an die Seite 
gestellt wird, durch den sie laufend mit den gesell
schaftlichen Interessen konfrontiert werden. Daß 
diesem Beirat auch Vertreter der Arbeitgeber und 
der Arbeitnehmer angehören, war leider keine 
Selbstverständlichkeit. Daß hier doch noch eine 
positive Entscheidung getroffen wurde, kann für 
beide Seiten nur vorteilhaft sein (Beifall bei der 
SPÖ), ich glaube, auch deswegen vorteilhaft, weil 
für das Ziel, nämlich die Entwicklung des Hoch
schulsektors im Rahmen der gesamtgesellschaftli
chen Entwicklung zu sehen, damit eine echte 
Voraussetzung besteht. 

Wenn ich auch die berufliche Qualifikation als 
wichtige neue Aufgabe der Universitäten hervor
gehoben habe, so möchte ich gleichzeitig beto
nen, daß ich damit keineswegs eine ausschließli
che Ausrichtung der Universitätsausbildung auf 
ein kurzfristiges Verwertungsziel befürworte. 
Was für unser gesamtes Bildungssystem gilt, gilt 
für die Universitäten umso mehr, deren Absol
venten natürlich viele Schlüsselpositionen in 
Wirtschaft und Gesellschaft einnehmen. Die Fä
higkeit, sozial verantwortlich zu handeln, die Fä
higkeit, Zusammenhänge zu erkennen, und die 
Fähigkeit zu analytischem Denken müssen geför
dert werden. Aber das sollte für wissenschaftlich 
orientierte Ausbildung eigentlich ohnehin selbst
verständlich sein. 

Die Universitäten als Teil der Gesellschaft, das 
bedeutet in einer Demokratie auch das Zusam
menwirken aller in ihr Tätigen unter Beachtung 
der demokratischen Spielregeln. Es war das An
liegen der Sozialdemokraten, gegenüber dem 
UOG 1975 keinen Rückschritt erfolgen zu lassen. 
Daß dies erreicht werden konnte - und auch da
durch unterscheidet sich die neue Autonomie ein-

deutig von der alten aus der Zeit, in der es noch 
kein Universitäts-Organisationsgesetz gab -, das 
ist erfreulich. Es ist mehrmals betont wurden, daß 
sich an den Paritäten nichts geändert hat. 

Ich habe zu Beginn darauf verwiesen, daß sich 
die Qualität des neuen UOG in der Konfronta
tion mit der Realität zeigen wird. Wo sich heraus
stellt, daß die Regelungen nicht dazu geeignet 
sind, den Auftrag, den der Gesetzgeber den Uni
versitäten gibt, in die Praxis umzusetzen, sollte 
man nicht zögern, wenn notwendig, auch nach 
kurzer Zeit Änderungen vorzunehmen. Novellen 
sind in diesem Fall sicher besser als ein wenig effi
zientes Herumwurschteln. Nicht nur die Univer
sitäten, sondern auch das Gesetz, das die Grund
lage für ihre Tätigkeit bildet, haben sich natürlich 
einer gründlichen Effizienzprüfung zu unterzie
hen. - Danke. (Beifall bei der SPÖ (md bei Abge
ordneten der ÖVP.) 18J)fj 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort gemeldet hat 
sich zum zweiten Mal Frau Abgeordnete Christi
ne Heindl. Ich darf sie auf die kurze Zeit auf
merksam machen. die ihr noch zur Verfügung 
steht zur Verlesung der Anträge. - Bitte, Sie ha
ben das Wort. 

18.0fj 

Abgeordnete Christine Heindl (Grüne): Meine 
Damen und Herren! Ich muß mich leider kurz 
fassen und kann Ihnen daher nur mehr die drei 
Abänderungsanträge des Abgeordneten Renold
ner vorlesen. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Renoldner. Freunde und 
Freundinnen 

Der NationaLrat wolle beschließen: 

Im § /4 Abs. / Z / werden die Worte "oder ge
mäß § 37 Abs. 3 gleichgesteLLt sind" durch die 
Worte .. oder gemäß § 30 Abs. 8 beziehungsl;veise 
gemäß § 37 Abs. 3 gleichgestellt sind" ersetzt. 

Nach dem § 30 Abs. 7 wird foLgender Abs. 8 an
gefilgt: 

"Der Senat kann beschließen. daß einem Lehr
beauftragten das Recht eingeräumt wird. bei der 
Willensbildung der KoLlegialorgane im Rahmen 
der Personengruppe der Universitätsassistelllen 
und der wissenschaftlichen Mitarbeit im For
schungs- und Lehrbetrieb mitzuwirken." 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten RenoLdner, Freunde und 
Freundinnen 

Der Nationalrat wolle beschLießen: 

Im § 43 Abs. I erster Satz werden die Worte 
"aus dem Kreis der Universitätsprofessoren" durch 
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die Worte "aus dem Kreis der FakuLtälsangehöri
gen mit Venia docendi" ersetzt. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Renoldner, Freunde und 
Freundinnen 

Der Nationalrat wolle beschLießen: 

§ 51 Abs. 2 Z 4 lautet:1 

"der Vorsitzende des Dienststellenausschusses 
für die Bediensteten mit Ausnahme der Hochschul
lehrer sowie der Vorsitzende des DienslsleLlenaus
schusses für die Hochschullehrer . .. 

Ich danke für die Aufmerksamkeit. Nach der 
nächsten Geschäftsordnungsreform werden wir 
hoffentlich diese Anträge schriftlich einbringen 
können und nicht mehr verlesen. - Danke. (Bei
faLL bei der FPÖ.) f8.08 

Präsident Dr. Lichal: Es ist sich auf die Sekun
de ausgegangen. 

Alle drei eingebrachten Abänderungsanträge 
der Abgeordneten Renoldner, Freunde und 
Freundinnen sind genügend unterstützt und ste
hen daher mit in Verhandlung. 

Als nächste zu Wort gemeldet ist Frau Abge
ordnete Gatterer Edeltraud. - Bitte, Frau Abge
ordnete, Sie haben das Wort. 

lSJJ8 
Abgeordnete Edeltraud Gatterer (ÖVP): Herr 

Präsident! Herr Vizekanzler! Hohes Haus! Liebe 
Kollegen! Ich möchte mich jetzt ausschließlich 
auf die Universität Klagenfurt beziehen. 

Wie Sie wahrscheinlich wissen oder auch nicht 
wissen, ist die jetzt noch als Universität für Bil
dungswissenschaften Klagenfurt bezeichnete Uni
versität die jüngste Universität in Österreich. Und 
im Vergleich zu der altehrwürdigen Wiener Uni
versität, die auf eine Geschichte von über 
600 Jahren zurückblicken kann, ist es für eine 
junge Universität nicht immer einfach, den richti
gen Weg zu finden, und auch nicht einfach, sich 
ihren Stellenwert zu erkämpfen. 

Sicher gilt auch für Universitäten, aller Anfang 
ist schwer, und zweifelsohne hat es auch bei der 
Universität Klagenfurt am Anfang durchaus Feh
ler gegeben, die sowohl dem Image der Universi
tät als auch dem Image des Landes geschadet ha
ben. Wahrscheinlich hat es die Universität auch 
vernachlässigt, die Öffentlichkeit über ihre Lei
stungen und Angebote zu informieren, und es gab 
hier auch ein großes Defizit. Sicherlich war dies 
mit ein Grund dafür, daß sich wenige Studenten 
aus anderen Bundesländern oder aus anderen 
Ländern für die Universität Klagenfurt entschei
den konnten. So blieb die Universität Klagenfurt 
im wahrsten Sinn des Wortes eine Kärntner Uni-

versität mit einem Anteil von 90 Prozent Studen
tinnen und Studenten aus Kärnten. 

Die Etablierung einer Universität ist kein Pro
jekt von wenigen Jahren. Und die Little-Studie 
über die Bewertung der Universität Klagenfurt, 
die von Ihrem Ministerium in Auftrag gegeben 
wurde, hätte für die Klagenfurter Universität 
wirklich den Begriff "little", also klein, verklei
nerte Universität, gebracht, aber es war auch eine 
sehr wirksame Schocktherapie, und zwar sowohl 
für die Universität als auch für Kärnten. 

Dies hat bewirkt, daß sich in vorbildlicher Wei
se - ich glaube, das war in Österreich in diesem 
Ausmaß noch nie der Fall - die Landespolitiker 
aller Parteien, die Vertreter der Universität und 
der Sozialpartnerschaft mit Landeshauptmann 
Zernatto zusammengesetzt und sich erstmals ein 
gemeinsames Ziel gesetzt haben, nämlich die 
Universität Klagenfurt zu erhalten und die Uni
versität Klagenfurt zu einem gemeinsamen Kärnt
ner Anliegen zu machen. Es gab hier wirklich po
sitive Aspekte, erstmals gab es eine intensive Zu
sammenarbeit zwischen Politikern, Land und 
Universität. 

Aber es gab erstmals auch eine sehr positive 
Zusammenarbeit zwischen Universität, dem 
Land, den Politikern und dem Bund. Erstmals, 
würde ich sagen, wurde schonungslos und breit 
diskutiert, welche Schwächen, aber auch Stärken 
die Klagenfurter Universität hat. Es wurde eine 
Standortbestimmung gemacht. Für mich persön
lich war zweifelsohne der positivste Aspekt, daß 
aus einem ungeliebten, eigentlich auch unverstan
denen Kind Kärnten Uni durch diese gemeinsame 
Sache ein von Kärnten geliebtes Kind wurde, von 
Kärntnern (Beifall bei der ÖVP), die zu ihrer 
Universität stehen. 

Die Diskussion machte allen klar, wie wichtig 
eine Universität im Land als Impulsgeber für die 
Region ist, daß die Uni Klagenfurt mittlerweile 
im Land wirklich einen geistigen und kulturellen 
Stellenwert bekommen hat, nicht zuletzt durch 
Aktionen wie "Die Uni geht aufs Land", die Mit
arbeit der Geographen bei der Errichtung des Na
tionalparks. Nicht zu übersehen ist zweifelsohne 
der wichtige Stellenwert, den die Germanisten im 
Literaturbereich haben, um nur einige zu nennen. 

Mit der Installierung des Studienversuches An
gewandte Betriebswirtschaftslehre und Ange
wandte Informatik vor zehn Jahren entstand auch 
eine gute und mittlerweile unverzichtbare Zu
sammenarbeit mit der Kärntner Wirtschaft. Die 
Uni ist also wirklich mehr geworden als nur Aus
bildungsstätte, sie ist wichtig für die Entwicklung 
des Landes Kärnten, und sie ermöglicht auch be
nachteiligten Gruppen das Studium, Gruppen, 
die nicht in einem anderen Bundesland studieren 
könnten. 
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Die Universität Klagenfurt weist darüber hin
aus österreichweit den höchsten Anteil an weibli
chen Studierenden auf, und zwar 60 Prozent, und 
auch einen sehr hohen Anteil an erwerbstätigen 
Studenten und Studentinnen. Ich glaube, wenn 
wir in Zukunft vom lebenslangen Lernen spre
chen, dann müssen wir auch die Studenten unter
stützen, die neben ihrem Beruf versuchen, zu ei
nem Studienabschluß zu kommen, und wir müs
sen entsprechende Aktivitäten setzen. 

Die Universität Klagenfurt hat zweifelsohne 
auch den Vorteil, daß sie noch eine überschauba
re Universität ist, eine Uni, die in vielen Tests als 
die beliebteste Universität von den Studenten ge
wählt wurde und in sehr vielen Bereichen mit 
"Sehr gut" bewertet wurde. 

Etwas sehr Positives ist zweifelsohne auch, daß 
die Professoren an der Klagenfurter Uni für ihre 
Studenten noch Zeit haben. 

Die Universität Klagenfurt darf sich nach der 
heutigen Abstimmung endlich als "Universität 
Klagenfurt" bezeichnen, sie darf diesen Namen in 
Zukunft mit Recht führen. Sie hat zweifelsohne 
einen Reifungs- und einen Entwicklungsprozeß 
durchgemacht, nicht zuletzt in der dreivierteljäh
rigen Diskussion zwischen Landespolitikern, 
Bundespolitikern und Universität. Ich glaube, 
diese Diskussion hat ein sehr gutes Ergebnis für 
uns gebracht. Es ist endlich, möchte ich sagen, 
Wirklichkeit geworden, daß es in Klagenfurt in 
Zukunft zwei Fakultäten geben wird, nämlich die 
Kulturwissenschaftliche Fakultät und die Fakul
tät für Wirtschaftswissenschaftliche Informatik. 

Als Kärntnerin möchte ich sagen, es ist für uns 
eine große Freude, daß die wesentlichsten Kärnt
ner Forderungen berücksichtigt wurden: die Um
benennung in "Universität Klagenfurt"; die Aus
weitung der betriebswirtschaftlichen Fächer; der 
Studienversuch Exportwirtschaft; die Einbindung 
von Rechtswissenschaften läßt die Gründung ei
ner juridischen Fakultät hoffen; das kulturwissen
schaftliche Studienangebot bleibt unverändert 
und verbessert sich qualitativ: und auch die Stu
dienrichtungen Philosophie und Pädagogik wer
den beibehalten werden. 

Mit einer Neugestaltung der Universität Kla
genfurt werden nicht nur die Ausbildungsmög
lichkeiten für die Kärntner Jugend verbessert, 
sondern auch deren Attraktivität für Studenten 
aus allen anderen Bundesländern wesentlich ge
steigert werden. 

Als "Universität Klagenfurt" , am Schnittpunkt 
mehrerer Kulturkreise und im Mittelpunkt des 
Alpen-Adria-Raumes könnte sie, glaube ich, mit 
diesen positiven Voraussetzungen eine ganz we
sentliche Impulsgeberin für die Zukunft, eine Im-

pulsgeberin .für diese Region sein. - Danke. (Bei
fall bei der OVP.) 18.16 

Präsident Dr. Lichal: Als nächster zum Wort 
gelangt Herr Abgeordneter Mag. Poseh. - Bitte, 
Herr Abgeordneter. 

18.17 

Abgeordneter Mag. Posch (SPÖ): Hohes Haus! 
Mit dem vorliegenden Regierungsentwurf zu ei
nem neuen UOG findet eine entscheidende Ver
änderung der Organisationsstruktur der Universi
täten statt, die dem Strukturwandel der letzten 
20 Jahre Rechnung tragen soll. Nicht nur - und 
das wurde heute schon einige Male erwähnt -, 
daß sich die Zahl der Studierenden seit 1970 ver
vierfacht hat, auch die Zahl der an der Universität 
Beschäft~gten hat eine Größenordnung erreicht, 
die eine Anderung der Organisationsstruktur not
wendig und wünschenswert machte. 

Dabei galt es zum einen, die fast revolutionären 
Leistungen des UOG 1 ?,75 auch weiterhin sicher
zustellen, nämlich die Uberwindung der Ordina
rienuniversität, die verstärkte Transparenz uni
versitärer Entscheidungen, die Einbeziehung al
ler Universitätsangehörigen in den inneruniversi
tären Willensbildung- und Entscheidungsprozeß, 
die Öffnung und die Demokratisierung der Uni
versität und - damit verbunden - eine verstärk
te Identifikation aller Universitätsangehörigen 
mit ihrer Universität sowie verstärktes Engage
ment und Eigeninitiative der an der Universität 
Beschäftigten. 

Auf der anderen Seite galt es, bestehende 
Schwächen, vor allem in den Entscheidungsstruk
turen innerhalb der Universität, zu beseitigen. 
Der entscheidende Ansatz ist dabei jener der De
zentralisierung. Das heißt, die einzelnen Univer
sitäten erhalten ein hohes Maß an autonomen 
Entscheidungsbefugnissen, sowohl was den Per
sonalbereich als auch den Budgetbereich anbe
langt. Die Zuweisung der Mittel erfolgt jedoch 
weiterhin durch den Staat. 

Die für mich dabei entscheidende Frage ist je
doch, wie unter dem Aspekt staatlicher Finanzie
rung bei gleichzeitiger Budgetautonomie jener 
Kontrollmechanismus ausschaut, der die Univer
sitäten gegenüber der öffentlichen Hand in Ver
antwortlichkeit verpflichtet. Die Schwierigkeit 
dieses Ansatzes löst das vorliegende UOG mit der 
Zweigliedrigkeit ihres organisatorischen Aufbaus 
in strategische und operative Organe. Diese Dif
ferenzierung ist grundsätzlich zu begrüßen, und 
zwar sowohl im Sinne der Gewaltenteilung als 
auch im Sinne der Wirtschaftlichkeit und rationa
ler Sachentscheidungen. 

Nicht verschwiegen werden sollte jedoch bei al
len positiven Aspekten, wie schon erwähnt, daß es 
auch bedeutende Einwände gegen die Reduzie-
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rung von Mitbestimmung gegenüber dem 
UOG 1975 gegeben hat und daß die Entschei
dungskompetenz der Kollegialorgane in einigen 
Punkten bedeutend zurückgenommen wurde. In
sofern haben die Vorwürfe der nach dem neuen 
UOG in ihrer Mitbestimmung nicht unwesentlich 
Eingeschränkten, wonach das Aussetzen eines 
Beschlusses beziehungsweise die Abwahl eines 
monokratischen Organes mit Zweidrittelmehr
heit problematisch ist, ihre Berechtigung. 

Es stellt sich daher die Frage, ob nicht zumin
dest eine Generalklausel, wie sie der Mittelbau ge
fordert hat, die die monokratischen Organe ver
pflichtet hätte, ihre Entscheidungen begründen 
zu müssen, die Situation entschärft hätte. 

Das gleiche hätte auch die gesetzliche Veranke
rung einer Beschwerdekommission als einer zwei
ten Instanz für Beschwerden Betroffener gegen 
Entscheidungen von monokratischen Organen 
bedeutet, die gravierende Entscheidungen in ak
zeptabler Weise für Betroffene abgefedert hätte. 

Und nicht zuletzt möchte ich doch auch die 
Frage der Personalkommission problematisieren, 
da es nur schwer zu vermitteln ist, warum für die 
Aufnahme in den öffentlichen Dienst umfangrei
che Objektivierungen notwendig sind und sich 
Bewerber diversen Objektivierungskommissionen 
stellen müssen, warum aber gerade auf universitä
rer Ebene die Erstbestellung monokratischen Or
ganen überlassen bleiben soll. Es wäre, glaube 
ich, doch eine größere Objektivität allein durch 
die Wahrnehmung von außenstehenden Argu
menten über den Kreis der unmittelbar Betroffe
nen hinaus möglich gewesen. 

Wichtig ist jedoch - das möchte ich zusam
menfassend sagen -, daß es in vielen Bereichen 
zu bedeutenden Verbesserungen kommen wird: 
etwa was die Teilrechtsfähigkeit als solche anbe
langt, etwa die Tatsache, daß es in Zukunft auch 
Habilitierten und nicht nur Ordinarien möglich 
sein wird, für die Funktion des Institutsvorstan
des wählbar zu sein, die Deregulierung der zu vie
len und zu detaillierten Gesetzesvorschriften, die 
Beschleunigung ineffizienter Abläufe, eine grö
ßere Flexibilität in Dienst- und Besoldungsfragen, 
die Evaluation im Bereich der Forschung und der 
Lehre, die Satzungsautonomie, die Neuschaffung 
des Studiendekans und viele andere Punkte mehr. 

Die für die Zukunft der Universitätsreform be
deutende und entscheidende Frage wird jedoch 
sein, wie unabhängig von allen demokratischen 
Einwänden strategische mit operativen Organen 
umgehen und umgekehrt, da das schon bisher of
fensichtlich ein wesentlicher Punkt der Schwie
rigkeiten an den Universitäten war. Da schon bis
her der verantwortungsbewußte Umgang mit 
Macht beziehungsweise die Durchsetzung von 
Lobbyinteressen ein ganz entscheidendes univer-

sitäres Problem war und ist, bleibt abzuwarten, 
wie ein Interessenskonflikt zwischen strategischen 
und operativen Organen ausgetragen wird. Wird 
die eine Gruppe versuchen, die andere zu blok
kieren? Wird die Blockade von Entscheidungen 
überhaupt ein strategisch wichtiges Mittel sein? 
Werden die demokratisch gewählten strategi
schen Organe ihrerseits stark genug sein, um 
wirklich eigene strategische Kompetenz in verant
wortungsbewußter Weise zu entwickeln? Bleiben 
demokratische Mitbestimmungsrechte gegenüber 
einem effizienten, aber autokratischen Manage
ment auf der Strecke? Und wie wird die Konflikt
austragung zwischen Gruppen unterschiedlichen 
Interesses, unterschiedlicher Einstellung, unter
schiedlicher beruflicher Positionen ohne eine Art 
Schiedsrichterinstanz funktionieren unter den ge
gebenen Bedingungen strategischer und operati
ver Organe? Ich denke, daß das für die Zukunft 
der Universitäten die entscheidende Frage sein 
wird, und das wird auch entscheidend dafür sein, 
ob das UOG 1993 je die Relevanz des UOG 1975 
erreichen wird. 

Der zweite Punkt, zu dem ich hier Stellung 
nehmen möchte, ist die Universität Klagenfurt -
auch meine Vorrednerin Gatterer hat dies schon 
getan -, wobei ich darauf hinweisen möchte, daß 
es erfreulich ist, daß es mit der Novelle zum UOG 
beziehungsweise mit der Änderung des Grün
dungsgesetzes gelungen ist, die Universität für 
Bildungswissenschaften auf eine neue gesetzliche 
Basis zu stellen. 

Wie Sie wissen, hat es die Universität Klagen
furt als jüngste österreichische Universität sowohl 
von ihrer Zielsetzung her als bildungswissen
schaftliche Universität als auch im Hinblick auf 
ihren regionalen Kontext im Konzert der österrei
chischen Universitäten nicht gerade leicht gehabt. 
Wie bekannt, hat die Entwicklung der Universität 
in Richtung einer geisteswissenschaftlichen Klein
universität mit dem Schwerpunkt der Lehreraus
bildung zu zahlreichen Problemen geführt, was 
zur Folge hatte, daß die Studienversuche Ange
wandte Informatik im Jahr 1986/87 beziehungs
weise zuvor Angewandte Betriebswirtschaft im 
Jahr 1984/85 eingeführt wurden; Studien, die von 
den Studenten ausgezeichnet aufgenommen wur
den und heute noch den größten Teil der Studien
anfänger rekrutieren. 

Nichtsdestoweniger hat das Bundesministerium 
für Wissenschaft und Forschung im Jahr 1991 die 
Firma Arthur D. Little mit einer Studie über die 
Universität Klagenfurt beauftragt, die klären soll
te, ob sich die Universität für Bildungswissen
schaften entsprechend ihrem Gründungskonzept 
entwickelt hat und inwieweit sie die ihr im Grün
dungskonzept übertragenen Aufgaben erfüllen 
konnte. 
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Das Ergebnis der von der Universität zu Recht 
als unseriös und inkompetent bezeichneten Stu
die war vernichtend, hatte in keiner Weise die re
gionale, bildungspolitische und kulturelle Funk
tion der Universität berücksichtigt, hatte For
schungsleistungen nicht berücksichtigt, die Ver
treter der Universitäten nicht in die Evaluation 
miteinbezogen und wäre auf eine reine Konzen
tration auf Betriebswirtschaftslehre und Informa
tik bei gleichzeitiger Liquidierung der Geisteswis
senschaften hinausgelaufen. 

Von diesem Gesichtspunkt aus ist die jetzige 
Regierungsvorlage zu begrüßen. Das betrifft 
nicht nur die Neubezeichnung "Universität Kla
genfurt" , sondern auch die vorgesehene Fakul
tätsgliederung in eine kulturwissenschaftliche Fa
kultät und in eine Fakultät für Wirtschaftswissen
schaften und Informatik. Die Fakultätsgliederung 
entspricht zwar nicht den ursprünglichen Wün
schen der Universität, die drei Fakultäten vorge
schlagen hatte, dient aber doch einer klareren in
ternen Organisation und effektiveren Selbstver
waltung der Universität. Auslaufen werden letzt
lich nur noch jene Studienangebote, die von sehr 
wenigen Hörern frequentiert werden und für die 
es andere Standort in Österreich gibt wie Philoso
phie, Pädagogik und Psychologie als Lehramt, 
Russisch-Lehramt, Serbokroatisch-Lehramt so
wie Sprachwissenschaft, wobei hier noch zu über
legen wäre - und ich bitte Sie, Herr Minister, 
darüber nachzudenken -, ob eine Schließung der 
Sprachwissenschaft unbedingt notwendig ist, zu
mal sich am Personalaufwand und an den beste
henden Kosten nur marginal etwas ändern wird. 

Der Ausbauplan für die Universität Klagenfurt 
wird den Stellenplan des Bundes mittelfristig mit 
etwa 50 Planstellen belasten und einen finanziel
len Mehraufwand von zirka 40 Millionen Schil
ling mit sich bringen. Eine bedeutende Aufstok
kung für die Universität und besonders erfreulich 
ist auch die avisierte Erweiterung der räumlichen 
Kapazitäten der Universität, deren Kosten auf der 
Preisbasis des Jahres 1992 mit 300 Millionen 
Schilling netto präliminiert wurden, wobei mit 
dem Land Kärnten und der Stadt Klagenfurt eine 
Kostenteilung besprochen wurde. 

Mit dem vorliegenden Gesetz ist jedenfalls eine 
Voraussetzung für eine dynamische Weiterent
wicklung der Universität Klagenfurt gegeben. 
Dazu zählt, nicht nur pro futuro, eventuell die 
Errichtung einer juridischen Fakultät, der Aus
bau einer besseren studentischen Infrastruktur, 
das Zusammenwirken der Universität mit ande
ren Universitäten - etwa Salzburg, Graz oder 
auch im Alpen-Adria-Raum -, um die Attrakti
vität zu erhöhen und auch den Zuzug von Studie
renden und Lehrenden aus anderen Bundeslän
dern beziehungsweise dem Ausland zu erhöhen. 

Die Universität Klagenfurt hat für Kärnten 
wichtige bildungspolitische und emanzipatorische 
Aufgaben, insbesondere im Bereich der Erwach
senenbildung - sehr viele Berufstätige nutzen 
das Studienangebot -, insbesondere aber auch 
was den Zugang von Studierenden ohne Matura 
mit Studienberechtigungsprüfung zur Universität 
anbelangt, und nicht zuletzt sei auch der sehr, 
sehr hohe Frauenanteil an den Studierenden die
ser Universität erwähnt. Daher ist es kein Zufall, 
daß die Universität Klagenfurt bei einer Studen
tenbefragung eines österreichischen Magazins 
ganz hervorragende Werte aufzuweisen hat und 
bei der Frage nach der beliebtesten Universität an 
zweiter Stelte liegt. Grund dafür ist ohne Zweifel 
eine gewisse Überschaubarkeit, eine hervorragen
de Betreuung der Studenten, weniger Anonymität 
und damit verbunden ein stärkeres Gemein
schaftsgefühl. 

Das vorliegende Gesetz und die damit verbun
denen recht beträchtlichen Mittel werden jeden
falls der Universität Klagenfurt auf ihrem Weg 
für die zukünftige Entwicklung sehr hilfreich 
sein. - Danke schön. (Beifall bei der SPÖ.) 18.29 

Präsident Dr. Lichal: Zu Wort gemeldet ist 
Herr Abgeordneter Mag. Haupt. - Bitte, Herr 
Abgeordneter. 

18.29 
Abgeordneter Mag. Haupt (FPÖ): Herr Präsi

dent! Herr Bundesminister! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Es ist ja heute schon nahezu bis zur 
Ausschöpfung der vorgesehenen Redezeit über 
das UOG und die damit im Zusammenhang ste
henden Gesetzesmaterien diskutiert worden, so
daß ich mich in meiner Rede auf zwei kleine De
tailbereiche beschränken kann. 

Zunächst möchte ich Herrn U niversitätsprofes
sor Dr. Brünner dafür danken, daß er wenigstens 
meinen Anteil an der Diskussion im Unteraus
schuß - zum Unterschied von jenem meiner 
Fraktion - positiv erwähnt hat, aber ich bin mir 
auch dessen bewußt, daß Lob von der falschen 
Seite unter Umständen gleich tödlich sein kann 
wie kein Lob. (Abg. Dr. Ne iss e r: Na, na, so 
boshaft sind wir wieder nicht.') Ich glaube aber 
trotzdem, daß sich die freiheitliche Fraktion in 
allen Unterausschußsitzungen redlich bemüht 
hat, ihren Beitrag zum UOG zu leisten, und daß 
das eine oder andere auch von unseren Ideen ein
geflossen ist, ist sicherlich ein positives Zeichen 
für das konstruktive Klima, das ich hier und heute 
bei dieser Debatte auch ausdrücklich erwähnen 
möchte. 

Ich möchte aber als Mitglied des Rechnungs
hofausschusses nicht darüber hinwegsehen, daß 
auch die Universitätsreform 1975 nicht so klaglos 
und schnell über die Bühne gegangen ist, wie es 
manche Vorredner und manche, die uns bis heute 
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hier ins Plenum noch letzte Telegramme ihrer 
Kritik am UOG übermittelt haben, meinen. 

Erinnern wir uns doch an den Rechnungshof
bericht 1990 im Zusammenhang mit der Univer
sität Wien und hier namentlich mit dem Juridi
kum zurück. Der Rechnungshof hat darin festge
stellt, daß es immerhin 15 Jahre nach Beschluß
fassung des UOG 1975 an der Universität Wien 
Teilbereiche gegeben hat, in denen man nicht ein
mal im Traum daran gedacht hat, das UOG 1975 
vollinhaltlich und legistisch umzusetzen. 

Ich hoffe, daß es beim UOG 1993 nicht ähnli
che Hemmnisse von seiten jener Betrauten im 
akademischen Mittelbau geben wird, die heute 
dieser Reform kritisch gegenüberstehen, denn an
sonsten, Kollege Lukesch, und sehr geehrter Herr 
Bundesminister, müßten wir schleunigst trachten, 
daß wir es über das Beamten-Dienstrecht in den 
Griff bekommen, um jenen. die dem Mehrheits
beschluß dieses Parlaments in ihren Gremien, 
sprich in den Universitäten, ablehenend gegen
überstehen und eine verzögernde Haltung ein
nehmen wollen, zumindest über das Beamten
Dienstrecht beizukommen, wenn es schon nicht 
über das UOG und über den Mehrheitsbeschluß 
geht. 

Ich stehe nicht an, das hier zu sagen, auch wenn 
unsere Fraktion dem UOG 1993 kritisch gegen
übersteht. Aber ich glaube, es ist für einen Demo
kraten nicht haltbar, daß sich elitäre universitäre 
Kreise, die sich selbst so bezeichnen, dann über 
den Willen des Gesetzgebers hinweg Freiräume 
in ihren Einrichtungen schaffen wollen, die von 
den österreichischen Gesetzen nicht gedeckt wer
den und die die vom Gesetzgeber mehrheitlich 
gewollte Reform schlußendlich in Frage stellen, 
sodaß Unsummen an Geld sinnlos verschwendet 
werden. Die finanziellen Ressourcen für unsere 
Universitäten sind derart knapp bemessen, daß 
wir uns solche Haltungen in Zukunft nicht leisten 
werden können. 

Das zweite, was mich bewegt, ist der § 27 
Abs. 1 Geschäftsordnung, der dazu gedient hat, 
nunmehr die Universität für Bildungswissen
schaften in Klagenfurt in "Universität Klagen
furt" umzubenennen. Und hier, Herr Bundesmi
nister, muß ich schon eine deutliche Kritik an Ih
nen und Ihrer Ministerialbürokratie anbringen. 

Wir Freiheitlichen waren immer dafür, daß die 
Universität Klagenfurt im entsprechenden Aus
maß neu strukturiert werden soll. eine Fakultäts
gliederung bekommt und a la longue zu einer 
Landesuniversität mit allen Funktionen in gesell
schaftspolitischer , aber auch in wirtschaftlicher 
Hinsicht werden soll, die einer Universtität zu
kommen. 

Das Bundesland Kärnten ist in seiner derzeiti
gen wirtschaftlichen Situation das Schlußlicht der 
österreichischen Bundesländer. Ich glaube daher, 
daß wir es uns in Kärnten verdient haben, von 
seiten des Bundes für unsere universitäre Einrich
tung in Klagenfurt mehr und effizientere Hilfe zu 
erhalten, als es mit der heutigen Beschlußfassung 
allein möglich ist. 

Ich betrachte es eigentlich als eine Schande, 
daß der § 27 Abs. 1 der Geschäftsordnung -
meines Wissens zum erstenmal in der Zweiten 
Republik - herangezogen werden mußte, um 
eine Universität neu zu gestalten und eine Erwei
terung der Universität Klagenfurt im Interesse 
der Kärntner Bevölkerung, im Interesse der Ent
wicklung des Bundeslandes Kärntens und im In
teresse auch der Entwicklung der Universität in 
Klagenfurt selbst durchzusetzen. 

Die Forderung, hier eine Fakultätsgliederung 
durchzuführen. wurde ja schon lange erhoben. 
Die Verhandlungen - im Ausschußbericht 1263 
steht ja auf Seite 1 im vorletzten Absatz: .,nach 
einem langen Beratungs- und Diskussionspro
zeß" - haben wirklich lange gedauert und wur
den umfassend geführt, und von drei Fakultäten 
sind schlußendlich im heutigen Vorschlag nur 
mehr zwei übriggeblieben. 

Kollege Posch hat schon angedeutet. daß auch 
ein Juridikum für Kärnten vorstellbar ist. Ich 
glaube aber, daß damit im Anpassungsprozeß an 
die EG und an den EWR durchaus noch nicht alle 
Möglichkeiten ausgelotet sind. Bei der Schaffung 
einer neuen Ausbildungsstätte für den 
Dr.med.dent., die in Österreich dann auch not
wendig sein wird, sollte durchaus auch Klagenfurt 
mit seinen infrastrukturellen Einrichtungen einen 
Platz haben, sollte Klagenfurt a la longue eine 
Heimstätte für den Dr.med.dent. erhalten. Das 
Träumen von einer dritten Fakultät, einer juridi
schen, stellt für mich nicht den Endpunkt der 
phantasievollen Ergänzung der Universität Kla
genfurt von einer Universität für Bildungswissen
schaften in eine Universität im Sinne des ganzen 
Bundeslandes Kärntens und der Erweiterungs
möglichkeit für uns Kärntner nicht nur in Hin
sicht auf Erwachsenenbildung, sondern auch in 
Hinsicht auf die Studienmöglichkeiten für die ge
samte Republik dar. 

Ich glaube daher, daß es ein Armutszeugnis ist, 
daß es nach langjährigen Bemühungen des § 27 
bedurft hat, um über die Hintertüre des UOG 
endgültig die notwendige Weichenstellung für die 
Universität Klagenfurt zu erreichen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Für 
mich als Kärntner Abgeordneten ist das ein Zei
chen dafür, wie man hier in Wien mit den berech
tigten Forderungen des Bundeslandes Kärntens 
umgeht. In letzter Minute, ich würde sagen drei 
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Minuten vor zwölf, hat man unter weitestgehen
der Ausnützung der Legistik über eine Hintertüre 
eine zwar sinnvolle, aber schon längst notwendige 
und längst fällige Änderung herbeigeführt. 

Ich sage jetzt deutlich und klar: Wir Freiheitli
chen waren immer für die Fakultätsgliederung in 
Klagenfurt, aber wir waren nie dafür, daß hier der 
Begutachtungsweg ausgeschaltet wird. Wir waren 
auch nie dafür, daß da eine Minimallösung zum 
Tragen kommt, sondern wir haben uns eigentlich 
vorgestellt, daß es für ein Bundesland, das um 
seine wirtschaftliche Zukunft ringt und dazu 
dringend auch universitärer Einrichtungen be
darf, schlußendlich nicht bei einer Minimallö
sung, wie sie mit diesem Gesetz verabschiedet 
wird, bleiben kann. 

Ich bin also als Kärntner zwar froh darüber, 
daß aus der Universität für Bildungswissenschaf
ten nunmehr der erste Schritt zur Universität 
Klagenfurt getan wird, aber ich betrachte diesen 
Schritt nicht als endgültigen Schritt. Ich glaube, 
daß die Methode, wie man zu diesem Schritt ge
kommen ist, auch aus demokratiepolitischer 
Sicht, aus Sicht der Geschäftsordnung und aus 
der Kenntnis der Geschäftsordnung diesen Ho
hen Hauses heraus eigentlich ein Armutszeugnis 
für die Verwaltung in unseren Ministerien und 
für die "Vorausschau" Ihrer Bürokratie, Herr 
Bundesminister, ist. (BeifaU bei der FPÖ.) 18.37 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort gemeldet hat 
sich Herr Bundesminister Vizekanzler Dr. Busek. 
- Bitte. 

18.37 
Bundesminister für Wissenschaft und For-

schung Vize kanzler Dr. Busek: Sehr geehrter 
Herr Präsident! Hohes Haus! - Geschätzter Herr 
Abgeordneter Haupt! Da Sie eine Behauptung 
aufgestellt haben, muß ich Sie direkt ansprechen. 
Es gibt das Wort des Volksmundes: Wer viel 
fragt, geht viel irr. - In dem Zusammenhang 
wäre es gut gewesen, hätten Sie gefragt. 

Sie haben hier gerade behauptet, daß der in 
Verbindung mit dem § 27 der Geschäftsordnung 
gestellte Antrag auf NovelIierung des Gesetzes 
über die Universität Klagenfurt keiner Begutach
tung unterzogen wurde. Das ist nicht der Fall. 

Es gab eine Begutachtungsfrist, Stellungnah
men und auch eine Regierungsvorlage, die Sie in 
Ihren Drucksachen haben. Der § 27 mußte je
doch verwendet werden, weil die Staatsdruckerei 
infolge des Druckes des Budgets nicht rechtzeitig 
fertiggeworden wäre und wir daher länger ge
braucht hätten, um dieses Bundesgesetz im Wege 
einer Regierungsvorlage zu verabschieden. Daher 
haben sich die beiden Wissenschaftssprecher im 
Ausschuß selber bereit erklärt, die vorhandene 
Regierungsvorlage, die Ihnen in den Unterlagen 
zur Verfügung steht und die Ihnen gerne ein 

Klubsekretär nachreichen wird, im Wege eines in
haltlich verbundenen Antrages hier einzubringen. 

Ich weise Ihren Vorwurf für mein Ministerium 
und für mich zurück. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 
Es wäre angebracht, daß Sie sich entschuldigen. 
Sie sind nicht informiert. 18.38 

Präsident Dr. Lichal: Nächster und vorläufig 
letzter Redner hiezu ist Herr Abgeordneter Dr. 
Bruckmann. - Bitte, Herr Abgeordneter, Sie ha
ben das Wort. 

18.38 .. 
Abgeordneter Dr. Bruckmann (OVP): Hohes 

Haus! Wenn ich mir erlaube. als voraussichtlich 
letzter Redner hiezu den Versuch zu machen, die 
Problematik in einem größeren Zusammenhang 
zu sehen, so darf ich hiefür eine historische 
Rechtfertigung in Anspruch nehmen: 

Es war knapp vor der Verabschiedung des 
UOG 1975, als ich gemeinsam mit Theodor To
mandl in einem ganzseitigen Artikel in der "Pres
se" vor den voraussichtlichen Konsequenzen ge
warnt habe. Und es war auch vorher, anläßlich 
eines Festvortrages vor der Österreichischen Aka
demie der Wissenschaften in deren feierlichen 
Sitzung, daß ich in Anwesenheit der damaligen 
Wissenschaftsministerin Dr. Firnberg gesagt 
habe, falsch verstandene Demokratisierung führt 
zur Diktatur der Inkompetenz - ein Satz, der 
gerade in der damaligen 68er-Denkweise beson
ders waghalsig war, zu dem ich aber heute noch 
stehe. Allerdings muß ich definieren, was ich un
ter "falsch verstandener Demokratisierung" ver
stehe. 

Damals wurde Demokratisierung vielfach ver
standen als Flucht aus der Verantwortung. Ich er
innere mich genau an Leserbriefe von Exponen
ten der 68er-Generation, die nicht wagten, ihren 
Namen darunterzuschreiben, sondern ausschließ
lich als Kollektiv signierten. Für sie war Demo
kratisierung Selbstzweck, und zwar absoluter 
Selbstzweck in dem Sinne, daß jede Entschei
dung, die auch besser von einem einzelnen hätte 
getroffen werden können, einem Kollektiv anzu
vertrauen war. 

Nun mag diese Denkweise durchaus in einer 
Primitivgesellschaft, einer Steinzeitkultur , ad
äquat gewesen sein, in der es nur ganz wenige zu 
lösende Probleme und sehr viel Freizeit gab, so
daß man die Lösung dieser Probleme jeweils dem 
"Großen Palaver" anvertrauen konnte. In einer 
hochkomplexen, auf Schritt und Tritt auf Tausen
den von Einzelentscheidungen beruhenden Insti
tution kann ein solches Verfahren aber nur zur 
Petrifizierung, zur Versteinerung, führen. 

leh hatte noch Gelegenheit, die alte Ordina
rienuniversität zu erleben, als Student und dann 
auch noch acht Jahre lang als Professor, und ich 
hatte seit 1975 Gelegenheit, die neue UOG-Uni-

133. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 91 von 145

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVIII. GP - 133. Sitzung - 20. Oktober 1993 15435 

Dr. Bruckmann 

versität zu erleben. Daher möchte ich Kollegen 
Renoldner doch in aller Offenheit sagen, daß das, 
was er als ., Vettern- und Freunderlwirtschaft" be
zeichnet hat und was ich vorsichtiger ausdrücken 
möchte als die Mitberücksichtigung nichtsachli
eher Aspekte bei der Entscheidungsfindung, in 
der Zeit nach 1975 durch die Verbreiterung der 
Basis der Entscheidungsfindung hin in Bereiche, 
denen man eine gewisse Inkompetenz nicht ab
sprechen konnte, eher zugenommen hat. 

Es darf nicht übersehen werden, daß der Be
griff "Demokratisierung", der als solcher ja 
durchaus wünschenswert ist, in Ziel konflikt steht 
mit anderen gesellschaftlichen Zielen, zum Bei
spiel der Effizienz des Bildungssystems, der Sorg
falt in der Verwendung von Steuergeldern. 

Da stoßen wir auf die Grundfrage des Selbst
verständnisses der Universitäten. Viele, nur allzu 
viele, Lehrende wie Lernende, würden gerne in 
der Universität eine Insituation sehen, wie sie 
Hermann Hesse in seinem "Glasperlenspiel" be
schreibt: abgesetzt von der gesellschaftlichen Rea
lität, niemandem verantwortlich, nur das tun dür
fend, was man unter Leitung eines gewählten 
"Magister Ludi" - nomen est omen - gerne tun 
möchte. 

Es mag diese Einstellung im 19. Jahrhundert, 
in der alten Humboldt'schen Universität, in der 
die Universitäten tatsächlich nur eine quantitative 
Randerscheinung der menschlichen Gesellschaft 
darstellten noch adäquat gewesen sein, es kann 
das aber meiner festen Überzeugung nach nicht 
mehr das Selbstverständnis der Universität des 
ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhun
derts sein. 

Den Universitäten kommt heute und morgen 
eine eminente gesellschaftliche Aufgabe zu, und 
es hat daher die Gesellschaft den Anspruch, über 
die vielen Milliarden, die sie für die Universität 
aufwendet. auch entsprechend Rechenschaft zu 
bekommen. Ich bekenne mich zur Dienstlei
stungsfunktion der Universitäten im Interesse der 
arbeitenden Bevölkerung. die die Kosten für die 
Universitäten aufzubringen hat. 

Ich möchte von seiten der grünen Opposition 
nicht mißverstanden werden: Ich bin keineswegs 
für eine Universität, die sich ausschließlich an Ef
fizienzkriterien des Faches orientiert, also primär 
technische und wirtschaftliche Fächer. Ich beken
ne mich ausdrücklich dazu, daß ich es geradezu 
als einen Ausweis für den Reifegrad einer Zivili
sation ansehe, in welchem Ausmaß sie es sich lei
stet, auch sogenannte Orchideenfächer wahrzu
nehmen, in einem durchaus ausreichenden Aus
maße. Für mich bedeutet Effizienz, daß das Or
chideenfach genauso wie das praxisorientierte 
Fach denselben Kriterien der Sachlichkeit und 
Zweckmäßigkeit zu unterwerfen sein muß. 

In diesem Sinne erfordert in meinen Augen De
mokratisierung in einem hochkomplexen System 
notwendig funktionale Autorität, das heißt für 
mich, eine demokratisch erfolgte Wahl auf Zeit 
und deren demokratische Kontrolle. 

Hier möchte ich mich ausdrücklich auch für die 
Zwei-Drittel- aussprechen, und gegen die 50-Pro
zent-Abberufungsklausel, wie sie von seiten der 
Grünen vertreten wurde. Wenn ein demokratisch 
gewählter, mit einer Funktion betrauter Ämter
führer ständig bangen muß, durch eine Zufalls
konstellation wieder von seinem Amt enthoben 
zu werden, dann wird er nicht wagen, entspre
chend mutige Weichenstellungen vorzunehmen, 
wie sie die Zukunft vom Universitätssystem er
fordern wird. 

In diesem Zusammenhang stellt das UOG 1993 
einen vorsichtigen, aber klaren Schritt in Rich
tung - was ich so nenne - richtige Demokrati
sierung dar. 

Ich bleibe bei der "richtig verstandenen Demo
kratisierung". Sie öffnet sich ja gegenüber dem 
bisherigen Rechtszustand in vielen Funktionen 
auch Nichtprofessoren - ein Prinzip, das das bis
herigen UOG nicht hatte, aber das das neue UOG 
wie ein roter Faden durchzieht, daß der jeweils 
Bestgeeignete, ob Professor oder nicht Professor, 
mit einer Funktion zu betrauen ist, unabhängig 
davon, ob er nun die Buchstaben o.Prof. vor sei
nem Namen stehen hat oder nicht. Und das sage 
ich, der ich seit 1967 das Recht habe, diese Buch
staben vor meinen Namen zu setzen. 

Selbst die Person des Rektors muß kein Ordi
narius sein. und ich bejahe dies. Es hat der Herr 
Wissenschaftsminister bereits darauf hingewie
sen, daß in jenem Land, das die meisten Nobel
preisträger in den letzten Jahren stellte, diese Tat
sache nicht nur darauf zurückzuführen ist, daß 
dort eben mehr Geld für Lehre und Forschung 
verfügbar ist, sondern meiner festen Überzeu
gung nach auch darauf. daß jeweils ein Managing 
Scholar, ein mit besonderem administrativem Ge
schick ausgestatteter Wissenschafter oder Nicht
wissenschafter, als University President, als Rek
tor auch auf Zeit, wenngleich nicht auf eine feste 
Zeit, die Möglichkeit hat, seine Universität diesen 
Effizienzkriterien entsprechend zu führen. 

Damit komme ich auf einen letzten Aspekt zu 
sprechen, der gleichzeitig meine zweite Schluß
~~lgerung ist: Demokratisierung bedeutet auch 
Offnung nach außen, um das Geschehen in den 
Universitäten einer gesamtgesellschaftlichen 
Kontrolle zu unterziehen - einer Kontrolle 
durch jene Gesellschaft, die die Universitäten 
schließlich zu finanzieren hat und der umgekehrt 
die Universitäten dafür verantwortlich sind. 
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In diesem Sinne ist es zu bejahen, daß das neue 
UOG auf breiter Basis Kuratorien und Beiräte 
vorsieht. 

Hohes Haus! Ich komme zum Schluß. Das 
UOG ist nicht gleichbedeutend mit den Universi
täten. Es verhält sich zu den Universitäten wie die 
Werkstätte zur Arbeit, die in dieser Werkstätte zu 
verrichten ist. Das neue UOG bringt sicherlich 
eine bessere Werkstätte. Der Erfolg hängt aber 
letztlich von den Lehrenden und Lernenden 
selbst ab, davon, was sie mit dieser Werkstätte tun 
werden. Und damit bedeutet Demokratisierung 
letztlich - darauf haben schon viele Vorredner 
hingewiesen - eine Verlagerung von Autonomie 
in die Universitäten selbst. Dies ist eine ganz gro
ße Chance, eine historische Chance, die das 
UOG 1993 erstmals in diesem Ausmaß in Öster
reich bietet. Die Geschichte wird weisen, in wei
cher Weise und in welchem Ausmaß die, denen 
diese Chance eingeräumt wurde, von dieser 
Chance Gebrauch gemacht haben werden. (Bei
fall bei ÖVP und SPÖ.) /8.48 

Präsident Dr. Lichal: Zum zweitenmal zu die
sem Tagesordnungspunkt zu Wort gemeldet hat 
sich Herr Abgeordneter Mag. Haupt. - Bitte, 
Herr Abgeordneter. 

[8.48 .. 
Abgeordneter Mag. Haupt (FPO): Herr Präsi

dent! Herr Bundesminister! Da meiner Fraktion 
noch einige Restzeit bleibt, darf ich zu Ihrer Kor
rektur meiner ersten Wortmeldung zwei Dinge 
anmerken. (Abg. Dr. Ne iss e r: Entschuldigst du 
dich jetzt, Herben?) 

Am 12. Oktober 1993 wurde zwar richtigerwei
se, wie Sie gesagt haben, von den Kollegen Stippel 
und Brünner die Regierungsvorlage als Antrag 
nach § 27 Abs. 1 eingebracht. Aber ich bleibe 
nach wie vor dabei, sehr geehrter Herr Bundesmi
nister, daß bis zum heutigen Tag zumindest mei
ner Fraktion keine einzige Seite aus dem Begut
achtungsverfahren jemals zur Kenntnis gebracht 
worden ist. (Abg. Dr. Ne iss er: Das ist ja nicht 
wahr.' Jede Fraktion bekommt die Ergebnisse!) 
Nein, haben wir nicht bekommen, Herr Kollege 
Neisser! IAbg. Dr. Ne iss e r: Das ist eine Ent
schließung des Nationalrates.' Jede Fraktion be
kommt es!) Vielleicht ist es dann im Nationalrat 
passiert. (Abg. Dr. Ne iss e r: Im Klub!) 

Auf jeden Fall, Herr Kollege Neisser, darf ich 
zwei Dingen nochmals feststellen: Ich habe am 
12. Oktober im Ausschuß darum gebeten, uns 
dies zu übermitteln. Es ist aber bis heute - auch 
nach Rückfrage in meinem Klub - bei uns nicht 
angekommen, weder über den üblichen Weg 
noch über einen verkürzten Weg, sodaß meine 
Kritik, Herr Minister, leider aufrecht bleibt, daß 
unserer Fraktion bis heute keine einzige Seite aus 
dem Begutachtungsverfahren zur Kenntnis ge-

bracht wurde. (Beifall bei der FPÖ. - Abg. Dr. 
S c h w i In m e r: Erkundigen Sie sich in der Parla
mentsdirektion.' ) /8.49 

Präsident Dr. Lichal: Zum Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schluß
wort? - Das ist nicht der Fall. 

Meine Damen und Herren! Ich bitte, die Plätze 
einzunehmen! 

Wir kommen zur A b s tim m u n g, die ich 
über jeden Ausschußantrag getrennt vornehme. 

Zuerst gelangen wir zur Abstimmung über den 
Entwurf betreffend ein Bundesgesetz über die 
Organisation der Universitäten samt Titel und 
Eingang in 1261 der Beilagen unter Berücksichti
gung der vom Berichterstatter vorgebrachten 
Druckfehlerberichtigung. 

Ich lasse zunächst über den Antrag der Abge
ordneten Motter und Dr. Renoldner, den Gegen
stand an den Ausschuß für Wissenschaft und For
schung rückzuverweisen, abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Antrag zustimmen, um ein entsprechendes Zei
chen. - Das ist die M i n der h e i t. A b g e -
1 eh n t. 

Die Abgeordneten Dr. Renoldner und Genos
sen haben Zusatz-, Streichungs- sowie Abände
rungsanträge eingebracht. 

Ferner haben die Abgeordneten Dr. Brünner, 
Dr. Stippel und Genossen einen Streichungs- so
wie einen Abänderungsantrag vorgelegt. 

Ich werden zunächst über die von den Zusatz-, 
den Streichungs- und den Abänderungsanträgen 
betroffenen Teile - jeweils der Reihe nach -
sowie schließlich über die restlichen, noch nicht 
abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes samt Ti
tel und Eingang in der Fassung des Ausschußbe
richtes unter Berücksichtigung der vom Bericht
erstatter vorgetragenen Druckfehlerberichtigung 
abstimmen lassen. 

Die Abgeordneten Dr. Renoldner und Genos
sen haben einen Zusatzantrag eingebracht, der 
sich auf die Einfügung eines neuen Abs. 8 in § 30 
bezieht. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die sich 
für diesen Zusatzantrag aussprechen, um ein Zei
chen. - Das ist die Minderheit. Somit abgelehnt. 

Ein Zusatzantrag der Abgeordneten Dr. Re
noldner und Genossen hat die Einfügung von 
Z 10 und 11 in § 41 Abs. 3 zum Inhalt, und ich 
bitte jene Damen und Herren, die hiefür eintre-
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ten, um ein entsprechendes Zeichen. - Das ist 
die Minderheit. Abgelehnt. 

Ferner haben die Abgeordneten Dr. Renoldner 
und Genossen einen Streichungsantrag betref
fend § 41 Abs. 3 Z 5 vorgelegt. 

Ich ersuche jene Mitglieder des Hohen Hauses, 
die dem Streichungsantrag des Abgeordneten Or. 
Renoldner und Genossen zustimmen, um ein 
diesbezügliches Zeichen. - Das ist die Minder
heit. Abgelehnt. 

Die Abgeordneten Dr. Brünner, Dr. Stippel 
und Genossen haben einen Streichungsantrag be
treffend § 80 Abs. 2 eingebracht, und ich ersuche 
jene Damen und Herren, die sich hiefür ausspre
chen, um ein bejahendes Zeichen. - Das ist mit 
Mehrheit angenommen. 

Somit erhalten die Abs. 3 bis 5 die Bezeich
nung 2 bis 4. 

Die Abgeordneten Dr. Renoldner und Genos
sen haben einen Abänderungsantrag hinsichtlich 
§ 14 Abs. 1 Z 1 eingebracht, und ich ersuche jene 
Damen und Herren, die sich für diesen Abände
rungsantrag aussprechen, um ein Zeichen. - Das 
ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Ich lasse sogleich über § 14 Abs. 1 Z 1 in der 
Fassung des Ausschußberichtes abstimmen, und 
bitte jene Damen und Herren, die hiefür sind, um 
ein Zeichen der Zustimmung. - Das ist die 
Mehrheit. Angenommen. 

Die Abgeordneten Dr. Brünner, Dr. Stippel 
und Genossen haben einen Abänderungsantrag 
betreffend § 20 Abs. 2 Z 2 zweiter Satz vorgelegt. 

Ich bitte jene Mitglieder des Hohen Hauses, die 
dem Abänderungsantrag der Abgeordneten Dr. 
Brünner, Or. Stippel und Genossen zustimmen, 
um ein diesbezügliches Zeichen. - Das ist mit 
Mehrheit angenommen. 

Ein Abänderungsantrag der Abgeordneten Dr. 
Renoldner und Genossen bezieht sich auf § 23 
Abs. 7 dritter Satz. 

Ich ersuche jene Mitglieder des Hohen Hauses, 
die für den Abänderungsantrag der Abgeordne
ten Dr. Renoldner und Genossen eintreten, um 
ein Zeichen. - Das ist die Minderheit. Abge
lehnt. 

Wir gelangen zur Abstimmung über § 23 
Abs. 7 dritter Satz in der Fassung des Ausschuß
berichtes, und ich bitte jene Damen und Herren, 
die hiefür sind, um ein bejahendes Zeichen. -
Das ist die Mehrheit, also angenommen. 

Die Abgeordneten Dr. Renoldner und Genos
sen haben ferner einen Abänderungsantrag be
treffend § 25 Abs. 4 erster Satz eingebracht, und 

ich bitte jene Damen und Herren, die sich hiefür 
aussprechend, um ein Zeichen. - Das ist die 
Minderheit. Abgelehnt. 

Wir gelangen daher zur Abstimmung über § 25 
Abs. 4 erster Satz in der Fassung des Ausschuß
berichtes, und ich ersuche jene Mitglieder des Ho
hen Hauses, die diesem Teil des Gesetzentwurfes 
ihre Zustimmung erteilen, um ein diesbezügliches 
Zeichen. - Das ist die Mehrheit. Angenommen. 

Ein weiterer Abänderungsantrag der Abgeord
neten Dr. Renoldner und Genossen bezieht sich 
auf § 29 Abs. 5 und 6, und ich bitte jene Damen 
und Herren, die hiefür eintreten, um ein Zeichen. 
- Das ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Ich lasse daher über § 29 Abs. 5 und 6 in der 
Fassung des Ausschußberichtes abstimmen, und 
ich ersuche jene Mitglieder des Hohen Hauses, 
die sich hiefür aussprechen, um ein bejahendes 
Zeichen. - Das ist die Mehrheit. Angenommen. 

Wir gelangen zur Abstimmung über den Abän
derungsantrag der Abgeordneten Dr. Renoldner 
und Genossen betreffend § 30 Abs. 4, und ich bit
te jene Damen und Herren, die hiefür sind, um 
ein entsprechendes Zeichen. - Das ist die Min
derheit. Abgelehnt. 

Ich lasse daher über § 30 Abs. 4 in der Fassung 
des Ausschußberichtes abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiefür 
eintreten, um ein Zeichen der Bejahung. - Das 
ist die Mehrheit. Angenommen. 

Ferner liegt ein Abänderungsantrag der Abge
ordneten Dr. Renoldner und Genossen vor, der 
sich auf § 41 Abs. 3 Z 4 bezieht, und ich ersuche 
jene Damen und Herren, die hiefür sind, um ein 
Zeichen. - Das ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Wir kommen somit zur Abstimmung über § 41 
Abs. 3 Z 4 in der Fassung des Ausschußberichtes, 
und ich ersuche jene Mitglieder des Hohen Hau
ses, die sich hiefür aussprechen, um ein Zeichen 
der Zustimmung. - Das ist mit Mehrheit ange
nommen. 

Die Abgeordneten Dr. Renoldner und Genos
sen haben einen Abänderungsantrag hinsichtlich 
§ 43 Abs. 1 erster Satz eingebracht, und ich bitte 
jene Damen und Herren, die hiefür eintreten, um 
ein entsprechendes Zeichen. - Das ist die Min
derheit. Abgelehnt. 

Wir gelangen sogleich zur Abstimmung über 
§ 43 Abs. 1 erster Satz in der Fassung des Aus
schußberichtes, und ich ersuche, jene Damen und 
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Herren, die hiefür sind. um ein Zeichen der Zu
stimmung. - Das ist mit Mehrheit angenommen. 

Ein Abänderungsantrag der Abgeordneten Dr. 
Brünner, Dr. Stippel und Genossen bezieht sich 
auf § 43 Abs. 1 zweiter Satz, und ich bitte jene 
Damen und Herren, die sich hiefür aussprechen, 
um ein Zeichen der Zustimmung. - Das ist die 
Mehrheit. Angenommen. 

Ferner haben die Abgeordneter Dr. Renoldner 
und Genossen einen Abänderungsantrag betref
fend § 43 Abs. 2 Z 3 vorgelegt. 

Die Abgeordneten, die hiefür sind, ersuche ich 
um ein diesbezügliches Zeichen. - Das ist die 
Minderheit. Abgelehnt. 

Ich bringe damit § 43 Abs. 2 Z 3 in der Fas
sung des Ausschußberichtes zur Abstimmung, 
und ich ersuche jene Damen und Herren, die die
sem Teil des Gesetzentwurfes zustimmen, um ein 
entsprechendes Zeichen. - Das ist die Mehrheit. 
Angenommen. 

Ich bringe nun den Abänderungsantrag der Ab
geordneten Dr. Renoldner und Genossen betref
fend § 45 Abs. 1 Z 7 zur Abstimmung, und ich 
ersuche jene Damen und Herren, die hiefür ein
treten, um ein Zeichen. - Das ist die Minderheit. 
Abgelehnt. 

Wir gelangen somit zur Abstimmung über § 45 
Abs. 1 Z 7 in der Fassung des Ausschußberichtes. 

Ich ersuche die Abgeordneten, die diesem Teil 
des Gesetzentwurfes zustimmen, um ein diesbe
zügliches Zeichen. - Das ist die Mehrheit. Ange
nommen. 

Wir gelangen zur Abstimmung über den Abän
derungsantrag der Abgeordneten Dr. Renoldner 
und Genossen betreffend § 48 Abs. 1 Z 16, und 
ich ersuche jene Damen und Herren, die hiefür 
sind, um ein Zeichen. - Das ist die Minderheit. 
Abgelehnt. 

Ich lasse nun über § 48 Abs. 1 Z 16 in der Fas
sung des Ausschußberichtes abstimmen. 

Ich ersuche jene Abgeordneten, die hiefür ein
treten, um ein Zeichen der Bejahung. - Das ist 
mit Mehrheit angenommen. 

Ein Abänderungsantrag der Abgeordneten Dr. 
Renoldner und Genossen bezieht sich auf § 49 
Abs. 1 Z 6, und ich ersuche jene Damen und Her
ren, die sich für diesen Abänderungsantrag aus
sprechen, um ein entsprechendes Zeichen. - Das 
ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Wir gelangen sogleich zur Abstimmung über 
§ 49 Abs. 1 Z 6 in der Fassung des Ausschußbe
richtes. 

Ich ersuche jene Mitglieder des Hohen Hauses, 
die diesem Teil des Gesetzentwurfes zustimmen, 
um ein entsprechendes bejahendes Zeichen. -
Das ist die Mehrheit. Angenommen. 

Ein Abänderungsantrag der Abgeordneten Dr. 
Brünner, Dr. Stippel und Genossen bezieht sich 
auf die Bezeichnung der Z 12 bis 14 in § 49 
Abs. 1. 

Ich ersuche jene Abgeordneten, die dem Abän
derungsantrag der Abgeordneten Dr. Brünner, 
Dr. Stippel und Genossen zustimmen, um ein 
diesbezügliches Zeichen. - Hier stelle ich die 
Mehrheit fest. Angenommen. 

Ferner haben die Abgeordneten Dr. Renoldner 
und Genossen einen Abänderungsantrag betref
fend § 51 Abs. 1 Z 13 vorgelegt. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Abänderungsantrag der Abgeordneten Dr. Re
noldner und Genossen ihre Zustimmung erteilen, 
um ein Zeichen. - Das ist die Minderheit. Abge
lehnt. 

Wir gelangen damit zur Abstimmung über § 51 
Abs. 1 Z 13 in der Fassung des Ausschußberich
tes, und ich bitte jene Damen und Herren, die 
hiefür sind, um ein diesbezügliches Zeichen. 
Das ist die Mehrheit. Angenommen. 

Ein Abänderungsantrag der Abgeordneten Dr. 
Renoldner und Genossen bezieht sich auf § 51 
Abs. 2 Z 4, und ich ersuche jene Damen und Her
ren, die hiefür eintreten, um ein entsprechendes 
Zeichen. - Das ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Ich bringe daher § 51 Abs. 2 Z 4 in der Fassung 
des Ausschußberichtes zur Abstimmung, und ich 
bitte jene Mitglieder des Hohen Hauses, die sich 
hiefür aussprechen, um ein diesbezügliches Zei
chen. - Das ist die Mehrheit. Angenommen. 

Ferner haben die Abgeordneten Dr. Brünner. 
Dr. Stippel und Genossen einen Abänderungsan
trag betreffend die §§ 63 Abs. 1 erster Satz, 68 
Abs. 1 letzter Satz, 71 Abs. 1 dritter Satz, 75 
Abs. 5, 80 Abs. 3 und 88 Abs. 4 eingebracht, und 
ich bitte jene Damen und Herren, die sich für 
diesen Abänderungsantrag aussprechend, um ein 
bejahendes Zeichen. - Das ist die Mehrheit. An
genommen. 

Da die restlichen Teile des vorliegende Gesetz
entwurfes Verfassungsbestimmungen enthalten, 
stelle ich zunächst im Sinne des § 82 Abs. 2 Z 1 
der Geschäftsordnung die für die Abstimmung 
erforderliche Anwesenheit der verfassungsmäßig 
vorgesehenen Anzahl der Abgeordneten fest. 
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Wir gelangen nun zur Abstimmung über die 
restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Ge
setzentwurfes samt Titel und Eingang in der Fas
sung des Ausschußberichtes unter Berücksichti
gung der vom Berichterstatter vorgebrachten 
Druckfehlerberichtigung, und ich bitte jene Da
men und Herren, die diesen Teilen des Gesetzent
wurfes ihre Zustimmung geben, um ein bejahen
des Zeichen. - Das ist mehrheitlich angenom
men. 

Ausdrücklich stelle ich die verfassungsmäßig 
erforderliche Zweidrittelmehrheit fest. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vor
liegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung 
ihre Zustimmung erteilen. um ein diesbezügliches 
Zeichen. - M ehr h e i t I ich a n gen 0 m -
me n. 

Ausdrücklich stelle ich wiederum die verfas
sungsmäßig erforderliche Zweidrittelmehrheit 
fest. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über 
den Entschließungsantrag der Abgeordneten 
Scheibner und Genossen betreffend Universitäts
organisationsreform. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für den 
Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der 
Zustimmung. - Das ist die M i n der h e i t. 
Abgelehnt. 

Wir gelangen jetzt zur Abstimmung über den 
Entschließungsantrag der Abgeordneten Dr. Re
noldner und Genossen betreffend Vertragsassi
stentInnen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die für den 
Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der 
Zustimmung. - Das ist die M i nd e r h ei t. 
Ab gel eh n t. 

Nunmehr kommen wir zur Abstimmung über 
den Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Bundesgesetz über die Gründung der 
Hochschule für Bildungswissenschaften in Kla
genfurt geändert wird, samt Titel und Eingang in 
1262 der Beilagen. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die sich 
für diesen Gesetzentwurf aussprechen, um ein 
diesbezügliches Zeichen. - Hier stelle ich die 
Einstimmigkeit fest. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem ge
genständlichen Gesetzentwurf auch in dritter Le
sung ihre Zustimmung erteilen, um ein bejahen
des Zeichen. - Hier ist wieder die Einstimmig-

keit gegeben, also ein s tim m i g a n g e -
n 0 m m e n in dritter Lesung. 

Ich lasse jetzt über den Entwurf betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Universitäts-Organi
sationsgesetz geändert wird, samt Titel und Ein
gang in 1263 der Beilagen, abstimmen. 

Ich ersuche jene Mitglieder des Hohen Hauses, 
die hiefür eintreten, ein Zeichen zu geben. - Ich 
stelle wieder Einstimmigkeit fest, also eine ein
stimmige Annahme. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vor
liegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung 
zustimmen, um ein entsprechendes Zeichen. -
Auch in dritter Lesung stelle ich die ein s tim -
m i g e A n nah m e fest. 

Schließlich kommen wir zur Abstimmung über 
den Antrag des Ausschusses für Wissenschaft und 
Forschung, seinen Bericht 1264 der Beilagen 
über den Antrag 318/A (E) der Abgeordneten 
Dr. Renoldner und Genossen betreffend die Ein
richtung von "Drittmittel-Fonds" an den österrei
chischen Universitäten zur Kenntnis zu nehmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben wollen, um ein entspre
chendes Zeichen. - Hier stelle ich die Me h r -
h e i t fest. A n gen 0 m m e n. 

6. Punkt: Bericht des Ausschusses für Wis
senschaft und Forschung über den Bericht 
des Bundesministers für Wissenschaft und 
Forschung (111-123 der Beilagen) gemäß § 8 
des Forschungsorganisationsgesetzes, BGBl. 
Nr.341/1981, betreffend Schwerpunktbe
rieht 1993 (1196 der Beilagen) 

7. Punkt: Bericht des Ausschusses für Wissen
schaft und Forschung über die Regierungsvorla
ge (1225 der Beilagen): Bundesgesetz über das 
Bundesforschungs- und Prüfzentrum Arsenal -
ArsenalG (1265 der Beilagen) 

Präsident Dr. Lichal: Wir gelangen nunmehr 
zu den Punkten 6 und 7 der heutigen Tagesord
nung, über welche die Debatte unter einem 
durchgeführt wird. 

Es sind dies die Berichte des Ausschusses für 
Wissenschaft und Forschung über den Bericht 
des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung (HI-t23 der Beilagen) gemäß Forschungs
organisationsgesetz betreffend Schwerpunktbe
richt 1993 (1196 der Beilagen) sowie die Regie
rungsvorlage (1225 der Beilagen): Bundesgesetz 
über das Bundesforschungs- und Prüfzentrum 
Arsenal ( 1265 der Beilagen). 
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Berichterstatter zu Punkt 6 ist Herr Abgeord
neter Dr. Seel. 

Ich ersuche ihn, die Debatte zu eröffnen und 
den Bericht zu geben. (Der Prä s i den t über
nimmt den Vorsitz.) 

Berichterstatter Dr. Seel: Herr Präsident! Herr 
Bundesminister! Hohes Haus! Ich bringe den Be
richt des Ausschusses für Wissenschaft und For
schung über den Bericht des Bundesministers für 
Wissenschaft und Forschung gemäß § 8 des For
schungsorganisationsgesetzes betreffend Schwer
punktbericht 1993. 

Aufgrund der gesetzlichen Neuregelung des 
Berichtswesens erscheint ein umfassender For
schungsbericht der Bundesregierung, der einen 
Gesamtüberblick über forschungs- und technolo
giepolitische Maßnahmen, Forschungsprogram
me und Forschungsergebnisse, über die Entwick
lung multilateraler und bilateraler Zusammenar
beit sowie über den Ausbau der Forschungsinfra
struktur enthält, im Abstand von drei Jahren. Der 
nächste umfassende Bericht der Bundesregierung 
wird daher 1994 vorgelegt. 

Der diesjährige, zweite "Schwerpunktbericht" 
des Bundesministers für Wissenschaft und For
schung ist der Umweltforschung gewidmet. 

Der Ausschuß für Wissenschaft und Forschung 
hat den gegenständlichen Bericht in seiner Sit
zung am 1. Juli 1993 in Verhandlung genommen. 

Bei der Abstimmung wurde der Bericht mit 
Stimmenmehrheit zur Kenntnis genommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Aus
schuß für Wissenschaft und Forschung somit 
den An t rag, der Nationalrat wolle den Be
richt des Bundesministers für Wissenschaft und 
Forschung zur Kenntnis nehmen. 

Präsident: Ich danke Kollegen Seel für die Be
richterstattung. 

Zu Punkt 7 erfüllt diese Aufgabe Herr Abge
ordneter Steinbach. 

Berichterstatter Steinbach: Herr Präsident! 
Herr Bundesminister! Meine Damen und Herren! 
Ich bringe den Bericht des Ausschusses für Wis
senschaft und Forschung über die Regierungsvor
lage (1225 der Beilagen): Bundesgesetz über das 
Bundesforschungs- und Prüfzentrum Arsenal -
ArsenalG. 

Die vorliegende Regierungsvorlage hat daher 
eine Erweiterung des Handlungsspielraumes be
ziehungsweise Erhöhung der Flexibilität der Ge
schäftsführung - insbesondere hinsichtlich Per
sonal-, Finanz- und Sachmitteleinsatz sowie Be-

teiligungen und Kooperationen mit Unterneh
men und anderen Rechtsträgern - zum Ziel. 

Der Ausschuß für Wissenschaft und Forschung 
hat die erwähnte Regierungsvorlage in seiner Sit
zung am 12. Oktober 1993 in Verhandlung ge
nommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Aus
schuß für Wissenschaft und Forschung somit 
den A n t rag, der Nationalrat wolle dem von 
der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(1225 der Beilagen) die verfassungsmäßige Zu
stimmung erteilen. 

Herr Präsident! Ich ersuche, die Debatte fort
zusetzen. 

Präsident: Ich danke dem Kollegen Steinbach. 

Bevor ich Abgeordneten Renoldner das Wort 
erteile, erinnere ich daran, daß eine Redezeitbe
schränkung von 10 Minuten, für je einen Redner 
pro Klub 20 Minuten, festgelegt wurde. 

Abgeordneter Renoldner hat sich für 20 Minu
ten maximal gemeldet. 

19JJ6 
Abgeordneter Dr. Renoldner (Grüne): Herr 

Präsident! Herr Vizekanzler! Meine Damen und 
Herren! Ich bedanke mich für diese umfangreiche 
Redezeiterteilung. Ich darf Sie versichern, daß ich 
und auch viele andere auf der Rednerliste dies 
nicht voll ausschöpfen werden. 

Ich mächte zum Schwerpunktbericht U mwelt
forschung nur einige Worte verlieren. 

Herr Bundesminister! Seitens meiner Fraktion 
muß ich es grundsätzlich begrüßen, daß eine sol
che Schwerpunktsetzung erfolgt ist, denn da
durch tauchen einige recht interessante Projekte 
auf, trotzdem müssen wir an Ihr Ressort eine we
sentliche Frage richten. Sie haben einen Rat für 
Technologieentwicklung und verschiedene ande
re Gremien, die Sie in Fragen der technologi
schen Forschung, der Umweltforschung und der 
Begleitforschung, insbesondere im Zusammen
hang mit Gefahren und Risiken beraten und un
terstützen. 

Was uns seitens des Grünen Klubs in diesem 
Haus fehlt, ist, daß aus diesen zahlreichen Bera
tungsgesprächen Konsequenzen gezogen werden. 
Begleitforschung heißt auch Forschung, die Pro
bleme in anderen - etwa im naturwissenschaftli
chen - Forschungsbereichen aufzeigt. Damit 
verbunden sollte sie natürlich auch Einfluß auf 
die ökonomische Steuerung. insbesondere mit 
Rücksicht auf etwaige Gefahren, haben. 

Wir haben im Zusammenhang mit dem Antrag 
auf Mitgliedschaft bei der Euratom, aber auch im 
Zusammenhang mit der Kernfusionsforschung 
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sehr fragwürdige Erfahrungen gemacht, Erfah
rungen, die zeigen, daß man gerne Gremien ein
richtet und Räte diskutieren läßt, aber wenig dar
aus unmittelbar umsetzt. 

Herr Bundesminister! Wir möchten Sie im Sin
ne dieses Berichtes auffordern, sich entsprechend 
der Gefahren- und Technologiefolgenforschung 
im Zusammenhang mit der Verkehrspolitik in 
der Bundesregierung dafür zu verwenden, daß 
etwa im Zusammenhang mit dem alpenqueren
den Transit, aber auch im Zusammenhang mit 
dem Individualverkehr und in vielen anderen 
Forschungsbereichen, die Sie hier lobenswert auf
gelistet haben, entsprechende Konsequenzen ge
zogen werden. 

Ein zweiter Punkt, den wir hier mitverhandeln, 
ist das Bundesgesetz über das Bundesforschungs
und Prüfzentrum Arsenal. Ich möchte zu diesem 
an sich sehr guten und ausgewogenen Gesetz eine 
Bemerkung machen, die sich auf § 9 Abs. 3 be
zieht. Es ist vorgesehen, dieses sehr sinnvolle 
neue Organisationsrecht mit 31. Dezember 1996 
außer Kraft treten zu lassen. - Jetzt frage ich 
mich als gelernter Österreicher: Was wird ab 
1. Jänner 1997 passieren? 

Meine Damen und Herren! Es steht zu be
fürchten, daß dann gar nichts passiert, denn der 
nächste Nationalrat in der nächsten Gesetzge
bungsperiode wird sich möglicherweise das Ziel 
setzen und entsprechende Anträge dazu einbrin
gen, daß eine Regelung getroffen werden muß. 
Aber schon für die drei Jahre Übergangszeit ent
steht im Arsenal ein unglaubliches Problem, weil 
man nämlich keine qualifizierten Mitarbeiter be
kommt, weil man jedem dieser Leute sagen muß, 
daß ein neues Organisations- und Dienstrecht 
wirksam werden wird. Das heißt im Klartext: Wir 
können euch nicht versprechen, über den 
31. 12. 1996 hinaus hier beschäftigt zu sein. Wir 
wissen gar nicht, wie es weitergeht. Natürlich wer
den wir für die Pragmatisierten, die bereits vor 
1994 aufgenommen wurden, irgendeine andere 
Verwendung finden, aber es ist nicht einmal ge
währleistet, daß das Arsenal in irgendeiner Form 
weitergeführt wird beziehungsweise welche Form 
von Ausverkauf, Privatisierung et cetera völlig 
konzeptlos der Beliebigkeit überlassen wird. 

Ich glaube, das ist nicht sinnvoll und auch nicht 
im Einklang mit einem an sich vernünftigen 
Kompromiß, der in diesem Gesetz gefunden wor
den ist. 

Deshalb habe ich im Ausschuß ausdrücklich 
darauf hingewiesen, und von einigen Fraktionen, 
auch auf Regierungsseite, Zustimmungssignale 
erhalten, die sich eine Festlegung über den 
31. Dezember 1996 hinaus vorstellen konnten, je
denfalls dahin gehend, daß dann, wenn der Natio
nalrat nicht vor dem 31. 12. 1996 selbst ein neues 

Gesetz beschließt, selbstverständlich dieser 
Abs. 3 des § 9 herausgestrichen wird. Bis heute 
haben Sie sich aber nicht darauf festlegen kön
nen. Deshalb bringe ich hiermit einen Abände
rungsantrag ein. 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. RenoLdner, Freunde und 
Freundinnen eingebracht im Zuge der Debatte 
über die Regierungsvorlage 1225 der Beilagen be
treffend ein Bundesgesetz über das Bundesfor
schungs- und Prüfzelllrum Arsenal - ArsenalG in 
1265 der Beilagen 

Die Regierungsvorlage sieht im § 9 Abs. 3 eine 
Befristung bis 31. Dezember 1996 vor. Daraus er
gibt sich der Zustand einer völligen Rechlsullsi
cherheit bei der Einstellung von Personal im Butl
desforschungs- und Prüf zentrum Arsenal. Es ist 
daher für eine organisationsrechtliche Sicherstel
{ung dieser Anstalt über 1996 hinaus Sorge zu tra
gen. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher 
folgenden 

Abänderungsantrag: 

Der Nationalrat woLLe beschLießen: 

Das Bundesgesetz über das Bundesforschungs
und Prüfzelllrum Arsenal wird wie folgt geändert: 

§ 9 Abs. 3 wird gestrichen. 

Ich danke Ihnen. (BeifaLL bei den Grünen.) /9.1/ 

Präsident: Der soeben verlesene Antrag ist aus
reichend unterstützt und steht mit in Verhand
lung. 

Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Höchtl. 

19.11 

Abgeordneter Dr. Höchtl (ÖVP): Herr Präsi
dent! Herr Bundesminister! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Wir haben zwei Vorlagen zu 
behandeln, wobei ich zuerst darauf eingehe, was 
Kollege Renoldner angeschnitten hat, nämlich 
auf das sogenannte Arsenalgesetz. 

Ich glaube auch, daß das zweifellos ein sehr gu
tes Gesetz darstellt. Wir wissen, das Arsenal hat in 
seinen Leistungen eine hohe Qualität. Dafür ist 
dieses Bundesforschungs- und Prüfzentrum be
kannt. Wir gehen aber davon aus, daß es Verbes
serungsmöglichkeiten geben kann, und deswegen 
enthält dieses Gesetz die Absicht, eine Erweite
rung des Haridlungsspielraums zu ermöglichen, 
eine Erhöhung der Flexibilität der Geschäftsfüh
rung in verschiedenen Bereichen - Personal-, Fi
nanz-, Sachmitteleinsatz et cetera - zu gewähr
leisten. 
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Ich glaube, daß durch diesen erweiterten Um
fang einer partiell eigenen Rechtsfähigkeit dieser 
Zielrichtung entsprochen wird. Was die Befri
stung anlangt, glaube ich, Herr Kollege Renold
ner, daß wir davon ausgehen können, daß zwei
fellos rechtzeitig dafür Sorge getragen wird, daß 
auch über dieses Datum hinaus eine entsprechen
de Sicherheit festgelegt werden wird und dadurch 
diese manchmal zum Ausdruck gebrachte Unsi
cherheit nicht zu stark empfunden werden muß. 

Bezüglich des Forschungsbereiches möchte ich 
nur auf einige wesentliche Punkte eingehen. Mei
ne sehr verehrten Damen und Herren! Wir wis
sen, einer der zentralen Erfolgsfaktoren unserer 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit ist, daß wir 
Qualifikation, aber nicht nur Ausbildung, son
dern auch Fort- und Weiterbildung und - darauf 
kommt es in diesem Bericht an - Forschung und 
Entwicklung forcieren. Das ist ein Garant dafür, 
daß wir international wettbewerbsfähig bleiben 
und diese Weubewerbsfähigkeit ausbauen, aber 
auch ein Garant dafür, daß ein wesentliches Ziel 
österreichiseher Wirtschaftspolitik, nämlich ar
beitsplatzsichernd tätig zu sein, erfüllt wird. 

Wenn ich diese Auffassung hier zum Ausdruck 
bringe, dann ist das auch durch verschiedenste 
empirische Studien abgesichert. Diese empiri
schen Studien belegen, daß betriebliche For
schung und Entwicklung sowie die Nutzung von 
Technologie und Innovation deutlich positive Ef
fekte auf die heimischen Unternehmungen ha
ben. 

Wodurch äußern sich diese positiven Auswir
kungen? - Das sind erstens überproportionale 
Zuwachsraten in Umsatzzahlen; das sind zweitens 
deutlich höhere Marktanteile; und das ist drittens 
tatsächlich ein positiver Beschäftigungseffekt, der 
in jenen Betrieben erzielt wird, in denen eine for
cierte betriebliche Forschung und Entwicklung 
Platz greift. Innovative Unternehmungen sind 
demnach besser dafür gerüstet, profitabler wirt
schaften zu können, Wettbewerbsfähigkeiten aus
bauen zu können und Beschäftigungen sichern zu 
können. 

Diese wesentliche Zielsetzung unserer For
schungs- und Entwicklungspolitik ist auch im 
Übereinkommen der Regierungsparteien festge
legt worden. Die Frage, die wir anläßlich dieses 
Forschungsberichtes zu beantworten haben, ist: 
Haben wir dieses gemeinsame Arbeitsüberein
kommen in diesem so wichtigen Bereich erfüllen 
können? 

Wenn wir die Zahlen - das ist der Aspekt, auf 
den ich eingehen möchte - betrachten, dann 
können wir folgendes festhalten: Noch vor acht 
Jahren, im Jahre 1985, konnten wir insgesamt 
1,27 Prozent Forschungs- und Entwicklungsaus
gaben in Relation zum Bruttonationalprodukt 

aufweisen. Damals haben wir immer gesagt, wir 
müssen die 1,30-, die 1,40-, die 1,50-Grenze über
schreiten. Heute können wir feststellen, daß wir 
im vergangenen Jahr mit 1,52 Prozent und im 
heurigen Jahr wahrscheinlich mit 1,57 Prozent ei
nen beachtlichen Schritt vorwärts machen konn
ten. 

Nun kann natürlich 1,27 oder jetzt 1,57 Pro
zent als Größenordnung nicht richtig eingeordnet 
werden. Schauen wir uns an, was denn das tat
sächlich bedeutet! Was bedeuten 1,27 oder 
1,57 Prozent an konkreten Ausgaben? - Die 
1,57 Prozent des Jahres 1993 bedeuten, daß in 
diesem Jahr 33 700 Millionen Schilling für For
schung und Entwicklung ausgegeben werden. Das 
ist eine beachtliche Summe, die zum Zwecke der 
Wettbewerbsfähigkeit, zur Sicherung der Be
schäftigung, insgesamt zur Erhöhung der Solidi
tät von Unternehmungen, aber gleichzeitig auch 
zur Möglichkeit der wissenschaftlichen For
schung an unseren Universitäten, an den For
schungsinstituten verwendet wird. 

Ich glaube, es ist eine beachtliche Summe, aber 
zweifellos noch nicht in jenem ausreichenden 
Ausmaß, wie wir uns das vorstellen. Wir sind 
zwar besser als Italien und viele andere Staaten, 
haben aber im Vergleich zu manch anderen Staa
ten noch beachtlichen Aufholbedarf. Zweifellos 
können wir jedoch sagen, daß das, was in diesem 
Arbeitsübereinkommen der Regierungsparteien 
vereinbart worden ist, nämlich daß wir der Wis
senschaft und Forschung einen besonderen Stel
lenwert einräumen, erfüllt werden konnte. Das 
gilt es bei diesem Forschungsbericht und bei der 
Diskussion darüber auch festzuhalten. (Beifall bei 
der ÖVP.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Man 
könnte jetzt natürlich auf die einzelnen Bereiche 
dieses umfassenden Forschungsberichtes einge
hen. Ich tue es nicht. Ich möchte nur einen zu
sätzlichen Aspekt erwähnen, nämlich die Bedeu
tung der Frage der Integration Österreichs in die 
Europäische Gemeinschaft in bezug auf unseren 
Forschungs- und Entwicklungsbereich in dieser 
größeren Einheit. 

Ich glaube, es gibt wenig Bereiche, die so ein
deutig ein absolutes Ja zum Beitritt Österreichs 
zur Europäischen Gemeinschaft nach sich ziehen 
müssen wie unser Wunsch, eine Teilhabe an der 
Forschungs- und Entwicklungskapazität, über die 
die Europäische Gemeinschaft verfügt, für Öster
reich erobern zu können. Ich glaube, zu der Mög
lichkeit, auf den europäischen Zug aufzuspringen 
und mitzufahren, um nicht zurückzubleiben und 
den Anschluß zu verpassen, existiert im Bereich 
der Forschung und Entwicklung keine Alternati
ve. Wir konnten jetzt schon im Vorverhandlungs
stadium, noch bevor wir im EWR sein können, an 
gewissen Programmen teilhaben. 
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Beispielsweise: Es konnten immerhin 913 
österreich ische Studenten im Studienjahr 1992/93 
an ERASMUS-Programmen teilnehmen. Es gab 
130 Hochschulkooperationsprogramme im 
ERASMUS-Netzwerk. Oder: Es gab auch mehr 
an Rückflüssen, urrd zwar 76 Millionen Schilling 
bei einer Gesamtbeitragszahlung von 75 Millio
nen Schilling im Rahmen des COMETT-Pro
grammes. Das sind Dinge, die wir zweifellos jetzt 
schon lukrieren konnten. Wichtig ist aber, festzu
halten, daß wir an dem umfassenden Bereich der 
großen Kapazität im Forschungs- und Entwick
lungsbereich n'!.r dann absolut teilhaben können, 
wenn wir als Osterreicher ein Ja zu der Euro
päischen Gemeinschaft sagen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
glaube, wir sollten den Bereich der Forschung 
und Entwicklung als einen sehr dynamischen be
trachten, wir sollten ihn betrachten als eine große 
Chance für viele unserer Unternehmungen, für 
viele unserer Institute, aber auch und insbesonde
re für die Sicherung der vorhandenen Arbeits
plätze und zur Schaffung zusätzlicher. Wir sollten 
da Offenheit und Dynamik zeigen und in diesen 
Bereich noch mehr an finanziellen Mitteln lukrie
ren. Ich glaube, all diese Ziele sind nur dann er
reichbar, wenn wir deren Verfolgung mit jener 
Dynamik fortsetzen, die in den vergangenen Jah
ren erreicht werden konnte. 

Wir von der Österreichischen Volkspartei stim
men die~em Forschungsbericht gerne zu. (Beifall 
bei der OVP.J 19.22 

Ankündigung eines Antrages auf Einsetzung 
eines Untersuch ungsaussch usses 

Präsident: Bevor ich dem nächsten Redner, das 
ist Herr Abgeordneter Stippei, das Wort erteile, 
gebe ich bekannt, daß Herr Abgeordneter Dr. 
Haider gemäß § 33 Abs. I GOG beantragt hat, 
einen Untersuchungsausschuß betreffend Austria 
Metall AG einzusetzen. 

Der Antragsteller hat auch die Durchführung 
einer Debatte verlangt. Gemäß § 33 Abs. 2 wer
den Debatte und Abstimmung nach Erledigung 
der heutigen Tagesordnung stattfinden. 

Der Text des Antrages wird im Sinne der neuen 
Geschäftsordnung schriftlich verteilt werden und 
braucht daher nicht verlesen zu werden. 

Am Wort ist Herr Abgeordneter Dr. Stippet. 

/9.23 
Abgeordneter Dr. Stippel (SPÖ): Herr Präsi

dent! Herr Vize kanzler! Meine sehr geehrten Da
men und Herren! Aufgrund der Novelle zum For
sch ungsorganisationsgesetz 1991 wird es einen 
Gesamtüberblick üb.~r den Bereich Forschung 
und Entwicklung in Osterreich nur mehr alle drei 

Jahre geben, dazwischen jährlich einen Schwer
punktbericht. Ich halte diese Vorgangsweise für 
äußerst sinnvoll, weil wir uns dadurch jedes Jahr 
einem bestimmten Bereich von Forschung und 
Entwicklung in unserem Lande in ganz besonde
rem Maße widmen können. 

Der heurige Forschungsbericht enthält als 
Schwerpunkt die Umweltforschung. Ich muß ge
stehen, daß ich bei der Lektüre dieses Berichtes 
darüber erstaunt war, was es alles in unserem 
Land im Bereich der Umweltforschung gibt. Es 
wäre also wirklich sehr sinnvoll, diesen Teil des 
Forschungsberichtes auch medial entsprechend 
zu publizieren, denn ich denke, daß die wenigsten 
Menschen in unserem Land wissen, mit weIchem 
Engagement und in welch breitgefächertem 
Spektrum Umweltforschung derzeit betrieben 
wird. 

Ich möchte mich aber jetzt mit einigen Proble
men der Forschungslandschaft Österreichs insge
samt befassen. Kollege Höchtl hat schon recht, 
wenn er Steigerungsraten in bezug auf Ausgaben, 
gemessen am Bruttoinlandsprodukt, feststellt und 
sich über diese Steigerungsraten freut. Allerdings 
muß man das objektiverweise auch ein wenig re
lativieren, denn nach wie vor liegt Österreich mit 
seinen Ausgaben für Forschung und Entwicklung 
im unteren Drittel der westlichen Industriestaa
ten. 

Dabei - das sei ausdrücklich festgehalten -
machen die Ausgaben der öffentlichen Hand gar 
nicht so wenig aus. Es sind rund 48 Prozent. Mit 
diesen 48 Prozent, gemessen an den Gesamtaus
gaben für Forschung und Entwicklung, sind wir 
gar nicht so schlecht. Es liegen in Europa nur 
einige Länder vor uns, nämlich Finnland, die 
Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Frank
reich und die Niederlande, soweit mir bekannt ist. 

Umgekehrt bedeutet dies, daß die Forschungs
ausgaben der Wirtschaft eher kärglich sind. Das 
hängt natürlich mit der klein- und mittelbetriebli
chen Struktur unserer Wirtschaft zusammen, weil 
es da ganz einfach an Mitteln und Möglichkeiten 
fehlt, effizient zu forschen. Das hängt auch -
darüber sollten wir gar nicht unglücklich sein -
damit zusammen, daß wir de facto über keinerlei 
militärische Forschung in unserem Lande verfü
gen. Aber - ich betone es noch einmal - es sind 
gewaltige Anstrengungen zu machen - Finnland 
möge als Beispiel gelten -, um den Anteil der 
Ausgaben für Forschung und Entwicklung, ge
messen am Bruttoinlandsprodukt, in den näch
sten Jahren bedeutend und beträchtlich zu erhö
hen. 

Ich möchte auf noch ein Problem eingehen: 
Etwa 60 Prozent unserer Ausgaben für For
schung und Entwicklung gehen in die Grundla
genforschung. Das bedeutet, daß dominant im 
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Vordergrund die Grundlagenforschung steht. Das 
ist schon nicht mehr so deutlich bei der ange
wandten Forschung:. Und der große Knacks 
kommt dann bei der Uberleitung zur Produktion. 

Es gibt zwar gute.Ansätze - ich nenne als Bei
spiel Seibersdorf oder das Joanneum oder die in 
letzter Zeit an einigen Plätzen Österreichs ge
gründeten Innovationszentren -, aber es fehlen 
stärkere Impulse zur Umsetzung dessen, was in 
der Grundlagenforschung gut gemacht wird und 
was dann aber oft in den Schreibtischladen liegen
bleibt. 

Kollege Höchtl hat richtigerweise auf die Be
deutung eines EG-Beitrittes Österreichs hinge
wiesen, was Forschung und Entwicklung anlangt. 
Wir sind, sehr geschätzte Damen und Herren. an 
vielen europäischen Forschungsprojekten betei
ligt, ohne aber das entscheidende Mitspracherecht 
zu besitzen. Wir zahlen hinein, es gibt auch einen 
Output, aber wir haben nicht die notwendige 
Stärke in der Vertretung. Und daher - ich kann 
das nur unterstreichen und brauche gar nicht 
mehr viel dazu zu sagen - bin ich da einer Mei
nung mit meinem Vorredner. 

Nur einige Beispiele für Forschungskoopera
tionen im Rahmen der EG: Wir nehmen derzeit 
an 105 Projekten im dritten Rahmenprogramm 
teil. Davon fallen 46 Projekte in den Bereich der 
Biowissenschaften und -technologien, 32 in Be
reiche der Info- und Kommunikationstechnolo
gien. Außerhalb dieses dritten Rahmenpro
gramms nehmen wir teil an ERASMUS, CO
METT und TEMPUS. Wir sind an europäischen 
Forschungsinitiativen beteiligt, beispielsweise an 
23 Projekten bei der COST-Zusammenarbeit und 
an 81 Projekten bei EUREKA. 

Ich finde auch von einiger Bedeutung die ver
gangenes Jahr erfolgte Gründung des BIT, des 
Büros für internationale Forschungs- und Tech
nologiekooperationen. Es handelt sich hiebei um 
eine zentrale ServicesteIle für österreich ische 
Forscher und Unternehmen, die sich an europäi
schen Forschungskooperationen beteiligen wol
len. Da sind acht Ministerien, die Bundeswirt
schaftskammer, der FFF, Bundesländer und ver
schiedene Forschungseinrichtungen mit dabei. 

Die wissenschaftlich-technische Zusammenar
beit mit den ost- und mittelosteuropäischen Staa
ten ist im Aufbau begriffen. Hier gibt es natürlich 
Schwierigkeiten, bedingt allein durch fehlende In
frastrukturen und andere Schwächen in den ehe
maligen koty.lmunistischen Staaten. Ich denke je
doch, daß Osterreich diesbezüglich schon erste 
Schritte gesetzt hat, die durchaus ausbau- und 
entwicklungsfähig sind. 

Wir haben im Arbeitsübereinkommen der bei
den Regierungsparteien festgeschrieben, eine in-

ternat!~nal tätige Großforschungseinrichtung 
nach Osterreich zu bekommen. Im Raum stehen 
AUSTRON und EUROCRYST. 

Herr Vizekanzler! Mich würde interessieren, 
wie weit die Vorbereitungen Ihres Ministeriums 
gediehen sin~, oder, konkret gesagt, welche 
Chancen wir Osterreicher haben, eines der beiden 
oder eine Kombination in absehbarer Zeit nach 
Österreich zu bekommen. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! 
Auch nationale Schwerpunktsetzungen sind er
folgt, hier wieder in erster Linie Umweltfor
schung, doch auch Forschungen im sozialwissen
schaftlichen Bereich sind erwähnenswert, wie bei
spielsweise die Migrationsforschung, sowie wirt
schaftlich-technische Innovationen, wobei hier 
die Fonds, die bekanntlich aus Bundesgeldern ge
speist werden, eine nicht unbedeutende Rolle 
spielen. Ich meine, daß auch bei dieser Schwach
stelle der Umsetzung hin zur industriellen Pro
duktion eine noch stärkere Dotierung der Fonds 
für die Zukunft sicherlich hilfreich sein könnte. 

Die Bundesregierung hat im Jahre 1989 ein 
technologiepolitisches Konzept ins Leben geru
fen. In der Zwischenzeit ist die Evaluation er
folgt, die weitestgehend positive Ergebnisse ge
bracht hat. Dieses technologiepolitische Konzept 
wird nun fortgeschrieben, unter Einbeziehung 
der Europäischen Gemeinschaften und der Kon
takte zu den ost- und südosteuropäischen Staaten 
im sogenannten Technologie-, Informations- und 
Politikberatungsprogramm, TIP. Wir haben auch 
eine gewisse Marschroute festgelegt, wie dieses 
technologiepolitische Konzept erfolgreich weiter
geführt werden könnte. 

Meine sehr geschätzten Damen und Herren! 
Ich bin der Meinung, wir sollten uns auch heute 
schon Gedanken darüber machen, welche 
Schwerpunktsetzung wir für das nächste Jahr hier 
im Hohen Haus im Zusammenhang mit dem For
schungsbericht haben wollen. Ich kündige nur an, 
daß ein weiterer Redner meiner Fraktion auf eine 
solche mögliche Schwerpunktsetzung noch einge
hen wird. 

Aufgrund der anhand des Forschungsberichtes 
vorgelegten Ergebnisse wird meine Fraktion die
sen Bericht selbstverstä~.dlich g~rne zur Kenntnis 
nehmen. (Beifall bei SPO und 0 VP.) 19.34 

Präsident: Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter 
Herbert Scheibner. Ich erteile es ihm. 

19.34 
Abgeordneter Scheibner (FPÖ): Herr Präsi-

dent! Herr Bundesminister! Meine Damen und 
Herren! Auch meine Fraktion ist der Meinung, 
daß sich die Praxis der Schwerpunktberichte im 
Forschungsbereich durchaus bewährt hat, daß wir 
also statt der jährlichen Gesamtüberblicke zu be-
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stimmten Einzelfragen Spezialberichte diskutie
ren können und nur alle drei Jahre dann den Ge
samtbericht vorliegen haben. 

Auch der uns jetzt vorliegende Spezialbericht 
zur Umweltforschung ist durchaus übersichtlich 
und informativ gestaltet, und deshalb werden wir 
- Herr Vizekanzler, Sie wissen, wir sind eine 
konstruktive Oppositionspartei - unsere Zu
stimmung zu diesem Bericht geben und diesen 
Bericht gerne zur Kenntnis nehmen. 

Ich möchte auch nur einige grundsätzliche Be
merkungen zur Umweltforschung machen, weil 
ich glaube, daß gerade die Umweltforschung in 
der letzten Zeit immer mehr an Bedeutung ge
winnt und wohl auch in den nächsten Jahren noch 
mehr an Bedeutung gewinnen wird, nicht nur 
durch ein Umdenken in der Bevölkerung, das wir 
in den letzten Jahren - Gott sei Dank - ver
zeichnen konnten, sondern auch in Teilbereichen 
der Wirtschaft. 

Dabei ist es aber wichtig, die wissenschaftlichen 
Grundlagen zu erfassen, die dann die wirtschaftli
chen Aspekte für den Umweltbereich erst ermög
lichen. Ich glaube nämlich, daß in den nächsten 
Jahren gerade der Umweltbereich in den wirt
schaftlichen Fragen den Zukunftsbereich 
schlechthin darstellen wird. 

Ein Kritikpunkt sei aber schon angeführt, was 
die absoluten Zahlen anlangt. Abgeordneter 
Höchtl hat zwar gelobt, daß wir in der gesamten 
Forschung in den letzten Jahren einen Zuwachs 
am Anteil des Bruttoinlandsproduktes zu ver
zeichnen haben. Das ist richtig, aber es ist auch 
richtig, wie es Abgeordneter Stippel gesagt hat, 
daß wir international nach wie vor bei den For
schungsausgaben nachhinken. 

Bei der Energie- und Umweltforschung ist es 
ähnlich. Hier haben wir zwar ganz nette Beträge 
- etwa für den Umweltschutz 545 Millionen 
Schilling, bei der Energieforschung 325 Millio
nen - zu verzeichnen, aber wenn ich die Steige
rung zum Vorjahr, nämlich 4 Prozent, betrachte, 
dann stellt man fest, daß gerade die Inflationsrate 
abgedeckt wird. Darüber hinaus haben wir kaum 
eine echte Steigerung bei den Budgetposten der 
Umweltforschung zu verzeichnen gehabt. Da, 
glaube ich, ist sicherlich kritisch anzumerken, daß 
wir noch einen Nachholbedarf haben, denn gera
de in diesem Bereich der Umweltforschung soll
ten wir in Zukunft einen besonderen Schwer
punkt - eben wegen der Wichtigkeit - setzen. 
(Beifall bei der FPO.) 

Weiters, meine Damen und Herren, sind im 
Bericht die Schwerpunkte angeführt: Energiefor
schung, Agrarökologie. Und es ist, glaube ich, 
ganz wichtig, wenn immer wieder über die Pro
bleme in der Landwirtschaft diskutiert wird und 

von Massenproduktion gesprochen wird, daß wir 
hier im Forschungsbereich Nischen finden, die 
wir dann auch direkt in der Landwirtschaft, in 
landwirtschaftlichen Betrieben in die Praxis um
setzen können. 

Recycling hat einen weiteren Schwerpunkt ge
bildet in diesem Bericht. Das ist sicherlich auch 
wichtig, aber mir ist eines abgegangen, nämlich 
daß man auch Grundsätze diskutiert, daß man 
forscht, was die Vermeidung von Abfällen an
langt. Es kann doch nicht so sein, daß wir - wie 
wir es in der Praxis leider gesehen haben mit der 
Verpackungsverordnung von Frau Minister 
Rauch-Kallat - zwar alle einen Beitrag zahlen, 
daß jeder Behälter in seine Wohnung stellen soll, 
daß aber keiner weiß, was weiter damit passieren 
soll. Somit haben wir das Problem eigentlich 
nicht am Kern, also bei der Müllvermeidung, er
faßt. Wir brauchen nämlich gar nichts zu recy
celn, wenn wir versuchen, Verpackungen und da
mit auch Müll am Kern zu erwischen, nämlich bei 
der Vermeid ung. 

Ähnlich ist es beim Verkehr. Ich lese mit Inter
esse im Bericht, daß besondere Schwerpunkte bei 
der Biospriterzeugung und auch bei der Entwick
lung von Elektrofahrzeugen gesetzt werden. Mir 
wäre es aber auch hier wichtig, wieder zu den 
Grundsätzen zu kommen, daß man einmal disku
tiert und auch im Bereich der Forschung Unter
suchungen anstellt: Wie sieht es denn aus mit dem 
Verkehr? Wie sieht es aus mit der Vermeidung 
von Verkehr? Da spielen die Stadtplanung und 
die Raumplanung herein, denn warum haben wir 
denn solch einen Überhang und eine solch große 
Zunahme an Verkehr, den wir eigentlich vermei
den könnten? 

Man hat in den letzten Jahrzehnten in der 
Stadtplanung gravierende Fehler gemacht. Wir 
haben an den Stadträndern riesige Wohnsiedlun
gen errichtet, wo aber sonst keine Infrastruktur 
vorhanden war. Auf der anderen Seite der Städte 
wurden große Einkaufszentren errichtet, die 
Freizeiteinrichtungen und die Arbeitsmöglichkei
ten sind aber meistens in den Stadtkernen geblie
ben. Und zwischen diesen einzelnen Bereichen 
wird dann flei ßig herumgefahren, weil halt die öf
fentlichen Verkehrsmittel wenig attraktiv sind be
ziehungsweise überhaupt zuwenig in Anspruch 
genommen werden. 

Da kann man dann hundertmal über Elektro
fahrzeuge oder über Biosprit diskutieren, aber es 
wird nichts ändern, wenn man nicht diese Grund
sätze mit andiskutiert und versucht, Verkehr zu 
vermeiden und gerade auch in den Bereichen der 
Stadtplanung einmal neue Ideen zu entwickeln 
und zu forcieren. Denn neue Ideen sind in eini
gen Bereichen durchaus vorhanden, und wir soll
ten auch hier endlich eine Trendwende bewirken. 
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Scheibner 

Diese Grundsatzdiskussionen, meine Damen 
und Herren, glaube ich, wären es auch durchaus 
wert, von seiten des Wissenschaftsressorts, wenn 
ich jetzt Bildung wieder umfassend betrachte, 
noch stärker in die Öffentlichkeit gebracht zu 
werden, denn die Jugend wäre auch bereit, bei 
diesen Themen eigene Ideen einzubringen. Es 
würde sich lohnen, diese Grundsatzfragen einmal 
anzudiskutieren und nicht nur in Konzepten zu 
diskutieren, in Forderungskatalogen zu diskutie
ren, die man vielleicht in ein, zwei Jahren umset
zen kann. Die Jugendlichen sind bereit - das 
merken wir immer, wenn wir solche Projekte 
durchführen beziehungsweise in Arbeitsgruppen 
erarbeiten - und haben durchaus das Bedürfnis. 
solche Grundsatzfragen zu behandeln. 

Damit komme ich auch zu einem wichtigen Be
reich, der in diesem Forschungsbericht angespro
chen ist, zur Technikbewertung. 

Meine Damen und Herren! 7 Millionen Schil
ling sind im Budget für die Österreichische Aka
demie der Wissenschaften vorgesehen, die dort 
ein Büro eingerichtet hat. Trotzdem - es gab ge
stern eine Veranstaltung zu diesem Thema - hat 
man im internationalen Vergleich gesehen, daß 
Österreich auch noch großen Nachholbedarf bei 
dieser Technikbewertung und Technikfolgenab
schätzung hat, denn auch das ist, glaube ich, wich
tig, auch für uns als politische Entscheidungsträ
ger, als Mandatare. daß man einmal zu der Er
kenntnis kommt, daß man, wenn man eine politi
sche Entscheidung zu treffen hat, auch die Folgen 
dieser Entscheidung berücksichtigt und eine ob
jektive Stelle hat, Einrichtungen zur Verfügung 
hat, die sich verstärkt mit der Technikfolgenab
schätzung beschäftigen und die uns, den politi
schen Entscheidungsträgern, dann diese Ergeb
nisse zur Verfügung stellen, sodaß wir eine fun
dierte Entscheidungsgrundlage zur Verfügung 
haben. In dieser Frage sind erste Ansätze erkenn
bar. Es wird auch in der öffentlichen Diskussion 
zumindest über die Notwendigkeit dieser Einrich
tungen der Technikbewertung diskutiert. Aber da 
sind wir sicherlich noch am Anfang, und ich hof
fe. daß auch das in Zukunft noch stärker im Be
reich der Wissenschaft und im Bereich der For
schung berücksichtigt wird. 

Ich komme damit schon zum Schluß. Ich glau
be, leider erkennen zu müssen, daß es nach wie 
vor so ist, daß Forschungspolitik und For
schungsaufgaben zu Unrecht manchmal ein stief
mütterliches Dasein in der öffentlichen Diskus
sion haben, man sieht es auch hier im Plenarsaal 
an der Bereitschaft, sich darüber zu informieren 
und hier mitzudiskutieren. Zu Unrecht, weil ich 
glaube, daß gerade jede Investition in die For
schung eine Investition in die Zukunft darstellt, 
nicht nur in die Zukunft der Wirtschaft. sondern 
insgesamt in die Zukunft einer funktionierenden 

Gesellschaft, einer Gesellschaft, die - damit wer
den wir uns noch auseinanderzusetzen haben -
in Zukunft einem noch stärkeren internationalen 
Wettbewerb in allen Bereichen ausgesetzt sein 
wird, und dieser Entwicklung müssen wir in Zu
kunft noch stärker nachkommen. Deshalb sind 
wir sehr froh, daß wir in diesen Schwerpunktbe
richten durchaus Ansätze einer stärkeren, einer 
forcierten Forschungspolitik sehen, aber wir glau
ben doch, daß gerade hier im Bereich der Um
weltforschung Steigerungsraten von 4 Prozent 
nicht ausreichen werden, um den künftigen An
forderungen in diesem Bereich gerecht zu wer
den. 

Wir sehen auch hier eine gemeinsame Aufgabe 
darin, in diesem Bereich weiterzuarbeiten, und 
wir werden diesem Bericht heute unsere Zustim
mung geben können. (Beifall bei der FPÖ.) 19.-+../ 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich der Herr 
Vizekanzler. 

19.-+4 
Bundesminister für Wissenschaft und For

schung Vizekanzler Dr. Busek: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Zunächst zu der angeschnittenen 
Frage der zeitlichen Befristung der Arsenalge
setz-Novelle. Diese kann so verstanden werden, 
daß es eine Aufforderung zur Überprüfung ist, ob 
die Lösung, die wir getroffen haben, richtig ist. Es 
hat ja auch die Vorstellung gegeben, eine Privati
sierung des Arsenals selbst vorzunehmen. Ich 
persönlich bin demgegenüber skeptisch, weil das 
Arsenal einen hohen Prozentsatz von Prüfaufga
ben, also von hoheitlichen Aufgaben, selbst hat. 
Es gibt aber auch die Möglichkeit, im Rahmen 
der Neuordnung der Geologischen Bundesanstalt, 
deren neuen Leiter ich gestern bestellt habe. Syn
ergieeffekte zu betrachten und die Organisation 
gemeinsam zu sehen, was wohl auch mit bauli
chen Erneuerungen im Bereich der Geologischen 
Bundesanstalt einhergehen müßte, um auch die 
räumliche Situation zu verbessern. 

Die Sorge, daß die Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter in Unsicherheit wären, ist deswegen nicht 
berechtigt, weil es sich hier um Beamte bezie
hungsweise Vertragsbedienstete handelt. Sie sind 
also in einem hohen Ausmaß gesichert, und ich 
gehe eher von der Annahme aus, daß das Interes
se vorhanden sein wird, diese öffentlichen Dienst
rechtsverhältnisse zu nutzen, um eine stärkere 
Absicherung zu erhalten. Es ist eigentlich eher 
das Umgekehrte der Fall. Jede andere Lösung, die 
über die jetzige hinausgeht, würde dazu führen, 
daß es normale Angestelltenverträge gibt. Sie wis
sen, daß die Frage der Sicherheit oder Unsicher
heit zwischen pragmatisierten Beamten und An
gestellten nicht gleich gewichtet ist. Aber es ist 
genügend Zeit vorgesehen, um die entsprechen
den Schritte einer weiteren Entwicklung des Ar
senals vorzusehen. 
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Zu den angeschnittenen Fragen im Bereich der 
Forschung erlaube ich mir die Feststellung, daß 
wir eine an sich sehr positive Entwicklung zu ver
zeichnen haben im Verhältnis Forschungsinvesti
tionen der Wirtschaft zu den staatlichen Ausga
ben. Es war so, daß die staatlichen Ausgaben 1990 
über der Hälfte der Mittel lagen - ein nicht er
freulicher Zustand. Der Idealzustand wäre - wo
bei man dazusagen muß, daß es eine andere Wirt
schaftsstruktur wäre als jene, die hier vorliegt -
natürlich ein Verhältnis wie etwa in der Schweiz, 
wo es 80 Prozent der Ausgaben von der Wirt
schaft und 20 Prozent seitens der öffentlichen 
Hand gibt. Einschränkend muß allerdings dazu
gesagt werden, daß es die multinationalen Kon
zerne insbesondere im Pharmabereich sind, die 
diese Forschungsquote im Bereich der Wirtschaft 
selbst erzeugen. 

Aber der österreichischen Wirtschaft ist es ge
lungen, vor allem durch die Mobilisierung der In
vestitionen im Bereich der kleinen und mittleren 
Unternehmen, die Forschungsquote beziehungs
weise die Ausgaben für diese Forschungsquote 
über 50 Prozent auszudehnen. Das sollte einmal 
positiv anerkannt werden, wobei ich erfreulicher
weise verzeichne, daß sich die Wirtschaft in der 
gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation antizy
klisch verhält. Wir haben in früheren, wirtschaft
lich kritischeren Situationen immer mit der Tat
sache leben müssen, daß man die Forschung zu
rückgenommen hat. Das tut man diesmal nicht. 
Im Gegenteil, wir haben hinreichend Anträge 
beim FFF, sogar einen gewissen Überhang, und 
ich bin sehr froh, daß das heute vom Finanzmini
ster präsentierte Budget noch zusätzliche Mittel 
für den FFF mobilisiert, sodaß wir auch einem 
richtigen wirtschaftlichen Verhalten von der For
schungsseite her nachkommen können, indem 
wir diese Motivation der Wirtschaft nach Erwei
terungen ihrer Möglichkeiten, nach neuen Pro
dukten und Dienstleistungen zu suchen, unter
stützen können. 

Wenn wir auf einen Forschungskoeffizienten 
kommen wollen, wie ihn andere Länder haben, 
muß ich realistischerweise sagen, daß das pro 
Jahr etwa zusätzliche Ausgaben in der Höhe von 
25 Milliarden Schilling im Bereich der Forschung 
bedeuten würde. Hier sei realistischerweise ge
sagt, zwischen dem, was wir unterbringen kön
nen, und den Beträgen klafft eine ganz beträchtli
che Lücke. Sie ist auch - wie von den Rednern 
allgemein hier betont wurde - nur schließbar, 
wenn sich Österreich an internationalen und eu
ropäischen Aktivitäten beteiligt. Aus der österrei
chischen Wirtschaftsstruktur selbst und von 
österreichischen Forschungsinstitutionen ist das 
wohl kaum möglich. 

Nun zu den einzelnen aufgeworfenen Fragen 
und der Sorge der Umsetzung von Ergebnissen 

der Grundlagenforschung. Hier muß generell ge
sagt werden, daß die Teilnahme an europäischen 
Aktionen für uns auch ein gewisser Gradmesser 
unserer eigenen Forschungsqualität ist. Wir sind 
in Ausbildungsprojekten, etwa im COMETT -Pro
gramm, ganz ausgezeichnet, während wir bei der 
Grundlagenforschung Schwächen aufzuweisen 
haben. Das geht darauf zurück, daß sehr lange 
nicht in den Bereich der Einrichtungen der 
Grundlagenforschung investiert wurde, anderer
seits muß aber auch einkalkuliert werden, daß 
heute die Grundlagenforschung weitestgehend in
ternationalisiert ist, also im arbeitsteiligen Ver
fahren unter Beteiligung von mehreren Ländern 
stattfindet. Sie haben ja im Bereich der sogenann
ten Megascience bereits die Entwicklung, daß Su
permächte, wie etwa die Vereinigten Staaten, sich 
ihre Grundlagenforschung gar nicht mehr leisten 
können. Denken Sie nur an den Super-Hadron
Collider. Die amerikanische Regierung ist bei ver
bündeten Staaten quasi mit dem Klingelbeutel in 
der Hand unterwegs, um die Mittel zu besorgen, 
um das überhaupt finanzieren zu können. 

Erfreulicherweise hat die Wissenschaftsmini
sterkonferenz der OECD im vergangenen Jahr 
eine Arbeitsgruppe über Megascience eingesetzt, 
an der Österreich sehr aktiv teilnimmt. Wir waren 
einer derer, die das produziert haben, um in den 
Bereichen der Weltraumforschung, aber auch der 
Einrichtungen der Großphysik eine gewisse Zu
sammenarbeit zu erreichen. 

Die Weltraumforschung hat es ja an sich, daß 
heute nach wie vor von den europäischen Aktivi
täten, konkret ESA - konkurrierend zu den Ver
einigten Staaten, und von den Russen mit den be
kannten Schwierigkeiten, daß Astronauten länger 
im All bleiben müssen, weil die Russen bezie
hungsweise die GUS-Staaten das nicht mehr fi
nanzieren können -, Kooperationen gesucht 
werden. Von österreichischer Seite gibt es Druck, 
das herbeizuführen, um eben die Gewinne der 
Forschung nutzbar machen zu können. Es sind 
bis in die Bereiche der Medizin hinein sehr wert
volle Forschungserkenntnisse zu gewinnen und 
auch entsprechende Kooperationen anzustreben. 

Die von Herrn Abgeordneten Stippel angespro
chene "Schwäche" liegt eher in der Tatsache, daß 
wir auch in der angewandten Forschung nicht all
zu viele Projekte haben und sehr vieles an For
schung eher in den Bereich der Entwicklung -
fast könnte man sagen: der Nachforschung -
geht, also Verbesserung vorhandener Einrichtun
gen. Das macht sich dann sicher bemerkbar, wenn 
wir einen Qualitätssprung in der Industrie errei
chen wollen, wo wir auf der einen Seite unter dem 
Druck der hohen Arbeitskosten und der Abwan
derungsmöglichkeiten stehen, also an und für sich 
gezwungen sind, qualitativ hochstehende Produk
te und Dienstleistungen anzubieten. 
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Wir haben aber im Wege des ITF und der ein
schlägigen Programme der Bundesregierung so
wie durch viele Einzelaktivitäten seit geraumer 
Zeit versucht, dahin gehend Druck zu entfalten, 
daß es in diese Richtung geht. Man ist, wie gesagt, 
auf Initiativen angewiesen, wobei es aufgrund der 
gegebenen wirtschaftlichen Situation auch Pro
bleme gibt: Es gibt zum Beispiel eine gemeinsame 
Forschungseinrichtung zwischen Alcatel und 
Elin. Infolge der bekannten Situation der ver
staatlichten Industrie ist Elin ausgeschieden, was 
wiederum zu einer gewissen Problematik in ei
nem sehr wichtigen Bereich führt: Es handelt sich 
hiebei um den speziellen Bereich der Eisenbahn
technik, der an sich Zukunftsaussichten hat. Man 
erkennt also auch daran, wie wirtschaftliche Ent
wicklungen so manche Initiative doch sehr stark 
beeinflußt. 

Ich bin befragt worden über die Situation einer 
Großforschungseinrichtung, wie das im Arbeits
übereinkommen der Regierungsparteien als Auf
trag an das Ministerium vorgesehen ist. Sie wis
sen, daß bereits zwei Einrichtungen existieren, 
die man nicht gut als Großforschungseinrichtung 
bezeichnen kann, und zwar ein Internationales 
Forschungsinstitut für Mathematische Physik. 
Das ist in einem relativ schmalen Bereich etwas 
Hochqualifiziertes, mit einer beachtlichen inter
nationalen Beteiligung, wobei wir gegenwärtig 
versuchen, Beiträge einzuwerben, eine Situation, 
die sich aus der Entwicklung der ehemaligen So
wjetunion ergeben hat, weil wir mit dem Namen 
Schrödinger Qualität gewinnen konnten und mit 
österreichischen Professoren diesbezüglich einen 
Hintergrund haben, der international als sehr in
teressant zu bezeichnen ist. 

Weiters haben wir im Bereich der Kulturwis
senschaften ein Internationales Forschungsinsti
tut für Kulturwissenschaften unter prominenter 
Beteiligung ausländischer Wissenschafter errich
tet. Damit ist auch dem oft erhobenen Vorwurf, 
es geschehe zu wenig im geistes-, kultur- und so
zialwissenschaftlichen Bereich, entgegengetreten. 
Es ist das sicher schwieriger organisierbar, aber in 
Europa entwickeln sich solche Einrichtungen in 
letzter Zeit sehr gut. Damit Österreich seinen 
Platz behalten kann, ist diese Initiative zweifellos 
notwendig gewesen. 

AUSTRON und EUROCRYST sind beide im 
Stadium von Machbarkeitsstudien, wobei ich 
mich sehr darum bemühe. Mein Kabinettschef im 
Vizekanzlerbüro ist gegenwärtig intensiv tätig, die 
möglichen einschlägigen Regierungen zu infor
mieren und den Versuch zu machen, für diese 
Projekte Beteiligungen einzuwerben, wobei die 
schlechte budgetäre Situation nicht auf Öster
reich beschränkt ist, sondern allgemein feststell
barist. 

Es wird sowohl von Wissenschafterseite als 
auch von meiner Seite aus versucht, die Chancen 
Österreichs zu wahren. - Diesbezügliche Aussa
gen, ob es gelingt, kann ich nicht machen, weil -
der internationalen Übung folgend - bei jedem 
dieser Projekte etwa eine österreichische Beteili
gung von mindestens einem Drittel erforderlich 
wäre, es also auch davon abhängt, ob die Bundes
regierung budgetär in der Lage ist, so viel Geld 
zur Verfügung zu stellen. 

Nun zu der hier mit Kritik angeführten Tatsa
che, daß sowohl im Bereich der Umweltforschung 
als auch im Bereich der Energieforschung mehr 
geschehen könnte. - Diese Meinung teile ich. 
Wir sind aber dabei natürlich auf Projekte ange
wiesen, die eingereicht werden; es ist nicht so, daß 
wir sie erzeugen können. Es geht ja auch darum, 
sinnvolle Projekte zu machen. Für die Energie
forschung gilt insbesondere die Tatsache, daß die 
Nachfrage nach einschlägigen Mitteln für For
schungsprojekte in direktem Zusammenhang mit 
dem Olpreis steht; das muß man ganz nüchtern 
sagen. Wir können die Funktion des Ölpreises je
weils nachlesen: Ist er höher, gibt es mehr Einrei
chungen. Warum? - Weil das natürlich auch an
gewandt orientierte Forschungsprojekte sind und 
der Kostenfaktor eine entscheidende Rolle spielt. 

Sie können sich dessen aber ganz sicher sein, 
daß wir gerade in der Umweltforschung, aber 
auch in der Energieforschung allen Projekten 
nachgehen, weil es ein prinzipielles Interesse der 
Bundesregierung und des Bundesministeriums 
ist, diesbezüglich aktiv zu werden. 

Zur Frage der Technologiefolgenabschätzung 
möchte ich sagen: Es war das Ministerium bezie
hungsweise die Wissenschaft, die da aktiv gewe
sen ist. Es gab und gibt ja Überlegungen auf der 
Ebene des Parlaments, entsprechende Einrich
tungen zu schaffen, was sicher auch richtiger 
wäre, als das auf Ebene des Ministeriums selbst zu 
haben, weil das ja ein Verbindungsglied zwischen 
der Wissenschaft einerseits und den politischen 
Instanzen, insbesondere dem Gesetzgeber, ande
rerseits sein sollte. 

Ich möchte hier feststellen, daß das Wissen
schaftsministerium diesbezüglich wirklich das 
einzig aktive ist, das versucht, Initiativen zu set
zen. Ich bin der Österreichischen Akademie für 
Wissenschaften äußerst verbunden, daß sie diese 
nicht immer angenehme Aufgabe wahrnimmt, 
weil ja damit auch eine Reihe von Konfliktsitua
tionen verbunden ist. - Einer stärkeren Initiative 
des Hohen Hauses würde ich daher sehr gerne 
entgegensehen. 

Gestatten Sie mir zum Schluß noch, zum Ta
gesordnungspunkt UOG, der bereits erledigt ist, 
und zwar zur Frage der Novelle zum "Klagenfurt
Gesetz" eine Information zu geben: Der Ministe-
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rialentwurf ist am 12. April versandt worden; die 
Begutachtungsfrist war bis 25. Mai. Es sind 
17 Stellungnahmen eingelangt, auch im Klub der 
Österreichischen Volkspartei, nicht nur in mei
nem Ministerium. Das Versenden der Stellung
nahme - bitte das Herrn Abgeordneten Haupt 
auszurichten - ist Sache der Begutachter. Ich 
kann mir allerdings nicht vorstellen, daß diese 
Stellungnahmen allen zugesandt wurden, nur 
nicht der Freiheitlichen Partei. Vielleicht kann 
also dafür Sorge getragen werden, daß der Klub
obmann der Freiheitlichen Partei Abgeordneten 
Haupt diese SteUungnahmen zukommen läßt. 
(Be~fall bei der OVP und bei Abgeordneten der 
SPO.) /9.57 

Präsident: Zu Wort gelangt Abgeordneter Dr. 
Lukeseh. (Abg. Dr. Ca p: Bei denen nwß es zuge
hen! Da verschwindet alles.' - Abg. 5 c h W Cl r -
zen be r ger: In dem Klub muß ein arges Miß
trauen da sein.') 

19.57 
Abgeordneter Dr. Lukesch (ÖVP): Herr Präsi

dent! Herr Vizekanzler! Hohes Haus! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Nicht ohne be
wußtes Pathos sage ich, daß der Zustand von For
schung und Entwicklung in einer Gesellschaft ein 
sehr signifikanter Indikator dafür ist, was diese 
Gesellschaft für die Zeitgenossen, besonders aber 
für die zukünftige Generation zu tun und zu lei
sten bereit ist. 

In der Wirtschaftsgeschichte - ich verweise 
etwa auf Arbeiten von Erich Kaufer vom Institut 
für Wirtschaftsgeschichte der Universität Inns
bruck -, aber auch in Arbeiten der erst jüngst 
ausgezeichneten Nobelpreisträger der Wirt
schaftswissenschaften, Fogl und North, kommt 
ganz klar zum Ausdruck. daß jene Zeit, etwa das 
Mittelalter, das durch große Statik geprägt war, in 
der Wissenschaft und Forschung eigentlich zum 
Stillstand gekommen waren, eine Zeit gewesen 
ist, in der Hungersnöte und Notlagen einander 
permanent abwechselten. Erst in der Neuzeit ist 
diese Bedrängnis der Gesellschaft überwunden 
worden. 

Nun ist schon klar, daß Forschung und Ent
wicklung nicht nur als Problemlöser des positiven 
menschlichen Geistes auftreten. Natürlich schaf
fen Forschungsergebnisse, allzu unkritisch ange
wandte Entwicklungsergebnisse auch selbst Pro
bleme: sei es im sozialen Bereich, im internatio
nalen Bereich und eben auch im ökologischen Be
reich, aber - darin sind wir uns, glaube ich, alle 
einig - diese negativen Auswirkungen einer 
technischen Entwicklung können letztlich mei
stens nur wieder durch weiteres Wissen, durch 
weiteres Forschen, durch bessere Lösungen be
wältigt werden. Und da hat natürlich die Umwelt
forschung einen ganz zentralen Stellenwert. Ich 
glaube, es war wirklich wichtig, daß wir einmal im 

Rahmen der Berichterstattung über Forschung 
und Entwicklung in Österreich einen entspre
chenden Schwerpunktbericht eingesetzt haben. 

Trotzdem möchte ich, bevor ich mich mit die
sem Aspekt etwas genauer befasse, noch auf ein 
paar allgemeine Dinge hinweisen. Meine Vorred
ner haben schon von einem gewissen Forschungs
rückstand mit 1,57 Prozent der F- und E-Ausga
ben am Bruttoinlandsprodukt gegenüber anderen 
vergleichbaren Nationen gesprochen, und es wur
de das auch sehr differenziert begründet. Es wur
de sehr wohl hervorgehoben, daß ein Teil dieser 
niedrigeren Forschungsaufgaben darauf zurück
zuführen ist, daß uns die militärische Forschung 
zum Beispiel fehlt und daß uns auch Großfor
schungseinrichtungen internationalen Zuschnitts 
noch fehlen - auch wenn diesbezüglich die ent
sprechenden Ansätze bereits vom Herrn Vize
kanzler genannt worden sind. 

Es wurde auch gesagt - und das ist richtig -, 
daß die Forschungsintensität der österreichischen 
Unternehmen, der österreich ischen Betriebe rela
tiv gering ist. Aber da muß man sich dessen be
wußt sein, daß Forschung und Entwicklung a) 
sehr teuer und b) sehr risikoreich sind. Investitio
nen in Forschung und Entwicklung für Unter
nehmen sind rentabel in einem Verhältnis von 
etwa 1 : 10. Das heißt also: Von elf begonnenen 
Projekten wird eines letztlich zu einem wirt
schaftlichen Erfolg geführt. 

Das heißt also weiters: Wenn wir Forschungs
politik positiver Art im Bereich der privaten 
Wirtschaft machen wollen, so ist die Förderung 
der Forschungsvorhaben, die Projektförderung 
eine Seite. Auf der anderen Seite wird aber gerade 
die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Öster
reich, wie wir das in der Steuerreform jetzt vorha
ben - Österreich wird dabei eines jener Länder 
sein, das die niedrigste Ertragsbesteuerung in Eu
ropa haben wird -, einen ganz zentralen Stellen
wert haben. Wenn hier diese zusätzlichen Anreize 
gesetzt werden - unter Berücksichtigung des 
sehr wohl, ja reichlich vorhandenen Humankapi
tals, des guten Sozialklimas und der Forschungs
förderung, die natürlich auch in den verschiede
nen Fonds massiv vorhanden ist -, so gehen wir, 
glaube ich, den richtigen Weg. Wir m ü s sen 
diesen Weg gehen, denn die internationale 
Wachstums- und Einkommensforschungen wei
sen nach, daß ein Drittel der Wachstumsraten des 
Volkseinkommens auf Forschung und Technik 
zurückzuführen ist; beim Pro-Kopf-Einkommen 
sind es gar zwei Drittel, die die Weiterentwick
lung der persönlichen Einkommen determinie
ren. 

Das heißt also, Forschungsförderung in all ih
ren Komponenten ist langfristige Wachstumssi
cherung und Einkommenssicherung und auch -
wie Kollege Höchtl schon ausgeführt hat - Si-
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cherung von Beschäftigung, insbesondere auf 
hochwertigen Arbeitsplätzen. 

Ich möchte mich ein bißehen mit dem Haupt
punkt dieses Berichtes, nämlich mit der Umwelt
forschung auseinandersetzen, ohne hier allzu sehr 
ins Detail gehen zu wollen. 

Herr Kollege Scheibner! Ich stimme mit Ihnen 
überein: Es ist richtig, daß wir zwar die For
schungsstelle für Technikfolgenbewertung an der 
Akademie der Wissenschaften haben, aber es 
fehlt uns - wie das in einigen anderen europäi
schen Parlamenten der Fall ist - ein "Amt für 
Technologiefolgenbewertung" direkt hier im Par
lament, in dem eben Abgeordnete Zugriff haben 
sollten zu verschiedenen Recherchen beziehungs
weise zu Experten und damit ein Forum haben. 
um hier in verantwortungsbewußter Tätigkeit die 
Einführung neuer Technologien, neuer Systeme, 
neuer Produktionsmethoden wirklich bewerten 
zu können. Die Dinge sind allemal kompliziert 
und für jeden einzelnen, auch wenn er die höch
ste Ausbildung hat, in der Fülle der Herausforde
rungen sicher nicht so ohne weiteres überschau
bar. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Umweltforschung hat entsprechend diesem Be
richt, wie er seitens des Bundesministers für Wis
senschaft und Forschung vorgelegt worden ist, 
eine ganz klare Zielrichtung: sustainable develop
me nt. Es soll also eine nachhaltige Entwicklung 
durch Umweltforschung und durch die For
schungspolitik ermöglicht werden. 

Mich beeindruckt dabei die Systematik der 
Vorgangsweise, wie mit verschiedenen Ansätzen 
Forschungspolitik betrieben wird. Es gibt also so
wohl ein Seed-financing oder ein Aufbautraining 
für bestimmte Wissenschaftsbereiche, die bei uns 
noch nicht entwickelt sind, etwa im Rahmenpro
gramm der EG: STEP; im Bereich der limnologi
schen Forschung wurde das auch umgesetzt. 

Es gibt einen einzel-problemorientierten An
satz, etwa das Waldsterben. 

Es gibt dann, Kollege Scheibner, natürlich sy
stembezogene Ansätze. Darunter fallen etwa 
agrarökologische Fragestellungen, landschafts
ökologische Fragestellungen, darunter fallen geo
gene Umweltriskenforschungen, die Bodenfor
schung, natürlich auch die Verkehrssystemfor
schung sowie die Energieforschung. 

Energieforschung gibt mir ein Stichwort, das 
ich noch kurz ansprechen möchte. Das Projekt 
EUROCRYST wurde bereits von Herrn Vize
kanzler genannt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Als 
Tiroler Abgeordneter kann ich sagen, daß in Tirol 
sehr große Bereitschaft besteht, dieses Projekt in 

unserem Land anzusiedeln, in einem der schön
sten Landstriche Europas überhaupt, mit besten 
Verkehrsverbindungen und einer sehr guten In
frastruktur. Das Land Tirol wäre also bereit, Mit
zahler zu sein für solch eine derartige internatio
nale Großforschungseinrichtung. 

Meine Damen und Herren! Noch kurz zum Ar
senalgesetz. Durch ein Versehen ist der Inkraft
tretenstermin im Entwurf vergessen worden. Ich 
darf vielleicht ein bißchen entschuldigend sagen: 
Forscher können für sich das Pardon der profes
sionellen Weltfremdheit - oft nach außen hin in 
einer gewissen Konfusität zu bemerken - in An
spruch nehmen. 

Ich bringe daher folgenden Abänderungsantrag 
ein: 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Lukesch. Dr. Stippel und 
Kollegen eingebracht im Zuge der Debaue über die 
Regierungsvorlage 1225 der Beilagen betreffend 
ein Bundesgesetz über das Bundesforschungs- und 
Prüfzentru.m Arsenal - ArsenalG in 1265 der Bei
lagen 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz über das Bundesforschu.ngs- und 
Prü!zentrum Arsenal - ArsenalG 

Der NationaLrat hat beschlossen: 

Das Bundesgesetz über das Bundesforschungs
und Prüfzentrum Arsenal - ArsenalG wird wie 
folgt geändert: 

Der § 9 lautet: 

.. (i) Dieses Bundesgesetz triu mit 1. Jänner 1994 
in Kraft." - Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
(Beifall bei der ÖVP.) 20.07 

Präsident: Der soeben verlesene Abänderungs
antrag ist ausreichend unterstützt und steht mit in 
Verhandlung. 

Zu Wort gelangt Abgeordneter Dr. Lothar 
Müller. 

:!().07 
Abgeordneter Dr. Müller (SPÖ): Herr Präsi

dent! Anstelle des Herrn Bundesministers begrü
ße ich halt den Herrn Berichterstatter! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren, liebe Anwe
sende möchte ich fast sagen! (Ruf bei der ÖVP: 
Der Vizekanzler ist schOll wieder da.') Ich habe 
mir in Vorbereitung für diese kurze Rede nur die 
Seiten 19 bis 65 aus diesem Bericht zur Umwelt
forschung herausgenommen. Und es ist schon ge
sagt worden, daß es sich lohnt, neben den zur 
Tradition gewordenen Forschungsberichten sol
che Schwerpunktberichte herauszubringen. 1994 
wird es ja wieder einen "normalen" Forschungs
bericht geben. 

133. Sitzung NR XVIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 107 von 145

www.parlament.gv.at



Nationalrat XVIII. GP - 133. Sitzung - 20. Oktober 1993 15451 

Dr. Müller 

Meine Damen und Herren! Liebe Dagebliebe
ne! Es gibt hier politische Betätigungsfelder -
ich möchte das einmal unter diesem Aspekt be
trachten - en masse: von der Kulturlandschafts
forschung über die Agrarökologie bis zu Studien, 
die jetzt fertig werden sollen, über externe Kosten 
im Güterverkehr, Forschungsinitiative, Kreislauf
wirtschaft und so weiter. Ich möchte darauf nicht 
im Detail eingehen, sondern jetzt nur stichwortar
tig Probleme anschneiden, auf die das Parlament 
als "Ort der Öffentlichkeit", wie es Ulrich Beck 
in diesem Zusammenhang sagte, stoßen wird. 

Und da komme ich gleich zu einer ersten Fest
stellung: Es gibt die allgemeine Erkenntnis - und 
auch das Beklagen -, daß sich Technikentwick
lung quasi jedem Versuch der politischen Steue
rung entziehe. Dennoch, meine sehr geehrten Da
men und Herren, gibt es in den Augen der Öf
fentlichkeit und vor allem in den Augen der Be
troffenen einen Ort, dem Letztverantwortung zu
geschrieben wird, nämlich der sogenannten "Poli
tik" - Politik unter Anführungszeichen -, 
nämlich Bundesregierung, Parlament. Abgeord
neten und so weiter. 

Deshalb kommen wir auch um ein stärkeres 
Engagement in diesen sicher komplexen und 
nicht gerade leichten Fragen nicht herum. Und 
ich möchte auch hier zitieren: Forschungsstelle 
Technikbewertung; da gab es vor kurzem eine 
Studie: 20 Prozent jener Gesetze, die wir hier be
schließen, sind technologierelevant. 20 Prozent! 

Eine zweite Feststellung: Herr Bundesminister! 
Beim Durchlesen dieses Berichtes erschauere ich 
vor der Frage: Wer macht die Zusammenschau, 
wer schafft die Integration - also noch gar nicht 
in der Realität - von der Konzeption her? Wer 
definiert "integrierte Schwerpunkte", und wer 
soll die Bewertungssysteme harmonisieren? 

Auch hier - und das sage ich nach den Erfah
rungen der Gentechnik-Enquete-Kommission -
ist die Politik gefordert. Ich glaube, bei den Ex
perten ist es nicht nur die Scheu oder ein Nicht
Können oder ein Nicht-Wollen, sondern einfach 
die Tatsache, daß sie sich nicht in der Funktion 
der Integration verstehen, sondern sie verstehen 
sich in der Funktion des Spezialisierten, des Ex
perten. Dazu kommt noch, daß jede Gesamt
schau, die aber getroffen werden muß, naturge
mäß spezifische Interessen, Lobbyismus, und was 
es hier alles an Randerscheinungen geben mag, 
einbremst. Nach diesen Wünschen an uns selbst 
darf ich noch einen bezüglich Zukunft der 
Schwerpunktberichte ausdrücken. 

Der derzeitige und erste Schwerpunktbericht 
hat den Vorteil, daß er Richtungen aufzeigt, daß 
er Arbeitsfelder bekanntgibt und auch dann und 
wann einem Abgeordneten, der wissen will, zu 
welchem der Felder, die hier aufgezeigt worden 

sind, er sich hinwenden soll, ein bißchen die Rich
tung weist. 

Ich glaube, die nächsten Berichte sollten dies
bezüglich noch konkreter werden. Wenn bei
spielsweise über eine ökosystemale Konzeption 
gesprochen wird, dann muß auch - nicht unbe
dingt ausführlich - darauf hingewiesen werden, 
welche Vollzugsdefizite wir im Bereich der Um
weltgesetzgebung haben. Und wenn über förde
rungswürdige Fachgebiete gesprochen wird, dann 
muß natürlich auch über Alternativen, Technik
bewertung, Sicherheitsforschung und so weiter, 
gesprochen werden. 

Ich möchte wirklich vorschlagen - mein 
Freund Stippel hat es schon angedeutet -, daß 
man sich überlegt, ob wir nicht den nächsten 
Schwerpunktbericht diesen Bereichen, nämlich 
Technikbewertung und Sicherheitsforschung, 
widmen sollten. 

Zum Schluß, Herr Bundesminister, möchte ich 
noch ein Zitat bringen. Auf der Seite 19 dieses 
Berichtes wird nach der Darstellung der Zunah
me der Umweltprobleme, des Umganges mit der 
Natur vom Ministerium folgendes festgestellt: 
"Eine neue Ethik der Verantwortung ist gefragt, 
die sowohl die belebte als auch unbelebte Umwelt 
vor menschlicher Übermacht schützt und qualita
tives statt quantitatives Wachstum ermöglicht." 
- Ich möchte sehr gerne und werde mich dafür 
einsetzen, daß solche Aussagen auch bei der Be
handlung des kommenden Gentechnikgesetzes 
berücksichtigt werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
danke Ihnen jetzt schon für den Applaus, den Sie 
mir höflichkeitshalber spenden werden. (Beifall 
bei der SPÖ und bei Abgeordneten der ÖVP.) 2IJ.13 

Präsident: Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter 
Dr. Brünner. - Hinweis für die Ordner: letzter 
Redner, dann die Abstimmung. 

2(J.l3 
Abgeordneter Dr. Brünner (ÖVP): Herr Präsi

dent! Herr Vize kanzler! Meine sehr geehrten Da
men und Herren! Gestatten Sie mir nur vier kur
ze Bemerkungen zu diesen Tagesordnungspunk
ten. 

Erstens einmal ist zu Recht die Frage der aus
reichenden Höhe der Forschungsquote diskutiert 
worden. Man darf nur nicht übersehen, daß uns 
das Geld allein nicht hilft. Selbst wenn wir 1 Mil
liarde Schilling zusätzlich für Forschung zur Ver
fügung hätten, könnten wir das wahrscheinlich 
nicht umsetzen, weil uns die Forscherinnen und 
Forscher fehlen. 

Das heißt also, es ist auch notwendig, sich den 
Kopf zu zerbrechen, wie man ausreichend junge 
und qualifizierte Menschen motivieren kann, sich 
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der Forschung zu verschreiben, gerade was die 
Gebiete der Naturwissenschaften und der Tech
nik betrifft. Diesen beiden Forschungszweigen 
bläst ja ein kalter Wind ins Gesicht, sie haben den 
Wind nicht in ihrem Rücken. Es geht auch dar
um, daß wir das einmal festhalten und in den 
Schulen, in der Ausbildung dafür sorgen, daß es 
eine entsprechende Motivation und ein entspre
chendes Klima für Forscherinnen und Forscher 
gibt. 

Ein Zweites: Es wurde zu Recht gesagt, daß es 
beim Transfer von der Grundlagenforschung bis 
zur Produktentwicklung so manche Probleme 
gibt. Wenn man in dem Zusammenhang die 
60 Prozent Ausgaben für die Grundlagenfor
schung rügt, dann übersieht man eines: Die Ko
stenrelation zwischen Grundlagenforschung, an
gewandter Forschung und Produktentwicklung 
ist 100: 10 : 1. Es ist daher sehr richtig, daß 
60 Prozent der Forschungsausgaben in die 
Grundlagenforschung gehen, und es ist Sorge da
für zu tragen, daß der Transfer von der Grundla
genforschung bis zur Produktentwicklung sicher
gestellt ist. 

Ein Drittes, zur Technikbewertung: Es gibt au
ßerhalb des Parlamentes genügend funktionie
rende Technikbewertungsstellen. Die For
schungsstelle bei der Akademie der Wissenschaf
ten ist schon genannt worden. Das 
Wissenschaftsministerium betreibt in ausreichen
dem Maße Technikbewertung, sowohl im Rat für 
Technikentwicklung als auch im Technik-, Infor
mations- und Politikberatungsprogramm. 

Was mir auf dem Gebiete der Technikbewer
tung fehlt - Herr Kollege Lukesch hat es schon 
gesagt -, ist, daß im Schoße des Parlamentes eine 
Plattform geschaffen wird, die die parlamentari
sche Technikbewertung vorantreibt. Die Enque
te-Kommission, die sich mit der Gentechnologie 
beschäftigt hat, hat in ihren Empfehlungen im 
Allgemeinen Teil vorgeschlagen, daß wenigstens 
eine Arbeitsgruppe im Parlament eingesetzt wird, 
die sich mit der Frage der parlamentarischen 
Technikbewertung auseinandersetzt. 

Ich möchte Sie, Herr Präsident, herzlich bitten, 
diese Empfehlung umzusetzen und eine solche 
Arbeitsgruppe einzuberufen. - Es ist jetzt fast 
ein halbes Jahr her, daß wir diese Empfehlung 
gegeben haben. Die Arbeitsgruppe könnte noch 
in dieser Legislaturperiode einen Vorschlag für 
die Implementierung der parlamentarischen 
Technikbewertung abgeben. Es haben auch ande
re Parlamente solche Einrichtungen - ich ver
weise nur auf Dänemark, die Niederlande, 
Deutschland, das Europaparlament und Großbri
tannien. 

Ein Viertes und Letztes, zum Arsenalgesetz: 
Ich begrüße dieses Gesetz sehr, weil es auch wie-

der ein Beispiel dafür ist, daß eine adäquate Orga
nisationsform erforderlich ist, um die Aufgaben 
bestmöglich erfüllen zu können. Das Arsenal 
braucht entsprechende Flexibilität in der Perso
nalbewirtschaftung, in der Unternehmensgestion, 
und diese Flexibilität ist aufgrund der derzeitigen 
Organisation nicht gegeben. Es war daher erfor
derlich, eine Art Teilprivatisierung, was die 
Rechtsform anlangt, vorzunehmen, indem die 
Teilrechtsfähigkeit des Arsenals erweitert wird. 

Ein Wermutstropfen ist für mich die Befri
stung dieses Gesetzes - nicht deshalb, weil man 
nicht auch Gesetze befristet beschließen sollte. 
Aber im Vorverfahren ist ausreichend geprüft 
worden, welche organisatorischen Alternativen es 
für das Arsenal gibt. Eine Beratungsfirma hat 
zwei Studien erstellt und dabei verschiedene Or
ganisationsformen - von der GesmbH bis zur 
Einrichtung des Bundes - geprüft. Ich kann mir 
daher nicht vorstellen, daß man noch weitere 
Phantasie auf dem Gebiet entwickeln kann. Ich 
hoffe jedenfalls, daß die Befristung nicht zu einer 
Demotivierung der am Arsenal arbeitenden Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter führt. - Ich danke 
schön. (Beifall bei der ÖVP.) 20.18 

Präsident: Zu Wort ist niemand mehr gemel
det. 

Wir kommen daher zur A b s tim m u n g, da 
von der Berichterstattung kein Schlußwort bean
tragt wird. 

Wir gelangen als erstes zur Abstimmung über 
den Antrag des Ausschusses für Wissenschaft und 
Forschung, den Bericht gemäß Forschungsorga
nisationsgesetz betreffend Schwerpunktbe
richt 1993 in 111-123 der Beilagen zur Kenntnis zu 
nehmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die zustim
men wollen. um ein Zeichen. - Das ist mit zwei 
Gegenstimmen a n gen 0 m m e n. 

Ich lasse jetzt über den Entwurf betreffend ein 
Bundesgesetz über das Bundesforschungs- und 
Prüfzentrum Arsenal samt Titel und Eingang in 
1225 der Beilagen abstimmen. 

Hiezu haben die Abgeordneten Dr. Renoldner 
und Genossen einen Streichungsantrag einge
bracht, darüber hinaus die Abgeordneten Dr. Lu
kesch, Dr. Stippel und Genossen einen Abände
rungsantrag. 

Ich werde daher über die vom Streichungs- so
wie vom Abänderungsantrag betroffenen Teile 
und dann über die restlichen, noch nicht abge
stimmten Teile des Gesetzentwurfes samt Titel 
und Eingang in der Fassung der Regierungsvorla
ge abstimmen lassen. 
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Der Streichungsantrag der Abgeordneten Dr. 
Renoldner und Genossen bezieht sich auf § 9 
Abs. 3, und ich ersuche jene Damen und Herren, 
die sich für den Streichungsantrag aussprechen. 
um ein entsprechendes Zeichen. - Das ist die 
Minderheit, daher abgelehnt. 

Damit kommen wir sogleich zur Abstimmung 
über § 9 Abs. 3 in der Fassung des Ausschußbe
richtes beziehungsweise der Regierungsvorlage. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die sich für 
§ 9 Abs. 3 in der Fassung des Ausschußberichtes 
aussprechen, um ein Zeichen. - Das ist mit 
Mehrheit so beschlossen. 

Der vorhin erwähnte Abänderungsantrag der 
Abgeordneten Dr. Lukesch, Dr. Stippet und Ge
nossen bezieht sich auf § 9 Abs. 1, und ich ersu
che jene Damen und Herren, die für den Abände
rungsantrag Dr. Lukesch, Dr. Stippet eintreten. 
um ein Zeichen. - Das ist mit Mehrheit so be
schlossen. 

Damit können wir über die restlichen, noch 
nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfes 
samt Titel und Eingang in der Fassung der Regie
rungsvorlage abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesen 
Teilen des Gesetzentwurfes samt Titel und Ein
gang in der Fassung der Regierungsvorlage ihre 
Zustimmung erteilen wollen, um ein Zeichen. -
Dies ist einstimmig beschlossen. 

Damit ist die zweite Lesung beendet. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem Ge
setzentwurf auch in dritter Lesung zustimmen 
wollen, um ein Zeichen. - Ich stelle fest, daß der 
Gesetzentwurf in dritter Lesung ein s tim -
m i g a n gen 0 m m e n ist. 

8. Punkt: Bericht des Ausschusses für Wissen
schaft und Forschung über die Regierungsvorla
ge (1228 der Beilagen): Kooperationsabkommen 
zwischen der Republik Österreich und dem Eu
ropäischen Hochschulinstitut (1266 der Beila
gen) 

Präsident: Wir gelangen nunmehr zum 
8. Punkt der Ta.gesordnung: Kooperationsabkom
men zwischen Osterreich und dem Europäischen 
Hochschulinstitut. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Dr. 
See!. Ich bitte ihn, die Debatte zu eröffnen. 

Berichterstatter Dr. Seel: Herr Präsident! Herr 
Bundesminister! Das Europäische Hochschulin
stitut in Florenz ist eine Einrichtung der Euro
päischen Gemeinschaften, die durch das Überein
kommen der Mitgliedstaaten der Europäischen 

Gemeinschaften vom 19. April 1972 errichtet 
wurde. Seit langem werden auch österreichische 
Studenten an diesem Institut ausgebildet. 

Das vorliegende Abkommen regelt die Anzahl 
der für österreichische Staatsbürger reservierten 
Studienplätze, die Qualifikationen und das Aus
wahlverfahren für ihre Zulassung zum Studium 
sowie die Anerkennung der am Institut erworbe
nen Doktorgrade. 

Der Ausschuß für Wissenschaft und Forschung 
hat diese Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
12. Oktober 1993 in Verhandlung genommen. 

Bei der Abstimmung wurde einstimmig be
schlossen, dem Nationalrat die Genehmigung des 
Abschlusses des gegenständlichen Staatsvertrages 
zu empfehlen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Aus
schuß für Wissenschaft und Forschung somit 
den A n t rag, der Nationalrat wolle beschlie
ßen: 

Der Abschluß des Staatsvertrages: KoC?pera
tionsabkommen zwischen der Republik Oster
reich und dem Europäischen Hochschulinstitut 
wird genehmigt. 

Herr Präsident! Ich bitte, die Debatte fortzuset
zen. 

Präsident: Ich danke dem Herrn Berichterstat
ter für seine Ausführungen. 

Da keine Wortmeldungen vorliegen, können 
wir sogleich a b s tim me n. 

Wir kommen also zur Abstimmung über den 
Antrag des Ausschusses, dem Abschluß des ge
genständlichen Staatsvertrages, wie er vom Herrn 
Berichterstatter dargestellt wurde, in 1228 der 
Beilagen die Genehmigung zu erteilen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben. um ein Zeichen. - Ich 
stelle die ein s tim m i g e B e s chi u ß f a s -
s u n g fest. 

Damit ist der 8. Punkt der Tagesordnung erle
digt. 

9. Punkt: Bericht des Gesundheitsausschusses 
über die Regierungsvorlage (1080 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem das Krankenanstaltenge
setz geändert wird (1257 der Beilagen) 

Präsident: Nunmehr gelangen wir zum 
9. Punkt der Tagesordnung: Bundesgesetz, mit 
dem das Krankenanstaltengesetz geändert wird. 

Die Berichterstattung erfolgt durch Frau Abge
ordnete Reitsamer. Ich bitte sie. die Debatte zu 
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eröffnen. (Abg. AfUlemarie Reitsamer befindet 
sich nicht im Saal.) 

Ist der Obmann des Gesundheitsausschusses 
anwesend? - Kollege Schwimmer, bitte. Am 
Wort ist Herr Abgiordneter Schwimmer als Be
richterstatter. 

Berichterstatter Dr. Schwimmer: Herr Präsi
dent! Hohes Haus! Als Obmann des Gesundheits
ausschusses bringe ich den Bericht über die Re
gierungsvorlage (1080 der Beilagen): Bundesge
setz, mit dem das Krankenanstaltengesetz geän
dert wird. 

Mit diesem Gesetz sollen Reformen im Kran
kenanstaltenbereich, angefangen von der 
Absicherung von Patientenrechten bis hin zu 
Sonderregelungen für Krankenanstalten, die zu
gleich auch der Forschung und Lehre einer medi
zinischen Fakultät dienen, verankert werden. 

Der Gesundheitsausschuß hat die gegenständli
che Regierungsvorlage der Beratung in einem 
Unterausschuß unterzogen. Hierbei kam es zu 
mehreren Abänderungsanträgen sowie zu einem 
Entschließungsantrag. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Ge
sundheitsausschuß somit den An t rag, der Na
tionalrat wolle 

1. dem dem schriftlichen Ausschußbericht an
geschlossenen Gesetzentwurf die verfassungsmä
ßige Zustimmung erteilen, 

2. die dem schriftlichen Ausschußbericht beige
druckte Entschließung annehmen. 

Herr Präsident! Für den Fall, daß Wortmel
dungen vorliegen, bitte ich, die Debatte fortzuset
zen. 

Präsident: Ich danke dem Herrn Berichter
statter für seine Ausführungen. 

Für diese Debatte wurde eine Redezeitbe
schränkung von 10 Minuten festgelegt. § 57 
Abs. 2 der Geschäftsordnung findet Anwendung. 

Erste Wortmeldung: Abgeordneter Fisch\. 
20 Minuten. 

20.26 .. 
Abgeordneter Fischl (FPO): Herr Präsident! 

Sehr geehrte Damen und Herren! Wieder einmal 
muß ich vorweg meinen Standardsatz anbringen 
- abgesehen davon, daß Herr Gesundheitsmini
ster Ausserwinkler nicht im Saal ist -: Gesund
heitspolitik wieder einmal als letzter Punkt der 
Tagesordnung; heute glücklicherweise, weil keine 
Dringliche vorgesehen ist, zu einer angenehme
ren Tageszeit, diesmal ausnahmsweise nicht um 
Mitternacht. (Heiterkeit. - Abg. Dr. Bar t e n -
s t ein: Das Verdienst der FPÖ!) Aber ich denke, 

es liegt Systematik darin, das Thema Gesundheit 
immer zu so später Stunde zu diskutieren, weil, 
wie man mittlerweile weiß, Vorlagen, die zum 
Thema Gesundheit kommen, hochsensible Vorla
gen sind, die nicht unbedingt dazu geeignet sind, 
sie zu einer Tageszeit zu diskutieren, zu der die 
mediale Präsenz entsprechend im Vordergrund 
steht. Das ist wirklich ein trauriger Umstand. 

Ein trauriger Umstand ist auch die heute zu 
beschließende Krankenanstaltengesetz-Novelle. 
Vielleicht paßt das Wort "heiß umfehdet, wild 
umstritten" am besten als Dokumentation des 
Ablaufes dieser Gesetzwerdung, wobei ich die Be
tonung eher auf "wild umstritten" legen möchte, 
ja sogar so umstritten. daß sogar die Fraktionskol
legen des Ministers Ausserwinkler, der leider of
fensichtlich die heutige Sitzung verschlafen hat, 
mit einer an Deutlichkeit nichts zu wünschen 
übrig lassenden Reaktion zum Ausdruck gebracht 
haben, wie problematisch diese Novelle ist, die 
wir heute beschließen sollen. 

Herr Kollege Stocker! Ich kann es mir nicht 
verkneifen - ich habe es schon einmal im Aus
schuß gesagt - und möchte hier etwas vortragen, 
was vor einiger Zeit der nicht ganz unbedeutende 
Vizebürgermeister der Stadt Wien. Mayr, seines 
Zeichens Sozialist, im Gemeinderat der Stadt 
Wien zum besten gegeben hat. Ich fange dort an, 
wo es wichtig wird. Er sagt da: 

Ja, meine Damen und Herren, einen Schritt 
weiter. Ich mußte dem Herrn Gesundheitsmini
ster beim Entwurf des Krankenanstaltengesetzes 
mitteilen, daß dieser Entwurf die Stadt Wien, je 
nachdem, was endgültig kommen wird, mit einem 
Mehrbetrag von bis zu 1,9 Milliarden Schilling 
belasten würde und daß ich bei Umsetzung dieses 
Entwurfes die Voraussetzungen für den Arti
kel ISa zwischen Bund und Ländern über die Fi
nanzierung von Spitälern nicht mehr als gegeben 
erachten würde. Da das Völkerrecht auf einen 
ISa-Vertrag anzuwenden ist, hätte das das soforti
ge Ende des Krankenanstalten-Zusammenarbeits
fonds bedeutet. 

Lassen Sie mich klar und deutlich sagen, daß 
dies die Haltung aller Bundesländer ist. Das heißt 
nicht, daß wir nicht Verbesserungen im Spitals
wesen fördern wollen. aber - lassen Sie es mich 
auch klar sagen - es kann auch nicht sein, daß 
ein Dritter, der nicht bereit ist, einen Beitrag zu 
leisten, den Spitalserhaltern - den Ländern, den 
Gemeinden und den Trägern der Spitäler - zu
sätzliche Aufgaben anordnet und ihnen gleichzei
tig die Kosten für den eigenen Säckel überläßt. 
Ich sage das deswegen, meine Damen und Her
ren, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, daß 
Gespräche über eine Neuregelung im Spitalswe
sen allein nicht reichen, sondern daß wir Gesprä
che über die Finanzierung des Spitalswesens 
schon morgen beginnen sollten. 
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Hohes Haus! Auch im Unterausschuß, der mei
nes Erachtens notwendig war, weil diese Geset
zesnovelle, als sie hereinkam, eher dürftig ausge
schaut hat und auch aus der Begutachtungsphase 
heraus sehr viele Kritikpunkte eröffnet hat, ka
men sehr deutlich die Knackpunkte dieser Novel
le zum Vorschein: keine vollständige Zustim
mung der Landesfinanzreferenten im Sinne der 
Worte des Vizebürgermeisters Mayr. Immerhin 
haben die Landesfinanzreferenten oder die Län
der dann auch diese Mehrbelastung, die durch 
eine etwaige Novelle in den Vordergrund tritt, zu 
tragen. 

Die Frage der Kostenaufteilung des klinischen 
Mehraufwandes wurde trotz VGH-Urteil wieder 
nicht genau gelöst. Vielmehr ist unser Gesund
heitswesen heute an einem Punkt angelangt, wo 
die Stadt Wien oder die Länder gegen den Bund 
prozessieren müssen, weil sie in der Frage des kli
nischen Mehraufwandes nicht hinlänglich befrie
digt wurden. 

Übrigens ist das eine ganz tolle Geschichte, 
denn dieser Rechtsstreit, der letztlich beim Ver
fassungsgerichtshof geendet hat, hat eigentlich 
auch sehr deutlich in den Vordergrund gestellt, 
daß es in der Frage des klinischen Mehraufwands 
keine genaue Normierung gibt und daß man ei
gentlich überhaupt nicht weiß, wie man diesen 
klinischen Mehraufwand de facto berechnen soll. 
Man hat sich auch auf keinen Berechnungsschlüs
sel einigen können. 

Mit diesem VGH-Urteil wurde nicht nur die 
eben von mir zitierte Erkenntnis bewußt, sondern 
vielmehr auch wieder einmal das Grundübel im 
Gesundheitswesen, nämlich das Grundübel in 
Form des derzeitigen Finanzierungssystems. Es 
wurde bewußt - um es noch einmal mit den 
Worten Mayrs zu sagen, der das eben im Jah
re 1993 sehr deutlich in den Vordergrund gestellt 
hat -, daß Gespräche über eine Neuregelung des 
Spitalswesens im allgemeinen zuwenig sind, son
dern daß wir Gespräche über die Finanzierung 
des Spitalswesens und des gesamten Gesundheits
wesens schon morgen beginnen sollten. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Es ist also 
unbestreitbar, daß eine Reform des Gesundheits
wesens notwendig ist, ebenso natürlich auch eine 
dringende Reform des Finanzierungswesens. 
Aber Reformen allein, so wie Sie sie hier in re
formrhetorischen Phrasen immer artikulieren, 
werden nicht genügen, Herr Kollege Stocker! 
Permanent reformrhetorische Phrasen - das ist 
zuwenig. Damit wird man die Probleme nicht in 
den Griff bekommen. Ich denke, daß es notwen
dig ist, endlich auch einmal die Konsequenz des 
Handeins, des Handeln-Wollens in den Vorder
grund zu stellen, um diesen Problemen näherzu
treten. Ich möchte wirklich nicht polemisch wir
ken, aber, Herr Kollege Stocker, Sie wissen ge-

nauso wie ich, daß das eigentliche Grundübel im 
Gesundheitswesen dessen Finanzierung ist. Und 
dafür sollten wir schleunigst die Verantwortung 
übernehmen und mit entsprechenden gesetzli
chen Aktionen einen Weg beschreiten, der dieses 
Grundübel löst. (Beifall bei der FPÖ.) 

Sehr geehrte Damen und Herren! Auf dieses 
Hauptübel, wie ich es bezeichnen möchte, weiß 
diese wundersame Krankenanstaltengesetz-No
velle eigentlich keine Antwort. Ich denke, daß 
dieses Kürzel KAG in einem Punkt zumindest si
cherlich nicht für Krankenanstaltengesetz steht, 
sondern eher als Kürzel für "kein anständiges Ge
setz" angebracht wäre. Da spreche ich jetzt einen 
Punkt an, der für meine Fraktion - ich habe das 
auch im Unterausschuß schon gesagt - wohl am 
bedeutendsten ist, der meine Fraktion förmlich 
zwingt, dieser "Kein-anständiges-Gesetz-Novelle" 
die Zustimmung zu entsagen. Ich rede hier von 
einem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs, 
der anscheinend sehr oft bemüht wird, dem soge
nannten Ambulatoriumserkenntnis, einem Er
kenntnis, das am 7. 3. 1992 ergangen ist und be
sagt, daß ein Konkurrenzschutz für privatwirt
schaftlich geführte Krankenanstalten einen unzu
lässigen Eingriff in das Grundrecht der Erwerbs
freiheit darstellt. Also nur öffentlich-rechtlich 
oder gemeinnützig geführte Spitäler dürfen daher 
im Rahmen einer Bedarfsprüfung berücksichtigt 
werden. Diese Bedarfsprüfung ist notwendig, um 
die Zulassung einer Krankenanstalt zu erwirken. 

Parallel zu diesem Verfahren war ein weiteres 
Verfahren beim Verfassungsgerichtshof anhän
gig, das sich mit der Bedarfsprüfung als ärztege
setzlicher Voraussetzung für die Genehmigung 
von Zweitpraxen, Zweitordinationen beschäftigt 
hat. Am 2. 10. 1992, also ungefähr sieben Monate 
später, erging ein Erkenntnis, das wiederum ein
deutig besagte, daß auch hier eine Verletzung der 
Erwerbsfreiheit vorliege. Das ist immerhin ein 
Grundgesetz. 

Hohes Haus! Der Verfassungsgerichtshof hat 
also ganz deutliche Grenzen aufgezeigt, innerhalb 
derer die Bedarfsprüfung für die Zulassung zu 
erfolgen hat. Und vom Gesetzgeber - das sind 
wir hier - kann man doch immerhin erwarten, 
daß er sich an die Grenzen, die die Verfassung 
vorgibt, hält. 

Ihnen von den Koalitionsparteien - davon bin 
ich felsenfest überzeugt - ist das anscheinend 
völlig egal. Mit einer unglaublichen Präpotenz 
setzen Sie sich über die Verfassung hinweg, wenn 
Sie heute diese Novelle in dieser Form beschlie
ßen wollen. Es ist dies eine Novelle, aus deren § 3 
Abs. 7 ganz eindeutig das hervorgeht, was der 
Verfassungsgerichtshof - und nicht nur dieser, 
sondern auch der Verfassungsdienst des Bundes
kanzleramts - sehr deutlich in den Vordergrund 
gestellt hat. Der Verfassungsdienst des Bundes-
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kanzleramts wurde gefragt und hat es auch im 
Unterausschuß zum Ausdruck gebracht, daß eine 
Bedarfsprüfung unter Berücksichtigung der In
teressen des niedergelassenen Bereiches einen un
zulässigen Eingriff in das Grundrecht Erwerbs
freiheit darstellt. Also wiederum wird der Eingriff 
in das Grundrecht der Erwerbsfreiheit konsta
tiert. 

Was mich dabei so ärgert, ist, daß diese qualifi
zierte Rechtsmeinung des Verfassungsgerichtsho
fes und auch des Verfassungsdienstes des Bundes
kanzleramtes offenbar niemanden gestört hat, 
sondern man beinhart diese Passage, diesen § 3 in 
die Regierungsvorlage aufgenommen hat. Das 
kann doch - aus meiner Sicht - nicht angehen, 
daß ein Minister, wenn er weiß, daß in seiner 
Vorlage eine Passage beinhaltet ist, die eigentlich 
Verfassungsbruch ist, dennoch dabeibleibt. 

Am witzigsten war natürlich die Begründung. 
Ich habe danach gefragt. Die Begründung war, 
daß man gemeint hat, daß die Sozialversiche
rungsträger verpflichtet seien, im Vollzug des 
ASVG für die Aufrechterhaltung der medizini
schen Leistungen Sorge zu tragen. - Und daraus 
haben Sie dann den kühnen Schluß gezogen, daß 
die Vertragsärzte und kasseneigenen Einrichtun
gen eben vor Konkurrenz zu schützen seien. Nur 
sage ich Ihnen, es ist offensichtlich, daß diese Ar
gumente einfach nicht taugen. Denn selbst wenn 
jetzt der Fall eintreten würde, daß jemand ein 
Ambulatorium oder mehrere Ambulatorien auf
sperrt und Ambulatorien dann den bisherigen 
Anbietern die Patienten scharenweise abwerben 
würden, hätte das im Grunde noch immer keine 
negativen Auswirkungen auf die bisherigen An
bieter oder auf die Sozialversicherung, denn es 
geht ja nicht darum, irgendwelche Pfründe zu si
chern, nämlich die Pfründe der Krankenkassen 
mit ihren kasseneigenen Einrichtungen oder die 
Pfründe der Ärzteschaft - ich betone das -, der 
Kassenärzte, sondern man soll die Versorgung si
chern, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Also Sie wollen heute eine Novelle beschließen, 
die ganz klar gegen die Verfassung verstößt, ob
wohl Ihnen im Grunde klar sein muß, daß diese 
Krankananstaltgesetz-Novelle oder diese Passage 
in Wirklichkeit nur solange leben kann, bis wie
der ein entsprechendes Verfahren angestrengt 
wird. Es dauert zwei bis drei Jahre, bis dieses Ver
fahren dann alle Instanzen durchwandert hat und 
letztlich beim Verfassungsgerichtshof angekom
men ist. Und dann muten Sie uns noch zu, daß 
wir vielleicht in zwei bis drei Jahren wieder eine 
solche Pseudogesetzesnovelle beschließen oder 
zusammenschustern. 

Hohes Haus! Abgesehen von der moralischen 
Seite, daß Sie sich hier als Gesetzgeber so locker 
wissentlich über die Verfassung hinwegsetzen 
wollen, kommt auch eine praktische Seite hinzu, 

denn letzten Endes entstehen ja durch diese 
Rechtsunsicherheiten und permanenten Rechts
streite nichts anderes als eine Menge Kosten. 

Wir von der FPÖ können diese Vorgangsweise 
nicht billigen, und ich glaube, jeder, der hier sitzt, 
sollte sich sein Bild machen von der moralischen 
Verantwortung eines Abgeordneten in diesem 
Hohen Haus. (Beifall bei der FPÖ.J 

Was sozusagen noch erschwerend dazu kommt, 
Hohes Haus, ist, daß wir im Gesundheitsbereich 
zurzeit wirklich genug Probleme, systembedro
hende Probleme, haben. Diese Probleme würden 
die gesamte Intelligenz und Integrität aller damit 
verbundenen Gremien brauchen, damit man ih
nen gerecht wird. Sie brauchen keineswegs derar
tige Passagen, wie sie hier im § 3 vorkommen, die 
letztlich nur Unsicherheit aufkommen lassen und 
nicht Fisch und nicht Fleisch sind. 

Wenn Sie - der Minister ist leider immer noch 
nicht da; ich wollte ihn eigentlich ansprechen, 
aber ich kann es ja Ihnen von der SPÖ und Ihnen, 
Herr Kollege Schwimmer, sagen - im Grunde 
nicht wissen, wo die wahren Probleme liegen, bie
te ich Ihnen an, Ihnen konstruktiv mit Rat und 
Tat zur Seite zu stehen. Ich kann das auch für 
meine Partei behaupten, denn uns ist die Lösung 
dieser ProblelT!.e ein wirkliches Anliegen. da sie ja 
letztlich die Armsten in unserer Gesellschaft, 
kranke Menschen, alte Menschen, betreffen. 

Ich denke, es ist wirklich notwendig und im 
Sinne aller Parteien, konstruktiv den Versuch zu 
unternehmen, die tatsächlich artikulierten und 
erkannten Probleme einmal bewältigen zu wol
len. (Beifall bei der FPÖ.) Nur wenn wir das wol
len, dann ist eine Grundbedingung Vorausset
zung: das Aufbrechen der heute fast verkrusteten 
Strukturen der Leistungserbringer und der Be
zahler. Dieses Aufbrechen der Strukturen ist zum 
Beispiel notwendig, wenn man - ich sage das 
ganz deutlich - dem Feudalherrschertum und 
der Macht der Sozialversicherungen Einhalt ge
bieten will. Hier sollten wir beginnen, diese Re
formen in Ansatz zu bringen, hier sollten wir be
ginnen, dieser Feudalherrschaft und diesem un
eingeschränkten Herrschertum einmal einen Rie
gel vorzuschieben. 

Es ist jedenfalls niemandem gedient, wenn wir 
mit einer derartigen Krankenanstaltengesetz-No
velle, wie sie heute vorliegt, den Ländern den 
Schwarzen Peter zuschieben wollen, denn diese 
sind finanziell ja sowieso schon hoffnungslos 
überfordert. 

Ich denke, daß diese Novelle - ich sage es zum 
letzten Mal - teils verfassungswidrig, teils unsin
nig ist und in Wirklichkeit nur Passagen betrifft, 
deren Lösungen zwar wünschenswert, aber nicht 
vorrangig sind. Ich empfinde Patientenrechte und 
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Psychotherapie sicherlich auch als nützlich und 
notwendig, aber es ist eine reine Augenauswische
rei, all das zu versprechen, wenn man nicht ein
mal mehr die elementaren Funktionen in unseren 
Spitälern aufrechterhalten kann. 

Ich begründe das so, indem ich Sie frage, ob Sie 
alle so ein kurzes Gedächtnis haben. daß die di
versen Spitalsskandale, mit denen wir permanent 
konfrontiert werden, Ihnen nicht Anlaß geben 
sollten. wirklich darüber nachzudenken, was das 
Grundübel im Spitalswesen ist. Wenn man sich 
anschaut, was alt diese Skandale, die in letzter 
Zeit offenkundig geworden sind, verbindet, dann 
ist es immer das gleiche, nämlich die Begründung: 
zuwenig Geld, zuwenig Personal und unzurei
chende Ausstattung. Oder in andere Worte ge
faßt: Herzpatienten müssen monatelang auf le
benserhaltende Operationen warten. Alte Men
schen sterben zum Teil im Vorzimmer zur Toilet
teanlage in Spitälern. Und das Personal in den 
Spitälern ist so hoffnungslos überfordert, daß es 
phasenweise durchdreht. 

Aber Sie hier von der Koalitionsregierung se
hen bis heute noch immer keinen Handlungsbe
darf, dem Grundübel auf die Spur zu gehen, der 
Finanzierung des gesamten Gesundheitswesens 
einmal entsprechend Nachhilfe zu leisten, Mithil
fe zu leisten und Beistand zu leisten. Sie verspre
chen stattdessen Dinge, die die Spitalserhaltung 
noch zusätzlich belasten wie in dieser Krankenan
staltengesetz-Novelle. 

Ich denke, Hauptsache, Sie können lubelmel
dungen verbreiten, wie sie Minister Ausserwink
ler zu machen pflegt, indem er seine humane und 
seine fortschrittliche Gesundheitspolitik veröf
fentlichen läßt. Sein Pech wird nur eines sein: daß 
die Patienten. die diese Probleme, mit denen wir 
tagtäglich konfrontiert sind. in den Spitälern aus 
eigenem Erleben kennen, diesen Märchen, diesen 
Pseudovorgangsweisen wie dieser Krankenanstal
tengesetz-Novelle, auf Dauer keinen Glauben 
schenken werden. - Ich danke Ihnen. (Beifall bei 
der FPÖ.) ,2(}.42 

Präsident: Ich erteile dem Herrn Bundesmini
ster das Wort. 

,2().42 

Bundesminister für Wissenschaft und For
schung Vizekanzler Dr. Busek: Herr Präsident! 
Hohes Haus! Als durch die Bundes-Krankenan
staltengesetz-Novelle in einigen Punkten direkt 
betroffener Bundesminister möchte ich die Aus
führungen des Herrn Abgeordneten Fischi zum 
Anlaß nehmen, mich dazu zu Wort zu melden, 
weil auch die Fragen des klinischen Mehraufwan
des angesprochen wurden. 

Zunächst möchte ich Sie, Herr Abgeordneter, 
davon in Kenntnis setzen, daß an den Universi-

tätsspitälern in Österreich ausgezeichnete Medi
zin in einem ganz beachtlichen Ausmaß geboten 
wird, die sich sehen lassen kann, sodaß eine Dar
stellung der mangelnden Qualität zwar da und 
dort trifft, aber die Bemühungen gerade der me
dizinischen Fakultäten, die hier international auf
zuschließen, sehr erfolgreich sind. Das können 
Sie auch daraus entnehmen, daß wir in den letz
ten Berufungsverfahren ein sehr starkes ausländi
sches Interesse feststellen konnten. nicht nur tra
ditionell aus dem deutschen Sprachraum, sondern 
auch aus den Vereinigten Staaten, und zwar we
gen der guten Ausstattung und den forschungs
mäßigen Möglichkeiten, die sich hier ergeben. 
Das soll auch positiv angemerkt werden. 

Vom Bundes-Krankenanstaltengesetz ist das 
Wissenschaftsministerium durch die Festlegung 
des klinischen Mehraufwandes betroffen. Die 
Vorstellung, die mein Ministerium vertreten hat 
und die die Regierungsvorlage ursprünglich ent
halten hat, war, einen Vertrag zwischen den 
Krankenanstaltenträgern und dem Bund, konkret 
meinem Ministerium, abzuschließen, einen soge
nannten Zusammenarbeitsvertrag, der mit der 
Stadt Wien bis jetzt noch immer nicht abgeschlos
sen werden konnte. Die einschlägige Formulie
rung hat vorgesehen, daß er abzuschließen ist -
Norm ohne Sanktion -, und es hat sich dann 
infolge der Vorstellung der Landesfinanzreferen
ten - und hier stimme ich Ihnen zu -, besonders 
des Vizebürgermeisters Mayr, ergeben, daß er ab
geschlossen werden kann - im Ergebnis genau 
dasselbe, wenn sie keine Sanktion haben, ob dort 
jetzt steht "isr' oder "kann", ist völlig gleich. 

Die weitere bisherige gesetzliche Bestimmung, 
die keinerlei Veränderung erfahren hat, gibt mir 
die Möglichkeit, nachdem die Verhandlungen mit 
der Stadt Wien noch zu keinem Ergebnis geführt 
haben - das ist jener Bereich, wo eigentlich die 
Klinikneustrukturierung abgeschlossen ist, also 
jetzt wäre der Zeitpunkt da, einen solchen Ver
trag zu machen -, in einer Verordnung den kli
nischen Mehraufwand festzulegen. Diese Lö
sungsmöglichkeit werde ich auch wahrnehmen. 
Ich nehme an, daß hier der Weg zu den Höchstge
richten gegangen wird, aber dann ist es wenig
stens ausjudiziert, und wir haben hier eine gewis
se Rechts- und Finanzierungssicherheit bezie
hungsweise eine Klarheit der Verpflichtungen. 

In einem Teil Ihrer Ausführungen trete ich Ih
nen entgegen: Wir sind heute so weit, daß wir die 
KostensteIlen in den Spitälern durchaus wissen, 
nur die Frage, was Versorgung und was For
schung und Lehre ist, ist äußerst schwierig festzu
legen. Hier gibt ~s keine objektiven Kriterien, 
sondern nur eine Ubereinkunft. Und da ist es ver
ständlich, daß quasi die beiden Herren von Uni
versitätsspitälern jeweils versuchen, ihren Vorteil 
zu wahren. Das ist eine ganz normale Sache. Da 
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sie dem Wirtschaftsleben angehören, vermute ich, 
daß sie auch das ganz ausgezeichnet beherrschen. 

Die Problemtatik, die viel tiefergehend ist -
das ist der eigentliche Punkt -, ist, daß es sich bei 
den drei Universitätsspitälern um gewachsene 
Strukturen handelt, die äußerst unterschiedlich 
sind, die sich historisch ergeben haben und die 
weit zurückliegen, etwa die Tatsache, daß alle 
akademischen PersonalsteIlen seitens des Bundes 
für das Allgemeine Krankenhaus in Wien zur 
Verfügung gestellt werden, daß es zum Unter
schied in Graz Bundes- und Landesstellen gibt 
und ein beachtlicher Teil des Landeskrankenhau
ses Graz nur ein Landesspital ist und mit der Fa
kultät selber nichts zu tun hat. 

Ähnliche Mischverhältnisse haben Sie auch in 
Innsbruck. Ich habe versucht, in die finanziellen 
Bedingungen beziehungsweise in das, was der 
Bund zur Verfügung stellt, etwas Ordnung hin
einzubringen. Wir konnten Graz hier Wien nach
ziehen. Bei Innsbruck wird das sicher auch ge
schehen müssen, einfach schon aus Gründen der 
Gleichheit, die hier notwendig sind. 

Aber ein Problem können Sie, selbst wenn Sie 
es hier kritisch anführen, mit Sicherheit nicht lö
sen, nämlich die schwimmenden Grenzen zwi
schen Forschung und Lehre, also der wissen
schaftlichen Seite einerseits und der Versorgung 
andererseits. 

Ich persönlich bin davon überzeugt, daß wir in 
Wien nicht 2 000 Betten bräuchten. um Lehre 
und Forschung garantieren zu können, so wie ja 
auch die Betten etwa in Graz separiert sind. Si
cher ist es nicht möglich, quasi als Landeskran
kenhaus zu fungieren ohne einen Wissenschafts
teil in Innsbruck, weil hier alles, was vorhanden 
ist, dafür genutzt werden muß. Sie sehen schon 
die U nterschiedlichkeit der Situation. Hier wer
den Sie zweifellos immer schwimmende Grenzen 
haben, wobei natürlich verständlicherweise dann 
jeweils nach der Position gesagt wird. das ist ei
gentlich mehr Versorgung, oder das ist eigentlich 
mehr Lehre und Forschung. 

Die Problematik liegt eben in den unterschied
lichen Verantwortlichkeiten und in der unter
schiedlichen Schwerpunktsetzung, die hier exi
stiert, nur, glaube ich. mit der Situation selber 
muß man leben. Insofern bringt diese Novelle 
zum Bundes-Krankenanstaltengesetz in einigen 
Bereichen auch sehr gute Neuerungen, etwa die 
Teilnahme eines Vertreters der Fakultät oder gar 
des Dekans in einer kollegialen Führung. Es ge
nügt völlig mit beratender Stimme, weil es hier 
um den Informationscharakter geht und nicht alle 
Angelegenheiten eines Spitals für das universitäre 
Ziel selber von Bedeutung sind. 

Das, was Sie hier einmahnen, kann sicher nur 
im Sinne des kooperativen Bundesstaates gelöst 
werden. Ganz sicher ist nicht im Sinne des Föde
ralismus und auch einer Bundesregierung, hier 
selber mit Zwang vorzugehen. 

Aber ich selber werde - ich habe die diesbe
zügliche Weisung schon erteilt - die Möglichkeit 
der Verordnungserlassung im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium in Anspruch nehmen, 
um die Frage des klinischen Mehraufwandes auch 
im Sinne einer genauen Budgetkalkulation einer 
Klärung zu unterziehen. Dazu genügt die Geset
zessteIle. Das ist eine Frage der Durchführung. 
(Beifall bei Ö VP und SPÖ.) 2IJ.49 

Präsident: Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter 
Helmuth Stocker. Ich erteile es ihm. 

:l0.49 

Abgeordneter Helmuth Stocker (SPÖ): Herr 
Präsident! Herr Vizekanzler! Herr Bundesmini
ster! Hohes Haus! Herr Kollege FischI war offen
bar vom Wiener Vizebürgermeister Mayr, den 
meine Fraktion in die Unterausschußberatungen 
als Experten nominiert hat, sosehr beeindruckt, 
daß er dem heute Ausdruck gegeben hat. (Vize
kanzler Dr. Bus e k: Kollege Stocker. das war ich 
auch! - Heiterkeit.) Das nehme ich mit großer 
Genugtuung zur Kenntnis. 

Ich darf aber unmittelbar an Ihre Rede nur ei
nige Bemerkungen anfügen. Ich bin - ich habe 
das mehrfach von diesem Pult aus getan - gerade 
in Sachen der Gesundheitspolitik immer ein eifri
ger Verfechter einer Konsenspolitik gewesen, und 
wo immer wir gemeinsam in diesem Haus den 
geringsten Nenner für eine Einigung finden kön
nen, sollten wir diese Möglichkeiten nutzen. 

Herr Kollege Fischl! Natürlich ist es Aufgabe 
der Opposition, Kritik zu üben, aber mit dem 
Kritisieren allein sollte es nicht getan sein: Ich 
darf Ihnen sagen, das Beispiel der Krankenanstal
tengesetz-Novelle zeigt deutlich - ich werde 
noch auf einige Details zu sprechen kommen -, 
daß die Regierung und der zuständige Bundesmi
nister an Lösungen arbeiten, Lösungen anbieten, 
und diese werden heute, in Gesetzesform gegos
sen, auch beschlossen werden. 

Bei Ihrer Rede war die Kritik und eine berech
tigte Sorge im Vordergrund, und dies nehme ich 
zur Kenntnis, denn sie betrifft uns ja alle. Das 
sind Entwicklungen, die im Fluß sind, und auf
grund der ständigen Weiterentwicklungen sind 
durchaus in einer Reihe von Bereichen Lösungen 
notwendig, und diese Regierung arbeitet auch an 
Lösungen. An Ihrer Wortmeldung fehlen mir 
aber die Perspektiven, die Sie sozusagen als Alter
nativen hier in diesem Haus hätten präsentieren 
können. 
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Ich greife nur ein Schlagwort auf: Feudalherr
schaft der Sozialversicherung. Was steckt da wirk
lich dahinter? Ein System, ein Versicherungssy
stem (Abg. Fis c h l: Amerika.'i, um das uns nach 
wie vor viele, viele Staaten beneiden. Sie haben 
mir das Stichwort gegeben: Wenn der amerikani
sche Präsident zu einem seiner Ziele die Einfüh
rung einer Pflichtversicherung in den Vereinigten 
Staaten von Amerika erklärt hat, dann sollte man 
doch bei uns, auch wenn man die Notwendigkeit 
von Reformen erkennt, die Wortspielereien: Ver
sicherungspflicht oder Zwangsversicherung? , auf
geben und den ~jngen auf den Grund gehen. 
(Beifall bei der SPO.) 

Meine Damen und Herren! Herr Bundesmini
ster Ausserwinkler hat aus Anlaß der Konzipie
rung dieser KAG-Novelle vom Ministerrat den 
Auftrag bekommen, vor den parlamentarischen 
Beratungen über diesen vorliegenden Entwurf 
hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen auch 
entsprechende Gespräche mit den Finanzreferen
ten der Länder zu führen. Das ist keine Selten
heit, war das doch auch in anderen Bereichen in 
der Vergangenheit mehrfach der Fall, auch im 
Gesundheitsbereich. Ich denke an die Novelle 
zum MTD-Gesetz, wo ähnliche Gespräche zu 
führen waren. Die finanziellen Größenordnun
gen sind unterschiedlicher Art. Hier haben die 
Länder befürchtet, daß besonders hohe zusätzli
che Kosten auf sie zukommen. Die Länder haben 
natürlich eine zweifache Funktion: Hier ist der 
Bundesgesetzgeber, dem die Grundsatzgesetzge
bung für das Bundes-KAG obliegt, dort sind die 
Länder, die zur Ausführungsgesetzgebung ver
pflichtet sind. Das ist übrigens ein Spiel der Kräf
te, auf das ich dann noch ganz kurz eingehen 
möchte. Gleichzeitig sind zu einem guten Teil die 
Länder aber auch Erhalter, also Träger wichtiger 
und bedeutender Krankenanstalten. 

Ich habe mit einigem Schmunzeln während der 
Beratungen feststellen können - ich bekenne 
mich zum Förderalismus -, daß ich mit meiner 
Fraktion bei diesen Beratungen zum ausschließli
chen Verteidiger der Länder und Länderinteres
sen auch unter dem Gesichtspunkt des Bundes 
geworden bin, und das war eine der Merkwürdig
keiten dieser Unterausschußberatungen. 

Aber lassen Sie mich sagen, auch im Hinblick 
auf die vorherige Wortmeldung des Herrn Vize
kanzlers: Die Koalition macht es sich dort, wo 
schwierige Fragen zu klären sind, nicht leicht, 
und es kann dort oder da auch zu intensiveren 
Beratungen kommen beziehungsweise sind 
manchmal intensivere Beratungen notwendig. 
Was für mich zählt, das ist das Ergebnis, das unter 
dem Strich herauskommt. Dieses konnte im Hin
blick auf die Fragen des klinischen Mehraufwan
des intern und hier in der Gesetzesvorlage auf
grund des Abänderungsantrages, den Kollege Lei-

ner und ich eingebracht haben, auch sichergestellt 
werden. Ich sage das ausdrücklich, denn jedes 
Hineingeheimnissen von Uneinigkeit wäre hier 
falsch am Platz. Zugegeben, es hat intensiver Ge
spräche bedurft, aber ich glaube, diese waren 
schon aufgrund der Wichtigkeit und Schwierig
keit der Materie notwendig, und dazu bekenne 
ich mich auch. 

Meine Damen und Herren! Im Unterausschuß 
wurde uns der Interessenausgleich zu den sechs 
Punkten seitens der Länder (Abg. Dr. Sc h w im -
me r: Und Wien.'), sicher wortgewaltig vertreten 
durch Vizebürgermeister Mayr, vorgetragen. Mit 
diesen sechs Punkten haben wir uns sehr ausführ
lich beschäftigt, und ich darf aus aktuellem Anlaß 
des vergangenen Sommers hier sagen: Alle Da
men und Herren, gleich welcher Fraktion, erlau
ben Sie mir diese Wertung als Mitglied des Unter
ausschusses, haben sich sehr intensiv mit der Ma
terie beschäftigt, auch in Form von Wortmeldun
gen, und es konnte festgestellt werden, daß wir 
alle miteinander das Gesetz sehr genau gelesen 
haben. (Beifall des Abg. Fischl.) Das auch an die 
Adresse jener, die manchen in diesem Haus hier 
vorwerfen, wir würden uns die Gesetze zuwenig 
ansehen. 

Meine Damen und Herren! Der Interessenaus
gleich ist auch tatsächlich erzielt worden, und 
aufgrund der eingebrachten Abänderungsanträge 
konnten auch die Bedenken der Länder zerstreut 
werden. 

Hohes Haus! Diese von Bundesminister Aus
serwinkler vorgelegte KAG-Novelle setzt neue 
Maßstäbe, und zwar im Bereich der Qualitätsver
besserung in den Spitälern, im Bereich der Quali
tätssicherung, sehr umfassend bei den Patienten
rechten, im Hygienebereich und auch durch die 
Benennung der Hygienekommission, die ja be
reits seit der Novelle 1988 in den Spitälern be
steht, nun aber mit zusätzlichen Agenden ausge
stattet worden ist. 

Ich möchte nun, weil sich Herr Kollege Fischl 
damit so ausführlich beschäftigt hat, auf die Neu
regelung der Bedarfsprüfung für die Errichtung 
von Krankenanstalten in Österreich zu sprechen 
kommen. 

Meine Damen und Herren! Ich entnehme einer 
Pressemeldung des "Standard" vom 15. 10.: 
Boom bei Privatambulatorien! Kollege Schwim
mer hat das als" Wildwuchs" bezeichnet. Die Ge
setzesnovelle soll diese Entwicklung stoppen. In 
der Tat, Hohes Haus, seit der Verfassungsge
richtshof im Vorjahr die Bedarfsprüfung für die 
Privatambulatorien aufgehoben hat, kann man 
feststellen, daß doch eine ganze Reihe von priva
ten Ambulatorien errichtet wurde - nicht immer 
im Sinne einer ganzheitlichen Medizin, sondern 
auch für Migräne oder Gelenksschmerzen oder 
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Wechselprobleme, und es gibt zum Teil auch Mi
niambulatorien, die zur Errichtung gekommen 
sind. 

Die nun zum Beschluß vorliegende Regelung 
für die Bedarfsprüfung trägt einerseits den Be
denken des Verfassungsgerichtshofes bezüglich 
des Grundrechts auf Erwerbsfreiheit Rechnung, 
andererseits hält sie aber aus gesundheits- und 
ordnungspolitischen Gründen am Konkurrenz
schutz für gemeinnützige, mit Mitteln der öffent
lichen Hand betriebene Krankenanstalten und 
Ambulatorien fest. 

Herr Kollege Fischl! Dazu liefert der Verfas
sungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 
7. März 1992 konkrete Hinweise für eine Lösung 
in dieser Richtung. Nach Ansicht des Verfas
sungsgerichtshofs sind gesetzliche Regelungen, 
die die Erwerbsausübungsfreiheit beschränken, 
zulässig, wenn sie das öffentliche Interesse gebie
tet. Genauso hat das der Verfassungsgerichtshof 
formuliert, und er hat damit auch anerkannt, daß 
an einer flächendeckenden und, ich sage, finan
ziell erschwinglichen, medizinischen Versorgung 
der gesamten Bevölkerung ein öffentliches Inter
esse besteht. 

Und schließlich hat der Verfassungsgerichtshof 
auch klar zu erkennen gegeben, daß der medizini
schen Versorgung der Bevölkerung durch ge
meinnützige Einrichtungen, und zwar unabhän
gig davon, ob sie von Gebietskörperschaften oder 
einem anderen Rechtsträger betrieben werden, 
vorrangige Bedeutung zukommt. 

In dieser Gesetzesnovelle geht man dabei, was 
im Zusammenhang mit der Bedarfsprüfung zu
sätzlich in den RegelungsinhaIt aufgenommen 
wurde, von der Tatsache aus, daß im Rahmen des 
bestehenden Systems der Gesundheitsversorgung 
auch niedergelassene Kassenvertragsärzte, Denti
sten, kasseneigene Einrichtungen und Vertrags
einrichtungen der Kassen - im Klartext: ver
schiedene private Ambulatorien, die über Kassen
verträge verfügen - in den Bedarfsprüfungsvor
gang miteinzubeziehen sind. Die Berechtigung 
ergibt sich schon allein daraus, daß die Finanzie
rung dieser Anstalten zu einem erklecklichen Teil 
aus Sozialversicherungsbeiträgen und somit aus 
öffentlichen Geldern erfolgt. 

Meine Damen und Herren! Ich sage es nun 
deutlich: Bei der sensiblen Frage einer flächen
deckenden öffentlichen Versorgung muß meines 
Erachtens der Gesetzgeber alles unternehmen, 
um seinem ordnungspolitischen Auftrag gerecht 
zu werden. Und dem Auftrag des Verfassungsge
richtshofes wurde insoferne Rechnung getragen, 
als in dieser Neuregelung private Krankenanstal
ten nicht mehr den Konkurrenzschutz unterein
ander werden genießen können, so wie das nach 
der alten Regelung der Fall war. 

Meine Damen und Herren! Ich nehme zu den 
Dingen noch kurz Stellung, die Herr Kollege 
Fischi nur gestreift hat, die in ihrer Wirkung sehr 
wohl in der Grundsatzgesetzgebung des Bundes
krankenanstaItengesetzes für die Ausführungsge
setzgebung der Länder einen entsprechenden Ge
staltungsspielraum erlauben, aber doch einen 
sehr deutlichen Auftrag beinhalten. Ich nenne 
nur einige, zum Beispiel den Hygienebereich. 

Meine Damen und Herren! Als durchschnittli
che Richtzahl für Krankenhausinfektionen darf 
man nach Aussagen der Krankenhaushygieniker 
einen Wert von 10 Prozent annehmen. Das be
deutet nach Schätzungen von Krankhaushygieni
kern für Österreich durchschnittliche Kosten für 
einen verlängerten KrankhausaufenthaIt von 
mindestens 14 000 S pro Krankenhausinfektion, 
noch errechnet auf der Basis der Pflegegebüh
ren 1990. Nach verschiedenen, auch internationa
len Studien sind 15 bis SO Prozent der Infektio
nen durch Verbesserungen im Krankhaushygie
nemanagement vermeidbar. Dieser Entwicklung 
in Richtung einer weitgehenden Vermeidung von 
Infektionen im Krankenhausbereich soll mit die
ser Bestimmung und der Möglichkeit der Länder, 
in der Ausführungsgesetzgebung entsprechende 
Vorschriften zu erlassen, Rechnung getragen wer
den. 

Meine Damen und Herren! Die Patientenrech
te im Krankenhaus werden umfassen - ich er
wähne sie nur ansatzweise -: Information der 
Patienten über ihre Rechte, das Recht auf Aufklä
rung über Behandlungsmöglichkeiten und Ris
ken, das Recht auf Einsicht in die Krankenge
schichte, auf psychologische Unterstützung, auf 
Wahrung der Intimsphäre auch in Mehrbetträu
men und die Einführung von unabhängigen Pa
tientenvertretungen. 

Hinzu kommt auch - und das ist, so meine ich, 
eine Empfehlung aus der Lainz-Kommission -
die Einführung des sogenannten Stationsarztes. 
Hier wird man eine Regelung finden, daß insbe
sondere die Länder - das war die Sorge der Er
halter kleinerer Spitäler, die befürchteten, sie 
müßten hiefür einen eigenen Dienstposten schaf
fen; dazu haben wir in der Ausschußbemerkung 
entsprechende Feststellungen getroffen - die 
Möglichkeit haben sollen, über die Landesgesetz
gebung, über die Ausgangsgesetzgebung, entspre
chende organisatorische Maßnahmen dazu in die 
Wege zu leiten. 

Ein weiterer Bereich, dem große Bedeutung 
zukommt und der ebenfalls aus dem Lainz-Be
richt klar ersichtlich war, ist die Oualitätssiche
rung in der Patientenversorgung. Ich nenne aus 
Zeitgründen auch hier nur ansatzweise die Super
visionsmöglichkeiten, die dem Krankenhausper
sonal, aber darüber hinaus sämtlichen in Betracht 
kommenden nicht ärztlichen Berufsgruppen er-
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möglicht werden sollen. Ein Teil der Oualitätssi
cherung, weil ein Mindestpersonalstand ja die 
Grundlage für Qualität im Krankenhaus ist, soll 
auch sein, daß den Ländern der Auftrag erteilt 
wird, eine entsprechende regelmäßige Bedarfs
planung, insbesondere eine Bedarfsermittlung für 
den Personaleinsatz, in die Wege zu leiten. 

Meine Damen und Herren! Neben diesen neu
en Vorschriften, die sozusagen als Auftrag an die 
Länder ergehen, möchte ich noch besonders die 
Verankerung der klinisch-psychologischen, ge
sundheitspsychologischen und der psychothera
peutischen Versorgung von Patienten in den Spi
tälern hervorheben und ausdrücklich dazu fest
stellen, daß es sich hier nicht um eine neue Auf
gabe der Krankenanstalten handeln soll, sondern 
daß diese Betreuung im Zusammenhang mit der 
für den Krankhausaufenthalt maßgebenden Dia
gnose als begleitende Betreuung vor sich gehen 
soll. 

Besonders verweisen wIr 1m Ausschußbericht 
auch auf die Notwendigkeit der Miteinbeziehung 
der Pathologen in den Bereich der Oualitätssiche
rung. Ich darf erinnern, daß uns im Unteraus
schuß Professor Dr. Dutz diese Aufgabenstellung 
sehr eindringlich nähergebracht hat und uns die 
Pathologie als einen Dienstleistungsbetrieb für 
den Kranken vor Augen geführt hat. 

Hohes Haus! Ich glaube, daß mit dieser Kran
kenanstaltengesetznovelle im Sinne einer aktiven 
Gesundheitspolitik doch ein sehr wesentlicher 
Fortschritt erzielt wurde und daß nach - zugege
benermaßen - intensivem Ringen um gute Lö
sungen ein einvernehmliches Ergebnis erzielt 
wurde, das die Koalitionspartner mit den Abände
rungsanträgen dann unter gemeinsamer Be
schlußfassung hier vorlegen konnten. Es ist ein 
Ergebnis, das, glaube ich, auch im Interesse der 
Länder, die diese Bestimmungen zu voll~~ehen 
haben werden, sein wird. (Beifall bei SPO und 
ÖVP.) :l1.OS 

Präsident: Nächster Redner ist Herr Abgeord
neter Dr. Pumberger. Er hat das Wort. Redezeit: 
10 Minuten. 

::'1.08 

Abgeordneter Dr. Pumberger (FPä): Sehr ge
ehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bun
desminister! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Der Abend ist schon weit fortgeschritten, 
und ich bin es schon von meiner Tätigkeit im 
Bundesrat her gewohnt, daß, wenn gesundheits
politische Themen auf der Tagesordnung stehen, 
das Plenum nicht immer bis zum letzten Platz 
gefüllt ist. (Abg. Dr. Ren 0 l d n e r: Bei uns ist es 
meistens voLL!) Ich freue mich, daß auch der Herr 
Bundesminister - mit leichter Verspätung -
noch zur Verhandlung dieses wesentlichen Tages-

ordnungspunktes erschienen ist. (Beifall bei der 
FPÖ.) 

Diese Krankenanstaltengesetznovelle ist eine 
sehr wichtige, sie kommt aber, wie der Herr Bun
desminister, in vielen Bereichen doch etwas zu 
spät. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 
Kernstück, das ich hier noch einmal kurz an
schneiden will, obwohl es Herr Abgeordneter 
Fischi bereits ausreichend gemacht hat, ist die Be
darfsprüfung bei Errichtungsbewilligungsverfah
ren unter Einbeziehung der niedergelassenen 
Ärzte, Ambulatorien, Fachärzte und Dentisten. 
Laut einem Erkenntnis des Verfassungsgerichts
hofes vom 7. März 1992 wurde diese Bedarfsprü
fung als nicht verfassungskonform, also als ver
fassungswidrig, erkannt. Die jetzige Neuregelung, 
die heute im § 3 zu beschließen wäre, ist aller
dings als genauso verfassungswidrig zu bezeich
nen wie ihre aufgehobene Vorgängerin. (Präsi
dentin Dr. Heide 5 eh mi d t übernimmt den Vor
SilZ.) 

Es handelt sich hier nämlich um einen laut Ver
fassungsgerichtshof unzulässigen Eingriff in die 
Erwerbsfreiheit. Und gerade wir Freiheitlichen 
können dieser Unzulässigkeit, diesem Eingriff in 
die Erwerbsfreiheit, sicherlich nicht unsere Zu
stimmung geben. (Beifall bei der FPÖ.) 

Weil Kollege Stocker den Förderalismus ange
sprochen hat und ich vom Bundesrat hier her
übergesiedelt wurde (Abg Dr. 5 eh w i In m e r: 
Merke wohl: .. wurde".'), möchte ich Sie darauf 
hinweisen, daß ich es zwar gut finde, daß es jetzt 
möglich sein soll, daß der Patient länderüber
schreitend behandelt werden kann und daß nicht 
jeder Einwohner eines Bundeslandes in seinem 
Bundesland betreut werden muß. Ich würde es 
aber begrüßen, wenn die Länderkrankenanstal
tenpläne nicht rein länderbezogen wären. Das 
führt nämlich dazu, daß es in Randgebieten oft 
entweder zu einem Mangel an Versorgung 
kommt, oder, im Gegensatz, zu einer Überversor
gung mit medizinischen Fachabteilungen oder 
Großgeräten. 

Die freiheitlichen Abgeordneten, wobei Herr 
Abgeordneter Fischi, den ich schon einmal lo
bend erwähnen konnte, federführend war, haben 
einen Entschließungsantrag eingebracht, und 
zwar bereits am 27. Mai, der die Schaffung einer 
gesamtösterreichischen Koordinationsstelle zum 
Ziel hatte. Diese gesamtösterreichische Koordina
tionsstelle würde diesen Mißstand schlagartig be
seitigen. 

Leider wurde diesem Entschließungsantrag 
nicht zugestimmt, und wir müssen mit diesem 
Engpaß. der länderbezogen mit der derzeitigen 
Methode in vielen Fällen eintritt, weiterhin leben. 
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Vielleicht können sich die Herren von der großen 
Koalition doch noch einmal dazu aufraffen, die
sem Antrag zur Schaffung einer gesamtösterrei
chischen Koordinationsstelle einmal ihre Zustim
mung zu geben. Damit wäre nämlich viel erreicht. 
Wir könnten viele Mängel, die derzeit durch den 
KRAZAF nicht voll erfaßt sind, beseitigen. Wir 
könnten den Krankenanstaltenplan bundesweit 
erfassen. Wir könnten die Planung bundesweit 
durchführen. Wir könnten die Großgeräte gezielt 
einsetzen. Und wir könnten Fachabteilungen und 
Spezialisten dort einsetzen, wo sie rein von der 
Infrastruktur her am meisten gebraucht werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
wurde auch von Herrn Kollegen Stocker bemän
gelt, daß die Freiheitliche Partei hier zwar Kritik 
übt, aber keine Lösungsvorschläge vorzuweisen 
hat. Diese Koordinationsstelle wäre aber bei
spielsweise einer von den vielen Lösungsvorschlä
gen, die in den letzten Jahren hier schon vorge
bracht worden sind. Ein weiterer Lösungsvor
schlag wäre der, daß man bei der Reform der So
zialversicherungen endlich einmal weitermacht, 
denn die 24 Sozialversicherungsanstalten arbei
ten, jede für sich, in ineffektiver Weise mit vielen 
Direktoren, Direktorenstellvertretern und hoch
bezahlten ehrenamtlichen Mitgliedern dahin. 
Hier könnte man wirklich eine große Einsparung 
und eine Rationalisierung erreichen. (Beifall bei 
der FPÖ.) 

Herr Kollege Stocker! Sie kritisieren auch, daß 
es einen Boom von Privatsanatorien gäbe. - Er
stens stimmt es nicht, daß es einen Boom gibt, 
und zweitens würde ich das sogar sehr begrüßen, 
denn wie in der verstaatlichten Industrie ist es 
auch hier so, daß in den Privatsanatorien wesent
lich wirtschaftlicher gearbeitet wird als in den öf
fentlichen Krankenanstalten. (Beifall bei der 
FPÖ.) 

Die große Koalition ist angetreten - schon 
zum zweiten Mal mit wenig Erfolg -, und hat in 
ihrem Koalitionsabkommen vermerkt, daß sie da
für Sorge tragen muß. daß uns die Kosten für die 
Erhaltung der Krankenanstalten nicht über den 
Kopf wachsen. Da wurde festgeschrieben, daß zur 
Erreichung dieses Zieles der extramurale Bereich 
gefördert werden soll. Bei der KRAZAF -Verlän
gerung' die bis Ende 1994 beschlossen wurde und 
wahrscheinlich Ende 1994 mangels besserer Vor
schläge noch einmal für einige Jahre verlängert 
werden muß, wurde vorgeschlagen, diese extra
muralen Einrichtungen deutlich zu begünstigen, 
und es wurden im KRAZAF auch Mittel dafür 
vorgesehen. Tatsache ist, daß alleine im Kranken
anstaltenplan Oberösterreich, der mir vorliegt, 
weil ich Oberösterreicher bin, bis zum Jah
re 1996, und das sind nur die nächsten zwei Jahre, 
ein Investitionsvolumen von 7 Milliarden Schil
ling für den Ausbau der Krankenanstalten ge-

plant ist und für den Krankenanstaltenplan 2000 
insgesamt 14 300 Millionen Schilling an Investi
tion geplant sind. Für die begleitenden Maßnah
men im extramuralen Bereich hingegen finde ich 
fast keinen Groschen. 

Es wurde die Pflegevorsorge, die ich sehr be
grüßt habe und der ich im Bundesrat auch zuge
stimmt habe, eingeführt, und diese Pflegevorsor
ge sollte bewirken, daß die Patienten länger zu 
Hause behandelt werden könnten. Ich bin selber 
praktischer Arzt, und kein einziger meiner Pa
tienten ist deswegen einen Tag weniger lang oder 
länger zu Hause behandelt oder früher ins Kran
kenhaus abgeschoben worden. 

Ist meine Redezeit zu Ende? (Abg. 
Hof man n: Sie haben insgesamt zehn Minuten.') 
Aha, dann habe ich noch zwei Minuten. Die 
Hausordnung ist mir noch nicht ganz geläufig. 

Aber auch die anderen Maßnahmen, die getrof
fen werden sollten, wie beispielsweise der Ausbau 
der Hauskrankenpflege, die Altenhilfe, Essen auf 
Rädern und so weiter, würden dazu beitragen, 
wirklich Kosten im stationären Bereich einzuspa
ren und die Zahl der Akutbetten abzubauen. 
Denn wir sollen nicht Betten dazugewinnen, wie 
Sie gefordert haben, Herr Kollege Stocker, oder 
Sie, Herr Vizekanzler Busek (Abg. Helmuth 
S l 0 c k e r: Das habe ich nicht gesagt.'I, entschul
digen Sie. Wir brauchen keine weiteren Akutbet
ten, wir haben genug, wir liegen europaweit in der 
Statistik im Spitzenfeld. Wir müssen vielmehr zur 
Eindämmung der Kosten die Zahl der Akutbetten 
abzubauen versuchen. Dadurch können wir näm
lich Kosten senken. 

Schlagwort Qualitätssicherung: Ich bin prinzi
piell sehr zufrieden damit. Was den Kranken
haushygieniker betrifft, muß ich Sie, Herr Kolle
ge Stocker - jetzt bin ich an der richtigen Adres
se -, aber schon kritisieren. Ich muß den Vor
wurf an die derzeitige Leitung der Krankenhäu
ser, an die verantwortlichen Ärzte und an die 
Verantwortlichen des Pflegepersonals scharf zu
rückweisen, wenn Sie behaupten, daß 10 Prozent 
längere Aufenthalte nur deswegen notwendig 
sind, weil die derzeit für die Hygiene Verantwort
lichen in den Krankenhäusern zuwenig Sorge da
für tragen, daß wirklich die optimalen Bedingun
gen herrschen und die optimalen Maßnahmen er
griffen werden. 

Und ich glaube nicht, daß Ihre Zahlen stim
men, daß 15 Prozent der Infektionen nur darauf 
zurückzuführen sind, daß die derzeit für die Hy
giene verantwortlichen Kollegen und die im Pfle
gebereich Verantwortlichen dafür nicht kompe
tent sind. Ich glaube im Gegenteil, daß die derzei
tigen Bedingungen in unseren österreichischen 
Krankenhäusern auf einem sehr hohen Standard 
sind und daß Sie nicht 10 bis 15 Prozent der Fälle 
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rein auf Fahrlässigkeit zurückführen können. 
Sinngemäß haben Sie es so gesagt. Leider ist mei
ne Redezeit zu Ende. Ich würde Sie noch bitten, 
das leistungsbezogene Verrechnungssystem zu 
forcieren. (Abg. Helmuth S t 0 c k e r: Der Fischl 
hat etwas anderes -gesagt.' - Abg. Dr. He/ene 
Par t i k -P a b l e: Das ist eine Jungfernrede!) Das 
würde langfristig gesehen auch noch zu einer Ein
sparung der Kosten führen. 

Meine Damen und Herren! Viele Sachen sind 
nicht in diesem Gesetz enthalten. Eine große An
kündigung war es, die Berge haben gekreißt, aber 
es wurde nur ein Mäuslein geboren. (BeifaLL bei 
der FPÖ.J 21.20 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster zu 
Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Schwim
mer. Ich erteile es ihm. 

2L~() 

Abgeordneter Dr. Schwimmer (ÖVP): Frau 
Präsidentin! Herr Bundesminister! Meine Damen 
und Herren des Hohen Hauses! Die Rede des 
Herrn Abgeordneten Dr. Pumberger, der vor mir 
gesprochen hat, hat sich in einigen Punkten we
sentlich und durchaus wohltuend von der des Ab
geordneten Fischi unterschieden (ironische Hei
terkeit bei der FPÖ), zum Beispiel in der Be
schreibung des Zustandes in unseren Spitälern. 

Abgeordneter Dr. Pumberger hat die österrei
chischen Spitäler gelobt, hat den hohen Standard, 
die gute Betreuung, die gute Behandlung hervor
gehoben. Nach den Aussagen des Abgeordneten 
Fischi sind das ja alles Bruchbuden, ist es eine 
Katastrophe, was sich dort abspielt. (Abg. Dr. 
F II h r man n: Der Fischl ist versichen') 

Herr Dr. Pumberger! Nehmen Sie sich trotz
dem ein einziges Wort des Abgeordneten Fischi 
zu Herzen! Wenn ich Ihre Gesamtrede betrachte, 
meine ich, daß Sie sich ein einziges Wort von 
Fischi zu Herzen nehmen sollten: Permanente 
Reformrhetorik ist zuwenig. Sie sollten ein biß
chen mehr Sachliches bieten. (Abg. Dr. Ca p: Ja
wohl.') Denn ansonst sind wir alle um eine Hoff
nung ärmer, nämlich um die Hoffnung, daß in 
Ihnen ein sachlicherer und besserer Gesundheits
sprecher der Freiheitlichen Partei als Abgeor~ne
tel' Fischi heranwachsen könnte. (Beifall bei 0 VP 
und SPÖ. - Abg. Dr. F uhr In an 11: Ich fürchte, 
Sie werden ihn verderben.') 

Und in einem zweiten Punkt bin ich mit dem 
Abgeordneten Fischi vielleicht auch einer Mei
nung. (Abg. Fis chi: Mein Gott, Walter!) Der er
ste Punkt ist die permanente Reformrhetorik, die 
man nicht anwenden sollte, und der zweite - da 
hat er sicher recht -: Das Krankenhauswesen ist 
aus verschiedensten Gründen eine teure Angele
genheit. Es beginnt damit, daß es in den Spitälern 
einen hohen Personalkostenanteil gibt. In Anbe-

tracht des hochqualifizierten Personals, des heuti
gen Stands der Medizin und des medizinisch
technischen Fortschritts ist das aber klar. Das 
Krankenhauswesen ist nirgends auf der Welt bil
lig. Wer die Diskussion um den Clinton-Plan ver
folgt, weiß, daß größere Länder diesbezüglich 
auch mit sehr großen Schwierigkeiten zu kämp
fen haben. 

Mir geht es bei der Diskussion betreffend Kran
kenhauswesen aber eigentlich zu oft und zu in
tensiv nur ums Geld. Und als ich Abgeordnetem 
Fischi zugehört habe, ist mir aufgefallen: Er hat 
ausschließlich vom Geld gesprochen, ausschließ
lich vom Geld. (Abg. Dr. F uhr man n: Er wird 
schon seine Gründe dafür haben.') Selbst als er 
von der Bedarfsprüfung gesprochen hat, ging es 
nur um Geld, denn da hat er in Wahrheit nur 
Lobbypolitik betrieben. (Abg. Dr. F uhr man n: 
Das ist ein Geschäft!) Da ist es um das Geld derer 
gegangen, deren Interessen er hier vertreten woll
te. 

Er hat nur vom Geld gesprochen. Und ich als 
Obmann des Gesundheitsausschusses und als Ob
mann des Unterausschusses bin sehr froh, daß wir 
uns gerade bei dieser Novelle nicht dem Geld un
tergeordnet haben, sondern daß Oualitätssiche
rung, Patientenrechte, Ethikkommission, Kran
kenhaushygiene üb~r das Geld gestellt worden 
sind. (Beifall bei OVP und SPO. - Abg. Dr. 
F uhr man n: Das wird Fisch I nie verstehen.') 

Kollege Fischi, noch ein Wort: Sie haben hier 
das Wortspiel "KAG - kein anständiges Gesetz" 
geprägt. Sie haben sich sehr oft auf den U nteraus
schuß berufen. Und jetzt möchte ich dem Hohen 
Haus und vor allem den anderen Abgeordneten 
Ihrer Fraktion folgendes zur Kenntnis bringen, 
Herr Abgeordneter Fischi: 

Im Unterausschuß haben wir - mit Ausnahme 
von sechs oder sieben Bestimmungen, aber das 
waren nicht die wichtigsten und nicht die maß
geblichsten Bestimmungen des Gesetzes - Kon
sens erzielt. Ich habe dem Gesundheitsausschuß 
berichten können, daß in der absoluten Mehrzahl 
der Bestimmungen Übereinstimmung auch mit 
dem Unterausschußmitglied Fischi erzielt worden 
ist. Und Sie, Herr Abgeordneter Fischi, haben 
dann im Ausschuß den gleichen Bestimmungen 
nicht zugestimmt! - Das ist kein anständiges 
Verhalten, Herr Abgeordneter Fischl. Machen 
nicht ausgerechnet Sie Wortspiele wie "KAG". 
!Beifall bei ÖVP llnd SPÖ.) Es war keine anstän
dige Rede, die Sie hier gehalten haben, tassen Sie 
sich das gesagt sein! 

Ich bin an sich ein Vertreter des Konsenses im 
Gesundheitsausschuß, ich suche bis zum letzten 
Augenblick den Konsens. Und ich suche auch 
noch Möglichkeiten, gute Anregungen und Vor
stellungen der Opposition aufzugreifen. (Zwi-
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schenruf des Abg. Dr. Ren 0 l d n er.) Abgeord
neter Renoldner, dessen Zwischenruf ich leider 
nicht gehört habe, hat bei mehr Bestimmungen 
Dissens angemeldet, hat aber anerkennenswerter
weise dann gesagt, daß er in der Gesamtbetrach
tung der Novelle zustimmen kann, weil sie in die 
richtige Richtung geht. Das war eine anständige 
Haltung eines Oppositionellen! (Abg. Dr. F uhr
man n: Das war ausnahmsweise eine anständige 
Haltung!) 

Herr Abgeordneter Fisch!! War mich an dieser 
Novelle und den Verhandlungen diesbezüglich 
gefreut hat, war, daß diesmal wirklich der Patient, 
der in Ihrer Rede praktisch nicht vorgekommen 
ist, im Vordergrund gestanden ist. (Abg. Dr. 
F uhr m a 11 11: Fischt geht es nur ums Geld!) Ich 
habe genau aufgepaßt. Sie haben ein einziges Mal 
das Wort "Patientenrechte", allerdings sehr abfäl
lig, erwähnt, ansonsten ist das Wort "Patient" 
(Zwischenruf des Abg. Fis c h [) - lesen Sie Ihre 
eigene Rede in den Stenographischen Protokollen 
nach - überhaupt nicht vorgekommen. Mit die
ser Krankenanstaltengesetznovelle machen wir je
doch den Patienten, der leider zu oft Objekt im 
Krankenhaus war, der zu oft bei aller Qualität 
unserer Krankenhäuser als Objekt betrachtet 
worden ist, zum Subjekt. Der Patient steht im 
Mittelpunkt dieser Krankenanstaltengesetznovel
le, und darauf bin ich als Obmann des Unteraus
schusses und des Gesundheitsausschusses wirklich 
stolz. 

Etwas muß man auch sagen: Das Krankenan
staltenwesen ist etwas, wo man alles, das in Ord
nung ist, alles, das gut funktioniert, als selbstver
ständlich hinnimmt. Gesprochen wird nur, so wie 
in vielen Bereichen, vom Negativen, vom Unan
genehmen, das auffällt. Dann wird aufgrund sehr 
tragischer und durch nichts zu rechtfertigender 
Vorfälle in einer Abteilung eines Krankenhauses 
jahrelang davon gesprochen, wie etwa vom Lainz
Skandal. Da wird vom AIDS-Skandal gesprochen, 
da wird vom Aufschrei von Ärzten in einer Klinik 
gesprochen, wo offensichtlich wirklich bei der 
Organisation und der Einteilung nicht alles zum 
besten bestellt ist. Aber von der aufopfernden, 
guten Betreuung, von der guten Behandlung, 
vom hohen Standard der medizinischen Behand
lung, vom hohen Standard der medizinischen 
Wissenschaft in Österreich, vom hohen Standard 
von Forschung und Lehre wird, weil es eben als 
Selbstverständlichkeit hingenommen wird, bei 
weitem nicht so viel gesprochen. 

Dennoch gibt es hier auch Dinge zu verbessern. 
Und das sind genau die Dinge, über die Abgeord
neter Fischi nicht gesprochen hat, weil sie mit 
dieser Novelle verbessert werden. Herr Dr. Pum
berger wollte ansatzweise davon sprechen, er hat 
sich aber offensichtlich dem Diktat von FischI un
terordnen müssen. Ein paar Sätze von Ihnen, 

Herr Dr. Pumberger, sind allerdings in diese 
Richtung gegangen. Sie haben von einem wichti
gen Gesetz gesprochen. Sie haben nur gemeint, es 
käme zu spät. Okay, darüber kann man reden, ob 
nicht vielleicht manches früher hätte geschehen 
können. Wichtig ist aber, daß es überhaupt ge
schieht. Und wenn es geschieht und etwas Wichti
ges und Richtiges geschieht, dann können die 
Worte des Abgeordneten Fischi nicht zutreffen, 
daß es kein anständiges Gesetz wäre, daß es falsch 
wäre, was hier beschlossen worden ist. 

Wir verankern einen Katalog von Patienten
rechten. Wir haben bei diesen Patientenrechten 
trotz des Widerstandes, der geleistet worden ist, 
trotz Kosten, die uns vorgerechnet worden sind, 
keinen einzigen Abstrich gemacht. Der komplette 
Katalog der Patientenrechte ist in dieser Novelle 
verwirklicht. 

Laut den Aussagen des Abgeordneten FischI, 
als er - so sieht er es - die Horrorziffer von 
1,9 Milliarden allein in einem Bundesland hier 
beschworen hat, zum Beispiel wegen Maßnah
men, die wir bei den Patientenrechten setzen 
müßten, hätte das alles nicht passieren dürfen. 
Wenn es nach dem Abgeordneten Fischi ginge, 
hätte der Patient kein Recht auf ausreichende In
formation, hätte der Patient kein Recht darauf, 
mit einem Arzt in erreichbarer Zeit über allge
mein medizinische Anliegen zu sprechen. Natür
lich kann das, wenn dafür noch nicht Vorsorge 
getroffen worden ist, durch Umstellungen zusätz
liche Kosten verursachen. 

Wenn es nach Abgeordnetem Fischi ginge, hät
ten wir keine intensivere, keine vermehrte Kran
kenhaushygiene. Natürlich kann dies zusätzliche 
Kosten verursachen, aber wir haben es nicht her
ausstreichen lassen - trotz Widerstand! Die ver
besserte Krankenhaushygiene verbleibt in der 
Krankenanstaltengesetznovelle. Dr. Pumberger 
hat Abgeordnetem Stocker etwas unterstellt, bei 
dem er offensichtlich nicht zugehört hat, denn es 
ist etwas ganz anderes gesagt worden. 

Es ist halt leider Tatsache, daß die Kranken
haushygiene in Österreich immer noch verbesse
rungswürdig ist, daß es Infektionen gibt, die sich 
Patienten im Krankenhaus zuziehen, und daß 
dies mit einer verbesserten Krankenhaushygiene 
vermeidbar wäre. Und genau diese verbesserte 
Krankenhaushygiene wird den Krankenhauser
haltern mit dieser Novelle vorgeschrieben. Das 
kostet natürlich sofort etwas. Aber ich kann doch 
nicht ausschließlich von den Kosten reden und 
verschweigen, was dadurch langfristig erspart 
wird. 

Herr Abgeordneter Fischi ist so stolz auf seine 
privatwirtschaftliche Tätigkeit. Er arbeitet in der 
Versicherungsbranche. Herr Abgeordneter 
Fischi! Wenn Ihre Kunden nur die Kosten der 
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Versicherung sehen würden, die sie zu zahlen ha
ben für das, was sie bei Ihnen abschließen, und 
nicht das sehen würden (Abg. Fis c h l: Das ist 
Kleingeist.'), was sie sich im Schadensfalle mit ei
ner Versicherung ersparen können, dann könnten 
Sie zusperren. Sie würden kein Geschäft machen, 
wenn Ihre Kunden ihre Geschäfte mit Ihnen mit 
Ihrer Mentalität abschließen würden. Zu Ihrem 
Glück sind Ihre Kunden gescheiter als Sie. - Sie 
sind durchaus in der Lage, das richtig abzuschät
zen. (Beifall bei Ö VP und SPÖ.) 

Bessere Krankenhaushygiene, auch wenn sie et
was kostet, ist eine Art Versicherung für das 
Krankenhaus, aber sie ist noch viel wichtiger für 
den Patienten, dem wir damit unnötige Infek
tionen ersparen, dem wir möglicherweise auf
grund der verbesserten Krankenhaushygiene 
auch das Leben retten. (Zwischenruf des Abg. 
Bö h ac k e r.J 

Das gleiche gilt vor allem und im wesentlichen 
für die Qualitätssicherung im Krankenhaus. 
Wenn wir uns bemühen, unseren hohen Standard 
weiter zu heben. wenn wir uns zum Beispiel be
mühen, blutige Operationen zu vermeiden und 
unblutige Behandlungsmethoden an deren Stelle 
zu setzen - vielleicht sogar mit größerem Erfolg 
-, dann kommt das dem Krankenhaus zugute, 
vor allem und in erster Linie kommt es aber dem 
Patienten zugute. 

Patientenrechte, Qualitätssicherung, Kranken
haushygiene, Ethikkommission, psychologische 
und psychotherapeutische Betreuung im Spital 
unterstützen den Heilungsprozeß, weil Men
schen, die in einer schwierigen Situation betreut 
werden, sich umsorgt und ernstgenommen füh
len, natürlich auch leichter in der Lage sind, mit 
der schwierigen Situation im Krankheitsfall fer
tigzuwerden. Damit wird der Heilungsprozeß un
terstützt. Das hilft dem Patienten, es hilft letzten 
Endes aber auch dem Krankenhaus zu sparen. 

Ich bin auch sehr froh, daß wir trotz aller 
Schwierigkeiten und trotz allem Widerstand, den 
vor allem Vizebürgermeister Mayr geleistet hat, 
zu einem tauglichen Komprorniß - ich sage es 
Ihnen ganz offen: Es ist ein Komprorniß, ein 
tauglicher Komprorniß! - in der Frage der Zu
sammenarbeit von Forschung, Lehre und Kran
kenhausführung gekommen sind, zu einem Kom
prorniß erstens über die Vereinbarungen, die 
über die Zusammenarbeit zu schließen sind, und 
zweitens in einer KlarsteIlung: Wenn die Länder, 
die Krankenhäuser führen, die zugleich U niversi
tätskliniken sind, keine Vereinbarung über den 
klinischen Mehraufwand wollen, wenn sie die Ko
stenstellenrechnung - ich sage das jetzt sehr hart 
- fürchten und daher die in der Regierungsvorla
ge enthaltenen Bestimmungen nicht wollen, dann 
wird man die heute geltenden Bestimmungen an
zuwenden haben. Der Herr Vizekanzler und Wis-

sensehaftsminister, der sein Interesse an diesem 
Punkt auch mit seiner Anwesenheit und in seiner 
Wortmeldung zu Beginn der Debatte bewiesen 
hat, hat auch klar angekündigt, daß er diese Ver
ordnung, die im geltenden Gesetz vorgesehen ist, 
erlassen wird. um Klarheiten zu schaffen. 

Ich glaube, diese Klarheiten sind im Interesse 
beider Seiten notwendig. Einerseits haben Uni
versitätskliniken einen Versorgungsauftrag zu er
füllen und für die bestmögliche Behandlung der 
Patienten zu sorgen, andererseits müssen sie die 
entsprechenden Einrichtungen und Gegebenhei
ten für Forschung und Lehre zur Verfügung stel
len. Das kostet mehr, das muß den Krankenhäu
sern auch abgegolten werden. Dies wird in Hin
kunft aufgrund einer Verordnung des Wissen
schaftsministers im Einvernehmen mit dem Fi
nanzminister geschehen. 

Mir wäre lieber gewesen - das sage ich ganz 
offen -, wenn die KostensteIlenrechnung ohne 
klare Abgrenzung im Gesetz vorgeschrieben ge
wesen wäre. Wir setzen mit diesem Gesetz aber 
nur einen wichtigen Schritt und noch nicht den 
Abschluß der Reformen im Gesundheitswesen. 
Wir haben einiges bereits in Arbeit, und ich hoffe, 
wir werden das auch abschließen. 

Wir wollen zum Beispiel die Möglichkeit, mit 
Erwerbsgesellschaften eine andere Art der "extra
muralen" - wie das schöne neue deutsche Wort 
heißt - Betreuung von Patienten einführen zu 
können. Das ist eine bessere Art als jene, der Kol
lege Fischi das Wort geredet hat, nämlich - ich 
wiederhole es - den Wildwuchs an nicht als Or
dination betriebenen Kleinambulatorien für 
schmale Behandlungsbereiche, die nur zusätzli
chen Bedarf wecken wollen, aber in Wahrheit ei
ner ganzheitlichen Betreuung und Versorgung 
der Patienten nicht dienen. 

Darüber hinaus ist die Ausbildungsreform des 
Krankenpflegepersonals in Arbeit, und ich hoffe, 
wir werden uns sehr bald damit auch parlamenta
risch beschäftigen können. Letzten Endes geht es 
beim Ersatz der derzeitigen KRAZAF-Regelun
gen durch ein leistungsorientiertes Krankenhaus
entgelt wieder ums Geld. Aber ein ganz wichtiger 
Kernpunkt der Gesundheitsreform und vor allem 
der Krankenanstaltenreform ist mit dieser Novel
le geschafft, nämlich: ein Krankenhaus, in dem 
der Patient tatsächlich an erster Stelle steht. (Bei
fall bei ÖVP und SPÖ.) :;'1.38 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Zu einer tat
sächlichen Berichtigung hat sich Abgeordneter 
Fischi gemeldet. Ich darf auf die geschäftsord
nungsmäßigen Bestimmungen hinweisen. - Bit
te. 
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21.38 
Abgeordneter FischI (FPÖ): Ich danke. - Frau 

Präsidentin! Hohes Haus! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Herr Kollege Schwimmer hat hier 
behauptet, ich hätte das Wort "Patient" in meiner 
Rede nur einmal verwendet. (Heiterkeit bei SPÖ 
und Ö VP. - Abg. Dr. F uhr man n: Jetzt vvar es 
sogar zweimal.') Ich berichtige dies und danke 
Herrn Kollegen Schwimmer für die Gelegenheit, 
es noch einmal wiederholen zu dürfen. (Abg. Dr. 
Sc h w im m e r: Habe ich es einmal überhört?) 

Ich habe gesagt, Herzpatienten warten monate
lang auf lebenserhaltende Operationen. Ich habe 
gesagt, alte Menschen und Patienten sterben auf 
den Gangbetten und sterben in den Vorzimmern 
zu den Toiletteanlagen. Und ich habe gesagt, daß 
das im Spital tätige Personal schon langsam 
durchdreht. - Danke. (Beifall bei der FPO. -
Abg. Dr. F uhr man n: Also hat er es z\veimal 
gesagt.' Bravo.') 2/.39 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächster zu 
Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Haupt. Ich 
erteile es ihm. (Abg. Dr. F II h r man n: In dem 
langen Debauenbeitrag zweirizal das Wort "Pa
tient" gesagt.' - Abg. Dr. Sc h w im m e r: Ich 
muß mich entschuldigen, Herr Fischt. Sie haben es 
zweimal gesagt.' In 20 Minuten zweimal.' - Abg. 
Dr. Ca p: Ausreichend! Abg. Dr. 
F uhr man n: Der arme Herbert!) 

21.39 
Abgeordneter Mag. Haupt (FPÖ): Sehr geehrte 

Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Bundes
minister! Hohes Haus! Ich halte die heutige Re
gierungsvorlage 1080 in der abgeänderten Form 
leider für kein taugliches Mittel, um die Intentio
nen, die ursprünglich dahintergestanden sind, tat
sächlich in die Praxis umsetzen zu können. 

Herr Kollege Schwimmer! Lassen Sie mich dies 
ausführen. Das, was Sie als neuen Hygienegipfel 
hier gepriesen haben, nämlich den Hygienebeauf
tragten, der ex lege nun eingeführt wird, wird ad 
personam mit Sicherheit einmal Kosten verursa
chen. Es wird aber mit Sicherheit die hygieni
schen Mißstände, die in der Vergangenheit in 
Krankenanstalten aufgrund der zahlreichen Pa
tienten und aufgrund der Bakterien und Viren, 
denen die Patienten dort ausgesetzt sind, aufge
treten sind, auch nicht ganz abschaffen können -
auch wenn er der beste Hygienebeauftragte ist. 

Erlauben Sie mir aus diesen Gründen daher 
meine Zweifel an der Effizienz des Hygienebe
auftragten ex lege, der eine diesbezügliche Ver
besserung bringen soll, an einem Beispiel aufzu
zeigen. 

In einem Kärntner Landeskrankenhaus hat es 
trotz Hygienebeauftragtem sechs Monate hin
durch keine Blinddarmoperation gegeben, die 

nicht vereitert war. Man ist dann draufgekom
men, daß ständige Umbauten und ein falscher 
Einlaß in die Operationssäle schlußendlich die 
Ursache dafür waren. Millionen Investitionen wa
ren für bauliche Maßnahmen notwendig, um die 
Mißstände zu beseitigen, und die Patienten muß
ten keine schmerzhafte und teure Behandlung 
mehr über sich ergehen lassen. Das kann bei Um
bauten in Krankenanstalt~n, die zeitgemäß adap
tiert werden, überall in Osterreich vorkommen. 
Das heißt also, daß solche Mißstände auch trotz 
Vorhandensein eines befugten und wissenschaft
lich ausgebildeten Hygienebeauftragten in Zu
kunft vorkommen können. 

Herr Kollege Schwimmer, ich glaube daher, 
daß Sie im Zusammenhang mit der Einführung 
des Hygienebeauftragten ex lege falsche Hoffnun
gen hegen. Herr Primarius Wiesel', der, wenn ich 
richtig informiert bin, Ihr Experte im Ausschuß 
war, hat richtigerweise gesagt, man solle die Rös
ser im Stall lassen. In den Krankenanstalten hat es 
immer Hygiene gegeben, und es waren immer Be
mühungen vorhanden, möglichst hygienisch vor
zugehen. Aber der menschlichen Natur und den 
Gegebenheiten des Krankenanstaltenwesens ins
gesamt sind von der Natur her Grenzen gesetzt. 

Ich glaube, die Kosten, die die Hygiene und die 
Hygieneverbesserung mit sich bringen, haben 
nicht nur in der Wortmeldung des Kollegen 
Fischi eine Rolle gespielt, sondern sehr geehrter 
Ijerr Kollege Schwimmer, auch durchaus in den 
Uberlegungen aller in diesem Unterausschuß Be
faßten, also bei den Vertretern der Länder und 
des Wissenschaftsministeriums. 

Herr Kollege Schwimmer! Sollte das nicht der 
Fall sein, dann sind Sie mir eine Antwort auf mei
ne Frage, die ich sowohl im Ausschuß als auch im 
Unterausschuß und auch heute gestellt habe, 
schuldig: Warum ist die freiheitliche Forderung, 
neben der chirurgischen Abteilung auch eine un
fallchirurgische Abteilung einzuführen, schluß
endlich mit dem Hinweis auf die Kosten abge
lehnt worden? Bei 600 000 Unfällen in Öster
reich sind SO 000 Personen in Krankenanstalten 
zu behandeln. Es wäre daher meiner Ansicht 
nach eine gerechte Forderung, zwingend vorzu
schreiben, neben einer allgemeinen chirurgischen 
Abteilung auch eine unfallchirurgische Abteilung 
einzurichten, damit die Patienten tatsächlich eine 
Verbesserung der Qualität erfahren. 

Sehr geehrter Herr Kollege Schwimmer! Die 
Kostenüberlegungen haben bei Ihnen und auch 
bei den Ländervertretern, die als Experten im 
Ausschuß geladen waren, blankes Entsetzen her
vorgerufen. Die medizinischen Vertreter jedoch 
- wenn ich mir die Situation der letzten U nter
ausschußsitzung nochmals vergegenwärtige -
konnten sich mit diesem freiheitlichen Vorschlag 
durchaus anfreunden, und zwar nicht deswegen, 
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weil Fachkollegen mit Positionen versehen wer
den könnten, sondern weil sie sich bewußt sind, 
daß diese medizinischen Fachleute mittels einer 
sachgemäßen Erstversorgung und Betreuung des 
Unfallpatienten nicht nur Schmerz und Leiden 
vermindern könnten, sondern sogar der Allge
meinheit Kosten ersparen würden; eine Kostener
sparnis vermutlich in einem höheren Ausmaß, als 
dieses Gesetz durch die Hygieneverbesserung 
festschreibt. 

Es ist Ihnen sowie allen Unterausschußteilneh
mern bekannt, daß dieser Vorschlag, das Kran
kenanstaltengesetz zu ändern, nicht nur dem 
VGH-Erkenntnis widerspricht, sondern auch laut 
Stellungnahme des Verfassungsdienstes des Bun
deskanzleramtes mit der Legalität beziehungswei
se der Verfassungskonformität auf Kriegsfuß 
steht. Meiner Ansicht nach wurde dies in den De
battenbeiträgen "vornehm" übergangen, und 
man versuchte, es mit polemischen Ausflügen in 
die Privatexistenz des Kollegen FischI zu über
dünken. Für mich bleibt es aber ein Makel dieser 
Gesetzesmaterie und hoffentlich auch für alle 
Abgeordneten, die an einer verfassungskonfor
men Verabschiedung von Gesetzen im Parlament 
interessiert sind. 

Ich habe damit zwei Punkte, die mich vorder
gründig an diesem Gesetz stören, zusammenge
faßt. Den Schönheitsfehler, daß in dem Kapitel, 
das sich mit den Sonderkrankenanstalten im Ju
stizbereich beschäftigt, jetzt die Qualitätssiche
rung auf einmal ex lege ausgeschaltet wird, habe 
ich schon im Unterausschuß bemängelt, aber 
auch Kollege Renoldner und einige andere anwe
sende Experten haben dies getan. Ich glaube, es 
ist nicht einsichtig, daß psychisch und psycholo
gisch vorgebildetes Personal, das unter frustrie
renden und schwersten Bedingungen seine Arbeit 
leisten muß, aufgrund von Qualitätsverbesserun
gen ex lege ausgeschaltet wird. 

Ich hoffe, der Herr Justizminister ist vernünftig 
genug, von sich aus diese Gesetzesmaterie für sei
nen Bereich wiedereinzuführen. Er hat auf jeden 
Fall für diesen Bereich ein kostengünstiges Hin
tertürchen geschaffen, indem er sich gegen eine 
Qualitätsverbesserung für jene Bereiche, in denen 
es um die Rehabilitierung und um die Pflege von 
Suchtgiftabhängigen und geistig abnormen 
Rechtsbrechern geht, ausgesprochen hat. Ich hal
te das für ein Manko dieser Regierungsvorlage. 
(Beifall bei der FPÖ.) 

Eine weitere Schwachstelle ist die leidige Frage 
der Kostenwahrheit, die schon die ARGE Kosten
rechnung im Jahre 1975 aufgeworfen und bis 
heute alle KRAZAF-Verhandlungen begleitet 
hat. Sie wurde mit dieser Krankenanstaltengesetz
novelle wieder nicht erledigt, vielleicht erfolgt sie 
einmal auf Verordnungswege, auf Goodwill oder 
im Wege neuer höchstgerichtlicher Erkenntnisse. 

Daß dies in den entsprechenden Paragraphen 
- man verzeihe mir, daß ich nachsehe, aber ich 
glaube, es sind §§ 55 und folgende - des ur
sprünglichen Entwurfes nicht erledigt wurde, ist 
für mich, der ich immer ein Anhänger der Ko
stenrechnung war, eigentlich ein Armutszeugnis 
für dieses Parlament. Wir haben Unterausschüsse 
eingesetzt, wir haben Arbeitsgremien eingesetzt, 
wir haben beim Gesundheitsministerium mehr als 
18 Jahre lang eine entsprechende Fachbeamten
schaft tätig werden lassen. Wir haben Unsum
men, mehrere Milliarden Schilling, im Laufe der 
Jahre in dieses Vorhaben "hineingebuttert" . Nun
mehr werden wir wieder revozieren und werden 
uns bei dieser wichtigen Frage Kostenwahrheit 
trotz bedenklicher Umstände, nämlich verfas
sungsbedenklicher Umstände, aber auch unter 
Mißachtung eines VGH-Erkenntnisses, wieder 
einmal ein Hintertürl offenlassen. 

Als gelernter Parlamentarier, der nunmehr 
schon bald sieben Jahre hier in diesem Hohen 
Haus ist, zweifle ich nicht daran, daß sich die Re
gierungsparteien über all diese Bedenken hinweg
setzen werden, denn sie können aufgrund der 
Zweidrittelmehrheit, die sie im Hohen Haus ha
ben, diesem Gesetz schlußendlich zum Durch
bruch verhelfen. 

Ich glaube aber, daß man den Patienten als der 
apostrophierten Gruppe, denen die~.es Gesetz die
nen soll, nur marginal helfen wird. Uber die wich
tigen Vorhaben, die eigentlich in einem Qualitäts
sicherungsgesetz für die Krankenanstalten hätten 
inkludiert sein müssen, ist man hinweggegangen. 
Auch der Begriff der "Qualität" ist in diesem Ge
setz mit keinem Punkt deutlich und umfassend 
definiert - ein Mangel, der bei diesem Gesetz 
aber nur neben vielen anderen Mängeln zu er
wähnen ist und sicherlich nicht den Hauptmangel 
darstellt. 

Ich werde auf jeden Fall diesem Gesetz nicht 
die Zustimmung geben. (Beifall bei der FPÖ.) 
::'1.';8 

Präsidentin D1'. Heide Schmidt: Als nächster zu 
Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Renoldne1'. 
- Bitte. 

::1.48 
Abgeordneter 01'. Renoldner (Grüne): Meine 

Damen und Herren! Lieber Kollege Gfner! Kolle
ge Schwimmer hat es vorgezogen, zu flüchten, 
aber ich werde meine 20 Minuten Redezeit aus
schöpfen, sodaß er bis zum Ende meiner Rede 
sicher wieder anwesend sein wird. Es ist für mich 
unerläßlich, in ein paar Nebenbemerkungen auf 
ihn einzugehen; das wird auch 01'. Gfner freuen. 

Sehr geehrter Herr Dr. Gfner! Sie haben nicht 
gehört, wie Ihr Fraktionskollege FischI von unse
rem Ausschußobmann würdigerweise in Grund 
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und Boden gestaucht worden ist. Das hindert aber 
nicht daran, heute festzustellen, daß das Eigenlob 
eines Ausschußobmannes immer einer besonde
ren Diskussion im Plenum bedarf. Ich persönlich 
hätte es heute vorgezogen, die Konflikte, die wir 
gerade bei der Verhandlungsführung um dieses 
Gesetz im Ausschuß hatten, nicht zu erwähnen. 
Nur ein Stichwort (Abg. Dr. Schwimmer betriu 
den Plenarsaal) - Grüß Gott! -: Zulassung von 
oppositionellen Experten und Gewährung oder 
Nichtgewährung ihres Rederechtes im Ausschuß. 

Ich wollte heute über diese Materie nicht spre
chen, weil wir uns schon im Ausschuß über diese 
Sache aufgeregt haben - ich bin der Meinung, 
daß es hiebei um demokratische Rechte geht, die 
auch einen Streit rechtfertigen, obwohl ich ein 
friedlicher Mensch bin -, aber wenn ich dann 
höre, wie sich der Ausschußvorsitzende selbst 
Lob spendet und fast sieben Achtel seiner Rede 
für rhetorische Ausschmückungen zur Vorrede 
des Kollegen FischI aufwendet, dann muß ich fra
gen: Glauben Sie, Herr Ausschußobmann, daß 
wir mit dieser Verhandlung und mit diesem einige 
Wochen dauernden Procedere das erreicht haben, 
was der Standard der ÖVP bei Patientenrechte
Diskussionen ist? 

Herr Kollege Schwimmer! Ich will den Streit 
nicht erneut vom Zaun brechen, ich sage Ihnen 
vom ersten Moment weg: Ich stimme diesem Ge
setz zu, weil es ein Schritt in die richtige Richtung 
ist. 

Ich habe mich über Ihre Selbstsicherheit, mit 
der Sie Weihrauch geschwenkt haben, gewundert. 
Außerdem führe ich ein Hefterl (Abg. Dr. 
5 c h w im 111 e r: Herr Renoldner!) - vielleicht ist 
Ihnen nicht zu Ohren gekommen, was hier drin
nensteht (Abg. Dr. Sc h w i m m e r: Weihrauch 
von Berufs wegen nicht.') -. ein Hefterl, in dem 
die Ergebnisse einer Enquete über die Rechte des 
Patienten niedergeschrieben sind. Das ist ein 
wertvolles Broschürchen, ein besonders wertvol
les Hefter\. Einer der wichtigen Autoren ist Jo
hannes W. Pichler, der auch im Unterausschuß -
Sie erinnern sich - zu uns gesprochen hat. Diese 
Enquete wurde nicht von den Grünen, nicht von 
den Freiheitlichen, nicht vom Libe·ralen Forum 
und nicht von den Sozialdemokraten abgehalten, 
sondern vom ÖVP-Parlamentsklub. In diesem 
Broschürchen - Dr. Leiner wird Ihnen das heu
te. wenn Sie dann noch auf ein Viertel Wein mit
gehen, erzählen (Abg. Dr. Sc h w i m m e r: Er 
wird es Ihnen nachher erzählen.'> - steht eine 
Reihe von Dingen. die aus mir völlig unverständ
lichen Gründen nicht Eingang in diese Gesetzes
vorlage gefunden haben. 

Herr Kollege Schwimmer! Es stehen einige lie
be und gute Dinge drinnen. Ich betone noch ein
mal, ich stimme diesem Gesetz zu, weil die Grü
nen seit Jahren das Patientenrecht gefordert ha-

ben. Wenn es aber jetzt einmal einen Gesund
heitsrninister gibt, der zwar in große 
Schwierigkeiten mit dieser Immuno-Affäre 
kommt, aber eine sinnvolle Regierungsvorlage 
unterbreitet - hier sind einige brauchbare Dinge 
drinnen, das habe ich im Ausschuß und auch hier 
immer wieder gesagt -, dann will ich mich nicht 
auf Streit und Konflikt kaprizieren, aber man
chen täte es vielleicht besser, ein bißchen leiser
zutreten. 

Ein Zweites: Abgeordneter Stocker hat sich als 
Verteidiger des Föderalismus betätigt. Das freut 
mich als Grünen aus Tirol ganz besonders. Ich 
hätte es von dieser Seite gar nicht erwartet, aber 
nach kurzem Nachdenken fiel mir ein, wie es 
denn kommt, daß ausgerechnet Stocker der An
walt des Föderalismus ist. 

Herr Kollege Stocker! Wir haben im Gesund
heitsausschuß einen föderalistischen Nachhilfe
unterricht erhalten durch das prominente Auftre
ten des Vizebürgermeisters Mayr (Beifall des Abg. 
Fischl) , eines Landespolitikers - ich gebe zu: ei
nes sehr potenten Landespolitikers -, der sich 
auf Expertenebene in einen Parlamentsausschuß 
hineinwagt. Es war ein großartiger Auftritt, und 
ich habe diese Diskussion, die mit ihm stattgefun
den hat, spannend gefunden. Ich möchte jetzt Ih
nen, Herr Kollege Stocker, vorschlagen, im Sinne 
des Föderalismus den Abgeordneten Dr. Leiner 
als Experten für die sozialdemokratische Fraktion 
im Wiener Rathaus vorzuschlagen, denn dort 
scheint mit eine Diskussion über die Patienten
rechte und über die Qualitätssicherung besonders 
notwendig zu sein. Ich glaube, Dr. Leiner wird 
sicher nicht nein sagen, denn ich kenne ihn als 
aufrechten und wackeren ÖVPler. Er ist auch aus 
einem sehr westlichen Gebiet in Österreich, und 
diese aufrechten Leute, die aus dieser Region 
kommen, haben wie Kollege Leiner im Unteraus
schuß unter Vorsitz des Abgeordneten Schwim
mer wacker für noch mehr Patientenrechte ge
kämpft; sogar für noch mehr Patientenrechte, als 
uns der Herr Bundesminister in seiner Regie
rungsvorlage vorgeschlagen hat; er hat sich unge
fähr an diesem Heftchen, das der ÖVP-Klub pro
duziert und veröffentlicht hat, orientiert. 

Herr Abgeordneter Schwimmer! Aufgrund die
ser regen Expertentätigkeit, durch die eine gegen
seitige Befruchtung von Landes- und Bundesebe
ne stattfindet, könnten wir ein ganz wichtiges Re
förmchen zustande bringen, ein Reförmchen, das 
darin besteht, daß wir einmal von diesem ständi
gen Sich-aufeinander-Ausreden in der Föderalis
musdebatte wegkommen. Und genau diese Klei
nigkeit hat mir in der Rede des Herrn Kollegen 
Stocker nicht so "geschmeckt". 

Wenn Herr Kollege Stocker "Föderalismus" 
sagt, dann meint er vielleicht - vielleicht könnte 
er es klären, vielleicht meint er es auch nicht so, 
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aber es klingt so -: Bitte. legen wir doch die Län
der nicht in einem Krankenanstaltengesetz fest, 
lassen wir doch alles offen, das andere ist dann 
Sache der ausführenden Organe und so weiter, 
also Krankenanstaltengesetze auf Landesebene. 

Ich komme aus dem Bundesland Tirol, in dem 
es im Landtag eine kleine sozialdemokratische 
Fraktion gibt. Sie ist nicht sehr groß, aber vor
handen; sie stellt sogar den Gesundheitslandesrat. 
Und diese sozialdemokratische Fraktion in Tirot 
kommt deshalb mit den Patientenrechten nicht 
durch, weil es heißt: Schauen sie sich doch das 
Bundeskrankenanstaltengesetz an, in dem wird 
gar nicht so viel verlangt, es sind nur einige rudi
mentäre Patientenrechte drinnen, und damit soll 
es genug sein. 

Wenn ich im Tiroler Landtag sage: Liebe Leute, 
unser ÖVP-Klub auf Bundesebene hat dankens
werterweise viel weitergehende Forderungen ver
abschiedet!, dann sagt man dort: Wenn das der 
ÖVP-Klub getan hat, dann wird das sicher im 
nächsten Bundeskrankenanstaltengesetz drinnen 
sein, und dann sind wir ohnehin dazu verpflich
tet. Das kostet dann aber viel mehr Geld, und 
dann kommen neue KRAZAF-Verhandlungen. 

Und genau das hat Herr Vizebürgermeister 
Mayr im Ausschuß sehr deutlich gesagt, indem er 
nämlich gemeint hat: Wenn ihr glaubt, ihr könnt 
uns in die Patientenrechte zu stark hineinziehen, 
und wenn ihr dann noch zusätzlich die Frage des 
klinischen Mehraufwandes stellt, also der medizi
nischen Fakultäten an den Unis, wenn ihr glaubt, 
ihr könnte uns sekkieren, dann kündigen wir 
euch den Krankenanstalten-Zusammenarbeits
fonds auf. - Dort liegt die Realität, Herr Kollege 
Schwimmer, und das ist der Konkurs im Gesund
heitswesen, auf den wir gemeinsam zugehen. All 
diese Witzigkeiten haben einen kleinen Funken 
eins ernsten Kernes, und ich hätte mich gefreut, 
wenn in Ihrer Rede wenigstens am Schluß noch 
dieser ernstere Kern zum Ausdruck gekommen 
wäre. 

Herr Kollege Schwimmer! Es gibt eine Reihe 
von Patientenrechten, die zwar in der UN -Charta 
enthalten sind, aber hier keinen Eingang gefun
den haben. Ich lasse es meiner Frau Kollegin 
Heindl über, Ihnen das genauer zu erklären. Aber 
ich darf Ihnen sagen, daß dieses Gesetz mit einer 
etwas längeren Ausschußbefassung vielleicht 
noch in einigen kleinen Punkten hätte abgeändert 
werden können. Um einen Anstoß für diese De
batte zu geben, haben wir auch einige Abände
rungsanträge eingebracht. 

Lassen Sie mich aber zuerst etwas zu diesen 
Punkten sagen: Wenn Qualitätssicherung, § Sb 
dieser Regierungsvorlage, ernstgemeint ist, dann 
muß es auch irgendeine Form der Überprüfung 
und der Sicherstellung geben. Als eine solche 

Form schlagen wir Ihnen die Einrichtung von 
Oualitätszirkeln vor, in denen nicht nur Arzte, 
sondern auch Pflegedienste, medizinisch-techni
sche Dienste, Verwaltungspersonal und Patien
tenvertreter eingegliedert sind, die auf Abtei
lungs- oder Stationsebene regelmäßig das auswer
ten, was an Qualitätssicherung in diesem Gesetz 
rudimentär enthalten ist. 

Wir schlagen Ihnen weiters vor, daß wir nicht, 
wie in dieser Regierungsvorlage ausgeführt, die 
Krankenabteilungen in Justizvollzugsanstalten 
aus dem Krankenanstaltenrecht herausschmeißen 
und ausdrücklich erklären, daß das gar keine 
Krankenanstalten sind, denn das heißt, daß es 
dort auch keine Patientenrechte und keine Quali
tätssicherungen im Sinne dieses Gesetzes gäbe, 
sondern dort herrschten dann die finsteren Zu
stände des Strafvollzuges, und das ist auch kran
ker Justizvollzugshäftlinge nicht würdig. 

Wir schlagen Ihnen vor, den Weg einer zwin
genden, bindenden Einrichtung von Supervisio
nen und Teambesprechungen zu beschreiten und 
nicht nur den der autoritären Einbindung etwa 
eines Medizinerdekans. Warum soll das nicht ein
fach irgendein Mitglied der Fakultät sein? War
um sollen nicht Gesprächsebenen in alle Richtun
gen aufgetan werden? Warum muß man hier im
mer in einer derart autoritären Weise nach oben 
und auf die weißen Kittel hinschauen? 

Schließlich hätten wir einen besonderen 
Wunsch im Zusammenhang mit einem kleinen 
Paragraphen dieses Gesetzes, der bestimmt, daß 
Ausländer nicht im vollen Sinn berechtigt sind, in 
den Genuß einer Versorgung in einer Krankenan
stalt zu kommen - a~gesehen von der Notversor
gung -, wenn sie in Osterreich keinen Wohnsitz 
haben. Das bisherige Gesetz hat gesagt, daß eine 
Versorgung auch dann stattzufinden hat, wenn 
der Ausländer seit mindestens sechs Monaten in 
Österreich lebt. 

Herr Kollege Schwimmer! Ich weiß nicht, ob 
das schon die Aussicht auf eine Gesellschaft ist, in 
der es überhaupt keine Ausländer mehr gibt, die 
sich länger als sechs Monate in unserem Bundes
gebiet aufhalten. Wenn es nicht so gemeint ist, 
dann wäre es sinnvoll, diesen § 29 Abs. 1 ein we
nig abzuändern. 

Schließlich unterbreiten wir Ihnen einen inter
essanten Vorschlag, der besagt, daß die ärztliche 
Hilfe an Krankenanstalten so eingerichtet sein 
muß, daß nicht immer nur ein Turnusarzt, son
dern nach Möglichkeit ein zur selbständigen Be
rufsausübung berechtigter Arzt, also ein Arzt, der 
die volle Ausbildung abgeschlossen hat, vorhan
den sein soll, sodaß etwa während einer Nacht auf 
einer Station keine Notsituationen auftreten kön
nen, weil weit und breit niemand anderer als ein 
vielleicht erst im ersten Jahr seines dreijährigen 
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Turnus stehender fertiger Medizinabsolvent zur 
Verfügung steht. 

Ein letzter Punkt betrifft die Ethikkommissio
nen. Wir haben Ihnen hier einen Vorschlag unter
breitet, der aus der Praxis kommt. Er kommt aus 
der Ethikkommission an der Innsbrucker Univer
sitätsklinik. Wir glauben, daß man, um die Rechte 
und die Sicherheiten für Leute, die sich einem 
Experiment unterziehen, zu erweitern, den Vor
schlägen folgen kann, die uns eine Kommission 
vorgelegt hat, die das bereits seit zehn Jahren 
praktiziert. Sie hat uns vor Dumping-Ethikkom
missionen, also vor Kleinstkommissionen ge
warnt, die dann zwar in jedem Bezirksspital vor
handen sind, aber nicht mit entsprechenden 
Fachleuten aufgefüllt werden können. Das heißt, 
es entscheidet dann ein Stationsvorstand mit noch 
einem zweiten Arzt auf der Basis von freund
schaftlicher Absprache über solche Fälle, die vor 
die Ethikkommission kommen. 

Meine Damen und Herren! All das hätte man 
tun können, wenn man diese Materie ein bißehen 
umsichtiger über die Bühne gebracht hätte. Ich 
glaube, daß wir uns um eine wichtige Diskussion 
in diesem Ausschuß gedrückt haben, und zwar 
um die des klinischen Mehraufwandes, wobei Sie 
natürlich hoffen, daß dies erst nach der National
ratswahl 1994 auf die Öffentlichkeit zudonnern 
wird. Es stellt sich die Frage, in welchem Ausmaß 
auch das Wissenschaftsministerium für diesen kli
nischen Mehraufwand herangezogen werden 
kann, welche Konsequenz aus den Verfassungsge
richtshof-Erkenntnissen gezogen wird und wie
weit die Länder belastet werden. 

Es ist interessant, daß sich ausgerechnet immer 
die Wiener mit dem Föderalismus beschäftigen 
und daß gerade in der Sozialdemokratie dieses 
Argument hochgespielt wird. Das ist genau jener 
Föderalismus, der dazu dient, das eine gegen das 
andere auszuspielen: Schauen wir, daß wir auf 
Bundesebene so niedrige Standards wie möglich 
haben, dann können wir sagen, auf Länderebene 
werden wir mehr tun. Auf Landesebene sagen 
wir, wir machen alles, was vorgeschrieben ist, und 
wenn uns der Gesetzgeber auf Bundesebene nicht 
mehr vorschreibt, dann ist das sozusagen sein 
Problem. 

Ich glaube, das ist ein sehr, sehr zweideutiger 
Begriff von Föderalismus. Das ist vielleicht Kolle
gen Schwimmer nicht so klar, aber Kollege Leiner 
kann ein Lied davon singen. Er kennt das aus sei
ner Heimat, aus seiner zweifachen Heimat. Und 
ich glaube, da sollten wir ein bißehen mehr auf 
Dr. Leiner hören. Ich glaube, daß diese seltsame 
Föderalismusdiskussion hier auch weiterhelfen 
könnte. Dann hätte es in diesem Ausschuß viel
leicht eine etwas konstruktivere Atmosphäre ge
geben, und man hätte auch jene Probleme mit ins 

Auge gefaßt, die in zwei Jahren auf uns zukom
men werden. 

Trotzdem danke ich dem Herrn Bundesmini
ster, der hier eine Regierungsvorlage erarbeitet 
hat, die mutigerweise auch diese beiden Punkte 
beinhaltet hat. Man kann ihm nicht den Vorwurf 
machen, daß er sich vor dieser Diskussion ge
drückt hätte. Und auch Vizekanzler Busek, mit 
dem ich hier bestimmt nicht in allen Punkten ei
ner Meinung bin, hat sich jedenfalls bemüht, daß 
diese Sache nicht bis 1994 aufgeschoben wird. 
Wie auch immer hier die Interessenlage ist, sollte 
uns klar sein, daß uns da nichts erspart bleibt, daß 
hier eine Zeitbombe tickt und daß hier eine ganze 
Reihe von Unfinanzierbarkeiten auf uns zu
kommt, die es nicht sehr wünschenswert machen, 
daß man hier zuerst alles klein kocht und dann 
hofft, daß man durch diesen Finanzstrudel ir
gendwie durchkommt. 

Ich bringe jetzt zwei Abänderungsanträge im 
Zuge dieser Debatte um das Krankenanstaltenge
setz, 1080 der Beilagen, ein. 

Abänderungsantrag 

Die Regierungsvorlage in der Fassung des Aus
schußberichtes (1257 der Beilagen) wird geändert 
wie folgt: 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

1. § 2 Abs. 2 wird geändert wie foLgt: 

Lit. a) wird gestrichen. 

2. § 5b Abs. 4 wird geändert wie folgt: 

,,(.J) In jeder bettenführenden KrankenanstaLt ist 
eine Kommission für Qualitätssicherung und dar
über hinaus die Einrichtung von Quaiitätszirkein 
auf Slations-. zumindest aber auf Abteilungsebene 
sicherzustellen. Diesen Gremien haben zumindest 
ein Vertreter des ärztlichen Dienstes. des Pflege
dienstes. des medizinisch-technischen Dienstes. des 
Verwallungsdiensles sowie ein Patientenverlreter 
anzugehören. In Krankenanstalten. die ganz oder 
teilweise der Forschung und Lehre einer medizini
schen Fakultät dienen. gehört der Kommission 
auch ein VOll der Fakultät vorgeschlagener Vertre
ter der medizinischen Fakultät an. " 

3. § 6a Abs. 2 ~'I!ird geändert wie folgt: 

,,( 2 J In einer Krankenanstalt, die ganz oder teil
weise der Forschung und Lehre einer medizini
schen Fakultät dielll und in der eine kollegiale 
Führung eingerichtet ist. gehört der kollegialen 
Führung auch ein von der Fakultät vorgeschlage
ner Vertreter der medizinischen Fakultät an." 

4. § 8 Abs. 1 Ziffer 1 wird geändert wie folgt: 

1 ... . ein zur selbständigen Berujsausübung be
rechtigter Arzt in der Anstalt jederzeit sofort er
reichbar ist. 
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5. § 10 Abs. 4 I·vird geändert wie folgt: 

Abs. 4 wird gestrichen. 

Dieser Abs. 4 hätte eine unterschiedliche Ge
heimhaltungspflicht etwa für Psychotherapeuten, 
medizinisch-technische Dienste und Ärzte bein
haltet. Ich glaube, das sollte vereinheitlicht wer
den. Auch hier könnte man von dieser Pyramide 
mit dem Arzt an oberster Stelle wegkommen. 

6. § 18 Abs. 1 wird geändert wie folgt: 

Der in der Regierungsvorlage /lach dem 1. Satz 
eingefügte Satz wird gestrichen. 

Meine Damen und Herren! Dieser Satz in § 18 
Abs. 1 hätte festgeschrieben. daß Aitenpflege 
mehr oder weniger in den Bereich der Medizin 
hereingeholt wird. Und jeder, der sich mit Pflege
wissenschaften und auch mit der Pflegevorsorge 
auskennt, weiß, daß das gerade widersinnig ist, 
daß wir gerade damit nicht die Krankenhausbud
gets belasten sollen. sondern daß das eine eigene 
Thematik ist, die in einer speziellen Alten- und 
Behindertenvorsorge zu regeln ist. 

Ich bringe noch einen zweiten Abänderungsan
trag im Zuge derselben Debatte ein. 

Abänderungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die Regierungsvorlage in der Fassung des Aus
schußberichtes (1257 der Beilagen) wird geändert 
wie folgt: 

1. § Bc Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

Ziffern 1. 2 und 3 bleiben gleich. 

4. Die Vorkehrungen. die zur Vermeidung eines 
SchadensfaLLs im Zusammenhang mit der klini
schen Prüfung oder der Anwendung einer neuen 
medizinischen Methode getroffen l1'erden. 

Die bisherige Ziffer 4 wird Ziffer 5. 

Es betrifft das die Ethikkommissionen entspre
chend dem Vorschlag der Ethiker an der Medizi
nischen Fakultät Innsbruck. 

2. § 8c Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

Der letzte Satz wird gestrichen. 

3. § Bc Abs. 4 und 5 werden wie folgt geändert: 

(4) Die Ethikkommission ist ein pon Projekt/ei-
ter, Sponsor und zuständiger Behörde unabhängi
ges Gremium, dessen Mitglieder keinen Weisungen 
unterliegen. Die Ethikkommissiol1 hat sich aus 
Frauen lind Männern zusammenzusetzen, wobei 
die Frauenquoce mindestens 50 Prozent ausma
chen muß. und hat mindestens zu bestehen aus: 

1. einem Arzt, der im Inland zur selbständigen 
Berufsausübung berechtigt ist und weder ärztlicher 
Leiter der Krankenanstalt noch Prüfungsleiter ist; 

2. einem Arzt mit wissenschaftlicher Qualifika
tion: 

J. einem Facharzt mit wissenschaftlicher Erfah
rung, in dessen Sonderfach die jeweilige klinische 
Prüfung oder neue medizinische Methode fällt; 

4. einem niedergelassenen praktischen Arzt; 

5. einem Vertreter des Krankenpflegefachdien
stes; 

6. einem Patienten vertreter (§ 11 e); 

7. einem Juristen mit richterlicher Berufserfah
rung (Praktiker); 

8. einem Juristen mit strafrechtlicher oder scha
densrechtlicher Erfahrung; 

9. einem Pharmazeillen (Spita/sapotheker) mit 
wissenschaftlicher Erfahrung (Dissertation); 

10. einer weiteren, nicht unter Punkt Z. 1 bis 9 
fallenden Person, die mit der Wahrnehmung seel
sorgerischer Angelegenheiten in der Krankenan
stalt betraut ist oder sonst über die entsprechende 
ethische Kornpetenz verfügt. 

Für jedes Mitglied ist ein in gleicher Weise quali
fizierter Vertreter zu bestellen beziehungsweise 
beizuziehen. Bei der Beurteilung eines Medizin
produktes ist jedenfalls ein technischer Sicherheits
beauftragter mit wissenschaftlichen Kenntnissen 
beizuziehen. Erforderlichenfalls sind weitere Ex
perten beizuziehen. Beratungen mit anderen in
und ausländischen Ethikkommissionen sowie den 
zuständigen Behörden sind zulässig. 

(5) Vor Beginn der Durchführung der klinischen 
Prüfung beziehungsweise der Anwendung einer 
/leuen medizinischen Methode ist durch den Prü
fungs/eiter beziehungsweise durch den für die An
wendung einer neuen Methode verantwortlichen 
Arzt die Stellungnahme der zuständigen Ethikkom
mission einzuholen. Die Stellungnahme ist vor 
Durchführung der klinischen Prüfung beziehungs
weise den für die geplante Anwendung einer nellen 
Methode verantwortlichen Arzt dem ärztlichen 
Leiter der Krankenanstalt zur Kenntnis zu bringen. 

5. § 8c Abs. 7 wird geändert wie folgt: 

(7) Über jede Sitzung der Ethikkornmissiol1 ist 
ein Protokoll aufzunehmen. 

1. Die betreffenden Protokollausschnitte sind 
dem Prüflingsleiter beziehungsweise dem für die 
Anwendung einer netten Methode verantwortli
chen Arzt zur Kenntnis zu bringen. 

2. Die Stellungnahme der Ethikkommissiofl hat 
eine GüLtigkeit von nicht mehr als drei Jahren. 
Spätestens zu diesem Zeitpunkt hat der Prü
fungsleiter beziehungsweise der für die Amven
dung einer neuen Methode verantwortliche Arzt 
der Ethikkommission einen Bericht zu übermitteln. 

J. Wird eine klinische Prüfung als "nicht unbe
denklich" beurteilt, so ist der entsprechende Proto-
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kollausschniu umgehend und nachweislich der zu
ständigen Landessanitätsdirektion und dem Bun
desministerium für Gesundheit. Sport und Konsll
mentenschutz zur Kenntnis zu bringen. 

4. Die Protokolle sowie sämtliche bei der Kom
mission eingereichten Ul1lerlagen sind vertraulich 
zu behandeln. 

5. Die ProtokoLLe sind gemeinsam mit allen tür 
die Beurteilung wesentlichen Unterlagen gemäß 
§ 10 Abs. 1 Z. 3 aufzubewahren. 

6. Die Ethikkommission hat jährlich einen Tätig
keitsbericht zu veröffentlichen. 

6. § Sc Abs. S .vird ~t'ie folgt geändert: 

(S) Für Krankenanstalten. die ganz oder teilwei
se der Forschung und Lehre einer medizinischen 
Fakultät dienen, köfllzen gleichwertige an der me
dizinischen Fakultät nach universitäts rechtlichen 
Vorschriften eingerichtete Kommissionen die Auf
gabe der Ethikkommission wahrnehmen, sofern 
diesen auch die unter § Sc Abs. 4 Z. 5-9 faLLenden 
Personen angehören. 

(Abg. K 0 P P L e r: Der Renoldner hat anschei
llend Narrenfreiheit.' Er ist schon zehn Minuten 
über der Redezeit! ) 

Lieber Kollege Koppler! Ich danke für Ihre 
Aufmerksamkeit, und ich bitte Sie, im Sinne des 
von Ihrer Fraktion gestellten Gesundheitsmini
sters und in unserem Sinn die Qualitätssicherung, 
die Patientenrechte und vor allem die Anforde
rungen an Ethikkommissionen weiter anzuheben. 
- Danke schön. (BeifaLL bei den Grünen.) 22.08 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Die beiden An
träge sind ausreichend unterstützt und stehen da
her mit in Verhandlung. 

Als nächste zu Wort gemeldet ist Frau Abge
ordnete Motter. Sie hat ebenso wie Kollege Re
noldner 20 Minuten Redezeit zur Verfügung. 

22.08 
Abgeordnete Klara Motter (Liberales Forum): 

Frau Präsidentin! Herr Minister! Meine sehr ge
ehrten Damen und Herren! Da heute das Kran
kenanstaltengesetz von den Regierungsparteien 
als großartiges Reformwerk verkauft wird, möch
te ich doch die Euphorie ein bißehen abschwä
chen. 

In diesem Krankenanstaltengesetz wird ledig
lich EG- und WHO-Richtlinien, Anregungen von 
Experten und einem Verfassungsgerichtshofer
kenntnis entsprochen. Es regelt eine verfassungs
konforme Bedarfsprüfung in Errichtungsbewilli
gungsverfahren sowie eine Stärkung von Patien
tenrechten, die den stationären Aufenthalt von 
Patienten verbessern sollen. Diese Änderungen 
müssen durchgeführt werden, weil die alten Rege-

lungen nicht mehr den Erfordernissen der heuti
gen Zeit entsprechen. 

In der Tat enthält dieses Gesetz Reformvor
schläge, die auch wir vom Liberalen Forum be
grüßen und mittragen. Diese Regelungen und 
Verbesserungen umfassen neben der Veranke
rung von Patientenrechten und deren Wahrung 
durch die Installierung unabhängiger Patienten
vertretungen die Weiterbildung nichtärztlichen 
Personals, Supervision und regelmäßige Dienst
besprechungen zwischen ärztlichen und nicht
ärztlichem Personal, Maßnahmen zur Qualitätssi
cherung und Qualitätskontrolle, Hygieneteams 
und Ethikkommission, Begleitung für Kinder, 
kindergerechte Einrichtungen und Schulunter
richt. 

Diese Auflistung liest sich als Katalog von Maß
nahmen, von denen man annehmen möchte, daß 
sie eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein soll
ten. 

In den Erläuterungen findet sich auch ein ver
schämter Hinweis darauf, daß an der Novelle be
reits seit August 1990 gebastelt wird. Die Er
kenntnisse der Verhaltenstechnik sind aber längst 
fixer Bestandteil aller zukunftsorientierten Un
terneh m u ngen. 

Der Gesundheitsbereich, in dem die Kommuni
kation in Hinkunft ein wesentlicher Bestandteil 
des Heilungsprozesses sein sollte, hinkt hier weit 
nach. Die Erkenntnisse greifen nur langsam, und 
fast wären die Verhandlungen im Sommer auf
grund der vehementen Ablehnung seitens der 
Länder auch gescheitert, die nur die Kostenbela
stung für notwendige Veränderungen gesehen ha
ben. 

Wir vom Liberalen Forum sind überzeugt, daß 
diese Maßnahmen langfristig Einsparungen vor 
allem durch eine Reduzierung der Aufenthalts
dauer bringen werden. Anläßlich der parlamenta
rischen Enquete zur Rolle der Psychologie im Ge
sundheitswesen wurden auch diesbezügliche Stu
dien vorgelegt. Diese bestätigen. daß die psychi
schen Belastungen vor und nach einer Operation 
den Genesungserfolg enorm behindern können. 

Eine Verbesserung der Kommunikation auf
grund von Dienstbesprechungen wird allen in den 
Spitälern arbeitenden Berufsgruppen die Arbeits
situation langfristig erleichtern. Vorerst ist aber 
eher ein gegenteiliger Effekt zu erwarten. da die
se noch nicht erlernten und ungewohnten Kom
munikationstechniken erst eingeübt werden müs
sen. Wir brauchen also noch ein bißehen Geduld, 
bis diese Praktiken auch greifen. 

Weiters wird die Einhaltung von Hygienevor
schriften die Kosten reduzieren. 
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Und schließlich wird jeder Ansatz in Richtung 
Patientenrechte, die den individuellen Ansprü
chen der Patienten besser gerecht werden, den 
Heilungsprozeß beschleunigen. 

Personalplanung lmd Personalentwicklung sind 
ebenfalls in jedem guten Unternehmen eine 
Selbstverständlichkeit. Daß dies erst jetzt im Spi
talbereich eingeführt wird, ist bloß ein weiteres 
Indiz dafür, daß hier bisher fern von betriebswirt
schaftlichen, kostensparenden Gesichtspunkten 
agiert wurde. 

Im Rahmen der Aufzeichnung der Krankenge
schichte wird beabsichtigt, Wünsche des Patien
ten auch für künftige Behandlungsmethoden im 
Falle der Handlungsunfähigkeit sowie allfällige 
Widersprüche zur Organentnahme zu dokumen
tieren. - Diese Absicht ist zwar zu begrüßen, ge
rade für diese Problematik sehen wir vom libera
len Forum aber noch großen Regelungsbedarf. 

Wie ungenau dieses Gesetz formuliert ist, 
möchte ich noch anhand zweier Beispiele ver
deutlichen. Es gibt eine Reihe weiterer unklarer 
Formulierungen, welche an einer tatsächlichen 
Verbesserung zweifeln lassen. Ich möchte aber 
nur zwei Beispiele stellvertretend herausnehmen: 
einerseits jenen Passus, der die ausreichende psy
chologische Betreuung und psychotherapeutische 
Versorgung sicherstellen soll, und andererseits 
die in den Patientenrechten formulierte Sicher
stellung eines würdevollen Sterbens. 

Jener erste Passus hat zu heftigen Auseinander
setzungen zwischen den verschiedenen Berufs
gruppen geführt, ob auch Ärzte mit Zusatzausbil
dung dafür in Frage kommen oder ob nur Psy
chologen und Psychotherapeuten diese Versor
gung und Betreuung garantieren können. Die 
Präzisierung liegt nun im Gutdünken und in der 
subjektiven Einschätzung einzelner Krankenan
stalten, ob sie alle physischen Krankheitsbilder 
über einen Kamm scheren oder sich tatsächlich 
um die feinen Graduierungen kümmern und da
mit alternativ zu Anstaltsärzten auch tatsächlich 
Psychotherapeuten einsetzen. Ich hoffe, daß diese 
Berufsgruppen zusammenarbeiten lind sich nicht 
gegenseitig ausspielen werden. 

In bezug auf das würdevolle Sterben wird zwar 
der Kontakt mit Vertrauenspersonen genannt, 
diese Vertrauensperson wird aber nicht weiter 
auspräzisiert. Was wird tatsächlich darunter ver
standen? 

Nicht angeführt werden auch wichtige Grund
satzfragen. Ist es notwendig, Todgeweihte, ohne 
realistische Aussicht auf Heilung, noch zu operie
ren? Wie kann sich jemand dagegen wehren, daß 
sein Tod mit einer hypermedizintechnischen Ma
schinerie unter unerträglichen Umständen um 
wenige Tage oder Wochen hinausgeschoben 

wird? - Zu diesen grundsätzlichen Fragen, mei
ne Damen und Herren, haben sich die verant
wortlichen Politiker auch weiterhin verschwie
gen. 

Meine Damen und Herren! Trotz dieser Schwä
chen sind wir vom Liberalen Forum aber über
zeugt, daß die Grundtendenz dieses Gesetzes in 
Richtung einer patientenorientierten Atmosphäre 
im Krankenhaus die Aufenthaltsdauer im Spitals
bett verkürzen kann. 

Was aber wieder einmal fehlt, sind konkrete 
Maßnahmen, um den drohenden Finanzkollaps 
im Gesundheitswesen aufzuhalten und abzuwen
den. Selbst jene Regelungen, die wenigstens den 
Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern im 
Hinblick auf den Mehraufwand durch medizini
sche Forschung konkretisiert hätten, wurden wie
der herausreklamiert. 

Eine Grundproblematik unseres Gesundheits
wesens liegt sicherlich in der Kompetenzzersplit
terung und somit Aufsplitterung der Kostenträ
gerschaft. Dies führt dazu, daß jeder einzelne 
Träger natürlich nur daran interessiert ist, seine 
eigenen Kosten zu senken und abzuwälzen, oder 
besser aus dem KRAZAF -Topf möglichst viele 
Mittel zugeteilt zu bekommen. Solange in der Ko
stenerstattung noch quasi der Zwang zu Betten
belegung beinhaltet ist und als Schlüssel herange
zogen wird, kann sich in dieser Richtung nichts 
ändern. Diese Zersplitterung ist aber der größte 
Hemmschuh und der eigentliche Verhinderungs
grund für eine effiziente und kostensenkende 
Verwaltung. 

Verschärft wird diese Situation durch die man
gelnde Kostentransparenz und das sich daraus er
gebende mangelnde Kostenbewußtsein. Jeder 
konsumiert gedankenlos, egal, ob es sich um den 
Medikamentenverbrauch oder die Leistungen der 
Spitzenmedizin handelt. Gestern noch hat zum 
Beispiel im Rahmen des "ZiB"-Abendstudios der 
Onkologe Dr. Dittrich unser Gesundheitssystem 
gelobt, weil es für alle Versicherten teure Behand
lungen und teure Medikamente gleichmäßig zur 
Verfügung stellt. Das entzieht uns aber nicht der 
grundsätzlichen Verantwortung, uns dessen be
wußt zu sein, daß dies auf Kosten aller Versicher
ten und Steuerzahler geht. 

Es ist schon klar, daß nicht alles einzig Aufgabe 
des Krankenanstaltengesetzes sein kann, aber was 
wir brauchen, sind klare Richtlinien, die die Prä
vention in den Mittelpunkt unserer Gesundheits
politik stellen. Maßnahmen, die der Prävention 
dienen, müssen endlich anders honoriert und 
mehr gefördert werden. Ich denke da an entspre
chende Beratung von seiten der Ärzte und an die 
Tatsache, daß das ärztliche Gespräch nicht diffe
renziert bezahlt wird. Ich denke da an eigenver
antwortliches Handeln, an ein Gesundheitsbe-
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wußtsein und an die Tatsache, daß sich Versiche
rungsprämien noch nicht einmal für die Betreiber 
von Risikosportarten erhöht haben. 

Tatsächlich sieht die Verteilung der Gesund
heitsmilliarden folgendermaßen aus: 

25 Milliarden für die Spitalsbehandlung; 

21 Milliarden für ärztliche Hilfe; 

11 Milliarden für Medikamente; 

6 Milliarden für die Rehabilitation; 

je 5 Milliarden für Zahnbehandlungen und 
Mutterschaftsleistungen. 

Für Vorsorgeuntersuchungen werden derzeit 
hingegen lediglich 500 Millionen aufgewendet. 

Dieses kleine Zahlenspiel soll nur einmal die 
Relation verdeutlichen. 

Gerade die Vorsorgemedizin muß aber doch 
zum Hauptanliegen der Gesundheitspolitik erho
ben werden, wenn wir in Zukunft von der Ko
stenexplosion wegkommen und ihr ernsthaft ent
gegentreten wollen! (Beifall beim Liberalen Fo
rum.) 

Meine Damen und Herren! Dazu brauchen wir 
eine Aufwertung des praktischen Arztes - wir 
haben hier in unseren Reihen immer mehr prakti
sche Ärzte zu begrüßen, ich glaube, daß sie mit 
mir darin konform gehen -, denn derzeit droht 
dieser zum Sündenbock einer verfehlten Gesund
heitspolitik zu werden; obwohl wir wissen, daß er 
über die weitere Behandlung der Patienten und 
damit über die Verteilung der Gesundheitskosten 
entscheidet. 

Meine Damen und Herren! Kostentransparenz 
brauchen wir im Gesundheitssystem aber für 
sämtliche Bereiche. Sie betrifft nicht nur eine ob
jektive Gegenüberstellung von Gesundungsko
sten je nach Behandlungsart und -ort, sondern 
darf auch die Arzthonorare und vor allem die Ne
beneinnahmen von Chefärzten nicht ausschlie
ßen. 

Offengelegt werden muß auch die unter
schiedliche Verdienstsituation von Praktikern 
und Fachärzten sowie Fachärzten untereinander. 

Wir haben immer das Spital in den Mittelpunkt 
der Gesundheitsvorsorge gestellt. Von dieser teu
ersten Behandlungsform müssen wir wegkommen 
und ein möglichst dichtes Netz an ambulanten 
Gesundheits- und Sozialdiensten aufbauen. Haus
krankenpflege, Familienpflege, Räderdienste et 
cetera sind auszubauen. Für die Praxiskliniken 
und Gemeinschaftspraxen brauchen wir endlich 
Gesetzesnovellen. 

Noch einmal: So wertvoll die Krankenanstal
tenregelung auch ist, ausständig sind Reformen, 
und dieser Mangel wird aufgrund der zahlreichen 
Interessenkollisionen zu einer Zerreißprobe füh
ren. Es gibt aber eine Reihe von einschneidenden 
Maßnahmen, die zu einer tatsächlichen Neu
orientierung führen könnten. 

Was uns darüber hinaus wirklich klarwerden 
muß, was wir in bezug auf die zukunftsorientierte 
Planung immer im Auge behalten müssen und 
was gar nicht oft genug zum Ausdruck gebracht 
werden kann, ist die Tatsache, daß gewisse Ent
wicklungen wie ein Damoklesschwert über uns 
hängen, nämlich drei Faktoren, die die jetzige Fi
nanzierung, wenn es keine Gegenmaßnahmen 
gibt, aus den Angeln heben werden. 

Erstens: die demographische Entwicklung; 
zweitens: die Zunahme der Morbidität und Multi
morbidität; drittens: die Zunahme der teuren Ap
parate, Medikamente und kostspieligen Operatio
nen. 

Gerade dieser Entwicklung müssen wir Rech
nung tragen. Bei allen Reformvorhaben der Re
gierung vermissen wir aber Anreize, Kosten zu 
sparen, wir vermissen eine grundsätzliche Neu
orientierung. Angesichts der dramatisch ange
spannten Situation brauchen wir eine unabhängi
ge Reformkommission, die schleunigst ein inter
disziplinäres, alle Gesundheitsbereiche betreffen
des und flächendeckendes Gesamtreformpaket 
vorlegt. (Beifall beim Liberalen Forum.) 

Was wir brauchen, sind klar definierte gesamt
staatliche gesundheitspolitische Zielvorgaben. 
Und schließlich werden wir langfristig nicht dar
um herumkommen, eine komplette Neuorientie
rung des Gesundheitswesens mit Überlegungen 
zu koppeln, daß die gesetzlich garantierte Grund
versorgung nur mit einer Ergänzung durch Ei
genvorsorge aufrechterhalten werden kann. 

Die momentane Einstellung, daß Gesundheit 
nichts kosten darf, werden wir noch gründlich 
überdenken müssen, vor allem dann, wenn wir 
weiterhin eine Spitzenmedizin haben wollen. Das 
eigenverantwortliche Handeln in Richtung eines 
vernünftigen und gesundheitserhaltenden Le
bensstils muß belohnt werden. (Beifall beinz Libe
ralen Forum.) 

Dies, meine Damen und Herren, sind Fragen, 
mit denen wir uns intensivauseinandersetzen 
müssen, anstatt dauernd Regelungen zu beschlie
ßen, die schon längst selbstverständlich sein soll
ten. (Beifall beim Liberalen Forum.) 22.23 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächste zu 
Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Onodi. Ich 
erteile es ihr. 
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~~ -
Abgeordnete Heidemaria Onodi (SPO): Sehr 

geehrte Frau Präsidentin! Herr Minister! Hohes 
Haus! Die nunmehr vorliegende Gesetzesnovelle 
enthält eine Vielzahl von Reformpunkten, deren 
Verwirklichung zum Wohle der Patienten beitra
gen, aber auch - und ich glaube, das ist viel zu
wenig erwähnt worden - die Arbeit des Perso
nals wesentlich erleichtert und effizienter ma
chen, gerade auch die Arbeit einer Berufsgruppe, 
die direkt am Patientenbett arbeitet, der auch ich 
angehöre, nämlich des Krankenpflegepersonals. 
Diese Gruppe macht übrigens die größte Berufs
gruppe im Krankenhaus aus. 

Und ich will weiter dazu sagen, daß zum Bei
spiel die Einführung der Ethikkommission, der 
Hygienekommission, aber auch der Qualitätssi
cherung sicherlich Punkte sind, die uns, dem 
Krankenpflegepersonal, die Arbeit wohl wirklich 
wesentlich erleichtern und manche Konfliktsitua
tionen ersparen werden. 

Ich möchte speziell auf die Hygienekommission 
und auch auf die Qualitätssicherung eingehen. 
Schon bisher hatten die Träger von Krankenan
stalten für die Bestellung eines zur Wahrung der 
Belange der Hygiene verantwortlichen fachlich 
geeigneten Arztes Sorge zu tragen. Doch dieser 
allein verantwortliche Krankenhaushygieniker 
konnte nicht allen Anforderungen gerecht wer
den. 

Die Grundanliegen der Hygiene umfassen 
nämlich das große Gebiet der Erhaltung von Ge
sundheit und des Wohlbefindens des Patienten. 
Und es ist nicht so, wie manchmal gesagt wurde, 
daß Hygiene beziehungsweise mangelnde Hygie
ne gleichzusetzen ist mit schlampigen oder nicht 
gewissenhaftem Arbeiten. Dieses Anliegen, daß 
für die Erhaltung der Patienten gesorgt wird, ver
sucht die Krankenhaushygiene für Menschen. die 
im Krankenhaus und ähnlichen medizinischen 
Einrichtungen Heilung und Betreuung suchen, 
aber auch für die, die dort tätig sind, also das Per
sonaL umzusetzen. 

Krankenhausinfektionen - das ist bewiesen, 
und das sind die Daten, die eine Krankenhaushy
gienikerin ermittelt hat - treffen 5 bis 10 Pro
zent aller Hospitalisierten, auch und gerade heu
te, und zwar nicht aus dem Grund, weil wir, das 
Personal, nicht sachgemäß arbeiten, sondern weil 
in der Medizin immer mehr invasive Verfahren, 
immunsypressive Therapien und lebenserhalten
de Strategien mit hohen Infektionsrisiken behaf
tet sind. Diese Methoden finden immer breitere 
Anwendung und sind ein Grund, warum Kran
kenhausinfektionen trotz großer medizinischer 
Fortschritte nach wie vor eine der Hauptkompli
kationen des modernen Medizinbereiches darstel
len. 

Man weiß heute sehr genau, daß die Hauptge
fahrenquellen für die Patienten weder der Fußbo
den noch die Klimaanlagen noch die Besucher der 
Patienten sind, sondern diese sehr wohl mit den 
vielen diagnostischen, therapeutischen und pfle
gerischen Handlungen, die unmittelbar am Pa
tienten ausgeführt werden, in Zusammenhang 
stehen. Künstliche Zugänge in den Körper, wie 
zum Beispiel Venenkatheter, Harnableitungen 
und Wunddrainagen, stehen im Zentrum des In
fektionsgeschehens. Unkritischer Gebrauch von 
invasiven Hilfsmitteln oder von Antibiotika kann 
sehr wohl verheerende Folgen haben. 

Die Unterbrechung der Infektionswege, um die 
es hier geht, erfordert in allererster Linie die 
Kenntnisse von Verhaltensregeln. Aufmerksam
keit und Disziplin sind vonnöten, und nur der 
kleinere Teil der hygienischen Anliegen kann 
durch technische Hilfsmittel sinnvoll unterstützt 
oder gar automatisiert werden. 

Man steht bis heute in der Krankenhaushygiene 
unter anderem vor dem Problem, daß zwar das 
Wissen um die Zusammenhänge bei 
Krankenhausinfektionen groß und die Kenntnis 
der zur Vermeidung nosokomialer Infektionen 
nötigen Maßnahmen sehr gut fundiert sind, daß 
aber die praktische Umsetzung dieser Informa
tion nicht oder derzeit noch nicht im nötigen Maß 
gelingt. Bei dieser Umsetzung geht es nämlich 
primär um eine logistische Frage, die eine ge
schulte Mannschaft mit entsprechenden Ressour
cen und geeignetem Management in jedem Kran
kenhaus erforderlich macht. Und genau diese 
Möglichkeit, meine Damen und Herren, wird 
jetzt geschaffen. 

Unser Land wird von Außenstehenden oder 
auch von Insidern immer wieder als Wiege der 
Krankenhaushygiene gelobt. Hat es doch etwa Ig
naz Semmelweis, den vielgerühmten "Retter der 
Mütter", hervorgebracht, der zum ersten Mal wis
senschaftlich krankenhaushygienisches Denken 
und Handeln begründet hat. Und mit der jetzigen 
Bestimmung, meine Damen und Herren. wird si
cher ein wesentlicher Schritt in Richtung geord
neter und konsequenter Entwicklung der Kran
kenhaushygiene getan. 

Ein genauso wichtiges Strukturelement des Ge
sundheitswesens ist aber auch die Oualitätssiche
rung. Es soll ein Leistungsangebot in dem Maß 
verfügbar sein, daß jedem Patienten die erforder
lichen Leistungen zuteil werden. Diese Leistun
gen sollen in ihrem Ergebnis bewirken, daß der 
Patient bestmöglich wiederhergestellt wird. Nur 
das wird von der Oualitätssicherung verlangt. 

Oualitätssicherung ist nicht die Privatangele
genheit einzelner, nicht die Angelegenheit eines 
Berufsstandes und sicher nicht nur eine berufs
rechtliche Verpflichtung, sondern sicher eine ge-
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meinsame Aufgabe aller Beteiligten. auch der Pa
tienten. Der Patient beansprucht mit Erwartungs
haltungen die Leistungen und soll dann auch be
urteilen, ob und inwieweit seine Erwartungen er
füllt worden sind. Allerdings wird dabei auch zu 
überprüfen sein, inwieweit diese Erwartungshal
tung vom Patienten her richtig war. 

Qualitätssicherung - und das erscheint mit als 
wirklich sehr wichtig - soll keinen Selbstzweck 
darstellen. Ihre Aufgabe soll nicht nur die Ko
stenkontrolle sein, sie soll aber auch nicht als Dis
ziplinierungsinstrument verwendet werden. Es 
sollte wirklich das einmalige Ziel hier sein, daß 
eine effiziente und humane Krankenversorgung 
auf gleichmäßig hohem Niveau gewährleistet 
wird. 

Die Qualität pflegerischer Arbeit bestimmt in 
nicht geringem Maß die Qualität der Gesund
heitsversorgung. Abgesehen davon tragen diese 
Qualitätssicherungsmaßnahmen zur Professiona
lisierung der Pflegeberufe bei, und zwar schon al
lein durch die Vorgabe von Kriterien und Stan
dards. Aber dies kann nur dann zum gewünschten 
Ziel führen, wenn auch die Qualität der Kranken
pflegeausbildung steigt. Das heißt, eine Ausbil
dung sollte nicht nur Fachwissen vermitteln, son
dern eine profunde Allgemeinbildung sowie ein 
psychologisches Grundwissen. das ermöglicht, 
daß man die Probleme und Schwierigkeiten die
ses Berufes leichter erkennt, aber auch selbst die 
Lösung~n da~.u finden kann. - Danke. (Beifall 
bei SPO und OVP.) 22.31 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Der Herr Bun
desminister Ausserwinkler hat sich zu Wort ge
meldet. - Bitte, Herr Minister. 

22.31 
Bundesminister für Gesundheit, Sport und 

Konsumentenschutz Dr. Ausserwinkler: Sehr ge
ehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Her
ren! Die vorliegende Krankenanstaltengesetz-No
velle hat einen Leitfaden gehabt; den Leitfaden. 
daß man im Gesundheitswesen, wenn man nur 
mit dem Blick auf die Kostensenkung an eine Re
form herangeht, Gefahr läuft, Qualitätsdumping 
zu machen. Wenn man aber bereit ist, sich über 
mehr Qualität Gedanken zu machen, dann ist 
man sehr wohl in der Lage, Kosten sinnvoll einzu
setzen. 

Das heißt: Mehr Psychologie und mehr Psycho
therapien in den Krankenanstalten können letz
ten Endes zu weniger Einsatz von Psychopharma
ka führen. Mehr Hygiene und mehr Hygieneakti
vitäten können zu weniger Hospitalismus. zu we
niger Kosten bei der Antibiotikatherapie führen. 
Eine verbesserte Prozeßqualität führt auch zu ef
fizienteren Abläufen im täglichen Alltag in den 
Krankenanstalten. Mehr Patientenrechte führen 
dazu, daß Patienten aktiver an ihrem Genesungs-

prozeß teilnehmen und daß Patienten letzten En
des auch am Geschehen einer Krankenanstalt ak
tiver teilnehmen können und nicht nur als Passive 
behandelt werden. 

Meine Damen und Herren! Frau Präsidentin! 
Das Gesetz ist im einem Dialog mit vielen, die im 
Gesundheitswesen tätig sind, die täglich in Kran
kenanstalten arbeiten, entstanden. Trotzdem ist 
dieses Gesetz nicht Ausdruck einer Summe von 
Berufsgruppenegoismen geworden, sondern eine 
sehr wesentliche Synthese. Es ist ein wesentlicher 
Ansatz, der auch weiterhin unter dem Titel "Qua
litätssicherung" gehalten und fortgesetzt werden 
muß. 

Meine Damen und Herren! Etwas überrascht 
bin ich über die Bemerkung der freiheitlichen 
Fraktion, aus denen ein etwas gestörtes Verhält
nis zur Frage der Bedarfsprüfung und Bedarfssi
cherung herauszuhören war. Wir haben in den 
letzten Jahrzehnten immer wieder im Gesund
heitswesen mangels epidemiologischer Grundla
gen gewissen Planungen ohne klare Grundlagen 
machen müssen. 

In vielen Bereichen sind Diskussionen auf die 
Frage hinausgelaufen: Wie viele Ärzte braucht 
dieses Land? Die Ärztekammer beispielsweise hat 
dazu immer sehr klar Stellung genommen und 
betont, daß wir schon in der Situation einer Ärz
teschwemme seien. Erst die Frage der Ärztebe
darfsplanung hat dazu geführt, daß wir jetzt wis
sen. wie viele Kinderärzte, wie viele Orthopäden, 
wie viele Anästhesisten wir in den nächsten Jah
ren brauchen werden. Das heißt also, Bedarfspla
nung ist sinnvoll und notwendig. 

Sie haben auch immer wieder darauf hingewie
sen, daß es in diesem Land zu viele Großgeräte 
gäbe, und haben daraus den Schluß gezogen, daß 
diesbezüglich Bedarfsplanungen stattfinden sol
len und müssen. Jetzt liegt eine Großgerätestudie 
vor, die vor einer Woche den Spitalserhaltern 
vorgestellt wurde, die von allen anerkannt ist und 
einen Leitfaden für die Geräteplanung in diesem 
Lande darstellt. Also auch da geht es um die Be
darfsplanung. 

Es steht auch im Gesetz mehrfach das Wort 
"Bedarfsplanung". Man sollte daher auch den 
Personalbedarf ermitteln. Die Entwicklungen 
dürfen nicht verschlafen werden, daß heißt, daß 
letzten Endes Krankenhäuser vergrößert werden 
und dadurch dann ein Pflegenotstand entsteht. 
Auch hier ist eine gemeinsame Bedarfsplanung 
notwendig. (Abg. Fis c h l: Auch bei der Immu
no!) Und deshalb wundert es mich, daß auf ein
mal, wenn es um die Krankenanstalt selbst geht, 
keine Bedarfsplanung mehr stattfinden soll. Das 
ist unlogisch, denn dann hätte man praktisch 
Krankenanstalten, in denen es keine Geräte mehr 
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gibt, weil sie laut Bedarfsplanung nicht mehr not
wendig sind. 

Das heißt, es ist eine moderne Art des Erken
nens von epidemiologischen Grundlagen, die zu 
Schlußfolgerungen führen müssen, aus der Sicht 
der Patienten, die in diesem Land Bedürfnisse ha
ben - diese Bedürfnisse müssen im Sinne einer 
prospektiven Planung entsprechend gedeckt wer
den -, notwendig. Deshalb sind all die Spielerei
en im Gesundheitswesen, nämlich die Förderung 
eines Wildwuchses, ohne darauf zu achten, wie 
die einzelnen Institutionen, die einzelnen Geräte 
letzten Endes auch mit dem Personal, das in ei
nem Gesundheitswesen notwendig ist, zusam
menpassen, nicht sinnvoll. 

Ich glaube, daß die vorliegende Krankenanstal
tengesetz-Novelle im Zentrum einer wesentlichen 
Entwicklung steht. Sie bietet die Basis, bei den 
Patientenrechten weiterzugehen bis hin zu einer 
Patientenrechtscharta im Sinne einer ISa-Verein
barung. Sie bietet die Möglichkeit. auf Basis der 
Personalbedarfsplanung, die darin festgelegt ist, 
auch entsprechende Leitfäden für die Häuser zu 
erarbeiten und mit den Häusern zu arbeiten. Sie 
gibt die Möglichkeit, unter dem Titel "Qualitäts
sicherung" einen intensiven Dialog im Sinne ei
nes Qualitätsmanagements im Gesundheitswesen 
in diesem Land zu führen und ist somit ein we
sentlicher Bestandteil der Gesundheitsreform. 
(Beifall bei der SPÖ.) 22.36 

Präsidentin Dr. Heide Schmidt: Als nächste zu 
Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Heind!. Ich 
erteile es ihr. 

22.36 

Abgeordnete Christine Heindl (Grüne): Meine 
Damen und Herren! Frau Präsidentin! Herr Bun
desminister! Die grüne Fraktion stimmt diesem 
Gesetz zu, weil es einen wesentlichen Bestandteil 
von Reformen beinhaltet. Besonders wichtig ist 
für uns jener Bereich, mit dem endlich einmal 
Patientenrechte in Österreich festgeschrieben 
werden, wiewohl wir mit der Ausformulierung 
nicht ganz zufrieden sind. Dies wird auch nicht 
verwundern, wenn man sich die Forderungen der 
WHO ansieht. wenn man sich die Forderungen, 
die n:!ein Kollege Renoldner schon angeführt hat, 
des OVP-Klubs oder der damaligen OVP-Fami
lienministerin betreffend Kind im Krankenhaus 
zum Beispiel ansieht. Es ist ein Riesenpaket an 
weiterreichenden Forderungen. 

Herr Bundesminister! Es ist mir unverständ
lich, warum Sie dem Recht des Kindes im Kran
kenhaus so wenig Aufmerksamkeit de facto 
schenken. Es ist richtig, wie Sie auch gesagt ha
ben, daß eine Behandlung, die auch die psychi
sche Situation der Patienten einbezieht, im End
effekt ökonomischer ist. Es rechnet sich besser, 
und als Nebenbeieffekt fühlen sich die Menschen 

auch wohl und ernstgenommen. Aber leider wird 
dieses Wohlfühlen und dieses Ernstgenommen
werden in einem Krankenhaus mit diesem Gesetz 
nicht weiter gefördert. 

Wir haben bei den Punkten der Patientenrechte 
einen kleinen Punkt für Kinder: die Ausstattung 
der Räume. § 23 beinhaltet das Nichtverbot; das 
heißt, Eltern dürfen, wenn es den Krankenanstal
ten irgendwie möglich ist, hinein. Es ist also keine 
einzige Verbesserung der derzeitigen Situation 
erfolgt. 

Diese Nichtverbesserung der derzeitigen Situa
tion ist umso unverständlicher, als in einer Bro
schüre aus dem Jahr 1991 klar und eindeutig 
steht: Krankheitsabwehr und Heilerfolg hängen 
sehr vom seelischen Wohlbefinden des Erwachse
nen, hier steht des Kindes, ab. Das grundlegende 
Bedürfnis eines Kindes sei daher der direkte Kon
takt mit der Bezugsperson. Was passiert, wenn 
dies nicht gegeben ist, hat James Robertson, der 
Londoner Kinderpsychologe, klar und eindeutig 
beschrieben. Sein Endergebnis lautet: 

Die beiden größten Gefahren für ein hospitali
siertes Kind, das keinen fortdauernden Kontakt 
mit seiner Mutter oder einer anderen Bezugsper
son hat, sind die traumatische Erfahrung des Ver
lustes der Bezugsperson und die Erfahrung des 
Liebesentzuges. Langanhaltende seelische Stö
rungen können die Folge sein. Besonders betrof
fen von diesen Gefahren sind Kleinkinder. 

Meine Damen und Herren! Trotzdem war es 
nicht möglich, in diesem Gesetz das Recht des 
Kindes auf seine Eltern oder eine ihm vertraute 
Begleitperson während des Aufenthalts im Kran
kenhaus festzuschreiben. Es war nicht möglich, 
klarzustellen, wie wichtig das ist. Dieses Recht ist 
aber auch nicht als Recht des Kindes im Entwurf 
der Patientenrechtscharta enthalten. Auch da 
fehlt dieser Punkt, und man versteckt sich hinter 
dem Argument: Welche räumlichen Möglichkei
ten haben die Krankenanstaltenerhalter tatsäch
lich? Und deswegen stimmt eier Ausspruch des 
Kollegen Schwimmer in seiner Rede nicht, als er 
sagte, es sei in diesem Gesetz nicht darum gegan
gen, die Geldgrenze zu sehen, sondern man habe 
auf die Qualität geachtet. 

Man hat nicht auf die Qualität geachtet. Dieser 
Punkt ist eindeutig nachzuweisen. Ob man es aus 
der Sicht des ökonomischen Ansatzes, was in der 
Gesamtrechnung und für den Einsatz finanzieller 
Mittel günstiger wäre, oder ob man es aus der 
Sicht der Rechte von Kindern, wie sie in der UN
Kinderrechtskonvention enthalten sind, betrach
tet, ist gleich, denn es paßt zusammen. Es ist 
möglicherweise eine Kleinigkeit, Herr Minister, 
aber es paßt zusammen. 
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Wir haben einen sehr umfangreichen Bericht 
bekommen, den wir aufgrund unserer Initiative 
im Parlament von Expertinnen über die Konven
tion betreffend die Rechte des Kindes erhalten 
haben. In diesem Bericht können Sie die Stellung
nahmen der zuständigen Ministerien lesen. Wei
che Ministerien sind in Österreich am Rande für 
Kinderrechte zuständig? - Federführend ist das 
Jugendministerium, das ist in Ordnung, aber auch 
die Bundesministerien für Arbeit und Soziales 
für Unterricht und Kunst, für Justiz und für Lan~ 
desverteidigung sind zuständig. Das Bundesmini
sterium für Gesundheit, Sport und Konsumen
tenschutz ist nicht dabei. 

Es gibt also anscheinend kein Bewußtsein der 
Zuständigkeit Ihres Ministeriums, aber sehr wohl 
ein Bewußtsein der Zuständigkeit des Landesver
teidigungsministeriums, wo man gesagt hat: Ja, 
wir sind zuständig, aber wir halten uns an all diese 
Regelungen, die hier formuliert sind! Das ist auch 
in Ordnung. 

Meine Damen und Herren! Deshalb wäre es so 
wichtig, unserem Abänderungsantrag zuzustim
men, der sich vorrangig mit den Rechten des Kin
des im Krankenhaus beschäftigt und genau diese 
beiden Komponenten ernst nimmt. Er nimmt auf 
die Komponente Rechte dieser Bevölkerungs
gruppe, wie wir sie in der UN-Konvention festge
schrieben haben, aber auch auf die zweite Kom
ponente, ökonomisch zu handeln, Bedacht, denn 
damit kann man einen Heilungsprozeß optimal 
vorantreiben; einen Heilungsprozeß, der drin
gend notwendig wäre und der gerade in diesem 
Alter - je schneller er geht, desto besser für das 
Kind und für seine Zukunft - ausgesprochen 
wichtig ist. 

Ich bringe daher den 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Renoldner, Christine 
HeindL. Frellndinnen und Freunde zur Regierungs
vorlage über ein Bundesgesetz, mit dem das Krall
kenanstaltengeselz geändert wird (1080 der Beila
gen) 

Der Nationalrat ~t'olle beschließen: 

Die Regierungsvorlage in der Fassung des Aus
schuß berichtes (1257 der Beilagen) wird geändert 
~,vie folgt: 

Ein kleiner Einwand: Wir haben weiterhin die 
Bezeichnung "Pflegling" verwendet, obwohl es 
wesentlich sinnvoller und achtenswerter wäre, die 
Wörter "Patientinnen" und "Patienten" zu neh
men. Aber damit dieser Abänderungsantrag zum 
Gesetz paßt, ist diese Formulierung verwendet 
worden. 

I. § 51 wird geändert wie folgt: 

LÜ.1: 

Pfleglinge und/oder deren Vertrauenspersonen 
beziehungsweise deren Rechtsvertreter ihr Recht 
auf Einsicht in die Krankengeschichte ausüben so
wie Informationen über die ihnen zustehenden 
Rechte erhalten können. 

Lit.2: 

Pfleglinge und/oder deren Vertrauensperson be
zi~~ungsweise Rechtsvertreter ihr Recht auf Auf
klarung und Information über die Behandlungs
möglichkeiten samt Risken ungeachtet etwaiger 
Hör-, Sinnes- oder Sprachdefekte ausüben können. 

Lit.6: 

auf Wunsch des PfLegLings eine psychologische 
und psychotherapeutische Betreuung möglich ist. 

Das ist der erste Teil dieses Abänderungsantra
ges. Ich glaube, daß die Ergänzungen Vertrauens
person, mögliche körperliche Behinderung, die 
ein Patient hat, und psychotherapeutische Be
treuungsmöglichkeit eine wichtige Erweiterung 
der Patientenrechte sind. 

Wir sind noch immer mit einer Krankenanstal
tenorganisation konfrontiert, bei der sich nie
mand etwas denkt, wenn zum Beispiel die Gebur
tenabteilung und die gynäkologische Abteilung 
zusammengelegt sind. Das heißt, eine Mutter, die 
gerade ihr Kind verloren hat. ist mit mindestens 
fünf Müttern, die ihre Kinder küssen und herzen, 
im selben Raum. 

Ich führe weiter den Abänderungsantrag aus. 

Lic. 11: Rechte des Kindes im Krankenhaus 

Über die allgemeinen Patientenrechte hinaus hat 
das Kind das Recht. möglichst zu Hause. ambulant 
oder in einer Tagesklinik behandelt und gepflegt 
zu werden und aus einer Anstalt zwn ehestmögli
chen Zeitpunkt wieder emlassen zu werden. 

Ist aber eine institutionalisierte Behandlung un
umgänglich. so hat das Kind foLgende Sonderrech
te: 

a) Das Recht auf seinem Alter angemesse, spe
ziell auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmte 
Aufklärung über die Art der Erkrankung und der 
Behandlung, an diesem materiellen Prinzip orien
tiert sich auch das nach entsprechender Reife stu
fen- oder teilweise zu gewährende Recht des Kin
des auf Einsichl in den Krankenberichl, wobei bei 
der Gewährung dieser Rechte geeignete Maßnah
men zu ergreifen sind. die körperlichen und seeli
schen Streß mildem. 

bJ Das Recht auf Begleitung und aktive Betreu
ung durch die Eltern oder eine diese vertretende 
Begleitperson, sofern diese nicht die Behandlungs
und Pflegemaßnahmen in unangemessener Weise 
beeinträchtigen oder behindern, wobei die Eltern 
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ermuntert werden sollen. denz Begleilanspruch des 
Kindes nachzukommen. 

c) Das nicht begLeitete Kind hat das Recht auf 
jederzeitige Kontaktaufnahrne zu den Eltern oder 
sonstigen von Kind zu benennenden Bezugsperso
nen sowie das Recht. dabei aktiv unterstützt zu 
werden. 

d) Das Recht auf eine erhöhte Einfühlsamkeit in 
seine Sorgenwelt lind kindliche VerletzLichkeits
sphäre. auf eine kindergerechte Unterbringung, auf 
ausreichende GeLegenheit zum Spiel, auf altersge
rechtes Spielzeug und Bücher. (Der Prä s i den l 
übernimmt den Vorsitz.) 

e) Das Recht auf schuLische Weiterbildung und 
die hiefür erforderlichen und angemessenen Res
sourcen. 

f) Die Kominuität in der Pflege kranker Kinder 
soll durch ein Team sichergesteLLt werden. 

g) Kinder sollen gemeinsam mit Kindern betreut 
werden, die von ihrer E/Uwicklung her ähnliche 
Bedürfnisse haben. 

Kinder sollen nicht in Erwachsenellstalionen 
aufgenommen werden. 

Es soll keine ALtersbegrenzung für Besucher von 
Kindern im Krankenhaus geben. 

Weiters wird folgender fit. 12 angefügt: 

Lit. 12: 

a) Die Patientinlder Patient hat das Recht auf 
Vorrang seiner Interessen, Sorgen oder Ängste vor 
den ftlleressen der. in jedem FaLL von einer Ethik
kommission zu beurteilenden. Forschung. Daher 
hat sie/er das Recht auf Einholung einer ausdrück
lichen. spezifischen. auf . .. 

Präsident: Frau Abgeordnete! Die Redezeit ist 
an sich abgelaufen. Aber da Sie die letzte Redne
rin Ihres Klubs sind, bitte ich, die Lesung rasch 
fertig zu führen - unbeschadet der Redezeit. 

Abgeordnete Christi ne Heindl (fortsetzend): 

... verdichteter AufkLärung beruhenden Einwil
ligung in die Teilnahnle an jeglicher Forschung 
und jeglichem Experiment. 

b) Die Aufklärung hat ausdrücklich und in be
sonders leicht verständlicher Form darüber zu er
foLgen. 

daß die Patientin/der Patient ohne Begründung 
und auch ohne jede Konsequenz die Teilnahme ab
lehnen kann, 

daß die Einwilligung in die Teilnahme zu jedem 
Zeitpunkt widerrufen werden kann. 

Ferner hat eine Aufklärung über die erwarteten 
Wirkungen, über sämtliche nicht eindeutig auszu
schließenden Nebenwirkungen und Risken 

und weiters über den Zweck, die Methode. die 
zu erwartende Dauer der individuellen Teilnahme 
sowie über die Forschungsschriue zu erfolgen, wo
bei ausgewiesen werden rnuß. welche davon expe
rimemeLlen Charakter haben. 

c) Die Einwilligung zur Teilnahme an Experi
mentprogrammen VOll nicht geschäftsfähigen Pa
tientinnenl Patienten, sch wange ren oder stillenden 
Patieminnen ist nichtig, sofern nicht ein unmittel
barer Nutzen für den Gesundheitszustand der Pa
tiemin/des Patiemen angestrebt wird und solcher 
mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartet werden 
darf. 

Ich danke, Herr Präsident! Ich hoffe, daß Sie, 
meine Damen und Herren, diesem Abänderungs
antrag als Erweiterung der Patientenrechte zu
stimmen werden. - Danke. (Beifall bei den Grü
nen.) 22.48 

Präsident: Der soeben verlesene Abänderungs
antrag ist ausreichend unterstützt und steht mit in 
Verhandlung. 

Am Wort ist Abgeordneter Dr. Leiner. Ich er
teile es ihm. 

22.48 
Abgeordneter Dr. Leiner (ÖVP): Sehr geehrter 

Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesmini
ster! Hohes Haus! Meine Damen und Herren! Ich 
freue mich, daß ein Kollege, der Herr Dr. Pum
berger von der Freiheitlichen Partei, hier anwe
send ist. Ich hoffe, daß Sie auch hier jenes ärztli
che Ethos pflegen, welches Sie in Ihrer Praxis an
wenden, und nicht jenem Populismus verf~~len, 
der in Ihrer Partei üblich ist. (Beifall bei der OVP. 
- Ruf: Das hoffen wir alle.') 

Zuerst möchte ich mich beim Vorsitzenden des 
Unterausschusses für seine umsichtige und tole
rante Gesprächsführung im Ausschuß bedanken. 
(Abg. Dr. Helene Par l i k - Pa bl e: Der plappert 
alles nach. J.i·as ihm die Medien vorsagen.') Ja, gnä
dige Frau, das tue ich. 

Waren Sie schon einmal als Patient in einem 
Krankenhaus? (Abg. Dr. Helene Par t i k -
Pa bl e: Meinen Sie mich?) Sie schon. Nein, ich 
meine alle. Sind Sie fachlich gut behandelt wor
den? Ich frage Sie. (Abg. Dr. HeLene Par t i k
Pa b I e: Ich war schon mehrmals im Kranken
haus!! Sind Sie menschlich umsichtig betreut 
worden, gnädige Frau? Oder sind Sie nur deshalb 
umhätschelt worden, weil wir privilegiert sind?! 
(Abg. Dr. Helene Par ti k - Pa b l e: Wer ist privi
legiert?) Wir alle, die wir als Abgeordnete in ein 
Krankenhaus kommen, sind privilegiert. (Heftige 
Zwischenrufe bei der FPÖ.) Oder haben Sie wirk
lich den Fachärztemangel oder den Schwestern
mangel gespürt? Haben Sie den gespürt? (Abg. 
Fis c h l: Jawohl!! Nein, weil das kompensiert 
wird. Die Ärzte kompensieren das und die Schwe-
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stern auch. (Abg. Dr. Ren 0 , d ne r: Eine Z\vi
schenfrage!) 

Die Novellierung dieses Gesetzes bietet den 
Ländern nun Gestaltungsmöglichkeiten. Sie gibt 
den Ländern die Möglichkeit. diese Mängel zu be
seitigen. Als Bund haben wir die Ziel vorgabe vor
gegeben: Patientenrechte, Qualitätssicherung, 
Verbesserung der Bedingungen des Pflegeperso
nals, psychologische Betreuung, psychotherapeu
tische Versorgung, Heben des Hygienestandards, 
Ethikkommission und so weiter. 

Die Patientenrechte sind sicherlich längst über
fällig. 1989 hat Katschthaler bereits darauf auf
merksam gemacht und sie in seine Regierungser
klärung aufgenommen. Wir haben sie dann in un
seren Koalitionspakt aufgenommen. 

Gerade jetzt gibt es einen traurigen Anlaß, die
se Patientenrechte in das Gesetz aufzunehmen. 
Denken wir an jene Bluter, die HIV-infiziert sind. 
Von 150 Infizierten sind bereits 70 gestorben. Das 
heißt, gerade jetzt wäre es wichtig, eine verschul
densunabhängige Haftung oder Kompensation 
oder Patientenversicherung einzuführen. Sicher
lich ist dies kein Ersatz für diese bedauernswerten 
Menschen, denn dieses Leid kann nicht entschä
digt werden, aber die Existenzen der Familien 
wäre gesichert. 

Es ist eigentlich ein Skandal, daß diese Men
schen als Bettler dastehen und mit einem Gna
denbrot abgespeist werden. Ich begrüße die vor
gesehenen Patientenanwälte in den Krankenhäu
sern sehr, möchte sie aber in sämtlichen Gesund
heitseinrichtungen, auch in den Krankenkassen 
sehen. 

Auch für die im Krankenhaus Tätigen muß und 
wird es mit diesem Gesetz zu einer Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen kommen. Menschen, die 
immer mit dem Leid und dem Tod konfrontiert 
sind, brauchen eine psychologische Betreuung. 
Eine psychische Betreuung bedingt auch für die 
Patienten ein Wohlbefinden, Frau Heindl. 

Patientenrechte wie psychische Betreuung, He
bung des Hygienestandards und Oualitätssiche
rung stellten für die Länder eine Kostenfrage dar. 
Ich glaube nicht, daß es wesentlich teurer wird. 
Ich als Arzt behaupte - das haben Sie, Herr Mi
nister, bereits erwähnt, ich bin Ihrer Meinung -, 
daß ein aufgeklärter, informierter und motivier
ter Patient schneller gesund wird. Die psychologi
sche Betreuung des Patienten hat eine positive 
Wirkung auf den Heilungsprozeß. Damit können 
Medikamente und Narkosemittel sparsamer ein
gesetzt werden. Die Verweildauer in den Kran
kenhäusern wird verkürzt, und somit können die 
Kosten gesenkt werden. Würden wir nur einen 
Tag einsparen, könnten wir 1,9 Milliarden Schil
ling pro Jahr sparen. Sparen wir drei Tage ein, 

kostet es 5,7 Milliarden Schilling weniger. Es ist 
wissenschaftlich festgestellt worden, daß zwischen 
35 und 52 Prozent Aufenthaltstage eingespart 
werden könnten, wenn eine entsprechende psy
chologische Betreuung im Krankenhaus stattfin
den würde. (Abg. Fis chi: Der redet ja nur vom 
Geld! 50 ein Zufall!) 

Angesichts des eklatanten Fachärztemangels, 
insbesondere in den periphären Krankenhäusern, 
stellt sich die Oualitätssicherung für mich als un
überwindliches Problem dar. Wir brauchen aus
ländische Ärzte. Österreich weit klagen die Kran
kenhausverwalter über den bürokratischen Spieß
routenlauf. Aufgrund von Verfahrensdauern bis 
zu einem und eineinhalb Jahren kann keine ver
nünftige Personalplanung in den Krankenanstal
ten gemacht werden. 

Herr Minister! Ich glaube, wir sollten die Büro
kratie im Ministerium anders gestalten. Aber 
auch die Ärztekammer ist aufgerufen, schneller 
zu handeln. (Beifall bei der ÖVP sowie Beifall des 
Abg. Dr. Fuhrmann. - Zwischenrufe.) Sicher 
auch. Das ist auch meine Meinung. 

Hinsichtlich der Oualitätssicherung müßte das 
Ministerium (Abg. 5 eh m i d t me i e r: Zuhö
ren.') - ich weiß, sie machen das bereits - den 
Ländern eine Latte legen, damit ein einheitliches, 
österreichweites hohes Niveau erreicht werden 
kann. Die KAG-Novelle ist meiner Meinung nach 
sehr gut, wir stimmen ihr auch zu. Wir alle sind 
hiebei gefordert, sowohl die Länder, die dieses 
Gesetz noch mit Leben erfüllen müssen. als auch 
der Bund, der noch viele Rahmenbedingungen 
schaffen muß. Die Novellierung ist erst der An
fang eines neuen Weges in der Gesundheitspoli
tik. Der Quantensprung wird dann die LKF sein. 
Da sind alle politischen Kräfte in Österreich ve
~~ment gefo~.dert. - Danke schön. (Beifall bei 
OVP lind 5PO.) 22.56 

Präsident: Nächster Redner ist Herr Abgeord
neter Steinbach. Er hat das Wort. 

22.5fi 

Abgeordneter Steinbach (SPÖ): Herr Präsi
dent! Herr Bundesminister! Meine Damen und 
Herren des Hohen Hauses! Das neue Krankenan
staltengesetz beinhaltet sicher jene notwendigen 
Änderungen, um aus dem nicht mehr zeitgemä
ßen Gesetz ein modernes und administrierbares 
zu machen. 

Ich möchte im wesentlichen darauf hinweisen, 
daß wir in sechs Punkten wichtige Entscheidun
gen zu treffen haben. Es handelt sich dabei: um 
die Ersatzregelung bei Bedarfsprüfungen im Er
richtungsbewilligungsverfahren, um eine Anpas
sung an den EWR-Vertrag, um eine Stärkung der 
Patientenrechte, um die Verankerung der psycho
logischen und psychotherapeutischen Versor-
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gung, um eine Supervision im Krankenpflegeper
sonalbereich und um eine verstärkte sanitäre Auf
sicht. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, daß es 
die umfangreichen Beratungen vor dieser Plenar
debatte ermöglicht haben, eine Vielzahl von 
wohlgemeinten Verbesserungsvorschlägen zu 
prüfen und zumeist auch aufzunehmen. Um auf 
den vorliegenden Vorschlag zu kommen, war die 
Einigung, meine Damen und Herren, vor allem 
mit den Bundesländern von entscheidender Be
deutung. Als Spitalserhalter mit erheblichem 
Mehraufwand konfrontiert, war es ganz einfach 
unumgänglich, die Belastungsschraube zu lok
kern. Die Stadt Wien als größter Spitalserhalter 
des Bundesgebietes hat dabei eine besondere 
Schlüsselrolle gespielt. Wenn auch Vizebürger
meistel' Mayr hier mehrmals, leider auch im nega
tiven Sinn, erwähnt wurde, so möchte ich doch als 
Wiener eindeutig feststellen, daß die Belastungen 
der drei Universitätsländer - wenn ich das so 
formulieren darf - Wien, Steiermark und Tirol 
unhaltbar gewesen sind. Es war das Verdienst des 
Vizebürgermeister Mayr, daß wir zu einer Lösung 
gekommen sind, mit der wir alle leben können. 
(Beifall bei der SPÖ.) 

Wenn wir uns die eindeutige Haltung der Län
derfinanzreferenten vom 21. Juni 1993 noch ein
mal vergegenwärtigen. müssen wir feststellen, daß 
die Budgetlimitierungen auf dieser Ebene sehr 
ernst zu nehmen waren, daß auch das Patienten
wohl seinen Preis hat. Neben der Einwilligung der 
betroffenen Bundesländer war natürlich auch 
jene der Sozialversichungsträger von enormer 
Wichtigkeit, galt es doch auch die Umwegrentabi
lität von wissenschaftlichem Handeln der Kran
kenhäuser den vermehrten Aufwänden gegen
überzustellen. 

Meine Damen und Herren! Vor dem Hinter
grund der einhelligen Ablehnung der Regierungs
vorlage in der vorgeschlagenen Neuregelung der 
§§ 55 und 56 durch die Länder ist dann der Un
terausschuß des Gesundheitsausschusses in seinen 
langen Beratungen zu dem Ergebnis gekommen, 
daß an der bisherigen Rechtslage keine Änderung 
vorgenommen werden sollte. Das sollte man vor 
allem dem Erstredner der Freiheitlichen Partei 
ins Stammbuch schreiben. Er sollte zuerst den be
stehenden § 56 lesen, anstatt gegen ihn zu pole
misieren, damit er weiß, was § 56 tatsächlich aus
sagt. Ich habe leider nicht mehr die Zeit dazu, 
weil ich meinem Klubobmann versprochen habe, 
mich kurzzufassen. Lesen Sie bitte nach. was im 
Gesetzentwurf drinnensteht. (BeifaLL bei der 
SPÖ.) Es sind nur ein paar Zeilen. Lesen Sie das 
nach! 

Der Inhalt dieses Paragraphen ist natürlich nur 
bei einer extensiven Auslegung des Begriffs "An
hörung" tragbar, und diese Verordnung wird in 

möglichst lOOprozentiger Willensübereinstim
mung mit den Ländern ein tragfähiges Bauwerk 
für die nähere Zukunft darstellen können. 

Meine Damen und Herren! Wir können da
durch auch die Erwartungen des Österreichischen 
Städtebundes bezüglich einer massiven Erhöhung 
der Personal- und Betriebskosten partiell entkräf
ten, denn mehr Service, mehr Obhut durch Fach
personal und psychotherapeutische Behandlun
gen sind logischerweise mit Mehraufwand ver
bunden. Aber dazu stehen wir! 

Die im § 5b vorgesehene Verpflichtung der 
Krankenanstalten, für eine ausreichende appara
tive und personelle Ausstattung zu sorgen, bedeu
tet für den jeweiligen Rechtsträger natürlich eine 
besondere Verpflichtung, die notwendigen Maß
nahmen zu setzen, um einen bereits erreichten 
Standard zu halten. Andererseits besteht bei Eng
pässen für die Krankenhausleitung die Verpflich
tung, darauf hinzuweisen, daß Leistungen nur im 
Rahmen der vorhandenen technischen und perso
nellen Kapazitäten zulässig sind. 

Diese Verpflichtung, die auch in Verbindung 
mit § 5b, der ausreichendes qualifiziertes Perso
nal, und § 8d, der die Erstellung eines Personal
bedarfsplanes vorschreibt, wird zunehmend an 
Bedeutung gewinnen und muß vor allem den ver
antwortlichen Abteilungs- und Institutsvorstän
den in entsprechender Weise nahegebracht wer
den, denn deren Handlungen sind es ja in der Re
gel, die die Preise steigen lassen. 

Eine nähere Definition des Begriffs "erforderli
che Personalausstattung" , etwa in Form der Er
stellung eines Bettenschlüssels, ist ebenfalls eine 
Maßnahme, die zu überlegen wäre. 

Die Vorschrift betreffend die ständige Anwe
senheit und sofortige Erreichbarkeit eines Sta
tionsarztes oder einer Stationsärztin wird sicher
lich - das gebe ich gerne zu - kleinere Kranken
anstalten vor größere organisatorische, aber auch 
finanzielle Probleme stellen. Das heißt, es ist un
ter anderem auch eine entsprechende Dienstein
teilung zu gewährleisten. 

Meine Damen und Herren! Es ist heute schon 
häufig vom Krankenhaushygieniker gesprochen 
worden. Ich glaube aber, daß gerade die Bestel
lung eines solchen Krankenhaushygienikers be
ziehungsweise in kleineren Krankenanstalten ei
nes Hygienebeauftragen sowie deren qualifizier
ter Mitarbeiter für die Spitalserhalter wohl einen 
beträchtlichen finanziellen Aufwand erfordert. Es 
ist aber zu erwarten, daß gerade durch diese 
Fachleute auch eine wesentliche Verminderung 
der Infektionskrankheiten in den Spitälern er
reicht werden kann. 
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Meine Damen und Herren! Es wurde heute 
schon sehr viel von der psychologischen Behand
lung gesprochen. Ich möchte darauf nicht mehr 
eingehen, glaube aber. daß vor allem, wie es der 
Herr Minister ausgeführt hat, diese Maßnahmen 
zu einer Verminderung der Kosten beitragen 
könnten, weil durch weniger Medikamentierung 
und durch kürzere Spitalsaufenthalte die Kosten 
sicher gesenkt werden können. 

Ich möchte nun, speziell als Wiener, noch auf 
ein Problem hinweisen: auf die größere Bedeu
tung der Geriatrie. Es sind vor allem Psychologen 
und Psychologinnen mit einer Kenntnis spezieller 
Methoden und diagnostischer Abklärungen not
wendig, um Trainingsmethoden für ältere Men
schen einzuleiten und durchzuführen, damit sie 
dann länger selbständig bleiben oder wieder selb
ständig leben können. 

Meine Damen und Herren! Kurz noch zum 
Stichwort "Demokratie und Patient": Die Vor
schläge betreffend die Patientencharta wurden 
weitestgehend berücksichtigt. Ich glaube. daß ein 
Inkraftsetzen und ein Zusammenfassen und In
formieren der Patienten in einer transparenteren 
Form sicher möglich sein wird. 

Es ist, auch vor allem, glaube ich, notwendig, 
daß wir für eine familienfreundlichere Betreuung 
von Kindern bei Spitalsaufenthalten sorgen und 
dafür eine Gewähr geben. 

Ich glaube, wir können zusammenfassend fest
stellen, daß die elementaren Bereiche des Ge
sundheitswesens in Krankenanstalten zum Wohle 
der Gesamtbevölkerung geregelt werden konnten 
und daß mit diesem neuen Gesetz, das wir heute 
hier beschließen werden, sowohl die Patienten als 
auch die Spitalserhalter leben können und daß 
auf diese Art und Weise sicher zu einer besseren 
Betreuung der kranken Menschen in Österreich 
beigetragen werden kann. - Ich danke Ihnen. 
(Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 23JJ4 

Präsident: Zum Wort gelangt Frau Abgeordne
te Hildegard Schorn. 

n.04 .. 
Abgeordnete Hildegard Schorn (OVP): Sehr 

geehrter Herr Präsident! Herr Minister! Hohes 
Haus! In unserem Gesundheitswesen ist manches 
krank. einiges reformbedürftig; das wurde heute 
schon mehrmals betont. Das uns vorliegende Ge
setz stellt eine wesentliche Reform dar. Es wird 
damit in der Anstaltspflege in manchen Berei
chen, ich möchte sagen, Neuland betreten. 

In Anbetracht der späten Stunde möchte ich 
mich nur auf die Patientenrechte, die neu ge
schaffen werden, beschränken. 

Ein Spitalsaufenthalt ist sehr oft mit Angst, 
Nervosität und manchmal auch mit Hoffnungslo-

sigkeit verbunden, und daher muß alles getan 
werden, um dem Patienten den Krankenhausauf
enthalt so angenehm als möglich zu machen. Da
her ist es auch so wichtig, die Patientenrechte ge
setzlich zu verankern. Diese Rechte dürfen aber 
nicht nur auf dem Papier zugesichert werden, 
sondern müssen in Spitälern und Pflegeheimen 
auch entsprechend umgesetzt werden. 

Mehrmals betont wurden heute schon der hohe 
Standard, aber auch die hohen Kosten unserer 
Krankenhäuser. Ich meine daher, daß die Kran
kenhäuser nur die Spitze der Versorgungspyrami
de darstellen und nur dann in Anspruch genom
men werden sollen, wenn die anderen Möglich
keiten medizinischer Betreuung ausgeschöpft 
sind. 

Es ist sicher das Recht des Kranken, nach dem 
letzten Stand der medizinischen Kunst behandelt 
zu werden. Gleichzeitig bekommen Patienten 
nun das Recht, umfassend über ihren Gesund
heitszustand informiert zu werden und auch Ein
sicht in die Krankengeschichte nehmen zu kön
nen. 

Was mir aber auch wesentlich erscheint, ist, 
daß ausreichende Besuchs- und Kontaktmöglich
keiten mit der Außenwelt gegeben werden müs
sen. Dies ist von besonderer Wichtigkeit in der 
Kinderkrankenpflege und bei Langzeitpatienten. 

Es muß den Angehörigen der Patienten aber 
auch mehr als bisher die Möglichkeit eingeräumt 
werden, den Sterbenden auf seinem letzten Weg 
zu begleiten. Es soll nicht mehr vorkommen, daß 
viele Patienten ihr Leben völlig unbeachtet, allein 
gelassen in irgendeinem Winkel des Spitalzim
mers beenden. Gerade da wird das Recht auf seel
sorgerische Betreuung besondere Bedeutung erla
gen. 

Ein sehr wesentliches Patientenrecht ist die 
Wahrung der Intimsphäre. Da habe ich, sehr ge
ehrter Herr Minister. als Niederösterreicherin 
meine Probleme. In meinem Bezirk gibt es für 
39 000 Einwohner ein einziges Spital, und es gibt 
in diesem daher dementsprechend viele Gangbet
ten. Da kann von Intimsphäre keine Rede mehr 
sein. Herr Minister! Das ist nicht nur menschen
unwürdig, das ist entwürdigend und trägt nicht 
zur raschen Genesung bei. Daher fordere ich 
auch die freie Spitalswahl für niederästerreichi
sehe Patienten und vor allem die Einrichtung ei
ner Bettenzentrale. 

Ich setze große Hoffnung in die Schaffung ei
nes Postens für einen Patientenanwalt in Nieder
österreich, der ab Mitte 1994 eingesetzt werden 
soll und der als Organ des Landes weisungsunge
bunden agieren kann. Dieser soll helfen, Mißstän
de in Krankenhäusern und Pflegeheimen aufzu
klären. 
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Die gesetzliche Verankerung von Patienten
t:~chten stellt sicher auch hohe Anforderungen an 
Arzte und Pflegepersonal, denn Aufklärung und 
Information über den Gesundheitszustand erfor
dern viel Zeit und noch mehr Einfühlungsvermö
gen. Daher stellt di~ berufsbegleitende Supervi
sion, die für die in Krankenanstalten beschäftig
ten Personen angeboten wird, die naturgemäß 
sehr großen körperlichen und seelischen Bela
stungen ausgesetzt sind, eine wesentliche Hilfe 
dar. 

Patienten haben sicher ein Recht auf ausrei
chendes Spitalspersonal. Die Praxis sieht aber lei
der anders aus. Wie soll es eine besondere Zu
wendung geben, wenn es an allen Ecken und En
den fehlt? - Herr Kollege Leiner hat sehr richtig 
gesagt, daß das vom Personal kompensiert wird. 
Aber wie lange hält das eine Krankenschwester 
aus? Allein in Niederösterreich fehlen 
700 Krankenschwestern, und die durchschnittli
che Verweildauer einer Schwester im Spital be
trägt leider nur fünf Jahre. Vielleicht ist die Su
pervision ein Weg, die Pflegeberufe attraktiver zu 
machen! 

Das Krankenanstaltengesetz ist wie jedes ande
re auch ein sehr nüchternes Gesetz. Was wir aber 
gerade im Spitals- und Pflegebereich brauchen, 
sind neben der Betreuung im Fachbereich 
Menschlichkeit und Wärme. Vor allem muß die 
Zusammenarbeit zwischen den im Pflegebereich 
Tätigen gewährleistet sein. Im Mittelpunkt der 
Patientenrechte sollen daher Aspekte wie Huma
nität, Wahrung der Persönlichkeit und Ge
sprächsbereitschaft stehen. Nur so ist gewährlei
stet, daß das Krankenanstaltengesetz spürbare 
Verbesserungen sowohl für Patienten als auch für 
das Pflege personal bringt. Ein gut informierter 
und gut betreuter Patient hat sicher mehr Motiva
tion zur Erreichung seines Heilungserfolges als 
ein Patient, der das Gefühl hat, nur eine Nummer 
zu sein. In diesem Sinne sind wir mit diesem Ge
setz sicher auf dem richtigen Weg zu einer neuen 
Gesundheitspolitik. (Beifall bei der Ö VP und bei 
Abgeordneten der SPÖ.J 23.10 

Präsident: Zum Wort gelangt Frau Abgeordne
te Hilde Seiler. 

23.10 
Abgeordnete Hilde Seiler (SPÖ): Herr Präsi

dent! Herr Bundesminister! Meine Damen und 
Herren! Neben vielen Verbesserungen, welche die 
KAG-Novelle für die Patienten bringt, die von 
den Vorrednern auch schon gebührend erwähnt 
worden sind, gibt es auch eine Reihe von Verbes
serungen für das Krankenhauspersonal, die letzt
lich selbstverständlich auch den Patienten zugute 
kommen. 

In meinem Diskussionsbeitrag möchte ich, wie 
sich das für eine Gewerkschafterin gehört, über 

die Verbesserungen für das Krankenpflegeperso
nal und für die anderen Mitarbeiter und Mitarbei
terinnen in den Krankenanstalten sprechen. 
Wichtig für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
in den Krankenanstalten sind in der heute zu be
schließenden KAG-Novelle die Verpflichtung zur 
Personalplanung, die Durchführung der Supervi
sion, die verpflichtenden Dienstbesprechungen 
und auch die Verpflichtung zur Weiterbildung. 

Die Verpflichtung zur Personalplanung ist ein 
eindeutiger Auftrag an die Krankenhausträger. 
Damit wird festgestellt, wieviel und welches Per
sonal das Krankenhaus benötigt, und zugleich, 
wieviel Personal zu einem bestimmten Zeitpunkt 
fehlt. Ich bin mir schon bewußt, daß das fehlende 
Pflegepersonal damit noch nicht gefunden ist, 
dennoch sollte der Wert einer offiziellen Perso
nalbedarfsfeststellung nicht unterschätzt werden. 
Schließlich wird damit zugleich festgestellt, wel
che Leistungen entweder nicht erbracht werden 
können oder welche Mehrleistungen vom vorhan
denen Personal verlangt und daher auch entspre
chend bezahlt werden müssen. 

Da die Wahl der Methode zur Errechnung des 
Personalbedarfs und der Personalplanung der 
Landesgesetzgebung überlassen bleibt, kann man 
nur hoffen, daß die Arbeitsbedingungen des Per
sonals ebenso berücksichtigt werden wie die fi
nanzielle Situation. 

Ein wichtiger Punkt in der Novelle ist auch die 
Verpflichtung zur Durchführung von Supervisio
nen für jenes Personal, das großen Belastungen 
ausgesetzt ist. Das oft unter großem psychischen 
Druck stehende Pflege personal wird die Gelegen
heit haben, unter der Leitung einer Psychologin 
oder eines Psychologen oder auch einer anderen 
fachlich geeigneten Person die Probleme aufzuar
beiten und einen Überblick über das eigene Be
finden am Arbeitsplatz zu bekommen. Es sollen 
eine Gesprächsbasis für Schwestern und Ärzte ge
funden und gemeinsame Lösungen erarbeitet 
werden. 

Die Supervision hilft beim Einordnen von Pro
blemen, hilft, mit der Arbeitsplatzsituation besser 
fertigzuwerden, und sollte damit auch unmittel
bar einen Beitrag zur Verringerung des Berufs
ausstieges und damit des Schwesternmangels lei
sten. Supervision darf aber nicht als Ersatz für 
notwendige Strukturreformen stehen. 

Dienstbesprechungen, die durch die KAG-No
velle ebenfalls vorgeschrieben werden, sollten ei
gentlich eine Selbstverständlichkeit sein und wer
den als solche in vielen Spitälern durchgeführt. 
Für jene, die das bis jetzt nicht für notwendig 
hielten, werden regelmäßige Dienstbesprechun
gen zwischen den dafür in Frage kommenden Be
rufsgruppen verpflichtend vorgeschrieben. Sie 
tragen zur Verbesserung der internen Kommuni-
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kation und damit zu mehr Arbeitszufriedenheit 
des Personals bei. 

Neu ist im KAG auch die Verpflichtung der 
Krankenhausträger, eine regelmäßige Fortbil
dung des Krankenpflegepersonals, der Angehöri
gen der medizinisch-technischen Dienste sowie 
des übrigen in Betracht kommenden, nicht ärztli
chen Personals sicherzustellen. Bisher gab es eine 
solche Verpflichtung nur zugunsten der Ärzte. 

Meine Damen und Herren! Mit dieser Novellie
rung k ö n n te n Zustände herbeigeführt werden, 
auf die das Pflegepersonal schon lange wartet. Es 
k ö n n te n wichtige Beiträge zu besseren Ar
beitsbedingungen und zur Verringerung des 
Schwesternmangels geleistet werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 
wichtigste ist aber die finanzielle Situation. Ich 
hoffe - die Länder müssen das bezahlen -, daß 
diese Finanzierung nicht nur auf Kosten des Per
sonals geschieht. - Danke. (Beifall bei SPÖ und 
ÖVP.) :!3.15 

Präsident: Zum Wort ist niemand mehr gemel
det. 

Die Frau Berichterstatterin erhält das Wort für 
das Schlußwort. 

Berichterstatterin Annemarie Reitsamer 
(SchLußwort): Ich möchte noch folgende Druck
fehlerberichtigung in dem dem Ausschußbe
richt 1257 der Beilagen angeschlossenen Gesetz
entwurf vornehmen. 

In Z. 16 des Artikels 1 hat es im § 6 Abs. 4 
zweitletzte Zeile statt "Krankenanstalten" richtig 
"Krankenanstalt" zu lauten. 

Präsident: Ich danke der Frau Berichterstatte
rin. 

Damit kommen wir zur A b s tim m u n g. 
Ich bitte, die Plätze einzunehmen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Ge
setzentwurf samt Titel und Eingang in 1257 der 
Beilagen. 

Es liegen Abänderungs-, Zusatz- und Strei
chungsanträge vor. 

Ich werde daher über die von den erwähnten 
Abänderungsanträgen betroffenen Teile und 
schließlich über die restlichen, noch nicht abge
stimmten Teile des Gesetzentwurfes samt Titel 
und Eingang abstimmen lassen. 

Die Abgeordneten Dr. Renoldner und Genos
sen haben einen Zusatzantrag eingebracht, der 
sich auf die Einfügung einer neuen Z. 4 in Arti
kel I Z. 23 § 8c Abs. 2 bezieht. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die für 
diesen Zusatzantrag Renoldner eintreten, um ein 
Zeichen. - Das ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Die Abgeordneten Dr. Renoldner und Genos
sen haben weiters die Streichung der Z. 2 § 2 
Abs. 2 [it. a in Artikel I beantragt. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die dem 
Streichungsantrag Renoldner zustimmen, um ein 
Zeichen. - Das ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Ich lasse sogleich über Artikel I Z. 2 § 2 Abs. 2 
in der Fassung des Ausschußberichtes abstim
men. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dafür 
eintreten, um ein Zeichen der Zustimmung. -
Das ist mit Mehrheit so beschlossen. 

Ein weiterer Streichungsantrag der Abgeordne
ten Renoldner und Genossen bezieht sich auf Ar
tikel I Z. 28 § 10 Abs. 4. 

Ich ersuche jene Mitglieder des Hohen Hauses, 
die sich dafür aussprechen, um ein diesbezügli
ches Zeichen. - Das ist die Minderheit. Abge
lehnt. 

Damit kommen wir zur Abstimmung über Ar
tikel I Z. 28 § 10 Abs. 4 in der Fassung des Aus
schußberichtes, und ich bitte jene Damen und 
Herren, die zustimmen, um ein Zeichen. - Das 
ist mit Mehrheit so beschlossen. 

Die Abgeordneten Renoldner und Genossen 
haben weiters einen Streichungsantrag hinsicht
lich Artikel I Z. 33, das betrifft § 18 Abs. 1, vor
gelegt. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die dafür 
eintreten, um ein Zeichen. - Das ist die Minder
heit. Abgelehnt. 

Ich lasse nun über Artikel I Z. 33 betreffend 
§ 18 Abs. 1 in der Fassung des Ausschußberichtes 
abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes zustimmen, um ein Zei
chen. - Das ist mit Mehrheit so beschlossen. 

Ein weiterer Abänderungsantrag Renoldner be
zieht sich auf Artikel I Z. 13 § 5a. 

Ich ersuche um ein Zeichen der Zustimmung, 
falls diese erteilt werden soll. - Das ist die Min
derheit. Abgelehnt. 

Nun lasse ich über Artikel I Z. 13 § 5a in der 
Fassung des Ausschußberichtes abstimmen. 

Ich bitte gleichfalls um ein Zeichen der Zustim
mung. - Das ist mit Mehrheit so beschlossen. 
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Abgeordneter Dr. Renoldner hat weiters einen 
Abänderungsantrag betreffend Artikel I Z. 13 
§ Sb Abs. 4 eingebracht. 

Ich ersuche um ein Zeichen im Falle der Zu
stimmung. - Das ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Ich bringe sogleich dieselbe Bestimmung in der 
Fassung des Ausschußberichtes zur Abstimmung. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die dafür 
eintreten, um ein bejahendes Zeichen. - Der Na
tionalrat hat dies mit Mehrheit beschlossen. 

Der nächste Abänderungsantrag Renoldner be
zieht sich auf Artikel I Z. 17 § 6a Abs. 2. 

Ich bitte um ein Zeichen im Falle der Zustim
mung. - Das ist die Minderheit. 

Wir gelangen sogleich zur Abstimmung über 
die korrespondierende Bestimmung in der Fas
sung des Ausschußberichtes. 

Ich bitte um ein diesbezügliches Zeichen der 
Zustimmung. - Es ist dies mit Mehrheit be
schlossen. 

Der nächste und viertletzte Abänderungsantrag 
bezieht sich auf Artikel I Z. 21 § 8 Abs. 1 Z. 1. 

Ich ersuche jene Abgeordneten, die diesem Ab
änderungsantrag Renoldner zustimmen, um ein 
Zeichen. - Das ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Ich lasse über die gleiche Bestimmung in der 
Fassung des Ausschußberichtes abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Teil des Gesetzentwurfes zustimmen, um ein Zei
chen. - Der Nationalrat hat dies mit Mehrheit 
beschlossen. 

Ferner haben die Abgeordneten Renoldner und 
Genossen einen Abänderungsantrag hinsichtlich 
Artikel I Z. 23 § 8c Abs. 3 vorgelegt. 

Im Falle der Zustimmung bitte ich um ein Zei
chen. - Das ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Ich lasse über den gleichen Artikel in der Fas
sung des Ausschußberichtes abstimmen. 

Ich ersuche jene Damen und Herren, die sich 
dafür aussprechen, um ein Zeichen der Zustim
mung. - Dies ist mit Mehrheit so beschlossen. 

Der nächste Abänderungsantrag bezieht sich 
auf Artikel I Z. 23 § 8c Abs. 4 und 5. 

Im Falle der Zustimmung bitte ich um ein Zei
chen. - Das ist die Minderheit. Es ist somit nicht 
beschlossen. 

Wir gelangen somit zur Abstimmung über Arti
kel I Z. 23 § 8c Abs. 4 und 5 in der Fassung des 
Ausschußberichtes. 

Ich bitte um ein Zeichen im Falle der Zustim
mung. - Dies ist mit Mehrheit beschlossen. 

Der nächste Abänderungsantrag Renoldner be
zieht sich auf Artikel I Z. 23 § 8c Abs. 7. 

Ich ersuche im Falle der Zustimmung um ein 
Zeichen. - Das ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Die gleiche Bestimmung liegt in der Fassung 
des Ausschußberichtes vor. 

Ich bitte um ein Zeichen im Falle der Zustim
mung. - Das ist mit Mehrheit beschlossen. 

Der letzte Abänderungsantrag Renoldner be
trifft Artikel I Z. 23 § 8c Abs. 8. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dafür 
eintreten, um ein Zeichen. - Dies ist die Minder
heit. Abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über Artikel I 
Z. 23 § 8c Abs. 8 in der Fassung des Ausschußbe
richtes. Diese Bestimmung ist mit Mehrheit be
schlossen. 

Damit komme ich zur Abstimmung über die 
restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Ge
setzentwurfes samt Titel und Eingang. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem rest
lichen Teil dieses Gesetzentwurfes in der Fassung 
des Ausschußberichtes unter Berücksichtigung 
der von der Frau Berichterstatterin referierten 
Druckfehlerberichtigung ihre Zustimmung ge
ben, um ein Zeichen. - Dies ist in zweiter Le
sung mit Mehrheit beschlossen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die auch in 
dritter Lesung zustimmen wollen, um ein Zei
chen. - Ich stelle fest. daß der Gesetzentwurf in 
dritter Lesung mit M ehr h e i t b e s chi 0 s -
sen ist. 

Damit können wir über die dem Ausschußbe
richt 1257 der Beilagen beigedruckte Entschlie
ßung abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die der dem 
Ausschußbericht beigedruckten Entschließung 
zustimmen, um ein Zeichen. - Die Entschlie
ßung ist mit M ehr h e i t a n gen 0 m m e n. 
(E 122.) 

Damit ist die Tagesordnung erledigt. 
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Antrag auf Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses 

Präsident: Wir gelangen zur Verhandlung über 
den Antrag der Abgeordneten Dr. Haider und 
Genossen auf Einsetzung eines U ntersuchungs
ausschusses betreffend die Austria Metall AG. 

Der Antrag ist an alle Abgeordneten verteilt 
worden. 

Der Antrag hat folgenden Wortlaut: 

Antrag 

der Abgeordneten Dr. Haider, Böhacker und 
Genossen auf Einsetzung eines Untersuchungsaus
schusses gemäß § 33 Abs. 1 GOG betreffend die 
Austria Metall AG 

Die wirtschaftliche Katastrophe der AMAG. des 
zu den staatlichen Austrian Industries gehörenden 
Aluminiumkonzerns mit Sitz in Ranshofen. ist der 
bislang traurige Höhepunkt in einer langen Reihe 
von Pleiten, Skandalen und Firmenzusammenbrü
chen im Bereich der verscaatLichlen Industrie. 

Uneer dem Eindruck des VOEST-Debakels und 
des damit verbundenen Zusammenbruchs der 
.,Staatsindustrie" im Jahre 1986 schien es so. als 
sei es tatsächlich möglich. den politischen Einfluß 
der SPÖ entscheidend zurückzudrängen und auch 
die Verstaatlichte zukünftig nach betriebswirt
schaftLichen Gesichtspunkten zu führen. Ul1ler
stützt wurden die Befnühungen um eine Reorgani
sation der Verstaatlichten damals auch durch eine 
günstige konjunkturelle EntwickLung. 

Im Sog dieser Entwicklung konl1le die AMAG 
wieder Fuß fassen. Parallel dazu erfolgte jedoch 
bedauerlicherweise auch eine Rückkehr der alten, 
überwunden geglaubten politischen Denkmusler. 

Während in den Jahren 1980 bis 1988 das Ge
schäftsergebnis der Austria Metall AG weitgehend 
der Ent'tt'ickLllng der LME-Nolierung gefolgt ist, 
gelang es in den folgenden Jahren. trotz gefallener 
Preise ein positives Ergebnis zu erzielen. 

Der geplante Börsengal1g zu diesem Zeitpunkt, 
der laut Dr. Ehrlich (SN) aus betriebswirtschaflli
eher Sicht der einzig richtige Weg gewesen wäre. 
um sich für UmstruklUrierungsmaßnahmen, als 
Vorsorge für Rezession und Krisen dringend benö
tigtes Kapital zu beschaffen. war gegen den massi
ven poLitischen Widerstand nicht durchzusetzen. 

Das Konzept der AMAG war in den Jahren 1986 
bis 1990 auf Expansion in Richtung höhere Wert
schöpfung gerichtet. Die dafür erforderlichen Mit
teL zur Stärkung der Eigenkapitalbasis sollten ent
weder über den Gang an die Börse oder aber von 
den Austrian 1ndustries direkt zur Verfügung ge
stellt werden. 

Aus dem Geschäftsbericht des Jahres 1990. er
schienen im Juni 1991: 

"Die AMAG ist eine der tragenden Säulen des 
Austrian-Indllstries-Konzernes und konnte 1990 
trotz einer negativen Entwicklullg des Aluminium
preises ihr Ergebnisniveau halten. Dies ist ein Re
sultat der in den letzten Jahren konsequem einge
schlagenen Strategie der AMAG, durch Akquisitio
nen im Verarbeitungsbereich schrittweise die Un
abhängigkeit von der GrundslOffkonjunklUr zu er
reichen . .. (Dr. Hugo Michael Sekyra.) 

Der Rechnungshof stellt in seinern Rohberichl 
dazu fest: 

Der Rechnungshof mußte feststeLLen, daß das 
Ausmaß der Expansion, deren Tempo, die Finanz
politik (Projeklfinanzierung. off balance. Parken 
von Beteiligungen, restriktive Konsolidierung, 
Steueroptimierung und Veranlagungen) und die 
Führungspolitik des Vorstandes der AMAG in der 
Zeü 1986/87 bis 199/ sowohl dem Vorstand der 
ÖIAG beziehungsweise dem Zentralvorstand der 
AI. dem Aufsichtsrat der AMAG und weitgehend 
auch dem Aufsichtsrat der ÖIAG/AI im großen 
ausreichend bekannt waren, und zwar dermaßen 
ausreichend, daß materiell jederzeit und lief genug 
häue nachgefragt werden können. 

Während die AMAG zahlreiche Unternehmen 
im Vertrauen auf kommende Kapitalflüsse kaufte. 
änderten die Austrian Induslries plötzlich ihre Po
litik. Die AI sollten nun als Ganzes selbst an die 
Börse gehen: eine Zuführung von Mitteln von den 
AI an die AMAG erfolgte nicht. 

Die AMAG saß hochverschuldeI auf einer Viel
zahl von Umernehmen. Die zur Slrukturierung des 
Firmenkonglomerates erforderlichen Mittel fehl
ten. 

dies, obwohl AI- Vorstands vorsitzender Dr. Se
kyra und ÖIAG-GeneraldireklOr Dr. Grünwald 
der Aussage zustimmten . .,daß der Eigeneümer sich 
sehr \i/ohl bewußt ist. daß das finanzielle Engage
melll der AMAG mit der Expansion zu einem fi
nanziellen Engagernem des Eigellliimers führen 
kann, wahrscheinlich auch führen ~'v'ird und daß 
der Eigefltümer sich darüber im klaren ist, daß mit 
einern weiteren Expansiollsschriu seine Verpflich
llmg in dieser Richtung steigt". 

Die renommierte BosLOn Consulting Group be
fand im September 1992: 

"Die immer wieder geforderte Kapitalzufuhr -
insbesondere durch einen Börsengang 1989/90 
und aufgrund der getrenneen Börseneinführung 
der EPH - wäre im Hinblick auf das Ausmaß der 
UmslruklUrierung und der zu erwartenden Alumi
niumbaisse dringend notwendig gewesen . .. 

Als 1991 feststand, daß die AMAG im Regen 
slehengelassen werden soLLte, verließ Dr. Ehrlich 
das Unternehmen; nach dessen Ausscheiden zogen 
sich mehr als 30 Manager aus der AMAG zurück. 
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ZeilUngsberichcen zufolge begründete im 
Jahr 1991 Dr. Ehrlich seinen Abschied damit. daß 
sein persönliches Anliegen. die Börseneinführung 
der AMAG. nicht erreicht worden sei. Er vertrat 
die Überzeugung, daß bei dem raschen Wachstum 
des Unternehmens eine Kapitalerlzöhllng llnver
ziehtbar ge~,,'esen wäre. Dieses Ziel sei dem mögli
chen Börsengang der Al geopfert worden. Die vom 
Vorstand ein Jahr zuvor versprochene Alternative. 
die AMAG werde von der AI selbst eine Kapitaler
höhung bekommen, wurde leider nicht wahrge
macht. sodaß der Konzern also weder aus eigenem 
noch von der AI eine Kapitalzufllhr bekommen 
habe. 

In der Folge kam es durch panikartige Fehllei
stungen des verbliebenen Managements und den 
Einbruch der Aluminillmpreise zum katastropha
len Niedergang des Unternehmens. 

Das ganze Ausmaß des AMAG-Debakels liegt 
noch immer nicht offen auf dem Tisch: als Finanz
millelbedarf zur Finanzierung der Zll erwartenden 
Verluste und des Abschreibungsaufwandes werden 
Summen nvischen 13,5 und 18 Milliarden Schil
ling genannt. echte Sanierungsl7laßnahmen sind 
darin jedenfalls noch nicht enthalten. 

Es muß also angenommen werden. daß die aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht und nach Aussage 
von Experten notwendige und vom Management in 
den Jahren 1989 bis 1991 angestrebte Privatisie
rung allS parteitaktischen Gründen gegen den er
klärten Willen der Unternehmensleitung UfUer
blieb und dieses Versäumnis für den Niedergang 
der AMAG und die dadurch entstandene BeLastung 
der Steuerzahler mit Inehr als 13.5 Milliarden 
Schilling maßgeblich mitverafUwortlich war (die 
Alu-Swiss, ein Konkurrenzunternehmen der 
AMAG, welches dieselbe Unternehmensstrategie 
wie diese verfolgte, schaffte es durch einen recht
zeitigen Gang an die Börse. die Kapitalbasis we
sentLich zu vergrößern. und erwirtschaftet nach H:ie 
vor Gewinne.) 

Aus oben angeführten Gründen stellen die un
terzeichneten Abgeordneten den 

Antrag: 

Der Nationalrat wolle beschließen. gemäß § 33 
Abs. 1 GOG einen Untersllchungsausschuß zur 
Untersuchung der politischen und wirtschaftlichen 
Verantwortung der zuständigen Politiker und Ma
nager für das Scheitem der 1986 in Angriff genom
menen Reorganisation und Umstruklilrierung der 
AMAG einzusetzen. 

Der Umersuchungsausschuß besteht aus 
13 A~geordneten im Verhälll1is 5 SPÖ. 4 ÖVP. 
2 FPO. I Grüner Klub, 1 Liberales Forum. 

Die Durchführung einer Deballe wird verlangt. 

***** 

Präsident: Wir gehen in die Debatte ein. 

Ich beschränke die Redezeit im Sinne des § 59 
auf 5 Minuten. 

Ich erteile Abgeordnetem Böhacker das Wort. 
(Ruf bei der ÖVP: Ist das der Haider-Ersatz?) 

23.24 
Abgeordneter Böhacker (FPÖ): Hohes Haus! 

Vor knapp zwölf Stunden hat sich dieses Hohe 
Haus in einer Aktuellen Stunde mit dem Problem 
der verstaatlichten Industrie im allgemeinen und 
mit dem AMAG-Desaster im besonderen ausein
andergesetzt. (Abg. M a r i z z i: Wo ist Dr. Hai
der?) Nahezu alle Redner von allen Fraktionen 
haben die Frage nach der politischen Verantwor
tung aufgeworfen, aber auch die aktienrechtliche 
Organhaftung wurde angetönt. 

Die Organhaftung, die Verantwortung von 
Vorstand und Aufsichtsrat, wurde einerseits im 
Zuge der Rechnungshofprüfung beleuchtet: der 
Rechnungshofrohbericht gibt ja deren Ergebnis 
wider. Andererseits liegt ein Gutachten von Uni
versitätsprofessor Dr. Doralt vor. Es ist festzu
steHen. daß die Erkenntnisse, die uns nun vorlie
gen, widersprüchlich sind. 

Die politische Verantwortung scheint wieder 
einmal, wie so oft in diesem Lande, durch den 
Rost zu fallen. Ich habe daher schon in meinem 
Debattenbeitrag angekündigt, daß die freiheitli
che Fraktion einen Antrag auf Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses gemäß § 33 Abs. 1 
Geschäftsordnungsgesetz einbringen wird. 

Angesichts der vorgeschrittenen Zeit möchte 
ich mich bei der Verlesung des Antrages, bei der 
Präambel, auf das Wesentliche beschränken: 

"Die wirtschaftliche Katastrophe der AMAG. 
des zu den staatlichen Austrian Industries gehö
renden Aluminiumkonzerns mit Sitz in Ransho
fen, ist der bislang traurige Höhepunkt in einer 
langen Reihe von Pleiten. Skandalen und Firmen
zusammenbrüchen im Bereich der verstaatlichten 
Industrie." 

.,Der Rechnungshof stellt in seinem Rohbericht 
dazu fest: 

.Der Rechnungshof mußte feststellen, daß das 
Ausmaß der Expansion, deren Tempo, die Fi
nanzpolitik (Projektfinanzierung, off balance, 
Parken von Beteiligungen, restriktive Konsolidie
rung, Steueroptimierung und Veranlagungen) 
und die Führungspolitik des Vorstandes der 
AM AG in der Zeit 1986/87 bis 1991 sowohl dem 
Vorstand der ÖIAG beziehungsweise dem Zen
tralvorstand der AI, dem Aufsichtsrat der AMAG 
und weitgehend auch dem Aufsichtsrat der 
ÖIAG/AI im großen ausreichend bekannt waren, 
und zwar dermaßen ausreichend, daß materiell 
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jederzeit und tief genug hätte nachgefragt werden 
können.'" 

Ähnliches sagt Exgeneral Dr. Ehrlich im "Ku
rier" von morgen: "Es ist alles ausführlich disku
tiert und explizit genehmigt worden. Die Herren 
waren überall eingebunden. Ich kann jeden ent
scheidenden Schritt nachweisen." 

Weiters heißt es im Antrag: 

"Das ganze Ausmaß des AMAG-Debakels liegt 
noch immer nicht offen auf dem Tisch; als Fi
nanzmittelbedarf zur Finanzierung der zu erwar
tenden Verluste und des Abschreibungsaufwan
des werden Summen zwischen 13,5 und 18 Milli
arden Schilling genannt, echte Sanierungsmaß
nahmen" - innovative Maßnahmen - "sind dar
in jedenfalls noch nicht enthalten. 

Es muß also angenommen werden, daß die aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht und nach Aussage 
von Experten notwendige und vom Management 
in den Jahren 1989 bis 1991 angestrebte Privati
sierung aus parteitaktischen Gründen gegen den 
erklärten Willen der Unternehmensleitung unter
blieb und dieses Versäumnis für den Niedergang 
der AMAG und die dadurch entstandene Bela
stung der Steuerzahler mit mehr als 13,5 Milliar
den SchilIing maßgeblich mitverantwortlich war". 

"Aus oben angeführten Gründen stellen die 
unterzeichneten Abgeordneten den Antrag: Der 
Nationalrat wolle beschließen, gemäß § 33 Abs. 1 
GOG einen Untersuchungsausschuß zur Unter
suchung der politischen und wirtschaftlichen Ver
antwortung der zuständigen Politiker und Mana
ger für das Scheitern der 1986 in Angriff genom
menen Reorganisation und U mstrukturierung der 
AMAG einzusetzen." 

Wenn die Redner von heute vormittag nicht 
nur leeres Stroh gedroschen haben und wenn sie 
ihre Forderung nach voller Aufklärung dieses 
AMAG-Desasters wirklich ernst meinen, dann 
stimmen sie diesem Untersuchungsausschuß zu. 
(Beifall bei der FPÖ.) 23.:!9 

Präsident: Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter 
Steinbauer. 

23.29 ... .. 
Abgeordneter Steinbauer (OVP): Herr Prasl-

dent! Hohes Haus! Wir halten es für eine Frage 
der Selbstachtung, daß man den Antrag auf 
Durchführung einer so wichtigen parlamentari
schen Aktion, wie sie ein Untersuchungsausschuß 
darstellt, gewissermaßen nicht im Briefkasten ab
gibt. 

Es liegt uns hier ein Antrag des Abgeordneten 
Dr. Haider vor. Wir registrieren, daß er seinen 
eigenen Antrag nicht einmal so ernst nimmt, d~ß 
er Wert darauf legt, jetzt hier anwesend zu sem. 
Dies ist ein parlamentarisches Selbstverständnis 
und für uns der erste Grund, warum wir ihn ab
lehnen. (Beifall bei ÖVP, SPÖ und beim Libera
Len Forum.) 23.30 

Präsident: Zu Wort ist niemand mehr gemel
det. 

Die Debatte ist daher geschlossen. 

Wir kommen zur A b s tim m u n g über den 
Antrag des Abgeordneten Dr. Haider auf Einset
zung eines Untersuchungsausschusses. 

Ich darf jene Damen und Herren, die dazu ihre 
Zustimmung geben wollen, bitten, dies durch ein 
Zeichen zu bekunden. - Das ist die M i n der -
h e i t. Der Antrag ist daher a b gel e h n t. 

Ich gebe bekannt, daß in der heutigen Sitzung 
die Selbständigen Anträge 617/A bis 623/A einge
bracht wurden. 

Ferner sind die Anfragen 5416/J bis 5460/J ein
gelangt. 

Schließlich ist auch eine Anfrage des Abgeord
neten Srb an den Präsidenten des Nationalrates 
eingebracht worden. 

Die n ä c h s t e Sitzung berufe ich für mor
gen, Donnerstag, den 21. Oktober, 9 Uhr ein. Sie 
wird mit einer Fragestunde eingeleitet werden. 

Die Tagesordnung der morgigen Sitzung ist der 
im Saal verteilten schriftlichen Mitteilung zu ent
nehmen. 

Die jetzige Sitzung ist ge s chi 0 S sen. 

Schluß der Sitzung: 23 Uhr 31 Minuten 

Österreichische Staatsdruckerei. 93 0906 
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